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Auf einen Blick… 
 

 Auf der Arbeitnehmerseite stößt die Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) auf 
erhebliche Vorbehalte. Ver.di hat dennoch ein anspruchsvolles Konzept einer 
neuen Entgeltordnung entworfen. Die mitunter anachronistischen 
Eingruppierungsbestimmungen sollte so modernisiert, systematisiert und 
diskriminierungsarm gestaltet werden. Die Vereinigung der kommunalen 
Arbeitgeberverbände (VKA) setzt dagegen nicht zuletzt auf LOB als 
Modernisierungsinstrument.  
 

 Bei der Eingruppierung sind die Veränderungsvorschläge der VKA hingegen 
eher zurückhaltend.  
 

 Vor dem Hintergrund der Kassenlage stolpert die Reform der Eingruppierung 
seit Jahren und dürfte angesichts der Verschiebung der Krisenlasten auf den 
Staat über begrenzte Modifikationen kaum hinauskommen.  
 

 LOB, von der sich die VKA eine Fortführung der Verwaltungsmodernisierung 
mit tarifpolitischen Mitteln verspricht, die auf wesentlich mehr zielt, als nur auf 
Anreizeffekte bei den Beschäftigten, wird in NRW zwar weitgehend umgesetzt, 
die Akzeptanz bei den Beschäftigten ist jedoch schlecht und die erzielten 
Effekte vorerst schwach.  
 

 Zudem finden sich bei LOB nicht-antizipierte Positiveffekte auf 
Mitbestimmung, Arbeitnehmerbeteiligung und kooperative betriebliche 
Arbeitsbeziehungen. 
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Vorwort 

„Die Arbeitsbeziehungen im öffentlichen Dienst“, so ste llt Berndt Keller eingangs i n 
seinem jüngst zum Thema erschienen Ü berblickswerk fest, „finden  in der  
fachwissenschaftlichen und öffentlichen Diskussion der Bundes republik von jeher 
kaum Beachtung“, ein Befund, der ei ngedenk der Doppelrolle des Staates als  
Gesetzgeber einerseits und größtem Arbei tgeber andererseit s „theoretisch unbe-
gründet und empirisch unberec htigt“ sei (Kelle r 2010a: 7). Mit der hier vorgelegten 
Studie z ur Tarifreform des öffentlichen Dienstes hoffen wir daz u beiz utragen, den  
schwachen Strom der in Deutschland auf den öffentlichen Sektor bezogenen 
industrial-relations-Forschung nicht versiegen zu lassen und auch neue Aspekte 
beizusteuern. 

Studien zu den industriellen Beziehungen erfolgen stets auf  einem Terrain, das von 
Interessenunterschieden und Divergenz en durchzogen ist, und haben mit einer 
politisierten Erhebungssi tuation umzugehen. In besonde rem Maße gilt dies dann,  
wenn wie in unserem Fall noch unabgesc hlossene, kostenrelevante und zwischen  
den Tarifparteien hef tig umstrittene Frage n der Entgeltregulierung untersucht wer-
den. Untersuchungen beinhalten unter di esen Voraussetzungen nicht nur ein hohes 
Potenzial an Spannung für Forscherinnen und Fors cher, Auskünfte in Experten-
interviews und Unterstützung beim Feldzug ang bergen auch für die Akteure im Feld 
das Risiko der Irritation und der Kritik an interessenpolitisch relevanten eigenen Posi-
tionen, wenn sie sich gleichwohl der wissenschaftlichen Perspektive aussetzen. Des-
halb ist den Vertretern der Tarifparteien sowie den Gesprächspartnerinnen und -part-
nern in den Kommunen und kommunalen Betrieben, die sich bereit erklärten, uns mit 
Informationen zu unt erstützen und uns mi tunter schriftliche Befragungen ermög-
lichten, ganz besonders zu dank en. Herzlicher Dank gilt  auch den Beschäftigten in 
den Kommunen, die die Fra gebogen ausfüllten und an Gruppengesprächen teil-
nahmen, sowie den Personalräten in den Ko mmunen Nordrhein-Westfalens, die sich 
an einer umfangreichen Befragung beteiligten. Gedankt sei vor allem auch der Hans-
Böckler-Stiftung für die finanzielle Förderung der Studie sowie dem Projektbeirat für 
anregende Diskussionen und hilfre iche Vorschläge. Dank g ebührt schließlich auc h 
unseren st udentischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, insbesondere Andreas  
Bschaden, die uns bei der Projektarbeit tatkräftig unterstützt haben. 
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1. Wandel des öffentlichen Dienstes und Tarifreform 

1.1 Tarifpolitik als Modernisierungsinstrument: eine erste Annäherung 

Die Tarifreform des öffentlichen Dienste s, als  deren Kern die Einführung des  
Tarifvertrags für den öffentlichen Diens t (TVöD) für den Bund und die Ko mmunen 
sowie der Tarifvertrag der Länder  (T V-L) und die avis ierten neuen 
Eingruppierungsbestimmungen gelten dürfen, sollte in mehrfacher Hinsicht eines der 
wichtigsten tarifpolitis chen Reformprojekte der Nac hkriegszeit dar stellen. Dies  gilt 
insbesondere für di e entgeltrelevanten Aspekte der Reform, mit deren  
Aushandlungs- und Umsetzungsprozess en wir uns hier beschäftigen werden. 
Bedeutung kommt der Tarifreform des öffentlichen Dienstes auch für die Entwicklung 
der Flächentarifverträge und der industriellen Beziehungen in Deutschland insgesamt 
zu. 

Die Tarifreform, insbesondere die Einführung einheitlicher Tarifverträge für Arbeiter 
und Anges tellte, der Wechsel der Entgeltpri nzipien von einer Orientierung an der  
Alimentation zum Leistungs prinzip und die noch ausst ehende Einführung erneuerter 
Eingruppierungsbestimmungen, soll nicht nur das Entgeltsystem des öffentlichen 
Dienstes überholen und dieses  einheitlich, rational, zeit gemäß und diskriminierungs-
frei ausgestalten, sondern darüber hinaus einen wichtigen Impuls zur Modernisierung 
des öffentlichen Dienstes insgesamt geben. Darin scheinen sich die tarifpolitischen  
Akteure des öffentlichen Diens tes im Grundsatz einig zu sein, auch wenn sich ihre 
Ziele und deren jeweilige Gewic htung im Konkreten dann er heblich unterscheiden. 
Eine Selbs tverständlichkeit ist dieses gemeinsame Verständnis von Tarifverträgen 
als Modernisierungs instrument trotz aller Divergenzen im Detail k eineswegs. Tarif-
verträge galten auch unter den Arbeitgebern des öffentlic hen Dienstes in der jünge-
ren Vergangenheit in aller Regel keineswegs  als ein Instrument der Modernisierung, 
vielmehr nicht selten als deren Hindernis. Auch die Regelung des Entgelts und der  
Arbeitsbedingungen des öffentlichen Dienstes mittels Tarifverträgen (ohnehin wegen 
des Beam tendienstrechts nur für einen Te il der Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes direkt wirksam) 1 war keineswegs  mehr selbs tverständlich. Noch während 
der Verhandlungen z u einem neuen Tarif vertrag, di e dann im  Jahr 2005 zum Ab-
schluss des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) geführt hatten (B ispinck 
2006), kam es zu einigen gravierenden Ve ränderungen in der Tariflandsc haft des  
öffentlichen Dienstes. 2 Auf Arbeitgeberseite zerfiel die bis dahin bestehende  

                                            

1  Wir beschäftigen uns im Weiteren primär nur mit den nach dem „Tarifmodell“ (Keller 1981) 
beschäftigten Arbeitnehmern des öffentlichen Dienstes (Tarifbeschäftigt e), werden jedoch 
auf die Beamten und d eren Dienstrecht nach dem „Gesetzesmodell“ dann eingehen , 
wenn dies für ein Gesamtverständn is wesentlich ist oder tatsächliche Überschneidu ngen 
vorkommen, etwa bei der leistungsorientierten Bezahlung. 

2  Im Februar 2005 erfolgt e die Einigu ng für den Bereich des Bundes un d der Kommunen, 
also nicht für die Länder, am 13. September desselben Jahres fand dann die Unterzeich-
nung statt. Zwei Tage zuvor hatte der Marburger Bund die Tarifgemeinschaft mit Ver.di 
aufgekündigt, den BAT zum 1. Februar 2006 gekündigt und anschließend separate Tarif-
verhandlungen aufgenommen. 
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Verhandlungsgemeinschaft von Bund, L ändern und  Kommunen, indem die Tarifge-
meinschaft deutscher Länder (T dL), innerhalb derer es zu heftigen Konflikten kam, 
aus der Gemeinschaft ausschied. Im weit eren Verhandlungsverlauf kündigte die TdL 
die Arbeitszeitbestimmungen des BAT und forderte eine Öffnungsklausel,  um die 
Arbeitszeiten regional auf bis zu 42 St unden verlängern zu können. Einige Länder 
drohten mit einem Rückzug aus dem Tarifv ertrag und stellten den Sinn des Flä-
chentarifvertrags grundsätzlic h in Frage. Ver.di führte die Verhan dlungen daraufhin 
nur noch mit Bund und Kommunen fort (Meerkamp 2008). Bei den Länder n kam es 
vorübergehend zu tarif losen Zuständen.3 Schließlich wurden zwei separate Tarifver-
träge abgeschlossen, der TVöD für Bund und Kommunen, ein Jahr später der TV-L 
für die Länder. Diese Prozesse stellen einen gravierenden Wandel hin zu mehr Hete-
rogenität im vormals hochgradig zentralis ierten System der Kolle ktivverhandlungen 
des öffentlichen Dienstes dar (Keller 2007: 173f.). Auch vor Ort in den Kommunen 
wurden (jedenfalls z um damalig en Zeitpunkt) Tarifverträge als der Modernisierung 
wenig förderlich erachtet. Zwei Drittel aller im Jahr 2005 in einer bundesweiten Stich-
probe befragten kommunalen Verwaltungs chefs gaben an, im exis tierenden „Tarif- 
und Dienstrecht“ ein Hindernis des Modernisi erungsprozesses zu sehen (Bogumil et 
al. 2007: 62). 

Vergegenwärtigt man sich die eher tarifvertragsfeindliche Ausgangslage in der ersten 
Hälfte der 1990er Jahre, so scheinen doch noc h mehrere Schritte zu fehlen, um von 
einem solchen Ausgangspunkt dahin zu komm en, einem Tarifvertrag aus Arbeitge-
bersicht eine pos itive Funktion im Moder nisierungsprozess zuzuschreiben. Mehrere 
Umstände scheinen hierbei eine Rolle ges pielt und eine Entwic klung begünstigt zu  
haben, die zwar alles andere als zwangs läufig, bei einer genaueren Betrachtung des  
Prozesses jedoch als keineswegs unwahrscheinlich erscheinen muss. Betrachten wir 
deshalb die zentralen Momente des Verlaufes. 

Zunächst ist zu konstatieren, dass allein  die offenbar vor Abschluss der neuen Tarif-
verträge verbreitete Wahrnehmung von T arifregelungen als M odernisierungshinder-
nis dringenden Handlungsbedarf auf dem Feld der Tarifpolitik s uggerieren musste, 
zumal der öffentliche Dienst ze itgleich mit massiven Vorwür fen mangelnder Effizienz 
konfrontiert und einem erheblic hen Privatis ierungsdruck ausge setzt war. Input und 
Output des öffentlichen Dienstes standen gleichermaßen in der Kritik. Da der öffentli-
che Dienst nicht unabhängig von der öffentli chen Meinung agieren kann, s ich in Ab-
hängigkeit von politisc hen Entscheidungsträgern befi ndet und einem zunehmenden 
Kostendruck ausgesetzt wurde und mit dem  Neuen Steuerungsmodell (NSM) zudem 
ein an international e Vorbilder des New Public Management anknüpfendes Reform-
konzept präsentiert wurde,  das weithin Aner kennung fand, konnte nicht einf ach wei-
ter gemacht werden wie zuvor. Gerade als Hindernisse des Modernisierungsprozes-
ses geltende Regeln und Strukt uren und nicht zuletzt das bis herige T arifvertrags-
system standen damit zur Disposition. Som it musste zwangs läufig Bewegung in die 
seit Jahrzehnten kaum veränderte Tarifl andschaft des öffentlichen Dienstes kom-

                                            

3  Zudem schließt ein kleinerer Teil d er Länder unabhängig von der Tarif gemeinschaft der 
Länder (TdL) separate Tarifverträge ab. 
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men, auch wenn die Richtung der Veränderung dam it noch keineswegs bestimmt 
war.  

Weiterer Veränderungsbedarf entsprang aus dem Umstand, dass die bis zur Einfüh-
rung des TVöD bzw. des TV-L geltenden Tarifverträge, im Wesentlichen der Bundes-
Angestelltentarifvertrag (BAT) s owie der  Bundesmanteltarifvertrag für Arbeiter ge-
meindlicher Verwaltungen und Betriebe (BMT-G  II) und der Mantel tarifvertrag für Ar-
beiterinnen und Arbeiter des Bundes und de r Länder (MTArb), durch ihre vier Jahr-
zehnte alte, zum Teil noch ältere Kernsubst anz in verschiedener Hins icht die verän-
derten Qualifikationsstrukturen und Arbeits markterfordernisse nicht mehr in adäqua-
ter Weise repräsentier ten oder aber in der Konsequenz partieller Nachbess erungen 
zersplitterte und zum Teil dis kriminierende Tarifbestimmungen entstanden waren. 
Zwar sind Tarifverträge selbst wichtige Fa ktoren der Entgeltdetermination, sie kom-
men jedoch nicht umhin, Arbeitsmarkteinfl üsse und in der Ge sellschaft geltende  
Wertigkeitsvorstellungen bei der  Wertbesti mmung der Arbeitskraft zu berücksichti-
gen, sollen keine dysfunktionalen Effekte aus gelöst bzw. ein faktischer Bedeutungs-
verlust der Tarifverträge vermieden werden.  Wobei im öffentlichen Dienst vor dem 
Hintergrund der hohen Verbindlichk eit v on Tarifverträgen („Tarifautomatik“, vgl . 
hierzu Kapitel 5) die Annahme nahe liegt, dass dysfunktiona le Effekte kaum durch  
eine „inner e Erosion“  (vgl. etwa Bispin ck/Schulten 2 003 u. 2005; Streeck/Rehder 
2005) der Wirkung der Tarifverträge gemildert werden, sich vielmehr Fehlsteuerun-
gen ungebremst auswirken mussten. 4 Da der öffentliche Di enst auf verschiedenen 
Arbeitsmarktsegmenten mit Nachfragekonkurr enten konfrontiert ist, die bestimmte 
Tätigkeiten tariflich und übertariflich besse r vergüten als dies im öffentlichen Diens t 
vorgesehen ist, besteht im Interesse der Konkurrenzfähigkeit des öffentlichen Sek-
tors auf höherpreisigen Arbeitsmarktsegm enten ein Bedarf an Veränderung  der Ver-
dienste „nach oben“. Da sic h dieser Veränderungsbedarf bereits in einer partikularis-
tischen Interessenartikulation von stra tegisch wic htigen Ar beitnehmergruppen nie-
derzuschlagen beginnt und ein weiterer Bedeutungsgewinn v on Sparten- und Be-
rufsgruppengewerkschaften bei einem Ver zicht auf Veränderungen wahrsc heinlich 
sein dürfte, kommt einer Reform der Ei ngruppierungsbestimmungen nicht nur Rele-
vanz zu für hinreichend attrakti ve Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst und 
damit die Qualität der Di enstleistungserbringung, sondern sie hat auch organisati-
onspolitische Bedeutung für die Gewerkschaft sowie für den Erhalt des Flächentarif-
vertrags. Für einfache Tätigkeiten hingeg en lagen die im öff entlichen Dienst  festge-
legten Ver dienste nic ht selten höher als im Privatsektor. Vor dem Hintergrund der  
Finanznot der öffentlichen Haus halte, der  zunehmen den Privatisierungsbestrebun-
gen vor allem auf der kommunalen Ebene,  sowie einer Liberalisierung und Ver-
schärfung des Wettbewerbs durch europar echtliche Vorschriften, damit wac hsender 
Konkurrenz mit privat en Dienstleistungsan bietern sowie veränderten Ref inanzie-
rungsbestimmungen musste bei der Bewertung von Tätigkeiten deshalb ein Verän-
derungsbedarf „nach unten“ ebenf alls detektiert werden. Diesen Problemen konnten  
und wollten sich die Tarifparteien nicht lä nger verschließ en, auch im öffentlichen 
                                            

4  Wir werden noch zeigen , dass sich allerdings trotz „Tarifautomatik“ auch im öffentlichen  
Dienst mitunter Mittel und Wege finden, um dysfunktionale Effekte von Tarifrege lungen 
abzumildern. 
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Dienst hielt „wettbewerbsori entierte Tarifpolitik“ (Bis pinck/Schulten 2001) damit in  
einer spezifischen Variante Einzug. 

Doch die Wahrnehmung des  Tarifsystems al s Modernisierungshindernis  und Ana-
chronismus, die auch auf Arbeitgeber- bzw.  staatlicher Seite zu dem keineswegs ein-
hellig geteilt wurde, begründet lediglich einen unspezifischen Handlungsbedarf, klärt 
jedoch noch keineswegs, ob deswegen das  Tarifsystem reformiert oder verabschie -
det werden soll. Vo rübergehend schien auch das Ein schlagen des zweiten Weges  
zumindest für einen T eil der öffentlichen Arbei tgeber durchaus eine erstrebenswerte  
Option darzustellen. Doch ein Abschied von tarifvertraglichen Regelungen hätte nicht 
nur arbeitgeberseitig gewo llt, sondern auch gegen die Gewerkschaften durchgesetzt 
werden müssen, da letztere kein Interesse an einer Abkehr vom Flächentarifvertrag 
hatten. Anders als in der  Privatwirtschaft, in der ein rele vanter Teil kleiner und mittle-
rer Unternehmen gewerkschaftlich kaum e rreicht wir d und des halb das Setzen auf  
eine stillsc hweigende Erosion der Tarifver träge eine Erfolg versprechende strategi-
sche Option zur Durchsetzung von Arbeit geberinteressen darstellen kann (Bahn-
müller et al. 2010), k ämen der große Einz elarbeitgeber Bund und die geringe Zahl 
der in der TdL als Ar beitgeber zusammengeschlossenen Länder ni cht umhin, einen  
Abschied von Tarifverträgen (wobei hier Fl ächen- und Haustarifverträge relativ nahe 
zusammen liegen) auch unmittelbar gegen gewerkschaftlichen Widerstand durchset-
zen zu müssen. Darüber hinaus  sind gewählte Regier ungen und Kommunalvertre-
tungen der Öffentlichkeit in einem stärker en Maß rechenschaftspflichtig als  private  
Unternehmen. Ihre Repräsentanten müss en bei Wahlen mit den negativen  Folgen  
beschädigter Reputation rec hnen. Einer Abkehr von Ta rifverträgen stehen deshalb  
im öffentlichen Bereic h größere Hinderniss e entgegen als in der Privatwirtschaft. 
Zwar verlieren diese Hindernisse in den Randbereichen des öffentlichen Dienstes mit 
der Zunahme der Distanz zu den Kernauf gaben des öffentlichen Dienstes und des 
Umfangs an Selbständigkeit bei öff entlichen Unternehmen etwas an Bedeutung,  
doch in der öffentlichen Verwalt ung unter liegen laut IAB-Betriebspanel noc h immer 
98% der Beschäftigten einer Tarifbindung (Bispinck/WSI-Tarifarchiv 2010: 148), auch 
der gewerkschaftliche Organisationsgrad ist – nicht nur in Deutschland – im öffentli-
chen Dienst höher als in der Privatwirtscha ft (Masters et al. 2008: 317; Schnabe l 
2007: 4f.). 5 Ganz abgesehen davon, da ss ein relevan ter Teil des parteipolitischen 
Spektrums Tarifverträge weiter befürwor tet und deshalb eine Einigung der Arbeitge-
berseite auf eine Strategie des Abschieds von Tarifverträgen aus politischen Grün-
den kaum herstellbar sein dürfte, scheint auch aus einer reinen Interessenperspek-
tive weniger die völlige Abkehr, vielm ehr eine Modernisierung und Anpas sung der 
Tarifbestimmungen an die aktuellen An forderungen und die eigene Interessenlage  
größeren Erfolg zu versprechen.  
                                            

5  Überdurchschnittlich häufig, so S chnabel (2007) zu Recht, seien tradit ionell Arbeiter und 
Beamte gewerkschaftlich organisiert, während Angestellte eher selten Mitglied seien. Der 
Organisationsgrad im öffentlichen Dienst, so g ibt er im Anschluss an die ALLBUS-Erhe-
bung an, lag 2006 in W estdeutschland bei 21,8% (Ostdeutschland 26,2%), während er in  
der Privatwirtschaft lediglich 16,6% betragen h abe (Ostdeutschland 16,9%). Der Organi-
sationsgrad der Arbeiter betrug demnach 27%, der der Beamten 28,6% und der der An-
gestellten 12% – in Ostdeutschland hingegen unterscheiden sich Arbeiter und Angestellte 
mit 19,4% bzw. 18% nur wenig (Schnabel 2007: 5). 
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Dies zumal deshalb, weil dem Widerst and der Gewerkschaften, insbesondere 
Ver.dis, gegen eine Abkehr vom Tarifver tragssystem eine durchaus hohe grundsätz-
liche gewerkschaftliche Bereitschaft zur Refo rm der tarifvertraglich en Entgeltbestim-
mungen gegenübersteht. Erstens wird gerade auch auf gewer kschaftlicher Seite an-
erkannt, dass Tarifregeln in mancher Hins icht aktualisierungs- und renovierungsbe-
dürftig sind und eine Anpassung smodernisierung aus diesem Grunde überfällig ist.  
Zweitens sind auch die Gewerkschaften im Interesse der Arbeitnehmer wie aus ge-
sellschafts- und organisationspolitischen Gründen prinzipiell daran interessiert, den  
öffentlichen Sektor gegen weitere Privatis ierung zu verteidigen und soweit möglich  
Beschäftigung zurückzuholen (vgl. zu den Au smaßen der bereits erfolgten Verände-
rungen etwa Brandt/Schulten 2008). Drittens  strebt Ver.di nach einem höheren Maß 
an Entgeltgerechtigkeit und Dis kriminierungsfreiheit, sieht somit nicht nur einen auf-
gezwungenen Reformbedarf, sondern verfolgt  auch authentische gewerks chaftliche 
Anliegen. Während ein Abschie d vom Flächentarifvertrag somit mit heftigen Konflik-
ten verbunden wäre, sich erwartungsgemäß a llenfalls partiell d urchsetzen und in  
noch geringerem Maße erfolgreich sein dü rfte, mus ste ein gemeinsames „Projekt 
Entgeltreform“ von Gewerkschaften und Ar beitgebern auch letzteren größere Verän-
derungschancen versprechen. 

Speziell für den Ber eich der Verein igung der kom munalen Arbeitgeberverbände 
(VKA)6 gilt zudem, dass ein ver bandliches Ei geninteresse an der Fortführung von  
Tarifverträgen angenommen werden muss. Zum einen ist dies so, weil der Abschluss 
von Tarifverträgen die Kernkompetenz der VKA darstellt und die  Existenz des Ver-
bandes sic h wesentlic h darauf gründet, zuma l denkb are funktionale Substitute be-
reits weitgehend ander weitig abgedeckt er scheinen (etwa finden sich Repräsentati-
ons-, Kontroll- und Beratungsaufgaben bere its beim Städtetag, bei Länderbehörden 
wie der Gemeindepr üfungsanstalt etc.).  Zum anderen können die kommunalen Ar-
beitgeberverbände, anders als es der B und und die Länder unmittelbar auf ihrem 
eigenen Terrain können,7 nur mittels der Tarifverträge Entwicklungen in den Kommu-
nen zu beeinflussen suchen. Ein Verzicht auf (Flächen-)Tarifverträge würde somit 
den Verband im bes seren Falle seiner Steuerungsmöglichkeiten, im schlimmeren 
Falle auch seiner Exis tenz berauben. Nahe liegender noch als für den Bund und die  
Länder ist deshalb für die VKA die Bereitsc haft, an Ta rifverträgen festzuhalten und 
sich dies er auch zu bedien en – wobei das Interesse der  Verbände allerdings, wie 
sich von selbst verstehen dürfte, nicht unmi ttelbar mit dem Interesse einz elner kom-
munaler Arbeitgeber gleic hgesetzt werden darf. Nicht zuletzt die Verlager ung der  
öffentlichen Kosten der jüngsten Finanzmar ktkrise sowie der Ste uersenkungspolitik 
der Bundesregierungen auf di e Kommunen setzt dies e zunehmend unter Stress und 
                                            

6  Im kommun alen Bereich agiert die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände  
(VKA) als Tarifpartei der Arbeitgeberseite. Die VKA ist der Dachverband der kommu nalen 
Arbeitgeber, zu denen Städte, Gemeinden und L andkreise sowie deren Betriebe und Un-
ternehmen zählen. Der VKA gehören 16 Kommunale Arbeitgeberverbände (KAV) aus den 
Bundesländern als Mitg liedsverbände an, für Nordrhein-Westfalen ist dies der K AV NW  
(Keller 2010b). 

7  Wobei wir damit der TdL unterstellen, keine mit  der VKA vergleichbare verbandliche Ei-
genständigkeit entwickelt zu haben,  um den Ländern gegen über relevant eigene G estal-
tungsziele zu verfolgen. 
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könnte zu Widerspr üchen z wischen de n kommunalen Arbei tgeberverbänden und 
ihren Mitgliedern oder  zum Zerbrechen der Ta rifgemeinschaft mit dem Bund führen. 
Aus Verbandsperspektive dürfte jedoch für den kommunalen Bereich allemal ein, wie 
auch immer modernisiertes Festhalten am Flächentarifvertrag dessen Verabschie-
dung vorzuziehen sein. Damit ist ein partielles Aufweichen einheitlicher Tarifvertrags-
regelungen nicht aus geschlossen, allerdin gs dürfte eine  verba ndlich kont rollierte, 
„organisierte Dezentralisierung“ (Traxler 1995) vorgezogen werden, wie s ie etwa bei 
den Bestimmungen des TVöD zur leistungsori entierten Bezahlung bereits  für einen  
geringen Teil des Entgelts realisiert wurde. 

Für den Einsatz einer  tarifvertraglich gestü tzten Reformstrategie sprach insbeson-
dere im kommunalen Bereich auch, dass Bedarf an einem neuen Modernisierungs-
ansatz bestand. In den Jahren vor dem Inkraftt reten des TVöD war der zuvor als viel 
versprechend geltende Moder nisierungsansatz des  Neuen Steuerungs modells 
(NSM) an seine Grenzen gestoßen. Dies la g nicht nur  daran, dass das Tarifsyste m 
dem Konzept Hindernisse entgegen stellte (s.o.), 8 sondern auc h an dem Umstand,  
dass Schwächen des NSM selbst deutlich geworden waren. 

„Gemessen an den ursprünglichen Absichten des NSM könnte man in einem 
harten Soll-Ist-Vergleich von einem weitgehenden Sc heitern sprechen, aller-
dings haben sowohl Wissenschaftler als auch Praktik er von vorneherein auf 
einige konzeptionelle Problemlagen und überhöhte Zielvorstellungen des NSM 
aufmerksam gemacht, so dass dieser Befund wenig erstaunlich ist. Gemessen 
an den Erk enntnissen über die Veränderung sresistenz öffentlicher Verwaltun-
gen sieht die Bilanz  im Zeitvergleic h besser aus. Die Kommunalverwaltungen 
sind heute ohne jeden Zweifel bürger- und kundenorientierter. Die Verwir kli-
chung der NSM-Kernelemente s cheint dagegen v ielfach zu stoc ken, sich auf 
‚Modernisierungsinseln’ zu beschr änken oder  sich er st durch die I ntervention 
der Landesregierungen ‚von oben’ insbes ondere im Be reich des Haushalt s- 
und Rechnungswesens weiterzubewegen (vgl. Banner 2005). Hierfür sind ne-
ben schlec hten Rahmenbedingungen konzepti onelle Mängel eines zu stark 
betriebswirtschaftlich ausgerichteten Modells ursächlich.“ (Bogumil et al. 2007: 
318) 

Jedenfalls ist festzustellen, dass  die We lle von am NSM orientierten Modernisie-
rungsprozessen bis zur Vereinbarung des TVöD weitgehend abgeebbt war (vgl. Abb. 
1). Neben das Interesse der Ge werkschaften und der  Verbände an einem Tarifver-
trag trat somit der dri ngende Bedarf an einem neuen Moderni sierungsinstrument für 
die Kommunen. Tarifpolitik so llte deshalb zur Fortsetzung der  Modernisierungspolitik 
mit anderen Mitteln werden. 

                                            

8  Anhaltspunkte dafür, dass „Reformprozesse pr imär an einer Verweigerungs- und B locka-
dehaltung von Personalräten scheitern würden“, sieht Sperling (1998) nicht. 
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Abb. 1: Beginn der Modernisierungsmaßnahmen (Anzahl der Fälle) 

 

Quelle: Umfrage „10 Jahre NSM“ (Bürgermeisterdatensatz, n = 699) nach Bogumil et al. 2007: 39 

Für den Einsatz einer  Tarifvertragsreform als Modernisierungsins trument lässt sich 
(insbesondere im Kommunalbereich) so mit aus den genannten Gründen ein funktio-
naler Bedarf konstatieren, der allein dur ch das bloße Wegräumen von Hindernissen,  
damit auch durch eine bloße Abkehr vom Tarifvertrag, nicht hätte gedeckt werden  
können. Eine Tarifreform schien hier umfangr eichere Möglichkeiten zu eröffnen. Be-
merkenswert ist es gl eichwohl, dass damit trotz des seit länger er Zeit propagierten 
neuen Steuerungsmodells bz w. des „New Public Management“ wichtige Verände-
rungen nicht dezentral in den Dienststellen,  sondern auf der sekt oralen Ebene durch 
Kollektivverhandlungen und einen Tarifvertrag eingeleitet wurden (vgl. Kelle r 2006: 
79). Auf Arbeitgebers eite dürfte diese Wahl  wahrscheinlich dadur ch begünst igt wor-
den sein, dass der Gl aube an die Überlegenhei t des angelsäc hsischen Modells der  
Liberal Market Economies und an die Unf ehlbarkeit der Märkte allmählich Kratzer  
bekam und das deutsche oder rheinische Modell des Kapitalismus bzw. der Coordi-
nated Market Economies bei allem Wandel als Alter native wieder ernster genommen 
wurde (Hall/Soskice 2001). Auch die Vors tellung von einem säkularen Trend der Ab-
kehr vom Flächentarifvertr ag und des Niedergangs der orga nisierten ind ustriellen 
Beziehungen verlor an Über zeugungskraft. „Am Beginn des  21.  Jahrhunderts muss 
jedoch konstatiert werden, dass  entgegen allen neoliberalen  Hoffnungen und man-
chen gewerkschaftlichen Befürchtungen der  Flächentarifvertrag nach wie v or die mit 
Abstand wichtigste Tarifvertragsform in Eur opa darstellt“, so stel lt Schulten (2003: 
157) fest. In jedem Falle lat ent – und im Falle der  Länder auch manifest – spielte der  
gewerkschaftliche Einsatz zum Erhalt und z ur Reform des Flächentarifvertrages eine 
wirksame Rolle. Der Tarifvertrag und die „industriellen Beziehungen“ des öffentlichen 
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Dienstes sind insofer n nicht nur  ein Inst rument der Modernisi erung, sondern auch 
eine Voraussetzung dafür, dass dieser W eg der Modernisierung  eingeschlagen wer-
den konnte. 

1.2 Tarifpolitik als Interessenkonflikt: eine zweite Perspektive 

Ob sich eine Modernisierung des öffentlic hen Dienstes qua Tarifvertrag tatsächlic h 
als erfolgreich erweis en kann, impliziert aus sozialwissenschaftlicher Sicht  und ins-
besondere aus einer „ industrial relations“-Perspektive nicht nur die Frage, ob vorge-
schlagene Modernisierungsprogramme und -maßnahmen überzeugend und in sic h 
stimmig sind, sondern auch, in wessen Interesse diese liegen und ob sich unter den 
beteiligten Akteuren hinreichend Unterstützung für diese findet. Nur wenn ein Subjekt 
existiert, das bereit ist, sich ein Programm zu eigen zu machen, kann sich ein erfolg-
reiches Modernisierungsprojekt konstituieren. Ein solc hes Subjekt als aktiver Träger 
von Moder nisierungsprozessen k ann jedoch nicht einfach voraus gesetzt, es muss 
vor dem Hintergrund der in das  Beschä ftigungsverhältnis eingebauten Interessen-
unterschiede erst aus den Arbeitgeber verbänden und den Gewerkschaft(en), 9 den 
Betriebsparteien sowie den Beschäftigt en und den Führungs kräften konstituiert 
werden. 

Selbst dann, wenn Verwaltungen unilateral Veränderungsprozesse einleiten wollen  
und dürfen, so bleiben sie doch auf die Mi twirkung der Führungskräfte und der Be-
schäftigten (und dam it vermittelt meist auch der Personal- und Betriebsräte) ange-
wiesen. Für die Vereinbar ung und Umsetzung von T arifbestimmungen im  Rahmen  
der überbetrieblichen „ industrial relations“ s owie der b etrieblichen Arbeitsbe ziehun-
gen gilt dies in noch deutlicher er Weise. So zialwissenschaftlich ist es aus diesem 
Grund angemessen, auch intent ional einsei tiges Handeln des Managements bzw. 
der Verwaltungsspitzen etwa im Sinne des Human Resource Managements analy-
tisch unter der Beachtung aller aktiv oder r eaktiv involvierten Akteure zu betrachten  
(Edwards 2001), d.h. im Sinn e eines (erweiterten) Konzept es industrieller Beziehun-
gen. Dies gilt im Grundzug für die Privatwirtschaft und den öffentlichen Dienst gleich-
ermaßen. Allerdings gibt es im öffent lichen Dienst gegenüber dem Privatsektor ei-
nige Besonderheiten,  die im Wesentliche n darauf zu rückzuführen sind, dass der 
Staat selbst Arbeitgeber is t und nicht nur (wie es in IR-Konzepten meist theoretisch 
vorgesehen ist) als „dritte Partei“ neben de r Partei der Arbeitgeber und der der Ar-
beitnehmer auftritt. „A s a result, we may add,  the simple notion of  ‘three actors’ in 
industrial relations – workers, employers and government – is inadequate, since the 
state so to speak occ upies two seats at  the table” (Hyman 2008 : 264f; einen aktuel-
len und profunden Überblick  üb er die industriellen Be ziehungen des  öffentlichen  
Dienstes bietet Keller 2010a). Im demokra tischen Staat, so muss ergänzt werden,  

                                            

9  Auf Arbeitnehmerseite führt die Gewerkschaft Ver.di (vgl. hierzu Kelle r 2004, 2005) die 
Tarifverhandlungen seit mehreren  Jahren zusammen mit der DBB-Tarifunion, die die  
nicht-verbeamteten Mitg lieder des Beamtenbundes vertritt, als Jun iorpartner. Danebe n 
tritt für die Ärzte auch der Marburger Bund als Tarifpartei auf (ein, wenn a uch mitunter et-
was selektiver, Überblick zur Forschung über die deutsch en Gewerkschaften im l etzten 
Jahrzehnt findet sich in Knyphausen-Aufseß et al. 2010). 
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finden sich auch die Beschäftigten nicht nur auf einem einzigen Platz. Als zur Gruppe 
der Staatsbürger zählend und damit auch zu den aktiven und mitunter auch passiven 
Wählern gehörend, bestimmen auch die Be schäftigten über das  Handeln des Staa-
tes mit – dies gilt z umindest vermittelt und bei allen  kritisch anzumerkenden Ein-
schränkungen hinsichtlich des realen Bürgereinflusses. 

Die Tarifparteien, nicht zuletzt di e Arbeitgeber, beschreiben ihre mit der Tarifreform 
verfolgten Zielvorstellungen weitgehend als  dem öffentlic hen Dienst bzw. dem Ge-
meinwohl dienende Absichten. Sc hließlich leiten sie ihren Arbeitgeberstatus letztlich, 
wenn auch bei der VKA auf vermittelte Weise, aus einem von den Staatsbürgern ver-
liehenen Auftrag ab. Auch dürfte dies Ausdruck davon sein, dass die Repräsentanten 
der Arbeitgeberseite ihre Verfügungsmacht zu m Teil auch den im  öffentlichen Dienst 
beschäftigten Bürgern selbst verdanken und sie deshalb auch auf diesen Teil ihrer 
Wählerschaft Rücksicht nehmen wollen oder müssen. Andererseits verleiht der de-
mokratische Charakter des Staates diesem  allerdings auch als Arbeitgeber eine be-
sondere Legitimation,  die seitens der Gewe rkschaften berücksichtigt werden muss. 
Findet etwa ein Streik keine Unterstützung bei den Bürgern, so bleibt davon auch die 
Kampfbereitschaft der Beschäftigten des ö ffentlichen Dienstes nicht unberührt. Als in 
der Tarifrunde 2010 des Bunde s und der Kommunen die Tari fparteien den Weg in  
die Schlichtungskommission einschlugen, begründete und legit imierte die Gewerk-
schaft Ver.di dies en Schritt in einem im Internet öffentlich zugänglic hen Video fol-
gendermaßen: 

„Wenn in der Privatwir tschaft gestreikt wir d, gibt es einen Produktionsausfall, 
der wirtschaftliche Druck tr ifft den Arbeitgeber direk t, doch wenn im öffentli-
chen Dienst gestreikt wird, wenn Bu sfahrer und Straße nbahnen streiken oder  
KiTas schließen, wenn Müllmänner wo chenlang den Müll nicht abholen, dann 
trifft das in der R egel nicht die Arbeit geberseite in For m von Innenminister de 
Maizière oder die Oberbürgermeister oder den Geschäftsführer vom öffentli-
chen Nahverkehrsunternehmen, sondern die Bevölk erung, Berufspendler, 
Kinder. Die öffentlic he Infrastruktur und Mobilität wird er heblich g estört.“ 
(Ver.di 2010a) 

Tarifkonflikte im öffentlichen Dienst tr agen damit einen etwas anderen Charakter als 
in der Privatwirtschaft. Es darf der Gewerkschaft nicht nur darum gehen, dem Arbeit-
geber einen (kalkulierten) wirtschaftlichen Schaden zu zufügen, der diesen daz u 
bringt, verbesserte Verdienste oder Ar beitsbedingungen als das kleinere Übel zu  
betrachten und kompromissbereit zu sein. V on erheblicher Releva nz ist zudem die  
Frage, ob es der Gewerkschaft gelingt, der Arbeitgeberposition ih re Legitimation in 
der staatsbürgerlichen Öffentlichkeit zu entziehen. Die Arbeit geberseite hingegen  
muss sich ebenfalls um die Unterstütz ung der Bürger bemühen und die Kampfmaß-
nahmen der Gewerkschaft als partikulari stisch und dem Gemeinwohl schadend  
brandmarken. Zwar unterscheidet sich der  Ablauf eines Streiks zwischen Privatwirt-
schaft und öffentlichem Dienst für sich bet rachtet äußerlich nur  wenig, doch neben 
den beiden handelnden Akt euren Arbeitgeber(verband) und Gewerkschaft spielt das  
Publikum der Wähler und Staatsbürger letztlich eine zentrale Rolle. 
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Tarifkonflikte im öffentlichen Dienst sind damit anders als solche in der Privatwirt-
schaft auch keine „Klassenkonflikte“ im kla ssischen Sinne, nicht Kapital und Arbeit 
stehen sich in einem  demokratischen Staat bei den „industriellen  Beziehungen“ des  
öffentlichen Dienst gegenüber, sondern – um es zunächst etwas idealisier end zu 
formulieren – es tritt ein Teil der erwerbst ätigen Bevölkerung, der im Auftrag aller die  
öffentlichen Dienste erledigt, der gesamten Staatsbür gerschaft gegenüber, zu der er 
auch selbs t gehört. Damit sind Interessenk onflikte allerdings keines wegs ausge-
schlossen. 

Erstens haben Steuer bürger ein Interesse daran, öffentliche Dienst leistungen mög-
lichst kostengünstig z u erhalten. 10 Bekanntlic h ist das Versprechen der Steuersen-
kung aus diesen Gründen in den Wahlkämpf en mancher Parteien immer wieder prä-
sent. Beschäftigte des öffentlichen Diens tes nehmen dabei dann (ganz ähnlich wie  
der Staat) zwei Rollen ein: die Rolle des  Staatsbürgers und de s öffentlich Beschäf-
tigten, die zueinander  in einen Widerspruch  geraten können. Je nach situativer Rah-
mung und persönlichen Orientierungen gewinnt dann die ei ne oder die ander e Rolle 
die Oberhand. Die Chancen, Mitgliederinteressen über  längere Z eit im Konflikt mi t 
der Mehrheitsmeinung der Be völkerung erfolgreich durchz usetzen, dürfte wenig Er-
folg versprechend sein oder zumindest anhaltende Schäden im öffentlichen Ansehen 
verursachen. Doch das bedeut et nicht zwi ngend die Überlegenheit einer Strategie 
der generellen Konfliktarmut. Dies gilt insbesondere eingedenk des Umstandes, dass 
sich zweitens – jetzt entfernen wir uns von der idealisierten Vereinfachung – selbst in 
einer demokratischen Gesellschaft Staatsb ürger und Beschäftigte nicht unv ermittelt 
gegenübertreten, vielmehr der Staat als Arbeitgeber zwischen beide tritt. S taat und 
Staatsbürger sind im Fa lle autoritärer Staaten offensichtlich Antipoden, doch erhebli-
che Entfremdungen zwischen Staat und Staat sbürgern sind auc h unter demokrati-
schen Bedingungen bekanntlich nicht ungew öhnlich und wurden auf vers chiedene 
Weise zu erklären versucht. Die Erklärungs versuche, weshalb Staats- und Bürgerin-
teressen auch unter demokratischen Vorausse tzungen nicht in Eins fallen,  reichen  
vom politis chen Desinteresse der Bürger über das  Eigenint eresse der „politischen 
Klasse“11 bis zum Klassencharakter des bürger lichen Staates. Auf staatstheoretische 
Versuche soll hier verzichtet  werden, empirisch läs st sich jedenfalls konstatieren, 
dass die Arbeitgeber des öffentlichen Diens tes sich nicht weniger um die Unterstüt-
zung der Bevölkerung (allerdings auch von Interessengruppen) bemühen müssen als 
ihr gewerkschaftliches Gegenüber. Nicht zuletzt aus diesem Grund können auch die 
eigentliche Staatsfunktion und die Arbeitgeberf unktion selbst in einen Wid erspruch 
geraten. Eine entlastende funk tionale Differenzierung zwi schen staatlicher Funktion 
und Arbeitgeberfunktion, wie sie im kommunalen Bereich mit der Herausbildung 
                                            

10  Dies gilt selbst dann, wenn wir hier einmal davon absehen  wollen, dass auch die Bestim-
mung der Aufgaben, die  Ausgestaltung und der Umfang öffentlicher Dienstleistungen im-
mer wieder umstritten sind, verschärft durch den Umstand, dass manche Dienstleistungen 
tatsächlich oder vermei ntlich verschiedenen Bevölkerungsgruppen in unterschiedlicher 
Weise zugutekommen. 

11  Immer wieder befremdlich wirkt es allerdings, wenn sich d emokratisch gewählte Spitzen-
politiker in den Medien selbst und gä nzlich ohne kritischen Unterton als Angehörige einer 
„politischen Klasse“ bezeichnen un d dam it den Entfremdungsprozess gegenübe r ihre n 
Wählern, vermutlich unreflektiert, in eine Selbstverständlichkeit wenden. 
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kommunaler Arbeitgeberverbänd e relativ weitgehend möglich war, steht dem Bund  
und auch den Ländern allerdings allenfalls in rudimentärer Weise zur Verfügung. Die 
industrial relations des öffentlichen Dienstes sind also nicht frei von Konflikt en, doch 
Kampfmaßnahmen, auch Streiks, sind weniger als in der Privatwirtschaft Instrumente 
zur Ausübung ökonomischen Drucks, sonder n Mittel in einem Kampf um Deutungs-
hoheit, um kulturelle Hegemonie. 

Obwohl die industriellen Beziehungen des ö ffentlichen Dienstes begr ifflich kaum als 
„Klassenkonflikt“ gefasst werden können (j edenfalls in einem unmittelbaren Sinne),  
so sind sie doch gerade deshalb in einem besonders hohen Maße gesellschafts- und 
parteipolitisch durchwoben, la ssen sich nic ht als Konflikte  eines gesellschaf tlichen 
Teilsystems eingrenz en wie dies bei Konflikt en im Privatsektor zumindest begrenzt 
möglich ist. Auf kommunaler Ebene etwa können die Pos itionen des Pers onalrats-
vorsitzenden und die eines Funk tionsträgers in einer Partei, unter Umständen der 
Partei der Mehrheitsfraktion im Stadt- oder Gemeinderat, von derselben Person 
eingenommen werden und Pers onen damit letztlich auf  beiden Seiten agieren. 12 
Auch wenn dies in der ausgeprägten Form pers onaler Identität selten sein dürfte, so 
ist oder war es doch, beispiels weise gerade in manchen Städten Nordrhein- Westfa-
lens, keineswegs unüblich, dass  die gem einsame Parteizugehörigkeit schwerer wog  
als die trennende Zugehörigkeit zu Stadt- oder Personalrat. Personalratsanliegen, so 
einer unserer Gesprächspartner, würden tr aditionellerweise in der  Sitzung der SPD-
Fraktion diskutiert. Eine Tradition allerdi ngs, die auc h dort inz wischen et was zu  
schwächeln scheint. Auch auf der Ebene der Tarifparteien hatte die „Parteischiene“  
früher, so konnten wir hören,  offenbar eine größere Bedeutung für den Verständi-
gungsprozess. Auch beim Zerbr echen der Tarifgemeinschaft und den Konf likten un-
ter den Ländern im Vorfeld und während der  TVöD- bzw. TV-L-Verhandlungen 
spielten, wie bereits ausgeführt, parteipolit ische Orientierungen, insbesondere die 
generelle Haltung gegenüber dem Flächentarifvertrag, eine relevante Rolle.  

Obwohl, soweit die Tarifpolitik als ein Reform- und Modernisierungshebel für den 
öffentlichen Dienst betrachtet werden kann, prinzipiell – glaubt man den Erklärungen 
– eine hohe Übereins timmung bei den Moder nisierungsabsichten zwischen den Ta-
rifparteien zu bestehen scheint  und somit die Chancen eines „integrative bargaining“ 
(Walton/McKersie 1965), einer gemeinsam en lösungsorientierten Bearbeitung vorlie-
gender Defizite, ausgeprägt sein sollten, und zudem im Vergleich zur Privatwirt-
schaft, wie skizziert, etwas andere Interes senkonstellationen bestehen, sind die in-
dustriellen Beziehungen des öffentlichen Dienstes zunehmend von erheblichen Kon-
flikten geprägt. Im Verlauf der Verhandlungen mit den Ländern um den TV-L sowie in 
dem auf den Abschluss des TVöD folgenden Arbeitszeit konflikt mit den Kommunen 
2006 kam es zum bisher längsten Streik in  der Geschichte des öffentlichen Dienstes  
in der Bundesrepublik Deutschland. Die Arbeitsbeziehungen des öffentlichen Sektors 
erhielten einen neuen, konfliktären Charakter (Keller 2007: 185). 

                                            

12  Dr. Thomas Böhle, Präsident der VKA, lässt se ine Gewerkschaftsmitgliedschaft wä hrend 
seiner Amtszeit ruhen. 
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Die „ industrial relations“ des öffentlichen Dienstes schei nen sich an die ver gleichs-
weise antagonistischeren Beziehungen des  Pr ivatsektors anzugleichen. Eine zent-
rale Ursac he hierfür ist offenbar rasch ausgemacht: Der seit  Jahren bestehende  
Liberalisierungs- und Wettbewerbsdruck tr ug nic ht nur in erheblichem Maße zum  
konstatierten Modernisierungsbedarf bei, er muss zusammen mit dem damit in einem 
Zusammenhang stehenden Druck durch Verschuldung und Haushaltsengpässe auch 
als eine wesentliche Ursache für die Vers chärfung von Verteilungskämpfen im öf-
fentlichen Dienst betrachtet werden. Die Beschäftigten des öffentliche n Dienstes  
hatten sich mit geringeren Lohn-  und Gehalt szuwächsen (mitunter Reallohnverlus-
ten) zu bescheiden als die Bes chäftigten des  Privatsektors (vgl. Abb. 2; vgl. auch 
Tepe/Kroos 2010) und entwickelten wahrschein lich nic ht zuletzt deshalb allmählic h 
eine zunehmende Bereitschaft zur Mitwirkung bei Tarifkonflikten. 

Abb. 2: Index der Tarifverdienstentwicklung (1995 = 100) 
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Wirtschaftszweige nach Wirtschaftszweigsystematik 2008; Quelle: Statistisches Bundesamt 2010a. 

Neben der zunehmenden Bedeutung des Verteil ungskonflikts dürfte die zweite Ursa-
che der Annäherung der industr iellen Beziehungen des öff entlichen Dienstes an die  
der Privatwirtschaft daran l iegen, dass si ch die innere Regulierung des öffentl ichen 
Dienstes im Kontext der Moder nisierungsprozesse in gewiss er Weise ebe nfalls dem 
Privatsektor annähert, nicht selt en ist von einer „Ökonomisieru ng des öffentlichen  
Dienstes“ die Rede (vgl. etwa Czerwik 2 007; Richt er 2009). Allerdings sollten die 
Grenzen dieser Entwicklung nic ht übersehen we rden. Zwar ist nicht zu bez weifeln, 
dass der öffentliche Dienst seit  Jahren im Kontex t von Prozessen der Teil- u nd Voll-
privatisierung Terrain an den Privatsektor  abgibt und Personalabbau betreibt, auch 
wird unter Modernisierung häufig die Übernahme von Managementmethoden aus der 
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Privatwirtschaft verstanden. Gleichwohl kann mit Blick auf die beiden Beschäfti-
gungsverhältnisse des öffentlichen Dienstes,  das Dienstverhältnis der Bea mten und 
Beamtinnen und das tarifliche Beschäftigung sverhältnis der ehemaligen Arbeiter und 
Angestellten bzw. Tarifbeschäftigten, keineswegs ein ungebrochener Prozess der 
Ökonomisierung konstatiert werden, wenn  darunter auch eine Angleichung an die 
Beschäftigungsverhältnisse im Privatsektor  verstanden würde. W ährend sich in den  
letzten zwanzig Jahr en die abs olute Z ahl der Beamtinnen und Beamten bei Bund  
und Kommunen kaum veränderte und bei den Ländern sogar etwa s zulegte, hal-
bierte sich die Z ahl der Arbeit nehmer bei den Ländern und nahm auc h bei den 
Kommunen und dem Bund in pr ozentual fast derselben Größenordnung drastisch ab 
(vgl. Abb. 3). In der Konsequenz erfolgte r Privatisierungsmaßnahmen hat sich der 
öffentliche Dienst damit hinsicht lich seiner Beschäftigungsverhältnisse sozusagen in 
einer durc haus bas alen Weise re-konventional isiert. Gleichwohl kann v on einer 
Durchgängigkeit lebenslanger Beschäftigung sverhältnisse keineswegs mehr die  
Rede sein. Gerade auch im öffentlichen Diens t spielt die Zahl der befristet einge-
stellten Beschäftigten eine relevante Rolle (Statisti sches Bundesamt 2010a) und  
nahm offenbar in Reaktion auf  die aktuell wachsend en Ha ushaltsprobleme weiter  
deutlich zu (Statistisches Bundesamt 2010b; Ei chhorst et al. 2010). Der rel ative An-
teil der Beamten und Beamtinn en und der befristet (tariflic h) Beschäftigten nehmen 
im öffentlichen Dienst somit zeitgleich zu. Mit Blick auf die Gesamtheit der Beschäfti-
gungsverhältnisse im öffentlichen Dienst ist es somit w eniger angemessen von einer 
„Ökonomisierung“ als von einer „Polaris ierung“ zu sprechen, bei der sowohl der An-
teil der besonders ges icherten, als auch der der vergleichsweise prekär beschäftig-
ten Arbeitnehmer wächst. Die Unsicherheit  macht eine Lohnarbeitsperspek tive für 
einen Teil der Beschäftigten des  öffentlichen Dienstes damit  durchaus in einem ge-
wissen Sinne zu einer Realpers pektive, tr otz der Unterschiede zur Privatwirtschaft 
und aller Divergenzen nimmt damit  auch die Erklärungskraft des industrial-relations-
Ansatzes als einer T eilperspektive auf die Beschäftigungsverhältnisse de s öffentli-
chen Dienstes zu. 

Wahrscheinlich mehr  als bezogen auf die reale Praxis des öffentlichen Dienstes in 
summa kann beim öff entlichen Dienst von einer  „Ökonomisierung der Leitbilder“ die  
Rede sein, wiederkehrenden, mehr oder weniger erfolgreichen Versuchen z ur Über-
nahme von Managem entkonzepten aus der  Privatwirtschaft. Der seit mehreren Jah-
ren anhalt ende Trend zum Wandel von Leitbi ldern der Regulation von Beschäfti-
gungsverhältnissen, wie er in der Privatwir tschaft zu beobachten war, in der kollek-
tive Regelungen und Tarifverträge zugunsten von marktförmigeren „ employment re-
lations“ an Ansehen verloren hatten, wirkte sich , wie beschrieben, auch im öffentli-
chen Dienst aus, insbesondere im Bereic h der Länder. Allerdings dürften die ent-
scheidenden Effekte auf die Beschäftigung sverhältnisse in  Privatisierungen und  
Ausgründungen zur Personalkostenreduktion liegen. Mehr als die unmittelbare Über-
nahme neo-liberaler Leitbil der, die eine absichtsvolle Beschneidung des  Terrains 
öffentlicher Dienstleist ungen eins chließen wü rde, dominierte dabei allerdings auch  
arbeitgeberseitig eher eine Haltung, die davon überzeug t ist, einer erzwungenen An-
gleichung an die Priv atwirtschaft nachgeben zu müssen, um den öffentlichen Dienst  
oder zumindest große Teile davon erhalten zu können. Aus dieser Perspektive wird  
die Übernahme managerialer Methoden der Steuerung und der Leistungserbringung, 
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ebenso wie eine erwartete Zurückhaltung der  Beschäftigten bei Entgeltforderungen, 
nicht als T eil einer neo-li beralen Politik vers tanden, sondern gerade als unv ermeid-
barer Schritt zur Verteidigung des ö ffentlichen Dienst es geg en die stattfindenden 
Angriffe. Wettbewerbsorientierte Tarifpolit ik gilt etwa Vertretern des kommunalen 
Arbeitgeberverbandes nicht als Moment eines neo-liberal inspirierten Wandels, son-
dern als Widerpart, als Selbstverteidigung. 

Abb. 3: Entwicklung der Beamten und Tarifbeschäftigten bei Bund, 
Ländern und Gemeinden 1991 - 2008 (in Tsd.) 
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Quelle: Statistisches Bundesamt 2009. 

Selbst wenn argumentiert werden kann, da ss damit, wenngleic h nicht intendiert, auf 
Anpassung setzende Verteidigungsbemühungen auch selbst zum Moment neo-libe-
ral ausger ichteter Veränderungs prozesse wer den, s o ergibt s ich für die Gewerk-
schaft dadurch doch ein Dilemma bei der Ve rtretung von Arbeitnehmerinteressen.  
Während einerseits der Druck auf die Verteilu ngsverhältnisse für  eine k onfliktorien-
tierte Strategie spricht, können doch auch di e Interessenvertreter der Beschäftigten 
sich dem realen Privatisierungsdruck und den Argumenten der Arbeitgeberseite nicht 
entziehen. Ver.di versucht zw ar die widers prüchliche In teressenlage durch Mitglie-
derbefragungen und innergewerkschaftliche Be teiligungsprozesse ausz utarieren, 
doch entgegen der Mitgliederstimmung werden ebenso (offenbar kaum vermeidbare) 
„wettbewerbsorientierte“ Vereinbarungen mi t der Arbeitgeberseite getroffen. Ein Bei-
spiel hierfür ist die Einführung der neuen Niedrigentgeltgruppe 1 einerseits, die in der 
eigenen Organisation schwer zu vermitteln war und die einer wettbewerbsorientierten 
Logik folgt, und andererseits die Forderung von relativen Vorteilen für Beschäftigte in 
den unteren Entgeltgr uppen bei Tarifrunden, etwa die Forderung nach Sock elbeträ-
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gen, die einer anderen Logik folgt und die er stere bis zu einem gewiss en Maß zu 
konterkarieren versucht. Die Div ergenzen der Entwicklung des öffentlichen Dienstes 
bedingen auch wac hsende Int eressenunterschiede zwischen den Beschäftigten-
gruppen und stellen widersprüchliche Anfor derungen an die Akteure der indus triellen 
Beziehungen, die diesen zu entgleiten dro hen und sich etwa in  der wachsenden Mi-
litanz von zunehmend sich als Gewerkschaft definier enden Standesorganisationen 
(Marburger Bund) zu manifestieren scheine n. Zwar finden sich mit dem A nschluss 
der DBB-Tarifunion an gemeins ame Tarifv erhandlungen mit Ver .di auch einer Auf-
splitterung entgegen gerichtete Tendenzen, doch auch beim gewerkschaftlichen Ver-
such, neue, weniger zersplitterte und di skriminierungsarme Eingr uppierungsbestim-
mungen zu etablieren, wer den Abweic hungen zwisc hen ve rschiedenen Sparten öf-
fentlicher Dienstleistungen für unvermeidlich gehalten. 

Dem vom Arbeitgeberverband beklagten „ Modernitätsrückstand“ gegenüber der Pri-
vatwirtschaft steht aus Arbeitnehmersic ht ein „Entgeltrü ckstand“ gegenüber, der 
deutliche Entgeltverbesserungen legitim ers cheinen lässt. Allerdings muss eine ge-
werkschaftliche Tarif- und Entgel tpolitik im öffent lichen Dienst im mittelfristigen Inte-
resse aller Beschäftigten sinnvollerweise mehr als nur eine Politik  für die gegenwärti-
gen und zukünftigen Insider sein, sondern auch – schon alle in aus Eigeninteresse – 
für die gegenwärtigen und potentiellen Outsider des öffentlichen Dienstes wirksam 
sein, die als Folge von Privatisier ungs- und Ausglieder ungsprozessen zugenommen 
und die sektoral angelegte Kart ellfunktion der Flächentarifverträge teilweis e unter-
graben haben. Modernisierung, Insourcing und Rek ommunalisierung können als ein 
Instrument zur Vertretung von Arbeitnehme rinteressen betrachtet werden, soweit 
eine gewer kschaftliche Perspektive die Gr enzverschiebung zwischen dem privaten 
und dem öffentlichen Dienstleis tungssektor mi t thematisiert und gewillt ist, Bran-
chenpolitik zu betreiben. Fragen von Diskrim inierungsabbau und Entgeltgerechtigkeit 
können sich deshalb unter Berücksichtigung der Insider-Outsider-Problematik anders 
stellen als mit einem Blick a llein auf erstere. Ob sich daraus dann unvermeidlich eine 
weitere Annäherung an eine „wettbewerbsorientierte Tarifpolitik“ ergeben muss, steht 
gleichwohl durchaus in Frage. Implizieren doch beispielsweise Versuche, öffentliche  
Beschäftigung durch Entgeltzurückhaltung zu sichern, nicht nur unmittelbare Vorteile  
für die gef ährdeten Beschäftigungssegmente,  sondern könnten eventuell auch eine 
Negativdynamik inner halb der Entgeltstruk tur des öffentlichen Dienstes insgesamt  
auslösen und damit mittelbar für alle Besc häftigten negat ive F olgen zeitigen. Auch  
wenn es an dieser Stelle offen bleiben mu ss, welche materiellen Effekte letztlich do-
minieren, so stellt doch der Umgang mit der Frage der in den letzten Jahrzehnten  
zunehmend variabel gewordenen Grenze z wischen dem öffentlichem und dem pri-
vaten Sektor eine der zentralen strategi schen Fragen für die weitere Entwic klung der 
industriellen Beziehungen des öffentlichen Dienstes dar. Die v ariabel k onstruierbar 
und damit in gewissem Maße  verhandelbaren Sektorgrenz en (Kenis 1992, Brown 
1997) stellen damit auch für die gewerkschaftliche Politik eine der zentralen Heraus-
forderungen dar. Jedenfalls so llte die The matik der Variab ilität der Sektorengrenze  
hinsichtlich der Bewertung des TVöD und in sbesondere der leistungsorientierten 
Bezahlung und der Entgeltordnung stets mitgedacht werden. 
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1.3 Öffentliche Verschuldung und Finanzmarktkrise 

Ebenfalls s tets mitgedacht werden so llten die wirtscha ftlichen Rahmenbedingungen  
der industriellen Beziehungen de s öffentlichen Dienstes. Um die finanzielle Ausstat-
tung der Kommunen steht es, wie bereits angede utet, seit längerer Zeit nicht zum 
Besten, doch die Folgen der  jüngsten Finanzmarktkrise  haben die finanzielle Lage  
der Kommunen noch einmal deutlich v erschlechtert. Die finanzielle Entwicklung der  
Kommunen prägt die Ausgestaltung des Dienstleistungsangebots, aber auch die  
ordnungs- und verteilungspolitis chen Handlungschancen der tarifpolitisc hen Akteure 
in starkem Maße. Da sich die Gestalt ungsoptionen bei Modernisierungs projekten 
unter restriktiven finanziellen Rahm enbedingungen verengen und  sich dar über hin-
aus die Verteilungsk onflikte verschärf en, wenn das Verteilungs volumen abnimmt, 
sind auch der zu bes chreibende Verlauf sowie auftretende Konflikte und Sc hwierig-
keiten einer Tarifreform des öffentlichen Dienstes in starkem Maße davon beein-
flusst. Die finanzielle Lage des öffentlichen  Sektors und insbes ondere die der Kom-
munen in Nordrhein-Westfalen sei deshalb nachfolgend skizziert. 

Die Verschuldung des Staates wächst seit Jahren. Während sie im Jahr 1950 noch in 
etwa ein Fünftel des Bruttoinlandsproduktes betrug, lag der Schuldenstand nach dem 
Maastricht-Vertrag 1998 bereits bei 60,3%  und 2009 bei 73,2% des Bruttoinlands-
produktes. Ende des Jahres 2009 belaufen sich die Kr editmarktschulden und Kas-
senkredite der öffentlichen Haus halte dann  auf 1.694 Mrd. Euro (20.698 Euro pro 
Kopf), eine Steigerung gegenüber dem Vo rjahr um 116,5 Mrd. oder 7,4%. Dieser 
deutliche Zuwachs gegenüber dem Jahr 2008 ist primär der Fi nanzmarkt- und Wirt -
schaftskrise geschuldet und findet sich (t eilweise noc h erheblich ausgeprägter) in 
allen EU-Ländern (St atistisches Bundesamt 2010: 117 u. 18; Ga uss 2010). Streeck 
konstatiert, dass der Anteil der diskret ionären Ausgaben am Bundeshaushalt, also  
ohne Posten, die sich kurz- und mittelfristig  der politischen Disposition entziehen, der 
1970 noc h knapp 40% betrug, sich bereit s bis 2008 auf 21,5% verringert habe 
(Streeck 2010: 165ff). Während die Staatseingriffe „zur Rettung der Banken vor sich  
selbst, und der Wirtschaft vor den Banken, und der G esellschaft vor der Wirtschaft“ 
vielen zunächst als eine Rückkehr des Staates und der Politik als Souverän über den 
Markt erschienen seien, sei „die Rettung der  Marktwirtschaft durch den Staat“, selbst 
wenn es dazu keine Alternative gegeben h abe, für diesen eher ein „Pyrrhussieg“ ge-
wesen, der die staatliche H andlungsfähigkeit auf absehbare Z eit ruiniert  haben 
könnte (Streeck 2010:  160). Einen Begriff Fr euds aufnehmend, kann hier (im An-
schluss an Althusser) davon ges prochen werden, dass auftretende gesellsc haftliche 
und wirtschaftliche W idersprüche „verschoben“  werden. Verschwunden ist d ie Krise 
durch die Verschiebung von den Märkten zum Staat, folgt man Streeck, dabei aller-
dings keineswegs, doch sie wird zur Kr ise des Staates: „Eine fiskalisch e Notmaß-
nahme wir d der anderen folgen; Haushalt ssperren, globale Minderausgaben und  
Nachtragshaushalte werden noc h mehr als im abgelaufenen Jahrzehnt den Alltag 
der Politik bestimmen; immer neue Konso lidierungsversuche wer den immer wieder  
hinter ihren Zielen z urückbleiben.“ „Könnte es  sein“, fragt er schließ lich, „dass am 
Beginn des 21. Jahr hunderts die Dauerau fgabe der  Stabilisierung der k apitalis-
tischen M arktwirtschaft die Kr äfte des Nationalstaats endgültig erschöpft hat“ 
(Streeck 2010: 172)? 
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Man mag dieses Sz enario einer endgültigen Erschöpfung des  Staates für überspitzt 
halten, schließlich entwickelt sich die Ar beitslosenquote in Deutschland weniger dra-
matisch als befürchtet und auch die düsteren Steuerschätzungen konnt en etwas 
nach oben korrigiert werden, doch vor dem  Hintergrund der fin anziellen Ausgangs-
lage des öf fentlichen Sektors sollte allemal mit einer an die Subst anz gehenden Ein-
schränkung der Handlungsfähigkeit gerechnet werden. Jedenfalls ist die Interventi-
onsfähigkeit des Staat es bei zuk ünftigen Krisen weiter geschwächt. Streeck rechnet 
mit einer Wiederkehr  von Fi nanzmarktkrisen schon allein deshalb, weil es den hoch 
verschuldeten Staaten an der Kraft und am po litischen Willen zu einer stärkeren Re-
gulierung des Finanzs ektors fehlen könnte:  „Was die Handlungsf ähigkeit des Natio-
nalstaats angeht, so wirft dies die Frage auf, ob die Staaten sich eine restriktive Re-
Regulierung des Finanzsektors, wie sie fü r dessen nachhaltige Stabilisierung ver-
mutlich erforderlich wäre, überhaupt leisten können, sofern diese (…) zu einer Geld-
verknappung und damit zu einem Anstieg des Zinsniveaus führen würde“ (Streeck  
2010: 167) . Unter Berücksichtigung des  Umst ands, dass die Er holung bis her stark 
vom Export getragen wird und viel e Handelspartner sich in  einer deutlich sc hlechte-
ren Lage befinden als Deutschl and (Horn/Truger 2010), auc h die Entwick lung der  
Arbeitslosenquote während der Kr ise im internationalen Verg leich eine Anomalie z u 
sein scheint (Zoega 2010: 3), wäre es k onjunkturpolitisch zumindest vo rerst auch 
keineswegs ungefährlich, einen raschen Sc huldenabbau einzuläut en und damit die  
wirtschaftliche Erholung zu gefährden. 

Eine Betrachtung der Kommunalfinanzen ve rdeutlicht, welche Konsequenz en die  
chronische Unterfinanzierung der öffent lichen Haushalte hat. Die Kommunalausga-
ben sanken in Relation zum Bruttoinlands produkt in der ersten Hälfte der 90erJahre  
bundesweit (und auch in NRW), gleic hwohl konnte die Nettokreditaufnahm e lange 
Zeit nicht gestoppt werden. 13 Erhebliche Einsparungen erfolgten jedoch bei den  
Investitionen. 1992 betrugen die Sachaus gaben insgesamt laut Gemeindefinanzbe-
richt des Städtetages noch 33,5 Mrd., im Jahr 2006 erreichten sie mit 18,7 Mrd. ihren  
Tiefpunkt, um dann bis 2008 wieder leic ht auf  20,75 Mrd. Euro anzusteigen. 2009  
und 2010, so wird geschätzt, werden die W erte (konjunkturpolitisch gewollt) minimal 
darüber liegen. Der Anteil der Sachinvestitionen an den kommunalen Ausgaben sank 
im bundesweiten Durchschnitt von 23,5% im  Jahre 1992 bis 200 5 auf 12,2% ab und 
hält sich s eitdem in etwa auf diesem Niv eau (Schätzung für 201 0: 12,5%). Die Aus-
gaben speziell für Baumaßnahmen beliefen sich 1992 noch auf 18,5% und erreichte 
im Jahr 2005 mit 9,4% ihren T iefpunkt, der seither nicht mehr re levant überschritten 
wurde. Der  Rückgang des Inves titionsanteils erfolgte dabei allerdings keineswegs 
zugunsten der Personalausgaben, wie aus der Perspektive einer tarifpolitischen Stu-
die festzuhalten ist, da diese von 27,8% im Jahr 1992 bi s auf 25,0% im Jahr 2009  
ebenfalls leicht abnahmen. Leic ht zugenomm en hat der Anteil für laufenden Sac h-
aufwand (1992: 18,2%, 2009: 20,6%) und st ark zugenommen derjenige für soziale 
Leistungen. Letzterer betrug 1992 15,4% und 22,8% im J ahr 2009 (Deutscher Städ-
tetag 2010a: Tabelle 5). Diese Daten sign alisieren einen Zuwac hs kommunaler Auf-
                                            

13  2006 war di e Nettokreditaufnahme der Ge meinden bundesweit erstmals leicht neg ativ, 
2008 konnt en dann ca . 3 Mrd. Eu ro Schulden  abgebaut werden (Deutscher Stä dtetag 
2010: Tabelle 1). Die Krise hat diesen Ansatz einer positiven Entwicklung beendet. 
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gaben ohne personelle Mehrausgaben, aber auf  Kosten von Sac hanlagen und Bau-
substanz. Die Verschiebung der Krise vom Finanzmarkt zum Staat trifft die Kommu-
nen somit nicht nur unter der Bedingung be reits hoher Verschuldung, sondern nicht 
zuletzt auch in einer Situation des jahr elangen Investitionsrückstands, der dringend 
behoben werden müsste. Für das Jahr 2010 er wartet der Deutsc he Städtetag „das 
höchste Defizit der Nachkriegsgeschicht e“, der kommunale F inanzierungssaldo sei 
„regelrecht abgestürzt“ (Deutscher Städtetag 2010b: 2). 

Richten wir den Blick auf die Kommunen Nordr hein-Westfalens so findet sic h dort  
das Problem der Verschuldung, des Aufg abenzuwachses und des Investitionsrück-
standes ebenfalls, der  einzige Untersch ied zur bundesweiten Lage besteht darin, 
dass in NRW viele Kommunen unter diesen Problemen in noch s tärkerem Maße z u 
leiden haben. Der Gemeindef inanzbericht spricht dav on, dass die „Finanzlage der  
nordrhein-westfälischen Städte und Gemei nden schon seit Langem besorgniserre-
gend“ sei (Deutscher Städtet ag 2010a: 59). Obwohl in NRW die Einnahmen der 
Kommunen im Jahr 2008 st iegen und trotz ebenfalls st eigender Ausgaben auch ein 
positiver F inanzierungssaldo erreicht un d die Unterdeckungsquote (Fehlbetrag der 
Verwaltungshaushalte im Verhältnis zu  den Bruttoausgaben der Verwaltungshaus-
halte) im Durchschnitt auf 1,8% gesenk t werden konnte, 14 stiegen die sog.  
Kassenkredite, die im Unterschied zur längerfristig angelegten Kreditaufnahme der 
kurzfristigen Überbrückung von finanzielle n Engpässen dienen, jedoch darü ber hin-
aus genutz t werden, 15 auch im Jahr 2008 gegenüber dem Vorjahr um 6,7% weiter 
an. In absoluten Zahlen steht im Jahr 2008 einem Abbau von 388 Mio. Euro an den 
fundierten Schulden, eine Au fnahme von Kassenkredit en in Höhe von 14.606 Mio.  
Euro gegenüber (Innenministeri um NRW 2009: 48f.). Auch für Nordrhein- Westfalen 
gilt, dass die Aus gaben für Soziale Le istungen merklich anstiegen, von 8,20 Mrd. 
Euro im Jahr 1992 auf 11,83 Mrd. Euro 20 08, während die Ausgaben für Sachinves-
titionen von 6,40 Mrd. Euro im Jahr 1992 bi s 2008 auf 2,82 Mrd. zurückging en, sich 
somit mehr als halbierten (Innenministerium NRW 2009: 42). 

Da nicht nur die Kommunen (und damit die Beschäftigten) sowohl  bundesweit als  
auch in NRW seit l ängerem mit einem Zuwachs an Aufgaben, sondern die Beschäf-
tigten auch mit einer sehr schwachen Verdi enstentwicklung k onfrontiert waren, die 
noch geringer ausfiel als in der Gesamt wirtschaft (vgl. Abb.  2 und Bispinck/WSI  
2010: 94f.), dürfte es im Interesse der Konkurrenzfähigkeit der Kommunen auf den  
Arbeitsmärkten sowie der Motivationssic herung bei den Beschäftigten zwar wenig 
hilfreich sein, die desolate Finanz situation auf Kosten der Beschäftigten des öffentli-
chen Dienstes zu lösen, doch insbesondere unter dem Druck der  krisenbedingt ver-
                                            

14  Wobei sich die Unterdeckungsquot en zwischen den Ge meinden auch  vor der Kri se be-
reits stark u nterschieden. „Regelmäßig liegen die Unterdeckungsquot en in Ge meinden 
(GV) mit genehmigtem Haushaltssicherungskonzept in ein er Bandbreite von 10 b is zu  
30%. In Gemeinden, die sich ohne genehmigtes Haushaltsicherungskonzept in vorläufiger 
Haushaltswirtschaft bef inden, sind  Unterdeckungsquoten von über 30% und au ch weit 
darüber hinaus vorzufinden“ (Innenministerium NRW 2009: 48). 

15  Ursprünglich sollten diese kurzfristigen Kredite vorübergehende Liquiditätsengpässe über-
brücken, doch inzwischen müssen sie von Not leidenden Städten dauerhaft zur Finanzie-
rung laufender Ausgaben eingesetzt werden (Deutscher Städtetag 2010a: 5) 
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schärften Finanzklemme muss gleichwohl angenommen werden, dass trotz aller Mo-
dernisierungsschritte solche Ver suche ni cht gänzlich unterblei ben werden. Dann 
dürfte allerdings eine nachhaltige Verbes serung etwa der Dienstleistung squalität, 
aber auch eine funktional angemessene Neugestaltung von Eingruppierungsbestim-
mungen oder eine Ausgestaltung der Rahmenbedingungen für die neu e ingeführte 
leistungsorientierte Bezahlun g kaum gelingen. Verteilu ngskämpfe um die F inanzie-
rung des öffentlichen Dienstes z u Lasten der Beschäftigten dürften sich zwar vorder-
gründig als  „ distribute bargaining“ (Walton/McKersie 1965) darstellen, einem Aus-
handlungsprozess, bei dem di e eine Seite gewinnt, was die andere ver liert, sie 
könnten sich letztlich jedoch als wenig nachhaltig erweisen und Gefahr laufen, sub-
stantielle Schäden zu verursachen, sich, um  die Terminologie von Walton/McKersie 
negativ zu wenden, als „disintegrative bargaining“ herausstellen, d.h. als Prozess, bei 
dem die Kommunen ebenso wie ihre Beschäftigt en mittelfristig nur verlieren können.  
Da die Auf gaben der Kommunen weitgehen d gesetzlich vorgegeben sind, bestehen 
für die Kommunen selbst zudem kaum C hancen, durch eine Re strukturierung der  
kommunalen Ausgaben relevant an Handlungsfähigkeit zurückzugewinnen.  

Eine Alternative zu Verteilungsk ämpfen zwischen den Kommunen und der en Be-
schäftigten sowie kommunalen Auseinandersetzungen um die Einsparung noch ver-
bliebener diskretionär er Mittel könnte in einer Verbes serung der  Einnahmesituation 
der Kommunen gesucht werden. Diesbezüglich stehen die Kommunen jedoch wiede-
rum vor der Schwierigkeit, nur über begr enzte Einnahmen unter  eigener Ertragsho-
heit zu ver fügen (begrenztes Steueraufko mmen, Abgaben  und Gebühren) und in 
starkem Maße von der Steuergesetzgebung vor allem des Bundes abhängig zu sein, 
die nicht nur ausschließliche Bundessteuer n, sondern auch die s og. gemeinschaftli-
chen Steuern prägt, die den größten Anteil des St eueraufkommens ausmachen 
(etwa die Einkommensteuer). Von den 5 24.001 Mio. Euro St euereinahmen (inkl. 
Zölle) des Jahres 2009 fielen 44. 028 Mio. Euro unter die Ertragsh oheit der G emein-
den.16 Während das Gesamtsteueraufkomm en 2009 gegenüber dem Vorjahr um 
6,6% zurückging, nahm en die unter der Ertrags hoheit der Gemeinden st ehenden 
Steuern um 16,1% ab. Betrachten wir die Verteilung der Steuereinnahmen, nimmt 
der Anteil der Kommunen 2009 auf 68.386 Mio. Euro zu, da diesen ein Anteil an den 
Gemeinschaftssteuern zusteht. Der Anteil der  Gemeinden an der Verteilung der  
Steuereinahmen ging gleichwohl  mit einem Minus von 11,2% stärker zurück als der 
Verteilungsanteil des Bundes (-4,7%) und der der Länder (-6,7%) (Bundesministe-
rium der Finanzen 2010). Eingedenk der Aus gangslage verschärft ein solcher Rück-
gang der Steuereinnahmen für die Gemeinden somit nicht nur die ohnehin beste-
henden Belastungen und En gpässe, auch die Verteilu ng der neuen finanz iellen Be-
lastungen kann aus kommunaler Perspektive aus guten Gründen kritisiert werden. 
Für Nordrhein-Westfalen stellen Horn/Tr uger nicht nur fest, dass die F inanzlage der 
Kommunen „extrem angespannt“ ist, sondern  „dass ohne zusätz liche M ittel weitere  

                                            

16 Die Steueranteile nach Ertragshoheit 2009 verteilen sich folgendermaßen (prozentuale  
Veränderung gegenübe r dem Vorjahr in Klam mer): Geme inschaftliche Steuern 37 0.676 
Mio. Euro (-6,5%), Bundessteuern 8 9.318 Mio. Euro (+3,5%), Ländersteuern 16.375 Mio. 
Euro (-25,4%), Gemeindesteuern 4 4.028 Mio. Euro (-16,1%), Zölle  3. 604 Mio. Euro (-
10,0%) (Bundesministerium der Finanzen 2010). 
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Ausgabenkürzungen – insbes ondere auch bei den kommunalen Investitionen – dro-
hen“ (Horn/Truger 2010). Auch das Land k onstatiert, dass sich di e Wirtschafts- und 
Finanzkrise „massiv“ auf die finanzielle Entwicklung der Kommunen auswirkt.  

„Nach einem negativen Finanz ierungssaldo der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen 
von rund 2 Mrd. EUR im Jahr 2009 ist auc h ein deutlich negativer Finanz ierungs-
saldo zu erwarten. Die kritische Finanz lage der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen 
zeigt sich am Anstieg der Kassenkredi te, die zum 30.6.2010 nach sprunghaften Zu-
wächsen im 1. und 2. Quartal des Jahres  bereits 19,5 Mrd. EUR erreicht haben. Sie  
zeigt sich auch in der wachsenden Zahl von Gemeinden und Gemeindeverbände, die 
ihren Haushalt nicht ausgleichen können, von denen wiederum so viele wie nie zuvor 
nicht einmal ein genehmigungs fähiges Ha ushaltsicherungskonzept aufstellen kön-
nen. Ursachen für diese Entwicklung si nd der Einbruc h der Steuereinnahm en 2009 
und 2010 sowie die zugleich steigenden Aufwendungen insbes ondere für soziale 
Leistungen aber auch für Personal und Sac hleistungen“ (Ministerium für Inneres und 
Kommunales NRW 2010a: 5). 

Mit der für das Jahr  2010 v orgesehenen „Sof orthilfe“ von 300 Mio. Eur o für die  
Kommunen, die einer Steigerung der Mitte l des Gemeindefinanzierungsgesetzes um 
4% entspricht, erkennt die nordrhein-westfä lische Landesregierung nicht nur verbal  
an, dass die „kommunalen Einnahmen (…) dr ingend verbessert werden“ müssen. 
Angekündigt wurde, dass den Kommunen auch im Jahr 2011 bei der Bewältigung 
der Schuldenlast geholfen werden soll (Ministerium für Inneres und Kommunales  
2010b). Landesregier ung, St ädtetag, Landkreistag und Städte- und Gemeindebund 
Nordrhein-Westfalens setzen sich zugleich  gemeinsam für eine stärkere B eteiligung 
des Bundes an den gestiegenen Sozialkost en ein (Landesreg ierung NRW et al. 
2010: 2). Der Präsident der VKA, Dr. Thom as Böhle, wirft der Bundesregie rung vor, 
sie würde eine Finanzpolitik zulasten der Kommunen betreiben,  auch Ver.di kritisiert 
die Unterfinanzierung der Kommunalhaushalt e und wirbt mittels Öffentlichkeitsarbeit 
und Aktionen für Verbesserungen. Der Ver. di-Landesbezirk NRW fordert etwa Ende 
des Jahres 2009 eine Gemeindefinanzre form mit gesicherten Einnahmen s owie ein 
Programm zur Wiedergewinnung der finanzie llen Handlungsfähigkeit, das von weite-
ren Reformmaßnahmen begleitet werden soll (Ver.di 2009).  

Selbst wenn die For derungen der Komm unen und der Gewerkschaft nach einer 
Stärkung der kommunalen Refinanz ierung nicht gänzlich erfolglos bleiben, wie es 
sich zumindest für NRW abzeic hnet, auch w enn der Betrag von 300 Mio. Euro bei 
weitem nicht hinreichend sein dürfte (H orn/Truger 2010), und sich die konj unkturelle 
Erholung, wie v on der OECD (2 010) erwartet, stabilisieren sollte, so ist nac h langen 
Jahren der Unterfinanzierung nicht damit zu  rechnen, dass sich die finanzielle Lage 
der Kommunen kurzfristig entspannt. Eine angemessene Verteilung der Belastungen 
zwischen Bund, Ländern und Kommunen scheint zwar dringend geboten zu sein, um 
die Krise der Kommunalfinanzen zu entschär fen, eine solche ist jedoch nic ht abseh-
bar. Von Konzepten, die Gewer besteuer durch höher e Umlagen der Umsatzsteuer 
zu ersetzen, sind aus Perspektive des St ädtetags eher Verschlechterungen zu er-
warten. Das Problem der Verschiebung vo n Krisenfolgen aus de m privaten in den 
staatlichen Sektor wäre damit  allemal noch nicht gelös t. Mit einer Belastung der in-
dustriellen Beziehungen und der Tarifpolitik muss im öffentlichen Dienst, nic ht zuletzt 
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im Bereich der Kommunen, somit auch we iterhin gerechnet werden. Eine ausgaben-
seitige Lös ung des  Problems der Staatsfinanz ierung insges amt, di e nicht zugleich 
die kommunale Das einsfürsorge weiter untergraben und den Sozialstaat zersetzen 
würde, ist nicht in Sicht. Jenseits kurzfr istiger, konjunkturell bed ingter Erleichterun-
gen sowie einer Optimierung in nerstaatlicher Verteilungsprozesse könnten alle nfalls 
eine gesellschaftlich gewollte Re- Stabilisierung der staatlic hen Einnahmen und eine 
Re-Regulierung des Finanzmarktes nachhaltige Wirkungen zeigen. 

Zusammengenommen kann k onstatiert werden, dass die T arifparteien des  öffentli-
chen Dienstes in einer Phase der Neo-Li beralisierung, Europäisierung und Globali-
sierung sowie der Finanzmark t- und Schuldenkrise, in der  der Staat insges amt zum 
Verlierer der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung zu werden droht, um 
in der Tendenz schrumpfende Budgets zu streiten haben. Was Karl Marx über die  
Kapitalisten schrieb, das scheint nicht nur für diese und nicht nur innerhalb v on sozi-
alen Klassen zu gelten: Die Verteilung von Zuwächsen er laubte kollektives Handeln 
konkurrierender Akteure eher als  die „Teilung des Verlustes“. 17 Während in konjunk-
turell und politisch hierfür günstigen Zeiten sich im öffentlichen Dienst eine koopera-
tive Form der industriellen Beziehungen etabliert hatte, scheint diese dem Stress des  
Steuersenkungswettlaufs und der Staatsbegrenz ung der letzten Jahrzehnte nicht  
Stand gehalten zu haben und di e Umsetzung selbst im Kern  geteilter Abs ichten der 
Tarifparteien in erheblichem Maße zu erschweren. 

Von erheblicher Bedeutung fü r die weitere Entwicklung des öffentlichen Dienstes,  
seiner industriellen Beziehungen und ihrer Akteure und dam it auch für das Schicksal 
der Entgelt reform dürften nebe n den materiellen auc h die ideologischen Folgen d er 
Finanzmarktkrise sein. Da die relativen Anteile ökonom ischen Zwangs und ideologi-
schen Willens am Prozess der wirtscha ftlichen und gesellschaf tlichen Entwicklung  
schwer zu bestimmen sind, könnte auch die Finanzmarktkrise durchaus ambivalente 
Wirkungen zeigen. Die Frage wird sein, ob sich, gewissermaß en als Sac hzwang, 
lediglich der Haushalt sstress auf den öffent lichen Dienst verstärken wird oder in der 
Folge einer Erosion neo-liber aler Ideologie doch allmählic h Konzepte entwickelt und  
etabliert werden könnten, die einen star ken Binnenm arkt und insbesondere einen 
stabilen öffentlichen Dienst sowie länderübergrei fende bspw. EU-weite Reg ulierun-
gen als Anker in einer Umgebung von globa lisierten und turbulenten Märkten verste-
hen und für deren Ausbau sorgen  würden. Solange dies jedo ch nicht der F all ist – 
und dies war nicht der Fall im nachfolgend betrachteten Zeitraum – sollte das tarif- 
und betriebspolitische Handel n der Akteure stets auch vor dem  Hintergrun d einge-
schränkter finanzieller Spielräume verstanden werden. 

                                            

17 „Solange alles gut geht, agiert die Konkurrenz (…) als praktische Brüderschaft der Kapita-
listenklasse (…). Sobald es sich abe r nicht mehr um Teilung des Profits handelt, son dern 
um Teilung des Verlustes, sucht jeder so viel wie möglich sein Quantum an demselben zu 
verringern und dem andern auf den Hals zu schieben. Der Verlust ist unvermeidlich für die 
Klasse. Wie viel aber jeder einzelne  davon zu tragen, wieweit er überhaupt daran teilzu-
nehmen hat, wird dann Frage der Macht und der List, und die Konkurrenz verwandelt sich 
dann in einen Kampf der feindlichen Brüder.“ (Marx 1979: 263). 
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1.4 Fragestellungen 

In dieser Studie soll der bisherige Verlauf der Entgeltreform beschrieben, zu erklären  
versucht und auf eventuelle Folgen für den öffentlichen Dienst, die industriellen Be-
ziehungen sowie die Beschäftigten befragt werden. Dabei wird angenommen, dass  
sich alle t arifpolitischen Entwicklungen nur  als Interaktionsprozesse zwisch en und  
innerhalb der Tarifparteien besc hreiben und erklären lassen, sich die Entwicklung 
jedoch nicht ohne eine Berücksichtigung v on über den öffentlichen Dienst hinausrei-
chenden Rahmenbedingungen ve rstehen lässt. Etwa sind Entscheidungen des  
Staates auch als  Arbeitgeber, wie bereits  ausgeführt, nur in ei nem wirtschaftlichen 
und einem politischen Kontext zu verstehen. 

Ausgehend von der Prämisse, dass die politischen Aushandlungs - und Rahmenbe-
dingungen und die Umsetzung eines T arifvertrags insbesonder e bei noch unabge-
schlossenen Aushandlungsprozessen stets in einer Wechselbeziehung zueinander  
stehen und der Annahme, dass dies für den sukze ssiven Prozess der Tarifreform 
des öffentlichen Dienstes in besonderer Weise zutrifft, ziel te das Forschungsprojek t 
auf eine integrierte Untersuchung der Ent geltreform des öffentlichen Dienstes. So-
wohl die politischen Aushan dlungsprozesse als auc h die Akzeptanz und die Umset-
zung der tarifvertraglichen Bestimmungen dur ch die Arbeitgeber und die Personal-  
und Betriebsräte sollten in die Betrachtung einbezogen werden. Eine ausschließliche 
Konzentration auf die Umsetzung bereits erfolgter Tarifvereinbarungen wurde als  
dem Verständnis und einer angemessene n Bewertung des Gesamtprozesses und 
auch der Umsetzungsprozesse nicht ange messen erachtet. Erwartungen der Tarif-
parteien, der Umsetzungsakteure und der Beschäftigten an die Vereinbarung sowie – 
je nach Fortschritt der Verhandlungen – an die Umsetzung neuer Eingruppier ungs-
bestimmungen, der sog. neuen Entgeltordnung, sollte dabei ein wichtiger Stellenwert 
zukommen.  

Der Umsetzungsprozess sollte beschrieben, zentrale Charakteristika und Sc hwierig-
keiten der Umsetzung benannt so wie intendierte und nicht-in tendierte Folgen erklärt  
werden. Nach Ursac hen von Umsetzungspr oblemen und Akzeptanzdefizit en sollte 
unter anderem gefragt werden, um den we iteren Verlauf des Verhandlungs- und 
Umsetzungsprozesses der Tarifreform des öffentlichen Dienstes erklären können. 

Im Kern zielte die Untersuchung auf die Beantwortung von folgenden Fr agen, die 
nach vier Perspektiven strukturiert wurden: 

1. Wie verläuft der politische Prozes s der Tarif- bzw. Entgeltreform des öffentli-
chen Dienstes auf der tarif- und betriebspolitischen Ebene? 

2. Welche Regelungen werden verhandelt und vereinbart, wie werden sie umg e-
setzt und welche Effekte treten dabei auf? 

3. Welche Akzeptanz findet die Ent geltreform bei den Beschä ftigten und bei den 
Kollektivakteuren vor Ort und welche weiteren Erwartungen haben diese? 

4. Welche organisations- und gesellscha ftspolitischen Wirkungen hat  die Entgel-
treform auf die Wahrnehmung des öffent lichen Dienstes in der Öffentlichkeit, 
die Zukunft des Flächentarifvertrages und die Akzeptanz der Kollektivakteure? 
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Der politische Prozess 

Unsere Betrachtung der Tarif- und Entgeltr eform des öffentlichen Dienstes als tarif- 
und betriebspolitischer Aushandlungs prozess wi rd sich inhaltlic h in  erster Linie an  
zwei z entralen Them en festmachen: erst ens den bis  zum jetzigen Zeitpunkt noch  
unabgeschlossenen Verhandlungen über die neuen Eingruppieru ngsbestimmungen 
auf der tarifpolitischen Ebene und zweit ens den Aushandlungsprozessen zur Umset-
zung der Bestimmungen zur leistungsorient ierten Bezahlung (LOB) nach § 18 TVöD 
auf der betrieblic hen Ebene. Während der betriebspoliti sche Prozess zum Umgang 
mit dem neuen Leist ungsentgelt auch im Handeln der tarifpolitischen Akteure eine 
erhebliche Rolle spielt , da der Pr ozess auf der tarifpolitischen Ebene noc h nicht ab-
geschlossen wurde, weil die Tarifregelung en einerseits weitere Verhandlungen um  
das Volum en des Leistungsentgelts vorsehen,  andererseits der Sinn der Regelung  
noch immer äußerst umstritten i st, müsse n wir unser e Betrachtung der Verhand-
lungsprozesse um die neue Entgeltordnung weitgehend auf die angesprochene tarif-
politische Ebene begrenzen, da bisher kein Abschluss erfolgte. 

Mit Blick auf die Tarif- und Entgeltreform im Ganzen sollten die Ziele der Tarifpar-
teien ermittelt und auf Kohärenz und Diverg enzen befragt werden und das Interesse  
neben unmittelbar auf das Entgelt system bezogenen Zielen auch organisations- und 
staatspolitischen Zielen der Ak teure gelten. Die ermittelten Ziele der Tarifvertrags-
parteien sollten als ein Kriterium für die Bewertung der Verhandlungsergebnisse bzw. 
des Verhandlungsstandes gelten. Wir nahmen an, dass vor dem Hintergrund der 
heftigen Konflikte um  die Tarifreform die je weiligen Intentionen der Tarifparteien in 
etlichen Punkten nic ht in den vereinbar ten Regelungen aufge gangen sein würden 
und beide Parteien deshalb versuchen wü rden, im weiteren Ver handlungsprozess 
bisher nicht erreichte Ziele zu realisieren.  

In der Konsequenz der bisherigen konflik tären und komplizierten Verhandlungspro-
zesse rechneten wir außerdem damit, dass nicht nur zwische n Arbeitgeber- und Ar-
beitnehmerseite, sondern auch innerhalb de s jeweiligen Lagers voneinander abwei-
chende Interessenlagen und strategische Or ientierungen vorkommen würden. Er-
wartet hatten wir eine innere Differenzierung in erster Linie im Lager der Arbeitgeber, 
die s ich ja bereits während der Verhandl ungsprozesse zum TVöD s owohl nach  
Bund/Kommunen und Ländern als auc h nach parteipolitischen  Orientierungen diffe-
renziert verhielten. Vor dem Hintergrund der  inzwischen ausgesprochen v ielfältigen 
Organisationsformen im öffentlichen Diens t erwarteten wir auc h innerhalb des kom-
munalen Bereichs abweichende  strategische Orientierung en (etwa zwischen Arbeit-
geberverband und Kommunen und zwisc hen Verwaltungen und kommunalen Betrie-
ben). Auf gewerkschaftlicher Seite erwartet en wir einerseits ein geringer es Maß an 
innerer Widersprüchlichkeit, da hier mit der  Gewerkschaft Ver.di trotz einer gewiss en 
Bedeutung des Beamtenbundes bzw.  der DBB-Tarifunion im Tarif bereich doch ein 
dominanter einheitlicher Akteur existier t, andererseits waren Enttäuschungen über  
die bisher erzielten Regel ungen bekannt und Ause inandersetzungen um die richtige  
Orientierung auch auf Arbeitnehmerseite zu erwarten. Dies gilt insbesondere für die  
leistungsorientierte Bezahl ung, war aber auch für di e gewerkschaftsinterne Diskus-
sion um die neue Entgeltordnung wahrscheinlich (vgl. etwa Wendl 2006). 
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Insgesamt war – trotz des zumindest im Grundsatz gemeinsamen Modernisierungs-
anliegens der Tarifparteien – in der Konsequenz in sich widersprüchlich er Interes-
senlagen und einer absehbar großen Bedeutung intra-or ganisationaler Aushand-
lungsprozesse eine k omplexe und, wegen  einer eher  gering ausgeprägten internen 
Verpflichtungsfähigkeit, wenig st abile Ve rhandlungskonstellation zu erwarten. Von 
besonderem Interesse war der weitere Ve rhandlungsverlauf hinsichtlich der geplan-
ten neuen Entgeltordnung. Zwar bestand eine erklärte Absicht der  Tarifparteien, eine 
Neuordnung der Eingruppierung in nächste r Zeit zu vereinbaren, doch weder der 
zeitliche Verlauf noch die endgültigen Res ultate waren absehbar.  Möglich erschien 
sowohl eine frühzeitige Vorwegnahme ei nzelner Eingruppierungsbestimmungen, die 
bereits vor Beginn uns erer Untersuchung hät te erfolgen können, als auch eine zeitli-
che Versc hiebung bei sachlicher Nichtei nigung oder , etwa in der Konseq uenz der 
Überlagerung mit weiteren Konflikten, der mi ttelfristige Verzicht auf eine neue Ent-
geltordnung. 

Von erheblicher Bedeutung für die Akze ptanz der Entgeltreform und den Umset-
zungsprozess, so war zu erwarten, dürfte es  sein, wie die Tarif parteien ihre Vorstel-
lungen gegenüber den Akteur en in den Betrieben und Dienststellen un d den Be-
schäftigten vermitteln, welche Z iele dabei ins Zentrum gestellt werden und welche  
Deutungsangebote diskursiv zur Verfügung geste llt werden, ob diese eher offensiv 
(Modernisierung des  öffentlic hen Dienstes, Leistungsgerecht igkeit, Reintegration 
ausgegliederter Bereiche etc.) oder reak tiv begründet werden (notwendige Anpas-
sung an Haushaltslage, Sicherung des Tari fvertrages, Abwehr von Arbeitgeberan-
griffen, Vermeidung v on Outsourcing und Beschäftigungssicherung etc.). Vor dem 
Hintergrund der Unabgeschlossenheit der Tarifreform nahmen wir an, dass die T arif-
parteien jedoch ein G elingen der Entgeltreform nicht nur an der Umsetzung der ver-
einbarten Bestimmungen festma chen würden, sondern auch d aran, ob es vor Ort 
gelingen würde, die v orhandenen Spielräume zu nutz en, um auf der tarifpolitischen  
Ebene nic ht durchgesetzte Zielvorstell ungen im Nac hgang im Umsetzungsprozess 
selbst zu realis ieren. Zudem war anz unehmen, dass dem Umsetzungsproz ess nicht 
nur eine Bedeutung als letzter Schritt der Durchsetzung bereits vereinbarter Rege-
lungen zukommen würde, sondern auch als Einflussfaktor auf den weiteren Verlauf  
der tarifpolitischen Aushandlungsprozesse. Allerdings war, nicht zuletzt vor dem 
Hintergrund der in den letzten Jahren gew achsenen Ausdifferenzierung de s öffentli-
chen Sektors (vgl. hierzu etwa Kilian et al. 2006), auch damit zu rechnen, dass sic h 
die Ziele der Umsetzungsakteur e vor Ort bisweilen v on den Absichten der ihnen je-
weils nahestehenden Tarifparte ien unterscheiden un d tari fvertragliche Regelungen  
deshalb zu konterkarieren versucht würden. Wir nahmen zudem an, dass sich in den 
Kommunen die Interessenlagen und insbes ondere die artikulierten Interessen nicht 
immer klar zwischen Arbeitgeber- und Arbe itnehmerseite scheiden würden und s o-
wohl hard facts wie Belegschaftsstrukturen oder das Angebots- und Dienstleistungs-
spektrum und die finanziellen M öglichkeiten eine Rolle spielen, als auch, dass die 
jeweilige Vorgeschicht e der betrieblic hen Arbeitsbeziehungen oder  die politischen 
Orientierungen und Leitbilder der Akteure vor Ort für die Umsetzung sowie die weite-
ren Verhandlungsprozesse der Tarif- und Entgeltrefo rm des öffentlichen Dienstes 
von Relevanz sein würden. 
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Verhandlungsergebnisse und Umsetzungseffekte 

Da der Abschluss einer neuen Entgeltor dnung während des  Untersuc hungszeit-
raums, anders als ursprünglich erwartet, unterblieb, mussten wir die Betrachtung der 
Verhandlungsergebnisse und der Umsetzungse ffekte vor Ort auf andere Aspekte 
konzentrieren, nicht z uletzt hatten wir deshalb die Um setzung der Tarifregelung zur  
leistungsorientierten Bezahlung in Dienst- und Betrie bsvereinbarungen sowie deren 
Anwendungspraxis in den Fokus genommen. 

Die leistungsorientierte Bezahlung sollte la ut TVöD-VKA dazu beitragen, die öffentli-
chen Dienstleistungen zu verb essern und zugleich M otivation, Eigenverantwortung 
und Führungskompetenz stärk en. Welche Effekte die Ei nführung explizit er Leis-
tungsanreize tatsächlich haben würde, war  allerdings im Voraus keineswegs eindeu-
tig zu bestimmen. Zunächst läss t der TVöD den Betriebsparteien erheblichen, durch 
Dienst- bz w. Betriebsvereinbar ungen zu  schließ enden Konkretisierungss pielraum, 
der, so war zu erwarten, mitunter auch einen faktischen Verzicht auf eine Differenzie-
rung bei den Leistungszula gen einschließ en mochte. Die konkretisierende Ausge-
staltung der Bestimmungen zu den angewandten Methoden (Z ielvereinbarung oder  
Systematische Leistungsbewertung) und deren Ausgesta ltung, so die Vor annahme, 
würden die Akzeptanz und die Effekte von Leistungsentgelt deutlich beeinflussen.  
Die Frage der Wirkungen der neuen leistungsorientierten Bezahlung war insofern 
von besonderem Interesse, als deren Effekte für den öffentlichen Dienst zwischen 
den Tarifparteien heftig umstritten sind und leistungsabhängige Vergütung z udem in 
der wissenschaftlichen Diskussion nicht selt en skeptisch betrachtet wird (vgl. Kapitel 
4). Darüber hinaus rechneten wir damit, da ss bei vielen Personal- und Betriebsräten 
und etlichen Arbeitgebern das Interesse  an der Umsetzung der Regelungen zum 
Leistungsentgelt schwach ausgeprägt sein könnt e, weil in der Folge einer be fürchte-
ten geringen Akzept anz bei den Beschäft igten vorrangig mit nicht-intendierten Ef-
fekten gerechnet wurde. Darüber hinaus wollten wir jedoch auc h der Frage nachge-
hen, ob sic h leistungsabhängiges Entgelt im  öffentlichen Dienst  prinzipiell als taugli-
che Form der Leistungssteuerung erweist. In dieser Hins icht allerdings we rden wir 
lediglich vorläufige Befunde vorlegen können. 

Abgesehen von der noch unabgeschlossen en Regulierung der Entgeltordnung und 
den Bestimmungen zum Leistungsentgelt gibt es  noch weitere im TVöD ber eits ge-
regelte entgeltrelevante Bestimmungen, die zumindest partiell mit untersucht werden 
sollten. Insbesondere sollte geprüft werden, wie sich die Einführung der mit dem  
TVöD neu eingeführten Entgel tgruppe 1 auswirkt, die unt erhalb der bisherigen u n-
tersten Gruppe angesiedelt ist. Weitere Ent gelteffekte (sowie für die Arb eitsmarkt-
mobilität) waren d avon zu erwarten, wie in  der Pra xis mit der An erkennung von be-
ruflichen Vorerfahrungen bei Tätigkeitswechseln umgegangen wird.18 

                                            

18  Auf die empirische  Untersuchung einer weiteren, bisher a llerdings nur selten angewand-
ten Regelung, eine Öffnungsklausel,  die eine Absenkung der Entgelte in den Entgeltgrup-
pen 1 bis 4 zur Reintegration privatisierter od er zur Stabilisierung von Outsourcing be-
drohter Bereiche vorsieht, musste aus zeitlichen Gründen verzichtet werden. 
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Die Entgelt reform zielt aus Sicht der Tari fparteien nic ht nur auf eine Veränderung 
und Vereinheitlichung der Entgeltprinzipien selbst, sowie auf die Durchsetzung dis-
kriminierungsfreier bzw. diskriminierungsarmer oder marktgerechter Verdienste, son-
dern soll auch positiv e Wirkungen auf die Dienstleistungsqualität und die Personal-  
und Arbeitspolitik des öffentlichen Dienstes haben. Vor allem von der Einführung des 
Leistungsentgelts werden (vornehmlich seit ens der Arbeitgeber) positive Effekte auf  
die Produk tivität und Qualit ät der Dienstleis tungserbringung erwartet. Da insbeson-
dere mit der Einführung von Zielvereinba rungen regelmäßige Gespräche zwischen 
Vorgesetzten und Mitarbeitern verbunden sein  sollten, sind Erwartungen positiver  
Effekte auf die F ührungskultur und die Per sonalentwicklung im öffent lichen Dienst 
auch in dieser Hins icht durchaus plaus ibel. Ob solche positiv en Effekte eintreten 
werden, musste vor dem Hintergrund der mit der Einführung von Leistungsentgelt  
verbundenen Ris iken (folgt man dem bisherigen Stand der Forschung, dann kann 
zumindest bei mangelhafter Einführung Demo tivierung die pos itiven Anreize über-
wiegen) allerdings als offene Frage betrachtet werden. 

Die Reaktion der Beschäftigten 

Für die Erwartungen und Reak tionen der  Besc häftigten interessierten wir uns in 
zweierlei Hinsicht: Erstens wollten wir der  Frage nachgehen, wie zwei grundsätzliche 
Veränderungen angenommen und bewertet werden: Zum ei nen sollte die Frage der 
Harmonisierung der Lohn- und Gehaltssysteme der Arbeite r und Angest ellten z u 
einem einheitlichen Entgelt system verfolgt werden, auch  wenn diese in der Konse-
quenz der fehlenden Eingrup pierungsbestimmungen, d.h. der Fortgeltung der nach 
beiden Statusgruppen diffe renzierten Bes timmungen, sowie der fortbestehenden  
Unterscheidung zwischen Tarifbeschäftigten und Beamten nur unvollständig realisiert 
war. Dabei nahmen wir allerdings an, dass der Aufhebung dieser Distinktion im Be-
wusstsein der Beschäftigten häufig keine allzu groß e Bedeutung mehr z ukommen 
würde (wie sich bei  der Einführung von single status-Systemen im privatwirtschaftli-
chen Kontext zeigte, vgl. Bahnmüller/Schm idt 2009b). Obgleich noch kein einschlä-
giger Tarifabschluss vorliegt, sollte bet rachtet werden, welc he Erwartungen darüber 
hinaus hinsichtlich einer neuen Entgeltord nung bestehen, erbringen doch neue Ein-
gruppierungsbestimmungen auc h neue  Differenzierungslin ien, m anche T ätigkeiten 
werden aufgewertet, andere womöglich abgewertet. Zum anderen  sollte gefragt wer-
den, wie die grundlegende Ver schiebung v on den Prinzipien  der  Alimentation oder  
des Bedarfs und der Seniorit ät zum Leistungsprinzip, bei  der nicht nur jüngere Be-
schäftigte gegenüber älteren Beschäftigten so wie Beschäftigten mit Kindern relativ  
besser gestellt werden, s ondern auch ein Wechsel der Gerechtigkeitsprinzipien  
selbst erfolgt, von den Beschäftigten bewer tet wurde. Neben der Frage nach der ge-
nerellen Akzeptanz dieser Veränderungen dürfte nicht zuletz t von Interesse sein, ob 
sich diesbezüglich relevante Untersch iede zwischen den Beschäftigtengruppen fin-
den. Zweitens galt unser Interesse der Fr age, wie Beschäftigte konkrete Ausgestal-
tungen einzelner Bestimmungen des TVöD bewert en. Da in dieser Hinsicht nicht alle 
Regelungen in gleicher In tensität betrachtet werden konnten, die (meist eher ableh-
nende) Bewertung mancher Aspekte durch die Beschäftigten rasch konstatiert ist, da 
kontroverse Diskurse fehlen, die alternat ive Vorschläge generieren könnten, und 
bisher andere Regelungen wied erum wenig umgesetzt wur den, wird hins ichtlich der 
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detaillierten Analys e der Beschäf tigtenhaltungen zu Einzelaspekten  die Frage leis-
tungsorientierter Bezahlung die intensivste Betrachtung erfahren. 

Ob die (zumindest seitens des Arbeit geberverbandes) intendierten Wirkungen auf 
Motivation, Eigenverantwortung und Führ ungskompetenz auftr eten und welche Ak-
zeptanz die Leistungsregelungen bei den Besc häftigten bzw. bei Beschäftigtengrup-
pen finden würden, so konnte angenommen we rden, dürfte sowohl von der Band-
breite der Differenzier ung des Leistungs entgelts abhängen, als auch davon, ob es  
gelänge, diskriminierungsfrei e und transparente Kriterien der Leistungsfes tstellung 
zu finden. Darüber hinaus erwarteten wir, dass die Akzeptanz des Leistungsentgelts 
nicht zuletzt von der Gestaltung des Ei nführungsprozesses selbst abhängen würde, 
d.h. davon, wie die T arifvertragsparteien und die Um setzungsakteure die Beschäf-
tigten informieren und welche Partizipations möglichkeiten sie diesen eröffnen (wobei 
die Partizipationsbereitschaft seitens der Beschäftigten vor dem Hintergrund mitunter 
negativer Vorerfahrungen aller dings keineswegs garantiert erschien, Kißler et al. 
2000). Von besonder em Interesse war, ob und wie sich die bei Zielvereinbarungen 
und Systematischer Leistungsbewertung syst embedingt in unterschiedlic h starker 
Weise erforderliche M itwirkung der Beschäf tigten auf deren Bewe rtung der Systeme 
leistungsorientierter Bezahlung auswirkt. Angenommen hatten wir, dass gera de beim 
Leistungsentgelt materielle Wirkungen aus Sicht der Beschäftigten auf das Engst e 
mit Anerkennung und Gerechtigkeit verknüpft sein würden (für einen Zusammenhang 
von „Commitment“ und Akzept anz von Leis tungsentgelt sprachen etwa quantitative 
Studien zum öffentlichen Dienst in Großbritannien, vgl. Marsden et al. 2001). Gene-
rell darf angenommen werden, dass die Bewe rtung des TVöD durch die Beschäftig-
ten nicht unvermittelt durch dessen mate rielle Wirkungen bestimmt, sondern auch 
davon beeinflusst wird, ob pos itive Veränderungen in ihre m Ausmaß den Er wartun-
gen der Beschäftigten entsprechen und ob negative bzw. negativ interpretierbare  
Veränderungen (etwa die Einfüh rung der Entgeltgruppe 1) als nicht hintergehbare  
Notwendigkeit (etwa vor dem Hintergrund der  Situation der öff entlichen Haushalte) 
oder ungerechtfertige materielle Zumutungen oder als Missachtung der eigenen Per-
son oder Beschäftigtengruppe g edeutet werden. Dies e Deutung sollte in einem Zu-
sammenhang mit den Gerechtigkeitsmaßstäben der Beschäftigten stehen, aber auch 
damit zusammenhängen, welche Informati ons- und Partizipations angebote der Ein-
führungsprozess bietet (Lengf eld/Liebig 2002; vgl. f ür die ERA-Einführ ung in der 
Metall- und Elektroindustrie Bahnmülle r/Schmidt 2009b), sowie davon abhängen,  
welche Deutungsmuster den Beschäftigten zu r Verfügung stehen bzw. welc he ihnen 
von den Kollektivakteuren zur Verfügung gestellt werden. 

Organisations- und gesellschaftspolitische Folgen der Tarifreform 

Jenseits der Wirkungen auf die Verdienstc hancen der Beschäftigten des öffentlichen  
Dienstes und die Personal- und Arbeitspolitik der Verwaltungen und Betriebe durften 
von der Einführung der Tarif- und Entgeltref orm organisationspolitische Einflüsse auf 
die Tarifvertragspartei en und gesellschafts politische Konsequenzen für die Zukunft 
der industriellen Bez iehungen in Deutschland erwartet werden. Von zentraler Be-
deutung hierfür dürfte sein, welc he Akzeptanz der TVöD bzw. die  Tarif- und Entgel-
treform bei den Arbeitgebern und den Per sonal- und Betriebsräten finden würde.  
Anzunehmen war weiterhin, dass es relev ant sein würde, wem von den Beschäftig-
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ten bzw. spezifischen Beschäftigtengruppen die Verantwortlichk eit für positiv oder 
negativ bewertete Veränderungen zugeschri eben und an wen ev entuelle Unzufrie-
denheiten adressiert würden. Di e jeweilige gesellschaftspo litische Orientierung und 
die Deutungsangebote der Tari fvertragsparteien und der Öffentlichkeit wurden dabei 
ebenfalls für relevant erac htet. Von Bedeutung für di e generelle Bewertung von Ta-
rifverträgen dürfte es allerdings auch sein , welche Seite sich al s Sachwalter einer  
korrekten Umsetzung der Tarifverträge prof ilieren kan n. Insbesondere die gewerk-
schaftliche Seite könnte vor dem Hintergrund, dass Teile der Tarifvereinbarung einen 
deutlichen Kompromisscharakter tragen, vor der  Schwierigkeit stehen, die komplexe 
Botschaft vermitteln zu müssen, dass die Sicherung der Flächentarifverträge durch  
den Abschluss des TVöD bzw. des TV-L als Erfolg zu werten sei, obgleich etwa hin-
sichtlich der Leistungs differenzierung ei ne eher abl ehnende Haltung eingenommen 
wird.  

Da wegen des komplexen und noch unabgeschloss enen Prozesses der Entgeltre-
form auch ein komplexes Zusam menwirken von materiellen Wirkungen, Wahrneh-
mungen und Bewertungen unterstellt werden musste, dessen Resultate sich aus den 
tarifvertraglich vereinbarten Regelungen in keiner Weise hinreichend prognostizieren 
lassen würden, stellte die Frage möglicher Auswirkungen auf das Bild der Gewerk-
schaft bei den Beschäftigten eine durchaus  interessante empirische Frage dar. Da 
die wissenschaftliche Diskuss ion zur Zuku nft der Flächentarifverträge eher indust-
rielastig war, dürfte eine Betrachtung von Einflüssen aus dem öffentlichen  Sektor 
eine wichtige Ergänzung darstellen. 

Zu diesem Bericht 

Nach kurz en Ausführ ungen zur  Anlage des Projekts, zu den angewandt en Erhe-
bungsmethoden und zur Rückkoppelung der Bef unde ins untersuchte Feld (2) wer-
den wir uns im folgenden K apitel dem noch unabgeschlossenen Prozess der Entgel-
treform (3.1), den bereits angewandten Regel ungen des TVöD und ersten Erfahrun-
gen mit der Umsetzung letzterer (3.2) so wie deren Akzeptanz  vor Ort zuwenden 
(3.3), wobei die leistungs orientierte Bezahlung zunäc hst ausgespart wird, da sie im 
vierten Kapitel ausführlich betrachtet werden soll.  

Nach einer Darlegung des § 18 TVöD, der tariflichen Regelung zum Leistungsentgelt 
(4.1), und Ausführungen zu den mit der Einführung von Leistungsentgelt verbunde-
nen Intentionen der tarifpolit ischen Akteure (4.2), wird die Umset zung in m ehreren 
Schritten beschrieben werden. Z unächst wird ausgeführt, wie die örtlichen bzw. be-
trieblichen Akteure die Bestimmungen des § 18 T VöD durch die Umsetzung in  
Dienst- und Betriebs vereinbarungen konk retisieren und ausgestalten und wie sich 
die Verbreitung und Ausgestaltung des Lei stungsentgelts nach unserer Personalrä-
tebefragung darstellt (4.3). Daran anschließ en wird eine Deskription der sich real 
etablierenden Praxis  auf Grundlage unsere r Fallstudienev idenz (4.4). Besonderes  
Augenmerk wird weiterhin der Akzeptanz der leistungs orientierten Bezahlung durch 
die Betriebsparteien und die Beschäftigten sowie der Funktionalität der angewandten 
Systeme (4.5) geschenkt werden, bevor die politische und sym bolische Bedeutung 
des tarifpolitischen Konflikts um das Leistungsentgelt diskutiert werden soll (4.6).  
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Das fünfte Kapitel wird sich als einem  zweiten Schwerpunkt  den Konflikten und Ver-
handlungsprozessen um die sog.  neue Entgeltordnung wi dmen. Obwohl die T arif-
parteien noch zu keiner umfassenden Ve reinbarung fanden, so llen der Bedeutung 
der Thematik angemessen, doch die Ausga ngssituation und die Absichten der Ak-
teure skizziert (5.1) sowie nach einer Betrachtung von Einflussfakt oren der Entgelt-
determination (5.2) deren Konzepte sowie der bisherige Verlauf der Verhandlungs-
prozesse beschrieben werden (5.3). Eigens tändig betrachtet werden sollen die Pra-
xis im Umgang mit der in einem (vorläufigen und revidierbaren) Vorgriff auf die neuen 
Eingruppierungsbestimmungen bereits eing eführten neuen Entgeltgruppe 1 (5.4) 
sowie der Verlauf und die Re sultate des erfolgten tarifvertraglichen (ebenfalls vorläu-
figen) Partialabschlus ses für den Bereich der Sozial- und Erziehungsdiens te (5.5). 
Das Kapitel beschließ end sollen dann die Realisierungschancen und Risik en einer  
neuen Entgeltordnung ausgelotet werden (5.6). 

In einem sechsten Kapitel wird abschließend der Versuch unternommen, anknüpfend 
an die vor gelegten empirischen Befunde da s Handeln der Akteure zu cha rakterisie-
ren (6.1) sowie den Stellenwert und die Funktion des Flächent arifvertrags für den 
öffentlichen Dienst und dessen Modernisierung zu betrachten (6.2). 
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2. Projektdesign, Erhebungsmethoden, „formative Evaluation“ 

Projektanlage 

Soll es darum gehen, Tarifpolitik nicht unt er einer ausschließlich juristischen Per-
spektive zu betrachten, sondern auch deren  praktische Wirkungen in der Arbeitswelt  
zu berücksichtigen, dann empfiehlt es sich, sowohl die Ebene der tarifpolitisc hen als 
auch die der betriebspolitisc hen Akteure in die Untersuchung einzubeziehen. Für 
eine Untersuchung z ur Tarifreform des öffent lichen Dienstes gilt dies jedoch in be-
sonderem Maße, da der Ver handlungsprozess und die Um setzung der T arifreform 
noch unabgeschlossen sind und anzunehm en ist, dass die Ums etzung bereits ver-
einbarter Regelungen (insb. di e Einführung des Leistungsent gelts) mit dem weiteren  
Verlauf der Verhandlungen um eine neue Entgeltordnung, oder ganz konkret, im Bei-
spiel bleibend, um die Höhe des  tarifvertraglich vereinbarten Leistungsanteils, in ei-
nem Wechselverhältnis steht. Die vor liegende Unter suchung v ersucht dem durch 
Interviews, teilnehmende Beobachtung und Dokumentenanalyse auf der tarifpoliti-
schen Ebene sowie F allstudien und Fl ächenerhebungen auf der Umsetzungsebene 
zu genügen. Um den Prozess der Entgeltref orm s owohl auf der tarifp olitischen 
Ebene und damit sowohl einerseits mit Blick auf seine bundes weite Anlage als auch 
andererseits mit der nötigen Präzision unt ersuchen z u können, wurde die Umset-
zungsanalyse auf den Bereich der Kommunen und exemplarisch auf den Tarifbezirk 
Nordrhein-Westfalen beschränkt. Für die Au swahl Nordrhein-Westfalens sprach die 
hohe Konzentration größerer Städte und die Größe des Untersuchungsfeldes, die die 
Chancen für eine relativ systematische Auswahl der zu untersuchenden Umset-
zungseinheiten bot, sowie der Umstand, da ss die Einführung des TVöD als ver-
gleichsweise fortgeschritten galt und vor dem Hintergrund der Umsetzung des TV-L 
von 199619 in einen landesbezirklichen Tarifv ertrag (TV-L NW von 2003) zumindest 
gewisse Erfahrungen mit Leistungsentgelt im Tarifbereich vorlagen. 

Die Projektarbeit wurde zum 1. N ovember 2007 aufgenommen, im Jahr 2008 wurde  
dann mit der Auswertung von Dienst- und Be triebsvereinbarungen zum Leistungs-
entgelt begonnen sowie die empirischen Erhebung en auf tarifpolitischer Ebene und 
im Rahmen von Falls tudien aufgenommen. In der zweiten Jahreshälfte 2009 und zu 
Beginn des Jahres 2010 führten wir sch riftliche Beschäfti gtenbefragungen durch. 
Eine schriftliche Befragung von Personalräten in den nordrhein- westfälischen Kom-
munen konnte schließlich im April 2010 abgeschlossen werden. 

Tarifpolitische Ebene: Experteninterviews und teilnehmende Beobachtung 

Für die Untersuchung der tarifpolitischen  Ebene wurden drei Erhebungs instrumente 
eingesetzt: Experteninterview s, die teilnehmende Beobach tung an thematisch ein-
schlägigen Veranstaltungen der Tarifparteien sowie eine Dokumentenanalyse. 

                                            

19  Der Rahmentarifvertrag über die Grundsätze zur Gewähru ng von Leistungszulage n und 
Leistungsprämien (TV-L) von 1996 sollte nicht mit dem TV-L für die Lä nder von 2006 ver-
wechselt werden. 



 

 

37

Experteninterviews 

Wie konzipiert wurde auf der  tarifpolitisc hen Ebene ei ne Reihe von Experteninter-
views mit Vertretern der betei ligten Tarifparteien geführt, insb. mit Ver.di-Vertretern 
auf Bundesebene und in NRW,  mit Vertretern der DBB-Tarifunion sowie mit Vertre-
tern der VKA und des KAV NW als Vertretern der kommunalen Arbeitgeberverbände. 
Um Experteninterviews mit zuständigen Vertretern des Bundes, die ergänzend ge-
plant waren, wurde zwar nachgefragt, sie kamen jedoc h überraschenderweise nic ht 
zustande; lediglich kurze informelle Gesp räche am Rande von Veranstaltungen wa-
ren möglich. Solche informellen Gespräc he am Rande von Ve ranstaltungen wurden 
darüber hinaus auch mit Verbandsvertretern  der kommunalen Arbeitgeber sowie den  
Gewerkschaften geführt. Mitunter wur den ergänzende Informationen auc h telefo-
nisch eingeholt. 

Die 15 gef ührten Experteninterviews auf der tarifpolitischen Ebene, an denen in den 
meisten Fällen mehrere Interviewpartner  teilnahmen, fanden überwiegend in einer  
offenen Atmosphäre statt und w aren meist auch sehr informativ. Eines der Gesprä-
che mit mehreren Vertretern des Arbeit geberverbands war stark durch deren durch-
aus heftige Kritik an der ersten Version unserer Auswertung von Dienst- und Be-
triebsvereinbarungen (s.u.) geprägt. Auch is t zu konstatieren, dass die Aus kunftsbe-
reitschaft, was nicht überraschen sollte, da nn nachzulassen schien, wenn Informati -
onen als in absehbarer Zeit tarifverhandlungs relevant erachtet wurden. Die eigenen 
Positionen zur leistungsor ientierten Bezahlung wur den deshalb mit größerer De-
tailfreude dargelegt als die Vorst ellungen zu noch nicht vereinbarten neuen Eingrup-
pierungsbestimmungen. Auch bei (wenigen) Ve r.di-Vertretern war eine gewisse Zu-
rückhaltung festzustellen, wenn es darum  ging, Interna der aktuellen Verh andlungs-
ziele darzulegen. In der R egel waren die Expertenint erviews als themenzentrierte 
und leitfadengestützte, jedoch relativ off en geführte Gespräche angelegt (vgl. metho-
disch hierzu u.a. Trinczek 1995; Witzel 1982 u. 2000); sie wurden aufgezeichnet und 
vollständig transkribiert, wobei  lediglich eines der Interv iews mit Arbeitgebervertre-
tern aufgezeichnet wurde, um die Auskun ftsbereitschaft nicht zu beeinträchtigen.  
Insgesamt kann konstatiert werden, dass die geführten Experteninterviews und auch 
die ergänzenden informellen Kontakte als ertragreich einzustufen sind. 

Teilnehmende Beobachtung 

Die als Ergänzung zu den Ex perteninterviews gedachte teilnehmende Beobachtung, 
die nicht s elten auch mit einem Feedback zu vorläufigen Befunden verbunden wer-
den konnte, hatte zwa r ihren Schwerpunkt auf  der gewerkschaftlichen Seite, war je-
doch nicht gänzlich darauf beschränkt. Er stens konnte an einer  zweitätigen Veran-
staltung teilgenommen werden, für die Ve rbandsvertreter und im kommunalen Be-
reich tätige  Berater verantwortlic h zeichnet en und auf  der auch Vertreter der VKA 
und der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (T dL) ihre tarifpolitischen Vorstellungen 
darlegten. Zweitens k onnte zweitägig an einer gemeins amen Arbeitsgruppe der Ta-
rifparteien (bestehend  aus Vertretern v on VKA, Ver.di und DBB-Tarifunio n) teilge-
nommen werden, der die Aufgabe einer Ev aluation der Umsetzung des § 18 TVöD-
VKA übertragen worden war und die damit eine im Tarifvertrag vorgesehene Analyse 
vornehmen sollte. Die Teilnahm e erfolgte, um auf Wunsch der Tarifparteien über die  
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Anlage einer von ihnen gemeins am unterstützten Flächenerhebung zu sprechen, die 
eventuell zusammen mit einem von der VKA vorgeschlagenen Wissenschaftler hätte 
erfolgen sollen. Obwohl hierfür unsererse its ein Konzept entwickelt und vorgestellt  
wurde, kam dessen Umsetzung zumindest im Rahmen der Projektlaufzeit aus politi-
schen Gründen nicht  zustande.  Allerdings  bot  sich durch dies e Arbeitsgruppe die 
Gelegenheit, Verhandlungen beiz uwohnen, die zwar nicht den formalen Status von 
Tarifverhandlungen hatten, j edoch über Informationen zum Thema Leistungsentgelt  
auch Einblicke in die unmittelbare Intera ktion zwischen den Tarifparteien des  Kom-
munalbereiches während einer t arifverhandlungsähnlichen Situation boten, wie s ie 
sozialwissenschaftlichen Beobachtern eher selten möglich sein dürften. Die teilneh-
mende Beobachtung auf gewer kschaftlichen Veranst altungen tr ug in erheblichem 
Maße dazu bei, organisations interne Diver genzen bei Ver.di zu verstehen, wie sie 
insbesondere beim Thema Leistungsentgelt auftreten. 

Insgesamt lässt sich s agen, dass die teil nehmende Beobachtung auf tarifpolitischer 
Ebene unter den skizzierten Umständen zu einer ausgesproc hen wichtigen Ergän-
zung zu den Interviews werden konnte, das Urteilsvermögen schulte und auch dem 
Austausch mit den Akteuren zugutekam. 

Dokumentenanalyse 

Der Them atik des Projekts entsprechend wurden mit Bezug zu r tarifpolitischen 
Ebene etliche Dokumente ausgewertet. Hierzu zählten neben den früheren und den  
aktuell gültigen Tarifv erträgen sowie Ve reinbarungen zur Änderung einzelner Best-
immungen auch Konz epte der T arifparteien fü r die s ich noch im Verhandlungspro-
zess befindliche neue Entgeltordnung, wie sie uns zum Teil in öffentlich zugänglichen 
oder internen Papieren, zum Teil in knappe n Foliensätzen vorlag en. Darüber hinaus  
wurden beispielsweise Rundschreiben der VKA, Materialien von Ver.di und der DBB-
Tarifunion ausgewertet, soweit diese zu gänglich war en oder zugänglich gemacht 
werden konnten. In der Folge einer mitunt er relativ durchlässigen Form der Vertrau-
lichkeit konnte auch die Doku mentenanalyse mitunter hoc h interessante Einblicke 
gewähren. 

Betriebspolitische Ebene: Fallstudien, Dienstvereinbarungsanalyse und 
Personalrätebefragung 

Für die Untersuchung der kommunalen bz w. betriebspolitischen Ebene kamen meh-
rere Methoden zum Einsatz: erstens wu rde eine begrenzte Zahl an F allstudien 
durchgeführt, zweitens wur de eine große Zahl an Diens t- und Betriebsvereinbarun-
gen zur Umsetzung des § 18 TVöD-VKA analys iert und drittens wurden Personalräte 
der Kommunalverwaltungen in NRW schriftlich befragt.  

Fallstudien: Interviews, Gruppengespräche und standardisierte Erhebungen 

In 18 Fällen wurde in ausgewählt en Kommunen bzw. kommunalen Betrieben vor Ort 
recherchiert. Die Fallauswahl wurde nicht nach dem Zufallsprinzip vorgenommen und 
folgte auch nicht dem Versuc h, die Fälle nac h Kriterien wie Beschäftigten- oder Ein-
wohnerzahl bewusst repräsentat iv auszuwählen, versucht wurde vielmehr, mit Blick 
auf das zentrale Thema der Umsetzungsdi mension der Studie interessante Fälle 
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ausfindig zu machen, dabei folgten wir z unächst Empfehlungen aus dem Feld, die  
eher im Sinne einer Unterscheidung nach „ good and bad practice“ erfolgten, dann 
ergänzten wir diese um Fälle, die wir auf Basis uns erer Typologie von Dienst- und 
Betriebsvereinbarungen zum § 18 TVöD ( s.u.) ausgewählt hatten. Wobei in den  
letzten Fällen neben die bewus ste Auswah l des ver einbarten Leistungsentgelttyps 
(dem ja in der Regel eine größere Zahl von Kommunen zuzurechnen war) auch noch 
ein Element der Zufallsauswahl hinsichtlic h der Aus wahl des k onkreten Einzelfalls  
hinzutrat. Gleichwohl sind die ausgewählten Fälle in kei ner Weise statistisch reprä-
sentativ. Verallgemeinernde Sc hlüsse aus  den Fallst udien s ind lediglich in einem  
deutenden Sinne möglich und s oweit s ie ei ner sinnverstehenden Logik  folgen. Die 
Fallstudien sollten exemplarisch prüfen,  w elche typis chen Vor- und Nacht eile die 
Wahl vers chiedener Umsetzungsvarianten je weils aufweist, welc he Abs ichten sic h 
dahinter verbergen un d welche Orientier ungen der Umsetzungsakteure sic h gegen-
über der Tarif- und Entgeltreform in den Kommunen Nordrhein-Westfalens finden. 

Tab. 1: Übersicht über die untersuchten kommunalen Arbeitgeber 

Nr. Orga nisation Besch. Einwohner Experten-
interview*

Gruppen- 
gespräch 

schriftl. 
Befrag. 

1 Kreis V 1 > 1.000 > 250.000 AG-PR 2 X 

2 Gemeinde V 2 > 100 < 20.000 AG-PR 5 X 

3 Stadt V 3 > 100 < 50.000 PR   

4 Stadt V 4 > 100 < 50.000 PR   

5 Stadt V 5 > 100 > 50.000 PR   

6 Stadt V 6 ca. 1.000 > 50.000 AG-PR 9 X 

7 Stadt V 7 > 1.000 > 50.000 PR  X 

8 Großstadt V 8 > 1.000 > 100.000 AG-PR   

9 Großstadt V 9 > 5.000 > 250.000 AG-PR   

10 Großstadt V 10 > 5.000 > 500.000 PR   

11 Großstadt V 11 > 10.000 > 500.000 AG-PR   

12 Großstadt V 12 > 10.000 > 500.000 AG-PR 12 X 

13 Wirtschaftsbetrieb B 1 > 100 > 100.000 AG-PR   

14 Wirtschaftsbetrieb B 2 > 100 > 100.000 AG-BR   

15 Wirtschaftsbetrieb B 3 < 100 < 50.000 PR   

16 Wirtschaftsbetrieb B 4 < 100 < 100.000 AG-PR   

17 Städtische Klinik K 1 > 1.000 > 500.000 BR   

18 Kreisklinik K 2 > 1.000 > 100.000 BR   

* = Mitunter fanden mehrere Gespräche mit denselben Gesprächspartnern statt, in Einzelfällen auch 
ein gemeinsames Gespräch mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite; in einzelnen Fällen fanden auch 
noch Gespräche zur Vor- und/oder Nachbereitung der Beschäftigtenbefragung statt. 



 

 

40

Diese „Fallstudien“ waren in sehr untersch iedlicher Weise ausgestaltet und reichten 
von Kurzcharakterisierungen, die lediglich auf einem Gespräch basierten, über Fälle, 
in denen mehrere Ex perteninterviews und Fälle, in denen darüber  hinaus Gruppen-
gespräche mit Beschäftigten und Führungskräft en stattfanden, bis hin zu Intensivfall-
studien, in denen Bes chäftigte auch schriftlich befragt wurden. Insgesamt fanden 58  
Gespräche und fünf schriftliche Erhebungen st att. Überwiegend wurden Städte und  
Großstädte ausgewählt, ergänzt um eine Ge meinde und einen Landkreis sowie um  
vier Wirtschaftsbetriebe und z wei Krankenhäuser. Eine Übersic ht über die Fälle fin-
det sich in Tabelle 1. Da es uns nicht möglich war, unter den zunächst ausgewählten 
17 Fällen einen zu finden, um auch eine Beschäftigtenbefragung durchzuführen, die 
dem Kriterium genügte, eine von uns als „sel ektiv“ charakterisierte Dienstvereinba-
rung zur Umsetzung des Leistungsentgelts  nach § 18 TVöD anz uwenden, wählten  
wir mit der Stadt V 7 zu einem relativ spät en Zeitpunkt noch einen 18. Fall aus, in  
dem dann zwar eine Beschäftigtenbefragung st attfand, gleichwohl  jedoch nur noc h 
ein einz iges Experteninterview durchgef ührt wurde und auf die Gruppengespräche 
mit Beschäftigten verzichtet werden musst e. Von dem zuletzt genannten und einem 
weiteren Fall abgesehen, wurden alle Fälle gründlich für weitere Auswertungsschritte 
aufbereitet, d.h. schriftliche Falls tudienbeschreibungen erstellt. Soweit die F allstudi-
enbeschreibungen lediglich eine schmale empi rische Basis habe n, werden sie trotz 
der erfolgten Aufbereitung nur mit Vorsicht herangezogen. 

Experteninterviews 

Die vor Ort geführten Experteninterviews waren methodisch analog den I nterviews 
mit Vertretern der Tarifvertragsparteien ang elegt, d.h. auch sie wurden in der Regel 
leitfadengestützt, doch weitgehend offen geführt, vollständig  aufgezeic hnet und 
transkribiert. Auch die 30 geführten Exper teninterviews auf der kommunalen bzw.  
betrieblichen Ebene erfüllten di e ihnen zugedachte F unktion, allerdings war es aus 
zeitlichen Gründen nicht in allen Gesprächen m öglich, wirklich alle  thematisch inte-
ressanten Aspekte der Entgeltreform so wie deren Rahmenbeding ungen ausführlich 
zu besprechen, d.h., aus dem sachlich begründet umfangreichen Gesprächsleitfaden 
musste bisweilen aus gewählt we rden. Soweit in dieser We ise thematisch selektiert 
wurde, folgte die Auswahl jedoc h der sachlichen Relevanz vor Ort sowie der Bewer-
tungsrelevanz der Gesprächspartner (akteursbezogene Relevanzstrukturen). 

Dokumentenanalyse  

Ergänzend zu den Experteninterviews wurden mittels eines Kurzfragebogens statisti-
sche Daten erbeten (Anzahl der Beschäfti gten nach Beschäftig ungs- und Arbeits-
zeitstatus, Geschlecht, Entgeltstrukturen im  Tarifbereich) sowie z ugängliche und für  
wichtig erachtete Dokumente ausgewertet (soweit abgeschlossen, stets die jeweilige 
Dienst- bzw. Betriebsvereinbarung zum Leistungsentgelt). 

Gruppengespräche 

Als Ergänz ung zu den Experteninterview s fanden in vier Kommunen Gruppenge-
spräche mit Beschäftigten und F ührungskräften statt. Diese  28 Gruppengespräche 
(darunter sieben Gruppengespräche nur mit F ührungskräften) dienten primär dazu,  
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die Haltungen, Deutungsmust er und Gerechtigkeitsvors tellungen von Beschäftigten 
und Führungskräften zu ermitteln, aber auc h nach eventuellen Erwartungen an noch 
ausstehende Veränderungen z u fragen. Diese Gruppenges präche fanden in For m 
weitgehend offener Diskussionen statt, wu rden wiederum vollständig transkribiert 
und primär sachbezogen ausgewertet. Wir sp rechen von Gesprächen und nicht von 
Gruppendiskussionen, da, wie es aus Gründen des zeitlichen Aufwands  konzipiert 
war, auf eine Aus wertung nach für Gr uppendiskussionen in der Literatur genannten 
Kriterien verzichtet wur de (vgl. hierzu etwa Liebi g/Nentwig-Gesemann 2002). Gene-
rell kann festgehalten werden, dass diese Gespräche vor allem aus zwei Gründen 
sehr hilfreich waren: 

Erstens zeigte sich – dies gilt nic ht nur für diese Untersuchung, war hier von beson-
derer Bedeutung jedoch nicht zuletzt hinsic htlich der F rage des Leistungsent gelts –, 
dass weder die Haltungen der Führungskräfte noch die der Beschäftigten durch die 
interviewten Experten hinreichend repräs entiert oder auch nur ohne Abstric he wie-
dergegeben werden konnten. Wobei die primäre Ursache hierfü r nicht in den verzer-
renden Absichten der intervie wten Experten, sondern darin zu suchen ist, dass letz-
tere sich z um einen immer eine Art Aggr egrat der Haltungen v on Beschäftigten und 
Führungskräften konstruieren müssen, eine Konstruktion, die im Alltag s elbstver-
ständlich nicht in kontrollierter Weise erfolgen kann, zum anderen muss ein solches  
Aggregat in erster Linie performativen Krit erien genügen, d.h. so gestaltet sein, dass  
damit in effektiver und funktionaler We ise umgegangen werden kann (vgl. hierzu 
Ortmann 2004). Die in Kommu nen oder Betrieben intervie wten Gesprächspartner 
sind mit dem Hinweis auf ihren Status als Experten nicht zureichend beschrieben, sie 
sind darüber hinaus auch in einer spezifischen Funktion tätig und als Funktionsträger 
sozial involviert. Selbs t wenn s ich Persona l- und Betriebsräte – in aller Regel voll-
kommen zu Recht – als Repräsentanten der Beschäftigten betrachten und zudem die 
Perspektiven der Ver treter der Be triebsparteien im Sinne einer „ cross examination“ 
abgeglichen werden, wie es in  gründlichen Fallstudien üblich ist, so ist damit doc h 
die dritte Sichtweis e der Beschäftigten (b zw. der Führungskräfte) nicht hinr eichend 
repräsentiert, wie sich mit steter Regelmäß igkeit zeigt , sobald das Gespräch auch 
mit letzteren geführt wird.  

Allerdings kann eine begrenzte Zahl an Gruppengesprächen zwar in Exper teninter-
views fehlende Momente und Fa cetten aufzeigen, gleichwoh l k önnen dies e in der  
Regel weniger für die Situat ion einer gesamten Arbeitsstät te stehen als die in Ex-
perteninterviews erhobenen In formationen. Die Besc häftigten wissen in der Regel 
besser über ihre Arbeitssituation und ihre eigene Haltung Bescheid, doch es mangelt 
oft an Überblick. Aus  diesem Grund so llten die Gruppengespräche auch noch eine 
zweite, explorative Funktion für die Vor bereitung der standardis ierten Beschäftigten-
befragungen erfüllen (s.u.). Auch in dieser Hinsicht erwiesen sie sich als hilfreich. 

Schriftliche Befragung der Beschäftigten 

In fünf Kommunen wurden Bes chäftigte sch riftlich befragt, um deren Erfahrungen 
und Haltungen, die in den Gr uppengesprächen festgestellt werden konnten bzw. von 
denen in den Experteninterviews die Rede war, auch quantifizieren zu können. Diese 
Fragebogenerhebungen wurden dabei als integrale Bestandteile der Fallstudien kon-
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zipiert, d.h. ihren Bef unden kommt keine st atistische Re präsentativität für die Be-
schäftigten der Kommunen in NRW zu, vielmehr stellen sie lediglich ein quantitatives 
Element im Rahmen der qual itativ angelegten Fallstudien dar, allerdings ein ausge-
sprochen wichtiges Element. Die Befragung en trugen erheblich dazu bei, die Fallstu-
dien zu komplettieren und auf den Gesp rächen bas ierende Befunde zu validieren 
bzw. zu korrigieren, dies gilt, wie erwähn t, insbesondere hinsichtlich der Akzeptanz  
der auf der  tarifpolitischen Ebene hoch auf geladenen Frage der leistungsorientierten 
Bezahlung. 

Tab. 2: Übersicht über die Beschäftigtenbefragungen 

 Kreis 
V 1 

Gemeinde
V 2 

Stadt  
V 6 

Stadt 
V 7 

Großstadt 
V 12 zusammen 

Beschäftigte > 1.000 > 100 ca. 1.000 > 1.000 > 10.000 18.772 a 

Verteilte 
Fragebogen 980 144  809  989  1.047 3.969 a 

Rücklauf 298 45 335 212  394  1.284 a 

Rücklaufquote 
auf Verteilung 30,4% 31,3% 41,4%  21,4% 37,6% 32,4% 

(32,4%) b 

Rücklaufquote 
auf Beschäftigte 27,7% 28,5% 33,7% 20,4% 2,5% 22,6% 

(6,8%) b 

Zeitpunkt der 
Befragung 8-9/09 6-7/09  8-9/09  12/09-1/10 1-2/10  -- 

Zeitpunkt 
LOB-Start 2007 2007  2007  2007  2007 

Pilotbereiche -- 

In den Fällen V 1, V 2, V 6 und V 7 sollten im Prinzip die kompletten Belegschaften befragt werden 
(Tarifbeschäftigte und Beamte), die Differenz zwischen der Rücklaufquote auf die Verteilung und auf 
alle Beschäftigten ist darauf zurückzuführen, dass vor Ort nicht alle Fragebogen verteilt werden 
konnten (Krankheit, Urlaub, sonstige Abwesenheit), in der Großstadt V 12 wurde nur eine Stichprobe 
von Beschäftigten aus Pilotbereichen befragt. In der Stadt V 7 wurde die Erhebung nur vom 
Personalrat unterstützt. a = Summe, b = Mittelwert (gewogener Mittelwert in Klammern).  

Obgleich die mittels der Beschäfti gtenbefragungen erhobenen Dat en nicht als im  
statistischen Sinne repräsentativ für Nordr hein-Westfalen betrachtet werden können, 
so sollte die Fallaus wahl doch garantie ren, dass wichtige Vari ationen der betriebli-
chen Arbeitsbeziehungen und nicht zuletzt der Leistungsentgeltsysteme sowie variie-
rende Rahmenbedingungen Ber ücksichtigung fande n. Mit einem  Kreis, einer Ge-
meinde, zwei Städten und einer Großstadt  dürfte die Bandbreit e kommunaler Ver-
waltungen hinsichtlich der Belegschaftsstärken typologisch im Rahmen von fünf Fäl-
len relativ gut abgebildet sein. Bemühunge n um die Beteiligung auch eines  kommu-
nalen Betriebes fanden statt, waren jedoch (jedenfalls im  Rahmen der verfügbaren 
Zeit) nicht erfolgreich. Auf die Befr agung v on Besc häftigten in einem Krankenhaus  
wurde wegen der vor übergehenden Aussetzung der leistungsorientierten Bezahlung 
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in diesem Bereich bewusst verzichtet. Hin sichtlich der betrieblichen Arbeitsbeziehun-
gen generell und auc h bei der Ei nführung leistungsorientierter Bezahlung dominiert  
das kooperative Muster, wie  es allerdings auch für die deutliche Mehrheit der ande-
ren der 18 betrachteten Fälle gilt, was jedoch mit auch dem Umstand geschuldet sein 
dürfte, dass die Bitte um eine Befragung der Beschäftigten bei den Verantwortlichen 
trotz der Zusicherung v on Anonymität (neben anderen Gründen) dann auf gewis se 
Vorbehalte stieß, we nn wenig positive Befunde zu be fürchten waren. Aus diesem  
Grund, und um nicht z uletzt hinsichtlich der Akzeptanz auch eine Variante der Leis-
tungsentgelteinführung abzudec ken, die nach unseren Hypothesen geringe Akzep-
tanz und ausbleibende Funktionalität erwart en ließ, wurde längere Zeit und letztlich  
mit Erfolg auch nach einem solc hen Fall gesucht, auch wenn dor t die Befragung le-
diglich vom Personalrat unterstützt wurde (Fall V 7). Bei der Fr age des Leistungsent-
gelts gelten insbesondere die Fälle V 1 und V 12 auch im Feld weithin als Positiv-
fälle, auch in der Gemeinde V 2, bei deren  Auswahl neben der G röße der Zufall eine 
Rolle spielte, fand sich ein überrasc hend starkes und überzeugendes Engagement  
(vgl. Tab. 2). 

Für jeden der fünf Erhebungs fälle wurde ein eigens  zugeschnittener Fragebogen 
entwickelt, um zum einen örtlichen Spezifika gerecht zu werden, etwa Unterschieden 
der Organisationsstrukturen oder der verwendet en Begrifflichkeiten sowie den Vari-
anten der jeweils angewandten S ysteme der leistungsorient ierten Bezahlung. Zum 
anderen wurden in geringem Umfang auf Wunsch der Vertreter vor Ort Fragen modi-
fiziert, zusätzlich auf genommen oder weggel assen. Abgesehen von gewis sen Ein-
schränkungen der Vergleichbar keit, die dem Einsatz unterschiedlicher Leistungsent-
geltsysteme (nur Zielvereinbarung, nur Systematische Leist ungsbewertung oder 
beide) geschuldet sind, konnte die Verg leichbarkeit der Fragen jedoch über wiegend 
sichergestellt werden. Erfragt wurden in  einem ersten Teil des  Fragebogens berufli-
che Basisinformationen (Betriebszugehörigke it, Berufsausbildung, Beschäftigungs-
status, Tätigkeit etc.), in einem zweiten Teil wurden Fragen nach Eingruppierung und 
Verdienst gestellt (Entgelt- bzw. Besoldung sgruppe, Stellenbeschreibung, Entgeltge-
rechtigkeit), dann folgte ein Fragenblock  zum Thema Leistungsentgelt, der den  
größten Umfang einnahm (I nformation über LOB, eigene Erfahrung, Ziele und Krite-
rien, Gerechtigkeit, Ak zeptanz etc.), daran schlossen dann Fragen zur allgemeinen  
Arbeitssituation (Zufriedenhe iten mit verschiedenen As pekten der Arbeitsbedingun-
gen und der Interessenvertretung) an, sowie  ergänzende Angaben zur Person (Alter, 
Geschlecht, Schulabs chluss, Gewerkschafts mitgliedschaft etc.). Die Fragebogen  
waren relativ umfangreich und umfassten zwischen 125 und 145 Variablen. Aufgrund 
der Unterschiede der  Variablen,  mitunter vorkommender Fragev arianten sowie ent-
sprechend ihrem Verständnis als Fallst udienelemente wurden die Erhebungen z u-
nächst in fünf verschiedenen Datensätzen erfasst und separat ausgewertet. 

In vier von fünf Fällen (V 1, V 2, V 6 und  V 7) richtete sich der Fragebogen an die 
komplette Belegschaf t der Kommune, wobei nicht alle Beschäftigten bei der Frage-
bogenausgabe tatsächlich erreicht wurden,  weshalb die Zahl der letztlich ausgege-
benen Fragebogen in allen vier Fällen etwas geringer war als die Anzahl der Be-
schäftigten (vgl. Tab. 2). In erster Linie waren Abwesenheiten dafür verantwortlich,  
etwa Krankheit und Urlaub. Abgesehen v om Fall V 7 spricht ein gegenüber der 
Grundgesamtheit geringerer Anteil an Teilzeitbeschäftigten dafür, dass auch kurzzei-
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tige Abwes enheiten und event uell ungünstige Arbeits zeiten eine gewisse Rolle ge-
spielt haben dürften. In der Stadt V 7 ist allerdings der Anteil der Teilzeitbeschäftigten 
an der Nettostichprobe leicht erhöht, was den Hinter grund haben dürfte, dass dort 
die Gruppe der Teilz eitbeschäftigten nich t nur deutlich unterdurchschnittlich an der 
Ausschüttung von Leistungsentgelt partizipieren durfte, sondern darüber auch Unmut 
artikulierte, was trotz des  Umstandes wahr scheinlich auch dort erhöhter Abwesen-
heit, zu einer relativ hohen Beteiligung führte.20 In der Großstadt V 12 wurde nur eine 
Stichprobe der Beschäftigten befragt, glei chwohl konnten dort etwas mehr Fr agebo-
gen verteilt werden als in den anderen Fäll en. Zwar lie ß sich die ursprünglic h ange-
strebte Zufallsstichprobe nic ht realis ieren, befragt wurden auf W unsch der Akteure 
vor Ort vielmehr die Beschäftigten in jenen Pilotbereichen, in denen die leistungsori-
entierte Bezahlung bereits 2007 eingeführ t worden war und bei denen somit bereits 
etwas längere Erfahrungen v orlagen. Da auch in den a nderen Fällen die Einführung 
bereits im Jahr 2007 erfolgte und die Verant wortlichen vor Ort versicherten, dass die  
Auswahl der Pilotbereiche s o k onzipiert worden war,  dass die Organisations- und 
Beschäftigungsstrukturen der Kommune repräsentiert wer den, schien auch dieser 
Weg der Bestimmung der Bruttostichprobe akzeptabel zu sein. Z umindest die (ehe-
maligen) Statusgruppen Beamte, Arbeiter und An gestellte sind im Fall V 12 auch in 
der Nettostichprobe relativ angemessen vertreten.  

Tab. 3: Beschäftigtenbefragungen: Belegschaftsanteile nach 
Grundgesamtheiten und Stichproben 

 Kreis 
V 1 

Gemeinde 
V 2 

Stadt  
V 6 

Stadt 
V 7 

Großstadt 
V 12 

 GG  a SP  b GG SP GG SP GG SP GG c SP 

Beamte 31,1  37,2 7,6 9,1 26,9 33,6  23,4  24,1  26,5  26,8  

ehem. Arbeiter 6,0 7,5 41,1  9, 1 8,9 2,1 22,2 15,8  12,0  14,2  

ehem. Angestellte 63,0 55,3  51,3  81,8 64,1  64,2  54,4  60,1  61,5  59,1  

Frauen 48,5 40,1  53,2  52,4  56,1 54,9  52,2  58,3  53,9  44,1  

Teilzeitbeschäftigte 26,2 18,1  39, 2 25,0  36,2  27,8  35,4  38,2  29,6  15,8  

a = Grundgesamtheit, b = Nettostichprobe, c = die Daten der Grundgesamtheit beziehen sich bei V 12 
nicht auf die Pilotbereiche, sondern auf die gesamte Stadtverwaltung. 

                                            

20  51% der befragten Vollzeitbeschäftigten der Stadt V 7 geben an, bei der letzten Ausschüt-
tung eine Prämie erhalten zu haben, jedoch nur 43% der Teilzeitbeschäftigten. In den vier 
anderen Fällen sind so lche Unterschiede nicht festzustellen. In einem Fall sind d ie Unter-
schiede wesentlich ger inger, in einem weiteren fehlen sie  gänzlich und in zwei Fälle n ge-
ben die Teilzeitbeschäftigten sogar häufiger an,  eine Ausschüttung erhalten zu ha ben. 
Darüber hinaus ist der Anteil der Beschäftigten ohne Ausschüttung in d en anderen Fällen 
bei beiden Arbeitszeit-Gruppen erheblich geringer. 
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Tabelle 3 zeigt, zu welchen Anteilen Beam te, ehemalige Arbeiter und ehemalige An-
gestellte, weibliche Beschäftige und Teilzei tbeschäftigte in de n jeweilig en Be leg-
schaften (Grundgesamtheiten) und unte r den ausgewerteten F ragebogen (Netto-
stichproben) vertreten sind.  In den beiden Fällen V 2 und V 6 sind die ehemaligen  
Arbeiter stark und im  Fall V 7 weniger stark unterrepräsent iert, das Verhältnis von 
Beamten z u Tarifbes chäftigten ist meist etwas zugunsten der Beamten v erzerrt. 
Frauen und Teilzeitbeschäftigte sind, v om Fall V 7 abgesehen, unterrepräsentiert. 
Gleichwohl wurde auf eine Gewic htung der Daten aus mehreren Gründen verzichtet: 
Erstens hätte ein Herangewicht en des Anteils ehemaliger Arbeiter in den Fällen V 6 
und vor allem V 2 (nur 45 Fälle!) sehr großer Gewichtungsfaktoren bedurft, eine Ge-
wichtung wäre damit in diesem Fall mit de m Risiko der Überbe wertung von Einzel-
fällen verbunden gewesen. Im Falle einer Gewichtung der anderen Datens ätze wäre 
kein einheitliches Verfahren möglich gewesen, weshalb es  uns  zweitens in einer 
Vergleichsperspektive besser er schien, ganz auf Gewichtungen zu  verzichten. Drit-
tens war zum Zeitpunkt, als mit der Au swertung der 2009 abgeschlossenen Befra-
gungen begonnen wurde, noch nich t absehbar, welc he Gewichtungskriterien für die 
noch ausst ehenden Befragungen Sinn mac hen würde n. Mit unterschiedlichen Ge-
wichtungskriterien zu arbeiten er schien uns wenig vorteilhaft zu sein. Viertens zeigte 
sich, dass eine Gewichtung nach Geschlecht oder Arbeitszeitmodell nur geringfügige 
Effekte beim Antwortverhalt en auf wichtige Fragen  erbracht hätte. Statt einer Ge-
wichtung wurde deshalb der Weg gewählt, die Da ten aller fünf Datensätze komplett  
nicht nur für alle Besc häftigten, sondern auch nach verschiedenen Teilgruppen aus-
zuwerten: Beamte, Tarifbeschäftigte, ehem . Arbeiter, ehem. Angestellte, Fü hrungs-
kräfte, Männer und Frauen, Voll-  und Teilzeitbeschäftigte, vier Entgeltgruppencluster 
(1-4, 5-8, 9-12, 13-15Ü) sowie A nhänger, Unentschiedene und  Gegner von nach 
Leistung differenzierter Bezahl ung. Zwar müssen wir darauf  verzichten, diese Daten  
in der angesprochenen Differenzierung fü r die fünf Fälle wieder zugeben, die ent-
sprechenden Tabellensätze wurden jedoch ges ichtet, um Hinweise auf das Vorkom-
men gruppenspezifischer Besonderheiten ausmachen oder dieses aussc hließen zu 
können. 

Auswertung von Dienst- und Betriebsvereinbarungen 

Als erstes Element für eine Untersuchung der Entgeltreform in der Fläche wurde eine 
Auswertung von Betr iebs- und einver nehmlichen Dienstver einbarungen aus NRW  
zur Umsetzung des § 18 TVöD-VKA zur  leistungsorientierten Bezahlung durchge-
führt. Grundlage der Auswertung waren 215 Dienst- und Betriebsvereinbarungen aus 
Kommunen und Betrieben in Nordrhein-Wes tfalen, die den TVö D-VKA a nwenden. 
Die Vereinbarungen wurden vom Landes bezirk NRW der Ge werkschaft Ver.di in 
zwei Wellen in den Jahren 2007 und 2008 jeweils im Herbst  gesammelt und uns zur  
Verfügung gestellt. Die Analyse der Ve reinbarungen kann daher den Stand der 
Leistungsentgelteinführung nur bis zum J ahr 2008 und in manchen Fällen auch nur  
für 2007 abbilden. Es  ist nic ht ausgeschlossen, dass seither neu e Dienst- und Be-
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triebsvereinbarungen abgesch lossen oder aber bestehende Vereinbarungen wieder 
gekündigt wurden. 21 

186 der 215 ausgewerteten Dienst- und Betr iebsvereinbarungen stammen aus dem 
Bereich der Kommunalverwaltungen (Gr undgesamtheit 396 Städte und Gemeinden, 
31 Kreis e). In den restlic hen Fällen handelt es sich um kommunale Betrie be und 
Krankenhäuser, die den TVöD anwenden. Für di e größeren Städte lässt sich auf der  
Ebene der  Umsetzung in Dienst- und Be triebsvereinbarungen ein annäher nd voll-
ständiges Bild der Einführung des Leistungsentgelts in NRW z eichnen (aus über  
90% der Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern und über 83% der St ädte mit 
50.000 bis 100.000 Einwohnern lagen Angaben vor). Kleinere Kommunen sind hin-
gegen unterrepräsentiert, was neben den üblichen Ursachen für geringeren response 
durch Pers onal- und Betriebsräte in k leineren betrieb lichen Einh eiten (Freistellung  
etc.) auch eine Folge davon se in dürfte, dass Ver.di in  größeren Kommunen besser 
vertreten ist und über mehr Ansprechpartner  verfügt. Da der Datensatz zum einen 
auch kommunale Betriebe eins chließt und zum ande ren Dienst- und Betriebsverein-
barungen keine Angaben zu Einw ohner- oder Beschäf tigtenzahlen enthalten, wurde 
auf eine Gewichtung ebenfalls verzichtet.22 Zusammen mit jenen 31 Kommunen, von 
denen wir wussten, dass sie keine Dienstvereinbarung abgeschlossen hatten, war es 
damit möglich, auf der  Basis von etwas mehr als der Hälfte der Kommunen in NRW  
Aussagen über den Umsetzungsstand auf der Basis des Vorkommens und der Aus-
gestaltung von Dienstvereinbarungen zu treffen. 

Die Texte der Vereinbarungen wurden für die Analys e auf zwei Weisen ausgewertet: 
zum einen wurden sie einer quantitativen A nalyse nach Einzelm erkmalen unterzo-
gen, zum anderen erfolgte eine Bildung von Typen, indem die Vereinbarungen ihrem 
Gesamtzusammenhang nach er fasst wurden. Für die quantitativ e Detailanalyse 
wurde an die Te xte ein Fragenkatalog angelegt, mit dessen Hilfe einze lne Merkmale 
codiert und in einen Datens atz mit etwa 200 Variablen über tragen und der statisti-
schen Auswertung zugänglich gemacht wurden.  Außerdem wurden, von sieben nicht  
zuordenbaren Ausnahmen abgesehen, die Ve reinbarungen auf der Basis des Ge-
samteindrucks sowie bestimmter Einzelmerkmale in eine Typologie gebracht, die den 
jeweils „vereinbarten Sinn“ der Dienst- und Betriebsvereinbarungen erfassen sollte. 

Durch die Analyse der Vereinbarungen konn ten selbstverständlich lediglich die z wi-
schen den Kollektivakteuren vor Ort verei nbarten Regeln und Absichten ermittelt 
werden, nicht jedoch die praktische Anwen dung. Gleichwohl erfü llte die Auswertung 

                                            

21 Soweit uns von einem kommunal en Arbeitgeber zwei Dienstvereinbarungen vo rlagen, 
wurde für die Auswertung die jeweils aktuelle Fassung verwendet. 

22  Da der Ver.di Landesbe zirk NRW die Sammlun g der Dienst- und Betriebsvereinbarungen 
mit der Bitte um das Ausfüllen eines Kurzfragebogens verband, liegt zwar für die Ko mmu-
nen eine Zuordnung zu Einwohnergrößenklasse n vor,  nicht jedoch zu den exakten Ein-
wohnerzahlen. Für eine  Gewichtung der Stichp robe gegenüber der Population na ch Be-
schäftigtenzahlen fehlte es insb. für die Betriebe an Angaben zur Grundgesamtheit. 
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im Rahmen des Projektes drei Funktion en für die Untersuchung des Forschungsge-
genstands Leistungs entgelt: erstens liefer te sie einen eigenst ändigen Be itrag aus 
einer besonderen Perspektive, zweitens diente die Arbeit der Aus wertung der Sensi-
bilisierung und der G enerierung von Hypothesen für di e Untersuchung der prakti-
schen Umsetzung. Etwa konnt en Annahmen darüber formulie rt werden, welche Ty-
pen von Dienst- und Betriebsvereinbarungen welche Effekte nach sich ziehen wür-
den, um diese dann in den Fallstudien zu überprüfen. Drittens schließlich ermöglichte 
es die Aus wertung der Dienst- und Betrie bsvereinbarungen, die in zwei Etappen er-
folgte, frühzeitig erste Informationen über  Umsetzungseffekte ins Feld und an die 
Tarifparteien zu geben. Eine erste vorl äufige Auswertung mit 131 Fällen wurde im  
August 2008, eine zweite, gründlich überarbeitete Version im Februar 2009 vorgelegt 
und schließlich nach einer weiteren inhaltlichen Überarbeitung dann im Februar 2010 
publiziert. Dort findet sich eine ausführlic he Darlegung der Anlage und der Befunde  
der Auswertung, letztere werden wir deshalb hier nachfolgend nur in knapper Form 
wieder aufgreifen (Trittel et al. 2010). 

Personalrätebefragung 

Als zweites und wichtigstes Instrument zur Erhebung von Umsetzungseffekten in der  
Fläche, jedoch auch zur Ermittlung v on Erwartungen an die noc h ausstehende Re-
form der Eingruppierungsbestimmungen sowie für kritisch erachteter Voraussetzun-
gen für eine eventuelle Umsetzung einer n euen Entgeltordnung,  wurde im Frühjahr 
2010 eine Befragung aller Personalräte der 396 Städte und Geme inden, der 31 
Kreise sowie der drei Landschafts- bz w. Regionalv erbände dur chgeführt, die zu-
sammen eine Grundgesamtheit von 430 Fällen bilden.23  

Die Befragung fand erst zu eine m sehr späten Zeitpunkt stat t, da auf ihre Durchfüh-
rung zunächst mit Rü cksicht auf die Arbeit der gemeinsamen Arbeitsgruppe der Ta-
rifparteien zur Evaluation des § 18 TV öD-VKA und der dort diskutierten Flächener -
hebung zur Umsetzung des  Leitungs entgelts (s.o.) verzicht et wurde. Ein e von den 
Tarifparteien gemeinsam getragene Befragung versprach nicht nur eine hohe  Beteili-
gung der Befragten, es wäre auch mit ei ner breiteren Akzept anz der Befunde z u 
rechnen gewesen. Eine eigene Befragung nahezu zeit gleich zu einer von den Tarif-
parteien gemeinsam getragenen (und von uns se lbst konzipierten) Befragung durch-

                                            

23  Da kein verlässliches Adressverzeic hnis d en T VöD anwendender kommunaler Betriebe  
zugänglich war und eigene Versuche, ein solches Verzeichnis ausgehend von Mitglieder-
verzeichnissen etwa des Verbandes Kommunaler Unternehmen (VKU) bzw. des Verban-
des kommu naler Abfallwirtschaft und Stadtre inigung (VKS) im VKU zu erstellen, nach 
eingehender Prüfung wegen Überschneidunge n mit dem Tarifvertrag für die Versor-
gungsbetriebe (TV-V) keinen hinreichenden Erfolg versprachen, wurde die Grundgesamt-
heit auf die genannten 430 Fälle eingegrenzt. Noch aufwendigere Verfahren zur Bestim-
mung einer um die kommunalen Betriebe erweit erten Grundgesamtheit, etwa durch tele-
fonische Recherchen bei den Personalräten d er Kommunen, waren im Rah men des Ar-
beitsvolumens des Projektes und insbesondere zum späten Zeitpunkt der Erhebungsvor-
bereitung nicht zu bewältigen. 
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zuführen, erschien in jedem Fall wenig sinnvoll zu sein. Als die VKA dann Ende 2009 
überraschenderweise eine eigene, einseiti ge Befragung durchführte (eine kleine,  
nach bestimmten Kriterien ausgewählte Stic hprobe von 38 Fällen, vgl. Adamaschek/  
PROSOZ 2010), wurde dies e Z urückhaltung aufgeg eben und mit der Vorbereitung 
der eigenen Befragung und der Ausarbeitung des  Fr agebogens begonnen, die bis  
Mitte März abgeschlossen werden konnte. 

Die Befragung firmierte unter dem Titel „Vergütung und Leist ungsentgelt in den  
Kommunen in NRW“ und fragte in einem ersten Teil des Fragebogens nach Basis-
daten und Rahmeninformationen (A rt der E inrichtung: Geme inde, Stadt, Kreis etc., 
Einwohner- und Besc häftigtenzahl und Beschäftigtengruppen,  wirtschaftliche und  
personelle Entwicklun g u.ä.; 9 Fragen mit 13 Variabl en). Der zweite Teil widmete 
sich Fragen der Eingr uppierung und Vergütung (etwa der Aufhebung des Statusun-
terschieds von Arbeit ern und Angestellten,  der Bewer tung der Umstellung vom Be-
darfs- auf das Leistungspr inzip, dem Hemmen oder Beschleunigen von Stufenauf-
stiegen, den Erfahrungen mit de r Entgeltgruppe 1, der Ei ngruppierungspraxis sowie 
den Erwartungen an eine neue Entgeltordn ung; 30 Fragen mit 110 Variablen). Der 
dritte und umfangreichste Teil des Fragebogens  widmete sich der Umsetzung des §  
18 TVöD zur leistungsorientierten Bezahlung und fragte sowohl nach Details  der an-
gewandten Systeme als auch nach den da mit verfolgten Zielen und der Bewertung 
der gemachten Erfahr ungen durch die Betriebsparteie n und die Beschäftigten sowie  
nach für notwendig erachteten Schlussfol gerungen (65 Fragen mit 207 Variablen). In 
zwei kürzeren Teilen wurden ergänzende Fr agen zur generellen Arbeitssituation und 
zur Interessenvertretung (10 Fragen mit 22 Variablen) sowie zur Person de s Ausfül-
lenden erbeten (Alter, Geschlecht, Gewer kschaftsmitgliedschaft, Beschäftigungssta-
tus; 6 Fragen mit 11 Variablen). Mit in sgesamt 20 Seiten (ohne Umschlag und Er-
läuterungen), 120 Fragen sowie 363 Variab len erbrachte der Fragebogen e inen um-
fangreichen Datenbestand, der auch für di e Fläche eine keines wegs spärliche Infor-
mationslage erbrachte. 

Die Personalräte erhiel ten den Fragebogen zum 22. Mä rz 2010 auf dem Postweg 
zugestellt ( inklusive Begleitschreiben u nd Rückumschlag) und wurden gebeten, die-
sen ausgefüllt wieder an uns z urückzusenden. Die Befragung erfo lgte anonym, den 
Personalräten wurde zugesagt, bei Adre ssangabe auf einem separaten Vordruck 
Informationen zu den Befunden zu erhalten. Die große  Mehrheit der Befragungsteil-
nehmer nahm dieses Angebot wahr. Die Rü cksendefrist wurde auf mehrfach geäu-
ßerte Bitten hin verlängert, letztlich wur den Fragebogen bis zum  10. Mai 2010, d.h. 
über sieben Wochen hinweg, in die Auswertung einbezogen.  Trotz Verlängerung  
teilten Per sonalräte mitunter mit, aus Ze itmangel im Rahmen der terminlichen Vor-
gaben auf eine T eilnahme verzichten zu müssen. In einem Fall meldete ein Bürger-
meister, dass aktuell kein Personal rat best ehe. 179 auswertbare Fragebogen 24 ka-
                                            

24  In einem Fa ll ging ein kopierter Fragebogen ein, der von e inem kommunalen Zweckver -
band stammte, der nicht in die Grundgesamtheit einbezog en war. Aus  einer Kommune 
kamen vier kopierte Fra gebogen von Personalr äten, in der  gegenüber der vorherrschen-
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men zurück, das sind knapp 42% der 430 Fälle der Gr undgesamtheit bzw. Brutto-
stichprobe. Eine trotz des umfangreichen  Fragebogens gute Rüc klaufquote, die un-
sere Erwartungen übertraf. 

Tab. 4: Grundgesamtheit und Stichprobe der Personalrätebefragung 

 
Grund- 

gesamtheit 

Personalrätebefragung 

 
Stichprobe 

ungew. Stichprobe gewichtet 

Kommune nach Einwohnern, 
Kreis, Landschaftsverband Absolut Prozent Absolut Prozent Absolut Prozent  

Gewich-
tungs-
faktor 

100.000 und mehr 29 6,7 14 7,8 12,0 6,7 0,857 

50.000 bis unter 100.000 47 10,9 28 15,6 19,5 10,9 0,695 

20.000 bis unter 50.000 141 32,8 59 33,0 58,4 32,6 0,989 

10.000 bis unter 20.000 126 29,3 44 24,6 52,2 29,1 1,185 

unter 10.000 53 12,3 10 5,6 21,9 12,3 2,194 

Kreise 31 7,2 21 11,7 12,8 7,2 0,611 

Landschaftsverbände a 3 0,7 2 1,1 1,2 0,7 0,621 

Nicht eindeutig zuordenbar -- -- 1 0,6 1 0,6 1 

Gesamt 430 100 179 100 179 100  

a = Landschafts- und Regionalverbände 

Erwartungsgemäß war der Rücklauf aus k leineren Kommunen unterproportional. Um 
Verzerrungen nach der Größe der Kommunen bz w. zwischen Kommunen und Krei-
sen auszugleic hen, wurde der Datensatz ei ner Gewichtung unterzogen. Der Anteil 
der Kommunen unter 10.000 Einw ohnern wurde dadurch etwas mehr als verdoppelt, 
der Anteil der Kommunen in de r Kategorie mit 10.000 bis unter 20.000 Einwohnern 
wurde geringfügig stärker gewic htet, das Gewicht der Kommunen mit größeren Ein-
wohnerzahlen sowie der Kreise und der Lan dschaftsverbände wurde verringert. Ta-
belle 4 verdeutlicht, dass die Unter schiede nach Größenklassen zwis chen der 
Grundgesamtheit und der Stichp robe durch die Gewic htung nahezu vollständig auf-
gehoben werden konnten. Mit der Aufhebung der Unterrepräsentanz kle iner Kom-
munen geht der Umstand einher , dass stärker noch als vor der Gewichtung den An-

                                                                                                                                        

den, zur le istungsorientierten Bezahlung posit iven Linie d es Gesamtpersonalrats abwei-
chende, sozusagen oppositionelle Positionen zum Ausdruck gebracht w urden. Diese fünf 
Fragebogen wurden nicht berücksichtigt. 
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gaben von Personalräten aus kleinen Kommunen gleiches Gewicht zukommt wie aus 
großen Kommunen (Fallperspektive), obwohl letztere eine wesentlich größ ere Zahl 
an Beschäftigten repräsentieren. Die gewicht ete Stichprobe repräsentiert damit zwar 
die Kommunen unseres Erachtens relativ zutre ffend als gleichwerti ge, reflektiert je-
doch weder deren Einfluss noch die Relevanz  der Personalräte. Um keine unkontrol-
lierte, allein durch Rücklaufverze rrungen bedingte Verschiebung zugunsten der 
Kommunen mit größeren Beschäf tigtenanteilen in Kauf nehmen zu müssen, gleich-
wohl jedoc h zu berücksichtigen,  dass es machtpolitisch und damit für di e Entwick-
lung der industriellen Bezi ehungen einen erheblich en Unte rschied macht, ob sich 
dieselbe Anzahl an Personalräten aus kleineren Kommunen oder aus Großstädten 
für oder gegen etwas ausspricht, werden wir bisweilen die Angaben der Befragten  
auf Basis  der Gewic htung der Fallperspektive auch nach de r Stärke der von ihnen 
vertretenen Belegschaften betrachten (Beschäftigtenperspektive). 

Erste Befunde und Feedback 

Das Projekt sollte auch dazu dienen, im Si nne einer „formativen Evaluation“  wirksam 
zu werden, indem der tarifpolitischen Ebene Informationen zu den Umsetzungserfah-
rungen zur Verfügung gestellt we rden, um empirisch begründet  tarifpolitischen Modi-
fikations- oder Revisionsbedarf erkennen zu  können und auf eventuelle Probleme 
und Risiken der noch unabgesc hlossenen Prozesse der Tarifreform frühzeitig hinzu-
weisen. Um diesem Anspruch gerecht zu  werden, wurde vom Projekt Wert darauf 
gelegt, Zwischenergebnisse frühzeitig zugä nglich zu machen und etliche Vorträge 
gehalten. Im Mittelpunkt der meisten Vort räge stand das Thema Leistungsentgelt, in  
mehreren Vorträgen wurde die Frage der Eingruppier ungsbestimmungen themati-
siert, in einem Vortrag wurden unter der Überschrift „Evaluation unter Bargaining-
Bedingungen“ methodische Anf orderungen und wiss enschaftliche Stand ards sowie 
Risiken und Chancen einer Evaluation leist ungsorientierter Bezahlung dargelegt. Ein 
Konzept für eine breite Erhebung zur Um setzung des  § 18 TVöD wurde a uch im 
Rahmen der erwähnt en gemeinsamen Arbeitsg ruppe der Tarifparteien im Mai 2009 
sowie in diesem Rahmen auch in einer s eparaten Besprechung mit Vertretern der 
VKA d iskutiert. Bereits eine erste, noch vorläufige Version de r Auswertung der 
Dienst- und Betriebs vereinbarungen mit noch  131 F ällen, die ur sprünglich nur als  
internes Papier für den Projektbeirat verfa sst worden war, wurde von Ver.di rezipiert 
und von d er VKA au sführlich a nalysiert und he ftig mit dem Projektteam diskutiert. 
Soweit sc hriftliche Beschäftigtenbefr agungen durchgeführt wurden, wurden den  
Kommunen umfangreiche Tabellensätze mit den erhobenen Dat en zur Verfügung 
gestellt und auf Wunsch die Befunde vor Ort präsentiert und diskutiert, in einem Fall 
auch als Vortrag auf einer Personalversa mmlung. Den Teilnehmern der P ersonalrä-
tebefragung wurden ebenfalls Daten und Auswertungen zur Verfügung gestellt. 

Zwei weitere Vorträge dienten primär dazu, die Befunde in die wissenschaftliche Dis-
kussion einzuspeisen. Auf der 5 th Performance and Reward Conference (PARC) der 
Manchester Metropolitan Univer sity wurde im April 2009 ein Paper mit dem Titel 
„Performance-related Pay in the Public Service“ präsentiert. Eine begutacht ete und 
überarbeitete Version wird in der Zeitschrift „ employee relations” (Schmidt et al. 
2010b) erscheinen. Im Oktober  2010 wurde zum Thema „Leist ungsentgelt im öffent-
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lichen Dienst“ auf der Jahrestagung der  Ge rman Industrial Relations Association 
(GIRA) vorgetragen. Eine über arbeitete Version des Papers ist bei einer Fachzeit-
schrift eingereicht. Bereits publiziert wur de neben der bereits erwähnten Aus wertung 
von Dienst- und Betriebsvereinbarungen, die als Sonderband der Reihe „Modernisie-
rung des öffentlichen Sektors“ erschien (Tritte l et al. 2010) auch ein Buchbeitrag, der 
neben Ergebnissen der Dienstvereinbarungsauswertung auch erste Befunde aus den 
Fallstudien enthält (Schmidt et al. 2010a). 

Die Vorstellung von Befunden im  Feld bz w. bei den  Tarifparteien brachte für das 
Projekt den Nutzen einer Dis kussion und der zusät zlichen Begründungs pflicht der  
Befunde, die der Schärfung der  Argumentation di enlich gewesen se in dürften. Das-
selbe gilt selbstverständlich auch für die erst begonnene Vorstellung von Befunden in 
wissenschaftlichen Kreisen. Das starke politische Interesse an Befunden zur Umset-
zung des Leistungsentgelts sowohl auf gew erkschaftlicher Seit e als auch bei der  
VKA bzw. dem KAV NW brachte für das Projekt alle rdings auch zeitliche Verschie-
bungen, in ausgeprägter Weise etwa durch die erwähnte Aufschiebung der Personal-
rätebefragung infolge der Arbei t der gemeinsamen Arbeitsgr uppe der Tarifparteien, 
und zusätzlichen Begründungs- und Nacharbeitsbedarf, etwa bei der Auswertung der 
Dienst- und Betriebs vereinbarungen, deren erster, eigentlich int erner Version eine 
politische Relevanz zugedacht wurde, die von uns so nicht erwartet worden war. Das  
politische Interesse am Leistungsentgel t sowie die damit verbundenen Erwartungen 
begünstigten bei einem gleic hzeitig weiter  fehlenden Tarifvertragsabschluss zu 
neuen Eingruppierungsbestimmungen, das s das Thema leistungsorientierte Bezah-
lung, mehr noch als vorgesehen zum domi nanten Thema der Projektarbeit wurde.  
Die ursprünglich nicht vorgesehene umfang reiche Auswertung v on Dienst- und Be-
triebsvereinbarungen wurde au ch deshalb zu einem  der Arbeit sschwerpunkte des 
Projekts. D as politisc he Interesse an diesem  Thema wirkte sich auf die F eldarbeit 
dabei durchaus in am bivalenter Weise aus : einerseits wurden da durch Türen geöff-
net, wahrscheinlich hat sich der Umstand de r politischen Aufgeladenheit auch positiv 
auf den Rücklauf der Personalrätebefragung ausgewirkt, andererseits musste sic h 
das Projektteam in einem  stark von interessenpolit ischen Spannungen dur chzoge-
nen Feld bewegen. 
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3. TVöD: Einführung und Regelungen mit Entgeltbezug 

3.1 Unabgeschlossener Prozess und anhaltende Konflikte  

Verhandlungsprozess und Vorgeschichte der Reform 

Den Beginn der Verhandlungen zu einem  neuen Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst markiert die Prozessvereinbarung z wischen Gewerkschaften und öffentlichen 
Arbeitgebern aus der Tarifrunde 2003, in der vereinbar t wurde, das Tarifrecht im öf-
fentlichen Dienst neu zu gesta lten. Die Reformen des Tari fsystems des öffentliche n 
Sektors wurden allerdings bereits 2000 mit dem Abschluss des  TV-V für Versor-
gungsbetriebe begonnen und m it dem  Tarifvertrag für Nahv erkehrsbetriebe (TV-N) 
fortgesetzt. Diese Spartentarifverträge waren zum Teil Vorbild für den TVöD und sind 
teilweise an ihn gekoppelt (Meerkamp 2008: 112). 

Die Notwendigkeit einer  grundlegenden Modernisierung und Reform des Tarifsys-
tems des öffentlichen Dienstes ergab sich aus Sicht beider Tarifvertragsparteien zum 
einen aus den zersplitterten, zum Teil ana chronistischen und diskriminierenden Ta-
rifbestimmungen, beispiels weise der Trenn ung in Arbeiter und Angestellte, sowie  
zum anderen aus den Veränderungen der  Rahmenbedingungen des öffentlichen  
Sektors. Die Finanznot der öffentlichen H aushalte, d ie weit reichenden Privatisie-
rungsbestrebungen vor allem auf kommunaler Ebene, die Verstärkung des  Wettbe-
werbs durc h europarechtliche Vo rschriften und die Konkurr enz privater Dienstleis-
tungsanbieter begründeten Handl ungsbedarf. Nicht zuletzt die fortschreitende An-
gleichung des öffentlichen Dienstes an Ver hältnisse in der Pr ivatwirtschaft ließen  
eine Reform der veralteten und teils d ysfunktional gewordenen Regelungen der Ta-
rifverträge für die Angestellten (BAT) und di e Arbeiter (BMT-G II  für die Gemeinden 
bzw. MTArb für Bund und Länder) erforder lich erscheinen (Oechsler 2005: 8). Trotz 
des übereinstimmend gesehenen Reformbedarfs  und der bis  z u einem gewissen 
Maß geteilten Ziele setzten die Tarifpar teien unterschiedliche Schwerpunkte und  
zogen unterschiedliche Schlussf olgerungen aus den Gegebenheiten. Aus Sicht der 
öffentlichen Arbeitgeber ergaben sich Modernisierungsnotwendigkeiten vor allem aus 
der schlechten Finanzlage der öffentlichen  Haushalte (und den vor diesem Hinter-
grund insbesondere bei den Ländern als zu  hoch empfundenen Personalkosten) und 
– zumindest auf kommunaler Ebene – de m zunehmenden Wettbewerb mit privaten 
Anbietern. Modernisierung, Flexibilisierung und Steigerung der Effektivität und Effizi-
enz waren deshalb vorrangige Ziele. Entsc heidend war für die Arbeitgebers eite fer-
ner die Reform der Bezahlungssy steme im öffentlichen Dienst hin zu einer stärkeren 
Leistungsorientierung. Aus Sicht  Ver.dis sc hienen die Modernisierung der Tarifver-
träge und eine grundlegende Entgel treform in erster Lini e dringend geboten, um ei -
nen Zusammenbruch des Tarif vertragssystems abzuwenden und einer Modernisie-
rung des öffentlichen Dienstes ohne Flächentarifvertrag vorzubeugen. Denn der Ver-
zicht auf Tarifbindun g war vor allem für einige Länder, teilweis e jedoch auc h für di e 
Kommunen, eine ernsthaft erwogene Alternat ive (Bispinck 2006: 380). Vor dem Hin-
tergrund einer in Deutschland in den letzte n Jahrzehnten in der Privatwirtschaft ero-
dierenden Bindekraft der Fl ächentarifverträge und aufko mmender Zweifel am Sinn  
von Flächentarifverträgen auch  bei öffentlichen Arbeitgebern,  stellte für Ver.di die  
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Stabilisierung des Tarifsystem s das tarifpolitische Hauptziel der letzten Jahre dar  
(Meerkamp 2008: 110). Mit der „Jahrhunder treform“ TVöD – sowie bereits mit den 
Spartentarifverträgen für Ve rsorgung und Nahverkehr – so llte der öffentliche Diens t 
nach dem Willen der Gewerkschaft zukunfts fähig gemacht werden.  Ziele waren die 
Schaffung guter Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten, die Sicherung hoc hwerti-
ger Dienstleistungen sowie die Verhinderung weiterer Ausgründungen und Tarifflucht 
(Meerkamp 2008: 109).  

Innerhalb Ver.dis und ihrer Vorläuferorganisationen wurden sch on seit längerer Zeit 
Diskussionen um eine Entgeltreform im  öffentlichen Dienst gef ührt. Im Jahr 2001 
wurde in Ver.di eine „ Modernisierungskommission“ gebildet, die im März 2002 die 
Aufnahme von Verhandlungen mit den Ar beitgebern empfahl (Hans-Böckler-Stiftung 
2005). In der Tarifrunde 2003 trafen Gewer kschaften und Arbeitgeber schließlich die 
oben erwähnte Prozessvere inbarung, die die Modernisie rung des Tarifrechts des 
öffentlichen Dienstes vors ah und den Startpunkt des Ve rhandlungsprozesses mar-
kiert. In dieser Prozessverei nbarung erklären die Ta rifparteien, dass sie s ich „darin 
einig [sind], dass der öffentliche Tarifverbund zu erhalten ist.“ Es sei sowohl Einheit-
lichkeit als  auch Differenzierung notwend ig, daher werde ein Allgemeiner Teil und  
Spartenspezifische Teile in dem neu zu verhandelnden Tarifvertrag angestrebt. Laut 
der Prozessvereinbarung sind die Ziele der  Tari freform die Stärkung der Effektivität 
und Effizienz des öffentlichen Dienstes,  die Aufgaben- und Leistungsorientierung 
sowie Kunden- und Marktorientierung, die Straffung, Vereinfachung und Transparenz 
der Regelungen, sowie deren Pr aktikabilität und Attraktivität. Darüber hinaus wir d 
das Ziel der Diskriminierungsfreiheit genannt, die Lösung vom Beamtenrecht ange-
strebt, und es soll ein einheit liches Tarifrecht für Arbeiter und Angestellte geschaffen  
werden. Von Arbeitgeber seite wird expliz it auf das Erfo rdernis der Kostenneutralität 
der Reform hingewiesen, dem  von Gewer kschaftsseite jedoc h nic ht zugestimmt 
wurde und dessen Definition weniger ban al ist, als es zunächst erscheinen mag. 25 
                                            

25  Der Begriff der „Kosten neutralität“ tauchte im Zusammenhang der Tarifreform erstmals in  
der Prozessvereinbarung von 2003 auf und ist  aus der Sicht Ver.dis nicht nur verteilungs-
politisch unbeliebt, sondern auch h ochproblematisch, da nie geklärt  wurde, was da runter 
eigentlich zu verstehen sei, obwohl Diskussio nen um die Niveaufrage  im Laufe der Ver-
handlungen um neue Eingruppierungsbestimmungen un d mit anda uernder Fortgeltung  
des TVöD b zw. des Üb ergangsrechts zunehmend an Bede utung gewannen. Tatsächlich  
macht es etwa einen großen Unterschied, welcher Stichtag als Bezugsbasis für das Aus-
gangsniveau der Koste nneutralität gewählt wird. Wird etwa das Jahr 2003 zugrunde ge-
legt, wofür vor dem Hi ntergrund der unvollständigen TVöD-Vereinbarung ja pläd iert wer-
den kann, dann würden sich andere finanzielle  Spielräume eröffnen, als dies bei einem  
Bezugspunkt nach der TVöD-Einführung der Fall wäre, für  den die ze itliche Nähe  zu r 
Einführung neuer Entgeltbestimmungen sprechen könnte.  Beispielsw eise wurde inzwi-
schen die Arbeitszeit ve rändert, ein Umstand, zu dem sich eine Definition von Kosten -
neutralität explizit oder implizit verhalten muss.  Nicht nur, ob die Einfü hrung neuer Ein-
gruppierungsbestimmungen dem Prinzip der „Ko stenneutralität“ gehorchen solle, ist des-
halb eine politisch umstrittene Frag e, auch d ie Definition des Begriffs bleibt ggf. politisch 
zu klären. Ähnlich wie es etwa in der Metall- und Elektroindustrie vor der ERA-Einführung 
der Fall war, dürfte eine detaillierte Regelung der Kosten sowie ein Vorbereitungszeitraum 
hilfreich se in, in dem ein zeitlich gestreckter Finanzierungsprozess erfolgen ka nn. Bei 
ERA bedeutete „Kosten neutralität“ 2,79% Mehrkosten, vor her wurde a llerdings in einen 
sogenannten Anpassungsfonds ein bezahlt und  bei Abweichungen waren verschiedene 
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Die Flexibilisierung der Arbeitszeit sowie eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der 
öffentlichen Wirtschaft werden daneben als  Zi ele eingebracht. Die Gewerkschaften  
möchten laut Prozessvereinbar ung das Tarifr echt fü r die Beschäftigten attraktiver 
gestalten (DBB-Tarifunion 2005: 57). Nach der Tarifrunde 2003 wurden me hrere von 
den Tarifparteien paritätisch besetzte Ar beitsgruppen eingeset zt, die sich mit den 
Themen „Mantel“, „Arbeitszeit“, „Entgelt“ und „Eingruppierung“ beschäftigten, sowie 
weitere Projektgruppen für einzelne Spar ten. Dazu wurde eine Lenkungs gruppe ein-
gerichtet, die im Lauf e der  Verhandlungen größere Ko mpetenz und Bedeutung er-
langte (DBB-Tarifunion 2005: 4f.). 

Nicht nur aufgrund sachlic her Schwierigk eiten, die in der Komplexität der Reform 
begründet lagen, ges talteten si ch die Ver handlungen äußer st schwierig. Im An-
schluss an die Tarifrunde 2003, deren Absc hluss insbesondere von einigen Ländern  
als zu hoc h empfunden wur de, zerfiel die bis dahi n bestehende Verhandlungsge-
meinschaft von Bund, Ländern und Kommunen. Nachdem einige Bundesländer ihren 
Austritt aus der TdL angedroht hatten, verkündet e diese, nur noch situativ entschei-
den zu wollen, ob mit Bund und Kommunen gemeinsam verhandelt werde (Keller  
2006: 83). Die Verhandlungen mit den Gewer kschaften zu einem neuen Tarifvertrag 
für den öffentlichen Dienst wur den dennoch zunächst von Bund, Kommunen und  
Ländern gemeinsam geführt. Im Sommer 2003 ka m es zu einer Verhandlungsunter-
brechung zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern, weil zunächst die Länder,  
kurz darauf auch der Bund, die Tarifvertr äge über die Zuwendun g (Weihnachtsgeld) 
und das Urlaubsgeld gekündigt  hatten, um einseitig darüber verfügen zu können  
(DBB-Tarifunion 2005: 6f.). Die Verhan dlungen wurden fortgesetzt, jedoch wur de 
nach Darstellung der DBB-Tarifunion s eitens der Länder zunehm end Druck  ausge-
übt, um Verschlechterungen für die Arbeitnehmer durchzusetzen, mit dem Argument, 
eine Angleichung der Arbeits bedingungen von Beamten – die allerd ings von den Ar-
beitgebern per Gesetz einseitig bestimmt werden können – und Tarifbeschäftigten 
sei notwendig (DBB-Tarifunion 2005: 7) . Anfang 2004 schließ lich kündigten die Län-
der die Arbeitszeitvorschriften des BAT  und des M TArb, woraufhin d ie Gewerk-
schaften die Verhandlungen mit den Länder n abbrachen und nur noch mit Bund und  
Kommunen den Reformprozess fortführten. Nach Darste llung von Vertretern der 
Gewerkschaft Ver.di sei klar gewesen, das s bei einer Kündigung der Arbeit szeitre-
gelungen die Verhandlungen v on gewer kschaftlicher Seit e abgebrochen werden 
würden. Dies nahm die TdL offensichtlich bewusst in Kauf. Das öffentlich prokla-
mierte Ziel einiger Minist erpräsidenten war es, durch eine Verlängerung der  Arbeits-
zeiten im öffentlichen Dienst den „Dammbruch“ für längere Arbeitszeiten auc h in der 
Gesamtwirtschaft zu schaffen. Innerhalb der TdL – entlang der parteipolitischen 
Grenzen – war das Vorgehen der Tarifgemeinschaft allerdings  nicht unumstritten. 
Während einige (SPD-geführte) Länder die Verhandlungsführung des niedersächsi-
schen Finanzministers Möllring zunehmend kritisierten, trat das Land Hessen aus der 
TdL aus. Erst Anfang 2005 wu rden von den Gewerkschaft en die Verhandlungen mit 

                                                                                                                                        

Verrechnungsmöglichkeiten vorgesehen (bei Minderkosten wurden Extrazahlungen an die 
Beschäftigten vorgesehen, bei Kostenübersch reitungen Minderzahlungen etc.). Der 
Stichtag war mitunter Verhandlungssache vor Ort, was für den öffentlichen Dienst  aller-
dings nicht besonders sinnvoll erscheint. 
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der TdL wieder aufgenommen (D BB-Tarifunion 2005: 8). Nic ht nur auf Seiten der 
Arbeitgeber sondern auch auf Seiten der Ge werkschaften kam es zu Veränderun-
gen: Im September 2005 kündigte der Ma rburger Bund die Verhandlungsgemein-
schaft mit Ver.di, die zu vor seit 1950 mit der DAG bestanden hatte und auch nach 
dem Zusammenschluss letzterer mit Ver.di  fortgeführt worden war (Bispinc k 2006: 
375). 

Die Folge dieser Ent wicklungen sind zwei separate Tarifver träge, die sich zwar weit-
gehend inhaltlich gleic hen, jedoch in Kernpunk ten wie der Arbeit szeit unterschiedli-
che Regelungen enthalten: der in der Tari frunde 2005 vereinbarte und seit Oktober 
2005 geltende TVöD für Bund und Kommunen (für letztere TVöD-VKA) un d der im 
November 2006 in Kraft get retene TV-L für die Länder. Hinzu kommen die Ab-
schlüsse zwischen dem Marburger B und und den Kommunen sowie dem Marburger 
Bund und der TdL. Dies markiert – entgegen der Absichtserklärung der Prozessver-
einbarung von 2003 – ei ne deutliche Zäs ur für das vorma ls stark zentralisierte Sys-
tem der Kollektivv erhandlungen im öff entlichen Dienst und bedeutet eine zuneh-
mende Ausdifferenzierung der T ariflandschaft im öffentlichen Sektor (Keller 2007;  
Bispinck 2006: 381). Ferner kam es im Verlauf der Verhandlu ngen mit den Ländern  
und im dem TVöD-Abschluss folgenden Ar beitszeitkonflikt mit den Kommunen 2006 
zum bisher längsten Streik in der Geschic hte des öffentlichen Di enstes in der Bun-
desrepublik Deutschland, mit dem die Gewe rkschaften die TdL zur Übernahme des 
TVöD bewegen und eine Arbe itszeitverlängerung in den Kom munen verhindern 
wollten (Bispinck 2006: 374). Die Arbeits beziehungen im öffentlichen Sektor nahmen 
somit eine neue, konfliktäre Qualität an (Keller 2007: 185); auch „neue“ Bes chäftig-
tengruppen beteiligten sich an den Streiks,  insbesonder e Erzieherinnen und Be-
schäftigte in Krankenhäusern (Bispinck 2006: 379). 

Unvollständigkeit des Tarifwerks 

Der Abschluss des T VöD in der  Tarifrunde  2005 erfolgte vor dem Hintergrund der 
realen Gefahr einer Erosion des Flächentarifvertrags i m öffentlichen Sektor  und des  
absehbaren Regierungswechs els auf Bun desebene unter starke m Zeitdruck. Die 
Folge war der Abschluss eines noch unvolls tändigen Tarifwerks, das einige proble-
matische Punkte ungelöst ließ und vielfältig e Folgekonflikte nach sich zog. Die Re-
daktionsverhandlungen zum TVöD waren s ehr langwierig und es  ergaben sich wäh-
renddessen noch Änderungen ( Schaub 2007: 279). Auch bei Umsetzung des TVöD 
sowie in Bezug auf den Tarifvertrag zur Überleitung der Beschä ftigten in den TVöD 
(für die Kommunen TVÜ-VKA) taten sich we itere Konfliktpunkte auf, die von den Ta-
rifparteien nachträglich geregelt werden mussten, die sog. Restanten (dazu gehörten 
beispielsweise Nachbesserungen bei Besitzstandsregelungen). 

Der wichtigste noch ausstehende Teil des neuen Tarifwerks ist allerd ings die Ent -
geltordnung, d.h. die Rege lungen zur Eingruppierung der  Beschäftigten im öffentli-
chen Dienst. Derzeit werden alle Neuein gestellten weiterhin nach den Regelungen 
des BAT bzw. den Lohngruppenverzeichnis sen zu BMT-G II und MTArb ein gruppiert 
und dann in die neue Entgeltt abelle des TVöD übergeleite t. Nachdem absehbar war,  
dass bis z um Abschluss des T VöD in der  Tarifrunde 2005 keine neuen Eingruppie-
rungsregelungen verhandelt sein  würden, war eine Einigung auf eine neue Entgelt-



 

 

56

ordnung zum TVöD bis Ende des  Jahres 2006 geplant. Die vielfält igen Konflikte, die 
im Zusammenhang mit der neuen Tarifor dnung noch ungelöst waren, haben jedoch, 
neben der enormen Komplexität der zu bewältigenden Aufg abe, dazu beigetragen, 
dass das Tarifwerk des öffentlichen Dienstes weiterhin unvollständig ist und – abge-
sehen von partiellen Vorgriffen, auf die wir  in Kapitel 5 zurückk ommen werden – 
nach wie vor keine eigenen Eingruppierun gsbestimmungen bes itzt. Dadurch wurde 
mit dem TVöD vorerst nicht an Gestalt ungskraft für die Bestimmung des Grundent-
gelts gewonnen, sondern zunächst zusätzliche Unsicherheit erzeugt, die auch in un-
seren Fallstudien des Öfteren als problemat isch beklagt wurde. Während für über-
geleitete Beschäftigte die vereinbarte Zuordnung der  bisherigen Lohn- und Vergü-
tungsgruppen zu den Entgel tgruppen auch bei Inkrafttr eten einer neuen Ent geltord-
nung rechtswahrend ist, sind alle nach dem 1.10.2005 und vor dem In krafttreten ei-
ner neuen Entgeltordnung stattfindenden Eingr uppierungsvorgänge vorläufig und 
begründen keinen Vertrauensschut z und keinen Besitzstand. 26 Anpassungen der  
Eingruppierung aufgrund des  Inkrafttretens einer neuen Entgelto rdnung finden aber 
nur mit Wirkung für die Zukunft statt. Be i eventuellen Rückgruppierungen, die durch 
die Anwendung neuer Eingruppi erungsregelungen erfolgen könnten, soll zum Aus-
gleich der entstehenden finanziellen Nachteile eine nicht-dynamische, sich durch das 
Aufrücken in den Erfahrungsstufen aufzehr ende Besitzstandszulage gezahlt werden 
(vgl. Bepler et al. 2010: Kommentar zum TVöD, § 17 TVÜ-VKA, Rdn. 11). Allein,  
dass gerade die Verhandlungen des zentral en Punktes  der Eingruppierungs bestim-
mungen v on den Tarifparteien verschoben wu rden, spricht dafür, dass der rasche 
Abschluss des TVöD nicht primär einem Modernisierungszeitdruck zu verdanken  
war, sondern der akuten Abwendung ei ner grundlegenden Gefahr für den Fortbe-
stand des Flächentarifvertrags im öff entlichen Dienst, auch wenn der TVöD ur-
sprünglich weitaus mehr als ein „Rettungsprojekt“ sein sollte. 

Weitere Punkte des TVöD sind im Tarifver trag bewusst nicht abschließ end geregelt, 
sondern bedürfen der betri eblichen Umset zung. Insbes ondere die Einführ ung des  
Leistungsentgelts nach § 18 T VöD muss durch Dienst- oder Betriebsvereinbarung in 
den Verwaltungen und kommunalen Betrieben erfo lgen. Aber auch weitere Punkte 
des TVöD, zum Beispiel § 6 zur Arbeitszeit  oder § 5 z ur Qualifizierung, eröffnen den 
örtlichen Arbeitgebern und Personalräten die Möglichkeit der betrieblichen  Ausge-
staltung der tarifvertraglich en Regelungen. Die Entgeltrefor m ist damit sowohl tarif- 
als auch betriebspolitisch noch unabgesc hlossen. Bei etlic hen Regelungen des  
TVöD darf daher mit  verzögerten, selekt iven oder ausbleibenden Umsetz ungspro-
zessen ger echnet wer den, da mehrere Akt eure (Arbeitgeber, Personalräte und zu-
mindest bei der Implementierung auch Führ ungskräfte und Beschäftigte) mit unter-
schiedlichen Interesse nlagen am Prozess beteiligt sind. Dabei müssen solche Öff-
nungsklauseln entgegen der verbreiteten Deut ung nic ht zwingend nur im Interesse  
des Arbeitgebers liegen, da sie auch dazu beitragen k önnen, im Sinne eines additi-
ven two-tier bargaining zu wirken oder dem gewerkschaftlichen Bewusstsein und der  
gewerkschaftlichen Handlungsfähigkeit zu gutekommen können. Von den Arbeitge-
                                            

26 Dies gilt  nicht für Eingr uppierungen in die  Entgeltgruppe 1 und solchen gemäß der Ent-
geltordnung für Ärzte nach § 51 TVöD-BT-K, ebenso wenig wenn Auf stiege gemäß § 8  
TVÜ-VKA vollzogen werden, dazu unten.  
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bervertretern in unseren Untersuchungsfäll en wird die durch die Öffnungs klauseln 
gewonnene Flexibilität allerdings weitgehend positiv beurteilt, von den Personal- und 
Betriebsräten hingegen wir d die ihnen zukommende größ ere Verantwortung ambi-
valent empfunden. Für starke Interessenv ertretungen sei mehr Verantwortung von  
Vorteil, um  im Sinne der Beschäftigten gestalten zu können, sc hwache Personal-  
oder Betriebsräte und die von ihnen vertre tenen Belegschaften hinge gen hätten das 
Nachsehen (Betriebsrat, B 2). 

Der Abschluss des T VöD als eine Art „Tarif vertragstorso“ ist durch die Begleitum-
stände durchaus zu erklären. Allerdings resultieren aus der Unabgeschlossenheit der 
Reform sowie den bewusst nic ht abschließ end geregelten Punkten im Nachhinein  
einige Probleme. Im Folgenden sollen ei nige der ent geltrelevanten Neuregelungen  
des TVöD sowie des Übergangsrechts (TVÜ) dargestellt werden. 

3.2 Entgeltregelungen des TVöD und des TVÜ 

3.2.1 Harmonisierung der Statusgruppen und die gemeinsame Tabelle  

Wichtiges Anliegen der Tarifr eform im öffentlichen Dienst  war die Aufhebung der 
Trennung von Arbeitern und Angestellten.  Aufgrund von Veränderungen in der Ar-
beitsorganisation ist die Notwendigkeit einer grundlegenden Reform der Entgeltsys-
teme und im Rahmen dessen insbesonder e di e Vereinheitlichung von Arbeits- und 
Entgeltbedingungen für Arbeiter und Angest ellte nicht nur im deutschen öffentlichen  
Dienst, sondern in allen wic htigen Wirtschaftsbranchen und in vielen Ländern Euro-
pas seit längerem ein T hema. Die weithin als überkommen angesehene Trennung 
der Statusgruppen „Arbeiter“ und „Angestellte“ soll durch die Einführung einheitlicher 
Entgeltsysteme aufgehoben werden. Internati onal geht es unter dem S tichwort 
„single status“ daneben mehr als in Deutschland auc h um die Beseitigung vo n basa-
len Status unterschieden und ei ne Angleichung der  Arbeits bedingungen (Schmidt 
2004: 180) . In der deutschen chemischen Indus trie kam es bereits 1987 zum Ab-
schluss des „Bundesentgelttarifvertrags“ (BETV) und damit zur Aufhebung der Tren-
nung der Arbeiterlohngruppen und Gehalts gruppen für Angestellte und deren Erset-
zung durc h ein einheitliches Entgeltgrupp enverzeichnis. Allerdings entstand das  
neue Entgeltgruppenverzeichnis  nur durch ei n „Zusammenschieben“ der bisherigen  
Lohn- und Gehaltsgruppen, eine tatsächliche  Neueingruppierung aller Beschäftigten 
fand nicht statt (Bender 1997: 59ff.; vgl. daz u auch Kädtler 1991). Auch im Einzel-
handel wurden Gespräche über eine Reform der  Entgeltsysteme zwischen den Tarif-
parteien aufgenommen, konnten aber bis  je tzt nicht zu einem  Ergebnis gebracht  
werden bzw. ruhten vorübergehend, weil andere Themen drängender waren und sich 
die Tarifsituation aus  Sicht der Gewerksc haft verschlechterte (Jauch/Schmidt 2000;  
Schmidt 2004). Bahnmüller (2001a: 16ff.) k onstatiert für die von ihm untersuchten  
Branchen, die Metall- und Elektroindustrie, die Textil- und Bekleidungsindustrie sowie 
das Bankgewerbe, eine Aufbruchsstimmung in Richtung einer Reform der Entgelt-
rahmenabkommen in den 90er Jahren, wobei in  der Metall- und Elektroindustrie be-
reits in den 70er Jahren grundsätzliche Einigk eit über das Erfordernis einer Novellie-
rung der Entgeltrege lungen bestanden hatte. Mittlerweile ist ein gemeinsamer  
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Entgeltrahmentarifvertrag für Arbeiter und Angestellte (ERA) in der Metall- und Elek -
troindustrie abgeschlossen und flächendeckend eingeführt. 

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen zeigt sich,  dass der deutsche ö ffentliche 
Dienst in s einen Modernisierungsbestrebun gen mit Blick auf die Einführung eines  
single-status-Systems kein Vorreiter ist, sondern si ch vielmehr in einen (int ernatio-
nalen) Modernisierungstrend ei nreiht. Die Etablierung eines e inheitlichen Entgelt-
systems fü r Arbeiter/innen und Angestellte im  öffentlichen Dienst dürfte im Zusam-
menwirken mit den in dieser Hinsicht ä hnlichen Ver einbarungen in a nderen Bran-
chen durchaus Auswirkungen auf  die gesellsc haftliche Legitimität und Legitimation 
sozialer Ungleichheit haben, war doch di e Unterscheidung zwi schen Arb eitern und  
Angestellten gerade f ür die Konstruktion so zialer Ungleic hheit in Deutsch land kon-
stitutiv (vgl. etwa Kocka 1981; Deutschmann 2002: 219ff; Kadritzke 2004).  

Allerdings ist die Einf ührung eines single-status-Systems im deutschen öffentlichen 
Dienst in mehrerer Hins icht (noch) nicht abgeschlos sen. Zunächst kann trotz einer  
Angleichung der Regelungen für Arbeite r und Anges tellte bei F ortbestand des Be-
amtentums im öffentlichen Dienst nicht von echtem single status gesprochen wer-
den. Die Besoldung der Beamten richtet si ch nicht nach einem Tarifvertrag, sondern  
nach dem Bundes besoldungsgesetz, bzw. seit Mitte 2006 nac h den Besoldungsre-
gelungen der Länder, die seitdem die Gese tzgebungskompetenz für die Besoldung 
der Beamten der Länder und Gemeinden innehaben. Darüber hinaus wurde zwar mit 
dem TVöD (und dem  TV-L) eine einheitl iche Entgelttabelle mit 15 Entgeltgruppen  
(die Entgeltgruppe 1 ist dabei die niedrig ste Gruppe) für ehemalige Angest ellte und 
Arbeiter geschaffen, doch dem neuen En tgeltgruppensystem sind noch keine neuen 
Eingruppierungsregelungen hinter legt. Zwar ist in § 15 TVöD festgelegt, dass ein 
Beschäftigter ein monatliches T abellenentgelt erhält, dessen Höhe sich nach der 
Entgeltgruppe, in der er eingruppiert ist, bestimmt. Da mit werden die alten Begriff-
lichkeiten „Arbeiter“ und „Angest ellter“ durch „Beschäftigter“ ersetzt, das „Tabellen-
entgelt“ tritt an die Stelle  von „Lohn“ und „Vergütung“ und die alt en Lohn- und Ver-
gütungsgruppen werden zu  15 Entgeltgruppen zusam mengefasst. Wie unten weiter 
ausgeführt werden wird, gelten aber derzeit die alten,  für die Beschäftigtengruppen  
unterschiedlichen Eingruppierungskriterien dennoch fort. Die einheitliche Tabelle des 
TVöD bleibt damit zunächst nur Fassade. Auch kann sie möglic herweise noch nicht  
als endgültig betrachtet werden, da die ei nzelnen Entgeltgruppen unterschied lich 
breit sind und sich überlappen, da sie ni cht nach „mathematischen“, sondern nach 
überleitungspragmatischen Kriter ien festgelegt wurden, so ein Ver.di-Vertreter, in-
dem fiktive Lebenseinkommen für unterschi edliche Beschäftigungskonstellationen 
errechnet und diese in den Entgeltgruppen abz ubilden versucht wurden. Obwohl die  
gemeinsame Tabelle nur eine vorder gründige Aufhebung der  Trennung zwischen 
Arbeitern und Angestellten erbrachte, wird sie von Ver.di aber als Erfolg gewertet, ein 
wesentliches Reformziel sei d amit erreicht. Man solle die durch die einheitliche Ta-
belle und die einheitlichen Mant elvorschriften erreichte Gleichst ellung nic ht gering 
schätzen, so ein Gewerkschaftsvertreter. Au ßerdem stellt die Tabelle nicht nur die 
Einheitlichkeit für Arbeiter und Angestellte  her, sondern umfasst anders als bisher 
auch die Beschäftigten der Krankenpflege. Sie kann also durchaus als ein nicht un-
bedeutender Schritt zur Vereinheitlichung der Beschäftigungsverhältnisse im öffentli-
chen Dienst angesehen werden.  
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Tab. 5: Aufhebung der Trennung in Arbeiter und Angestellte 
(Personalrätebefragung, Angaben in Prozent) 
„Welche Bedeutung kommt Ihres Erachtens der Aufhebung der 
Unterscheidung zwischen Arbeitern und Angestellten zu? Welche der 
folgenden Aussagen trifft zu?“ 

 
Trifft zu (1) Trifft eher 

zu (2) 

Trifft 
teilweise zu 

(3) 

Trifft eher 
nicht zu (4)

Trifft nicht 
zu (5) Mittelwert 

„In der Praxis hat 
sich dadurch nichts 
geändert“ 

49 25 20 4 2 1,84 

„Die Aufhebung der 
Unterscheidung war 
längst überfällig“ 

49 22 13 11 5 2,01 

„Überwiegend stieß 
die Veränderung auf 
Gleichgültigkeit bei 
den Beschäftigten“ 

36 32 23 7 2 2,06 

„Die meisten Arbeiter 
begrüßten die 
Aufhebung der 
Unterscheidung“ 

27 31 24 10 8 2,39 

„Die eigentliche 
Gleichstellung muss 
erst noch erfolgen“ 

22 27 26 14 11 2,64 

„Die meisten 
Angestellten 
begrüßten die 
Aufhebung der 
Unterscheidung“ 

12 26 32 21 9 2,88 

„Das Verhältnis 
zwischen Arbeitern 
und Angestellten hat 
sich dadurch 
verbessert“ 

4 12 24 34 25 3,65 

 

In der Praxis stößt die Aufhebung der Tr ennung von Arbeitern und Angestellten auf 
wenig Begeisterung, aber auch auf wenig Widerspruch, da diese Statusunterschiede 
offenbar schon in der Vergangenheit an Bed eutung für die Realität in den Verwaltun-
gen und Betrieben verloren hatten und zunehm end als überholt galten. Unsere Per-
sonalrätebefragung ergibt, dass die  Aufh ebung d er Trennung als längst überfällig  
angesehen wird, und dass sich insbesondere in der Praxis dadurch wenig geändert 
habe (vgl. Tab. 5). Bei der Frage danach, entlang welcher Linien heute die r elevan-
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ten Statusdifferenzierungen zwischen den Beschäftigten verlaufen, sehen die Perso-
nalräte die Differenz Arbeiter – Angestellte auf dem letzten Platz, wenn man die ver-
schiedenen Kategorien anhand der Werte für die Antwort „ wichtig“ in eine Rangfolge 
bringt. Der Unterscheidung in Tarifbe schäftigte und Beamte kommt demgegenüber  
eine erheblich größere Bedeutung zu (vgl. Tab. 6).27  

Tab. 6: Statusdifferenzierungen unter den Beschäftigten 
(Personalrätebefragung, Angaben in Prozent) 
„Entlang welcher Linien verlaufen heute die relevanten Statusdifferenzierungen 
unter den Beschäftigten?“ 

 wichtig  weniger wichtig unwichtig 

Führungskräfte – Mitarbeiter 70 26 4 

Untere Entgeltgruppen – obere 
Entgeltgruppen 56 39 5 

Beamte – Tarifbeschäftigte 50 39 11 

Unbefristet Beschäftigte – befristet 
Beschäftigte  48 35 18 

Vor TVöD Eingestellte – nach TVöD 
Neu-Eingestellte 30 43 27 

Vollzeit – Teilzeit 26 49 25 

Technische Berufe – Sozial- und 
Erziehungsberufe 24 44 32 

Männer – Frauen 13 61 27 

Arbeiter – Angestellte 11 57 32 

 

Weder die bis dahin bestehende Differenzier ung noch die durch den TVöD erfolgte 
Entdifferenzierung scheint also f ür die Re alität in den Verwal tungen größere Bedeu-
tung zu haben. Die Aufhebung der Unterscheidu ng in Arbeiter und Angestellte kann  
daher möglicherweise eher als eine nac hlaufende Anpassung der Regeln an eine  
kulturell bereits erfolgte Statusnivellier ung betrachtet werden. Al lerdings ist in den 
Augen der Personalrät e die Differenzierung in obere und untere Entgeltgruppen von 
größerer Bedeutung, die, was die betro ffenen Beschäf tigtengruppen angeht, zumin-
                                            

27 Die meisten der von uns befragten Personalräte würden auch eine weitergehende Verein-
heitlichung der Beschäf tigungsverhältnisse im öffentlichen Dienst befürworten. 88% sind  
der Meinung, dass auch Beamte u nd Tarif beschäftigte na ch den gleichen Regeln be-
schäftigt werden sollten. Auch in unseren Beschäftigtenbefr agungen sind die Besch äftig-
ten mehrheitlich für  eine Aufhebung auch di eser Trennung, die ehema ligen Angestellten 
jedoch in erheblich stärkerem Maße als die ehemaligen Arbeiter und die Beamten. 
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dest partiell mit einer Differenzier ung nach ehemaligen Arbeitern und Angestellten in 
eins fallen dürfte. 

Nach uns erer Personalrätebefragung begrüß en die ehemaligen Ar beiter die Aufhe-
bung der T rennung der Statusgruppen etwas st ärker als die ehemaligen Angestell-
ten. Unsere Beschäftigt enbefragungen hingegen z eigen, da ss die eh emaligen Ar-
beiter sich offenbar stärker von (mater iellen) Verschlechterungen aufgrund der Auf -
hebung der Unterscheidung bet roffen sehen al s die Angestellten. Außerdem stim-
men in uns eren Beschäftigtenbefragungen jeweils mehr Arbeiter als Angestellte auf  
die Frage, wie die Aufhebung der Trennung z wischen Arbeitern und Angestellten  
bewertet werde, der Aussage „ Es hätte ruhig wie bisher bleiben können“ zu. Gleich-
zeitig s ind jedoch auc h in fa st allen Fällen jeweils mehr Arbeiter als Angest ellte der 
Meinung, dass die Aufhebun g der Unterscheidu ng längst übe rfällig gewesen sei.  
Offensichtlich hat die Verein heitlichung aus  Sicht der ehem aligen Arbeiter ambiva-
lente Effekte in den Dimensionen des In teresses und der Anerkennung. Gewisse  
materielle Verluste gehen mit einem Gewi nn an Prestige einher. Gleichzeitig kann  
jedoch der Verlust der Identität als Arbeiter als problematisch empfunden werden, da 
die betroffenen Beschäftigten ohne diese k ategorial keine Sonderrolle mehr einneh-
men, sondern sich „nur noch“ in den unteren Entgeltgruppen wiederfinden. Es könnte 
also von den ehemaligen Arbeit ern durchaus  auch im Sinne einer „Distinktion von  
unten“ an ihrer alten Identität festzuhalten versucht werden.28 Auch in uns eren Inter-
views und Gruppengesprächen bestätigte sich , dass der Aufhebung der Trennung in 
Arbeiter und Angestellte zwar für den Arbeits alltag kaum Relevanz zukam und sie  
von den Beschäftigten mit eher geringem In teresse aufgenom men wurde. Jedoch  
wurde in vielen F ällen seit ens der Personal-  und Betriebsräte oder Arbeitgeberver-
treter berichtet, dass ihrer Einsc hätzung nach die Trennung  in den Köpfen der Be-
schäftigten fortbestehe und ins besondere die ehemaligen Arbeit er mit einem gewis-
sen Stolz an ihrer Identität als Arbeiter festhielten. 

3.2.2 Materielle Auswirkungen des TVöD und des Übergangsrechts 

Materielle Veränderungen durch den TVöD 

Der TVöD wird weithin, und ni cht nur von A rbeitnehmerseite, als ein Absenk ungsta-
rifvertrag empfunden. Tatsächlich brachte der TVöD einige materielle Veränderungen 
gegenüber den alten Tarifverträgen, ins besondere den Wegfall der familie nbezoge-
nen Entgeltbestandteile. Nach dem BAT und dem BMT-G II w urden der Familien-
stand und die Kinder  des Arbei tnehmers bei der Bezahlun g durch den Orts- bzw. 
Sozialzuschlag mitberücksichtigt.29 Darüber hinaus spielt e im BAT auch das Leben-

                                            

28 Ähnlich dem sog. „Roseto-Effekt“ (Egolf et al. 1992). Eingewanderte Italiener im US-ame-
rikanischen Dorf Roseto betrachtete n sich se lbst nicht als „ arme Amerikaner“, son dern 
pflegten ein eigenes, entkoppeltes Statussystem und  erzielten dadurch vergleichsweise  
bessere Effekte für ihr Wohlbefinden als Einwanderer, die sich am unteren Ende der ame-
rikanischen Statushierarchie einfügten. 

29  Nach § 29 BAT wurde dem Angestellten ein  Ortszuschlag gezahlt, dessen Höhe sich an-
hand seine r Tarifkla sse und se ines Familien stands (Stu fen des Or tszuschlags) be-
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salter der Beschäftigten für die Bezahlung eine Rolle. Be ides h at im TVö D kein en 
Einfluss mehr auf die Höhe des Entgelts. De r Wegfall dieser Entgeltbestandteile be-
deutet eine Absenk ung des Entgeltniveaus im öffentlichen Dienst  und einen Verlust 
an Lebenseinkommen für viele der Beschäftigten. Zetl (2008: 67) stellt die materiel -
len Verschlechterungen, die der neue Tarifv ertrag für die Arbeitnehmer brachte (bei-
spielsweise den Wegfall des Ortszuschlags  und der Lebensaltersstufen sowie die 
Kürzungen beim Urlaubs- und Weihnacht sgeld), den Verbesser ungen (zum Beispiel 
höhere Einstiegsbezüge für Jüngere und die Einführung von Leistungsinstrumenten) 
resümierend gegenüber und kommt zu dem Ergebnis, dass der  TVöD für einen nicht  
unerheblichen Teil der Beschäftigten tatsäch lich ein „ Verschlechterungstarifvertrag“ 
sei und nur für einen klein en Teil der Beschäftigten, nämlich die jungen, unverheira-
teten, leistungsstarken Beschäftigten ohne  Kinder, Verbesserungen brachte. Die 
Einkommensverbesserungen für jüngere Besc häftigte waren von den Tarifparteien 
durchaus so intendiert. Durch die sog. „Wi ppe“, d.h. ein stärke rer Anstieg des Ent-
gelts in den ersten Berufsjahren und dafür eine Absenkung der Endwerte der Tabelle 
gegenüber dem bisherigen Niv eau, sollte der öffentliche Dienst für jüngere Beschäf-
tigte attraktiver gemacht werden, während gleichzeitig – und durch den Wegfall der  
Lebensaltersstufen – die Besc häftigungschancen älterer Arbeitnehmer verbessert 
werden sollten. In der Praxis allerdings sind dies e Effekte unser er Persona lrätebe-
fragung zufolge nicht eingetreten. Auf die Frage, wie sich der TVöD auf die Personal-
rekrutierung auswirke, bewerten 38%  der Personalrät e den Aspekt „ Attraktivität bei 
Jüngeren“ „(sehr) schlecht“, 13% demgegenüber „ (sehr) gut“, die restlichen 50% se-
hen weder  positive noch negative Auswirk ungen. Auch die Bes chäftigungschancen 
Älterer haben sich durch den TVöD in den Augen der Personalräte nicht verbessert. 
33% sehen dies e als  „ (sehr) schlecht“ an,  nur 7% als „ gut“ (keine Nennun gen be i 
„sehr gut“), die Mehrheit von 60% sieht die Auswirkungen des TVöD auf die Be-
schäftigungschancen älterer Beschäftigter als weder gut noch schlecht an. 

Eine weitere materielle Ve ränderung stellt die neu ges chaffene sog. Jahressonder-
zahlung dar, die aus ei ner Zusammenfassung und Kürz ung der Zuwendun g (Weih-
nachtsgeld) und des Urlaubsgeldes entst and. Vor Einführung des TVöD bestanden  
für Zuwendung und Urlaubsgeld eigenständige Tarifverträge, die aber im Bereich des 
Bundes nur noch per  Nachwirk ung galten, da sie 200 3 im Verlauf des Ref ormpro-
zesses gekündigt worden waren. Die neue Jahressonderzahlung wurde erstmalig mit 
dem Entgelt für November 2007 ausgezahl t. Gemäß § 20 TVÜ galten 2005 noch die 
alten Tarifverträge fort, 2006 wurde erst mals eine zusammengefasste Jahressonder-
zahlung gewährt, jedoch mit einem für alle Entgeltgruppen einheitlichen Bemes-
sungssatz. Seit 2007 hingeg en beträgt die Jahresson derzahlung (in Westdeutsch-
land) für Beschäftigte der Entgeltgruppen 1 bis 8 90%, für die Entgeltgruppen 9 bis  
12 80% und für die E ntgeltgruppen 13 bis 15 60% des im Juli, August und Septem-
ber durchs chnittlich gezahlte n monatlichen Entge lts. Dies e soziale  Staffelung der 
Sonderzahlung, durch die die größeren La sten der Kürzung bei den oberen Entgelt-

                                                                                                                                        

stimmte. Arbeitern wurde nach § 33 BMT-G II ein Sozialzuschlag in H öhe des Betrages 
gewährt, den er bei Vorliegen der gleichen pe rsönlichen Verhältnisse als Angest ellter 
nach § 29 B AT als kind erbezogenen Anteil des Ortszuschlags der Tarifklasse  II er halten 
hätte. 
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gruppen liegen und damit eine gewisse Um verteilung von oben nach unten stattfin-
det, war von Ver.di ausdrücklich so gewollt (Schürmann 2006). 

Insgesamt gab es innerhalb Ver.dis am  Abschluss der Tarifrunde 2005 massive Kri-
tik. Die Verschlechterungen des  TVöD gin gen aus Sicht der Krit iker mit einer Null-
runde einher, da keine lineare Erhöhung, s ondern für die Jahre 2005 bis 2 007 nur 
Einmalzahlungen ver einbart wurden. Einige Mitglieder Ver.dis warfen der Gewerk-
schaftsspitze vor, die Mitglieder „verraten und verkauft“ zu haben (Hoyer/Lutz 2005). 

Materielle Veränderungen durch das Übergangsrecht 

Um die bei Einführung des TVöD bereits vorhandenen Beschäftigten im öffentliche n 
Dienst in den neuen Tarifvertrag überzu leiten und Regelungen für die Übergangszeit 
bis zum Inkrafttreten einer neuen Entgeltordnung auch für Neueingestellte zu treffen, 
wurde der Tarifvertrag zur Überleitung der  Beschäftigten der kommunalen Arbeitge-
ber in den  TVöD und  zur Regelung des Übergangsre chts (TVÜ-VKA) abge schlos-
sen.30 Der TVÜ verfolgt für die übergeleiteten Beschäftigten die Ziele eines ver lustlo-
sen Einstiegs in den TVöD durch die rechtswahrende Zuordnung der bisherigen 
Lohn- und Vergütungsgruppen zu den neuen Entgeltgruppen s owie eines  im Ver-
gleich zum alten Tarifrecht „möglichst neutralen Einkommensverlaufs“ durch Berück-
sichtigung der bisherigen Aufstiege und Verl äufe (Bepler et al. 2010: Kommentar  
zum TVöD, § 1 TVÜ-VKA, Rdn. 6). 

Für die Überleitung der (ehemaligen) Angest ellten und Arbeiter gelten jeweils leicht 
unterschiedliche Regelungen. F ür Angehör ige beider ehemaliger Statusgruppen gilt 
zunächst, dass bei der Überleit ung in den neuen Tarifvertrag die jeweilige Vergü-
tungsgruppe des Angestellten bzw. die Lohngruppe des Arbeit ers einer Entgelt-
gruppe nach Anlage 1 des TVÜ-VKA zugeordnet wird.31 Die Zuordnung der ehemali-
gen Vergüt ungs- und Lohngruppen ist damit im Tarifvertrag verbindlich v ereinbart 
(KAV NW 2005). Für Eingrupp ierungen nach dem 1.10.2005 is t die Zuordnung der 
Vergütungs- und Lohngruppen z u den Ent geltgruppen des  TVöD gemäß  Anlage 3 
des TVÜ-VKA maßgeblich. Diese weicht teilweise von der Zuordnung gemäß Anlage 
1 zum TVÜ-VKA ab, d.h. die Zuordnung der ehemaligen Vergütungs- und Lohngrup-
pen zu Entgeltgruppen unterscheidet sich teils zwischen neu eingestellten und über-
geleiteten Beschäftigten (Hock/Klapproth 2006: 119f.). Bei der Überleitung k ommen 
die Entgeltgruppen 4 und 7 für Angestellte ni cht in Frage, in diese Gruppen werden  

                                            

30  Wegen Unterschieden in den bisher bestehenden Tarifverträgen zwischen Bund und 
Kommunen, insbesondere in den Vergütungsta rifverträgen und Vergütungstabelle n, wa-
ren zwei Fassungen de s TVÜ nötig, eine für d en Bereich des Bundes und eine f ür den 
Kommunalbereich. 

31  Dies gilt  nicht für Ärzte,  auf die  die  Entgeltordn ung nach  §  51 TVöD-BT-K Anwendung 
findet. Für die Zuordnung der ehemals der Anlage 1b zum BAT unterfallenden Beschäf -
tigten besteht eine gesonderte Überleitungstabelle (Anwendungstabelle), die nicht nur die 
Zuordnung der ehemaligen KR-Gru ppen zu einer Entgeltgruppe ausweist, sondern auch 
das maßgebliche Tabellenentgelt. Außerdem gilt diese A nwendungstabelle nicht  nur für 
übergeleitete, sondern auch für neu eingestellte Beschäftigte. Sie so ll laut Protokollerklä-
rung zum § 4 TVÜ-VKA aber keinen Vorgriff auf eine neue Entgeltordnung darstellen. 
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nur Arbeiter übergeleitet. In die Entgeltgr uppe 1 wird nicht übergeleitet. Bei den 
ehemaligen Angestellten wird in einem zweiten Schritt ermittelt, in welche Stufe in-
nerhalb der Entgeltgruppe der Angestellte eingestuft wird. Dies wird anhand des sog. 
Vergleichsentgelts festgestellt. Ziel de ssen ist die Vermeidung von Einkommensein-
bußen für die Beschäftigten durch die Überle itung. Das Vergleichsentgelt besteht bei 
Angestellten aus der Grundvergütung, der allgemeinen Zulage und dem Ortszu-
schlag der Stufe 1 un d 2, unter Berücksichtigung der eventuellen Zuschlagsberechti-
gung des Ehepartner s, sowie F unktionszulagen, sofern diese im TVöD nicht mehr 
enthalten sind (Bepler et al. 2010: Kommentar zum TVöD, § 5 TVÜ-VKA, Rdn. 2 – 9). 
Die Überleitung erfolgt dann in  die Stufe der neuen Ent geltgruppe, die dem Ver-
gleichsentgelt entspricht. Meist erfolgt di e Einordnung dabei in eine sog. individuelle 
Zwischenstufe, mindestens aber in Stuf e 2. Zum 1.10.2007 er folgt dann für alle  
übergeleiteten Angestellten der Aufstieg in die nächst höhere Stufe, danach folgt der 
weitere Stufenaufstieg den Regelungen des TVöD. Auch die Einordnung in sog. indi-
viduelle Endstufen ist möglich, in den Fä llen, in denen das Vergleichsentgelt den 
jeweiligen Endwert der Entgeltgruppe über steigt. Dies kommt durch den „Wippenef-
fekt“, also die Abs enkung der Endstufen im  Vergleich zu den Einstiegss tufen im 
TVöD gegenüber dem BAT zustande (Bepler et al. 2010: Kommentar zum TVöD, § 6 
TVÜ-VKA, Rdn. 14). Für Vert reter der Gewerkschaft Ver.di stellt die dynamische Si-
cherung des Entgelts oberhalb der Endstufe der Tabelle einen großen Erfolg dar, der 
jedoch auch innerhalb der eigenen Organisati on zu wenig ge würdigt werde (Ver.di-
Vertreter). In einem dritten Überleitung sschritt greifen dann noch Besitzstands- und 
Vertrauensschutzregelungen, z.B. zu noch ausstehenden Bewährungsaufstiegen 
oder der sog. Strukturausgleich (s.u.). 

Für Arbeiter kommen bei der Überleitung di e Entgeltgruppen 2 bis 9 des T VöD in 
Frage. Nach der Zuordnung der Lohngruppe zu einer Entgeltgruppe wird im zweiten  
Schritt die Stufe innerhalb der Entgeltgruppe ermittelt. Arbeiter werden der Stufe ihrer 
Entgeltgruppe zugeordnet, die sie erreicht hätten, wenn der TVöD seit Beginn ihrer  
Beschäftigungszeit gegolten hätte. Der weit ere Aufstieg richtet sich nach den Reg e-
lungen des TVöD. Nur wenn dies günstiger  is t, werden auch Arbeite r in eine indivi-
duelle Zwischenstufe übergeleitet, mindestens aber in die Stufe 2 (Bepler et al. 2010: 
Kommentar zum TVö D, § 7  TVÜ-VKA, Rd n. 9 –  11). Das  dafür maßgeb liche Ver-
gleichsentgelt setzt sich bei Arbeitern aus dem Monatstabellenlohn zusammen. Dazu 
kommen auch hier Besitzstandsregelungen.  

Für beide Beschäftigtengruppen werden gemäß § 11 TVÜ-VKA die kinderbezogenen 
Entgeltbestandteile des Orts- bzw. Sozial zuschlags f ür im September 2005 zu be-
rücksichtigende Kinder als Besitzstand fo rtgezahlt, solange ununterbrochen Kinder-
geld für diese gezahlt wird. Zwisc hen dem 1.10.2005 und dem 31.12.2005 geborene 
Kinder übergeleiteter Beschä ftigter werden auch mitberü cksichtigt. Für die überge-
leiteten Beschäftigten gibt es also zwei Arten der Besitzstandssicherung: teilweis e 
werden die bisherigen Ver gütungsbestandteile in das für die Eingruppierung und  
Einstufung des Bes chäftigten maßgeblic he Vergleichsentgelt  integriert, teilwe ise 
werden sie als persönliche Besitzstandszulage weiter gezahlt. 

Wie oben angesproc hen, wird in manchen Fällen z usätzlich z um Entgelt ein sog. 
Strukturausgleich (Exspektanzenschutz)  gemäß § 12 TVÜ-VKA gezahlt. Dieser  
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kommt nur für bestimmte Angestelltengruppen (nicht Arbeiter) in Frage, deren Ver-
gütungserwartungen in der Folge vorges ehener Auf stiege im Vergütungs gruppen-
system (s.u.) nach dem alten Tarifrecht durch den Wechsel z um TVöD nicht mehr  
erfüllt werden können. Diese  Differenzen im  Vergleich der Einkommensentwicklung 
zwischen BAT und TVöD wollten die Tarifv ertragsparteien unter erweiterten Vertrau-
ensschutzgesichtspunkten teilweise ausgleichen (BMI 2005). Die F älle, in den en ein 
Strukturausgleich gezahlt wird, s owie dessen Höhe, sind absc hließend in Anlage 2 
zum TVÜ-VKA aufgeführt. Die Zahlung beginnt ggf. frühestens ab Oktober 2007. Der 
Strukturausgleich kann je nach Fallkonstellation im Bereich des Bundes 20 bis 110  
Euro monatlich betragen, im Ber eich der VKA bis zu  180 Euro monatlich (Wurm 
2005). Er ist nicht an linear en Erhöhungen beteiligt (BMI 2005) . Eine Protokollerklä-
rung zum § 12 TVÜ- VKA stellt  klar, dass nicht vermei dbare und nicht absehbare  
Verwerfungen und Härten beim Strukturausgleich von den Tarifparteien hin genom-
men werden. Trotz der damit verfolgten Absicht, jenseits der Sicherung von Besitz-
ständen zum Zeitpunkt der Überleitung auc h zukünftige Einkommenserwartungen zu 
schützen, scheint als o schon absehbar gewesen zu sein, dass dies aufgrund der  
Komplexität der Überleitungssituation nic ht in jedem Einzelfall zu gewährleist en sein 
würde. Im Arbeiterbereich wurden keine Regelungen zum Strukturausgleich (oder zu 
noch ausst ehenden Bewährungs - und Tätigkeits aufstiegen, s.u.) getroffen, da für 
diese Tätigkeiten in den Entgeltgruppen und  Tabellenwerten des TVöD auch eventu-
elle Aufstiege bereits berücksichtigt wurden (BMI 2005). 

Neben dem Wegfall der familie nbezogenen Entgeltbestandteile im TVöD dürfte der 
Wegfall der Bewährungs-, Fallgruppen- und Tätigkeit saufstiege, der in § 17 Abs. 5 
TVÜ-VKA festgeschrieben ist, eine der gr avierendsten materiellen Veränderungen 
der Tarifreform sein. Bewährungs-, Fallg ruppen- und T ätigkeitsaufstiege sind in den 
Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungsor dnungen zum BAT vorges ehene, mehr oder  
weniger automatische Aufstiege: wenn der Angestellte eine Tätigk eit für die im Tätig-
keitsmerkmal der Aufstiegsgruppe bestimmte Zeit verrichtet und sich dabei – im Falle 
des Bewährungsaufstiegs – bewährt hat, wird er  in die Aufstiegsgruppe eing ruppiert 
(Umlauf 2000). Auch im Arbeiterbereich si nd ähnlich wie im BA T Aufstiege in den 
Tätigkeitsmerkmalen vorgesehen.  In Bezug auf den Umgang mit diesen Aufstiegen  
nach der Tarifreform ist zu unterscheiden zwischen den Regelungen für übergeleitete 
Beschäftigte, die die Aufstiege unter bestimmten im TVÜ festgelegten Bedingungen 
noch zu Ende führen können, und neu einges tellten Beschäftigten,  bei denen trotz 
der ansonsten fortgeltenden alten Eingruppierungsregelungen keine (automatischen) 
Aufstiege über Entgeltgruppen hinweg mehr vorkommen. Nach dem TVöD kann eine  
Höhergruppierung nur noch bei Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit stattfinden 
(Hock/Klapproth 2006: 121).  

In § 8 TVÜ-VKA ist g eregelt, unter welchen  Bedingungen übergeleitete Beschäftigte 
ihre Bewährungs- und Fall gruppenaufstiege noch z u Ende führen können. In die 
Entgeltgruppen 3, 5, 6 oder 8 übergelei tete Anges tellte werden, wenn sie am  
1.10.2005 die für den Aufstieg erforderliche Bewährungs- oder Tätigkeitszeit zur 
Hälfte erfüllt haben, z u dem Zeitpunkt, zu dem sie nac h altem Recht höherg ruppiert 
worden wären, in die nächst höhere Entg eltgruppe des TVöD ei ngruppiert, sofern 
dem nichts entgegensteht, der Beschäftigte sich also den alten Regelungen entspre-
chend weiter bewährt hat. In die Entgeltg ruppen 2 oder 9 bis 15 übergele itete Ange-
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stellte, die ihre Aufstiege am 1.10.2005 zu r Hälfte vollbracht haben und zudem in der 
Zeit vom 1.11.2005 bis zum 30. 9.2007 höher gruppiert worden wären, erhalten zu  
dem Zeitpunkt, zu dem nach altem Recht di e Höhergruppierung erfolgt wäre, inner-
halb ihrer Entgeltgruppe Entgelt nach der jenigen indiv iduellen Zwischen- oder End-
stufe, die sich ergeben hätte, wenn sich ih r Vergleichsentgelt nach der Vergütung  
aufgrund der Höhergruppierung bestimmt hätte. In den unteren und mittleren Ent-
geltgruppen wurden also bei der Zuordnung der Tätigkeitsmerkmale des BAT zu den 
Entgeltgruppen des T VöD die Aufstiege nich t innerhalb derselben Entgeltgr uppe mit 
abgebildet, weswegen für die betroffenen Beschäftigten eine Höhergruppierung unter 
den beschr iebenen Bedingungen vorgesehen ist. Für Beschäftigte der oberen Ent-
geltgruppen sowie der Entgeltgruppe 2 erfo lgt zum Z eitpunkt der Höhergruppierung  
nach altem Recht „nur“ eine Neuberechnung des Vergleichsentgelt, es kommt zu  
keiner Höhergruppierung, sonder n zu ei nem höheren Entgelt in nerhalb derselben 
Entgeltgruppe. Bei diesen Tätigkeiten wurde also der nach altem Recht vorgesehene 
Aufstieg in den Tabellenwer ten der neuen Entgeltgruppen mit berücksichtigt. § 8 
Abs. 3 TVÜ-VKA ent hält eine weitere Reg elung, die besagt, dass übergeleitete Be-
schäftigte, die nach altem Recht bis zum 30.9.2007 höhergruppiert worden wären, zu 
ihrem Aufstiegszeitpunkt höhergruppiert we rden oder ein neues  Vergleichsentgelt  
erhalten, ohne dass ihre Bewährungszeit z um 1.10.2005 bereits zur Hälfte erbracht 
sein muss. Diese Regelung sollte zur Absicherung kürzerer Aufstiege dienen.32 

Durch Wegfall der Aufstiege für Neueingestellte und die Befristung der Über gangsre-
gelungen für übergeleitete Bes chäftigte bei gleichzeitig noch ausstehenden neuen  
Eingruppierungsregelungen er geben sich aus Arbeit nehmersicht problematische 
Verteilungseffekte. In den höheren Entgeltg ruppen des TVöD sowie  im Arbeiter- und 
Krankenpflegebereich wurden wie  erläutert die alten Karri eren inklusive Aufstiege in 
der Tabelle des T VöD jeweils komplett in einer Entgelt gruppe abgebildet33, so dass 
hier das nach BAT bzw. BMT-G II e rreichbare Lebenserwerbseinkommen im neuen 
Tarifvertrag erhalten bleibt. In einigen mittleren Entgeltgruppen bei den „klassischen 
Beschäftigten“ des öffentlichen Dienstes, so ein Vertreter der DBB-Tarifunion, fielen 
jedoch die nach altem Recht vorgesehenen Aufstiege weg.  Indem die alten Eingrup-
pierungsmerkmale übergangsweise fortbestehen,  allerdings ohne die bisher  vorge-
sehenen Aufstiege, wurden die Wertigkeiten dieser Tätigkeiten im neuen T arifrecht 
abgesenkt (Vertreter der DBB-Tarifunion). Dies führe dazu, dass die Arbeitgeberseite 
mit jeder Neueinstellung nach TVöD Geld  einspare, was von gewerksc haftlicher 
Seite kritisiert wird. Es wird mitunter auch mit der von den Arbeitgebern eingebrach-
ten Forderung nach Kostenneut ralität der Tarifref orm argumentiert, die im Umkehr-
schluss auch bedeut en müsse, dass die Beschäftigten keine Einbuß en erleiden 
(DBB-Tarifunion 2005: 49). Darüber hinaus kommt es zu Ver werfungen zwisc hen 
neu einges tellten und übergeleit eten Beschäftigt en, die ihre Aufstiege teils bereits  
vollzogen hatten oder nach de m TVÜ-VKA noch vollziehen können. Gleiche Tätig-

                                            

32  Ähnlich dem § 8 regelt § 9 TVÜ-VKA unter welchen Bedingungen (beispielsweise mit oder 
ohne vorangegangenen Fallgruppenaufstieg) Beschäftigte eine Vergütungsgruppenzulage 
noch erhalten können.  

33  Die Regelungen des §  8 TVÜ-VKA finden dah er keine An wendung auf Beschäftig te der 
Anlage 1b, ebenso wenig auf Ärzte. 
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keiten finden sich dadurch mi tunter in unt erschiedlichen Entgeltgruppen. Die Ge-
werkschaftsseite hatte darauf v ertraut, mit der Einführung neuer Eingruppierungsbe-
stimmungen die weggefallenen Aufstiege wieder  kompensieren z u können. Dadurch  
sei nun die „absurde Situation“ entstanden, dass die Gewerkschaften ein Konzept für 
eine neue Entgeltordnung entwic kelt hätten, wohingegen si ch die Arbeitgeber „zu-
rücklehnen“ könnten, so ein Ver treter der Gewerkschaft Ver.di. Durch das  mittler -
weile weit länger als geplant fortgeltende Übergangsrecht, so der Ver.di-Vertreter 
weiter, lägen die Belastungen einseitig auf Seiten der Gewerkschaften bzw. der Ar-
beitnehmer. Aus diesem Grund fordern die Gewerkschaften, solange es nicht mög-
lich ist, eine neue Entgelto rdnung zu vereinbaren, die das Bez ahlungsniveau des  
BAT inklusive aller Aufstiege abbildet, di e Verlängerung der Fris ten des Übergangs-
rechts sowie eine Wiedereinführung der Aufstiege auch für neu eingestellte Beschäf-
tigte. Während die let ztgenannte Forderung abgeseh en von einem in der Tarifrunde 
2010 vereinbarten Pauschalausgleich von 2 50 Euro für neu eingestellte Bes chäftigte 
der Entgeltgruppen 2 bis 8, der – so di e VKA – im Hinblick auf die Forderung de r 
Gewerkschaft nach Wiedereinführung der Aufstiege von den Arbeitgebern akz eptiert 
werden musste (Tarifinfo der VKA 5/2010 vo m 1.3.2010), nicht durchgesetzt werde n 
konnte, wurden in der Tarifrunde 2008 die Fristen der §§ 8 Abs. 3 und 9 TVÜ-VK A 
bis zum 31.12.2009 verlängert, so dass bis zu diesem Zeitpunkt anstehende Auf-
stiege aus dem alten Tarifrec ht noch realis iert werden konnten. Bereits 2008 wurde  
vereinbart, dass in der Tarifrunde 2010 ggf. über eine weitere Verlänger ung des  
Übergangsrechts verhandelt wer den sollte, was letztlich auch geschah: die Fristen  
des § 8 Abs. 3 sowie des § 9 Abs. 2a und Abs. 3 Buchst. b und c TVÜ-VKA (sowie 
jeweils auc h des TVÜ-Bund) wurden bis zum 29.2.2012 verlängert. Solange eine 
neue Entgeltordnung noch ausst eht, kommt dem  Übergangsrecht ein weit größeres 
Gewicht zu, als ursprünglich anzunehmen war. 

Absenkung der Entgeltgruppen 1 bis 4  

Wichtiges Ziel ins besondere der Arbeitgeberse ite war, wie erläutert, mit der Tarifre-
form die Wettbewerbsfähigkeit des öffentlic hen Dienstes bzw. der öffentlichen Wirt-
schaft wieder herzus tellen oder  zu verbes sern. Konk ret bedeutete dies  auch, dass 
auf eine Absenkung der Entgelt e in Bereichen einfacher Tätigkeiten gedrängt wurde,  
da der öffentliche Dienst hier in der Konku rrenz mit pri vaten Anbietern häufig in der 
Leistungserbringung als „zu teuer“ erschien und es daher in den sog. Serviceberei-
chen (z.B. Küchen, Kantinen oder Fuhrparks) immer häufiger zu Ausgründungen und 
Privatisierungen kam.  Da für die Gewerks chaften eines der Hauptreformzi ele war, 
den Bestand des Tar ifsystems im öffentlichen Dienst zu sichern und Ausgründungen 
in andere Tarifbereic he oder Bereiche ohne Tarifbindung zu verhindern, wurden Ab-
senkungen der Entgelte für einfache Tätigk eiten zwar nicht begrüßt, jedoch vor dem 
Hintergrund faktisch massi v stattfindenden Outsourcings al s tarifpolitische Notwen-
digkeit empfunden, so Vertreter der Gewerkschaft Ver.di. 

Der TVöD enthält insbesonder e zwei Regel ungen, die auf die Verbesser ung der 
Wettbewerbsfähigkeit des öffentlichen Dien stes in Bereichen einfacher Tätigkeiten 
abzielen. Einerseits ist hier die Einführung der neuen Ni edrigentgeltgruppe 1 zu nen-
nen, die unterhalb des  Niveaus der bisher igen Lohngruppe 1 des BM T-G II liegt. Die 
Entgeltgruppe 1 wird, da sie einen (vorläuf igen) Vorgriff auf die noch zu v ereinba-
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rende Entgeltordnung darstellt, im Rahm en von Kapitel 5 gesondert behandelt wer-
den. Darüber hinaus sollte es die Entgeltgr uppe 1 zwar ermöglichen, einfachste Tä-
tigkeiten in das Tarifgefüge des öffentlichen Dienstes zu (re-)integrieren, dem großen 
Druck auf un- und angelernte Tä tigkeiten sollte aber ins besondere mit folgender Re-
gelung des § 15 Abs. 3 TVöD begegnet werden: 

„Im Rahmen von landesbezirklic hen bzw. für den Bund in bundesweiten tarif-
vertraglichen Regelungen k önnen für an- oder ungelernt e Tätigkeiten in v on 
Outsourcing und/oder Privatisierung bedroh ten Bereichen in den Entgeltgrup-
pen 1 bis 4 Abweichungen vo n der Entgelt tabelle bis zu  einer dort vereinbar-
ten Untergrenze vorgenommen werden. Die Untergrenze muss im Rahmen  
der Spannbreite des Entgelts der En tgeltgruppe 1 liegen. Die Umsetzung er -
folgt durch Anwendungsvereinbarung, für den Bund durch Bundestarifvertrag.“ 

Der § 15 verfolgt mit seiner Regelung, die sich explizit auf von Outsourcing oder Pri-
vatisierung bedrohte Bereiche bezieht, ei nen Schutzz weck, nämlich die dauerhafte  
Aufrechterhaltung einer Tarifbindung an d en TVöD im Bereich an- und ungelernter 
Tätigkeiten. Outsourcing und Privatisierung mit dem Ziel des  Verlassens des öffentli-
chen Tarifrechts sollen damit vermieden we rden. Dieser Schutzzweck ist nicht be-
rührt, wenn trotz einer Ausg ründung oder Privatisier ung die betroffenen Beschäfti-
gungsbereiche im Geltungsbereich  des öffentlichen Tarifrechts verbleiben. Daher 
kann laut Kommentar zu § 15 T VöD nicht davon aus gegangen werden, dass bei je-
der Umstrukturierung auch eine Absenkung der Entgelte in den Entgeltgruppen 1 bis 
4 gewollt ist (Bepler et al. 2010: Kommentar zum TVöD, § 15 TVöD, Rdn. 16). Durch 
das Erfordernis eines  land esbezirklichen bzw. bunde sweiten Tarifvertrags für die  
Absenkung soll vermieden werden, dass einz elne öffentliche Arbeitgeber durch be-
triebliche Absenkungen zueinander in Konk urrenz treten (Bepler  et al. 2 010: Kom-
mentar zum TVöD, § 15 TVöD, Rdn. 14). Be vor die tarifvertraglich vereinbarte Ab-
senkung bei einem einzelnen Arbeitgeber wirksam wird, muss i m Bereich der VKA 
eine Anwendungsvereinbarung zwischen de m jeweiligen Kommu nalen Arbeitgeber-
verband, der Gewerkschaft und dem bet reffenden Arbeitgeber abgeschlos sen wer-
den. Die Entscheidung über den  Sinn und die Notwendigkei t einer Entgeltabsenkung 
soll also jeweils im konkreten Einzelfall ge troffen werden. Die In halte einer  solchen 
Anwendungsvereinbarung sind nicht durch § 15 Abs. 3 vorgegeben, sie müssen je-
doch dem Schutzzweck dieses Paragraphen dienen (Bepler et al. 2010: Kommentar 
zum TVöD, § 15 TVöD, Rdn. 24). In ander en Bereichen des  öffentlichen Dienstes , 
beispielsweise bei Anwendung des T V-N, enthalten solche Anwendungs vereinba-
rungen die Verpflic htung des Arbeitgebers, dass betriebsbedingte Kündigun gen un-
terbleiben müssen und Handlungen unterlassen werden, in deren Folge Beschäftigte 
den Schutz des Verbandstarifrechts verlie ren könnten (Bepler et al. 2010: Kommen-
tar zum TVöD, § 15 TVöD, Rdn. 21, 22). Ziel  Ver.dis war es, die Absenkung  der Ent-
gelte bei einfachen T ätigkeiten durch di e Anwendungsvereinbarung immer an eine  
„Gegenleistung“ des Arbeitgebers zu koppeln (Ver.di-Vertreter). 

Es stellt sich dennoc h die Fr age, inwieweit die Regelung in der Praxis ihr en inten-
dierten Schutzzweck erfüllt, oder inwieweit si e missbräuchlich als ein Instrument der 
Entgeltabsenkung genutzt we rden kann, ohne damit ein später es Outsourcing zu  
verhindern, oder weil die Option der  Ausgründung als  Drohun g aufgebaut werden 
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kann, diese aber möglicherweise nie realisiert worden wäre. Es ist denkbar, dass die  
Option der Absenkung als „ bargaining chip“ eingesetzt wird, um eine Absenk ung der 
Verdienste zu erreichen, ohne dass dafür tatsächlich eine Not wendigkeit besteht. 
Fraglich ist weiterhin, ob die Abs enkung von Entgelten bei einfachen Tätigkeiten tat-
sächlich dauerhaft zu einer (Re-)Stabilisierung des öffentlichen Sektors beiträgt, oder 
ob die Absenkung weitere Absenkungsbewegungen außer halb des öffentliche n 
Dienstes anstoßen könnte und somit zum Element eines „Hase-und-Igel-Spiels“ wird, 
das den öffentlichen Dienst nich t stabilisiert, sondern ledig lich die Tendenz zur Ver-
schlechterung der Arbeitnehmerverdienste in  unteren ( evtl. vermittelt auch höheren) 
Entgeltgruppen verstärkt. Dieser Frage wer den wir unten am Beispiel der  Entgelt-
gruppe 1 weiter nachgehen. 

Bisher betrifft die Absenkung der Entgeltg ruppen 1 bis 4 nach Auskunft einer Ver.di-
Vertreterin hauptsäc hlich die Serviceber eiche in Krankenhäusern, die besonders 
unter dem Druck des Wettbewerbs mit priv aten Diens tleistungsanbietern stehen. In 
Nordrhein-Westfalen existiert trotz dies bezüglicher Verhandlu ngen noch kein ent-
sprechender landes bezirklicher Tarifvertrag. Allerdings besteht ber eits seit  Anfang 
2005 (geändert 2007) ein Tarifvertrag so wie eine ent sprechende Anwend ungsver-
einbarung für die Flughafen Köln/Bonn GmbH, in dem auch vor dessen Inkrafttreten 
bereits unter Bezugnahme auf  den TVöD vereinbart wurde, das s die Besc häftigten 
des Bodenverkehrsdienstes nur noch in die Entgeltgruppen 3 und 4 eingruppiert 
werden, deren Niveau gegenüber den Tabellenw erten des TVö D für die entspre-
chenden Entgeltgruppen um etwa 10% abges enkt wurde. In der Anwendungsverein-
barung wird als Gegenleistung beispielsweise der Verzicht auf Neu-, Um- oder Aus-
gründungen mit dem Ziel des Verlassens  des  Tarifbereichs ver einbart. In Hess en 
allerdings wurde 2006 ein landesbezirklicher Tarifvertrag abgeschlossen (TV Service 
Hessen), der die Abs enkung der Entgelte  für bestimmte Beschäftigtengruppen in 
kommunalen Krankenhäusern und Pf legeeinrichtungen mit dem Ziel der Verhinde-
rung künftigen Outsourcings und der Rüc kführung outgesourcter Bereich e in den  
TVöD ermöglicht (Komba 2006) . Für die Gelt ung des Tarifvertrags in Hess en ist ge-
mäß TVöD zwingend eine Anwendungsv ereinbarung nötig, in der  der betreffende 
Arbeitgeber auf Neu-, Um- und Ausgründungen mit dem Zi el der Anwendung eines  
anderen Tarifvertrags verzichten muss, ebenso auf die Besetzung freier Stellen über  
externe, nicht tarifgebundene Gesellschaften. Die Entgeltgruppen 1 bis 4 werden  
durch diesen Tarifvertrag durch die Entg eltgruppen A und B ersetzt. Das monatlich e 
Entgelt der Entgeltgruppe A beträgt 1.286 Euro (also den ursprünglic hen Einstiegs-
wert der Entgeltgruppe 1), das Entgelt der  Entgeltgruppe B liegt  bei 1.499 Euro im  
Monat (Komba 2006) . In Entgeltgruppe B we rden Beschäftigte mit mindestens ein-
jähriger, aber weniger  als zweieinhalbjährig er Ausbildung eingruppiert, alle anderen 
Beschäftigten, die nicht die Voraussetzungen der Eingruppierung in Entgeltgruppe B 
oder die Entgeltgruppe 5 und da rüber des TVöD erfüllen, in  die Entgeltgruppe A. Bei 
Abschluss einer Anwendungsv ereinbarung vorhandene Besch äftigte werden in die 
Entgeltgruppe B übergeleitet, sofern sie zu vor mindestens in Entgeltgruppe 2, Stufe 
2 des TVöD eingruppiert waren. Beschäftigte jedoch, die in Einrichtungen beschäftigt 
sind, die erst mit Inkra fttreten einer Anwendungsverei nbarung in die Mitgliedschaft 
des KAV Hessen einb ezogen werden, werden der Entgeltgruppe A zugeord net. Von 
gewerkschaftlicher Seite wird kritisiert, dass die Ent geltgruppen 1 bis 4 des TVöD 
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damit faktisch auf eine einz ige, für Neueinstellungen relevante Entgeltgruppe zu-
sammengeschoben worden seien (Ver.di-Vertrete r). Ob die Absenkung der Entgelt e 
bzw. die Möglic hkeit eines Abweichens vo n der Entgelttabelle in den unteren Ent-
geltgruppen grundsätzlich auch die Möglichkeit zur vollständigen Aufhebung der Ent-
geltdifferenzierung im  Bereich an- und ungel ernter Tätigkeiten mit umfasst, scheint  
umstritten zu sein. Während dies im Komm entar zu § 15 TVöD und von Vertretern 
der Gewerkschaft Ver.di entschieden verneint wird, schreibt die VKA in ihrer Wertung 
des Ergebnisses der Tarifreform 2005, dass theoretisch ein Zusammenschieben aller 
vier Entgeltgruppen auf den Fixwert, also den untersten Wert der Entgeltgruppe 1,  
erfolgen könne.  

3.2.3 Prinzipienwechsel vom Alimentations- zum Leistungsprinzip 

Während sich die alten Tarifverträge des öffentlichen Dienstes mi t ihren Orts- und 
Sozialzuschlägen, die auch den Familiens tand des  Beschäftigten berücksichtigten, 
noch sehr stark am beamtenrec htlichen Aliment ationsprinzip34 orientierten, wurde  
sich davon mit dem Abschluss des TVöD bewusst abgewendet. Der TVöD k ennt wie 
erläutert keine familienbezogenen Entgeltbes tandteile mehr, auch hat das  Alter der 
Beschäftigten keinen Einfluss m ehr auf die Be zahlung. Anstelle dieser Elem ente tritt 
eine stärkere Leistungsorientierung und Orientierung an der Berufserfahrung der Be-
schäftigten. Man kann also durchaus von einem mit dem TVöD vollzogenen Para-
digmenwechsel sprec hen, wonach sich da s zu zahlende Entgelt nunmehr statt am 
Bedarf der Arbeitnehmer an deren Leistung ausrichtet (womit nicht suggeriert werden 
soll, dass „Leistung“ bisher im  öffentlichen Dienst keine Ro lle spielte). Dieser Schritt 
zur Angleichung des  öffentlichen Dienstes  an privatwirtschaftliche Beschäftigungs-
bedingungen und die Einf ührung von Leistungs orientierung „wo immer möglich“ 
(Vesper 2004, zit. nach DBB-Tarifunion 2005: 17) war insbesondere ein Anliegen der 
Arbeitgeberseite, hier im Speziellen der  kommunalen Arbeitgeber,  um den öffentli-
chen Dienst in der Konkurrenz mit privat en Anbietern wettbewerbsfähig zu machen 
und so seinen Bestand zu si chern. Darüber hinaus sollt en problematisch e Effekte 
von Arbeitsmarktschließung und Arbeitsmark tsegmentierung vermieden, also verhin-
dert werden, dass sich der öffentliche Dienst bei manchen Tätigkeiten hinsichtlich der 
Entgeltregelungen zu stark von privaten Arbeitsmarktkonkurrenten unterscheidet und 
dadurch zu hohe Mobilitätsschra nken entstehen. Auc h bestimmt e (politisch herbei-
geführte) Sachzwänge, so z.B. die Änderu ng der Refin anzierungsregelungen im öf-
fentlichen Dienst, spielten bei der Reform eine Rolle.  

Von den von uns befragten Personalräten wird die Umstellung vom Bedarfs- auf das 
Leistungsprinzip recht negativ bewertet. 69% beurteilen diese Umstellung als „ (eher) 
schlecht“, demgegenüber bewerten sie nur 9% als „ (eher) gut“. Die restlic hen 22% 
sehen sowohl gute als auch schlechte As pekte. Diese negative Haltung gegenüber  
                                            

34  Bei der Besoldung der Beamten gilt das s og. Alimentationsprinzip, nach dem der Dienst-
herr dem Beamten und dessen  Familie eine d em Amt un d den al lgemeinen Lebensver-
hältnissen entsprechende Besoldung zu gewähren hat, um so auch dessen wirtschaftliche 
Unabhängigkeit zu gew ährleisten u nd ihn vor Bestechung  und Korruption zu schützen 
(Schur 2005: 37). 
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der Einführung des Leistungspr inzips dür fte allerdings nicht unbedingt mit einer  
grundsätzlichen Ablehnung an de r Leistung orientierter Be zahlung bzw. ein er „Leis-
tungsgerechtigkeit“ der Bezahlung zu  erklären sein (dem Grundsatz „ Wer sich mehr 
Mühe gibt, soll auch mehr verdienen“ wird immerhin v on 94% der Personalr äte [teil-
weise] zugestimmt), sondern vielmehr mi t den nicht unerheblic hen finanziellen Ver-
lusten der Arbeitnehm erseite, die mit der Abschaffung der familien- und altersbezo-
genen Entgeltbestandteile einhergingen. Dies kam auch in unseren Falls tudien zum 
Ausdruck. Jedoch scheint sich das, was unter Leistungsorient ierung im neuen Ta-
rifsystem verstanden wird, nicht unbedingt  mit den Vorstellungen von Leist ungsge-
rechtigkeit der Personalräte zu decken. Bei den Antworten auf die Frage nach den  
wichtigsten Veränderungen, die sich die Befragten von der  Tarifreform erhoffen, liegt 
der Aspekt „mehr Gerechtigkeit bei der Bezahlung“ auf Platz eins in e inem Ranking 
der als „ sehr wichtig“ empfundenen Punk te. Dies g eht allerdings nicht mit dem 
Wunsch einer stärkeren Leist ungsorientierung des T arifrechts einher, dies er Punkt 
wird von den Personalräten als  am un wichtigsten empfunden (vgl. Tab. 8). Was 
Leistung ist, bzw. welche Art von Leistung in  den Augen der Personalräte durch die 
Bezahlung honoriert werden sollt e, scheint also nicht unbed ingt durch die im TVöD 
manifestierten Leistungselemente zum Ausdruck zu kommen. Noch negativer als ihr 
eigenes Urteil fällt den Personalräten zufo lge die Beurteilung des Wandels vom Be-
darfs- zum Leistungs prinzip dur ch die Bes chäftigten aus. In 78% der Fälle werde  
dieser Wandel von den Beschäftigten (eher) nicht akzeptiert, in nur 3% (eher) akzep-
tiert. In den restlichen 19% der Fälle werde er teilweise („teils, teils“) akzeptiert. Diese 
eher negative Bewert ung der Umstellung vo m Bedarfs- auf das Leistungsprinzip 
durch die Beschäftigten bestätigt sich in unseren Beschäftigtenbefragungen. In den  
Fallstudien kam allerdings zum  Ausdruck,  dass viele Beschäftigte den Wegfall der 
familienbezogenen Entgeltbest andteile grundsätzlich guthei ßen. Kritisier t werden 
primär die damit verbundenen finanziellen Verluste. Darüber hinaus wird es für richtig 
gehalten, Familien mit Kindern ih rem Bedarf gem äß zu unterstützen, nur sollte dies 
nicht über das Gehalt  im öffentlichen Diens t erfolgen, sondern beispielsweis e durch 
steuerliche Regelungen (Beamter, V 6). 

Einige der Regelungen des TVöD, in dene n sich die neue Leist ungsorientierung ne-
ben dem Wegfall de r familienb ezogenen Entgel tbestandteile manifestiert, solle n im 
Folgenden vorgestellt werden. Dabei soll jedoch das Leistungsent gelt nach § 18, in  
dem sich die neue Leistungsor ientierung im öffentlichen Dienst wohl am deutlichsten 
ausdrückt, zunächst ausgespart werden, da es, seinem Stellenwert als (zumindest 
aus Arbeitgebersicht) eines der wichtigst en Elemente des TVöD und zugleich – ne-
ben der Arbeitszeit – zentrales Konfliktfeld  bei der Umsetzung des neuen  Tarifver-
trags entsprechend, in Kapitel 4 ausführlich behandelt werden wird. 

Vorerfahrungen und Stufenzuordnung 

Maßgeblich für die Zuordnung eines Besc häftigten zu einer Stufe innerhalb seiner 
Entgeltgruppe ist im TVöD die Berufs erfahrung und die Besc häftigungsdauer (beim 
selben Arbeitgeber). Die Möglic hkeit der  Anerkennung von Be rufserfahrung – auc h 
aus der Privatwirtschaft – sollt e die Mobilit ät und Flexibilit ät fördern. Außerdem war 
es intendiert die Besc häftigungschancen Älterer zu verbessern, indem sie durch den  
Wegfall der Lebensaltersstufen des BAT „bezahlbar“ werden sollten. Darüber hinaus  
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kann argumentiert werden, dass die Staffelung des Entgelts im BAT nach Lebensal-
ter dem Anti-Diskriminierungsrec ht widerspreche. Die neuen Regelung en des TVöD 
hingegen werden in dieser Hinsicht „im Sc hrifttum nicht beanstandet“ (Schaub 2007:  
285). 

Im Bereich der VKA u mfassen die Entge ltgruppen 2 b is 15 gemä ß § 1 6 TVöD-VKA 
jeweils sechs Stufen. Im Bereich des Bund es enthalten nur die Entgeltgruppen 2 bis 
8 jeweils sechs Stufen, die Entgeltgruppen ab 9 aufwärts nur fünf.35 Dies hängt damit 
zusammen, dass die Vergütungen auch nach  dem BAT in den Kommunen teilweise  
höher waren als beim Bund (Bepler et al . 2010: Kommentar zum TVöD, §16 (Bund)  
TVöD, Rdn. 1). Die Stufen 1 und 2 innerhalb  einer Entgeltgruppe stellen die sog. 
Grundentgeltstufen dar, die we iteren Stufen sind Entwi cklungsstufen. Bei durch-
schnittlicher Leistung (dazu we iter unten ausführlicher) erre icht der Beschäftigte die  
Stufe 2 nach einem Jahr in St ufe 1, die Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2 usw., bis 
er letztlich nach 15 J ahren ununterbrochener Besc häftigungsdauer die Endstufe 6 
erreicht. Für die Stufenlaufzeiten gilt die ununterbrochene Besc häftigungszeit beim  
selben Arbeitgeber und in der selben Entgeltgruppe. Bei e iner Umgruppierung startet 
die Stufenlaufzeit in der neuen Entgeltgr uppe von neuem (Bepler et al. 2010: Kom-
mentar zum TVöD, § 16 (VKA) TVöD, Rdn. 26 – 28).  

Auch was die Einstufung Neueingestellter angeht, unterscheiden sich die Fassungen  
des § 16 TVöD für Bund und Kommunen. Im Bereich der VK A erfolgt die Einstellung 
ohne einschlägige Berufserfahrung in die St ufe 1 der jeweiligen Entgeltgruppe. Bei 
einschlägiger Berufserfahrung von mindestens  einem J ahr erfolgt die Einstellung in 
Stufe 2, und bei einschlägiger Berufs erfahrung von mindestens drei Jahren nach  
dem 31.12.2008 in der Regel in die Stufe 3, bis dahin auch in diesen Fällen in die  
Stufe 2. Im Unterschied dazu erfolgt bei m Bund in den Entgeltgruppen 9 bis 15 eine  
Einstellung zwingend in die Stufe 1, es sei denn es b estand zuvor ein min destens 
einjähriges Beschäftigungsverh ältnis zum Bund. Im Bereich de r VKA erfolgt damit  
eine etwas großzügigere Anrechnung von Vorerfahrung als beim Bund (Hock/ Klapp-
roth 2006: 120). Die Beurteilung  der Einschlägigkeit der Berufserfahrung, die für die 
Einstufung herangez ogen wird oder  nic ht, liegt im billigen Ermessen des  Arbeitge-
bers. Angerechnet werden k önnen auch Beschäftigungszeiten außerhalb des öffent-
lichen Dienstes (Bepler et al. 2010: Kommentar zum TVöD, §16 (VKA) TVö D, Rdn. 9 
– 10). Unabhängig von dies en Regelungen gilt gemäß § 16 Abs. 2, da ss „der Arbeit-
geber bei Neueinstellungen zur Deckung des Personalbedarfs Ze iten einer vorheri-
gen beruflichen Tätigkeit ganz oder teilweise für die Stufenzuordnung ber ücksichti-
gen [kann], wenn dies e Tätigkeit  für die vorgesehene Tätigkeit förderlich is t.“ Eine 
Anerkennung von Erfahrungen z ur Deckung des  Personalbedarfs ist beispielsweis e 
bei einem Fachkräftemangel oder großer Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt denkbar. 
Voraussetzung für die Anerkennung der Er fahrungen in solchen Fällen ist aber laut 
Kommentar zu § 16 TVöD das Erforderni s der Personalgewinnung, d.h. der Bedarf 
kann weder qualitativ noch qu antitativ durch vorhandene s Personal abgedec kt wer-
den. Die Entscheidung darüber, ob eine bestimmte Vorerfahrung anerkannt wird oder 

                                            

35  Die Entgeltgruppe 1, die in Kapitel 5 genauer behandelt werden wird, nimmt eine Sonder-
stellung ein und hat nur fünf Stufen mit Verweilzeiten von jeweils vier Jahren. 
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nicht, liegt beim Arbeitgeber, ein Beschäftigter hat keinen Anspruch auf die Anerken-
nung förde rlicher Zeit en (Bepler et al. 2010: Kommentar zum TVöD, §1 6 (VKA) 
TVöD, Rdn. 18).  

Die großen Spielräume bei der Anerkennung von Vore rfahrungen, die dem Arbeitge-
ber aufgrund der Kann-Regelung des § 16 eingeräumt werden, werden von Vertre-
tern der Gewerkschaft Ver.di kritisch gesehen. Zwar gebe es grundsätzlich die Min-
destvorschrift der Einstellung in Stufe 2,  wenn eine einjährige Berufserfahrung vor-
liege, darüber hinaus  jedoch könne der Arbeitgeber „ nach Gutsherrenart“ entschei-
den (Ver.di-Vertreter). Dies sei eine Schwäc he der tariflichen Re gelung, die aber in 
den Verhandlungen nicht anders  durchsetzbar gew esen sei, so ein Ver.di- Vertreter. 
Problematisch aus Sicht der Gewerkscha ft ist insbes ondere, dass die Anerkennung  
von Vorerfahrungen durch den Arbeitgeber dauerhaft umgan gen werden kann, in-
dem immer wieder befristete Verträge mi t den Beschäftigten abgeschlossen würden. 
Bei Wiedereinstellung gelten die betroffenen Beschäftigten als Neueingestellte, bei 
denen zwingend nur ein Jahr beruflicher Vorerfahrung anerkannt werden muss. Die-
ses Vorgehen, das nach Beobachtungen der Gewerkschaft durchaus vorzukommen  
scheint, ermöglicht – zumindest vor dem 31.12.2008, nach dies em Zeitpunkt sollte 
bei entsprechender Berufserfahrung in der Regel eine Einstu fung in die Stufe 3 erfol-
gen, s.o. – ein dauerhaftes Festhalten des  betroffenen Beschäftigten in Stufe 2 sei-
ner Entgeltgruppe (Ver.di-Vertreter). Andererseits würden teilweise auc h miss-
bräuchlich Vorerfahrungen aner kannt, beispiels weise aufgrund bestehender  Partei-
seilschaften. Ansonsten wer den bei hochqualifizierten Be werbern für Stellen, die  
sonst nicht zu besetzen seien, nach Beobachtung Ver.dis großzügig Vorerfahrungen 
anerkannt. Im Bereich des Bundes wurde beispielsweise in mehreren Rundschreiben 
darauf hingewiesen, dass unter bestimmt en Bedingungen bei Neueinstellungen be-
stimmter Fachkräfte übertariflich von der Stufenzuordnung abgewichen werden kann 
(z.B. Anerkennung außerhal b des Bundes  erworbener  Be rufserfahrung bei IT-Kräf-
ten) (Bepler et al. 2010: Kommentar zu m TVöD, § 16 (Bund) TVöD, Rdn. 31). Die  
Praxis der Arbeitgeber, bei Bedarf übertariflich von den im Tarifvertrag als Mindest-
regelung v ereinbarten Stufenzuordnungen abzuw eichen, wird vor dem Hintergrund 
der damit einhergehenden Gef ährdung der  innerbetrieblic hen Entgeltgerechtigkeit 
von Gewerkschaftsseite kritisch gesehen. Entgegen den Beteuerungen der Arbeitge-
berseite, dass Mobilit ät im öffentlichen Dienst von g roßer Bed eutung sei und er-
leichtert werden müsse, sieht die Gewerksc haft Ver.di als Normalfall aber eher den 
Versuch, durch die möglic hst restrikt ive Anerkennung bzw. eben die Nic ht-Anerken-
nung von Vorerfahrungen Kosten einzusparen. 

Während bereits die Regelungen des  TVöD  zur Aner kennung v on Vorerfahrungen  
offensichtlich zumindest aus gewerkschaftlic her Sicht  nicht z ufriedenstellend sind, 
wurde die Problematik durch die Regelung des TVÜ-VKA zu dessen Geltungsbereich 
noch verschärft. Gemäß § 1 TVÜ-VKA gilt der  Überleitungstarifvertrag für bei Einfüh-
rung des  TVöD v orhandene Beschäftigte, deren Arbeitsverhäl tnis über den  
30.9.2005 hinaus fortbesteht, für die Dauer des ununterbrochen beim selben Arbeit-
geber fortbestehenden Arbeitsve rhältnisses. Ergänzend wurde in einer Protokoller-
klärung geregelt, dass Unterbrechungen bis zu  einem Monat in der Zeit  bis zum  
30.9.2007 unschäd lich sind. Au s § 1 TVÜ-VKA ergibt sich, dass jeder Arbeitgeber-
wechsel nach dem 1.10.2005 als Neueinstellung gilt, mit der Folge, dass die Geltung 
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des TVÜ endet und die Besi tzstands- und Vertrauenssc hutzregelungen verloren ge-
hen. Ebenso endete die Anwendung des TVÜ durch Beschäftigungsunterbrechungen 
von mehr als einem Monat bis zum 30.9.2007 bzw.  jegliche Unterbrechung nac h 
diesem Datum. Aus dieser  Regelung ergaben sic h insbesondere aus Arbeitnehmer-
sicht problematische Auswirkungen in Be zug auf befristete Beschäftigungsverhält-
nisse und den Arbeit geberwechsel innerhalb des öffentliche n Dienstes. Bei befriste-
ten Beschäftigungsverhältnissen ist arbeit geberseitig nach Dar stellungen der Ge-
werkschaft Ver.di teils gezielt Missbrauch betrieben worden, indem Unterbrechungen 
des Arbeitsverhältnisses von genau einem Monat  und einem Tag vereinbart wurden, 
um die Anwendung des TV Ü zu beenden und im Folgenden unmittelbar den TVöD 
anwenden zu können. Auch ohne diese missbräuchlic he Nutzung der Regelungen  
des TVÜ bleibt die Situation mit Blick auf  befristete Arbeitsve rträge problematisch. 
Als gravierender wurde jedoch im Untersuc hungsfeld – und hier auch von Arbeitge-
berseite – empfunden, dass di e Regelung des TVÜ den Ar beitgeberwechsel inner-
halb des öf fentlichen Dienstes praktisch unmög lich, weil aus Sic ht der Beschäftigten 
finanziell nicht tragbar machte. S owohl aus Beschäftigtensicht als auch aus der Per -
spektive vieler kommunaler Arbeitgebervertreter brachte der TVöD damit nicht di e 
erhofften Möglichkeiten größerer Mobilität, sondern die Regelungen werden vielmehr 
als „Mobilitätsbremse“ beschrieben, die daran hinderten, die Stelle zu wechseln bzw. 
geeignete Bewerber für vakante Positionen  rekrutieren zu können. Die ungeschick-
ten Regelungen zur Anerk ennung von Vorerfahrungen (und  Besitzständen) erhalten 
besondere Relevanz, weil die Verdienste im öffentlichen Dienst gegenüber der Pri-
vatwirtschaft vergleichsweise gering sind und jede weitere Verschlechterung dadurch 
rasch arbeitsmarktkriti sche Relevanz bekommt. Die enorme Wahrnehmung des  
Problems der Vorerfahrungen darf deshalb sow ohl als reales Problem als  auch als  
symbolischer Diskurs über di e begrenzten Verdienstc hancen im  öffentlichen Dienst  
sowie die fehlenden Möglichkeiten arbeits marktgerechter Verdienstgestaltung ver-
standen werden.  

Die Problematik wurde auch von den Tari fparteien gesehen und bei den Regelungen 
in der Tarifrunde 200 8 nachgeb essert. Der § 16 TVö D-VKA wurde gegen über der 
ursprünglichen Fass ung um einen neuen Absatz 2a ergänz t. Ein Arbeitgeber kann  
nun bei Einstellung von Besch äftigten im unmittelbaren An schluss an ein Arbeitsver-
hältnis im öffentlichen Die nst die beim vorherigen Ar beitgeber nach den Regelungen 
des TVöD oder des T VÜ (und damit vermi ttelt auch nach dem BAT bzw. BMT-G) 
erworbene Entgeltgruppe und St ufe ganz oder teilweise ber ücksichtigen. Auch hier 
handelt es sich allerdings  nur um eine Kann- Regelung. Die Berü cksichtigung weite-
rer Besitzstände (z.B. kinderbezogene Entgelt bestandteile) bleibt nach wie v or aus-
geschlossen (Tarifinfo der VKA 12/2008 vom 10.4.2008). Darüber hinaus  wurde in 
der Tarifrunde die Regelu ng d er Protokolle rklärung zu § 1 TVÜ-VKA e ntfristet, so 
dass nunmehr generell Besc häftigungsunterbrechungen von  bis zu einem Monat 
unschädlich sind, nic ht nur in der Zeit bis zum 30.9.2007. Dennoch kann nach wie 
vor ein Besitzstandsverlust durch eine Unte rbrechung des Arbeit sverhältnisses von 
über eine m Monat „herbeige führt“ we rden (Tarifinfo der VKA 12/2 008 vom 
10.4.2008). Die Modifikation s ignalisiert jedoch, dass auch auf tarifpolitischer Ebene  
die mobilitätshemmenden Wirkungen des  TVöD bzw. TVÜ erkannt wurden und ins-
besondere auch arbeitgeberseitig die Notwendigkeit gesehen wurde, den Verwaltun-
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gen und k ommunalen Betrieben die Möglic hkeit der Anerkennung von Vorerfahrun-
gen bzw. Besitzständen aus vo rherigen Beschäftigungsverhältnissen im öffentlichen  
Dienst einzuräumen. Die veränderten R egelungen wurden in unseren Untersu-
chungsfällen sehr begrüßt. Dennoch bestätigt sich auch in den von uns untersuchten 
Kommunen und kommunalen Betrieben – auch  aufgrund der eingeschränkten finan-
ziellen Möglichkeiten – der von der Gewerkschaft Ver.di beobac htete restriktive Um-
gang mit den Möglichkeiten zur Anerkennung von Vorerfahrungen. In unseren Fall-
studien wird größtenteils so v erfahren, dass bei bes onders qualifiz ierten und drin-
gend benötigten Bewerbern die Vorerfahr ungen großzügig anerkannt werden, die  
Stufenzuordnung also wie in § 16 TVöD vo rgesehen zur Personalrekrutierung ge-
nutzt wird, damit j edoch nicht „inflationär“ umgegangen werde (Arbeitgebervertreter, 
B 2). Aus Personalrat ssicht wird eben dies  kritisch gesehen, da die Anerkennung  
oder Nicht-Anerkennung von Vorerfahrung nac h „Angebot und Nachfrage“ funktio-
niere, also von der Arbeitsmarktposit ion der Beschäftigten abhänge und e ine groß-
zügige Anerkennung für viele Beschäftigt engruppen nicht durchsetzbar sei. Unsere 
Personalrätebefragung bestätigt diese Eindrücke: In einem knappen Viertel der Fälle 
werden Vorerfahrungen eher großzügig anerkann t. In jeweils gut 30% der Fälle hin-
gegen wird entweder generell so  sparsam wie möglic h oder nur bei wichtig en Fach-
kräften großzügig anerkannt (vgl. Tab. 7). 

Tab. 7: Anerkennung von Vorerfahrung 
(Personalrätebefragung, Angaben in Prozent) 
„Wie wird bei Ihnen in der Praxis mit der Anerkennung von beruflichen 
Vorerfahrungen bei Einstellungen umgegangen?“ 

Es wird eher großzügig anerkannt 24 

Großzügige Anerkennung nur bei wichtigen Fachkräften 31 

So sparsam wie möglich 31 

Es ist keine Linie erkennbar 14 

 

Leistungsabhängige Bewegung in den Entgeltstufen  

Neben der Einführung des Leistungsentgelts wurde mit dem TVöD auch die Möglich-
keit geschaffen, den Stufenaufst ieg innerhalb einer Entgel tgruppe leistungsabhängig 
zu gestalten. Der § 17 stellt damit neben dem  § 18 TVöD-VKA ein weiter es Instru-
ment zur leistungsabhängigen Entgelt gestaltung dar. Abweic hend von den oben be-
schriebenen Regelungen zur Stufenlaufzeit innerhalb einer Entgeltgruppe kann laut § 
17 Abs. 2 bei Leistungen, di e erheblich über bzw. unter dem Durchschnitt liegen, die  
erforderliche Zeit für das Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils verkürzt bzw. verlängert 
werden. Bei einer Verlängerun g der Stufenlaufzeit ist der Arbeitgeber dazu ver-
pflichtet, jährlich zu überpr üfen, ob die Vor aussetzungen für eine  verlängerte Stu-
fenlaufzeit noch gege ben sind. Gegen seine Entscheidun g steht dem Besc häftigten 
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die Möglic hkeit einer schriftlichen Beschwe rde an eine im Betrieb oder in der Ver-
waltung einzurichtende par itätische Kommission zur Verfügung. Die Kommission 
kann einen Vorschlag zur Behandlung der Be schwerde vorlegen,  die Entsc heidung 
liegt jedoch beim Arbeitgeber.36  

Laut einer  Protokollerklärung zu § 17 bestehen die  beiden Instrumente des Leis-
tungsentgelts nach § 18 und des leistungs abhängigen St ufenaufstiegs unabhäng ig 
voneinander. § 17 sol l insbesondere die Anliegen der Personalentwicklung unterstüt-
zen. Anders als § 18 enthält § 17 keinerle i Regelungen zur Met hodik, mit der eine 
erheblich über oder unter dem Durchschni tt liegende Leistung f estgestellt werden  
könnte. Diskutiert wird, ob zur A nwendung des § 17 ein spezielles Beurteilungsver-
fahren entwickelt werden sollt e oder ob auf die Verfahren der dienstlichen Beurtei-
lung zurückgegriffen werden ka nn, ebenso, ob eine Dienstverein barung für die Um-
setzung notwendig ist . Aus der Abwese nheit von Regelungen z um Verfahren der 
Leistungsmessung läs st sich laut Kommentar zu § 17 schließ en, dass es sich bei 
dem leistungsbezogenen Stufen aufstieg oder dessen Verz ögerung um ein Instru-
ment handelt, das nur situativ, in sachlic h begründeten Einzelfällen angewandt wer-
den und für das kein generelles,  allgemeingültiges Verf ahren betrieblic h vereinbart  
werden soll (Bepler et al. 2010: Komment ar zum TVöD, § 17 TVöD, Rdn.  7b, 15). 
Dafür spricht auch die Formulierung, dass „erheblich“ unter oder über dem Durch-
schnitt liegende Leist ungen für eine Verzö gerung od er Beschle unigung vorliegen  
müssen. Diese Auffassung vertritt auch das BMI in einem Runds chreiben von 2005 
(Bepler et al. 2010: Kommentar zum TVöD, § 17 TVöD, Rdn. 7b).  

Unklar erscheint in der Literatur dar über hinaus, ob die Verzögerung oder Beschleu-
nigung eines Stufenaufstiegs  der Mitbestimmung des Pers onal- bzw. Betriebsrats 
unterliegt. Zumindest zur Wahrung des  arbe itsrechtlichen Gleichbehandlungsgrund-
satzes scheint eine Mitwirk ung des Personal- oder Betr iebsrats geboten,  die KGSt 
geht von weitergehenden Beteiligungsrechten der Arbeitnehmervertretung aus (KGSt 
2005; ähnlich Roggenkamp 2006: 51). 37 Dies wiederum lässt die Vereinbarung eines  
betrieblichen Systems zur Leistungsmessung  oder z umindest bestimmter E ntschei-
dungsgrundsätze entgegen der oben wied ergegebenen Auffassungen s innvoll oder  
sogar notwendig ersc heinen. In einigen der  von uns ausgewerteten Dienst- und Be-
triebsvereinbarungen wird der Stufenaufstieg nach § 17 mi t dem System zur leis-
                                            

36 Nach einer Protokollerklärung zu §  17 erfasst  d ie Mitwirkun g der Kommission nicht die  
Entscheidung über die leistungsbezogene Stufenzuordnung. 

37 In einem Verfahren vor dem Arbeitsgericht Berlin kam das Gericht zu d em Urteil, dass bei 
der Verzögerung oder Verlängerung der Stufe nlaufzeit zumindest „ein Mitbeurteilungs-
recht des Betriebsrates [wegen gleichlautender  Vorschrifte n in den Landesperson alver-
tretungsgesetzen ggf. auch für den Personalrat,  d. Verf.] zur Wahrung des arbeitsr echtli-
chen Gleich behandlungsgrundsatzes als Be standteil der innerbetrieblichen Lohnge rech-
tigkeit“ vorliegt (Bepler et al. 2010: Kommentar zum TVöD, § 17 TVöD, Rdn. 52). Daraus 
folgt, dass eine Entsch eidung über die Verkürzung oder Verlängerung des Stufenauf -
stiegs zwar allein vom Arbeitgeber g etroffen werden kann, d iese aber nicht willkürlich fal-
len darf. Auch das LAG Berlin-Brandenburg ko mmt in seinem Beschluss vom 15.9.2010 
zu dem gleichen Ergeb nis bzw. ge ht noch dar über hinaus. Dem Betriebsrat könn e ein  
Mitbeurteilungsrecht be i der Leistu ngsbewertung gemäß § 17 Abs. 2  TVöD nicht abge-
sprochen werden.  
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tungsorientierten Bezahlung nach § 18 verknüpft. Dies allerdings dürfte –  folgt ma n 
der Protokollerklärung zu § 17 – von den Tarifparteien nicht gewollt sein. 

Dem verzögerten oder beschleunigten Stufenauf stieg nach § 17 kommt (im Falle der  
Anwendung) aufgrund seiner langfristigen Wirkung und der gegenüber dem BAT ver-
ringerten Stufenzahl im TVöD  eine erheblic h größere fi nanzielle Bedeutung zu als 
dem Leistungsentgelt nach § 18. Ferner kann ein einmal gewährter Aufstieg nicht  
mehr zurückgenommen werden. Die Motivationswirkung derlei finanzieller Anreize ist  
allerdings bekanntlich umst ritten und es kann argumentiert  werden, dass bei einer 
dauerhaften „Zulage“ der Anreizeffekt bei gl eich bleibenden Kosten des Arbeitgebers  
verloren gehe. Demgegenüber könnten allerdings auch diejenigen Beschäftigten, die  
(noch) nicht in den Genuss eines vorgez ogenen Aufstiegs kamen, langfristig moti-
viert sein, darauf hinz uarbeiten. Darüber hinaus stellt si ch aber auch im Falle des § 
17 in der Praxis die Frage nach der Methodik d er Leistungsmessung und der Be-
stimmung einer durchschnittlic hen Leistung, auf die der § 17 expliz it Bezug nimmt. 
Vor dem Hintergrund dies er „Anwendungshi ndernisse“ sowie der  oben  erläuterten 
strittigen Punkte in Bezug auf die Mit bestimmung und die Notwendigk eit zur Verein-
barung eines Systems zur Leistungsmessung,  war eine eher zurückhaltende Anwen-
dung des § 17 in der Praxis zu erwarten – was jedoch auch der von den Tarifparteien 
offenbar verfolgten Intention,  den § 17 als Einzelfallregel ung z u schaffen, entspre-
chen dürfte.  

Weit über wiegend k ommt der § 17 in den Verw altungen Nord rhein-Westfalens tat-
sächlich (noch) gar nicht zum Einsatz. In  74% der Kommunen gab es laut unserer 
Personalrätebefragung noch keine Fälle, in denen der Stufenaufstieg leistungsab-
hängig gehemmt oder beschleunigt wurde. I n 21% der Fälle wur den Stufenaufstiege 
bereits verkürzt, im Mittel jedoch nur bei  rund fünf Beschäftigten. Ein Hem men des 
Stufenaufstiegs kam bisher so gut wie nicht vor, nur 1% der  Personalräte (bei durch-
schnittlich etwa zwei betroffenen Beschäftigt en) weiß  davon z u berichten.  Weitere 
4% der Personalräte wissen nic ht, ob der § 17 in ihrer Verwalt ung bereits zur An-
wendung kam. Auch in unseren Fallstudien wurden nur in zwei Fällen bereits Stufen-
aufstiege beschleunigt , zu einem Hemmen ka m es in keinem Fall. Oftmals wird ar-
beitgeberseitig als Begründung für die au sbleibende Nutzung des Instruments an-
geführt, dass ein Vorweggewähren von Stufenaufstiegen zu teuer sei. In vielen unse-
rer Untersuchungsfälle hatten sich die Be triebsparteien auch zunächst auf die Um-
setzung des § 18 konzentriert und aus dies em Grund den § 17 noch nicht in Angriff 
genommen. Auch hier werden teils ähnlic he Probleme gesehen wie beim Leistungs-
entgelt, was die Entwicklung möglichst „gerechter“ Bewertungsmodalitäten angeht. 
Das Hemmen von Stufenaufstiegen wird ar beitgeberseitig teils als nützlich angese-
hen, denn es fehle ansonsten im öffentlichen Dienst an Sanktionsmöglic hkeiten für 
schlechte Leistungen. Man wolle aber nich t nur die negative Seite des Instruments 
einführen und habe daher aus Ko stengründen bisher ganz dar auf verzichtet (Arbeit-
gebervertreterin, V 11). Beschleunigte St ufenaufstiege könnten au s Arbeitgebersicht 
weniger als formelles  leistungspolitisches , denn als  informelles  arbeitsmarktpoliti -
sches Instrument von Interesse sein, um  bei qualifizierten Kräften Abwerbung z u 
vermeiden. Aus einem Krankenhaus wurde uns berichtet, dass beide, Ar beitgeber 
und Personalrat, das Instrument des vor gezogenen Stufenaufstiegs in dies er Weise 
einsetzen wollen, um  besond ers qualifiziert en Fachkr äften Anreize zur dauerhaften 



 

 

78

Tätigkeit beim betreffenden Arbeitgeber biet en zu können (Betr iebsrat, K 1). Be-
triebs- und Personalräte wiederum könnten der  Beschleunigung des Stufenaufstiegs 
mitunter auch etwas abgewinnen,  um damit distributive bargaining zu betreiben. Un-
serer Befragung nach sehen die Personalräte den § 17 in der Tendenz grunds ätzlich 
eher positiv. 49% der Personalr äte bewerten die Möglichkeit, nach § 17 Ab s. 2 Stu-
fenaufstiege zu verkürzen oder zu verzögern „ (eher) gut“. 21% können de m Instru-
ment weder Gutes noch Schlechtes abgewinnen, 30% der Personalräte sehen es als 
„(eher) schlecht“ an. In der praktischen Anwendung allerdings scheinen sowohl Ar-
beitgeber als auch die Personalräte dem In strument – aus unterschiedlich en Grün-
den – zurückhaltend gegenüberzustehen. 

Führung auf Probe und Zeit 

Als weitere Elemente der mit dem TVöD fo rcierten Leistungsorientierung im öffentli-
chen Dienst können die Führung  auf Probe nach § 31 TVöD sowie die Führ ung auf 
Zeit gemäß § 32 T VöD gelten. Diese Instrumente sollen der Verbesserung des Per-
sonaleinsatzes und der Steigerung der Führ ungsqualität dienen. Bei einer F ührung 
auf Probe wird die Führungsauf gabe zunächst probeweise übertragen, eine Übertra-
gung auf Dauer ist jedoch int endiert. Im Gegensatz dazu wir d bei Führung auf Zeit 
die Aufgabe nur befristet übertragen (Schaub 2007: 286). Da eine Führung auf Zeit 
im Gegensatz zur Führung auf  Probe nicht auf die dauer hafte Übertragung der F üh-
rungstätigkeit ausgerichtet is t, ist eine Konkurrenzsituati on zwischen den b eiden In-
strumenten systematisch ausgeschlossen (KGSt 2005: 13).  

Bei Führung auf Probe gemäß § 31 TVöD können Führungspositionen als befristetes 
Arbeitsverhältnis bis zur Gesamtdauer von zwei Jahren vereinbart werden. Innerhalb 
dieser Zeit ist eine höchstens zweimali ge Verlängerung des Arbe itsverhältnisses zu-
lässig. Im Kontext von § 31 sind Führungs positionen definiert als ab Entgeltgruppe 
10 zugewiesene Tätigkeiten mit  Weisungs befugnis, die vor der Übertragung vom  
Arbeitgeber ausdrücklich als Führungspositi onen auf Probe bezeichnet worden sind  
(Bepler et al. 2010: Kommentar zum TVöD,  § 31 TVö D, Rdn. 1). Eine F ührung auf  
Probe ist sowohl für externe Kandidaten als auch für bereits vorhandene Beschäf-
tigte möglich. Bei externen Kandidaten wird die Führung auf Probe als ein befristetes 
Arbeitsverhältnis vereinbart, es wird das  der Führungsposition z ugeordnete Entgelt 
gezahlt. Bei internen Kandi daten wird die Führungsposi tion dem Beschäf tigten vo-
rübergehend übertragen. Für die Dauer der Übertragung wird eine Zulage in Höhe  
des Unters chiedsbetrags zwischen der bis herigen Entgeltgruppe und dem sich bei  
Höhergruppierung in die En tgeltgruppe der Führungsposition ergebenden Entge lt 
gezahlt. Bewährt sich der Beschäftigte nicht, erhält er nach Ablauf der Probezeit eine 
seiner bisherigen Eingruppi erung entsprechende Tätigkeit. Bei Bewährung – sowohl 
bei internen als auch externen Kandidaten  – wird die Führungs position auf Dauer 
übertragen (Bepler et al. 2010:  Kommentar zum TVöD, § 31 T VöD, Rdn. 31). Um  
feststellen zu können, ob sich ein Kandidat  bewährt hat oder nicht, müsste allerdings  
zunächst einmal festgelegt werden, welche  Qualitäten Führungsk räfte im Einzelnen  
haben sollten (Roggenkamp 2006) . Im Kommentar zu § 31 wird vorgeschlagen, zur 
Bestimmung des Begriffs der Bewährung  auf die alt en Regelungen zum  Bewä h-
rungsaufstieg zurückz ugreifen. F raglich dür fte allerdings sein, ob damit auch Füh-
rungsqualitäten adäquat und hinreichend berücksichtigt werden können.  
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Anders als bei der Führung auf Probe ist be i der Führung auf Zeit  keine dauerhafte 
Übertragung der Führungsaufgabe nach Be währung des Arbeit nehmers intendiert. 
Die Führung auf Zeit  dient nur der bef risteten Über nahme einer Führungsaufgabe 
und kann beispiels weise im Kont ext von Projektarbeiten re levant sein. Nach § 32 
TVöD können Führungspositionen als befristetes Arbeitsverhältnis bis zu einer Dauer 
von vier Jahren vereinbart werden. In den Entgeltgruppen 10 bis 12 ist darüber hin-
aus eine höchstens z weimalige Verlängerung bis zu einer Gesamtdauer von acht  
Jahren möglich, ab Entgeltgruppe 12 eine höchstens dreimalige Verlängerung bis z u 
einer Gesamtdauer von zwölf Jahren. Auch für Führungspositionen auf Zeit kommen 
Tätigkeiten ab Entgeltgruppe 10 mit Weis ungsbefugnis in Frage. Diese müs sen vor  
der Übertragung vom  Arbeitgeber  ausdrücklich als F ührungspositionen auf Zeit be-
zeichnet worden sein. Auch die Führung auf Zeit kommt für externe und interne Kan-
didaten in Betracht. Externe Bewerber erhalten einen entsprechenden befristeten 
Arbeitsvertrag. Bei Über tragung der Führungsposition auf bereits  vorhandene Be-
schäftigte wird, wie bei der  Führung auf Probe, eine Zulage in Höhe des Unter-
schiedsbetrags zwischen der derzeitigen Entgeltgruppe und der der Führungsfunk-
tion zugeordneten Entgeltgruppe gezahlt. Hinzu kommt hier jedoch noc h ein Z u-
schlag in Höhe von 75% des Unterschiedsbetrags zwischen der Entgeltgruppe der 
Führungsposition und der nächsthöheren Ent geltgruppe. Damit ist eine Führungs-
funktion auf Zeit „teurer“ als eine Führung auf Probe (Bepler et al. 2010: Kommentar 
zum TVöD, § 32 T VöD, Rdn. 18). Diese ta rifvertragliche Regelung dürfte damit zu 
erklären sein, dass das Instrument der F ührung auf Pr obe dazu gedacht ist, die Be-
werber zunächst in der entsprechenden Funk tion zu testen, in der Auss icht auf dau-
erhafte Übertragung der Tätigk eit und ent sprechende Ver gütung. Führungspositio-
nen auf Zeit hingegen müssen im Interesse des Arbeitgebers mit besonders erfahre-
nen und/oder geeigneten Kandid aten besetzt werden, um sofort eine Ausübung der 
Tätigkeit in gewünschter Weise zu gewährleisten. Gleichzeitig besteht für den Arbeit-
nehmer keine Perspektive auf eine dauerhaf t höhere Vergütung, da der Beschäftigte 
nach Ablauf der Bef ristung eine seiner  bisherigen Eingruppie rung entsprechende  
Tätigkeit zugewiesen bekommt und der Zuschlag entfällt. Solche Positionen finanziell 
besonders attraktiv zu gestalten, dürfte also  sowohl arbeitgeber- als auch arbeitneh-
merseitig von Interesse sein. 

Inwieweit die Instrumente der Führung auf Probe und auf Zeit tatsächlic he Neuerun-
gen im Tarifrecht des öffentlichen Dienstes  darstellen, scheint in der Literatur um-
stritten. Während Zetl darlegt, diese Inst rumente seien bereits im BAT bekannt ge-
wesen, nur weniger präzise geregelt (Zet l 2008: 67), w ird im Kommentar zu den §§  
31 und 32 TVöD die Ansicht vertreten, bei de Regelungen seien für die Arbeitnehmer 
des öffentlichen Diens tes völlig neu, die Rechtsnatur der Führung auf Probe sei aus  
dem Beamtenrecht allerdings in ähnl icher Weise bek annt. Neben der Bewährung 
wird bei der Führung auf Probe keine bes ondere Leistung verlangt. „Die Führung auf  
Probe ist deshalb nicht Teil oder Element  der neu in den T VöD eingefügten leis-
tungsorientierten Bezahlung“ (Bepler et al . 2010: Kommentar zum TVöD, § 31 TVöD: 
1). Gleiches gilt auch für die Führung auf Zeit, bei der darüber hinaus das  Element 
der Bewährung fehlt. Allerdings dürften F ührung auf Probe und auf  Zeit dennoch im  
Kontext der mit der Tarifref orm generell intendierten s tärkeren Leistungsorientierung 
im öffentlichen Dienst gesehen werden. Beide Elemente, insbesondere aber die Füh-
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rung auf Pr obe, werden nach den Eindrücke n aus unseren Fallstudien v on den Akt-
euren vor Ort überwiegend als sinnvoll anges ehen, werden aber Gewerkschaftsver-
tretern zufolge trotzdem (bisher) nur selten angewandt.  

3.3 Bewertung des TVöD durch die Akteure vor Ort 

Während zuweilen kritisiert wir d, der TVöD stelle nicht die große durchgreifende Re-
form dar, als die er dargestellt werde (Oec hsler 2005), bewerten es beide Tarifpar-
teien pos itiv, dass überhaupt eine Überar beitung der Tarifstrukturen im öffentlichen 
Dienst gelungen ist. Während die Gewerksc haften dennoch einige Aspekte der Ta-
rifreform (wie die Absenkung des Entgel tniveaus oder die Einführung einer neuen 
Niedrigentgeltgruppe) sehr kr itisch sehen, wird der T VöD vo n Seiten der Gewerk-
schaftsmitglieder und der Personal- und Betr iebsräte nach Einschätzung einiger  
hauptamtlicher Gewerkschafter noch erheblich  negativ er beurteilt  (Ver.di-Vertrete r, 
Vertreter der DBB-Tarifunion).  

Aus unseren Fallstudien ergibt sich jedoch,  dass die Personal- und Betrie bsräte un-
terschiedliche Aspekt e der Tarifreform als durchaus  sinnvol le Modernisierungen 
empfinden. Die Vereinheitlichung der T arifverträge für Arbeiter und Anges tellte wird 
weitgehend begrüßt, ebenso di e generell mit dem neuen Tarifwer k angestrebte Ein-
heitlichkeit und Vereinfachung, auch wenn beide As pekte in der Übergangsphase 
noch nicht voll zum Ausdruck kämen. Durch die von den Personal- und Betriebsräten 
als überstürzt empfundene Reform ergebe s ich viel (Rechts-)Unsicherheit, der TVöD 
sei ein „relativ nacktes Werk mit mehr Fr agezeichen als mit Tatsachen“ (Betriebsrat, 
K 1). Da die Reform noch nicht  abgeschlo ssen ist, wollen viele Personal- und Be-
triebsräte in unseren Untersuchungsfällen auch noch kein abschließendes Urteil dar-
über fällen. Was jedoch von nahezu allen interviewten Arbeitnehmervertretern kon-
statiert und kritisiert wir d, ist die Absenkung des Ent geltniveaus im öffentlichen 
Dienst durch den TVöD gegenüber dem BA T. Die Ar beitgeber erzielten d emnach 
teilweise erhebliche Einsparungen bei den Personalkosten. Ein Effekt, der allerding s 
auch nic ht von allen kommunalen Arbeitg ebern uneingeschränkt begrüßt wird. Der 
Hauptkritikpunkt am TVöD, der in unseren Untersuchungsfällen von Arbeitgeberseite 
geäußert wurde, war en die dadurch entst andenen bz w. verschärften Probleme bei 
der Personalrekrutierung, insbes ondere in Bezug auf erfahrene Kr äfte. Wie erläutert 
wurde dieses Problem durch die Tarifr unde 2008 partiell entschärft. Ein weiterer von 
Arbeitgebern häufig angebracht er Kritikpunkt – der auch von Pers onalräten und Be-
schäftigten geteilt wir d – ist der Entgeltver lust bzw. die zu geringen Zuwäc hse im 
Falle einer  Höhergruppier ung oder der Übertragung einer  höherwertigen Tätigkeit.  
Demgegenüber werden von Arbei tgeberseite unterschiedlic he Aspekte des TVöD 
positiv bewertet, so beispielsweise die Loslösung vom Beamtenrecht, bessere Steue-
rungselemente und verstärkte Leistungsorientie rung. Trotz aller Kritikpunkt e scheint 
der TVöD von den m eisten Akteuren vor Or t als ein notwendiger Schritt angesehen  
zu werden. Aus Arbeitgebersicht leistet er einen Beitrag zur Modernisierung des öf -
fentlichen Dienstes, aus Sicht der Personalrä te trug die Tarifreform zum E rhalt des  
Flächentarifvertrags bei. Auch aus unserer  Personalrätebefragung ergibt s ich, dass  
sich die Personalräte ebenso wie die Gewer kschaften von der Tari freform im öffentli-
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chen Dienst auch mit Blick auf die Zukunft  eine Sicherung der Flächentarifverträge 
sowie mehr Anerkennung für den öffentlichen Dienst erhoffen (vgl. Tab. 8). 

Tab. 8: Erhoffte Veränderungen durch die Tarifreform 
(Personalrätebefragung, Angaben in Prozent) 
„Was sind die wichtigsten Veränderungen, die Sie sich von der Tarifreform des 
öffentlichen Dienstes insgesamt erhoffen?“ 

 sehr wichtig wichtig weniger 
wichtig 

unwichtig 

Mehr Gerechtigkeit bei der 
Bezahlung 56 40 4 0,3 

Sicherung der 
Flächentarifverträge 50 41 6 2 

Mehr Anerkennung für den 
öffentlichen Dienst 41 45 11 2 

Bessere Arbeitsbedingungen 35 51 13 1 

Höhere Verdienste 28 59 13 0,7 

Modernisierung des 
öffentlichen Dienstes 25 51 23 1 

Höhere 
Dienstleistungsqualität 19 60 19 2 

Mehr Flexibilität  16 58 23 2 

Mehr Leistungsorientierung 10 39 40 11 

 

Die Einführung des TVöD bzw. die Überleitung der Beschäftigten in den TVöD wurde 
in unseren Fallkommunen bz w. -betrieben zwar als langwie rig und kompliziert emp-
funden, lief in den meisten Fällen aber letztlich recht problemlos ab. Die „Unfertigkeit“ 
des Tarifwerks erschwerte die Einführung,  beispielsweise wurde berichtet, dass In-
formationen schnell wieder veraltet gewes en seien und manc he problematischen 
Regelungen sich erst im Einführungsprozess als solche herausstellten und dann auf 
tarifpolitischer Ebene nachverhandelt werd en mussten. Teilweis e ergaben sich trotz 
der Besitzstandsregelungen des TVÜ faktische Einbußen bei Beschäftigten durch die 
Überleitung (z.B. in Bezug auf Anerk ennung von Bes itzständen bei beurlaubten Be-
schäftigten oder durch Wegfall seltener Zul agen). In fast allen unseren Untersu-
chungsfällen trat eine geringe Zahl solcher probl ematischer Fälle auf, diese wurden  
dann jedoch auch innerhalb des Betriebes oder der Verwaltung gelöst. Dies geschah 
entweder einvernehmlich oder aber, indem der Personalrat (in zwei Fällen mit starker 
Interessenvertretung) seine Blockademöglic hkeit bei der Einführ ung des Leistungs-
entgelts ausnutzte, um die Lös ung der au fgetretenen Problem e im Sinne der Be-
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schäftigten durchzusetzen. Einige der tarifvertraglichen Lücken wurden s omit auf 
betrieblicher Ebene nachverhan delt und teils im Vorgriff auf Einigungen der Tarif-
parteien geregelt. 

Tab. 9: Information bei Einführung des TVöD 
(Beschäftigtenbefragungen, nur Tarifbeschäftigte, Angaben in Prozent) 
„Wurden Sie vor der Einführung des TVöD gut oder schlecht informiert?“* 

 Kreis 
V 1 

Gemeinde 
V 2 

Stadt 
V 6 

Stadt 
V 7 

Gut (1) 4 17 4 3 

Eher gut (2) 17 29 20 16 

Teils, teils (3) 34 29 38 38 

Eher schlecht (4) 28 24 32 35 

Schlecht (5) 17 0 6 7 

Mittelwert 3,37 2,61 3,17 3,27 

* Im Fall V 12 wurde die Frage in Absprache mit den Akteuren vor Ort nicht gestellt. 

Aus uns eren Besc häftigtenbefragungen er gibt sic h, dass si ch die Beschäftigten in  
den meisten Fällen bezüglich der Einführung des TVöD nicht besonders gut infor-
miert fühlten (vgl. Tab. 9). Der positivere  Wert im Fall der Gemeinde V 2 sollte mit 
deren Größe zu erklären sein, persönliche Information des engagierten Personalver-
antwortlichen dürfte hier ei ne größere Rolle gespielt haben. Au ch in unseren weite-
ren Fallstudien schien sich die Information  der Beschäftigten über den TVöD meist  
auf einen Bescheid bezüglich der Überleit ung oder in einigen Fällen ein Informati -
onsblatt zu beschränk en, größere Informa tionsveranstaltungen wurden eher  im Zu-
sammenhang mit dem Leistungs entgelt durchgeführt. Dies könnte damit zusammen-
hängen, dass für viele Akteure in den Kommunen die TVöD-Einführung recht überra-
schend kam und Per sonalräte und Arbeitgeber zunächst selb st nicht ausreichend 
informiert waren. Darüber hinaus stellte die Überleitung in den TVöD tatsächlich eher 
einen Ver waltungsakt dar, da aufgrund der noch aus stehenden neuen Entgeltord-
nung keine Neueingruppierungen stattf anden (Regelüberführung in die neuen Ent-
geltgruppen) und durch die Regelungen des TVÜ grundsät zlich eine verlustfreie  
Überleitung der vorhandenen Beschäftigten gewährleistet sein sollte. Nach Einschät-
zung der Personal- bzw. Betriebsräte und der Arbeitgebervertreter unserer Untersu-
chungsfälle nahmen die Beschäftigten den TVöD  zunächst nicht  als große Reform 
wahr, erst als sich im Laufe der Zeit herausstellte, welche finanziellen Verluste damit  
einhergingen, habe s ich Unzufriedenheit aus gebreitet. Auch die 2007 erstmals aus-
gezahlte gekürzte Jahressonder zahlung, insbesonder e in den oberen Entgeltgrup-
pen, spielt hier eine Rolle. Von den Besch äftigten in unseren Fallkommunen wird der 
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TVöD überwiegend als ein Absenkungstari fvertrag und eine „Sparmaßnahme“ ange-
sehen.  

Tab. 10: Bewertung des Entgeltsystems des TVöD 
(Beschäftigtenbefragungen, nur Tarifbeschäftigte, Mittelwerte einer 5er-
Skala von 1=„sehr gut“ bis 5=„sehr schlecht“) 
„Wie bewerten Sie das derzeitige tarifliche Entgeltsystem des TVöD im Hinblick 
auf: …“ 

 Kreis 
V 1 

Gemeinde
V 2 

Stadt 
V 6 

Stadt 
V 7 

Großstadt
V 12 

Gerechtigkeit 3,62 3,55 3,63 3,45 3,38 

Aufstiegschancen 4,01 3,64 3,94 3,81 3,70 

Höhe der Bezahlung 3,32 3,18 3,39 3,08 3,23 

Motivation/ Leistungsbe-
reitschaft 3,66 3,29 3,40 3,44 3,31 

 

In unseren Beschäftigtenbefragungen wird das derzeitige Entgeltsystem des TVöD 
insgesamt von den Tarifbeschäftigten tendenzie ll negativ beurteilt (vgl. Tab. 10). Die 
„Aufstiegschancen“ werden in allen Fällen am schlechtesten bewertet. Dies kann  
damit zusammenhängen, dass viele der Beschäftigten Übergeleitete sein dürften, die 
sich möglicherweise in einer  individuellen Endstufe bef inden. Außerdem  wurde  in  
unseren Fallstudien häufig der  Wegfall der Bewährungs- und Zeit aufstiege sowie der 
Lebensaltersstufen kritisiert, was sich in dies er negativen Bewertung niederschlagen 
dürfte. Am zweitschlec htesten wird in vier vo n fünf Fällen der As pekt der Gerechtig-
keit empfunden, gefolgt und höchstwahrscheinlich damit zusammenhängend von  
„Motivation und Leistungsbereitschaft“. Da die „ Höhe der Bezahlung“ in allen Fällen 
noch am besten bewertet wird, wäre es nicht angebracht, den konstatierten Mangel 
an „Gerechtigkeit“ mit einer subjektiv als zu gering empfundenen Bezahlung zu erklä-
ren. Aus unseren Fallstudien läs st sich schließen, dass als ungerecht unter anderem 
inadäquate und unzeitgemäße Stellenbeschreibungen und -bewertungen angesehen 
werden, die die tatsächliche Tätigkeit ni cht mehr hinreichend abbilden, oder Eingrup-
pierungen, die im Ver gleich mit anderen T ätigkeiten (oder auch verbeamteten Kolle-
gen) nicht gerechtfertigt erscheinen. Die Be seitigung dieser Gerechtigkeit sdefizite 
hätte mit einer neuen Entgeltordnung zumin dest in Angriff genommen werden sollen. 
Da die Eingruppierung nach wie vor nach den alten Kriter ien erfolgt, bestehen auch 
ihre teilweise problematischen Effekte fort. Ein weiteres Gerechtigkeitsproblem ergibt 
sich aus der Ungleichbehandlung von über geleiteten und neu eing estellten Beschäf-
tigten. Die durch die gleichz eitige Geltung von Übergangsrecht und neuem Tarifver -
trag entstandene Situation der u ngleichen Bezahlung gleicher Tätigkeiten wird in un-
seren Fallstudien hä ufig kritisiert. Das Gerechtigk eitsempfinden korreliert darüber 
hinaus leicht mit der Information im Zusammenhang mit der TVöD-Einführung. 
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Tab. 11: Ungerechte Behandlung durch Einführung des TVöD 
(Beschäftigtenbefragungen, nur Tarifbeschäftigte, Angaben in Prozent) 
„Wurden Sie Ihres Erachtens persönlich durch den TVöD ungerecht behan-
delt?“ 

 Kreis 
V 1 

Gemeinde
V 2 

Stadt 
V 6 

Stadt 
V 7 

Großstadt 
V 12 

Ja 41 34 28 18 28 

Nein 35 37 47 58 54 

Weiß nicht 24 29 25 24 17 

 

Das Ausm aß, zu dem sich die Tarifbesc häftigten in unseren Untersuchu ngsfällen 
durch die TVöD-Einführung persönlich ungerecht behandelt fühlen, variiert allerdings 
erheblich. Während sich in der  Stadt V 7 nur 18% der Ta rifbeschäftigten ungerecht  
behandelt fühlen, sind es im Kreis V 1 41% (vgl. Tab.11) . Auch die Umstellung vom 
Bedarfs- auf das Leis tungsprinzip stößt im Kreis V 1 auf größer e Ablehnung als in  
den anderen Untersuchungsfällen. Auf Grundlage uns erer Daten sind dies e Abwei-
chungen nicht eindeutig zu erklären. Denkbar ist, dass die in zeitlicher Nähe zu unse-
rer Befragung stattfindenden Umstrukturieru ngsprozesse im Kreis Un sicherheit unter 
den Beschäftigten auslösten, die sie den  Neuerungen des TVöD skeptisc h gegen-
überstehen ließ. Die Wahrnehm ung betrieblicher und gesellschaftlicher Entwicklun-
gen durch die Besc häftigten wird auch in starkem Maße dadurc h geprägt, wie d ie 
Diskurslandschaft strukturiert ist, an der  sie teilhaben, und we lche Deutungsmuster 
den Indiv iduen zur Verfügung s tehen. Solche Di skursstrukturen können sich zwi-
schenbetrieblich sowie auch innerbetrieblic h beträchtlich unter scheiden und die  
Deutung bestimmter Entwicklungen unabhängig von der konkreten Situation selbst in 
spezifischer Weise beeinflussen (Schmidt/Schönberger 1999: 72ff.). 

Trotz der Unzufriedenheit mit den Gewe rkschaften wegen des TVöD-Absc hlusses, 
die in Interviews mit Beschäftigten und Gewe rkschaftsvertretern selbst immer wieder  
zum Ausdruck kam, bedeutet dies nicht, da ss sich die Mehrheit der Beschäftigten  
grundsätzlich von den Gewerkschaften abwendet  oder den Sinn ihrer Existenz in 
Frage stellt, auch wenn sich in den Befragungen immerhin jeweils etwa ein Viertel bis 
ein Drittel der Beschäftigt en unentschieden äußerten (vgl. Tab. 12). Auch in den von 
uns geführten Grupp engesprächen kam zum Ausdruck, dass eine Gewerkschafts-
mitgliedschaft trotz Unzufriedenheit mit de r jüngeren Entwicklung weiter für wichtig  
gehalten wird, da man sonst nic hts beweg en könne, denn „wenn wir nic ht auf die 
Straße gehen, brauchen wir uns nicht wunder n“ (Tarifbeschäftigte, ehem. Ange-
stellte, V 1). Einmal mehr  wird hier deutlic h, dass sow ohl die Dimension der Aner-
kennung als auch die des Interesses eine Rolle  spielt. Während man aus einer Aner-
kennungsperspektive davon aus gehen könnte, dass sich durch das Tarifergebnis  
enttäuschte Beschäftigte, die sich ungerecht behandelt fühlen, von der Gewerkschaft 
abwenden, kann es ein als unz ureichend empfundener Tarifabschluss auch gerade 
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rational er scheinen lassen, selbst zu handeln, da nur so die Möglichkeit gesehen  
wird, die eigenen (materiellen) Interessen in Zukunft besser durchzusetzen.38 

Tab. 12: Notwendigkeit einer Gewerkschaft 
(Beschäftigtenbefragungen, nur Tarifbeschäftigte, Angaben in Prozent) 
„Braucht man als Beschäftigter heute noch eine Gewerkschaft?“ 

 Kreis 
V 1 

Gemeinde
V 2 

Stadt 
V 6 

Stadt 
V 7 

Großstadt 
V 12 

Ja (1) 22 27 27 32 38 

Eher ja (2) 31 32 26 25 25 

Unentschieden (3) 32 24 31 29 22 

Eher nein (4) 9 10 11 9 9 

Nein (5) 6 7 5 4 5 

Mittelwert 2,48 2,39 2,40 2,29 2,18 

 

Insgesamt lässt sich resümieren, dass die Einführung des TVöD – abgesehen vom  
neuen Leis tungsentgelt, das im folgenden Kapitel ausführ licher behandelt werden  
wird – vor Ort in den Verwaltungen und ko mmunalen Betrieben weder Begeisterung 
auslöste, noch besondere Konflikte verursachte.  

                                            

38 Ähnliches zeigte sich a uch bei bzw . in der Folge der Einf ührung des ERA in der Metall- 
und Elektroindustrie (Kuhlmann/Schmidt 2011). 
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4. Konflikte um das Leistungsentgelt 

4.1 Die Regelungen des § 18 TVöD-VKA  

Die Einführung leist ungsorientierter Bezahlung im ö ffentlichen Dienst ist einer der  
derzeit am heftigsten umstrittenen tarif-  und betriebspolitischen Vorgänge und stellt 
sich insbesondere im kommunalen Bereich neben der Frage einer  neuen  
Entgeltordnung als ein sachli ch und symbolisch zentraler politischer Streitpunkt für 
die weitere Entwick lung des  öffentlichen Dienstes  sowie dessen industrielle 
Beziehungen dar. Die Einf ührung von Leistungsentgelt gilt  insbesondere den  
kommunalen Arbeitgeberverbänden nicht nur al s ein zentrales Element des mit der 
Entgeltreform angestrebten Wechsels von den Prinzipien des  Bedarfs bzw. der 
Alimentation hin zu einer verstärkten Ausrichtung des öffentlichen Dienstes am  
Leistungsprinzip, sie wird auch als ein zentrales Element der für nötig erachteten  
Modernisierung des  öffentlichen Dienst es insges amt betrachtet. Die daran 
gekoppelte Absicht, v orhandene Ressourc en effe ktiver und effizienter einzusetzen, 
gilt angesichts der chronischen Unterfinanzierung der öffentlichen Aufgaben als eine 
nahe liegende Strategie (vgl. KGSt 2007; Böhle 2005). 

Die Idee, Leistungsanreize im  öffentlichen Dienst einzuf ühren, ist keineswegs neu.  
So formulierte schon im Jahr 1973 die Studienkommission für die Reform des öffent-
lichen Dienstrechts in ihren Vorschlägen an den Bundestag: 

„Zwar erhöht das System der persön lichen Sicherung, das den öffentlichen 
Dienst vor anderen Berufen auszeichnet, dessen Anziehungskraft auf dem Ar-
beitsmarkt und fördert insofern mittelbar  auch die Leistungsfähigkeit der öf-
fentlichen Verwaltung; doch ist nicht von der Hand zu weisen, daß ein tende n-
ziell mehr auf Sicherheit und Kontinuität als auf Wettbewerb, Risiko und Mobi-
lität angelegtes Dienstr echtssystem der Leistungs - und Innovationsber eit-
schaft aus  sich heraus keine bewege nden Impulse vermitteln kann. Durc h 
flankierende Steuerungsel emente, insbesondere durch einen Sanktions me-
chanismus, der positive Leistungen honor iert und negative Leis tungen mit  
nachteiligen Folgen beantwo rtet, kann dies e Schwäche des Systems ausge-
glichen oder gemildert werden.“ (Studienkommission 1973: 113). 

Neben dem zentralen Änderungsvorschlag der  Vereinheitlichun g des Dienstrechts 
für Beamte und Tarifbeschäftigte sollt e dem Leistungsprinzip mehr Geltung ver-
schafft und ein funktions- und leistungsorient iertes Entgeltsystem eingeführt werden. 
Vor dem Hintergrund der ungünstigen Wirt schaftsentwicklung und eines f ehlenden 
politischen Konsenses, so Jörges-Süß, seien die Pläne einer  umfassenden Dienst-
rechtsreform in den Folgejahren jedoch nicht weiter verfolgt worden und der Wechsel 
zu einer Regierungskoalition von CDU/CSU und FDP habe ein e Neuorientierung hin 
zu Verwalt ungsvereinfachung, Aufgabenkon traktion und Personaleinsparungen mit 
sich gebracht (vgl. Jörges-Süß 2007: 149ff. u. 158ff.).  

Zu Beginn der 1990er  Jahre wur de ein erneut er Anlauf zu einer  grundlegenden Re-
organisation des öffentlichen Dienstes unter nommen, der vor dem Hintergrund der  
deutschen Wiedervereinigung un d der daraus resultierenden Kraf tanstrengung für 
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die Kommunen, sich verstetigender Finanz ierungsdefizite der öffentlichen Kassen  
und einer Ausgliederungswelle kommunaler Aufgaben dringend geboten schien (vgl. 
KGSt 2007: 11ff.). Da wachsende Aufgab en und steigende Anfo rderungen nicht län-
ger durch Größenwachstum des öffentlic hen Dienstes ausgeglic hen werden sollten,  
formulierte die von den kommunalen Sp itzenverbänden getragene Kommunale Ge-
meinschaftsstelle für Verwaltungsm anagement (KGSt) gegenüber den Kommunen 
die Forder ung, dass fortan „Leistungsstei gerung statt Größenwachstum“ zu gelten  
habe (KGSt 1993: 7). 

Mit dem neuen Steuerungsmodell (NSM) suchte  die KGSt die Ei nführung betriebs-
wirtschaftlicher Elem ente und den Übergang vo m behördlichen Bürokr atiemodell 
zum politis ch gesteuerten, effektiven und effizienten „Dienstleistungsunternehmen  
Kommunalverwaltung“ (KGSt 1993: 13) zu befördern. Neben ei ner Steiger ung der  
Wettbewerbs- und Kundenorientier ung, galt es die diagnosti zierten Strategie-, Ma-
nagement-, Attraktivitäts-, und Legitimitätslücken des öffentlichen Dienstes z u behe-
ben. Die Steigerung v on Leistung ist zwar ein zentraler Faktor des NSM, Möglich-
keiten zur Einführung von Le istungsbezahlung wurden aber im Rahmen dieses Re-
formprojekts nicht aus gelotet. Vielmehr wur de auf ni cht ausgeschöpfte immaterielle  
Leistungsanreize verwiesen. 

Gleichwohl kam es – ebenfalls  in den neunz iger Jahren – im Hinblick auf die Einfüh-
rung leistungsorientierter Entgeltkomponenten zu einer „bemerkenswerten Aufbruch-
phase“ (Tondorf 2007a: 26). 1996 wurde von der VKA und der Gewerkschaft ÖTV , 
der Vorläuf erorganisation von Ver.di im öffentlichen Di enst, der Rahmentarifvertrag 
über Grundsätze zur Gewährung von Leistungszulagen und Leistungsprämien (TV-L) 
für die Kommunen abgeschloss en. Auf sei ner Basis wurde den Landesbezirken die 
Möglichkeit eröffnet, Tarifverträge zu Leistungsprämien und -zulagen abzusc hließen 
(vgl. Tondorf 2007a: 26). Ar beitgebervertreter von Bund  und Ländern hat ten zwar 
ebenfalls am Verhandlungstisch gesessen, trugen den Tarifkompromiss letztendlic h 
jedoch nic ht mit. Die Gewerkschaften dag egen hatten sich, so Tondorf, „trotz be-
trächtlicher Bedenken an der Basis“ auf den Abschlus s eingelassen, um Leistungs-
entgelt tariflich regeln und „betrieblichen ‚Wildwuchs’“ verhindern zu können (Tondorf 
2007b: 8). Es gab aber auch Stimmen, die einer offensiven Annäherung der Gewerk-
schaft Ver.di an das Thema Leistungsbem essung einen „besonderen Charme“ ab-
gewinnen konnten, da diese Chancen biete, „die Bemessung des Leistungsvolumens 
eines Beschäftigten in den Mittelpunkt der Ab stimmung über Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen zu stellen“  und so „das einsei tige, von den Arbeitgebern bisher negativ 
geprägte T hema Leis tung mit eigenen Vorste llungen zur Motivationsförderung zu  
unterlegen“ (Herbing 2004: 366). Auch fü r Beamtinnen und Beamte wurde 1997 mit 
der Dienstrechtsreform im Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) die Möglichk eit einer  
Leistungsbezahlung geschaffen, wenn auch nur für eine begrenzt e Anzahl v on Per-
sonen.  

In der Praxis wurden dann allerd ings, sowohl im Beamten- als auch im Tarifbereich, 
diese rechtlichen und tarifvertraglichen Möglichkeiten bei Weitem nicht ausgeschöpft. 
So erfolgte die erforderliche Aus gestaltung der Rahmenregelunge n des TV-L (1996) 
in landes bezirklichen Tarifverträgen ledigl ich in NRW  (landes weit und für die Stadt 
Gütersloh), Hessen, Bayern (landesweit und für die Stadt M ünchen) und Sachsen-



 

 

88

Anhalt.39 Die damit geschaffenen Möglichkeit en zur Einf ührung von Leistungs vergü-
tung wurden jedoch nur von wenigen Komm unen genutzt. Auch Projekte mit Modell-
charakter, wie sie in der St adt Saarbrücken (Haustarifver trag, 1995) oder der Stadt 
Gütersloh (Bezirkstarifvertrag 2000) durchgeführt wurden und in denen unter wissen-
schaftlicher Begleitung mit Ums etzungsformen von Leistungsent gelt experimentiert 
wurde, gaben weniger  Stoff für eine „Erfolgs story“, denn für wicht ige Lehren ab, die 
aus den gewonnenen Erfahrungen für zuk ünftige Unternehmungen in Sachen Leis-
tungsentgelt gezogen werden können (vgl. Tondorf 2007b:  13ff.). Die Begründungen 
für diese verhaltene Resonanz reichen von Finanzierungsproblemen der Arbeitgeber, 
über fehlende Erfahrung mit Leistungsmessung und - beurteilung und den entspre-
chenden Systemen, bis hin zu unzureichender Akzeptanz und Legitimation seitens  
der Beschäftigten (BMI 2001; Jörges-Süß  2007; Tondorf/Jochmann-Döll 2004; Ves-
per/Feiter 2008). Bereits seit Jahren gab es in  NRW allerdings monatliche Leistungs-
zuschläge für den Gel tungsbereich des früheren BMT-G, d.h. für di e früheren Arbei-
terbereiche, die jedoch in der Praxis eher den Charakter von Senioritätszulagen hat-
ten und von den Beschäftigten meist als feste Lohnbestandteile begriffen wurden. 

Der § 18 TVöD, in dem sich die Regelun gen zum Leistungsent gelt befind en, stellt  
einen erneuten tarifvertraglichen Vorstoß dar, leistungsorientierte Bezahlung in Bund  
und Gemeinden festzuschreiben und flächendeckend einzuführen. Zugleich gilt diese 
Maßnahme insbes ondere den Arbeitgeberverbänden auch als ein Instrument, von  
dem angenommen wird, dass es den in s Stocken geratenen Reformbemühungen  
wieder neuen Auftrieb geben kann. Zu fragen wird sein, inwieweit dieses Instrument 
den Paradigmenwechsel vom Bedarfs- zum Leistungsprinzip tat sächlich wirkungs-
mächtig werden lässt , oder ob vielmehr vor dem Hintergrund bisher nur begrenzt 
erfolgreicher Bemühungen um eine Moder nisierung des öffentlichen Dienst es über-
höhte Erwartungen an die Einführung von Lei stungsentgelt geknüpft werden. Zu fra-
gen ist dar über hinaus, welchen Stellenwer t die Einführung leistungsorientierter Be-
zahlung für die weitere Entwicklung des  öffentlichen Dienstes sowie dessen industri-
eller Beziehungen einnimmt und inwieweit schließlic h „die unter großem Aufwand  
erzielten tariflichen Rahm enregelungen den Interessen und Möglichkeiten derer ge-
recht werden, die diese Regelungen umsetzen sollen“ (Tondorf 2007a: 28). 

Regelungsstruktur 

Mit dem Abschluss des TVöD für den Bu nd und die Kommunen und (zunächst auch)  
des TV-L für die Länder wurde die tarifr echtliche Grundlage geschaffen, um leis-

                                            

39  Außer den genannten Regelungen fanden sich  tarifliche Regelungen zu Leistungsentgel-
ten bei den kommunalen Versorgun gsbetrieben (TV-V aus dem Jahr 2 000), bei E ntsor-
gungsbetrieben (Abfallentsorgung der Stadt Aachen, 1997; Zweckverband Restmüll-Heiz-
kraftwerk Böblingen, 2 002), den Nahverkehrsbetrieben in NRW un d in Brandenburg  
(beide 2001), Landesbanken, Kreditinstitute mit Sonderaufgaben (Anstalt des öffentlichen  
Rechts), freie Sparkassen und Sparkassen des Saarlandes (2003), Allgemeine Ortskran-
kenkassen (1995), Betriebskranken kassen, die der Tarifgemeinschaft angehören (1998 ), 
Bundesverband der Betriebskra nkenkassen und angeschlossene  Landesverbände 
(1999), Innungskrankenkassen (2000), sowie bei dem Unfallkrankenhaus Marzahn (2002) 
und dem Staatsbad Salzuflen (2003) (Tondorf/Jochmann-Döll 2004: 429). 
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tungsorientierte Bezahlung erstmals flächendeckend im deutschen öffentlichen  
Dienst einz uführen. Während bei Bund und Ländern vereinbart worden war, die in  
den Manteltarifverträgen formulierten Eckdat en zum Leistungsentgelt noch in beson-
deren Tarif verträgen zum Leistungsentgelt zu konkretisieren, bevor in den Bundes- 
bzw. Landesressorts und den Behörden die Umsetzung in  Dienstvereinbarungen  
erfolgen konnte, finden sich für den kommunal en Bereich schon im TVöD selbst et-
was detaillierter gefasste Regelungen zum Leistungsentgelt, die ohne den Zwischen-
schritt eines besonderen Tarifvertrages unmi ttelbar in betrieblic he Vereinbarungen 
umgesetzt werden sollten. In den Kommunen konnte s omit ohne weitere tarifvertrag-
liche Regelungsstufe mit der Erarbeitung v on einschlägige n Bet riebs- bzw. einver-
nehmlichen Dienstvereinbarungen zur Konkre tisierung der vor Ort einzuführenden 
Systeme begonnen werden. Für den Bereich des Bundes wurde am 25.8.2006 der 
LeistungsTV-Bund vereinbart, der am 1.1.2007 in Kraft trat. So konnte bei Bund und  
Kommunen die Einführung des Leistungsentgelts, wie im Tarifvertrag vereinbart, zum 
1.1.2007 beginnen. Bei den Ländern kamen hingegen landesbezirkliche Tarifverträge 
zum Leistungsentgelt, und damit die Vorau ssetzung für eine praktische Umsetzung  
leistungsorientierter Bezahlung, nicht zustande und letzt lich wurde in der Tarifrunde 
2009 die Vereinbarung über di e Einführung von Leistungsentgelt im TV-L wieder ge-
strichen.40 In den nachfolgenden Ausführungen zu den Details der Regelungen findet 
der TV-L k eine weitere Berücks ichtigung. Der Fokus  unserer  weiteren Darlegungen  
liegt auf dem kommunalen Bereich; Regel ungen für den Bund werden nur berück-
sichtigt, wenn sie relevante Besond erheiten gegenüber de m § 18 TVöD-VKA 
aufweisen. 

Ziele 

Explizit genannt wird in § 18 Ab s. 1 TVöD -VKA das Z iel, durch leistungs- und/oder 
erfolgsorientierte Bezahlung zur Verbe sserung der öffentlichen Dienstleistungen bei-
tragen und zugleich Motivation, Eigenveran twortung und Führung skompetenz stär-
ken zu wollen. Überdies ist festgelegt, da ss die Betriebsparteien in ihren Be triebs- 
bzw. Diens tvereinbarungen zum Leistungsentgelt „Ziele zur Sicherung und Verbes-
serung der  Effektivität und Effizienz, in sbesondere für Mehrwertsteigerungen (z.B. 
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, - der  Dienstleis tungsqualität, - der Kunden/-
Bürgerorientierung)“ (Abs. 6) festschreiben sollen.  

Ein ähnlicher Wortlaut findet sich in der Präambel des LeistungsTV-Bund. Diese geht 
allerdings insofern über den § 18 TVöD-VKA  hinaus, als eingefor dert wird, dass „bei 
Anwendung und Ausfüllung“ des Tarifvertr ags „die Diskriminierungsfreiheit und 
Transparenz der Bewertungs- und Feststellungsregelungen“ sicherzustellen sei. Be-
tont wird weiterhin, bei der Gestalt ung der Leistungsa nforderungen und -bewertun-
gen sei „dem Grundsatz der Ve reinbarkeit von Familie und Beruf Rechnun g zu tra-
gen und das Leitprinzip der Gleichst ellung von  Frauen und Männer n (Gender-
Mainstreaming) zu verwirklichen“ (Präam bel LeistungsTV-Bund). Allerdings haben 
diese Forderungen durch ihre Platzierung in  der Präambel keinen unmittelbaren Re-

                                            

40  Für Thüringen allerding s war bis zum Zeitpunkt der Abschaffung des Leistungse ntgelts 
bei den Ländern ein landesbezirklicher Tarifvertrag bereits weit gediehen. 
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gelungscharakter, können aber zur Anwe ndung und Auslegung des Leist ungsTV 
herangezogen werden (vgl. Bepler et al . 2010: Kommentar zum TVöD, Präambel 
LeistungsTV-Bund, Rdn. 6).  

 

 
Die Regelungen des § 18 VKA zum Leistungsentgelt 

 (1) Die leistungs- und/oder erfolgsorientie rte Bezahlung soll daz u beitragen, die öf-
fentlichen Dienstleist ungen zu verbessern. Z ugleich sollen Motivation, Eigenverant-
wortung und Führungskompetenz gestärkt werden.  
(2) Ab dem 1. Januar 2007 wird ein Leistungsentgelt eingeführ t. Das Leistungsent-
gelt ist eine variable und leistungsorientie rte Bezahlung zusätzlich zum Tabellen-
entgelt.  
(3) Ausgehend von einer verein barten Zielgröße von 8 v.H. entspricht bis z u ein er 
Vereinbarung eines höheren Vomhundertsatzes das  für das Leistungsent gelt zur  
Verfügung stehende Gesamtvolum en 1 v.H. der ständigen Monatsentgelte des Vor-
jahres aller unter den Geltungsbereich des  TVöD fallenden Besch äftigten des jewei-
ligen Arbeitgebers. Das für das Leist ungsentgelt zur Verfügung stehende Gesamt-
volumen ist zweckentsprechend zu verwenden; es besteht die Verp flichtung zu jähr-
licher Auszahlung der Leistungsentgelte.  
 (4) Das Leistungsent gelt wird zusätzlich zum Tabellenentgelt als Leistungsprämie, 
Erfolgsprämie oder Leistungszulage gewähr t; das Verbinden verschiedener Formen  
des Leistungsentgelts ist zulässig. Die Leis tungsprämie ist in der Regel eine einma-
lige Zahlung, die im Allgem einen auf der Grundl age einer Z ielvereinbarung erfolgt;  
sie kann auch in z eitlicher Abfolge gezah lt werden. Die Erfolgs prämie kann in Ab-
hängigkeit von einem bestimmten wirtschaftlichen Erfolg neben dem gemäß Absatz 3 
vereinbarten Startvolumen gezah lt werden. Die Leistungszu lage is t eine z eitlich be-
fristete, widerrufliche, in der Regel m onatlich wiederkehrende Zahlung. Leistungsent-
gelte können auch an Gruppen von Beschäf tigten gewährt werden. Leistungsentgelt 
muss grundsätzlich allen Beschäftigten zu gänglich s ein. Für T eilzeitbeschäftigte 
kann von § 24 Abs. 2 abgewichen werden.  
(5) Die Feststellung oder Bewertung von Leistungen gesch ieht durch das  Verglei-
chen von Zielerreichungen mit den in der Zi elvereinbarung angestrebten Zielen oder 
über eine systematische Leist ungsbewertung. Zielv ereinbarung ist eine freiwillige 
Abrede zwischen der  Führungs kraft und ei nzelnen Beschäftigten oder Beschäftig-
tengruppen über objek tivierbare Leistungsziele und die Bedingungen ihrer Erfüllung. 
Leistungsbewertung ist die auf einem bet rieblich ver einbarten System beruhende  
Feststellung der erbr achten Leistung nach möglichst messbaren oder an derweitig 
objektivierbaren Kriterien oder durch aufgabenbezogene Bewertung. 
(6) Das jeweilige Sys tem der leistungsorientierten Bezahlung wird betrieblich verein-
bart. Die individuelle n Leistungsziele von Beschäfti gten bz w. Beschäftigtengruppen  
müssen beeinflussbar und in der regelmäßi gen Arbeitszeit erreichbar sein. Die Aus-
gestaltung geschieht  durch Betriebsvere inbarung oder einver nehmliche Dienstver-
einbarung, in der insbesondere geregelt werden: 
- Verfahren der Einführung von leistungs- und/oder erfolgsorientierten Entgelten, 
- zulässige Kriterien für Zielvereinbarungen,  
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- Ziele zur Sicherung und Ve rbesserung der Effektivität  und Effizienz, insbesondere 
für Mehrw ertsteigerungen (z.B. Verbesser ung der Wirtschaftlichkeit, - der Dienst-
leistungsqualität, - der Kunden-/Bürgerorientierung) 
- Auswahl der Formen von Leis tungsentgelten, der Methoden sowie  Kriterien der 
systematischen Leis tungsbewertung und  der auf gabenbezogenen Bewertung 
(messbar, zählbar oder anderweitig objektivierbar), ggf. differenziert nach Ar beitsbe-
reichen, u.U. Zielerreichungsgrade, 
- Anpassung von Zielvereinbarungen bei wesentlichen Änderungen von Geschäfts-
grundlagen,  
- Vereinbarung von Verteilungsgrundsätzen, 
- Überprüfung und Verteilung des zur Verfügung stehenden F inanzvolumens, ggf. 
Begrenzung individueller Leistungsentgelte aus umgewidmetem Entgelt,  
- Dokumentation und Umgang mit Auswertungen über Leistungsbewertungen. 
(7) Bei der Entwicklung un d beim ständigen Co ntrolling des  bet rieblichen Systems  
wirkt eine betrieblic he Kommission mit, deren Mi tglieder je zur H älfte vom Arbeitge-
ber und vom Betriebs-/Personalrat aus dem Betrieb benannt werden. Die betriebliche 
Kommission ist auch für di e Beratung von schriftlich b egründeten Beschwerden zu-
ständig, die sich auf Mängel des System s bzw. seiner Anwendung beziehen. Der 
Arbeitgeber entscheidet auf Vo rschlag der betrieblichen Kommission, ob und in wel-
chem Umfang der Beschwerde im Einzelf all abgeholfen wird. Folg t der Arbeitgeber  
dem Vorschlag nicht, hat er  seine Gründe darzulegen. Notwendige Korrekturen des 
Systems bzw. von Sy stembestandteilen empfiehlt die betrieblic he Kommission. Die 
Rechte der betrieblichen Mitbestimmung bleiben unberührt.  
(8) Die ausgezahlten Leistungsentgelte sind zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 
 

Quelle: TVöD-VKA 

Gesamtvolumen und Finanzierung des Leistungsentgelts 

Bei Bund und Kommunen wurde für die „vari able und leistungsorientierte Bezahlung 
zusätzlich zum Tabellenentgelt“ (vgl. § 18 Abs. 2 TVö D-VKA) zunächst ein Gesamt-
volumen von 1% „der ständi gen Monatsentgelte des Vorjahres aller unter den Gel-
tungsbereich des TVöD fallenden Beschäf tigten des jeweiligen Ar beitgebers“ (vgl. § 
18 Abs. 3 TVöD-VKA) vorgesehen. Unter „A rbeitgeber“ werden im Bereich der VKA 
die jeweiligen kommunalen Verwaltungen bzw.  rechtlich selbständigen kom munalen 
Einrichtungen verstanden, im Bereich des  Bundes  e rfolgt die Ermittlung des Ge-
samtvolumens in den hausha ltsrechtlich selbständigen Verwaltungen, den soge-
nannten Kapitelbehörden (vgl. Leist/Mischlewitz 2007: 57f.). 

Als Z ielgröße für das  Leistungs entgeltvolumen werden 8% der  Vorjahresentgelte  
genannt; bis wann diese Zielgröße erreicht sein  soll, ist im Tarifvertragstext jedoch 
nicht angegeben. Bei der Tarifrunde 2008 wu rde v on der VKA jedenfalls  auf den  
Ausbau des Gesamtvolumens als „wichtigstes Ziel“ gedrängt. Da aber weder Ver.di 
zu einem Volumenausbau zulas ten linearer Entgelterhöhungen bereit gewesen sei, 
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noch sie selbst eine Steigerung „on top“ für vertretbar gehalten habe, so die VKA, sei 
die gemeinsame Erklärung von Arbeitgebern und Gewerkschaften mit der Formulie-
rung „Die Tarifvertragsparteien bekennen s ich zur weit eren Stärkung der Leistungs-
orientierung“ als „Mi nimalkonsens“ in den  Änderungstarifvertrag Nr. 2 zum TVöD 
aufgenommen worden (Tarifinfo der VKA, Ausgabe 13 vom 30.7.2008). Einen Ver-
handlungserfolg konnte die VKA dann in de r Tarifrunde 2010 er zielen, bei der zwar 
eine kleine, aber in Anbetrach t der Finanzmarktkrise keineswegs s elbstverständliche 
Erhöhung vereinbart wurde: Üb er vier Jahre hinweg wird demnach die für die  leis-
tungsorientierte Bezahlung z ur Verf ügung stehende Gesamtsumme um 0,25% pro 
Jahr auf 2% gesteigert. Bemerkenswert ist überdies, dass im Bereich der kommuna-
len Krankenhäuser das in der T arifeinigung 2008 auf Null gesetzte Leistung sentgelt 
in dieser T arifrunde mit einem Gesamtvolu men von 0,75% für das Jahr 2011 reakti-
viert wurde (vgl. Tarifeinigung 2010). Der Bereich des Bundes ist von dies en Rege-
lungen zum Leistungsentgelt jedoch aus genommen. Das Bundesminister ium des 
Innern (BMI) als Arbeitgebervertreter des Bundes  hat in der Tarifrunde 2010 lediglich 
den Willen bekundet, Leistungsbezahlung in Anlehnung an die Kommunen außerta-
riflich weiter auszubauen. Das bedeute aber nicht, so di e Verlautbarung des BMI, 
dass der Bund auf die „Bezahlung nach Leistung“ verzichten wolle (vgl. BMI 2010).41 

Finanziert wurde das  1%ige Startvolumen für Leistungsentgelte aus bisher undiffe-
renziert ausgezahlten Entgeltbestandteile n der Beschäftigten. Umgewidmet  wurden  
Gelder, die durch das Wegfallen von Urlaubs- und Weihnachtsgeld zugunsten von im 
Volumen geringeren J ahressonderzahlungen sowie durch auslauf ende Besitzstände 
„frei“ geworden waren. Letzt ere sollen zusammen mit Ante ilen von Entgeltsteigerun-
gen künftiger Tarifrunden zur Finanzierung des  Leistungsentgelts und weiterer Volu-
menerhöhungen herangezogen werden.42 Möglich ist der Nieders chriftserklärung zu 

                                            

41  Gegen einen Rückzug  des Bundes aus der  leistungsorientierten Bezahlung spricht auch, 
dass die im Jahr 2009 durchgeführte und nach eigenen Angaben bezogen auf die Summe 
aller Besch äftigten der  unmittelbaren Bundesverwaltung repräsentative „Evaluation der  
Erfahrungen mit dem Leistungsentgelt nach TVöD im Bundesbereich“ zum Ergebnis kam, 
dass einschlägige Dienstvereinbarungen in 96 % der teilne hmenden Behörden (94% der  
erfassten Beschäftigten) abgeschlossen wurden. Leistungsentgelt wurde demnach in der 
Bundesverwaltung nahezu flächendeckend eingeführt (Stellermann et al. 2009). 

42  Anzumerken ist hier, dass laut Protokollerkläru ng Nr. 5 zu § 18 TVöD die landesbezirkli-
chen Regelungen in Baden-Württemberg, Nordrhein-West falen und im Saarland zu Leis-
tungszuschlägen zu §  20 BMT-G unberührt bleiben. Allerdings war im Falle NRWs offen-
bar die im Bezirkszusatztarifvertrag (BZT-G/NRW) geregelte Möglichke it für die Ar beitge-
ber, jährlich neu über die Vergabe von Leistungszuschlägen zu entscheiden, dazu genutzt 
worden, Dienstvereinbarungen zu kündigen und die Zahlung von Leistungszuschlägen mit 
Hinweis auf Leistungse ntgelte gemäß § 18 T VöD in Frage  zu stellen. Diese Problematik 
wurde im Landesbezirklichen Tarifvertrag vom 19. Dezember 2006 zum TVöD im Be reich 
des KAV NW (TVöD-NRW) in § 4 dahingehend geregelt, dass das Finanzvolumen bishe-
riger Leistungszuschläge erhalten b leibt. Die in  den Betrieben und Verwaltungen im Ka-
lenderjahr 2006 zur Ver fügung gestellten Mittel für Leistun gszuschläge an Arbeiter  wer-
den in jede m Jahr zusätzlich  zum Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD bereitgestellt (§ 4 
Abs. 1 TVöD-NRW). An Beschäftigte, die in 2006 Leistu ngszuschläge erhalten haben,  
wird ohne Verrechnung mit Leistungsentgelten a us dem Pflichtvolumen nach § 18 TVöD  
eine aufzehrende Besitzstandszulage von 2007 bis 2011 gezahlt (§ 4 Abs. 2 und 3 TVöD-
NRW) (vgl. Ver.di NRW 2007). Die Protokollerklärung zu § 4 TVöD-VKA regelt des Weite-
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§ 18 Abs. 3 TVöD-VKA zufolge auch die Berücksichtigung von Effizienzgewinnen.  
Anders etwa als die Zahlung von Lei stungsprämien in Anwendung der beamten-
rechtlichen Leistungsprämien- und Zulagenverordnung zu § 42a Bundes besoldungs-
gesetz (BBesG) ist das tarifliche Leistu ngsentgelt somit keine z usätzliche Leistung 
des Arbeitgebers (vgl. Leist/Mischlewitz 200 7: 7). Das Startvolumen wurde v on den 
Beschäftigten ausschließlich selbst finanzier t. Eine wic htige Absicherung stellt dabei 
die tarifvertragliche Maßgabe dar, dass die Arbeitgeber das Leistungsentgelt jährlich 
vollständig und zweck entsprechend auszuschütten haben, d.h. dass das Leistungs-
entgelt den Beschäftigten kollek tiv – wenn auch nun in diffe renzierter Form – nicht 
vorenthalten werden darf (vgl. Rob 2007: 355f.).  

In diesem Zusammenhang ist auch zu beac hten, dass die ausgez ahlten Leis tungs-
entgelte z usatzversorgungspflichtiges Ent gelt sind  (§ 18 Abs. 8 TVö D-VKA). Und  
schließlich ist hier die Regelung v on Bedeutung, dass Leistungsentgelt grundsätzlich 
allen Beschäftigten, die unter den Geltungs bereich des TVöD fallen, zugänglich sein 
muss.43 Das gilt ebenso für leistungsgeminderte Beschäftigte, deren Leistungsminde-
rungen bei der Bewertung ihrer Leistung j edoch angemessen zu berücksichtigen 
sind. Für Ärztinnen und Ärzte an komm unalen Krankenhäusern gelten die Regelun-
gen in An betracht des TV Ärzte-VKA, der  mit dem Marburger Bund abges chlossen 
wurde und keine ents prechenden Regelungen enthält , nicht in derselben Weise. Für  
die Beschäftigten der Spar kassen liegen mit dem Besonderen T eil Sparkassen Son-
derregelungen zum Leistungsent gelt vor, in folgedessen diese vom Leistung sentgelt 
nach § 18 TVöD-VKA ausgenommen sind (vgl. Leist/Mischlewitz 2007: 18f.). 

Beamtinnen und Beamte sind in der Regel v on der leistungsorientierten Bezahlun g 
nach § 18 TVöD ausgeschloss en. Lediglich in Nordrhein-West falen wurde inzwi-
schen mit dem Gesetz zur Stärkung der  Personalhoheit der Kommunen vom 24. 
März 2009 die Beteiligung aller Beamti nnen und Beamten der Gemeinden und Ge-
                                                                                                                                        

ren: „ Sieht das betriebliche System nach § 18 TVöD-AT für Bereiche mit überwiegend 
gewerblichen Beschäftigten eigene Teilbudgets vor, soll der verbleibende Differenzbetrag 
zwischen dem im Kalenderjahr 2006 gem. § 4 Abs. 4 BZT-G/NRW bereitgestellten Fi-
nanzvolumen für ehemalige Leistungszuschläge und den jeweils ausgezahlten Besitz-
standszulagen nach Absatz 3 Satz 1 bis zum 31. Dezember 2015 regelmäßig in diesen 
Bereichen ausgezahlt werden.“ Unter der Voraussetzung, dass die bisherigen Leistungs-
zuschläge nach dem Inkrafttreten  des TVöD und vor dem 22. No vember 200 6 nicht  
rechtswirksam verändert worden sind (§ 4 Abs. 4 TVöD-NRW), bleibt den ehemaligen Ar-
beiter/innen das Volumen der Leist ungszuschläge demnach vorerst erhalten und ist dar-
über hinaus nicht mehr wie im BZT-G/NRW von der jährlich en Entscheidung der Arbeit-
geber abhängig. 

43  Für Teilzeitbeschäftigte bestimmt § 18 Ab s. 4 TVöD-VKA, dass von § 24 Abs. 2 TVöD 
abgewichen werden ka nn. Letzterer bestimmt, dass – soweit nicht tarifvertraglich anders 
geregelt – Teilzeitbeschäftigten ihr Tabellenentgelt und a lle sonstigen Entgeltbestandteile 
in dem Umf ang ausgezahlt werden muss, der dem „Anteil ihrer individuell vereinbarten 
durchschnittlichen Arbeitszeit an der regelmäßi gen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitbe-
schäftigter“ entspricht. Offen bleibt, wie das „Abweichen“ in der Praxi s zu definie ren ist.  
Aus einer diskriminierun gskritischen Pers pektive wird überdies bemängelt, dass w eitere 
Beschäftigtengruppen, in denen oft überproportional Fraue n vertreten sind, wie befriste t 
Beschäftige sowie kurzfristig geringfügig Beschäftigte (für die der TVöD nicht gilt) von der 
leistungsorientierten Bezahlung ausgeschlossen werden können. 
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meindeverbände prinzipiell erm öglicht. Allerdings ist die Realisierung ein es einheitli-
chen betrieblic hen Systems zur Leistungs bezahlung für Beamte und Tarifbeschäf-
tigte nicht immer möglich. Leistungs bezüge können Beamtinnen und Beamten nur 
gewährt werden, wenn der Arbeitgeber entsprechende Mittel in den Haushalt einstellt 
(§ 6 LBes G). Gemeinden mit nicht ausgeg lichenem Haushalt k önnen im „Interesse 
einer vergleichbaren Behandlung aller Bes chäftigten des öffentlichen Diens tes, einer 
Förderung des Leistungsgedank ens sowie zur Förderung und Aufrechterhaltung der 
Motivation ihrer Beam tinnen und Beamten“  Leistungsbezüge dan n gewähren, wenn 
„die erforderlichen M ehrausgaben im Haus haltssicherungskonzept so dargestellt 
werden können, dass seine Genehmigungsfähigkeit nicht gefährdet wird und sie ins-
besondere nicht zu einer Verlängerung sei ner Laufzeiten führt“ (Runderlass  Innen-
ministerium NRW vom 6.4.2009). Gemeinde n mit einem nicht genehmigungsfähigen  
Haushaltssicherungskonzept können, sofern  ihnen im  Zuge der  vorläufigen Haus-
haltswirtschaft ein Budget für Personalaufw endungen zugebilligt wurde, dieses in 
einem bestimmten Rahmen auch für Leist ungsbezüge verwenden (vgl. Runderlass 
Innenministerium NRW vom 6.4.2009). Alternat iv bes teht weiterhin die Möglichk eit, 
nach der Bundes leistungsbesoldungsverordnung (BLBV) (bis 1.7.2009 nach der 
Leistungsprämien- und -zulagenverordnung) j ährlich an bis zu 15% der Beamtinnen 
und Beamten in Bes oldungsgruppen der Bundes besoldungsordnung A Le istungs-
entgelt zu vergeben. Eine Über schreitung dieses Proz entsatzes ist in dem Umfang 
zulässig, in dem von der Möglichkeit der  Vergabe von Leistungsst ufen (ebenfalls auf  
15% der Besoldungsempfänger begrenzt) nicht Gebrauch gemacht wird. 

Grundlagen der betrieblichen Leistungsentgeltsysteme 

Um die allgemein gehaltenen, tarifvertr aglichen Bestimmungen zum Leistungsentgelt 
praktisch anwenden z u können, ist eine Betriebsvereinbarung (im Geltungsbereich  
des Betriebsverfassungsgesetzes) oder eine einvernehmliche Dienstvereinbarung 
(im Geltungsbereich des Personalvertret ungsgesetzes) abzuschließ en, in der die 
Einführung und das anzuwendende System konkretisiert werden.44 

Dadurch wurde ein entscheidender Regelu ngsschritt auf die betrieblic he Ebene de-
legiert und den Betriebsparteie n Gestaltungsspielräume so wie prinzipiell auch die 
Möglichkeit eröffnet, auf die Einführung vo n Leistungsdifferenzierung zu verzichten. 
Für Kommunen, die bis zum 31.7.2007 k eine Vereinbarung abschließen konnten  
oder wollten, sieht der § 18 TVöD im Be reich der VKA eine Pa uschalausschüttung 
vor: Beschäftigte haben in dies em Fall mi t ihrem Dezembergehalt 2007 z usätzlich 
12% des ihnen für September jeweils zu stehenden T abellenentgelts erhalt en; ein  
Betrag, der etwas geringer als das Volumen von 1% des Vorjahresentgeltes  ist, wie  

                                            

44  Da eine Dienstvereinbarung zum § 18 im Einvernehmen der Betriebsparteien abgeschlos-
sen werden muss, ist diesen auch der Gang zur Einigungsstelle verwehrt. Eine Ausnahme 
gibt es für Dienststellen bzw. Unternehmen, bei denen kein Persona l- bzw. Betriebsrat 
besteht. La ut Protokollerklärung zu § 18 Abs.  6 ist  in d iesem Fall vom Arbeitgeber die  
jährliche Au sschüttung der Leistun gsentgelte sicherzustellen, was im TVöD-Ko mmentar 
(von einer Vertreterin des KAV Ba yern) dahingehend interpretiert wird, dass dieser dann 
auch das Recht habe, „ein System dafür eigenständig zu entwickeln und anzuwenden“  
(vgl. Bepler et al. 2010: Kommentar zum, § 18 (VKA), Rdn. 27). 
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es für eine nach Leistung differenzier ende Ausschüttung vorgesehen ist. Wollen die 
Personalvertretung, der Arbeitgeber oder beide Betriebsparteien auf die Ein führung 
von Leistungsentgelt verzichten, oder kommen sie bei der Entwicklung des  betriebli-
chen Leist ungsentgeltsystems zu keinem Einvernehmen und können somit keine  
Dienstvereinbarung abschließen, reduziert sich  diese Pauschale allerdings von 12%  
des jeweiligen September-T abellenentgelts für das Jahr  2008 auf 6% (womit der 
Druck auf die Betriebsparteien erhöht wird,  zügig Sys teme zur Leistungsent geltver-
gabe zu vereinbaren). Diese Regel wird fü r gewöhnlich so gedeutet, dass sie auch  
für weitere vereinbar ungslose F olgejahre zu gelten habe; eine klare Formulierung 
hierzu findet sich im Tari fvertrag jedoch nic ht. Nach einer reduzierten Aussc hüttung 
erhöht sich das Leistungsentgeltv olumen später dann um den ei nbehaltenen Anteil. 
Wann bei einem anhaltenden Ve rzicht auf den Absc hluss einer Dienst- oder Be-
triebsvereinbarung letztlich die Ausschüttung (die ja tarifvertraglich zwingend verlangt 
ist) erfolgen muss, ist auch im Jahr 2010  immer noch umstritten. Auch der Leis-
tungsTV-Bund sieht für den Fall, dass keine Dienst- bzw. Betriebsvereinbar ung zu-
stande kommt, eine Pauschalr egelung v or; a llerdings wurde bereits für das Jahr 
2007 eine Pauschalz ahlung von lediglich 6% des Tabellenentgelt s vom März sowie 
eine Übertragung der Restbeträge in das jeweilige Folgejahr bestimmt. 

Für die Ausgestaltung der betrieblichen Leistungsentgeltsysteme, die in den Dienst-  
oder Betriebsvereinbarungen vor Ort entwickelt werden sollen, gibt der LeistungsTV-
Bund einen differenz ierten, der § 18 des  TVöD-VKA ei nen weniger detaillierten 
Rahmen vor. So kann im Bereich der VKA Leistungsentgelt individuell oder an Grup-
pen von Beschäftigten als Leistungsprämie, „i n der Regel eine einmalige Zahlung, 
die im Allgemeinen auf der Gr undlage einer Zielvereinbarung er folgt“ (§ 18 Abs. 4 
TVöD-VKA), oder in Form einer zeitlich bef risteten, widerruflichen, in der Regel mo-
natlich wiederkehrenden Leistungszulage aus bezahlt werden. Anders als beim Bund 
gibt es im kommunalen Bereich auch eine Erfolgsprämie, die „in Abhängigkeit von  
einem bestimmten wirtschaftlichen Erfolg“ neben dem vereinbarten Leistungsentgelt-
volumen bezahlt werden kann. Die Erfolgsprämie, so wurde erwartet, könnte in erster 
Linie in betriebswirtschaftlich geführt en öffentlichen  Betri eben und Einric htungen 
praktische Bedeutung erlangen, denen ents prechende Mittel zur Verfügung stehen 
und deren unternehmerischer Erfolg messbar ist (vgl. Rob 2007: 355). 

Eine relevante, durch Dienst-  oder Betriebsvereinbar ung zu regelnde Frag e, ist die 
nach den Methoden zur Feststellung der v on den Beschäftigten er brachten Leistun-
gen, auf deren Grundlage wi ederum die Höhe des Leist ungsentgelts bemessen wer-
den soll. Sowohl für den Bund als auch für die Kommunen sind hier tarifvertraglich  
die Zielvereinbarung, die Systematische Leistungsbewertung oder eine Kombination 
beider Methoden zulässig. 

Eine Zielvereinbarung, so die Niederschriftserklärung zu § 18 Abs . 5 Satz 2 TVöD-
VKA, soll a us „Motivationsgründen“ auf freiwill iger Basis und im Sinne einer Abred e 
zwischen Führungskräften und einzelnen Beschäftigten oder Beschäftigtengruppen  
über zukünftige Leist ungsziele und die Beding ungen ihrer Erf üllung erfolgen. Eine  
freiwillige Zielvere inbarung kan n laut Nie derschriftserklärung allerd ings auch „die  
Verständigung auf zum Teil vorgegebene oder übergeordnete Ziele sein, z.B. bei der 
Umsetzung gesetzlicher oder haushaltsrec htlicher Vorgaben, Grundsatzentschei-
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dungen der Verwaltungs-/Unter nehmensführung“. Prinzipiell seien aber die mögli-
chen Inhalte der Z ielvereinbarung „unbeschränkt“. Dabei sei es  wichtig, dass gemäß 
§ 18 Abs. 6 TVöD-VKA die jeweiligen Leis tungsziele beeinflussbar und in der regel-
mäßigen Arbeitszeit erreichbar sind. Laut TVöD-Kommentar besteht ein Mitbestim-
mungsrecht des Personal- bzw. Betriebsrats  „gem § 75 Abs 3 Nr 4 BPersVG bzw §  
87 Abs 1 Nr 10, 11 BetrVG“, wenn „der Arbeitgeber für Zielvereinbarungen allgemein 
geltende Kriterien heran zieht“.  Da Zielvereinbarungen j edoch in der Regel mit ein-
zelnen Beschäftigten vereinbart würden und keine generellen Kriterien enthielten, sei 
die Arbeitnehmervertretung „nic ht zwingend einzubez iehen“ (vgl. Bepler et al. 2010:  
Kommentar zum TVöD, § 18 TVöD-VKA, Rdn. 16). 

Die Systematische Leistungsbewertung, so heißt es  im Tarifvertrag, solle als „auf 
einem betrieblich vereinbar ten System beruhende Festste llung der erbrachten Leis-
tung nach möglichst messbaren oder anderweitig objektivier baren Kriterien“ (§ 18 
Abs. 5 T VöD-VKA) o der als „a ufgabenbezogene Be wertung“ verstanden werden.  
Zwar besteht de facto eine gewisse Ähnlichkeit der  Systematischen Leis tungsbe-
wertung mit bekannten Beurteilungsverfahr en, und auch der im öffentlichen Dienst 
bekannten Regelbeurteilung, zumindest da es sich um eine rückblickende Bewertung 
innerhalb eines bestimmten Zeitraums erbrachter Lei stungen h andelt; die Nieder-
schriftserklärung zu § 18 Abs. 5 TVöD-VKA  hält jedoch ausdrüc klich fest, dass die 
SLB nicht der Regelbeurteilung zu entsprechen habe. Mit Bezug auf die Systemati-
sche Leistungsbewertung, die dort auch als „Beurteilungssystem“ firmiert, we rden im 
TVöD-Kommentar hingegen bem erkenswerterweise keine Einschränkungen der Mit-
bestimmung formuliert, vielmehr heißt es dort lediglich: „Der Personal- bzw. Betriebs-
rat hat ein Mitbestimmungsrecht gem § 75 Abs. 3 Nr. 4 BPersVG bzw § 87 Abs. 1 Nr. 
10, 11 BetrVG“ (vgl. Bepler et al. 2010:  Kommentar zum TVöD, § 18 TVö D-VKA, 
Rdn. 22). 

Welche Form von Leistungsentgelt, ob jährlic he Prämie oder monat liche Zulage, und 
welche Methode der Leistungsfeststell ung und -bewertung eine Kommune oder ein 
kommunales Unternehmen im Rahmen ihres jeweiligen be trieblichen Sy stems zur 
leistungsorientierten Bez ahlung anwenden möchte, ist in der abzuschließenden  
Dienst- bz w. Betriebsvereinbarung fest zulegen. Dabei ist neben der Festlegung ei-
nes Verfahrens für di e Einführung und der  Formulierung von Zielen zur „Sicherung  
von und Verbesserung der Effektivität und Effizienz, insbesondere für Mehrwertstei-
gerungen“ (§ 18 Abs. 6 TVöD-V KA) unter anderem zu konkre tisieren, wie zulässige 
Kriterien bei Zielvereinbar ungen aussehen und wie Anpassungen von Zielv ereinba-
rungen bei wesentlic hen Änder ungen von Geschä ftsgrundlagen stattfinden  sollen.  
Dort sind auch die Kriterien der Syst ematischen Leistungsbewertung und der aufga-
benbezogenen Bewertung festzulegen. Ferner gi bt der § 18 vor, dass in den Dienst-  
bzw. Betriebsvereinbarungen die „Überpr üfung und Verteilung des zur Verfügung  
stehenden Finanzvolumens“ und die Verteilungsgrundsätze zu klären sind, sowie die 
Frage der Dokumentation un d des Umgangs mit Aus wertungen von Leist ungsbe-
wertungen (vgl. § 18 Abs. 6 TVöD-VKA). 

Bei der Entwicklung des betrieblichen Syst ems und dessen ständigen Controlling hat 
eine paritätisch mit vom Ar beitgeber und Personal- bz w. Betriebsrat benannten Mit-
gliedern besetzte betriebliche Kommission (BK)  mitzuwirken. Sie ist im fortlaufenden 
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Prozess auch für die „Beratung v on schriftlich begründeten Beschwerden zu ständig, 
die s ich auf Mängel des Systems bzw. se iner Anwendung beziehen“  (§ 18 Abs. 7 
TVöD-VKA). Sie kann Vorschläge unterbrei ten, wie mit Beschwer den verfahren wer-
den soll, letztendlich entscheidet jedoch der Arbeitgeber, ob und in welchem Umfang 
bei einer Beschwerde Abhilfe geschaffen werden soll. Folgt d er Arbeitgeber dem  
Vorschlag der BK nicht, muss er seine Gründe dafür darlegen. Durch die Einrichtung 
einer betrieblichen Kommission bleiben die Re chte der betrieblic hen Mitbestimmung 
unberührt (vgl. § 18 Abs. 7 TVöD-VKA). 

Bereits vor Beginn der Umsetzung wurde mi tunter konstatiert, dass die Gestaltungs-
räume, die der § 18 den kommunalen Arbe itgebern eröffnet, di e Übersetzung der 
tarifvertraglichen Vorgaben in entsprechend e Vereinbarungen und die Implementie-
rung vor Ort, für die Kommunen eine erhebliche Herausforderung darstellen. Letztere 
bestehe nicht zuletzt darin, dass sich di e Kommunen mit relativ hohen Ges taltungs-
anforderungen konfrontiert sehen,  aber bestenfalls nur auf  geringe eigene Erfahrun-
gen mit Leistungsentgeltsystemen zurückgreifen können und es somit einen entspre-
chend hohen Bedarf an Kompetenzerwerb gib t. Zugleich müsse der damit einherge-
hende zeitliche und finanzielle Aufwand – dem ein (noc h) ungewisser Nutzen gegen-
über steht – unter den rest riktiven Bedingungen knapper Kassen gemeistert werden. 
Der gesamte Unterbau personalwirtschaftlic her Sy steme und Instrumentarien der  
Leistungsbeurteilung werde im Tarifvertrag als unproblema tisch vorausges etzt, so 
Oechsler, und so stehe zu befürchten, „ dass die instr umentelle Umsetzung wegen 
Schulungsdefiziten, finanzie ller Engpäss e und methodischen Unzulän glichkeiten an 
enge Grenzen stoßen wird“ (Oechsler 2005: 11). 

Ob sich das Leistungsentgelt auf Dauer und in wirksamer Weise etablieren lässt,  
dürfte wesentlich dav on abhängen, ob die betrieblich eingeführten Systeme und 
Praktiken die erstrebten Wirkungen zeigen, sich als praktikabel und funktional erwei-
sen, von den Tarifparteien, den Umsetz ungsakteuren und den Beschäftigten als legi-
tim anerkannt werden, und ob le istungsorientierte Bezahlung dazu beiträgt, die Legi-
timität des öffentlichen Dienstes insgesamt zu  sichern bzw. zu steigern (vgl. Jörges-
Süß 2007: 70ff.). 

4.2 Die Intentionen der tarifpolitischen Akteure 

Zielsetzungen der Arbeitgeber 

Finanzierung und Ausbau des Leistungsentgelts 

Für die VKA und den KAV NW, die zumind est im Hin blick auf d en kommunalen Be-
reich als Hauptpromotoren der leistungsorientierten Bezahl ung gelten dürfen, stellt 
die Leistungsvergütung ein Sc hlüsselinstrument zur Verbesserung der Leistungsfä-
higkeit des öffentlichen Dienstes  und damit  zur Stabilisierung des öffentlichen Sek-
tors im Kontext wachsenden Konkurrenzdr ucks aus der Privatwirtschaft un d belas-
teter kommunaler Haushalte dar. In den Verhandlungen zum TVöD war es den Ar-
beitgebern daher ein Kernanlieg en, die leistungsorientierte Bezahlung tarifvertraglich 
zu verankern, und zwar so, dass eine flächendeckende Einführung durchgesetzt  
werden konnte. Anders als beim  TV-L, dem  Rahmentarifvertrag zur Gewährung von 
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Leistungszulagen und -prämien von 1996, dem zufolge die kom munalen Arbeitgeber 
das Leistungsentgelt zusätzlich zum Gr undentgelt aufzubringen und aus ihren Haus-
haltsmitteln zu finanzieren hatten und nic ht zur Einführung gezwungen waren, sollt e 
nun die Finanzierung des Leistungsentgelts  erleichtert, aber auch der Druck auf die 
Akteure, die Einführung vo ranzutreiben, erhöht werden (vgl. Tondorf 2007b: 8f.). 
Zumindest die Finanzierung des Startvolumens  von 1% sollte für die Arbeitgeber vor  
Ort „weitgehend kostenneutral du rch Umwidmung bisheriger fi xer tariflicher Entgelt-
bestandteile“ (Vesper/Feiter 2008: 5) erfol gen. Angestrebt wird ferner, dass l angfris-
tig „Mehrwerte“, die durch die Verbesserung  der Arbeitsprozesse erwirtschaftet wer-
den, zur Finanzierung des Leistungsentgelts herangezogen werden können. 

Der Druck auf die Akteure wurde erhöht, i ndem im TVöD verbindlichere Regelungen 
zur betrieblichen Umsetzung festgeschrieben wu rden. Auch wird in der Prot okoller-
klärung zu § 18 Abs. 4 betont, dass die T arifvertragsparteien die zeitgerechte Einfüh-
rung der Leistungsent gelte zum 1. Januar 2007 als  sinnvoll und notwendig erachten  
und die Betriebsparteien werden dazu aufgef ordert, rechtzeitig die betrieblic hen 
Systeme zu vereinbaren. Kommen die Betri ebsparteien dem nicht fristgerecht nach,  
greift nach dem Jahr 2007 di e beschriebene Sanktion de r reduzierten Ausschüttung. 
Als einen weiteren Aspekt der  höheren Verbindlichkeit des  § 18 gegenü ber früheren 
Ansätzen betrachten Vertreter der VKA d ie Verpflichtung zu einer zwec kentspre-
chenden Verwendung des bereitgestellten Geldes , die aus ihrer Sicht nur dann ge-
währleistet ist, wenn die Mittel für eine v ariable und differenzierende leistungsabhän-
gige Bezahlung, und nicht etwa für Pausc halausschüttungen, genutzt werden (vgl.  
Vesper/Feiter 2008: 4). Während diese D eutung allerdings au f gewerkschaftlicher 
Seite mitunter in Frage gestellt wird, herrscht Konsens, dass durch die Zweck gebun-
denheit des Budgets und die Verpflichtung zur jährlichen Auszahlung eine „von Ge-
werkschaftsseite befürchtete Einsparung nich t verwandter Mittel durch den Arbeitge-
ber zur Haushaltskonsolidierung“ (Vesper /Feiter 2008: 6) ausgeschlossen werden  
soll. 

Neben der  Finanz ierung und dem verbind lichen Fahr plan z ur Einführung des Leis-
tungsentgelts war der weitere Ausbau des  Ausschüttungsvolumens von höchster 
Wichtigkeit für die VKA, daran wurde trotz der Finanzmarktkrise festgehalten (vgl. 
Tarifinfo der VKA, Ausgabe 6 vom 20.11.2009) . In der Tarifrunde 2008 hatte sich der  
Arbeitgeberverband mit seiner  Forderung nach einer Vo lumensteigerung nicht  
durchsetzen können und so kam für die Tarifeinigung lediglich eine Formel zustande, 
der zufolge sich die T arifvertragsparteien zum weiteren Ausb au der Leistungsorien-
tierung im öffentlichen Dienst bekennen.  

Umso wichtiger war es der VKA, das Volu men für das Leistung sentgelt in der Tarif-
runde 2010 weiter auszubauen. Gerade auch vo r dem Hintergrund, dass die Länder  
die Regelung zum Leistungsentgelt in der Tarifrunde 2009 wieder aus ihrem Tarif-
vertrag gestrichen hatten, sollte mit der Volumenerhöhung ein klares Zeichen gesetzt 
werden, dass die kommunalen Arbeitgeber an der leistungsorientierten Bezahlung  
festhalten würden. Z udem dürfte die He mmschwelle, das Leist ungsentgelt wieder 
abzuschaffen, in den Kommunen ohnehin wesentlich höher sein als bei den Ländern, 
da in ersteren bereits ein großer Aufw and zur Einführung von Leistungsent gelt be-
trieben worden war und somit nicht nur eine Tarifvertragsregelung revidiert, sondern  
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eine Praxis zurückgenommen werden müsste. 45 Der bereits betriebene Aufwand 
erhöht die Schwelle zur Wiederabschaffung und hat insofern stabilisierende Wirkung. 
Allerdings war auch zu erwarten, dass bei einer Stagnation des Leistung sentgelts 
beim 1%igen Startvolumen über 2010 hinaus sich die  Stimmen derer mehren wür-
den, die gerade wegen des im Rahmen der leistungsorientierten Bezahlung zu be-
treibenden Aufwands, der in keiner Relation zur Höhe und dem vermeintlich erzielba-
ren Anreizeffekt stehe, den Sinn und Nutz en von Leistungsentgelt und seines Fort-
bestands anzweifeln. Bei einem erneuten Verzicht auf eine Erhöhung des Budgets  
hätte nach Einschätzung eines Repräsentanten des KAV NW nicht nur die leistungs-
orientierte Bezahlung selb st, sondern auch die Glaubwür digkeit des Arbeitgeberver-
bands auf dem Spiel gestanden:  „Wir müssen m ehr als 1% ab 2010 im Topf haben,  
sonst glaubt uns keiner mehr. (…) Also, wenn wir nicht stei gern, können wir auc h 
zumachen.“ (Vertreter KAV NW)  

LOB als Instrument der Umgestaltung 

Im Unterschied zur „klassischen“ Absicht, mi t leistungsorientierter Bezahlung Anreize 
zur Motivationssteigerung zu sc haffen, wie si e landläufig mit diesem Instrument in 
Verbindung gebracht wird, verfolgt der Arbeitgeberver band einen erheblich umfas-
senderen Ansatz. Neben der Funktion als Leistungsanreiz („Belohnungsinstrument“), 
habe die LOB noch zwei weit ere Aufgaben, die eine s „Führungsinstruments“ und 
eines „Veränderungs instruments“, so Vert reter des Arbeitgeberv erbandes ( Vesper/ 
Feiter 2008: 2f.). 

Das Leistungsentgelt soll als ein Mittel zum Zweck der Modernisierung der kommu-
nalen Verwaltungen und Betriebe hin zum „Dienstleistungsunternehmen Kommune“ 
dienen. Im Anschluss an das Neue Steuerungsmodell soll die bürokratisch-hierarchi-
sche Organisation vieler Verwaltungen abgelöst werden durch „‘unternehmerisch’ 
aufgestellte (…) Kommunen, die ihre Diens tleistungserbringung final programmieren 
und steuern“ (Vesper/Feiter 2008: 4). Die Arbeitgeber hätten im TVöD bewusst „Un-
ternehmensdenke“ eingebaut, um Privatis ierungsbestrebungen entgegen z u wirken, 
so ein Verbandsvertreter. Die Wahrnehmung, der öffentliche Dienst sei weniger leis-
tungsorientiert als die Privatwirtschaft, se i Privatisierungsargument Nr. 1. Die „Medi-
okrität des öffentliche n Die nstes“ (Vertr eter KAV NW) müsse da her aufgeb rochen 
werden. Hierfür gilt die Le istungsorientierung in  der Bezahlung al s „ein wichtiger 
struktureller Hebel im TVöD um nachhalt ige Verbesserungen zu s chaffen“ (KAV NW 
2009). Diese angestrebten Ziele seien durch die im § 18 TVöD genannten Z ielen, die 
öffentlichen Dienstleistungen zu verbessern und Motivation, Eigenverantwortung und 
Führungskompetenz zu stärken, auch im Ta rifvertrag vereinbart. Wie wir bereits er-
wähnten, wird in Abs . 6 zudem  festgehalten, dass in Betr iebs- bzw. Dienstvereinba-
rungen Z iele zur Sicherung und Verbesserung der Effektivit ät und Effizienz,  insbe-
                                            

45  Da der Ab schluss lan desbezirklicher Tarifverträge Voraussetzung einer praktischen  
Umsetzung in den Ländern war, es an diesen bis zur Streichung der Regelung in der Ta-
rifrunde 2009 jedoch fehlte, war es auch noch zu keiner Praxis leistun gsorientierter Be-
zahlung gekommen; auch war eine s olche auf absehbare Zeit kaum zu e rwarten. Zudem 
hielt sich das Interesse am Leistungsentgelt auch bei etlichen Ländervertretern offenbar in 
Grenzen. 
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sondere für Mehrwertsteiger ungen geregelt werden sollen.  Als positive Wirkungen  
der LOB-Einführung werden di e Steigerung der Wirtschaftlichk eit und der Wettbe-
werbsfähigkeit, sowie die Verbesserung de s Images des öffentlichen Dienstes er-
wartet. Mit der leistungsorientierten Bezahl ung soll „eine Alternat ive geboten werden 
für eine wirtschaftlichere öffentliche Diens tleistungserbringung, anstelle bloßer  
‚Flucht’ aus öffentlicher Aufgabenwahrnehmung oder aus dem öffentlichen Tarifrecht“ 
(Vesper/Feiter 2008: 4). 

Um diese Ziele erreic hen zu können, is t nach Einschätzung der Arbeitgeber jedoch 
ein umfassender Kult urwandel erforderlich, den das Leist ungsentgelt im Sinne eines  
Katalysators in Gang setzen und am Laufen halten soll (v gl. Litschen 2007;  
Weiß/Kratz 2008: 469f.). Im Bewusstsein , dass so lch ein Wandlungs prozess nicht 
von heute auf morgen vonstattengehen kann,  betonen die Verbandsver treter die 
Notwendigkeit einer proze ssorientierten Vorgehensweise.  Die LOB habe zunächst 
Anfangshürden zu nehmen, das gelte in sbesondere für den Aufwand, den  die mit 
Leistungsmessung oftmals unerfahrenen Komm unen insbesondere in der Einfüh-
rungsphase zu betreiben hätten. Auch wenn sich die Umsetzer im öffentlichen Dienst 
mitunter mehr Vorgaben gewünscht hätten, so sei mit dem Tarifvertrag doch bewusst 
ein großer Gestaltungsspie lraum gelassen worden. Dami t habe man der Vielfalt der  
kommunalen Arbeitgeber gerecht werden wollen. Ein ei nheitliches Leistungsentgelt-
system „für ‚klass ische’ Kernverwalt ungen bis hin zu komm unalen Wettbewerbsun-
ternehmen, für kleinste Arbeitgeber mit nur  wenigen Beschäftigten bis hin zu Groß-
konzernen mit mehreren tausend Arbeits plätzen“ sei nicht möglic h (Vesper/Feiter 
2008: 5). Da es ganz unterschiedlic he Star tpositionen für den Einstieg in die LOB 
gebe und kommunale Arbeitgeber über mehr oder weniger große Vorerfahrungen mit 
Instrumenten des Personalmanagements verfügten, müssten die Kommunen die  
Freiheit haben, betriebliche Sys teme zu entwickeln, die ihren unterschiedlichen 
Voraussetzungen entsprächen, was, so wird im Gespräch dargelegt, letztlich auch im 
Sinne der kommunalen Selbstve rwaltung sei. Die Einführ ung des Leistungsentgelts 
wird vorrangi g al s ei n E ntwicklungsprozess gesehen, der auch dem Kompetenzer-
werb der Kommunen diene. Es müsse ein „R echt zum Irrtum“ (Vertreter K AV NW) 
geben und „lernende Leistungsent geltsysteme“, die ständig weiterentwickelt und op-
timiert werden (vgl. Vesper/Feit er 2008: 5). Mit diesen Argumenten wird auch be-
gründet, weshalb es aus Sicht d er VKA nic ht sinnvoll wäre, Zielv ereinbarungen ver-
bindlich vorzuschreiben. Für manche Kom munen sei es zunächst einfacher, in den 
Leistungsbewertungsprozess im Rahmen der  Systematischen Leistungsbewertung  
einzusteigen. Plädiert wer de jedoch dafür, auch bei de r Systematischen Leistungs-
bewertung möglichst ein Ziel mit in die Bewertung einzubeziehen,  um einen ersten 
Schritt in Richtung Zielvereinbarungen zu gehen. Aufgrund dann v orliegender Erfah-
rungen würde sich das bessere Instrument , das vor dem Hintergrund des umfassen-
den Zielkatalogs plausiblerweise in der Zielvereinbarung gesehen wird, dann mit der 
Zeit auch durchsetzen. 

Zum Zeitpunkt der Gespräche, d.h. in den Jahren 2008 und 2009, galt den Vertretern 
der VKA d er Willensbildungs- und Umsetzungs prozess zum § 18 jedoch noch nicht  
als hinreichend gefes tigt. Eine definitive Ev aluation der Umsetzung des § 18 in der  
Fläche, wie sie ursprünglich seitens der Gewerkschaften gefordert wurde und im Ta-
rifvertrag für das Jahr 2008 vorgesehen war,  sei deshalb zu diesem frühen Zeitpunkt 
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noch nicht  sinnvoll gewesen. Es wurde befürchtet, dass eine Analyse der Umset-
zungserfahrungen zu diesem Zeitpunkt noch in starkem Maße die Schwier igkeiten 
des Einführungsprozesses abbilden würde,  und das glei chwohl v orhandene Poten-
zial des Instruments nicht hinreichend erfassen könnte. Daher wurde zunächst ledig-
lich für eine exemplar ische Untersuchung v on „Best Practice“-Beispielen plädiert, in 
denen nach Meinung der Verbandsvertreter zukünftig erwartbare, positive Wirkungen 
der LOB bereits antizipiert würden. 46 

LOB als Führungsinstrument 

Mit den im Tarifvertrag genannt en Zielen, der Stärkung v on Motivation, Eigenverant-
wortung und Führungskompetenz, setzt der § 18 aus Sicht der kommunalen Arbeit-
geberverbände an der zentralen Ressource des öffentlichen Dienstes, dem Personal, 
an. Vor allem die Vor gesetzten stehen dabei  im Mittelpunkt des Veränderungsinte-
resses; es gehe darum, Führung als deren Aufgabe zu etablieren (Litschen 2007: 
87). Hierzu gelte es, so ein Vertreter des  KAV NW, der „organisierten Unverantwort-
lichkeit“ im öffentlichen Dienst ent gegenzuwirken. Insbesondere über das Führen mi t 
Zielen sollt en Verant wortung gestärkt, Del egation er leichtert u nd transparente Ar-
beitszusammenhänge geschaffen werden (vgl. Vesper/Feiter 2008: 2). In dies em 
Kontext betonen die Verbandsv ertreter ihre Präferenz für die Zielvereinbarung als  
Bewertungsmethode im Rahmen der LOB, empfehlen aber für eine Übergangsphase 
ein Kombinationsmodell aus Systematischer Leistungsbew ertung und Zielvereinba-
rung. Vorgesetzte sollen so die Möglichkei t erhalten, sich fehlendes Know how zum  
Umgang mit Zielvereinbarungen nach und nach anzueign en. Beim Abschluss von  

                                            

46  In den Protokollerkläru ngen zu Ab satz 4 war in der bis zu m 30. Juni 2008 gültige n Fas-
sung des § 18 TVöD-VKA noch vorgesehen, dass die Tarifvertragsparteien in der Entgelt-
runde 2008 „die Umsetzung des § 18 (Leistungsentgelt) analysieren und ggf. notwendige 
Folgerungen (z.B. Schiedsstellen) ziehen“. Nach der Entg eltrunde 2008 findet sich diese 
Protokollerklärung zwar nicht mehr im Tariftext, eine von den Tarifvertragsparteie n ge-
meinsam getragene Evaluation des Leistungsen tgelts wurde allerdings von beiden Tarif-
parteien im Grundsatz weiterhin für sinnvoll erachtet. Zur Erörterung der diesbezüglichen 
Vorgehensweise wurde 2009 eine gemeinsame Arbeitsgruppe von Arbeitgebern un d Ge-
werkschaften gebildet, in der trotz mehrmaliger Treffen un d einer teilweise bego nnenen 
Sekundärauswertung örtlich erfolgte r Mitarbeiterbefragungen und ähnlichem letztlich je -
doch keine Einigung erzielt werden konnte. Während die Vertreter der VKA zwar  einer-
seits e ine b reite Befrag ung noch f ür verfrüht hielten, jedo ch auf ra sche exemplarische  
Befunde im Sinne von „best practice“ drängten, die für die Verhandlungen um eine Erhö-
hung des S tartvolumens in der Tar ifrunde 2010 relevant werden sollt en, teilten d ie Ge-
werkschaften dieses Interesse nicht. Darüber hinaus wurde jedoch von beiden Seit en das 
prinzipielle Interesse art ikuliert, in d en Jahren 2 010 oder 20 11 eine wissenschaft lich ge-
tragene, repräsentativ angelegte Erhebung der Erfahrungen mit der praktische n Umset-
zung des § 18 durchzuführen. Die gemeinsame Arbeitsgruppe wurde dann jedoch vor der 
Tarifrunde 2010 wieder ausgesetzt. Etwas überraschend hatte die VKA gegen Jahres-
ende 2009 einseitig e ine „Befragung zur Leistu ngsorientierten Bezahlu ng gemäß § 18 
TVöD“ konzipiert und durchgeführt, deren Ziel es war, herauszufinden „inwieweit die Ein-
führung der LOB zu einer Verbesserung im Sinne der in § 18 TVöD genannten Ziele ge-
führt hat“ un d an der sich 38 kommunale Arbeit geber beteiligten (Adamaschek/PR OSOZ 
2010: 5). Ob eine von den Tarifparteien gemeinsam unterstützte wissenschaftliche Evalu-
ation in 2011 noch zustande kommt, muss derzeit als fraglich gelten. 
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Zielvereinbarungen s ollten bottom up vorgeschlagene Ziele z war Berücksichtigung 
finden und so die Kreativität der Beschäfti gten genutzt werden. Im Vordergrund soll-
ten den Verbandsvertretern zufolge jedoch Ziele stehen, die von oben im Sinne einer 
Zielkaskade auf die verschiedenen Ebenen herunter gebrochen we rden und so der 
Steuerung der Organisation dienen sollen. Dies spiegelt sich auch in der Muster-
dienstvereinbarung d er VKA wider, in we lcher beton t wird, dass die indiv iduellen 
Ziele der Beschäftigten grundsät zlich aus den Verwaltungs- bzw.  Unternehmenszie-
len abzuleiten und von den Bes chäftigten eingebrachte Vorschläge die Ziele der Or-
ganisation fördern müssen (vgl. VKA Must erdienstvereinbarung 2006). Um output-
orientiert die Aufgaben- und Zielerreichung zu überprüfen, gelte es – wie im Rahmen 
der LOB vorgesehen – Leistung r egelmäßig zu thematisier en und damit transparent  
zu machen. 

Einen pos itiven Begleiteffekt der LOB sehen VKA-Vertrete r darin, dass verstärkt in 
die Qualifiz ierung der Führungskräfte investiert wer de. Zugleich würden die Vorge-
setzten, insbesonder e wenn mit  Zielve reinbarungen gearbeitet werde, gewisserma-
ßen in die „Pflicht zur Führung“ genommen;  nun müssten sie ihren Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeitern sagen, was sie von ihnen wollten, notfalls auch mal „Tacheles re-
den“. Umgekehrt hätten die Beschäftigten di e Möglichkeit, das Gespräch mit den 
Vorgesetzten einzufordern. In vielen Kommunen gebe es Dienstvereinbarungen zum 
Mitarbeitergespräch, die aber über Jahre hinweg keine Anwendung gefunden hätten, 
hier verspreche die Einführung leistungsorientierter Bezahlung Abhilfe:  

„Jetzt kommt dieser Me tronom Leistungsbezahlung, dieser Tak tgeber, der 
dafür sorgt, dass wir jedes Jahr mindeste ns zwei, drei Mal über LOB reden 
müssen und die Mitar beiter quasi hinter  ihren Führungskräften herlaufen und 
sagen: ‚Hier, ich will mein Zie lvereinbarungsgespräch haben, d as steht in der 
Dienstvereinbarung, wann machst du das? Du hast nie Zeit. Wann nimmst du 
deine Führungsaufgabe endlich mal wahr?’“ (Vertreter KAV NW) 

Zugleich s oll mit dem Leistungsentgelt de n Führungskräften ein Instrument an die 
Hand gegeben werden, das es ihnen ermöglich t, die Leistung engagierter Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter angemessen zu honorieren und „aktiv“ zu führen. Dazu sei ein 
Ermessensspielraum der Führungskräfte not wendig, der deshalb nicht durch Vertei-
lungsvorgaben einges chränkt werden solle.  Zwar wurde im Kontext der Dis kussion 
um Leistungsanreizs ysteme Mitte der 1990er  Jahre von einem  Verbands vertreter 
noch ein „Zwang zur Differenzierung“, z.B. über eine Quotierung im Sinne eines vor-
geschriebenen Maximalanteils an Beschäfti gten, an den Leistungsentge lt ausge-
schüttet werden darf, propagiert, der zum Sc hutz gegen „schwache Führungskräfte“ 
dienen könne (vgl. Vesper 1996: 155). Inzwi schen ist die Haltung gegenüber einer  
Quotierung allerdings dist anzierter: Arbeitgeber versucht en durch sie zwar mitunter 
das fehlende Rückgr at ihrer Führungskräfte zu ersetzen, eine Quote sei jedoch als  
ein Zeichen „unreifer Systemgestaltung“ zu betrachten (Vertreter KAV NW). 

LOB als Leistungsanreiz 

Neben den Veränderungsprozes sen in der Führungsk ultur, die durch die leistungs-
orientierte Bezahlung vor angetrieben werden soll en, soll die LOB jedoch auch im 
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Sinne einer klassischen Anreizfunktion eingesetzt werden. Dabei wird die Kritik, hier-
bei handele es sich um einen „mechanistischen Ansatz“, durchaus angenommen und 
betont, dass Leute, die „positiv führen“, wa s bedeute, nicht primär  per Order auf Ba-
sis der Hierarchie und der Vorgesetztenf unktion anz uweisen, sondern Beschäftigte 
für ein Ziel zu begeist ern und damit „Commi tment“ herzustellen, wichtiger seien als 
„so ein bis schen Geld“ (Vertreter KAV NW). Auf einem Perso nalkongress gegen 
Ende 2009 wurde von einem weiteren, in der Sache stark engagierten Arbeitgeber-
verbandsvertreter die Losung ausgegeben, dass es eigentlich nicht um das Geld, 
sondern um die Anerkennung und Wertschätz ung gehe, durch die mittels LOB moti-
viert werden solle. 47 Gleichwohl wird immer wieder auch auf den materiellen Anreiz  
gesetzt, dem letztlich auch die z entrale Begründung für die Relevanz einer Auswei-
tung des Ausschüttungsvolumens zukommt und der gewissermaßen als Basis auch 
für die Erreichung der anderen Ziele gilt. Demnach könne das Leistungsentgelt dazu 
beitragen, die „Verkr ustung un d Kaffeeh ausmentalität“ (Vertr eter KAV NW) des 
öffentlichen Dienstes aufzubrechen, indem der Wettbewerb und das Bestreben, bes-
ser zu werden, angereizt werden. Die Wi rkung des Leistungsentgelts wird dabei in  
einen engen Zusammenhang mit  der Art der Ve rteilung gesetzt. Als Königs weg zwi-
schen der Honorierung weniger und der Fr ustration vieler, wie sie durch eine Quotie-
rung erzeugt würden, einerse its, und ander erseits der Honor ierung vieler oder aller  
bei einer F rustration der Leistungsträger , die sich in ihrer hervorragenden Leistung 
nicht anerkannt fühlen, wie es bei einer Ausschüttung nach dem „Gießkannenprinzip“ 
der Fall sei, wird das so genannt e Prinzip „intelligente Gießkanne“ propagiert. Nach 
der Methode der „int elligenten Gießkanne “ gehen nur wenige Beschäftigte, deren  
Leistung deutlich und regelmäßig unter den Anforderungen liegt , bei der Ausschüt-
tung leer aus, während der Großteil der  Beschäftigten mit adäquater Leistungser-
bringung mit etwas kleineren Prämien bzw. Zulagen bedacht wird,  wobei die Durch-
lässigkeit des Gießkopfes zum Zentrum hi n zunimmt und letztlich wenige, besonders 
leistungsstarke Besc häftigte auch mit merklich höher en Prämien bzw. Z ulagen be-
dacht werden. 

Auf Basis eines Gerechtigkeitsbegriffs, der sich am Grad der Leistungserbringung  
orientiert, wird aus Sicht der Arbeitgeber so die Entgeltger echtigkeit durch die leis-
tungsorientierte Bezahlung erhöht – eine transparente und von Vorgesetztenseite 
nachvollziehbar begründete Le istungsbewertung und Ver gabepraxis vorausgesetzt.  
Was allerdings unter adäquater Leistung z u verstehen ist, wird nicht näher  spezifi-
ziert. Der arbeitswissenschaftliche Begriff „Normalleistung“ ist jedenfalls ein Reizwort, 
das bei Verbandsvertretern heftige Ab lehnung hervorruft. Die Kommunen müssten  

                                            

47  Allerdings mag hier a uch mitgespielt haben,  dass vor dem Tarifa bschluss üb er eine 
schrittweise Steigerung des Ausschüttungsvolumens auf 2% noch da mit gerechnet wer-
den musste, dass insbe sondere unter der Voraussetzung d er kommunalen Finanzsitua-
tion in der Tarifrunde 2010 zwischen den gewerkschaftli chen Mindestforderung en und  
dem Sparkonzept der K ämmerer zu wenig Spielraum für ein e Volumenausweitung beste-
hen könnte. Es galt deshalb auch g egenüber den eigenen Mitgliedern klarzulegen, dass 
LOB auch bei einem fortbestehend geringen Volumen deshalb nicht seinen Sinn verlieren 
würde. Die Betonung der Relevanz  sozialer Anerkennung dürfte nicht nur der gewachse-
nen Erkenntnis gesch uldet gewesen sein, son dern auch einer davon erhofften Perfor-
manz der Aussage. 
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das Niveau zu erbringender Leist ung selbst festlegen dürfen, daher werde von Ver-
bandsseite bewusst darauf verzichtet, ein bestimmtes Leistungs niveau vor zugeben 
(Vertreter KAV NW). Im Tari fvertragstext finden sich hier zu folgerichtig k eine Hin-
weise und auch in de r Musterdienstvereinbarung der VKA von 2006 fehle n solche.  
Letztere schlägt allerdings vor, Leistungsprämien bzw. -zulagen erst dann zu zahlen, 
wenn Ziele erreicht w urden, die über die Stellen- oder Tätigkeitsbeschreibung hin-
ausgehen oder im Rahmen der SLB erheblich über dem Durchschnitt liegen de Leis-
tungen ermittelt worden sind ( vgl. VKA Must erdienstvereinbarung 2006, § 5 Abs. 3 
und § 7 Abs. 2).  

Als eine Voraussetzung dafür, dass die le istungsorientierte Bezahlung von  den Be-
schäftigten akzeptiert wird und ihre Mo tivationswirkung entfalten k ann, müsse über-
dies gewährleistet sein, dass Beschäfti gte gleichermaßen die Chance haben, am 
Leistungsentgelt zu partizipieren. Ins besondere die Ungleic hbehandlung der Beam-
tinnen und Beamten wird hier  als großes Problem ges ehen. Dies gelte in besonde-
rem Maß i m Falle der Vorgesetzten, denen eine Sc hlüsselrolle bei der Umsetzung 
der LOB zukomme. Da die Führungskräfte häufig verbeamtet sind, nicht unter den  
Tarifvertrag fallen und somit nicht am Leistungsentgelt nach § 18 TVöD beteiligt sind, 
bestehe die Gefahr, dass die Bereitschaft,  die Leistungsbewert ung engagiert anzu-
gehen, dadurch Schaden nehme. Es ist des halb wenig überraschend, dass das „Ge-
setz zur Stärkung der Personalhoheit der Kommunen in Nordrhein-Westfalen“ vom 
März 2009, das eine vergleichbare B ehandlung von Beamtinne n und Beamten im 
Rahmen eines betrieblichen Systems zum § 18 gestattet, und für das sic h der KAV 
NW stark gemacht hatte, von den Verbandsvertretern ausdrücklich begrüßt wird.48 

Insgesamt betrachtet darf das Konzept von  VKA u nd KAV NW als durch aus an-
spruchsvoll und ehrgeizig bezeic hnet werden. Mit der Einführung von Leistungsent-
gelt für alle tariflich Beschäftigten des ö ffentlichen Dienstes und  seiner breiten Teil-
habemöglichkeit schließt es an einen internat ionalen T rend an, wie er früh etwa in  
Großbritannien begonnen hatte. Auch die Er kenntnis, dass der eigentlic he Nutzen 
leistungsorientierter Bezahlung weniger in deren Motivati onseffekten zu suchen se i, 
denn in einem „window of opportunity for wider management and organisational 
changes“ (OECD 2005b: 14), findet sich in  den Überlegungen der  Verbandsvertreter 
wieder. Gleichwohl garantiert eine nicht-konventionelle Sichtweise auf die Funktionen 
von Leistungsentgelt  noch lange keine erfolgreich e Praxis. Die bre ite Zielp alette 
könnte auch nur dafür stehen,  dass leistungsorientierte Bezahlung zum Deus e x 
Machina werden soll, um die Probleme alle r in die Sackgasse geratenen Modernisie-
rungsansätze zu lösen. In welchem Maße sich die Intentionen, die die VKA mit der 
Einführung von Leistungsentgelt im öffentlichen Dienst verbindet, in erster Linie als  
nicht-konventionell aufgeklärt oder als illus ionär erweisen werden, das ist damit nicht 
entschieden. 

Es fehlt d er VKA je denfalls nicht an ein em anspruchsvollen Programm, doch es 
könnte ihr an bereitwilligen Tr ägern fehlen, die dies es vor Ort aufnehmen und damit 

                                            

48  Offenbar gab es ähnli che Versuch e, die geset zlichen Mög lichkeiten zur Beteiligu ng der 
Beamten zu verbessern, auch in anderen Bundesländern. 
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aus einem Programm erst ein erfolgreiches  Projekt machen würden. Jedenfalls lie-
ßen die ausgeprägte Zögerlic hkeit, mit der frühere Ansätze von den kom munalen 
Arbeitgebern vor Ort aufgegriffen wurden, sowie die Umwidmung ehemals  fixer in  
variable Entgeltbestandteile erwarten, dass Versuche, sich gegen die Einführung der  
leistungsorientierten Bezahlu ng zu wehren oder sich dieser mehr oder weniger in-
formell zu entziehen, nicht ausbleiben würden.  Zwar dürfte einerseits das durch die 
Umwidmung bereitgestellte „Startkapital“  die Hemms chwelle zur Einführung der  
leistungsorientierten Bezahlung für die kommunalen Arbeitgeber in der Tat abge-
senkt haben, obgleich die Arbeit geber über die Gelder für Leistungsprämien und -
zulagen hinaus für die Einführung und An wendung der LOB noch erheblic he Zusatz-
kosten (z.B. für Schulungen, Arbeitszeit für die Ent wicklung des betrieblichen Sys-
tems und die Durchführung des Bewertungspro zesses, Einkaufen von Beratung etc.) 
zu tragen haben. Andererseits wurde die Legitimität des Leistungsentgelts in den  
Augen der Arbeitnehmerseite durch dessen Finanzierung aus ehemals fixen Entgelt-
bestandteilen schon im Vorf eld der Umsetzung besc hädigt, weshalb negative Aus-
gangsbedingungen für eine breite Akzeptanz geschaffen wurden. Im Fall des Leis-
tungsentgelts deutet sich damit  bereits als „Geburtsfehler“ ein Problem an, das im-
mer wieder Modernisierungsbemühungen des öffentlichen Dienstes ausbremste, und 
uns auc h beim Thema der Er neuerung v on Eingruppierungs bestimmungen wieder 
begegnen wird: die Verquickung von Kostensenkungsmaßnahmen mit Bemühunge n 
um Erneuerung und Neuges taltung. Nicht nur die für Veränderungen nötigen Mittel  
werden dadurch nicht zur Verfügung gestell t, auch die Legitimität und die Ak zeptanz 
von Reformbestrebungen werden dabei beschädigt, wenn nicht untergraben.49 

Den Protagonisten des Leist ungsentgelts ist es zwei felsohne ein ausgepr ägtes An-
liegen, im I nteresse der Modernisierung des kommunalen öffent lichen Dienstes die 
Etablierung leistungs orientierter Bezahlung flächendeckend durchzusetzen. Dies 
schließt auch das Bemühen ein,  „erzieherisch“ tätig zu werden und modernis ierungs-
skeptische Kommunen tarifvertr aglich zu ihrem „Glück“ zu zwingen. Zwar wurde im  
Hinblick auf die Ausgestaltung der anzuwendenden Systeme den einzelnen Kommu-
nen Verantwortung übertragen. Man habe sich, so  ein Vertreter der VKA, sogar eine 
noch stärkere Orientierung an den schl anken Regelungsinhalten zur Leistungsver-
gütung des Tarifvertrags für Versorgungsbe triebe (T V-V) vorstellen können, dann 
aber doch ein paar „Leitplanken“ eingez ogen. Letztere könn en sowohl als  Steue-
rungsinstrument als auch der Orientierung  bei der Formulierung  von Diens t- bzw. 
Betriebsvereinbarungen dienen und so dazu beitragen,  die Überforderung der Kom-

                                            

49  Haushaltsrestriktionen dürften auch eine der Erklärungen da für sein, dass im Bereich der  
Beamten Regelungen zur Leistungsvergütung, wie sie von den meisten Bundesländern in 
Form von L eistungsprämien- und –zulagenverordnungen (LPZVO) auf  der Basis von § 
42a Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) schon vor rund zehn Jahren erlassen worden wa-
ren, nur „äußerst zurückhaltend genutzt“ (KGSt 2008: 9) wu rden. Leistungsvergütung auf 
Grundlage der LPZVO steht unter H aushaltsvorbehalt. In ähnlicher Weise wurde auch im 
Gesetz zur Stärkung der Personalhoheit der Ko mmunen in Nordrhein-Westfalen d ie Ein-
beziehung von Beamtinnen und Beamten bei der LOB an die Haushaltssituation der Ge-
meinden gekoppelt. Somit wird einerseits e in gesetzlicher Rahmen zur leistungsorientier-
ten Bezahlung von verb eamteten Beschäftigten geschaffen,  andererseits zugle ich deren 
Umsetzung durch den Haushaltsvorbehalt behindert. 
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munen als  Kehrseite dies er – wenn auch anges ichts des Aus schüttungsvolumens 
vorsichtigen – „Verbetrieblichung der Entgeltbestimmung“ in Grenzen zu halten.  

Die Regelungskompetenz bezüglich der grundsätzlichen Entscheidung, ob leistungs-
orientierte Bezahlung eingeführt werden soll oder nicht, bleibt jedoch auf der tarifpoli-
tischen Ebene angesiedelt. Aus Sicht der interviewten VKA-Vertreter sollte d ie tarifli-
che Vorgabe hier noch strikter sein. Jedenfalls wird der Spielraum, der darin besteht, 
bei Nichtabschluss einer Dienst- oder Betr iebsvereinbarung trotz der Folgen für das 
dann aktuell auszus chüttende Volumen die Einführung von Leistungsentgelt auf-
schieben oder umgehen zu kön nen, als negativer Aspekt der tariflichen Regelung  
betrachtet. Die Tarifregelu ng zu m Leistungs entgelt ist für die VKA nicht zuletzt ein  
Mittel, um ihre Reform- und Mo dernisierungsvorstellungen gegenüber den kommu-
nalen Arbeitgebern durchzuset zen. Auch innerhalb der kommunalen Arbeitgeberver-
bände scheint es allerdings durc haus bis zu einem gewissen Maß unterschiedliche 
Positionen zu geben, wie  vehement das „Pr ojekt leistungsorientierte Bezahlung“ vo-
rangetrieben werden soll, au ch von Konflik ten wird  v on Beobachtern mitunter be-
richtet. In welchem Maße die hohen und viel fältigen Erwartungen über das „positive  
Marketing“ (Vertreter KAV NW)  der Ver bandsvertreter hinaus erfüllt werden, soll 
noch diskutiert werden. Zunächs t soll nun der Frage nachgegangen werden,  welche 
Intentionen die gewerkscha ftliche Seite mit der Einf ührung von Leistungsentgelt 
verbindet. 

Positionen der Gewerkschaften 

Was für VKA u nd KAV NW e in Meilenstein ist, der na ch jahrelangem Bemühen um 
eine differenzierende und variable Leistungsve rgütung erreicht werden konnte (vgl. 
Vesper/Feiter 2008:3), ist für Ver.di „ei ne der bitteren Pillen“ (Meerkamp 2008: 15), 
die die Gewerkschaft im Rahmen der Ve rhandlungen um den TVöD hatte schlucken  
müssen. Zwar wird im § 18 eine Übereins timmung der Verhandlungspartner im Hin-
blick auf das Leistungsentgelt s ignalisiert: „ Die Tarifv ertragsparteien s ind sich dar-
über einig, dass die z eitgerechte Einführung des Leist ungsentgelts sinnvoll, notwen-
dig und deshalb beiderseits gewol lt ist“ (Protokoller klärung zu Abs. 4), doch auch  
dieser Satz dürfte das Ergebnis „von unglaublichen Auseinandersetzungen“ gewesen 
sein, wie ein Vertreter des KAV NW das  Ringen der Tarifvertragsparteien um den 
TVöD beschreibt. Das Anliegen der Gewerksc haft Ver.di, so wird in Gesprächen mit 
Vertreterinnen und Vertretern d er Gewer kschaft deutlich, war die Einführ ung der  
leistungsorientierten Bezahlung jedenfalls nicht. Insbe sondere die Finanzierung des 
Leistungsentgelts aus Einkommensbestandteilen der tariflich Beschäftigten stellt ein  
erhebliches Zugeständnis dar, das die V KA den G ewerkschaften hatte abtrotzen 
können. Die Gewerkschaft sah sich dadurc h in die sc hwierige Lage versetzt, dieses 
Zugeständnis gegenüber Beschäftigten und Arbeitnehmerv ertretern rechtfertigen z u 
müssen.  

Etwas anders stellt sich die Position der auf Arbeitnehmerseite ebenfalls mit verhan-
delnden DBB-Tarifunion dar . Der Beamtenbund hatte sich schon 2003 im Rahmen 
des „dbb Reformmodell 21“ für eine Einführung einer leistungsbezogenen Bezahlung 
im Beamten- und Tarifbereich ausgesproc hen. Diese Position lag zum einen darin 
begründet, so wird im Gespräch ausgeführ t, dass die DBB-Tarifunion sic h davon 
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erhofft habe, das Image des öffentlichen Diens tes zu verbessern und dessen Attrak-
tivität zu steigern. Zum anderen hätten sie hierzu einen Auftrag ihrer Mitglieder ge-
habt, so ein Vertreter, vor allem der in ih ren Reihen vergleichs weise stark vertrete-
nen Gruppe der Jüngeren in besseren Positionen, die sich selbst als Leistungsträger 
verstünden. Allerdings hatte der Auftrag zwar einerseits darin bes tanden, Leistungs-
vergütung zu ermöglichen, andererseits so llte jedoc h dafür gesorgt werden, dass 
keine Nasenprämien v erteilt werden. Auch die Selbstfin anzierung des Leistungsent-
gelts durch die Arbeitnehmerseite war ni cht gewollt, gegenüber der VKA sei deshalb  
deutlich gemacht worden, dass eine Zukunft der LOB nur in einer „On-top-Lösung“ 
bestehen k önne. Dies es Ziel s ei dann aller dings nicht  erreicht worden. Inzwischen 
hat sich die Haltung gegenüber leistungsorientierter Bezahlung nicht nur in der Mit-
gliedschaft etwas verändert, die Skepsis nehme zu (Vertreter DBB-Tarifunion). 

Entgeltabsicherung und Prozessgestaltung 

Nicht umstritten war auf gewerk schaftlicher Seite vor allem, das s – soweit  Gelder 
hierfür zur Verfügung gestellt werden – die Entgeltbestandteile mit Leistungsbezug 
im Tarifvertrag kollektiv abgesichert wer den sollten und der Eins atz für andere Zwe-
cke, etwa „für den Einführungsprozess, die Prozessbegleitung, das Controlling und 
die Evaluation der Prozess- und Projek tergebnisse“ (Musterdienstvereinbarung  
Ver.di 2006, § 14, Abs. 4) oder f ür die Haushaltskonsolidierung ausgeschlossen sein 
sollte. Soweit konnten die gewerkschaft lichen Vorstellungen auch im Tarifvertrag  
vereinbart werden, auch wenn Arbeitgeberv ertreter anders als Ver.di an der Bestim-
mung zum Ausschluss  zweckfremder Verwendung jetzt auch das Verbot pauschaler 
Ausschüttung festmachen. Neben der kollektiven Abs icherung des Budgets für die 
Beschäftigten strebte Ver.di auch an, das s Beschäftigte nicht von der T eilnahme 
ausgeschlossen werden können.  

Die „AG Tarif“ des Bundesfachbereichsvo rstandes Gemeinden der Gewerkschaft 
Ver.di gab in ihren „ Gewerkschaftlichen Positionen z ur Umsetzung von Leistungs-
entgelt nach § 18 TVöD (VKA)“ aus dem Jahr 2006 grundsätzlich zu Bedenken, dass 
die Zielent wicklungen und die Bewertungs maßstäbe von Leistung zwangs läufig mit  
dem Problem der knappen Re ssourcen konfrontiert wü rden. Dennoc h dürfe die 
Haushaltskonsolidierung nicht das vorr angige Ziel sein. Ein Leis tungsanreizsystem, 
dass funktionalisiert werde, um auf Kost en der Beschäftigten über  Stellenabbau eine 
Leistungsverdichtung bewusst in Kauf zu nehmen,  diskreditiere das Instrument 
Leistungsentgelt und befördere nicht das Ziel verbesserter öffentlicher Leistungen. 
Die im Rahmen der Daseinsvorsorge zu erbringenden öffentlichen Leistungen sollten 
„nicht dem Grundgedanken der Gewinnmaximierung unterworfen sein – im Gegen-
teil: sie sollen einen Ausgle ich zu Kapitalv erwertungsinteressen herstellen“  (Ver.di 
2006: 4). Um dies e Gefahr m öglichst klein zu halten, aber  auch um der Entsolidari-
sierung der Beschäftigten entgegenz uwirken, solle der Anteil  an variablen Entgelten 
möglichst gering bleiben. 

Über das Installieren von Sicherungsmech anismen hinaus sieht  die AG T arif aber  
auch eine aktive Ausgestaltung der Prozesse vor. Hier gelte es, aus den Erfahrungen 
mit der Verwaltungsr eform zu lernen, die von vielen Beschäftigten nega tiv erlebt 
worden sei und bei der der Gewinn für die Beschäftigten, nämlich die Verwirklichung 
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der Ideale von Partizipation,  Motivation und Qualifizier ung, zu kurz gekommen sei 
(Ver.di 2006: 2). 

Partizipation 

Die im § 18 genannten Ziele, als o die Ve rbesserung der öffentlichen Dienstleistung 
sowie die Stärkung von Motivation, Eigenverantwortung und Führungskompetenz, 
werden im Grundsatz durchaus auch auf gewerkschaftlicher Seite geteilt, wenn auch 
mit einer anderen Sc hwerpunktsetzung als bei der VKA. Während auf  Seiten der Ar-
beitgeberverbände die Steigeru ng von Effektivität und Effizienz  für manche dann  
letztlich doch „das Ke rnanliegen“ (Vertreter KAV NW) ist, ziehen sich bei Ve r.di die 
Themen Partizipation,  Motivation und Qualif izierung a ls drei Stränge durch die For-
derungen und Vorschläge, die im Zusammenhang mit der  Einführung des Leistungs-
entgelts und den hierfür abz uschließenden Betriebs- u nd Dienstvereinbarungen for-
muliert wurden: 

„Nach gewerkschaftlichen Vorstellungen sollte ein Leist ungssystem dazu die-
nen, das Arbeitsumfeld für einen zielorientierten Arbeitsprozess offen zu legen 
und gestalt en zu können. Zur Motivations förderung sollte das System dazu 
beitragen, ein höheres Maß an Selbstbes timmung und -verantwortung für die 
Arbeitsergebnisse zu erreichen. Ziele k önnen Orientierung br ingen. Ein Leis-
tungssystem ohne begleitende Personalentwicklungsmaßnahmen ist für Ver.di 
nicht denkbar.“ (Ver.di 2006: 2) 

Nach Einschätzung Ver.dis gibt der TVöD den Personalräten ein relativ starkes In-
strument zur Ausgestaltung des  tarifver traglichen Ra hmens an die Hand,  da die 
Dienstvereinbarungen einvernehmlich abzuschließen sind. „Es gibt daher weder ein  
Letztentscheidungsrecht der Ei nigungsstelle noch der Diens tstellenleitung –  mit an-
deren Worten: einseitige, vom Arbeitgeber diktierte Regelungen sind nic ht möglich“ 
(Ver.di 2006: 2). Dieser Zwang zur Übereinkunft eröffnet die Chance einer intensiven 
Bearbeitung der T hematik von Leistun gsmessung und Leistungsbewertung, lässt 
selbstverständlich auch Konflikte erwarten und kann auch dazu genutzt werden, eine 
Einführung von Leistungsentgelt zu blocki eren. In diesem Zusammenhang ist auch 
die im § 18 vorgesehene Einrichtung der paritätisch besetzten betrieblichen Kommis-
sion von Bedeutung. Da der  betrieblichen Kommission die Entwicklung v on Vor-
schlägen zur Ausgestaltung der betrieblic hen Systeme, deren ständiges Controlling 
und die Bearbeitung v on Beschwerden, die sich  auf das System beziehen, obliegen,  
bietet sie den Beschäftigten und ihren Vertretern damit eine zusätzliche Arena, in der 
eigene Interessen artikuliert und partiell durchgesetzt werden kö nnen. Obgleich im  
Falle eines  Beschwerdeverfahrens das Letztentscheidungsrecht des Arbeitgebers 
gelte und die Kommission lediglich Vorsch läge unterbreiten dür fe, könne damit doch 
versucht werden, „im Sinne einer neuen Fü hrungskultur auf eine kooperativ e Kom-
munikationskultur“ einzuwirken (Ver.di 200 6: 24), um bspw. nach dem Konsensprin-
zip Lösungen durch den persö nlichen Dialog mit den Be troffenen zu suchen. Zu-
gleich legt Ver.di jedoch Wert darauf, da ss die Befugnisse der betrieblichen Kommis-
sion das Entscheidungs- und Mit bestimmungsverfahren von Dienststellenleitung und  
Personal- bzw. Betriebsrat nicht außer Kraft setzen dürfen. 
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Darüber hinaus präferiert Ver.di wegen der damit ve rbundenen Partizipationschan-
cen die Methode der Zielvereinba rung. Auch in dieser  Hinsicht gibt es eine gewiss e 
Überschneidung mit den Präf erenzen des Arbeitgeberverbands ; die Differenz zeigt 
sich jedoch wiederum in den Inhalten, mit denen der Begri ff gefüllt wird. Anders als  
die Arbeitgeber, für die das  „Führen mit Zielen“ im Vordergrund s teht, entwirft Ver.di 
in einem eigenen Mus ter für Dienst- bzw. Betriebsvereinbarungen einen Zielverein-
barungsprozess, der den Fokus  auf die Bete iligung der Beschäftigten legt. Demnach 
sollen einzelne Beschäftigte oder Team s gleichberechtigte Verhandlungs-
partner/innen der Führungskräfte und deren Einvernehmen über den Inhalt und das  
Leistungsziel einer Z ielvereinbarung Bedi ngung für den Abschluss derselben sein.  
“Zieldiktate sind nicht zulässig“ (Ver.di Musterdienstvereinbarung 2006, § 7, Abs. 2).  

Nicht nur d ie tarifvertraglich verankerte Freiwilligkeit der Zielvereinbarung wird dabei 
als ein Vorteil dieser Methode gewertet, sondern auch die T atsache, dass sie einen  
veränderten Führungsstil erfo rderlich mache und mit  ih r die Bedingungen zur Leis-
tungserbringung them atisiert werden könnt en. Entsprechend der Vorrangigkeit der 
Zielvereinbarung spricht sich Ver.di gegen die Syst ematische Leistungsbewertung  
aus und lehnt eine flächendecke nde Anwendung dieser Methode als Alternat ive zur 
Zielvereinbarung ab. Begr ündet wurde dies  damit, da ss bei Anwendung der Syste-
matischen Leistungsbewertung Beschäftigte in geringerem Maß ihre inhaltlichen Ar-
beitsziele beeinflussen könnten, auch fi nde keine Diskussion über Aufgaben, Inhalte 
und Arbeitsschwerpunkte zwischen Beschäfti gten und Führungskräften statt. Dar-
über hinaus wird die Aktualität und Sinn haftigkeit der Bemessungsgrundlagen der  
Systematischen Leistungsbewertung in Z weifel gezogen (vgl . Ver.di 2006: 7f.). Ins-
besondere ihre Nähe zur beamt enrechtlichen Regelbeurteilung  gilt als kritikwürdig  
und es wir d darin die Gefahr gesehen, das s die VKA den Arbeit gebern vor  Ort mit 
der Systematischen Leistungs bewertung ein „Hinter türchen“ zur subjektiven Leis-
tungsbewertung nach Ermessen des Vorgeset zten offen halten wollte. Ver.di-Ver-
treter bezweifeln auch, dass das von der  VKA bek undete Interesse an einer schritt-
weisen Annäherung an die Zielvereinbaru ng ernst zu nehmen sei und äußern den  
Verdacht, dass es hier lediglich um Legitimation gehen könnte.  

Aus Sicht der Gewerkschaft ist weder eine  Ungleichbehandlung von Besc häftigten 
nach „Nase“, wie im Zusammenhang mit der SLB befürchtet, noch nach Geschlecht, 
Beschäftigungsstatus oder ande ren Kriterien akzeptabel. Um den Diskriminierungs-
potenzialen von Systemen der Leistungsve rgütung entgegen zu wirken und für das 
Thema Diskriminieru ng bzw. Diskriminieru ngsfreiheit zu sensib ilisieren (v gl. Ton-
dorf/Jochmann-Döll 2004: 430f.), schlägt Ver.di ein Monitoringsystem vor, mit dessen 
Hilfe Ung leichbehandlungen (z .B. Teilze iteffekt, Hierarchieeffekt) erkannt und  in  
Folge korrigiert werden sollen (Ver.di 2006: 21).50 Bei „legitimen“ Ungleichbehandlun-
gen, z.B. zur Berücksichtigung der Leistungsm inderung eines Beschäftigten, sei das  

                                            

50 Mittlerweile haben Tondorf und Jochmann-Döll (2010) in Ko operation mit der Hans- Böck-
ler-Stiftung mit dem sog. „Entgeltgleichheit s-Check“ ein Prüfinstrument entwickelt,  mit 
dessen Hilfe wichtige Vergütungsbestandteile, somit auch Leistungsvergütungen, auf Ba-
sis der  gelt enden Rech tslage na ch möglicher geschlechtsbezogener Diskriminierung in 
der betrieblichen Praxis untersucht werden können (vgl. auch Riedel 2010). 
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Maß der zu erbringenden Leistung ent sprechend anzupassen oder aber eine Pau-
schalauszahlung des Leistungsentgelts vorz unehmen. Als problematisch wird über-
dies die Ungleichbehandlung von Beamtinnen und Beamten betrachtet. Ver.di for-
derte daher die Arbeitgeber auf, für di ese Beschäftigtengruppe ein gesondertes 
Budget zur Verfügung zu stellen und eine analoge Regelung der leistungsorientierten 
Bezahlung zu der der Tarifbeschäftigten zu treffen (Ver.di 2006: 4). 

Neben dem diskriminierungsbez ogenen Monitoring setzte Ver.di auf verschiedene 
Maßnahmen zur Sicherung bzw. Verbesserung der Transparenz und der Bet eiligung 
der Beschäftigten. Es gelte, die Umsetz ung der Regelungen des Tarifvertrags „mit 
Bedacht und im intensiven Dialog mit den Beschäftigten zu entwickeln, umz usetzen 
und vor allem zu bewerten“ (Ver.di 2006: 3)  und nicht in eine „unk ritische Leistungs-
euphorie“ zu verfallen. Daher sei aus gewer kschaftlicher Sicht viel Wert auf professi-
onelle Evaluierungsverfahren wie etwa Beschäftigtenbefragungen zu legen, zumal ab 
der Tarifrunde 2008 die Aus wertung der betrieblichen Syst eme auf der Agenda der  
Tarifvertragsparteien stehen sollte (Ver.di 2006: 3). Um eine regelmäßige Evaluatio n 
der betrieblichen Syst eme zu erleichtern, schlug Ver.di überdies prozessorientierte 
Dienst- bzw. Betriebsvereinbarungen vor, die für einen bef risteten Zeitraum (max. 2 
Jahre) und ohne Nac hwirkung gelten und dann bewertet und ggf. modifiziert werden 
sollten. 

Motivation 

Schon zuzeiten der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr (ÖTV) 
war darüber nachgedacht worden, wie Leist ungsmessung im Arbeitnehmerinteresse  
gestaltet werden könnte. Dadurch sollt e dem Phänomen der „inneren Kündigung“  
und der Tatsache, dass viele Beschäftigte sich  in ihrer Arbeit nicht beachtet und in 
ihren Ergebnissen nicht bestätigt fühlt en, entgegen gewirkt werd en (Herbing 2004:  
361). Damals wie heute wurde allerdings  weniger der monetäre Leistungsanreiz  
denn die Schaffung guter Arbeitsbedingungen als wesentlicher Faktor für die Motiva-
tion der Beschäftigten gesehen. Neben der  Verbesserung der Beteiligungs chancen 
der Beschäftigten und der Führungskult ur, wurden ein Sc hutz vor zunehmender  
Leistungsverdichtung, konsequente Perso nalentwicklung und die Schaffung einer 
zufriedenstellenden Arbeitssituat ion als zentrale Vor aussetzungen für motiviertes 
Arbeiten diskutiert.  

Nicht zulet zt die Inst allation einer Leistung sspirale entsprach nic ht den Intentionen  
von Ver.di. Etwa argumentierte ein Ver.di -Vertreter, dass es darum zu gehen habe, 
„die Bedingungen für alle Be schäftigten so zu entwick eln, dass sie gut arbeiten kön-
nen. Dazu gehört die Personalen twicklung, die technis che Ausstattung, die Kommu-
nikation etc. Was wir allerdi ngs nicht wollen, das ist ein – ich nenne es einmal so – 
‚Auspressen’ der Arbeitskraft. V er.di mö chte Leistungsobergrenz en definier en. Das 
heißt 100% Zielerreichung in der tariflichen bz w. bei Teilzeitbes chäftigten in der ar-
beitsvertraglich vereinbarten Ar beitszeit en tspricht 100% Leistungsprämie“ (Martin 
2007: 97). Anders als  in der Musterdiens tvereinbarung der VKA, der zufolge Leis-
tungsprämien bzw. -zulagen nur an Beschäftigte gezahlt werden sollten, die eine 
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überdurchschnittliche Lei stung er bracht haben, 51 sah die Musterdienstvereinbarung 
Ver.dis ausdrücklich eine Aussc hüttung au ch dann v or, wenn ein bestimmtes Leis-
tungsniveau gehalten wird. Es finde sich im § 18 kein Bezug auf notwendige heraus-
ragende oder überdurchschnittliche Leistu ngen, daher seien solche Formulierungen  
auch nicht in Dienst - bzw. Betrieb svereinbarungen aufzunehmen, sondern eine 
Leistungsobergrenze zu definie ren (vgl. Ver.di 2006: 11). Darüber hinaus solle das  
Risiko der Selbstüberforderung von Besc häftigten im Zusammenhang mit einer stär-
keren Leist ungsorientierung durch eine Verbindung der Leistungssysteme mit ge-
sundheitlichen Gefährdungsanalys en konterkariert w erden (vgl. Ver.di 2006: 2). 
Letztlich gelte es auch, die Leistungs anforderungen mit den Bedürfnissen der Be-
schäftigten in Übereinstimmung zu bringen . Neben dem Erwer b des Lebensunter-
halts sollten Beschäftigte sich  in ihrem Beruf selbst ve rwirklichen und Einsat zbereit-
schaft zeigen könne n, durch geregelte Arb eitszeiten ihr Familie n- und Privatleben  
aktiv wahrnehmen und in einem  intakten Arbeitsumfeld ar beiten können (vgl. Ver.di 
2006: 3). 

Qualifizierung 

„Kein Leist ungsentgeltsystem oh ne Personalent wicklungskonzept“, so laute te eine 
der Forderungen Ver.dis. Ein be triebliches System zur le istungsorientierten Bezah-
lung sollte demnach eingebette t werden in die Entwic klung eines umfassenden Per-
sonalentwicklungskonzepts, dem unter a nderem Themen wie Q ualifizierung, die 
Selbstbestimmung der Arbeitsge staltung (Zeitsouveränität ), Gesundheitsförderung, 
ein kooperativer Führungsst il, Mitarbeiter-Vorgesetzten- Gespräche und attraktive, 
planbare Aufstiegschancen subs umiert we rden sollten . Neben Q ualifizierungsmaß-
nahmen im  Zuge der Personalentwicklung s ieht die Musterdienstvereinbarung eine  
gezielte Qualifiz ierung aller betrieblich Bete iligten vor , um Kenntnisse über das be-
triebliche LOB-System und dess en Funktionsw eise zu erwerben (vgl. § 13 Ver.di 
Musterdienstvereinbarung 2006). 

Zwischen pragmatischer Gestaltung und kategorischer Ablehnung 

Die Zielvorstellung, leistungsorientierte Be zahlung im Sinne der  Arbeitnehmer/innen 
auszugestalten, wie sie sich in frühen Arbeitspapieren und Stel lungnahmen findet, 
war bei Ver.di in der Organisation offenbar  nicht stark verankert. Nach der Verab-
schiedung des TVöD und der sich anbahn enden Einf ührung rührte sich auf allen 
Ebenen Widerspruch. Auch in den Folgej ahren manifestierte sich auf Funktionärs-
veranstaltungen, etwa Personalrätekonferenzen auf Landesbezirks- wie auf  Bundes-
ebene bei Ver.di deutlicher Unmut gegenüber dem neuen Leistungsentgelt. Man  
könne nic ht gerade sagen, so wird in eine m Gespräch dargelegt, dass entwickelte 
Gestaltungsvorschläge rundweg positiv aufgenommen worden seien; vielmehr hätten 
die Beteiligten dafür „sehr viel auf die Mütz e gekriegt“ (Vertreter Ver.di NRW). Auch 
Personal- bzw. Betriebsräten, die sich eng agiert um eine Umsetzung in ih ren Ver-

                                            

51  Wir haben darauf hingewiesen, dass sich die VKA inzwischen der Vorstellung einer breiter 
angelegten Ausschüttung, also damit einer Ausschüttung nicht nur für überdurchsch nittli-
che Leistung, angenähert hat (Stichwort: „intelligente Gießkanne“). 
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waltungen bzw. Betrieben bemüh t hätten, sei schon mal kritisch die Frage vorgehal-
ten worden, ob sie sich zu „Apologeten der Arbeitgeberhaltung“ machen und ein Ziel 
verfolgen wollten, so ein ander er Befragter, das nie ihr ei genes gewesen s ei. Insbe-
sondere die Umwidmung fixer in variable Entgeltbestandteile trug erheblich dazu bei, 
die Einführung des Leistungsentgelts moralisch zu diskreditieren und zu delegitimie-
ren und stellt ein zentrales Argument derer  dar, die die leistungs orientierte Bezah-
lung k ategorisch ablehnen. Das  für das Leistungsent gelt zur Verfügung gestellte 
Entgeltvolumen wird als entei gneter Arbeitnehmerbes itzstand betrachtet, über des-
sen Aussc hüttung man der Arbeitgebers eite aus prinzipiellen, auch moralischen  
Gründen kein Mitspracherecht einräumen dürfe. Die Umwidmung dieser Einkom-
mensbestandteile scheint folglich tatsächlich so etwas wie einen „Geburtsfehler“ des  
§ 18 darzustellen, der Arbeit nehmervertretern die Zusti mmung zu leistungso rientier-
ter Bezahlung erschwert.  

Abgesehen von solchen Eindrücken, die wir im direkten Austausch mit Personal- und 
Betriebsräten vor Ort oder auf Konferenzen  oder in Gremien beobachten konnten, 
vermittelten die m it Ver.di-Vertretern geführten Gespräche den Eindruck, dass zum  
einen die Haltung der Personal- und Betr iebsräte gegenüber dem Leistungsentgelt  
durch eine deutliche Skepsis bis hin zu verbreiteter Ablehnung geprägt ist und des-
halb in vielen Fällen auch auf eine Umse tzung verzichtet wird, zum anderen die be-
gonnene betriebliche Umsetzung überwiegend nicht im Sinne der gewerkschaftlichen 
Vorschläge erfolgt, sondern das Muster ei nes an die Regelbeurteilung angelehnten  
Beurteilungsverfahrens dominiert. 

Innergewerkschaftlich hängen die Haltungen gegenüber der Leistungsdifferenzierung 
außerdem nicht unerheblich von fachgruppen- und l andesbezirksspezifischen Per-
spektiven ab. Insbesondere Ver treterinnen und Vertreter von Fachgruppen, die Be-
reiche wie den Sozial-  und Erziehungsdiens t bzw. das Gesundheit s- und Sozialwe-
sen abdec ken, lehnen die leis tungsorientierte Bezahlung st rikt ab. Im Täti gkeitsbe-
reich personenbezogener sozialer Dienstlei stung sei die leistungs orientierte Bezah-
lung „eine ziemliche Absurdität“ (Ver.di-Ve rtreter). Die Debatten der Funktionsträger 
in diesen Bereichen, so wird in Interviews  ausgeführt, seien von einer breiten Ableh-
nung des Leistungsentgelts geprägt. Es wer de grundsätzlich darüber diskutiert, ob 
eine Gewerkschaft statt der leistungsori entierten Bezahlung nicht andere Wege (z.B. 
den Gesundheitsschutz) zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen wählen sollte.  

Der Eindruck einer v erbreiteten, wenngle ich offenbar keines wegs durchgängigen  
Ablehnung bei den Arbeitnehmervertre tern vor Ort un d den gewerkschaftlichen Re-
präsentanten von der Basis bis in die Bu ndesverwaltung, einer gemessen an den 
eigenen Z ielvorstellungen als defizitär empfundenen Umsetzungspr axis sowie an-
dauernde t arifpolitische Konfli kte brachten die Vertreter eines G estaltungsansatzes 
bei Ver.di in die Defensive und weitgehend  zum Verstummen. Allenfalls pragmati-
sche Argumente wurden grunds ätzlichen Kritikern noch  entgegen gehalt en („Wir 
kriegen das Leistungsentgelt ohnehin nicht  mehr weg; lasst es uns im Interesse der  
Beschäftigten ausges talten“). Im Zentru m der innergewerkschaftlichen Dis kussion 
stand zunehmend nic ht mehr die Frage, ob und wie das Leistungs entgelt aus einer 
Arbeitnehmerperspektive genutzt und ausges taltet werden könnte, sondern die nach 
den Chancen, den § 18 wi eder abzuschaffen, ohne deshal b den TVöD k ündigen zu 
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müssen. Auf die Forderung nac h einem Ver zicht der Steigerung des Startvolumens 
konnte sich die Organisation verständigen,  auch wenn in der Tarifrunde 2010 dann  
dem Drängen der VKA auf  eine Volumenausweitung nachgegeben werden musste. 
Wie sich die vereinbarte  Steigerung auf  die gewerksc haftliche Orientierung zum 
Leistungsentgelt auswirken wird, muss zunächst  noch offen bleiben. Eine endgültige  
Entscheidung über die weiter e Strategie im Umgang mit dem § 18 steht noch aus 
und dürfte von den allmählic h abrufbaren Umsetzungserfahrungen, von der weiteren 
Politik der VKA und dav on abhängen, ob Gestaltungs- und Nutzungsans ätze aus 
Arbeitnehmerperspektive erkennbar werden. Dazu könnten auch Debatten z ur Leis-
tungspolitik beitragen, die aus anderen Fachbereichen oder Grundsatzabteilungen  
Ver.dis angestoßen werden, gi lt doch etwa der „gewerksc haftliche Einfluss  auf den 
industriellen Leistungslohn“ als „Erfolgsstory“ (Mönig-Raane 2010: 18). 

Trotz gewisser Schnit tmengen in den Ziels etzungen ist zwischen den Tar ifparteien 
das Leistungsentgelt nach § 18 TVöD noch immer heftig umstritten. Wie gezeigt 
wurde, finden sich Bef ürworter und Gegner auc h quer durch die Parteien, sowohl im 
Arbeitnehmer- als auc h im Arbeitgeberlager . Zw ar vertreten nicht alle Befürworter 
oder Gegner ihre Position unversöhnlic h und ohne Kompromissbereitschaft, doch 
nicht selten ist die Streitfrage Leis tungsentgelt im öffentlichen Dienst symbolis ch und 
moralisch stark aufgeladen und wird als Au seinandersetzung zwischen Modernisie-
rern und Modernisierungsverweigerern und als Konflikt zwischen Prinzipientreue und 
Opportunismus inszeniert. Privatisierungsdruck, Haushaltsverschuldung und Kosten-
senkungswettlauf begründen jedoch nicht nur den von Arbeitgebe rvertretern hervor-
gehobenen Modernisierungsbedarf, sie stehen zugleich auc h erfolgreichen Moderni-
sierungsschritten immer wieder im Wege. Au ch die leistungsorientierte Bezahlung 
scheint sowohl eine ihrer Begr ündungen als auc h eine relevante Einführ ungsblo-
ckade dem Kostensenkungsdruck zu verdan ken. Vor dem Hintergrund der betriebli-
chen Ents cheidungsspielräume sowie der Konf likthaftigkeit des  Themas k onnte es 
als keineswegs ausgemacht gelten, was sich  in der Praxis tatsächlic h dur chsetzen 
würde, wieweit die Umsetzung verweigert und in welcher Weise im Falle der Einfüh-
rung die Ausgestaltung erfolgen würde.  Sowohl die Frage nac h dem bloßen Vor-
kommen, als auch die der Intenti onen sowie der tatsächlichen Erfahrungen mit der  
Ausgestaltung wurden so zum Streitfall zwischen den Tarifparteien. 

4.3 Verbreitung und Ausgestaltung der Leistungsentgeltsysteme 

4.3.1 Die Umsetzung in Dienst- und Betriebsvereinbarungen 

Bevor die leistungsorientiert e Bezahlung in der Praxis wirksam werden kann, muss 
zwischen den Betriebsparteien eine Be triebs- oder einvernehmlic he Dienstvereinba-
rung abgeschlossen werden. In den Vere inbarungen werden die Grundzüge der  
Leistungsentgeltsysteme geregelt, beispiels weise welc he Bewert ungsmethoden zur 
Anwendung kommen sollen un d welc he Verteilungs muster angestrebt sind. Zwar 
handelt es sich bei einer  Betrachtung von Dienstver einbarungen nur um „papierene 
Empirie“, die noch nic hts über die reale Pr axis leistungsorientierter Bezahlung aus-
sagt. Gleichwohl sind die Vereinbarungen wichtige Determinanten für die tatsächli-
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chen Wirkungsweisen der Leist ungsentgeltsysteme. Und da wir auf ihrer Basis Ver-
mutungen über die Absichten der Akteure und die zu erwartende Anwendungspraxis 
bilden konnten, sollen im Folgenden die wichtigsten Be funde unserer Auswertung  
von 215 Dienst- und Betriebsvereinbar ungen von Ver waltungen und kommunale n 
Betrieben aus Nordrhein-Westfalen (vgl. ausführ licher hierzu Trittel et al. 2010) kurz 
dargestellt werden, bevor in weiteren Schritten auf Grundl age unserer Personalräte-
befragung und unserer Fallstudien die Praxis  des Leistungsentgelts in den Blick ge-
nommen wird. 

Mehr als die Hälfte der von uns untersu chten Dienst-  und Betriebsvereinbarungen 
traten entweder im er sten Quartal 2007 (in der Regel zum Jahr esanfang 2007) oder 
im dritten Quartal 2007 (meist im Juli 2007) in Kraft. Orientierungspunkte der Be-
triebsparteien scheinen also der Beginn der  Wirksamkeit der Regelungen des TVöD 
zum Leistungsentgelt sowie die in der Protok ollerklärung zu § 18 gesetzte Frist bis 
zum 31. Juli 2007 gewesen zu sein. Der Zeit punkt des Inkrafttretens der Dienst- oder 
Betriebsvereinbarung muss jedoch nicht mi t dem Zeitpunkt des Anlaufens des Leis-
tungsentgeltsystems übereins timmen, bei 2007 abgeschlossenen Vereinbarungen 
kann beispielsweise die erste Bewertungsrunde zum Jahresanfang 2008 beginnen. 

Der Abschluss einer Dienst- oder Betri ebsvereinbarung bedeut et allerdings noch 
nicht, dass das für Leistungsent gelte zur Verfügung stehende Budget tatsächlich 
leistungsdifferenziert ausgeschüt tet wird. In 31% der Dienst- und Betriebs vereinba-
rungen wir d entweder vo rübergehend (als o nur für die Dauer einer Einführungs-
phase) oder auf Dauer eine paus chale Auszahlung des Leistungsentgelts vereinbart, 
d.h. eine Aufteilung des Budgets auf die Beschäftigten ohne Leistungsmessung und -
differenzierung (ggf. anteilig nac h Arbeitszeit oder Bruttoverdienst). Zu einer dauer-
haften Pauschalausschüttung kommt es dabei in insgesamt 10% der Fälle. 

Vereinbarte Methoden 

Sehen wir von jenem Zehnt el der Vereinbar ungen mit pau schaler Ausschüttung ab,  
dann sieht ein knappes Drittel der sons tigen Dienst - und Betriebsvereinbarungen 
ausschließlich oder v orzugsweise die Met hode der Systematischen Leistungsbe-
wertung zur Leistungs feststellung vor. Zudem  lässt sich festhalten, dass die Syste-
matische Leistungsbewertung in der Einfüh rungsphase der betrieblic hen Leistungs-
entgeltsysteme, soweit eine solche gereg elt ist, als Bewertungsmethode deutlich 
überwiegt. Unter den Anwendern der S ystematischen Leistungsbewertung finden 
sich im Mittel eher kleinere Arbeitgeber, bei denen lediglich 16% der Beschäftigten 
tätig sind (vgl. Tab. 13). In einigen dieser  Fälle – so konnte vermutet werden – wer-
den die Betriebsparteien keine oder lediglich schwache Gestaltungsabsichten verfol-
gen und s ich an bereits bekannte Verfahren der Leistungsbeurteilung anlehnen, um 
auf diese Weise das tarifvertraglich intendie rte System wenn nicht zu unterlaufen, so 
doch zumindest mit möglichst geringem Au fwand anzuwenden. Die Systematische  
Leistungsbewertung ist in einem Großteil der Diens t- und Betriebsvereinbarungen 
tatsächlich ähnlich dem Teil „Leistungsbe urteilung“ der herkömmlichen Regelbeur-
teilung k onzipiert. Das heißt, es sollen au sgewählte Kriterien meist anhand einer  
fünfstufigen Skala durch die Vorgesetzten bewertet werden (am häufigsten kommen 
dabei Arbeitsqualität und -quantität, Te amfähigkeit/Zusammenarbeit/Sozialkompe-
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tenz und Einsatzber eitschaft/Engagement vor). In anderen Fällen sprechen de-
taillierte Darlegungen zu Bewertungskrit erien und M essverfahren allerdings dafür, 
dass die Einführung leistungs abhängigen Entgelts durchaus  ernsthaft und engagiert 
betrieben werden soll. 

Tab. 13: Methoden der Leistungsfeststellung in den Kommunen  
Nordrhein-Westfalens  
(Auswertung Dienst- und Betriebsvereinbarungen, Angaben in Prozent)

 Fälle repräsentierte 
Beschäftigte 

Zielvereinbarungen (ZV) 24 29 

Systematische Leistungsbewertung (SLB) 30 16 

Kombination ZV und SLB 11 18 

Optionsmodell: ZV, SLB oder Kombination zulässig 35 37 

Ohne Dienst- und Betriebsvereinbarungen mit pauschaler Ausschüttung, n=192; der Anteil der Be-
schäftigten ergibt sich durch eine Gewichtung der Kommunen mit der Zahl der jeweils in einem Fall 
Beschäftigten.  

In einem guten Drittel der Diens t- und Be triebsvereinbarungen besteht eine Wahl-
möglichkeit bzgl. der Bewertungsmethode. Dafür sind verschiedene Gründe denkbar, 
so zum Beispiel die dezentrale Organisation einer Verwaltung, in der jedem Dezernat 
oder Fachbereich die Wahl der geeigneten Methode überlassen werden soll. Möglich  
ist auch, dass sich die Betriebsparteien nicht einigen konnten und die Ver einbarung 
einer Wahlmöglichkeit einen Kompromiss dar stellt. Wahrscheinlich s ind aber auch 
Fälle darunter, in denen es mit dem Absch luss der Dienst- oder Betriebsvereinba-
rung lediglich um die Errichtung einer tarifkonformen Fassade geht, obwohl das  
Leistungsentgelt de facto pauschal oder nach nicht vorgesehenen anderen Regeln,  
etwa nach Loyalität, Seniorit ät oder schlicht nach Willk ür ausgeschüttet wird, gewis-
sermaßen ein „Unterleben“ der  Regelungen im Sinne von Goffman (1961) erfolgt. 
Allerdings lassen sich im Falle der W ahlmöglichkeit aufgrund der Offenheit und Vag-
heit dieser  Regelung begründet e Vermut ungen über deren Entst ehungshintergrund 
und ihre W irkung in der Praxis nur mit großen Schwier igkeiten anstellen. In jedem  
Fall kann erst die Umsetzungs praxis zeigen, welche Be wertungsmethode letztlich 
tatsächlich (vorrangig) angewandt wird. 

Außerdem wird in einem weiteren Zehntel der Vereinbarungen auf eine Kom bination 
der Methoden Zielvereinbarung und Systematische Leistungsbewertung gesetzt. An-
ders als beim Optionsmodell,  wonach die Dienst- bz w. Betriebsvereinbar ung nicht  
die Anwendung einer  bestimmten Bewertungs methode festlegt, sondern die Wahl 
lässt, entweder die Z ielvereinbarung, die S ystematische Leistungsbewertung oder 
eine Kombination aus dies en beiden Methoden einzus etzen, werden beim Kombina-
tionsmodell die Zielvereinbarung und Systematische Leistungsbewertung zusammen 
angewandt. Dieser Ansatz bedarf der gesta ltenden Beschäftigung mit der Sache und 
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dürfte kaum im Kontext einer Umsetzungs fassade zu sehen sein. Eventuell wurde  
versucht, e in maßges chneidertes Leist ungsentgeltsystem nac h eigenen Vorstellun-
gen oder nach Vorschlägen von Beratern (der en Präsenz im Feld kaum überschätzt  
werden kann) zu entwickeln, oder es handelt sich um einen Kompromiss widerstrei-
tender Abs ichten. Wahrscheinlic h dürfte hi er das von der VKA vertretene Konzept, 
sich über ein Kombinationsmodell der Zi elvereinbarung anzunähern, eine gewiss e 
Rolle spielen. 

Obwohl sie statistisch in den untersucht en Vereinbarungen nicht dominieren, spielen 
jedoch auc h Zielvereinbarungen eine rele vante Rolle.  Immerhin in nahezu einem  
Viertel der Fälle ist die Zielvereinbarung als ausschließ liche oder  vorzugsweise an -
zuwendende Methode vereinbart. In einem weiteren Zehntel sind Zielvereinbarungen 
in Kombination mit Systematischer Leistung sbewertung vorgesehen. In mehr als ei-
nem Drittel der Fälle mit nahezu der Hälfte aller Beschäftigten spielen Zie lvereinba-
rungen somit immerhin eine ge wisse Rolle. Nehmen wir dar über hinaus an, dass in  
jenem Drittel der Vereinbar ungen, die Z ielvereinbarungen zur Auswahl z ulassen, 
zumindest in einem kleineren Teil der Fälle von dies er Option auch Gebrauch ge-
macht wird, dann konnte vermutet werden, da ss in Nordrhein-Westfalen bei kommu-
nalen Arbeitgebern mit nicht we niger als der Hälfte der Beschäftigten Zielvereinba-
rungen eine mehr oder weniger  große Rolle spie len. Nimmt man zur Kenntnis, dass  
es sich bei entgeltrelevanten Zielvereinbaru ngen auch im Privatsekt or um ein im Be-
reich der T arifbeschäftigten noch immer weni g verbreitetes Instrument handelt (bei-
spielsweise nennt Gesamtmetall für das Jahr 2008 lediglich ein knappes Prozent der 
Beschäftigten mit Zielvereinbarung bzw. Z ielentgelt, vgl. auch Bahnmüller/Schmidt 
2009b), so sollte vor dem Hintergrund der  geringen Erfahrung des öffentlichen  
Dienstes mit Leistungsentgelt de r erzielte Anteil nicht geri ng erachtet werden. Auch  
hier kann s ich allerdings erst mit Blick auf  die Praxis zeigen, wie viele Besc häftigte 
tatsächlich Zielvereinbarungen abschließen und wie diese ausgestaltet sein werden,  
zumal sich in den Dienst- und Betriebsve reinbarungen anders als bei der Systemati-
schen Leis tungsbewertung in der Regel keine genaueren Angaben oder Vorgaben  
zu den Zielinhalten finden, wa s mit dem Vertragscharakte r der Zielvereinbarung zu 
erklären sein dürfte.  

Die Leistungsmessung anhand der beschriebenen Instrumente und die Vergabe von  
Leistungsentgelt müssen nicht immer individue ll erfolgen. In etwa der Hälfte der 
Dienst- und Betriebs vereinbarungen kann die Leist ungsfeststellung auch für ei n 
Team stattfinden. Bemerkenswert ist, das s die Zulässigkeit der Teambewertung  
deutlich mit der Zielvereinbarung korreliert. Während in Fällen mit Zielvereinbarung in 
87%, mit Optionsmodell in 72% und mit Komb imodell in 64% aller  Fälle eine Bewer-
tung im Team vorgesehen ist, sind dies be i Systematischer Leistungsbewertung nur  
12%. 

Zugänglichkeit und Verteilung des Leistungsentgeltbudgets 

Das Leistungsentgelt wird, wie  bereits im Tarifvertrag geregelt, grundsätzlic h allen  
Tarifbeschäftigten zugänglich gemacht. Allerd ings gibt es einige Vereinbarungen, in 
denen der Zugang zum Leistung sentgeltsystem an eine bestimmte Beschäftigungs-
dauer oder  an Anwes enheitszeiten geknüpf t wir d. Solche Regelungen können sich  
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für befristet Beschäftigte mit kurzer Beschäftigungsdauer als problematisch erweisen. 
Im Extremfall könnten sie immer wieder erneut von der Teilhabe am Leistungsentgelt 
ausgeschlossen werden. Auch gibt es Fä lle, in denen bestimmte Beschäftigtengrup-
pen zwar von der Leistungsmessung ausgeno mmen werden, jedoch am Leistungs-
entgelt in Form einer Pauschalauszahlung oder einer am Durchschnitt einer Refe-
renzgruppe orientierten Leist ungsvergütung partizipieren. Solche Regelungen finden  
sich in fast allen Dienst- und Betrieb svereinbarungen für Beschäftigte in Sonderrol-
len, Freistellung etc. Ve reinzelt beziehen sie sich aber auch auf Beschäftigtengrup-
pen wie z.B. Reinigungskrä fte oder Schuls ekretärinnen, deren Bewertung ( z.B. auf-
grund einer räumlichen Distanz  zum be wertenden Vorgesetzten) als  besonders 
schwierig erscheint. Einerseits sind diese Beschäftigten dadur ch vor potenziellen 
Falschbewertungen und Einbuß en beim Leis tungsentgelt geschützt, andererseits 
wird ihnen durch solche Regelungen auc h die Chance verwehrt, sich ein über die  
Pauschale hinausgehendes Leis tungsentgelt zu  erarbeiten. In der positiven wie ne-
gativen Ausprägung k ann im Vergleic h zu anderen Beschäftigtengruppen von einer 
Ungleichbehandlung gesprochen werden. Da in den genannten Bereichen oftmals 
überwiegend Frauen arbeit en, könnte bei s olchen Regelungen auch eine mittelbar e 
Diskriminierung nach Geschlecht vorliegen (vgl. Jochmann-Döll/T ondorf 2008). Fest-
zuhalten bleibt jedoch, dass abgesehen von gewissen Einschränkungen und Sonder-
regelungen, für das Gros der Beschäfti gten der Zugang zum Leistungsentgeltsystem 
gegeben ist.  

Beschäftigte haben jedoch mitunter auch di e Möglichkeit, auf die Teilnahme am 
Leistungsmessungssystem zu verzichten. In den Dienst- und Betriebsvereinbarun-
gen finden sich verschiedene Regelungen in Bezug auf di e Freiwilligkeit der Teil-
nahme. In der überwiegende n Zahl der Fälle ist eine Nichtteilnahme bei Verzicht auf 
ein Leistungsentgelt möglich. Die Option der Nichtteilnahme bei gleichzeitigem Erhalt 
einer Pauschale kommt nur sehr selten vo r. Expliz it ausgeschlossen wird Freiwillig-
keit ebenfalls nur sehr  selten, allerdings is t in fast einem Viertel der Fälle die Nicht-
teilnahme nur unter bestimmten Voraussetzungen  möglich (z. B. f ür ältere Mitarbei-
ter/innen). In einigen weiter en Vereinbarungen ist z war der Abs chluss einer Zielver-
einbarung f reiwillig, bei Ablehnung muss jedoch als  Konsequenz häufig eine Syste-
matische Leistungsbewertung erfolgen, womit de facto festgelegt wird, dass alle Be-
schäftigten ihre Leistung bewerten lassen müssen. 

Es stellte s ich auch die Frage, inwieweit  die Beamtinnen und Be amten in die Leis-
tungsentgeltsysteme mit ei nbezogen werden. Zum Zeitpunk t des Abschlus ses der 
meisten von uns aus gewerteten Dienst- und Betriebsvereinbar ungen war das Lan-
desbesoldungsgesetz in NRW noch nich t dahingehend geändert worden, dass d ie 
Kommunen auf freiwilliger Basi s die Möglic hkeit erhalten,  auch die Beamte n in ein  
einheitliches betrieblic hes System zur Leistungsentgeltvergabe einzubeziehen. In 
den meisten der Dienst- und Betriebsvere inbarungen sind in den Geltungs bereich 
auch nur T arifbeschäftigte eingeschlossen.  In knapp zwei Dritteln dieser Vereinba-
rungen wurde aber geregelt, dass eine Über tragung des Systems auf Beamtinnen 
und Beamte vorgesehen ist oder  angestrebt wird, jedoch in etwa der Hälfte dieser  
Fälle unter bestimmten Vor behalten, beispielsweise der Genehmigung durch die Be-
zirksregierung oder unter Beachtung der Vo rgaben der Leistungsprämien- und -zula-
genverordnung (LPZVO). In et lichen dieser Fälle dürfte das System nach der Geset-
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zesänderung vollständig auf die Beamten übertragen worden sein. In einigen weite-
ren Fällen (14%) hingegen er streckte sich der Geltungs bereich der Vereinbarungen  
von vorneherein auch mit auf die Besoldungsempfänger. In nur wenigen Fällen (4%) 
wird explizit darauf hingewiesen, dass eine Übertragung auf Beamtinnen und Beamte 
nicht vorgesehen ist. 

Ein weiterer wichtiger Aspek t der Dienst- und Betriebsv ereinbarungen ist die Festle-
gung des Mechanism us für die Verteilung des  Leistungsentgelts auf die Beschäftig-
ten. Im Großteil der Fälle ist die Division des Gesamt- oder Teilbudgets durch die von 
den Besc häftigten im Bewertungsverfahr en erreichten Punk tzahlen vorgesehen. 
Teils werden allerdings bestim mte Mindestpunktzahlen für den Erhalt von Leistungs-
entgelt vorausgesetzt. Wenn eine Syst ematische Leis tungsbewertung als Bewer -
tungsmethode geregelt ist, ist eine solche Mindestpunktzahl häufiger vorgesehen (in  
71% der Fälle), aber auch bei Anwendun g von Zielvereinbarungen kommen Min-
destpunktzahlen vor. Diese Mindestpunktzahl en verfolgen aber nicht in allen Fällen 
den Zwec k „unterdurchschnittlich“ oder „ normal“ leistende Beschäftigte von der 
Leistungsentgeltvergabe ausz uschließen. Nur in 36% der Fälle mit Syst ematischer 
Leistungsbewertung ist die Mindestpunktzahl über  der Punktzahl angesiedelt , die ein 
Beschäftigter für die v olle Anforderungserfüllung erhalten würde. Bei der Zielverein-
barung ist in ein paar  wenigen Fällen ein Übertreffen der vereinbarten Ziele Voraus-
setzung für das Erreichen der Mindestpunktzahl. Eine Regelung, deren Sinnhaftigkeit 
durchaus hinterfragt werden kann. 

Zu einer Quotierung des Leistungsentgelts, d.h. zu einer strikten Beschränk ung des 
Empfängerkreises auf wenige Beschäftigte, kommt es in über 90% der Fälle nicht.  
Teilweise werden jedoch „S oll-Vorschriften“ zur Vergabe formuliert, die besagen,  
dass nur ein bestim mter Anteil von Bes chäftigten Leistungsentgelt bekommen 
„sollte“. Auch hier muss sich erst  in der Praxis zeigen, welche Wirkung solche Rege-
lungen entfalten. In lediglich 4% der Di enst- und Betriebsvereinbarungen wir d aller-
dings durch entsprechende v erbindliche Regelungen sichergestellt, das s eine 
(Gleich-)Verteilung des Leistungsentgelts auf alle Bes chäftigten tatsächlich ausge-
schlossen ist. 

Es besteht  die Möglichkeit, das  zur Verfügung stehende Ges amtbudget für Leis-
tungsentgelte in Teilb udgets aufzuspalten. In etwa vier  Zehnteln der ausgewerteten 
Dienst- und Betriebs vereinbarungen wird von einer so lchen Budgetbildung abges e-
hen, ansonsten wer den Aufteilungen in organisationsstrukturbezogene Budget s 
(34%), Entgeltgruppenbudgets ( 24%), eine Kombination aus  beiden sowie mitunter 
nach anderen Kriterien gebild ete Budget s, wie beispiels weise ein gesondertes  
Budget für Führungskräfte, vorgenommen. In etwa 19% der Dienst- und Bet riebsver-
einbarungen ist – teils zusätzlich – ein Entgeltgruppenfaktor vorgesehen, zu fast glei-
chen Teilen jeweils einzelne Fak torwerte für jede Entgeltgruppe oder zusammenge-
fasste Faktorwerte für Cluster  von Entgeltgr uppen. Ein so lcher Entgeltgruppenfaktor 
setzt die Höhe des zu  erhaltenden Leistungsentgelts in Relatio n zur jeweilig en Ent-
geltgruppe des betreffenden Bes chäftigten. Vor dem Hintergrund regelmäßig  auftre-
tender Hierarchieeffekte dergestalt, dass Be schäftigte in höheren Entgeltgruppen in  
Leistungsmessverfahren häufig besser bewertet werden als Beschäftigte in niedrige-
ren Entgeltgruppen, haben die v erschiedenen Varianten der Bud getbildung und der  
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Gewichtung unterschiedliche Auswirkungen. Bei Einsatz eines Entgeltgruppenfaktors 
ohne vorherige Budgetbildung können sich ev entuelle Hierarchieeffekte in ihren ma-
teriellen Auswirkungen eher verstärken, da die ohnehin höheren Punktzahlen in obe-
ren Entgeltgruppen durch die Gewichtung au ch einen höheren Wert pro Punkt zuge-
ordnet bekommen. Werden unterschiedliche Teilbudgets anhand von Entgeltgruppen 
gebildet, so haben die im Be wertungsprozess erreichten Punkte  zwar auc h einen  
unterschiedlichen Wert, allerdings kann nic ht – was ansonsten im Extremfall möglich 
wäre – das gesamte Volumen für Leistungs entgelt nach oben verteilt werden, da die 
aus den Entgelten verschiedener Beschäftigtengruppen gebildeten Budgets auch nur 
innerhalb dieser Gruppen ausgeschüttet we rden. Werden keinerlei Entge ltgruppen-
budgets gebildet oder Fa ktoren vereinbart (wie in etwa 59% der V ereinbarungen der 
Fall), hat also jeder Punkt den gleichen Wert unabhängig von der jeweiligen Entgelt-
gruppe, findet was den Wert eines einz elnen Punkt es angeht eine Verteilung von  
oben nach unten statt, da die oberen Entgeltgruppen absolut gesehen einen höheren 
Betrag zu dem Volumen für Leistungsentgelte beist euern als die unteren Entgelt-
gruppen, der Punktwert sich letztlich aber nicht unt erscheidet. Allerdings  könnte  
diese entdifferenzierende Wirkung wiederum  durch einen starken Hierarchieeffekte 
(im Extremfall könnten in den unteren En tgeltgruppen gar keine Punkte v ergeben 
werden) konterkariert werden.  Je nachdem, wie breit in der Praxis  die Aussc hüttung 
des Leistungsentgelts  erfolgt und wie star k ausgepr ägt der Hierarchieeffekt wirkt, 
haben die unterschiedlichen Budget- und Gewichtungsvarianten unterschiedlich ega-
lisierende oder differenzierende Wirkung.  

Regelungstypen 

Welche Effekte auf die Praxis  über das numerische Vork ommen einzelner Merkmale 
hinaus erwartet werden können, haben wir durch  die Bildung einer Typologie zu prä-
zisieren versucht. In die Bildung der Typen gehen sowohl die Methode der Leis-
tungsermittlung und die Ve rteilungsregelungen als auch we itere Aspekte ein, etwa  
der Stellenwert von M itarbeitergesprächen. Die Dienst- und Be triebsvereinbarungen 
werden dabei nach dem in ihnen zum Ausdruck kommenden „ vereinbarten Sinn“ ge-
ordnet (der nicht immer den tats ächlichen Intentionen der Betriebsparteien entspre-
chen muss).  

Im Typus „Partizipation“, dem wir 13% der Fälle (mit 19% der Beschäftigten) zurech-
nen, sollen die Mitarbeiter durch Gesprä che mit den Vorgeset zten über Leistungser-
wartung und -erfüllung oder die Vereinbar ung von Leistungszielen an der Leistungs-
messung und der Vergabe des Leistungsentgelts beteiligt werden. Um Leistungsver-
besserung geht es auch in diesen Fällen,  doch eine ungezügelte Leistungs verdich-
tung ist nicht intendier t. Charakteristisch ist zudem, dass eine breite Teilnahme der 
Beschäftigten an der Ausschüttung des  Leistungsentgelts angestrebt wird (v gl. Abb. 
4). 

Deutlich anders verhält es  sich beim Typus „ Selektion“, zu dem etwa ein Zehntel der  
Dienst- und Betriebsvereinbarungen sowie der Beschäftigten zählt, und in dem etwa 
durch die Festlegung von Quoten, besti mmten Verteilungsvorgaben und Mindest-
punktzahlen erreicht werden soll, dass nur  wen ige, b esonders leistungsstarke Be-
schäftigte Leistungsentgelt erhalten. Als pr imärer Hebel zur Leist ungsverbesserung 
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Partizipation 

13% (19%)

Minimalismus 

24% (14%)

Selektion 

11% (10%)

Minimalismus & 
Partizipation
16% (16%)

Minimalismus & 
Leistungsdruck 

23% (27%)

Vermeidung & Verzögerung 10% (5%)

scheint hier unmittelbar und ausschließlic h auf den materiellen Anreiz gesetzt zu 
werden. Partizipationsmöglichkeiten für di e Mitarbeiter fehlen in diesem Typus na-
hezu vollständig. 

Abb. 4: Typen von Dienst-/Betriebsvereinbarungen nach Vereinbarungen 
und Beschäftigten (Auswertung Dienst- und Betriebsvereinbarungen) 

Wegen sieben nicht typisierter Sonderfälle fehlen 3% der Fälle und 9% der Beschäftigten auf 100%. 

Als „Minimalismus“ bezeichnen wir einen dritten Typus , zu dem etwa ein Viertel der  
Fälle (mit lediglich 14% der  Beschäftigten) zählt, und bei dem kaum über d en TVöD 
hinausgehende oder  diesen konkretisierende Regelungen getroffen werden. Nicht 
selten dürfte hier das Interesse der Betri ebsparteien am Leistungsentgelt gering sein 
und eigene Gestaltungsabsichten fehlen. Ü berwiegend dürften solche minimalistisch  
gefassten Regelungen für eine „konventionelle Orientierung“ stehen, d.h. man ver-
sucht das neue Leist ungsentgelt im Stile ei ner Beurteilung und mit möglichst gerin-
gem Aufwand umzus etzen. Mitunter finden sich  explizit Hinweis e auf die gewohnte 
„Regelbeurteilung“. Wahrscheinlich ist auch, dass die Betriebspar teien sich in man-
chen Fällen in der Konsequenz konträrer A bsichten (z.B. Partizipation vs. Selektion)  
nur auf einen „kleinst en gemeinsamen Ne nner“ geeinigt haben.  Außerdem dürften 
auch hier im einen oder anderen Fall deze ntrale Organisationsstrukturen eine Rolle  
spielen.  

In einem Zehntel der Vere inbarungen, die wir als „ Vermeidung & Verzögerung“ be-
zeichnen, wird auf jegliche Leis tungsdifferenzierung verzichtet und pausc hale Aus-
schüttung vereinbart („Gießkanne“). Hier m ag entweder ein Konsens der Betriebs-
parteien dahinter stehen, auf eine differ enzierte Ausschüttung dauerhaft oder vo-
rübergehend (etwa bis zu einer  Steigerun g des Aus schüttungsvolumens) zu ver-
zichten, oder eine pragmatische Übereinkunft zur Sicherung der vollen Auss chüttung 
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im Interesse der Beschäftigten, da noch keine Einigung über die Umsetzung erzielt  
werden konnte. 

Weniger k onsistent s ind hingegen die Typen „ Minimalismus & Partizipation“ sowie  
„Minimalismus & Leistungsdruck“. Im ersten Typus, zu dem wir 16% der Vereinba-
rungen rec hnen, findet sich neben partizipativen Momenten auch eine minimalisti-
sche oder  konventionelle Tendenz. Beispiel sweise k ann die Zielvereinbarung als  
Bewertungsmethode vorgesehen sein, es sind jedoc h keine weitergehenden Beteili-
gungsmöglichkeiten für die Beschäftigten, beispielsweise durch  Mitarbeitergesprä-
che, geregelt. Divergente Intentionen der Betriebsparteien dürften nahe liegend sein. 
Der Typus „Minimalismus & Leistungsdruck“ (23% der Fälle mit 27% der Beschäftig-
ten) unterscheidet sic h von minimalisti schen Vereinbarungen dur ch die Fes tlegung 
einer Mindestpunktzahl ober halb der den Anforderunge n entsprechenden Leistung.  
Es ist also die Intention erkennbar, nur  überdurchschnittliche Leistungen zu honorie-
ren. Die Absicht, eine „Leistungsspirale“  zu installieren oder ein selektives An-
reizsystem einzurichten, scheint jedoch ni cht in reiner  Form durchsetzbar gewesen 
zu sein, etwa weil Personalrat, Führungskrä fte oder Beschäftigte Widerspruch artiku-
lierten. Nic ht auszuschließ en ist bei diesen beiden letzten Typen allerd ings auch, 
dass die vereinbarten Konzepte schlicht nicht hinreichend durchdacht wurden. 

4.3.2 Verbreitung und Ausgestaltung der Leistungsentgeltsysteme in den 
Kommunen Nordrhein-Westfalens 

Verbreitung von Leistungsentgelt und angewandte Methoden 

Der tatsächlichen sowie der aktuellen Prax is im Umgang mit dem Leistungs entgelt in 
den Kommunen Nordr hein-Westfalens kommen wir näher, wenn wir  uns den Befun-
den der im Frühjahr 2010 durch geführten Personalrätebefragung zuwenden, die sich  
allerdings, wie eingangs ausgeführt, auf die Städte, Gemeinden sowie Kreise und die 
drei Landschafts- bzw. Regionalverbände besch ränkte (vgl. Kap. 2). Anders als die  
Auswertung der Dienst- und Betriebsvere inbarungen, sind hier jedoch auch diejeni-
gen unter den Kommunen einbezogen, bei dene n k eine Vereinbarung z um Leis-
tungsentgelt abgeschlossen wur de. Die er ste Frage, die wir  den Personalräten mit 
Blick auf die leistungs orientierte Befragung stellten, zielte deshalb  auch auf das Vor-
kommen von einschlägigen Vereinbarungen.  89% der Befragten bejahten die Frage, 
ob es bei ihnen eine Dienstver einbarung zum Leistungsentgelt  nach § 18 TVöD 
gebe. Bemerkenswert ist, dass der Anteil der von diesen Fällen repräsentier ten Be-
schäftigten an allen der in der St ichprobe eingeschlossenen Beschäftigten mit eben-
falls 89% gleich hoch ausfällt, somit keine lineare Verzerrung zugunsten großer oder 
kleiner Kommunen bzw. Arbeitgeber vorliegt. In etwa einem Drittel der Fälle wurde  
das vereinbarte System bereits im Jahr  2007 angewandt, in knapp der Hälfte der 
Fälle im Jahr darauf. 2008 war  damit das wichtigste Jahr der erstmaligen Anwen-
dung. 2009 wurde dann in weit eren 14% und 2010 noch einmal in weiteren 2% der  
Fälle mit der Anwendung eines LOB-Systems begonnen. 52 Wie sic h in der Tendenz  
                                            

52  Zum Zeitpunkt unserer Erhebung im Jahr 201 0 hatten damit 84% der Anwender i n ihren 
Kommunen bereits mindestens zwei Jahre Praxiserfahrung mit LOB. 
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schon in den Dienst- und Betriebsvereinbarungen andeutete und durch die Änderung 
des Landesbesoldungsgesetzes er leichtert wurde, sind in knapp zwei Dritteln der 
Fälle auch die Beamtinnen und Beamten in das System einbezogen. 

Tab. 14: Gründe für das Fehlen einer Dienst- oder Betriebsvereinbarung  
(Personalrätebefragung, Angaben in Prozent aller ohne 
Vereinbarung; Mehrfachantworten) 
„Weshalb gibt es keine Vereinbarung nach § 18 TVöD?“ 

Beide Seiten sind im Prinzip dafür, konnten sich jedoch noch nicht auf ein 
konkretes System einigen  

28 

Beide Seiten lehnen Leistungsentgelt nach § 18 ab  27 

Der Personalrat lehnt eine Einführung ab 26 

Der Arbeitgeber lehnt eine Einführung ab  16 

Es gab schon eine Vereinbarung, aber es hat schlecht funktioniert, deshalb 
wurde die leistungsorientierte Bezahlung wieder abgeschafft  

14 

Eine Einigung scheitert eigentlich nicht am Leistungsentgelt, sondern an 
anderen Streitpunkten 

10 

 

Betrachten wir jene elf Proz ent etwas genauer, die ange ben, dass bei ihnen keine  
Dienstvereinbarung z um Leistungsentgelt  existi ere, so zeigen sich auf Nachfrage 
verschiedene Gründe, warum es zu kein em Abschluss einer Vereinbarung kam. 
Nicht in allen Fällen steht hinter dem Fehlen einer Ve reinbarung eine grundsätzliche  
Ablehnung leistungsorientierter Bezahlung. In 27% dieser Fälle sind sich z war beide 
Betriebsparteien in ihrer Ablehnung der LOB ei nig, in anderen F ällen lehnt allein der 
Personalrat oder der Arbeitgeber eine Ei nführung von Leistungs entgelt generell ab. 
In 28% der Fälle wird lediglic h darum ges tritten, wie das Syst em auszusehen habe,  
über die grundsätzlic he Bereits chaft zur Einführung besteht hingegen Einigkeit. In 
einem Zehntel der Fälle ohne Dienstverein barung, als o damit etwa einem Prozent 
aller Kommunen in NRW, scheite rt eine Einigung auf eine  Dienstvereinbarung an  
anderen Streitpunkten als am T hema Leistungsentgelt selbst. Eine solche Verschie-
bung eines  aus anderen Gr ünden entstandenen Konflikts auf  die Regelungsfrage 
Leistungsentgelt darf nicht überraschen, is t doch eine Verknüpfung von mehreren  
anstehenden Themen zu Verhandlungspake ten in den betrieblichen Ar beitsbezie-
hungen auch bei anderen Themen immer wieder zu beobachten. Neben Gründen 
rationaler Kalkulation können jedoch auch w eniger rationale Ursachen wie eine tief  
sitzende Z erstrittenheit zwischen den Betri ebsparteien in solchen Fällen eine Rolle 
spielen. Beachtenswerter scheint zu sein, dass 14% der Befragten angeben, dass es 
bereits eine Vereinbarung gegeben habe, die w egen mangelnder Funktionalität je-
doch wieder abgeschafft wurde (vgl. Tab. 14). 
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Tab. 15: Zielvereinbarung oder Systematische Leistungsbewertung? 
(Personalrätebefragung, Angaben in Prozent aller mit Vereinbarung, 
Mehrfachantworten) 
„Welche der nachfolgenden Instrumente der Leistungsmessung werden 
angewandt?“ 

 Fälle Repräsentierte 
Beschäftigte 

Ausschließlich oder überwiegend SLB 54 47 

Ausschließlich oder überwiegend ZV 16 30 

Ausschließlich oder überwiegend Kombination 17 17 

Pauschale Ausschüttung 14 25 

Pauschale Ausschüttung mit und ohne DV zus. 23 33 

 

Danach gefragt, ob es „ bei dem Verzicht auf eine Dienstvereinbarung bleiben“ 
werde, gibt ein Viertel der Befragten mit fehlender Dienstvereinbarung an, dass dies  
zu erwarten sei. Ähnlich viele geben an, da ss es zukünftig zu einer Vereinbarung  
kommen werde, wenn das Aussc hüttungsvolumen weiter wachse.  Knapp die Hälfte 
nimmt an, dass man irgendwann nicht darum  herum kommen werde, eine Vereinba-
rung abzuschließ en, „ um das Leistungsentgelt vollständig ausschütten zu können.“ 
Nahezu ein Viertel der Befragten aus Kommunen ohne Dienstver einbarung gibt au-
ßerdem an, dass eine Vereinbarung in Vorbereitung sei.  

Unsere Analyse der Dienst- und Betriebs vereinbarungen ergab bereits, dass allein  
die Existenz einer Vereinbarung noch nicht mit einer Praxis leistungsorientierter Aus-
schüttung gleichgesetzt werden darf. Dies bestätigen auch die Befunde uns erer Per-
sonalrätebefragung. Trotz des Abschluss es ei ner Dienstverein barung wir d in nicht 
weniger als 14% aller  Fälle pauschal, also ohne in irgendeiner Weise nach Leistung 
zu differenzieren, aus geschüttet. Nehmen wir beide Varianten der undifferenzierten 
Ausschüttung zusammen, also pauschale Ausschüttung mit und ohne Dienstverein-
barung, so wird in etwa einem Viertel der Kommunen in Nordrhein-Westfalen, in de-
nen ein Drittel der Beschäftigten arbeitet, das Budget undifferenz iert ausgeschüttet 
(vgl. Tab. 15). 

Bei den eingesetzten Methoden dominiert die Systematische Leistungsbewertung, 
die in mehr als der Hälfte der Kommunen mit Dienstvereinbarung ausschließlich oder 
überwiegend angewandt wird. Hier arbeitet  mit 47% auch nahez u die Hälfte der Be-
schäftigten (wiederum der Kommunen mit Diens tvereinbarung). In 16% der Fälle, in  
denen 30% der Beschäftigten tätig sind, werden ausschließlic h oder überwiegend 
Zielvereinbarungen angewandt. Ebenfalls in 17% der Fälle mit einer Dienstvereinba-
rung wird eine Kombination aus  Zielve reinbarung und Systematischer Leistungsbe-
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wertung eingesetzt (auch 17% der Beschäftigten). Selbst wenn diese Daten aufgrund 
der anderen Zusammensetzung der Stic hprobe nicht ganz mit denjenigen der Aus-
wertung der Dienst- und Betriebsvereinba rungen v erglichen werden können, so  
deutet sich doch an, dass viele der Fälle , deren Dien stvereinbarung wir dem „Opti-
onsmodell“ zugerechnet haben, da in ihnen die Entschei dung, welche Methode letzt-
lich zum Einsatz kommen sollte, offen gelass en worden war, sich in der Praxis der  
Systematischen Leistungsbewertung bedienen. Auch wenn dies keineswegs für alle 
Fälle gilt, so muss doch konstatiert we rden, dass der „minimalistischen Regelung“, 
d.h. der fehlenden Spezifik an Regelung, in einer gr oßen Zahl der Fälle eine „kon-
ventionelle Praxis“ unter Verwendung der  Systematischen Leis tungsbewertung zu  
entsprechen scheint. Zumindest bei einer Auslegung als klassische Beurteilu ng mag 
diese Methode vielen Akteuren vor Ort als der weniger aufwendige Weg gelten. 

In 55% aller Fälle erfolgt die Leistungs bewertung ausschließlic h individuell, in den 
anderen Fällen kommt auch eine Bewertung für Teams vor: 22% der Befragten ge-
ben an, dass die Bewertung ohne Einsc hränkung individuell und bei T eams vor-
komme; 23% geben an, nur im Falle von Z ielvereinbarungen sei sowohl individuelle  
als auch T eambewertung zuläss ig. Wie sc hon in den Regelungen der Die nst- und 
Betriebsvereinbarungen zu er kennen, gibt es eine deut liche, im Charakter der Me-
thode liegende Unv erträglichkeit von Be urteilungsverfahren mit der Leistungsbe-
stimmung für Gruppen. Dagegen sind Zielverei nbarungen sowohl für eine indiv idu-
elle, als auch für eine Anwendung auf Gruppen geeignet. 

Unterstellen wir, dass  der von d er VKA a ngeregte Weg, über eine Kombin ation von 
Zielvereinbarung und Systemat ischer Leistungsbewertung eine schrittweise Annähe-
rung an ein Zielvereinbarungss ystem zu erreichen, erfolgversprechend is t, dann 
können wir das absehbare Potenzial für Ziel vereinbarungen etwas weiter fassen als  
nur jene 16%, in denen diese M ethode ausschließlich oder über wiegend eingesetzt 
wird. Nehmen wir aus diesem Grund alle Fä lle zusammen, in denen Zielvereinbarun-
gen mehr als nur eine marginale Existenz zukommt, so steigt die Zahl auf 39% der 
Fälle (das entspricht einem Drittel aller Kommunen mit und ohne Dienstv ereinba-
rung), die für 57% der Beschäftigten in  Kommunen mit Dienstvereinbarung stehen.  
Allerdings gibt es zumi ndest bisher nur schwache Anzeichen für eine solche Ent-
wicklung. Zwar gelten nur 72%  der Di enstvereinbarungen unverändert von Anfang 
an, doch der Abschluss einer neuen Dienstver einbarung geht nur in wenigen Fällen 
mit dem Wechsel von einer Methodenkombination auf die Methode der Zielv ereinba-
rung einher (2% der Wechselfälle). 53 Allerdings war jede zehnte Neufassung mit ei-
nem Wechsel von der Systematischen Le istungsbewertung z ur Zielv ereinbarung 
verbunden, während ein Wechs el von der  Zielvereinbarung zur Systematischen 
Leistungsbewertung nicht vorkam. In vielen Fällen wurden jedoch lediglich techni-
sche Details verändert (vgl. Tab. 16). 

                                            

53  Allerdings muss für einen Wechsel der Meth ode nicht  u nbedingt eine Neufassung de r 
Dienst- oder Betriebsvereinbarung nötig sein. 
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Tab. 16: Gründe zur Veränderung einer Dienstvereinbarung  
(Personalrätebefragung, Angaben in Prozent aller Fälle mit 
veränderter Vereinbarung; Mehrfachantworten) 
„Weshalb wurde die Dienstvereinbarung geändert?“ 

Es gab zunächst nur eine vorläufige Vereinbarung für die Pilotphase 21 

Die erste Vereinbarung regelte die Pauschalausschüttung („Gießkanne“) 23 

Mangelnde Akzeptanz bei den Beschäftigten 23 

Geändert wurden nur ein paar technische Details  40 

Wechsel von Systematischer Leistungsbewertung zu Zielvereinbarung 10 

Wechsel von Zielvereinbarung zu Systematischer Leistungsbewertung 0 

Wechsel von Kombination zu Zielvereinbarung  2 

Wechsel von Kombination zu Systematischer Leistungsbewertung 2 

Abschaffung einer Quote 9 

Einführung einer Quote 3 

Breitere Ausschüttung sollte erreicht werden 25 

Weniger breite Ausschüttung sollte erreicht werden 8 

Erfolgsprämie wurde ermöglicht 2 

Sonstige Gründe 30 

 

Beteiligung der Beschäftigten und Verteilungsregeln 

Zielvereinbarungen, s o die In tention von Ver.di, sollten freiwillig sein, um auszu-
schließen, dass den Beschäftigt en die Ziele diktiert wer den können. Die Exit-Option 
sollte die Beschäftigten dazu bef ähigen, ihre eigenen Vorstellungen äußern und ver-
treten zu können. Dieses Ziel wurde tarifv ertraglich vereinbart und wird offenbar in  
der weit überwiegenden Zahl der Fälle auc h eingehalten. In nahezu allen F ällen, in 
denen angegeben wird, dass ausschließlich oder überwiegend die Methode der Ziel-
vereinbarung eingesetzt wird, wird auch angegeben, dass die Teilnahme freiwillig ist. 
Immerhin die Hälfte der Befragten gibt s ogar an, dass die Teilnahme „komplett frei-
willig“ sei, unabhängig davon, ob die Z ielvereinbarung oder die Systematische Leis-
tungsbewertung zum Einsatz komme (vgl. Tab. 17). Allerdings wird in fast allen F äl-
len der Verzicht der  Teilnahme seitens der Beschäfti gten auch von einem Verzicht  
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auf die Prämie begleitet,54 d.h. es darf angenommen werden, dass für die Beschäftig-
ten gleichwohl eine Hemmschwelle besteht, sich nicht am System zu beteiligen.  
Allenfalls im Ausnahmefall eines schweren betrieblichen Konflikts wäre deshalb nicht 
auszuschließen, dass eine größere Zahl an Beschäftigten ihre Teilnahme verweigern 
könnte. 

Tab. 17: Freiwilligkeit der Teilnahme am LOB-System 
(Personalrätebefragung, Angaben in Prozent) 
„Ist die Teilnahme am Leistungsentgelt für die Beschäftigten freiwillig?“ 

Nein, die Teilnahme ist verpflichtend 32 

Bestimmte Beschäftigtengruppen können verzichten (z.B. 
Leistungsgeminderte) 

13 

Die Teilnahme ist komplett freiwillig (egal ob ZV, SLB), 
wer nicht teilnimmt, bekommt jedoch kein Geld 

49 

Die Teilnahme ist komplett freiwillig (egal ob ZV, SLB), 
wer nicht teilnimmt, bekommt eine Pauschale 

1 

Freiwillig ist nur die Zielvereinbarung, 
wer nicht teilnimmt, wird zur SLB verpflichtet 

6 

 

Eher unbegründet dürfte die auf einer Konferenz geäußerte Befürchtung eines regio-
nalen Arbeitgeberverbandsvertreters (nicht aus NRW) sein, Ver.di könnte die Freiwil-
ligkeit von Leistungsentgeltsystemen als Mittel des Arbeitskampfes einsetzen, in dem 
die Beteiligung am LOB-System verweigert würde. Doch dann würde, soweit es nicht 
gelingt, komplette Belegschaften zur Beteil igung zu gewinnen, le diglich eine Umver-
teilung zugunsten eher gewerkschaftsferner Beschäftigter erreicht. Eine Nic htbeteili-
gung bei Verzicht auf eine Auss chüttung dürfte  sich deshalb in erster Linie bei Be-
schäftigten finden, die ohnehin damit rechnen, nicht mit einer Prämie bedacht zu 
werden. Solche Fälle, die sich s owohl bei  einer geringen Leistu ngsbereitschaft von 
Beschäftigten als  auch bei Erwartung unfai rer Bewertung durch Vorgesetzte finden  
können, dürften insbesondere dort vorko mmen, wo keine breite Ausschüttung der 
Prämien an die Beschäftigten stattfindet. Oder aber, wie Beschäftigte in unseren Ge-
sprächen bisweilen argumentierten, sie woll en auf eine Beteiligung an der leistungs-
orientierten Bezahlung verzichten, weil si ch ihres Erachtens der mit der Leistungs-
bewertung verbundene Aufwand und Ärger in Relation zur Prämie nicht lohne. 

                                            

54  Lediglich als absolute  Ausnahme kommt es vor,  dass im Falle des Verzichts auf  die Teil-
nahme eine Pauschale ausgeschüttet wird. Nicht ganz auszuschließen ist zudem, dass es 
sich h ierbei um ein Missverständnis handelte, und Beschäft igte, bei denen aus an deren 
Gründen auf eine Bewertung verzichtet wird, etwa weil sie freigestellt dem Person alrat 
angehören, hier mitgemeint sind. 
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In 62% der Kommunen finden sich keine Regelungen, die einer breiten Ausschüttung 
an die Beschäftigten entgegenstehen (vgl. Tab. 18) . In den a nderen Ko mmunen 
wurden Regelungen getroffen, die die Absicht haben,  einer Aus schüttung von Prä-
mien an alle oder auch einer breiten Au sschüttung entgegenz uwirken. In 8% der 
Kommunen mit einem System le istungsorientierter Bezahl ung sc hreibt eine Quote 
vor, wie groß der Ant eil der Bes chäftigten sein darf, an den eine Ausschüt tung er-
folgt. Die Quoten mit der geringsten Ausschü ttungsbreite betragen 30%, bei ca. vier 
Zehnteln dieser Fälle betr ägt die Quote 50% oder weni ger, bis zu einer Ausschüt-
tungsquote von 75%  sind 60% der Fälle abgede ckt ( zugleich wird hier der  Median 
erreicht). Das arithmetische Mittel der Quoten liegt bei 63%. 

Quoten haben zwei s ystematische Wirkungen:  Der Ausschüttungsbetrag für die mit 
einer Prämie bedachten Beschäftigten steigt einerseits, womit die Funktion als mate-
rieller Anreiz gesteigert werden s oll. Andererseits sinkt die Wahrscheinlichkeit für die 
Beschäftigten, mit einer Prämie bedacht zu werden. Der Anteil der Beschäftigten, der 
sich eine Chance auf Prämiener halt ausrechnet, wird kleiner, d.h. die Anreizfunktion  
sinkt. Darüber hinaus haben Prämien auf der Ba sis einer vorab festgelegten Beteili-
gungsquote den ents cheidenden Nachteil, dass sie nicht sachgerecht mit der Leis-
tungserbringung begr ündet wer den können. Rechn ungen s ind in einer T auschper-
spektive dann zu bezahlen,  wenn eine Leistung er bracht wurde, nicht nur dann, 
wenn s ich dies mit den quas i-planwirtschaftlichen Verte ilungsidealen des Käufers 
(„nur 30% der Rechnungen dürf en bezahlt werden, da nur  30% der Leistungen aus-
reichend sein werden“) vereinbaren lässt. Au f dem externen W aren- und Dienstleis-
tungsmarkt wäre die Anwendun g einer Quote wohl s o et was wie vorsätzlicher Be-
trug. Empörung über verweigert e Anerken nung, Dem otivation, Passivität und Kon-
flikte sind deshalb die wahrscheinliche Folg e einer Quote. Die mit dem Leistungsent-
gelt verfolgten Ziele werden dann kaum  zu  erreichen sein. Allerdings liegen die 
höchsten Quoten, die von den Befragten genannt werden, bei 90%. Bei Quoten die-
ser Höhe bleibt der selektive Effekt dann doch stark begrenzt und die Negativwirkun-
gen sollten sich in Grenzen halten.  

Ähnlich wie Quotierungen wirken Bestimm ungen, die zur Bedingung für eine Prämi-
enausschüttung das Erreichen einer Mindes tpunktzahl machen, letztere jedo ch nie 
von allen Beschäftigten erreicht we rden k ann, da das zur Verfügung stehende  
Punktebudget zu knapp gesta ltet wurde, um allen Be schäftigten die ausreichende 
Punktzahl zuteilen z u können. Auch bei diesen Systemen gilt, dass Negativwirkun-
gen zu erwarten sind, die mit der Höhe der letztlich erzielten Be teiligung abnehmen. 
In solchen Systemen führt eine möglichst egalitäre Ausschüttung (soweit die Punkt e 
reichen) zu einer hohen Bete iligung, eine s tark differenzierende Ausschüttung senkt  
den Anteil der in die Aussc hüttung einbezogenen Bes chäftigten ab. Allerdings er-
hielten in gut der Hälfte der (wenigen) Fälle, in denen eine solche Angabe gemacht  
wurde, der weitaus größte Teil und in  den anderen F ällen immerhin noch mehr als 
die Hälfte der Teilnehmer gl eichwohl eine Ausschüttung. Da eine solc he Rege lung 
zudem etwas variabler und auch subtiler is t, als die direkte Vorgabe einer Quote, 
dürften negative Wirkungen auf die Akzept anz und F unktionalität weniger stark zu 
Buche schlagen. 
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Tab. 18: Regeln für selektive Ausschüttung 
(Personalrätebefragung, Angaben in Prozent) 
„Gibt es Regeln in der aktuellen Vereinbarung, die besagen, dass nur ein 
Teil der Beschäftigten Leistungsentgelt erhalten soll oder darf?“ 

Nein 62 

Es gibt eine Soll-Bestimmung, dass nur ein Teil eine Prämie/Zulage erhalten 
soll, doch im Prinzip kann an alle ausgeschüttet werden 

4 

Die Beschäftigten müssen eine Mindestpunktzahl erreichen, die höher liegt 
als Leistung, die „die Erwartungen erfüllt“, als „normal“ oder als 
„durchschnittlich“ bezeichnet wird  

29 

Eine Mindestpunktzahl muss erreicht werden, um eine Prämie/Zulage zu 
erhalten, die jedoch wegen eines begrenzten Punktebudgets nie alle 
Beschäftigte erreichen können  

5 

Eine Quote gibt vor, wie viele Beschäftigte eine Prämie/Zulage bekommen 
dürfen 

8 

 

Aus immerhin 29% der Kommunen wird berichtet, dass die Bes chäftigten eine Min-
destpunktzahl erreichen müssen, die höher  liegt als eine Leistung, die im Bewer-
tungsprozess als eine bezeichnet wird, die „die Erwartungen erfüllt“ oder als „normal“ 
oder „durchschnittlich“ gilt. In diesen Fällen ist dennoch nicht gänzlich ausgeschlos-
sen, dass alle Beschäftigten eine Aussc hüttung erhalten könnten. In 60% dieser  
Fälle erhält dann auc h nur ein Zehntel oder ein geringerer Anteil der Teilnehmer 
keine Ausschüttung. Zwar bleiben gleichwohl noch etliche Fälle übrig, in denen keine 
breite Aus schüttung stattfand, doch mehrhei tlich sc hließt auc h eine solche Regel 
offenbar eine Prämienverteilung an einen Großteil der Teilnehmer nicht aus.  

In den wenigen Fällen (4%) mit einer ni cht-technischen Sollbest immung, nach der 
nur ein Teil der Teilnehmenden eine Prämie oder Zulage erhalten soll, dieser jedoch 
kein verpflichtender Charakter zukommt, wird dann auc h tatsächlich relativ breit aus-
geschüttet. 

Ebenfalls v on Relevanz für die Beteiligungsbereitschaft der Beschäftigten s ollte es  
sein, nac h welchen Regeln die auszu schüttenden Prämien zus tande kom men und 
welche Effekte davon auf die Wahrschei nlichkeit einer Aussc hüttung und auf die 
Höhe des eigenen Anteils zu erwarten sind. Relevant ist hier zunächst, wie das  
Budget für die Aussc hüttung gebildet wird. In der Hälfte der Fälle fließt das für das 
Leistungsentgelt bestimmte Volumen in ein einziges Budget, das für die gesamte 
Kommune gilt, in den anderen Fällen werden für organisatorische Einheiten separate 
Budgets gebildet (36%), oder/und es wird je weils für  mehrere Entgeltgruppen (z.B. 
EG 1–4, EG 5–8 etc.) ein eigenes Budget gebildet (26%). Solche Aufteilungen ver-
hindern, dass Quersubventionierungen zwisc hen organisatorischen Einheiten, etwa 
zwischen Ämtern, Fachbereichen oder De zernaten, oder zwischen den Entgeltgrup-
pen stattfinden. Im letzteren Fall wird, wie bereits angesprochen, einerseits etwa den 
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monetären Folgen des bekannten, potentie ll auftretenden Hierarchieeffekts vorge-
beugt, da s elbst bei überdurch schnittlicher Bewertung von „Leistungsträgern“ in den  
höheren Entgeltgruppen keine Gelder aus anderen Entgeltclustern abfließen können. 
Andererseits müssen sich die Leistungspr ämien von Beschäftigten aus den unteren 
Entgeltgruppen auch aus genau den Geldern s peisen, die von diesen selbs t beige-
steuert wurden, d.h. Prämien gleicher Höhe für alle Bes chäftigten sind auch bei glei-
cher Bewertung ausgeschlossen.  

Neben der  Budgetbildung beeinflussen au ch unterschiedliche Vorgaben zur Um-
rechnung der Bewertungsergebnisse in Gel dbeträge die Höhe der Ausschüttung. In 
44% der Fälle wird angegeben, dass eine  gleiche Bewertung (gleic he Punktzahl, 
gleiche Z ielerreichung) unabhängig v on der Entgeltgruppe den gleic hen Geldbetrag 
erbringe, womit der prozentuale Anteil der Prämien in Rela tion zum Grundentgelt bei 
Beschäftigten aus  unt eren Entgeltgruppen erhöht und bei höher en Entgeltgruppen 
abgesenkt wird. Eine gleic h bewertete Leist ung bringt damit in diesen F ällen das-
selbe Geld. In einem Fünftel der Fälle gibt es hingegen einen F aktor, mit dem für 
jede Entgeltgruppe (nach oben zunehmend)  der Geldbetrag gesondert berechnet  
wird, und damit die Pr ämienhöhe in eine Re lation zur Entgeltgruppenhöhe gebracht 
wird. Gleich bewertete Leistungen der Beschäftigten haben demnach entlang der  
auch ansonsten üblic hen Entgeltdifferenzierung unterschiedliches Gewicht. In weite-
ren 36% der Fälle wir d ein Verfahren ange wandt, das zwischen den beiden anderen 
steht. Nicht für jede Entgeltg ruppe, doch für jeweils mehr ere Entgeltgruppen weist 
dieses Ver fahren einen Gewic htungsfaktor au f; es wird also na ch Entgelt gruppen-
clustern gewichtet. Beispielsweise können etwa die Entgeltgruppen 1–4, die Gruppen 
5–8 und so weiter jeweils einen gemeinsamen Faktor aufweisen. Ein solches Verfah-
ren stellt gewissermaßen einen Kompromi ss dar, zwischen den beiden Pr inzipien 
„gleiche Bewertung erbringt gleichen Geldbetrag“ und „gle iche Bewertung erbringt  
gleichen prozentualen Aufschlag auf das Grundentgelt.“ 

Welche der Ausschüt tungsregeln „gleicher  Betr ag“, „gleic her Anteil“ oder „gleicher 
Betrag in hierarchisch gestaffelten Clustern“ letztlich zum Tragen kommt, hängt aller-
dings davon ab, wie s ich Budgetbildung und Ausschüttungsregel zueinander verhal-
ten, da sich beide in den Effekten überla gern können. Berücksichtigen wir dies e 
Überlagerung, so wer den in 41% der Fälle  die Prämien an die Beschäftigten nac h 
dem Prinz ip „gleiche Bewertung – gleicher  Betrag“ ausgeschüttet. 55 Zumi ndest i n 
diesen Fällen sollte nicht nur der Hierarchi eeffekt hinreichend kompensiert sein, son-
dern – wur de doch das Startbudget aus na ch Entgeltgruppen differenzierten fixen 
Entgeltkomponenten gespeist (z .B. Ortszuschl ägen) – eher eine Umverteilung von 
oben nach unten erfolgen. Auch  prozentuale Steigerungen des Budgets werden auf  
diese Weise ausgeschüttet, ohne nach Entgeltgruppen zu differenzieren. Bei einer in  
der Praxis in der Tendenz eher egalitären Bewe rtung und damit einer  breiten Streu-
ung der Ausschüttung (vgl. Kap. 4.5) dür fte die ent differenzierende Wirk ung des  

                                            

55  Relevante Unterschiede nach Belegschaftsstär ken lassen sich nicht a usmachen. In 41% 
der 148 Fäll e, bei dene n hierzu Angaben vorliegen, wir bei der Aussch üttung nach dem 
Motto „gleiche Bewertu ng bringt gleichen Betrag“ vorgega ngen; sie repräsentieren  43% 
der Beschäftigten. 
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Ausschüttungsmusters „gleiche Bewertung – gleicher Betrag“ auch das Differenzie-
rungsmuster des LOB-Systems selbst soweit begrenzen, dass die LOB-Einführung in 
solchen Fällen gegenüber der  s onstigen Differenzierung der Ver dienste nach Ent-
geltgruppen in der Bilanz eher  eine Di fferenzierungen zurücknehmende Wirkung  
aufweist. Im Vergleich zwischen der Pauschalausschüttung ohne Dienstvereinbarung 
nach dem Septemberentgelt (vgl. Kap. 4.2)  und einer Ausschüttung nach dem Prin-
zip „gleiche Bewertung – gleicher Betrag“  kann sogar die Anwendung von leistungs -
orientierter Bezahlung die geringere Ent geltdifferenzierung nach s ich ziehen.  Gene-
rell gilt jedenfalls für diese Fälle: Eine (sehr) schwache Differenzierung nach Leistung 
wird somit von einer leicht en Abflachung der eingruppier ungsbedingten Entgeltdiffe-
renzierung begleitet. 

In jenen Fällen, die das Budget  auf der Basis von Entgel tgruppenclustern definieren 
oder die Beträge nac h solchen Clustern ge wichten, t reten ebenfa lls – wenngleich 
schwächere – Wirkungen von Entdifferenzie rung auf. Lediglic h in dem genannten  
Fünftel der Fälle, in dem der Geldbetrag mi t jeder Entgeltgruppe s teigt, fehlt es voll-
ständig an jedem Effekt von Entdifferenzierung. Berücksichtigen wir, dass im Mittel 
aller Fälle lediglic h 8% der Teilnehmenden vollständig auf eine Ausschüttung ver-
zichten mussten und immerhin 59% eine volle Ausschüttung erhielten, dann müssen 
aus einer reinen Verteilungs perspektive di e Differenz ierungseffekte durch die An-
wendung des Leistungsentgelts als ausges prochen gering betrachtet werden. Aus  
einer Arbeitgeberperspektive kö nnten, soweit diese an einer generell stärkeren Ent-
geltdifferenzierung interessiert ist, diese Effekte nahezu als paradox betrachtet wer-
den. Aus gewerkschaftlicher Perspektive sind hier jedenfalls k eine relevant wach-
sende Ent geltungleichheit oder  verteilung sinduzierte Belegschaftsspaltungen zu  
konstatieren. Darüber, welche positiv en oder negativen Wirk ungen Leistungsentgelt  
nach § 18 TVöD ansonsten herv orbringt, und zu r Frage, welc he Intentionen der Ta-
rifparteien sich durch die Einführ ung erfüllen oder nicht, ist damit jedoch noc h nichts 
Hinreichendes ausgesagt. Auf der Basis unserer Fallst udien kommunaler Verwaltun-
gen und Betriebe sollen im Folgenden Vor- und Nachteile verschiedener Varianten 
von Leistungsentgeltsystemen ausgemacht, sowie  gefragt werden, welchen Einfluss  
weitere Faktoren auf Akzept anz und Funktionalität von leistungs orientierter Bezah-
lung vor Ort haben. 

4.4 Leistungsentgelt in der Praxis: Fallstudienevidenz 

4.4.1 Vermeidung und Verzögerung 

Wir hatten bereits dargelegt, dass nicht bei allen kommunalen Arbeitgebern Leis-
tungsentgelt differenziert ausges chüttet wir d und in der Praxis z wei Varianten der 
Nicht-Einführung von leistungs differenzierter Bezahlung vorkommen: zum einen der 
Verzicht auf eine Dienst- oder Betri ebsvereinbarung, und zum anderen der Ab-
schluss einer Vereinbarung bei Fortführung der undifferenzierten Ausschüttung.  

Auch bei mehreren der von uns untersuchten kommunalen  Arbeitgeber gab es zum 
Erhebungszeitpunkt noch keine Umsetzung v on nach Leistung differenzierender Be-
zahlung, da sie entweder noc h nicht über eine Betriebs- bzw. Dienstvereinbarung 
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verfügten oder aber eine abgesc hlossen hatten, die eine Pauschalausschüttung re-
gelte. Das lag darin begründet, dass die Betr iebsparteien bis lang noch keine Eini-
gung über  die Ausgestaltung eines betrieb lichen Leistungsentgelt systems erzielen 
konnten, oder aber Konsens darüber bestand, auf eine differenzierte Ausschüttung 
dauerhaft oder vorübergehend (etwa bis  zu einer Steigerung des Ausschüt tungsvo-
lumens) zu verzichten. Da wir nicht alle untersuchten kommunalen Arbeitgeber  
nachfolgend darstellen werden, findet sich in Tabelle 38 eine Übersicht. 

Konsens darüber, auf eine differenzieren de Ausschütt ung zu verz ichten, gab es in 
dem kleinen kommunalen Wirtschaftsbetrieb B 4, der mit seinen weit weniger als 100 
Beschäftigten fast schon den Ch arakter eines Familienbetriebs hat, in dem jeder je-
den kennt. Zwar bedauert der  dortige Arbeitgeber, dass die Dienstvereinbarung zum 
§ 18, die er in konstruktiver Zusammenar beit mit dem Personalrat erarbeitet hatte, 
letztlich nicht zur Anwendung kommen konnt e. Er wie auch der Personalrat  akzep-
tierten jedoch das Votum der Beschäftigten, die sich in einer betriebsinternen Befra-
gung mehrheitlic h gegen eine differenziert e leistungs bezogene Bezahlung und für 
eine Verteilung des Leistungs entgelts an alle und zu gl eichen Teilen ausgesprochen 
hatten. Die betrieblic hen Akt eure verständigten sich auf ein nic ht differenzierendes 
System, demzufolge es, ähnlich wie im Falle des noch  zu beschreibenden Kranken-
hauses K 1, eine einzige Team-Zielvereinb arung für alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter gibt, deren Ziel im Erfüllen einer Qualitätsnorm besteht. Da auch die im Betrieb 
beschäftigten Beamten einbezogen werden sollten, hät ten sie sich für die Z ielverein-
barung und gegen eine Pauschalau sschüttung entschieden, da bei letzterer eine In-
tegration von Besoldungsem pfängern nicht möglich gewesen sei.  Bei Erreic hen des 
Ziels erfolgt eine Prämienaussc hüttung an alle  Beschäftigten, bei der alle den glei-
chen Betrag erhalten,  „die Putzfrau gleich wie der Ingenieur“ (Ver treter Arbeitgeber, 
B 4). Abhängig vom wirtschaftlichen Erfolg kann in diesem Betr ieb, anders als bei 
Kommunalverwaltungen, denen hierfür die Mittel fehlen, außerdem auch eine Er-
folgsprämie – ebenf alls zu gleichen Teil en an alle Beschäftigten – ausgeschüttet 
werden. Der faktische Verzicht  auf eine  leistungs differenzierte Bezahlung, bei 
gleichwohl formaler Erfüllung der tarifver traglichen Anforderungen für eine volle Aus-
schüttung des Startvolumens hat in diesem  Fall die mangelnde Akzeptanz einer dif-
ferenzierenden leistungsbezogenen Bezahl ung bei den Beschäftigten zur Ursache, 
die diese in einer betriebsinternen Umfrage artikuliert hatten. Es handelt sich gewis-
sermaßen um eine beteiligungsorientierte Form des Vermeidens. 

Sowohl in der Großstadt V 8, in deren Ver waltung über 2.000 Personen beschäftigt 
sind, als auch in der Verw altung V 11 mit ca. 10.000 Beschäftigten war es  deutlich 
schwieriger, eine für die betrieblic hen Akteure tragfähige Lösung zu finden. Im Fall V 
8 war es der Arbeitgeberseite ein besondere s Anliegen, nicht mit der „Gießkanne“  
ausschütten und dann zu den „Exotenstädten“ (Vertreter Arbeitgeber, V 8) der Mo-
dernisierungsverweigerer gehören zu müss en. Wie mit dem Pers onalrat vereinbart, 
erarbeitete die Arbeit geberseite einen Dien stvereinbarungsentwurf. Sie hätten sich 
bemüht, so der Arbeitgebervertre ter, der Dienstvereinbaru ng eine breite Basis zu 
geben, keine Fronten aufzubaue n und nicht  „klar die Arbeitgeberb rille“ (Vertreter Ar-
beitgeber, V 8) aufzusetzen.  Diese Haltung lässt sich  in dem Entwurf einer  
Dienstvereinbarung durchaus erk ennen: Laut Präambel wird ein kontinuierlicher Di-
alog zwischen Vorgesetzten und Beschäftigten angestrebt, die Beschäftigtengruppen 
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werden im Hinblick auf die LOB-Anwendung grundsätzlich gleichgeste llt (bei den 
Beamten nur bei Wegfall der Haushaltsre striktionen und auf Grundlage der  Landes-
prämien- und -zulagenverordnun g LPZVO möglich); Zielvereinbarung und SLB wur-
den zur Wahl gestellt, bei Nicht-Zustandek ommen einer Zielvereinbarung s ollte die 
Systematische Leistungsbewertung angewandt werden. Ei ne Leistungsprämie sollte 
bereits dann ausgesc hüttet werden, wenn di e Arbeitsleistung der gemäß Arbeitsver-
trag zu erbringenden Leist ung entspricht. Dennoc h fand der Personalrat, der eine  
starke Ori entierung an der Musterdienstvereinbarung Ve r.dis anstrebte, diese 
Dienstvereinbarung nicht akzeptabel, vor alle m lehnte er es ab, dass auch die SLB 
als Bewertungsmethode vorgesehen war. De r Persona lrat beantragte daraufhin die  
Aussetzung der Verhandlungen,  signalisierte aber zugleic h deut lich seine Verhand-
lungsbereitschaft. Ebenso betont im Gesprä ch die Arbeitgeberseite, sie seien durch-
aus bereit, über Entwürfe zur Dienstverei nbarung nicht nur zu reden, sondern auch 
darüber zu verhandeln. Nicht zu letzt, um mehr Zeit zu gewinnen und sich angemes-
sen auf so „ein Großprojekt wie das Leist ungsentgelt“ (Personalrat, V 8) vorbereiten 
zu können,  sollte nac h der Vorstellung des Personalrat s dann eine Dienstvereinba-
rung über eine befristete Pausc halausschüttung abgeschlossen werden, verbunden 
mit der Zielsetzung, im Jahr 2010 ein Leistungsentgeltsystem zu implementieren.  

In der Verwaltung V 11 gingen die Ans ichten der Arbeitgeberseite und der Arbeit-
nehmervertretung doch um einiges weiter auseinander. Während es dem Personalrat 
darum gehe, ein möglichst gerechtes, inklus ives System zu schaffen, um den durch  
finanzielle Anreize zu erwart enden Unfrieden möglichst gering zu halten, sei der Ar-
beitgeber – so die Sicht des Personalrate s – vorrangig am wir tschaftlichen Erfolg 
interessiert und strebe ein möglichst unauf wendiges LOB-System an. Während der  
Personalrat eine Teilhabe am Leistungsentgeltsystem nicht nur der Tarifbes chäftig-
ten, sondern auch der Beamti nnen und Beamten, eine möglic hst breite Beteiligung  
der Beschäftigten und die Methode der Ziel vereinbarung anstrebte,  präferi erte der  
Arbeitgeber eine Quotierung und die Systematische Lei stungsbewertung. Der Ent-
wurf des Personalrat s eines st ark bete iligungsorientierten betr ieblichen Systems 
wurde von der Verwaltung als zu bürokrati sch und aufwendig abgelehnt. Der Arbeit-
geber erklärte letztlich, ein System vorschlagen zu wollen, das sich an die dienstliche 
Beurteilung anlehnen und nur di e Besten belohnen sollte. Seit dem, so ein Vertreter 
des Personalrats zum Zeitpunkt unseres Ge sprächs, gebe es einen Stillst and, man 
hänge im luftleeren Raum. Letzt lich wurde eine Rahm en-Dienstvereinbarung erstellt, 
die jedoch nur einige Eckpunkte sowie die Übereinkunft beinhaltet, ein betriebliches  
System bis Anfang 2008 zu entwickeln. Die Rahmen-Dienstvereinbarung hatte nicht 
zur Folge, dass die vollen 12% des S eptembergehalts über 2007 hinaus ausgezahlt 
wurden, da die Verwaltung diesen Druck auf die Arbeit nehmervertretung habe auf-
rechterhalten wollen, um doch noch mög lichst bald eine umsetzungsrelevante 
Dienstvereinbarung abschließen zu können. 

In der Verwaltung der Großstadt V 10 mit w eniger als 10.000 Beschäftigten steht ein 
kämpferischer Personalrat einem Arbeit geber gegenüber, der hin und wieder versu-
che, Dinge im Allein gang durchz usetzen. Allerdings is t hier das Verhältnis keines-
wegs zerrüttet, die Betriebsparteien kommuni zierten v iel, so der Personalrat svertre-
ter, sie könnten auc h noch viele Dinge z usammen regeln, doch es bestehe kein  
„Arm-in-Arm-Verhältnis“ (Per sonalrat, V 10). Bei den Verhandlungen über eine 
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Dienstvereinbarung gemäß § 18 kam es dann auch zu Konflikt en. Die Verhandlun-
gen geriet en in eine Sackgasse, nachdem der  Arbeitgeber in Zusammenarbeit mit 
den Fachbereichen, jedoch ohne Beteiligu ng der Arbeitnehmerschaft und ohne Ab-
stimmung mit dem P ersonalrat, Pläne z ur LO B erar beitet und veröffentlicht hatte. 
Nachdem der Personalrat die Verhandlung en daraufhin ausgese tzt hatte, habe die  
Verwaltung eingelenkt und es wurde schließlich – ähnlich wie in der Verwaltung V 11 
– eine „dünne Rahm en-Dienstvereinbarung“ geplant, der det aillierte Regelungen in  
den Fachbereichen folgen s ollten. Der Per sonalrat verfasste für die Erarbeitung der  
Dienstvereinbarung ein Eckpunkt epapier, in dem unter ander em eine, wie e s hieß,  
„halbe Gießkanne“, also ein pauschal aus zuzahlender Sockelbetrag von 50% des 
Leistungsentgeltvolumens plus freiwilli ge T eilnahme an der Leistungsbewertung, 
sowie die Einbeziehung der Mi tarbeiterinnen und Mitarbei ter bei der Entwick lung der 
fachbereichsspezifischen Leistungsentgeltr egelungen gefordert wurden. Der Arbeit-
geber habe dann jedoch überraschend einen Rü ckzieher gemacht und plöt zlich für 
den Personalrat inak zeptable Gegenvorschläge gemacht, was dazu führte, dass die 
Gespräche abgebrochen wurden und vor erst keine Dienstvereinbarung zustande 
kam. Der Personalrat  äußert den Verdach t, es habe eine Einflussnahme des Arbeit-
geberverbandes stattgefunden. Für 2007 erfolgte daher eine Ausschüttung von 12%, 
2008 von 6% des Septemberentgelts. Ende 2008 konnte schließlich eine Rahmen-
Dienstvereinbarung zur LOB abgeschloss en werden, die Kompromisse auf beiden  
Seiten erkennen lässt. Sie v erpflichtet die Fachbereiche, unter Einbeziehung der Be-
schäftigten eigene Systeme zu entwickeln und ermöglicht für diese Erar beitungs-
phase in 2009 eine Pauschal ausschüttung von 12% des Septem bergehalts. Begrün-
det mit anstehenden grundlegenden Veränderungsprozessen in der Stadtverwaltung, 
aber auch mit dem unverhältnismäßigen hohen Auf wand für die Implementierung 
leistungsorientierter Bez ahlung, wurde mittlerweile eine Dienstvereinbarung abge-
schlossen, die weitere Pauschalauszahlu ngen bis ink lusive 2012 regelt und die Ein-
führung von Leistungsdifferenzierung erst im Jahr 2013 vorsieht. 

Bis auf den kleinen Wirtschafts betrieb B 4, der sich für eine (vermutlich dauerhafte) 
leistungsabhängige, aber nicht leistungsdi fferenzierte Prämienver gabe entsc hieden 
hat, handelt es sich bei den hier beschrieb enen Fällen jeweils um Großstädte mit 
einem relativ starken Personalr at, der Vo rstellungen von der Gestaltung des Leis-
tungsentgeltsystems vertritt, die deutlich von denen des Arbeitgebers abweichen. Wir 
hatten bereits konstatiert, dass die Variant e Pauschalausschüttung auf Bas is einer  
Dienstvereinbarung überproportional häufig in größeren Kommunen auftritt (vgl. Tab.  
15). 

Pauschalausschüttung ohne Dienstvereinbarung 

In der Stadtverwaltung V 3 mit über 500 Beschäftigten hingegen konnten Personalrat 
und Arbeitgeber weder ein Einvernehmen über  die Einführung der  leistungsorien-
tierten Bezahlung noch über ei ne Rahmenvereinbarung erzielen. Eine Dienstverein-
barung konnte infolgedessen nic ht abgeschlossen werden. Die Beschäftigten erhal-
ten die reduzierte Pauschalausschüttung. 

Die Frage nach der Einführung de s Leistungsentgelts hat hier  in einen zähen Macht-
kampf geführt. Die s chon vorher anges pannten bet rieblichen Arbeitsbeziehungen 
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gestalten s ich seitdem ausgesprochen konflik tär und sind von t iefem wec hselseiti-
gem Misstrauen gepr ägt. Während es dem offenbar äußerst reformfreudigen Bür-
germeister (er wechs elte inz wischen) ein dringendes Anliegen wa r, möglichst früh-
zeitig die LOB einzuführen, reagierte der Personalrat nach eigener Darstellung auf  
die Stimmung in der Belegschaft und drängt  auf eine Pauschalaus schüttung. Einsei-
tige Versuche des Arbeitgebers , die Besc häftigten in Informati onsveranstaltungen 
vom Nutzen des Leis tungsentgelts zu überzeugen, wurden vom Personalr at damit 
gekontert, dass er den Besc häftigten gegenüber argumentie rte, dass „dieses 1% 
Leistungsentgelt im Grunde genommen vorent haltener Lohn“ sei (Personalr at, V 3). 
Der Personalrat ist darüber empört, dass der  Arbeitgeber durch den TVöD ohnehin  
schon einen 4 bis 5%igen Lohnvorteil erhalt en habe.  Bestätigt sieht er sich durch 
eine Unterschriftenaktion, bei der sich über die Hälfte der Tarifbeschäftigten der Ver-
waltung V 3 gegen das Leistungsentgelt ausgesprochen hatte. 

Neben der  für den Personalrat prinzipiell untragbaren Finanzier ung des  Leistungs-
entgelts durch die Beschäftigten, macht si ch seine Ablehnung an  weiteren inhaltli-
chen Vorbehalten gegenüber d en Regelungen des § 18 fes t. Etwa wird das Vorha-
ben des Arbeitgebers , mit Zielvereinbarun gen zu führen, vor dem Hintergrund der  
Erfahrungen, die mit dem Mitarbeiter gespräch und den in dies em Zusammenhang 
angestrebten Zielvereinbarungen gemacht worden seien, vom Personalrat für unrea-
listisch gehalten. Es habe nicht funktionier t, weil den Vorgesetzten die daf ür nötige  
Zeit gefehlt habe. Dem Arbeiten auf der Gr undlage von Zielvereinbarungen wird al-
lerdings von der Arbeitnehmervertret ung auch grunds ätzlichere Skepsis entgegen-
gebracht: Diese Arbeitsweise  vermittle den Beschäftigten den Eindruck, mehr Selb-
ständigkeit zu gewinnen, setze sie aber zugl eich immer stärker unter (indirekten)  
Druck, da sie Zuständigkeiten des Ar beitgebers mit übernehmen müssten. Ein Füh-
ren mit Zielen beinhalt et nach Meinung des Personalratvertreters zudem starke Vor-
gaben für die Beschäftigten, da die Verwal tung klar und deutlich sage, dass die zu  
vereinbarenden Ziele nicht denen der Verwaltung zuwider laufen dürften.  

Darüber hinaus werden Bedenk en angem eldet, dass  in den gegenwärtigen Zeiten  
die Versuchung ohnehin viel zu groß sei, die ursprünglichen Reformziele, die auc h 
den Beschäftigten zugutekommen könnten, dem Diktat des Sparzwangs zu opfern: 

„So was in Zeiten knapper Kas sen zu tun, ist (…) problematisc h, denn auch 
das neue Steuerungsmodell ist ja deshalb ei n Stück weit mächtig gescheit ert, 
weil wirklich nur mit Blick auf die Fi nanzen gehandelt worden ist,  obwohl das 
ja gar nicht das primäre Ziel, zumindes t nicht nur das primäre Ziel ist. Wenn 
das aber zum primären Ziel  wird, dann wird ja alles dem letztendlich unter ge-
ordnet und daran ist hier zum Beispiel  unser Reformprozess auch kläglich ge-
scheitert. Weil eigentlich die Hauptinhalte, die das neue Steu erungsmodell 
ausmachte, die finden sich ja hier dann eben auch ein Stück weit wieder, weil 
diese Hauptinhalte nie richtig wirklich zum  Tragen gekommen sind. Daher 
auch das abgrundtiefe Mi sstrauen, wenn m an so will, gegenüber der Verwal-
tung, dass jetzt erneut eine Mogelpac kung auf den Markt geworfen werden 
soll, die eigentlich nicht den Namen verdient, dass eben diese Reformorientie-
rung, die auch hinführen soll z u einer Mitarbeiterzufriedenheit und, und, und, 
dass all das letztendlich gar nicht erreicht wird.“ (Personalrat, V 3) 
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Abgesehen von den inhaltlic hen Argumenten und den Zweife ln, dass mit der leis-
tungsorientierten Bezahlung aus Beschäftigtensicht akzeptable Ziele verfolgt werden, 
scheint das Kommunikationsverhalten z wischen Personalrat und Arbeitgeber erheb-
lich daz u beigetragen zu  haben, nahezu unüberwindbare Gräben zu ziehen. Der  
Personalratsvertreter berichtet, sie hätt en dem Arbeitgeber eine Dienstvereinbarung 
über eine pauschale Ausschüttung als Verh andlungsangebot unterbreitet, worauf die 
Dienststelle überhaupt nicht reagiert habe.  Stattdessen hätte die se dem Personalrat 
ihre Version einer Dienstvereinbarung vor gelegt, mit dem Hinweis, diese zu unter-
schreiben: 

„Also auch ganz abgesehen davon, dass wir vor allem in der Grundsatzfrage 
unterschiedliche Positionen haben, wird hier nach dem Motto verfahren, also 
wir legen das jetzt vor, unterschreib das jetzt. Dass das im Detail auszu han-
deln ist, das interessiert die gar nicht.“ (Personalrat, V 3) 

Schreiben des für Per sonal Verantwortlichen werden alle rdings auch vom Personal-
rat mit Schreiben an den Bürgermeister beant wortet. Eine Kom munikation zwischen 
Arbeitgeber und Per sonalrat s cheint anders als in einem sc hriftlichen Schlagab-
tausch nicht mehr möglich zu s ein. Die betrieblichen Arbeitsbeziehungen werden als 
„Stellungskampf“ beschrieben (Personalrat , V 3). Der Arbeitgeber versuc he, den  
Personalrat zu umgehen und wende sich s chriftlich direkt an die Beschäftigten, um 
darzulegen, wie viel Geld ihnen durch die Verweiger ungshaltung des Personalrats 
vorenthalten werde. 

Die Dringlichkeit, mit der die Verwaltungs spitze versucht, die Einführung des Leis-
tungsentgelts, aber auch neue Managementmethoden wie z. B. das Kont raktma-
nagement in der Verwaltung v oranzutreiben, erklärt sich der Personalrat damit, dass  
junge Führ ungskräfte sich hier profilier en und „gerne  als Musterkommune vorweg 
gehen“ (Personalrat, V 3) wollten. Auch wi rd vermutet, dass der kommunale Arbeit-
geberverband hier seinen Einflus s geltend mache. Das könnte bei einem Personal-
rat, der auch auf gewerkschaftlichen Bühnen sich vehement für die Wieder abschaf-
fung des § 18 eingesetzt hat, nicht ganz unwahrscheinlich sein. 

Exkurs: Sonderfall Krankenhäuser 

Die Praxis der leistungsorientierten Bezahlung in kommunalen Krankenhäusern kann 
nur schwer mit der in den Verwaltungen u nd kommunalen Wirtschaftsbetrieben ver-
glichen werden, da dort bedingt durch das Aussetzen des Leistungsentgelts im Kran-
kenhausbereich in der Tarifrunde 2008 eine Sondersituation geschaffen worden war. 
Gleichwohl war auch in den untersuchten Klin iken festzustellen, dass der Charakter 
der betrieblichen Arbeitsbezi ehungen von erheblicher Relev anz für den Um gang mit 
dem Leistungsentgelt ist. 

Während in der Klinik K 2 mit mehr als 1.000 Beschäftigten „recht problemlos“ eine  
Betriebsvereinbarung zum § 18 abgeschlos sen werden konnte, stellte sich der Erar-
beitungs- und Kompr omissfindungsprozess im Falle der Klinik K 1 mit über 3.000 
Beschäftigten als aus gesprochen zäh und schwie rig dar. Im ersten Fall erleichtert e 
das vertrauensvolle Verhältn is von Arbeitgeber und Betr iebsrat die Kooperation, 
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überdies konnten Vorarbeiten zu einer Betr iebsvereinbarung über Mitarbeitergesprä-
che auch z u großen Teilen in die Betri ebsvereinbarung zum Leistungsentgelt über-
nommen werden. Im zweiten Fall scheinen die Schwierigkeiten beim Abschluss einer 
Vereinbarung allerdings weniger  an den betrieblichen Arbeitsbe ziehungen gelegen  
zu haben, die als angespannt, aber doch k ooperativ beschrieben werden, s ondern 
eher an sachlichen Differenzen.  

So wollte der Betriebsrat des Krankenhau ses K 1 die Zielvereinbarung gerne ver-
meiden, weil er fürchtete, diese könnte das bereits vorhandene,  entgeltunabhängige 
Ziel- und F ördergespräch überlagern. Sie hätten sich mit dem Arbeitgeber dann auf 
die Systematische Leistungs bewertung geeinigt, diese wurde dann jedoc h wieder 
fallen gelassen, da es „eine ziemliche Kat astrophe“ (Betriebsrat, K 1) gewesen sei, 
geeignete Kriterien zu finden. Schließl ich wurden dann doch Zielvereinbarungen  
festgeschrieben, aller dings in  einer etwas eigen willigen Form: der Arbeitgeber, der 
eigentlich leistungsbezogene Z iele wollte, ha tte „zähneknirschend“, so der B etriebs-
rat, in dessen Vorschlag eingewilligt, der das Führen der Ziel- und Fördergespräche 
und das Ausfüllen eines Eval uierungsbogens zur leistungsorientierten Bezahlung als 
Ziel vorsah. Damit fiel auch die Betri ebsvereinbarung für 2008 ähnlic h pragmatisch  
aus wie die des Vorjahres, der zufolge di ejenigen Beschäftigten ein Leistungsentgelt 
erhalten sollten, die an ei ner Beschäftigtenbefragung des Betriebsrats zum Thema 
LOB teilnahmen. Auf der Basis  dieser Be fragung sollten dann Eckpunkte für die fol-
gende Betriebsvereinbarung erarbeitet werden.  

Im Verlauf des Erarbeitungs prozesses sei beiden Betri ebsparteien dann k lar gewor-
den, dass ihnen für die Durchführung eine r richtigen Leistungsbewertung die nötigen 
Zeitressourcen fehlten und allein schon die Schulung de r Führungskräfte erheblic he 
Kosten verursacht hätte. Kurz vor der Umsetzung der Vereinbarung hätten beide  
Parteien dann besc hlossen, „den ganzen Mist “ (Betriebsrat, K 1) zu kippen. Die Ta-
rifeinigung 2008 mit der Aussetzung des  Le istungsentgelts sei dann gerade recht  
gekommen. Zwar sei die Betriebsvereinba rung nicht ausgesetzt worden, doch es  
habe e ine stillsch weigende Üb ereinkunft der  Betrie bsparteien gegebe n, dass auf  
eine Umsetzung verzichtet werde. Die Be schäftigten hätten dies e Entwicklung nach 
Einschätzung des Betriebsrats mit Gleic hgültigkeit aufgenommen, für sie sei im Ta-
rifkonflikt die leistungsorientierte Bezahlung nicht das große Thema gewesen: 

„Für die Leute war es einfach gut, dass im Krankenhausbereich die 38,5-
Stundenwoche erhalten blieb. (…) Das war, denke ich mir, für viele im Vorder-
grund. (…) Eine Erhöhung der Wochenarbe itszeit hätte nur dazu geführt, dass 
weitere Stellen reduz iert worden wären. Wir wären aus der 5-Tage-Woche si-
cherlich dann irgendwann in die 5,5-Tage-Woche übergegangen und die 
Leute brauchen einfach ihre Freizeit (… ) Das ist das Empfinden, wirklic h, 
wenn man mit den Leuten spricht, ich brauche gar nicht so viel mehr Geld, ich  
brauche vor allem Kollegen. (…) Auch einen neben m ir, damit ich das schaf-
fen kann.“ (Betriebsrat, K 1) 

Mittlerweile hat sich der Be triebsrat gegen die leistungs orientierte Bezahlung im  
Krankenhaus ausgesprochen, auch innerhalb des  Ver.di-Fachbereichs. Er hält es für 
kaum möglich, Leistung im  Krankenhaus z u messen, zudem sei die Belastung der  
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Beschäftigten schon sehr hoch. Die Beschäftigten müssten auch ihrer Fürsorgepflicht 
gegenüber den Patientinnen und Patienten nachkommen können. 

Zu ganz anderen Res ultaten sind die Betri ebsparteien und die Be schäftigten der Kli-
nik K 2 gekommen. Hier hatten die Beschäftigten es, so wird berichtet, als besonders 
positiv empfunden, dass sie durch die leistungsorientierte Bezahlung die Gelegenheit 
zu einem „Vier-Augen-Gespräch“ mit ihrem Vorgesetzten bekommen hatten.  

„Und dann kam der neue Tarifabschluss und dann haben die Mitarbeiter ge-
sagt, was ist das denn mit den Gewerkschaften? (…) Nee, das finden wir aber 
jetzt überhaupt nicht gut. Wir möchten das gerne weit er haben.“ (Betriebsrat, 
K 2) 

Das Gespräch mit dem Vorgesetzten war dem  Betriebsrat zufolge für die Beschäf-
tigten ein wichtiges Argumen t, die Beibehaltung der leis tungsorientierten Bezahlung 
zu fordern. Überdies kam die Tarifeinig ung zu einem Zeitpunkt, als die Gespräche 
schon geführt und der Umsetzungsaufwand schon betrieben worden waren. Die Be-
schäftigten hätten ihre Arbeitsleistung erbr acht, aber der Gegenwert, „auch wenn es  
nur um die 20 Euro im Monat waren“ (Bet riebsrat, K 2) durfte nicht gezahlt werden,  
was selbstverständlich negativ angekommen se i. Auf Arbeitgeberseite fiel daher die  
Entscheidung, die leis tungsorientierte Bezahlung fortzu führen und für die nächsten 
zwei Jahre aus erwirtschafteten Mitteln ein Budget in der Höhe v on ca. zwei Dritteln 
des eigentlichen Leistungsentgeltvolumens zur Verfügung zu stellen. 

Dass in diesem Fall die Ei nführung der leistungs orientierten Bezahl ung so positiv  
aufgenommen wurde, dürfte an einem Z usammenspiel mehrerer Punkte gelegen  
haben. Die Betriebsvereinbarung der Klinik K 2 erweckte zunächst den Eindruck, mit 
vergleichsweise geringem gesta lterischen Aufwand erarbei tet worden zu sein (eine  
Dienstvereinbarung, die wir dem  Muster „Min imalismus & Partizipation“ zug eordnet 
hatten). Als Bewertungsgrundl age wird – wie in der Mu sterdienstvereinbarung des  
Arbeitgeberverbands vorgesch lagen – eine Kombination von Sy stematischer Leis-
tungsbewertung und Zielvereinbarung verwendet, wobei die Zielv ereinbarung als ein 
Kriterium in die SLB mit einfließt. Es gab  jedoch Momente, vor allem der praktischen 
Handhabung, die dem System  eine „partiz ipative Wendung“ gegeben haben dürften: 
Führungskräfte wurden laut Betriebsratsve rtreter „bestens geschult“ und er hielten 
relativ viel Spielraum bei der Ver einbarung der Ziele mit den Be schäftigten. Von Ar-
beitgeberseite wurde offenbar weniger der Aspekt der Leistungssteigerung, denn der 
Identifikation der Mitarbeiterinnen und Mita rbeiter mit dem Unternehmen bet ont. Ziel 
sei es  gewesen, ein Zusamm engehörigkeitsgefühl zu vermitteln und Mitar beiter z u 
halten. Da in anderen Kliniken  kein Leistungsentgelt bezahlt werde, seien dafür auch 
20 Euro durchaus relevant. Schließlich gab es Bemühungen darum, die Mitarbeiter-
gespräche sorgfältig z u führen: Sie sollte n eine halbe Stunde dauern und in einem  
abgeschotteten Raum ohne Telefon ganz in R uhe stattfinden. Es sei auch möglic h, 
so der Vertreter des B etriebsrats, das Führen eines Zwischengesp rächs als ein Zie l 
zu vereinbaren. Führungskräfte bekommen ihre Mehrarbeit bezahlt, wenn sie es  
nicht schaffen, die Mitarbeitergespräche innerhalb ihrer regulären Arbeits zeit zu 
führen. 
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Trotz der tarifvertraglichen Auss etzung des Leistungsentgelts  während des Erhe-
bungszeitraums wurde die leis tungsorientierte Bezahlung be trieblich nicht überall 
ausgesetzt. In einem unserer Fälle wurde das offenbar auch vom Betriebsrat nicht so 
gefordert. Auf die Aufhebung der Aussetzung des Leistungsentgelts für die Kranken-
häuser infolge der Tarifrunde 2010 ist diese Klinik damit vergleich sweise gut vorbe-
reitet. In etl ichen Kliniken dürfte der Wech selkurs zwischen Aussetzung und Reakti-
vierung der Akzeptanz  des Leistungsentgelts  bei den Akteuren und den Bes chäftig-
ten jedoch kaum zuträglich gewesen sein. 

4.4.2 Selektive Systeme 

Selektive Systeme leistungsor ientierter Bezahlung, das  nahmen wir wie ausgeführt 
an, würden ein hohes Risik o beinhalten, als Anreiz z u versagen, auf geringe Akzep-
tanz zu stoßen und mit einer gewissen Wa hrscheinlichkeit auch an mangelnder Ak-
zeptanz zu scheitern. Dieser Hypothese konnten wir in drei Fallstudien nachgehen. 

In der Stadtverwaltung V 5 mit ca. 700 Beschäftigten dürfte die Wahl eines selektiven 
Leistungsentgeltsystems kein z ufälliges Missgeschick gewes en sein, sondern die 
Konsequenz einer spezifischen arbeitspolitischen Strategie der Verwaltung und einer 
besonderen Konstellation der betrieblic hen Arbeitsbeziehungen. Im betrachteten Fall 
handelt es sich um das Resultat des Agie rens einer ausgespr ochen um Modernisie-
rung bemühten, dabei jedoch aut oritär arbeitenden Verwal tungsspitze un d eines  
Personalrats, dem es vor dem Hintergrund in terner Orientierungsstreitigkeiten und  
dem Fehlen eines eigenen Konzeptes nic ht gelang, den Arbeit gebervorstellungen 
etwas entgegenzustellen. Es fand eine Art Kooperation auf  Misstrauensbas is statt. 
Frühzeitig wurde eine betrieblic he Kommis sion gebildet und Arbe itnehmervertreter 
an mehreren arbeitgeberseit ig eingeric hteten Vorber eitungsgruppen (zu Bewer-
tungskriterien, Budget ierung, Controlling, Leitungsspanne,  interne Öffentlichkeitsar-
beit) beteiligt, externe Berater wurden herangezogen. Die Beschäftigten wurden zwar 
informiert, ein Dialog mit i hnen jedoch ver mieden; Schulungen der Bewerte r fanden 
statt. Da die Bewerter nicht mit der Gruppe der Führungskräfte identisch sind (wegen 
großer Führungsspanne werden etliche Hilf sbewerter tätig), wurde das im § 18 ge-
nannte Ziel einer Stärkung der  Führungskompetenz bereit s bei der Anlage des Sys-
tems aus den Augen verloren. Festgelegt  wurde zudem ein „Quotierungs schlüssel 
für überdurchschnittliche und weit überdurchschnittliche Leistungen“, nach dem 40%  
der Beschäftigten (die Beamten und Beam tinnen einbezogen) eine Prämie erhalten 
dürfen. 15% der Bes chäftigten können eine weit  überdurchschnittliche, 25% eine  
überdurchschnittliche Leistung erreichen (50% des Volumens standen für überdurch-
schnittliche und 50% des Volum ens für we it überdurchschnittliche Leistung zur Ver-
fügung). Jeder „Bewerter“ wurde verpflicht et, die Leistung unter Beachtung dieser 
Regel zu bewerten. 80% des Budgets sollt e für die Bewertung nach der Sy stemati-
schen Leis tungsbewertung verwendet wer den, an der teilzunehmen obligatorisch  
war, 20% standen für den zusätzliche n Abschluss freiwilliger Zielvereinbarungen zur 
Verfügung. Im Rahmen der Sys tematischen Lei stungsbewertung werden vier Krite-
rien angelegt (Arbeitsqualit ät, Arbeitsquantität, E ngagement und Zusammenarbeit; 
plus personen- und sachbezogene Führung bei Vorgesetzten). 
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Die Leistungsbewertung wurd e dann jedoch, so der Personalr at, vor dem Hinter-
grund häufig fehlender Tätigkeitsbesch reibungen auf  unklarer Basis angewandt. 
Zwar wurden bereits in der ersten Runde au f Initiative von Führungskräften oder Mit-
arbeitern etliche Zielv ereinbarungen entwic kelt, viele wurden jedoch von der Ver-
waltung als  nicht hinreichend ans pruchsvoll und heraus fordernd abgelehnt, nur we-
nige wurden zugelass en. Etwa wurden Vo rschläge a us dem KiTa-Bereich  (Einfüh-
rung von gesundem  Frühstück, Erstellung ei ner Br oschüre für die ausländischen  
Eltern etc.) von der Verwaltung mit der Begründung abgelehnt, es handele sich dabei 
um Tagesgeschäft und keine zu belohnende Zusatzaufgabe. So sei, wie der Perso-
nalrat erläutert, „eins nach dem anderen k aputt geredet worden.“  Weitaus überwie-
gend erfolgte die Leistungsbemessung mit tels einer Systematischen Leist ungsbe-
wertung, wobei zur Leistungsfes tstellung in der jeweili gen Bewertungsgruppe ein 
Ranking erfolgte. Dabei kamen z ur systemisch vorgegebenen Sele ktion, die Proble-
matik weiter verschärfend, subjektiv verze rrte Bewertungen hinzu, wie s ie seit länge-
rem in der Literatur beschrieben werden (vgl . etwa Breisig 2006:  104ff). Auch der 
bekannte Hierarchieeffekt blieb nicht aus: Die  Beschäftigten in den unteren Entgelt-
gruppen k amen deutlich schlechter weg als jene in den höheren Positionen, auch 
Verzerrungen zulasten von Teilz eitbeschäftigten ließen sich feststellen. Obwohl sich 
manche Bewertungs gruppen lediglich aus  Besc häftigten mit niedrigen Ent geltgrup-
pen zusammensetzten, etwa im Reinig ungsbereich, und auch dort quotenbedingt 
40% der Beschäftigten Leistungsentgelt be kamen, wurde dadurc h der Verz errungs-
effekt insgesamt nicht hinreichend kompensiert. Bei der angewandten Quotierung, so 
wird berichtet, sei es den Vorgesetzten auch in Bereichen mit einem großen Anteil an 
hoch eingruppierten Beschäftigten schwer gefallen, diese von der Ausschüttung aus -
zunehmen, typischer weise habe dann zuerst die Sc hreibkraft auf eine Prämie ver-
zichten müssen. Anders als in den meis ten anderen Fällen, wurden hier Frauen auf-
grund ihrer schwächeren Position in der Eingruppierun gsstruktur öfter schlechter be-
wertet als Männer. Obwohl das System auch durchaus funktional brauchbare Ele-
mente enthielt, beispiels weise waren di e Vorgesetzten angehalt en, den Beschäftig-
ten die Er gebnisse in einem Gespräch zu erläutern (bis zur Einführung v on Leis-
tungsentgelt wurden Mitarbei tergespräche jahrelang nich t geführt), so wurde doc h 
das Scheitern des Sy stems mangels Akz eptanz nach der ersten Runde offensicht-
lich. Zwar hätten viele Beschäftigte Leist ungsentgelt auch bereits vor der Einführung  
abgelehnt, ein Umstand der s ich unter anderem aus  vor gängig negativ  erfahrenen 
Modernisierungsprozessen gespeist zu haben scheint, doch bis dahin, so der Perso-
nalrat, sei gleichwohl kein Unmut artikulie rt worden. Nach der Ausschüttung habe es  
jedoch „geknallt“. Niemand habe  mehr gegrüßt, es sei sehr „extrem“ gewesen. Man 
habe, wenn man über den Flur gegangen sei, das Gefühl gehabt, eine „Leichenhalle“ 
zu begehen. Mit Blick  auf den Bewert ungsprozess (neben Bewe rtern und „delegier-
ten Bewertern“ gab es auch noc h „Beobachter“, die positive Dinge über andere Be-
schäftigte berichten konnten) machte das Wort von der „Stasi“ die Runde. „Alle Türen 
waren zu.“ Der Unmut beschränkte sich da bei nicht auf die monetären Aspekte der 
Leistungsbewertung, sondern betraf auch di e Frag e der soz ialen Aner kennung. 
Frustrationen habe nicht zuletzt ausgelöst,  dass jene 60% der Beschäftigten, die 
nicht mit einer Ausschüttung bedacht wurden , sich selbst als abgewertet empfanden. 
Es habe wochenlang ernsthafte Motivati onsprobleme gegeben, etwa wurden Son-
deraufgaben mit dem Argument abgelehnt, man sei schließ lich „nur Durchschnitt“ 



 

 

140

und dergleichen („Hör  mal, den Scheiß  kannst du s elber machen, du bekommst ja 
auch die Kohle.“). Der Personalrat spricht davon, dass die Einführung des Leistungs-
entgelts „fatale Auswirkungen“ gehabt habe. 

Vor dem Hintergrund der negativ en Erfahrungen mit ih rem betrieblichen Sy stem be-
schlossen die Betriebsparteien der Stadt verwaltung V 5 einver nehmlich, dass ein 
Neubeginn versucht und eine neue Dienstvereinb arung abgeschlossen werden  
müsse. Allerdings wandelten sic h die Verant wortlichen auch in di eser Situation kei-
neswegs v om Saulus  zum Paulus. Auch mit der zweiten Dienstvereinbarung wird  
keine Kehrtwende eingeläutet, vielmehr lediglich darauf gesetzt, den selektiven Cha-
rakter des Systems abzumildern und für di e Masse der Beschäftigten ein monetäres 
Trostpflaster einzuführen. Ob damit ein Neuanfang gelingen wird, entzieht sich unse-
rer Kenntnis, Skepsis dürfte jedoch angebrac ht sein. Unsere Hypothese mangelnder 
Akzeptanz und Funktionalität wurde in dies em Falle jedenfalls alles andere als fals ifi-
ziert. 

Einen ähnlichen Verlauf nahm die Entwicklung des betrieblichen Systems im Fall V 
9, der Verwaltung einer Großstadt mit me hr als 5.000 Beschäftigten. Hier erarbeite-
ten die Betriebsparteien nach Inkrafttreten des TVöD in ausgesprochen kurzer Zeit 
eine Diens tvereinbarung zur Umsetzung des § 18, die, getragen von der Intention 
des Arbeitgebers, einen starken monetären Leistungsanreiz zu schaffen, die Etablie-
rung eines  selektiven Leistungs entgeltsystems vorsah. Um eine Ausschüttung des  
Leistungsentgelts nac h dem „Gießkannenpri nzip“ zu verhindern und einen echten 
Leistungsanreiz zu schaffen, so die Dienstvereinbarung, wurde anhand eines be-
grenzten Punktebudgets für j ede bewertende Führungskraft de facto eine Quote von 
maximal 60% festgelegt und eine Prämienvergabe erst bei einer überdurchschnittli-
chen Leistungserbringung ermöglic ht. Das System, so der Personalrat, sei auf  
Mehrleistung ausgerichtet worden, nicht auf eine Ver besserung der Qualität der Ar-
beitsleistung. Beschäftigte mit gleicher Pu nktzahl und gleic her Entgeltgruppe erhal-
ten verwaltungsweit den gleichen Euro-Wert pro Punkt. Die Eingruppierung wirkt sich 
ebenso auf den Aus schüttungsbetrag aus, wie  der Beschäftigungsumfang (Voll-
zeit/Teilzeit) und die Anwesenheitszeit. Auch Beamtinnen und Beamte wurden in das  
System einbezogen, mussten jedoch – aufgrund der in der  Leistungsprämien- und 
Zulagenverordnung festgelegten  Quotierung – eine h öhere Punktzahl als Tarifbe-
schäftigte erreichen, um in den Genuss einer Leistungsprämie zu kommen.  

Als Messmethode wurde die Systemati sche Leist ungsbewertung vereinbart. Auf-
grund von früheren Erfahrungen mit Zielv ereinbarungen h abe sich gezeigt, dass 
diese aufwendig und nicht in allen Bereic hen anwendbar seien, deshalb habe man 
bewusst auf diese Methode verzichtet, so ein Arbeitgebervertreter. Allerdings sah die 
Dienstvereinbarung für die Syst ematische Leistungsbewertung vergleichsweise viele 
Mitarbeitergespräche vor: zu B eginn der Bewertungsperiode eine Erläuter ung der 
Kriterien, ein Einschät zungsgespräch über die bisher erbracht en Leistunge n in der 
Mitte des Zeitraums und ein Gespräch zur Darlegung des Bewertungsergebnisses an 
dessen Ende. Abges ehen von den Beamtinnen und Beamten,  für die die Teiln ahme 
freiwillig ist, habe ma n den T VöD so interpre tiert, dass jeder an der SLB te ilnehmen 
müsse. Ausnahmen etwa für bestimmte Fachbereiche gab es nicht. Mitunter ergaben 
sich problematische Bewe rtungskonstellationen, etwa seien vom Schul- und Ver-
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waltungsamt ca. 100 Schulsekretärinnen bewe rtet worden, obwohl sie der bewerten-
den Person im Amt gar nicht alle bekannt gewes en seien. Hier sei dann letztlich eine 
„blöde Regelung“ gefunden worden, indem für die Bewertungen der LOB die Ergeb-
nisse der drei Jahre zurückliegenden Beurteilungsrunde herangezogen wurden.  

Im Tarifbereich erhielten 55% der Besc häftigten eine Prämie. Fachbereichs spezifi-
sche Verteilungseffekte seien überprüft worden, es habe aber keine großen Unter-
schiede gegeben. Allerdings zeigt sich auc h in dies er Kommune wieder ein klarer  
Hierarchieeffekt nach Entgeltgruppen. So hatten jeweils ca. 70% der Beschäftigten in  
den Entgeltgruppen 13 bis 15 eine Prämie erhalten, während der Anteil derer, die am 
Leistungsentgelt partizipieren konnten, in den unteren Entgeltgruppen deutlich gerin-
ger ist (bspw. liegt der Anteil bei der EG  4 bei 37% und bei der EG 2 bei 43%). Die 
Verzerrung relativiert sich in der Sicht des Arbeitgebervertreter s allerdings dadurc h 
etwas, da in den obersten Entgeltgruppen vergleichsweise wenige Personen ein-
gruppiert seien. Der Hierarchieeffekt war in  diesem Fall jedenfalls so deutlich, dass 
er auch im Stadtrat und in der Presse zu m Thema gemacht wurde. Das Alt er spielt 
hingegen bei der Verteilung kaum eine Rolle, allenfalls vermittelt, als Folge des Hie-
rarchieeffekts, da viele der Führungskräfte zu den Älter en zählen. Im ehemaligen  
Arbeiterbereich hätten Beschäftigte allerdings , so wird konstatiert, in doppelt er Hin-
sicht verloren: deren Leistungsz uschläge seien früher deutlich höher gewesen als  
das jetzige Leistungsentgelt nach § 18,56 darüber hinaus habe sich bei ihnen der Hie-
rarchieeffekt ausgewirkt. Da in der Stadtve rwaltung V 9 das Prinzip „Gleiche Bewer-
tung – gleiches Entgelt“ ke ine Anwendung fand, vielmehr die erreichten Punktzahlen 
mit einem  entsprechend der Entgeltgrupp en ansteigenden Geldfaktor multipliziert 
wurden, konnte keine Umverteilung von d en oberen in die unteren Entgelt gruppen 
und damit auch keine Kompensation für di e Verschlechterungen bei den ehemaligen 
Arbeiter/innen erfolgen. 

Es ergibt s ich das Bild einer v ergleichsweise strikten Handhabung des § 18 in Ric h-
tung einer ausgeprägt en Leistungsdifferenz ierung und versuchten Leistung ssteige-
rung. Der in der Dienstvereinbarung vorges ehene, selektive Charakter des betriebli-
chen Systems wurde in der Praxis noch verstärkt, die maximale Streuung wurde rea-
liter von den Führungskräften unterboten. Ein Abgleich der Bewertungsstandards 
unterblieb bisher, wir d jedoch angestrebt. Zudem haben die Führungskräfte die Ge-
spräche mit ihren Mitarbeiter/inne/n off enbar zum Teil nicht so geführt, wie es vorge-
sehen war. Während das Anfangsgespräc h meist noch geführt wurde, sei das mitt-
lere Gespräch oftmals ganz unter den Ti sch gefallen und am Ende des Be wertungs-

                                            

56  Diese Aussage dürfte darin begründet liegen,  dass die Dienstvereinbarung (2008) der  
Stadtverwaltung V 9 vorsah, die gem. § 4 TVöD-NRW zu zahlende Besitzstandszulage für 
ehemalige Arbeiter/inn en entgege n der tariflichen Regelung mit dem Leistungsentgelt  
nach § 18 TVöD-VKA zu verrechnen, wodurch der Ausgleich, den die B esitzstandszulage 
zwischen ursprünglichem Leistung szuschlag u nd der Leistungsprämie nach §  18  hätt e 
schaffen können, verloren gegangen ist. Eine Aufteilung des Finanzvolumens für d ie leis-
tungsorientierte Bezahlung in Teilb udgets sieht die Dienstvereinbarung  der Verwaltung V  
9 derzeit nicht vor; so mit dürfte auch eine A uszahlung der Differenzbeträge au s Leis-
tungszuschlägen 2006 und der Be sitzstandszulage in  Bereichen mit überwiegend ge-
werblichen Beschäftigten nicht erfolgen (vgl. Protokollerklärung zu § 4 TVöD-NRW). 
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zeitraums hätten die Beschä ftigten dann häufig nur noch die Er gebnisse zur Unter-
schrift vorgelegt bekommen, so der Personalrat. Diese Vorgehensweis e liege natür-
lich auch darin begründet, dass die Vorges etzten sich überlastet fühlten. Neben der  
eigentlichen Führungsaufgabe hätten sie in  der Regel auch noch Sachaufgaben zu 
erfüllen. Deshalb wer den über 5.000 Bewe rtungen, die es seit der LOB-Einführung 
zusätzlich zu den Beurteilungen alle drei J ahre durchzuführen gelte, als eine erhebli-
che Zusatzbelastung verstanden. In den Augen der Führungskräfte, so auch der Ar-
beitgebervertreter, w erde das System der Punktebegrenzung als ein „Zeichen des  
Misstrauens“ der Ver waltungsspitze gegenüber  den F ührungskräften gedeu tet, weil  
damit unterstellt werde, da ss Vorgesetzte sich ihre Fü hrungsaufgabe leicht machen 
würden. Letztlich scheint ger ade die strikte Selektiv ität dazu zu führen, dass Vorge-
setzte sich gegenüber ihren Mitarbeiteri nnen und Mit arbeitern damit herausreden, 
dass sie zwar „gerne mehr Punkte gegeben“ hätten, jedoch dafür keine Punkte mehr 
gehabt hätten“ (Vertreter Arbeitgeber, V 9). 

Die Führungskräfte tragen offenbar in di esem wie in anderen F ällen entscheidend  
zum Erfolg bzw. zum Misserfolg der LOB bei. Jedenfalls wurde die Nicht-Einhaltung 
des Verfahrens durch den Vorgesetzten und das Ergebnis der Bewertung von den 
Beschäftigten in V 9 am häufigsten reklamie rt. Nach der ersten Ausschüttung gingen 
ca. 200 of fizielle, sc hriftliche Beschwerden  bei der betrieblic hen Kommis sion ein.  
Außerdem habe es noch eine Vielzahl mü ndlicher Beschwerden gegeben. Die Ver-
treterin des Personalrats nimmt an, dass es darüber hinaus  eine sehr hohe Dunk el-
ziffer Unzufriedener gebe, die ihre Anliege n nicht bei der betrieblich en Kommission 
oder dem Personalrat  vorgebracht hätten. Massiv unter Kritik sei vor allem das Sys-
tem der Punktevergabe geraten. Mitunter hätten sich Beschäftigte am selektiven 
Verfahren nicht beteiligen wollen und auf ihre  Punkt e zugunsten ihrer Kolleginnen  
und Kollegen verzicht et – alle rdings ohne s ich darüber im Klaren zu sein, wie hoch 
die Ausschüttung tatsächlic h sein würde. Anschließend habe es Klagen gegeben,  
dass der Eurowert pro Punkt nicht bekann t gewesen sei. Auch höre man im „Flur-
funk“ von Beschäftigten, die auf ihre P unkte zugunsten eines Kollegen oder einer  
Kollegin verzichteten, um sich die Prämie anschließ end zu teilen – eine informelle 
Methode, um die selektiven Ausschüttungsregeln zu unterlaufen. 

Abgesehen von solchen kreat iven Formen des Umgangs mit dem betrieblichen Sys-
tem sowie dem Akt der Reklam ation, scheint sich in diesem Fa ll die T eilhabe der 
Beschäftigten, aber auch die Verbesserung der Führungskultur in engen Grenzen zu  
halten: Beschäftigte wurden offenbar nicht selten lediglich schriftlich über d as LOB-
System und die Bewertungen informiert. Sc hulungen fanden nicht statt, die Kommu-
nikation mit den Vorgesetzten scheint sich oftmals nicht verbessert zu haben, das 
betriebliche Leistungs entgeltsystem und seine Handhabung stoßen auf Unmut. Als 
Konsequenz der Akzeptanzprobleme soll es neben einer leichten, abmilder nden Mo-
difikation der Verteilungsvorgabe und Schu lungen für Führungskräfte „hochrangige 
Gespräche“ mit denjenigen unter den Vorgesetzten geben, die das System n icht kor-
rekt angewandt hatten. Die Vorgesetzten sei en zum Teil „alte Has en“, die die Andro-
hung von Konsequenzen und Ab mahnungen nicht er nst nehmen würden, in der An-
nahme, dass diese ohnehin nicht durchgesetzt würden. 
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Anders als  in der Stadtverwaltung V 5 si nd die betrieblichen Arbeitsbeziehungen in 
diesem Fall allerdings  nicht von einem Misstrauensverhältnis geprägt. Die Betriebs-
parteien betonen vielmehr das sehr gute, vertrauensvolle Verhältnis, man arbeite 
konstruktiv und kons ensorientiert zusammen. Dies gelte für den gesamten Prozess  
der Modernisierung des öffentlichen Diens tes. Bei gravierenden Veränderungen wie 
etwa der Umsetzung des TVöD,  ziehe man st ets an ei nem Strang. Auch das wenig  
akzeptierte LOB-System wird gegenüber der Kritik der  Beschäftigten gemeinsam  
verteidigt und, ähnlich wie in  der Verwaltung V 5, versuch t, statt es abzuschaffen, es 
mit einer neuen Dienstvereinbarung graduell zu reformieren.  

Im Fall der Stadtverwaltung V 7 ( mehr als 1.000 Beschäftigte), die wir zusätzlich und 
daher erst spät in uns ere Untersuchung auf nahmen, da uns in den bis  dahin unter-
suchten Fallbetrieben mit einem selektiv ausgelegten LOB-System letztlich keine 
Beschäftigtenbefragung ermöglicht worden war, wurden die problematischen Folgen 
eines Systems mit quotierter Ausschüttung relativ früh deutlich und der Pe rsonalrat 
kündigte aufgrund massiven Dr ucks von den Beschäftigten die Dienstvereinbarung 
noch vor der ersten B ewertungsrunde. Allerdings mussten in Folge der Laufzeit der 
Dienstvereinbarung trotzdem zwei Bewert ungsrunden auf der Gr undlage des verein-
barten Quoten-Systems durc hgeführt werden. Diese sind den Personalräten zufolge 
unter dieser Voraussetzung dann aber relativ problemlos verlaufen, auch wenn in der 
ersten Bewertungsrunde die Dienstverein barung von Arbeitgeber und Personalrat  
völlig unterschiedlich interpretiert worden se i, und dies zu Unsicherheiten in der Um-
setzung und einigen Beschwerden der Bes chäftigten geführt hatte. Nach dem zwei-
ten Bewertungslauf sei dann allerdings, auch wenn noch immer selektiv angelegt,  
kein ausgeprägter Unmut mehr artikuliert worden, da alle gewu sst hätten, dass es 
erst einmal die letzte Runde  mit diesem Sy stem sein würde. Da noch einigermaßen 
rechtzeitig die „Reißleine“ (Vertreterin Pers onalrat, V 7)  gezogen worden sei, habe 
größerer Ärger vermieden werden können. 

Tab. 19: Prämienausschüttung bei der Stadtverwaltung V 7 
(Beschäftigtenbefragung, Angaben in Prozent) 
„Haben Sie selbst (bei der letzten Ausschüttung) eine Leistungsprämie 
erhalten?“ 

 alle Männer Frauen Vollzeit  Teilzeit  ehem. 
Arbeiter 

ehem. 
Angestellte 

Führungs-
kräfte 

ja 47 46 47 51 43 42 53 63 

nein 53 54 53 49 57 58 47 37 

n =  175 65 110 99 70 31 119 27 

Die Beamtinnen und Beamten waren aufgrund der Haushaltslage im Fall V 7 nicht beteiligt. 

Die Einführung der leistungsor ientierten Bezahlung war ni cht das Anliegen des Per-
sonalrats gewesen, s ondern von der Arbei tgeberseite gewollt. Der Personalr at habe 
jedoch schnell erkannt, dass er die Einfüh rung nic ht verhinder n könne. Folglich 
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wurde eine Arbeitsgruppe, die spätere betriebliche Ko mmission, aus Vertreterinnen  
und Vertretern des Arbeitgebers und des  Personalrats zur Erarbeitung der 
Dienstvereinbarung gebildet. Sie hätten sic h ziemlich schnell auf  die Systematische  
Leistungsbewertung als Bewertungsmetho de geeinigt, aber viele Sitzungen ge-
braucht, so die Personalrätin, um die ur sprüngliche Quotenvorstellung des Arbeitge-
bers, die bei 10% gelegen habe, „wie auf dem Markt“ auf 45% „hoch zu handeln“. 
Diese Quote spiegelt sich auch in den An gaben der von uns befragten Beschäftigten 
(vgl. Tab. 19), die zudem auch für diese Stadt den bek annten Hierarchieeffekt signa-
lisieren. 

Tab. 20: Generelle Einstellung zu leistungsorientierter Bezahlung bei der 
Stadtverwaltung V 7 
(Beschäftigtenbefragung, Angaben in Prozent) 
„Wie bewerten Sie es generell, wenn ein Teil des Entgelts von der Leistung 
abhängig gemacht wird?“ 

 alle Männer Frauen Vollzeit  Teilzeit  Beamte ehem. 
Arbeiter 

ehem. 
Angestellte

Führungs-
kräfte 

Gut (1) 12 10  13  11  13  8 3 17 20  

Eher gut (2)  27 29  25  25  31  38  34  21  26  

Teils, teils (3) 32 29  34  32  32  35  34  31  31  

Eher schlecht (4) 18 19  17  20  15  8 22 18  14  

Schlecht (5) 11 12 11 12 9 11  6 13  9 

Mittelwert 2,89 2,92 2,87 2,97 2,76 2,76 2,94 2,91 2,66 

n = 198 78 120 117 75 37 32 121 35 

 

Nach Abschluss und Veröffentlichung der Di enstvereinbarung und der Unterrichtung 
der Beschäftigten in Informationsveranstaltungen über deren Inhalte, habe beim Per-
sonalrat das Telefon n icht mehr still gestand en. Es scheint zum einen an Informatio-
nen gemangelt zu haben (35%  der Besc häftigten der Verwaltung V 7 f ühlen sic h 
„gut“ bzw. „ eher gut“, 34% „ teils, teils“, und 31% „ eher schlecht“ bzw. „ schlecht“ in-
formiert, und damit insgesamt schlechter als die Beschäftigten in den anderen be-
fragten Kommunen, vgl. Tab. 22). Zum anderen hät ten die Beschäftigten deutlic h 
gemacht, dass sie diese Dienstv ereinbarung nicht wollten, die dann in Kons equenz 
vom Personalrat ja auch wieder gekündigt wurde. 63% der befragten Besc häftigten 
sind der Auffassung, dass die leistungsorient ierte Bezahlung besser wäre, wenn alle  
eine Chance auf den Erhalt einer Prämie hätten, bei den Arbeitern sind es 84%.  

Trotz einer leicht pos itiven Generaleinst ellung gegenüber leistu ngsorientierter Be-
zahlung in allen Besc häftigtengruppen (vgl.  Tab. 20), werden de m bei der Stadtver-
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waltung V 7 eingefüh rten System von den Beschäfti gten wenig positive Wirkungen 
zugeschrieben. Zwar stimmen der Aussage , dass durch die Einführung von LOB die 
Motivation zugenommen habe, 10% der Be fragten ohne Einschränkung z u und 28% 
teilweise z u (unter den Führun gskräften si nd es nur 3%), 51% sagen jedo ch ohne  
Einschränkung und weitere 36% teilweis e, dass LOB „ Neid und Konkurrenzdenken“ 
gebracht habe (vgl. Tab. 24). 56% der Befragten sind darüber hinaus der Auffassung 
(trifft zu/trifft eher zu), dass sich Anstrengung nicht lohne,  da ohnehin „Nas enprä-
mien“ verteilt würd en, 28% wid ersprechen dem hin gegen (trifft eher nic ht zu/tri fft 
nicht zu). Weitgehend einig sind sich di e verschiedenen Beschäftigtengruppen darin, 
dass sich die leistungs orientierte Bezahlung (im Mittel) eher negativ auf das Verhält-
nis zwischen Führungskräften und Mitarbeite rn auswirkt, wobei in dieser Einschät-
zung sich auch die F ührungskräfte nicht von den anderen Besc häftigten unterschei-
den. Es läs st sich lediglich konst atieren, dass Frauen diesen As pekt etwas positiver 
einschätzen als Männer (vgl. Tab. 21). 

Tab. 21: Wirkung LOB auf das Verhältnis Führungskräfte Mitarbeiter bei der 
Stadtverwaltung V 7 
(Beschäftigtenbefragung, Angaben in Prozent) 
„Wie wirkt sich leistungsorientierte Bezahlung auf das Verhältnis zwischen 
Führungskräften und Mitarbeiter/inne/n aus?“ 

 alle Männer Frauen Vollzeit  Teilzeit  ehem. 
Arbeiter 

ehem. 
Angestellte 

Führungs-
kräfte 

Gut (1) 3 1 4 2 3 3 3 3 

Eher gut (2) 7 4 9 5 10 3 9 6 

Teils, teils (3) 50 45 54 52  49  48  51  56  

Eher schlecht (4) 29 34 25 32  26  32  27  21  

Schlecht (5) 11 15 9 9 13 13  10  15  

Mittelwert 3,39 3,58 3,27 3,42 3,36 3,48 3,32 3,38 

n = 187 73 114 109 72 31 116 34 

 

Im Vergleich zu den anderen vier Kommunen, in  denen wir Beschäftigte befragt ha-
ben, fällt die Bewertung der leist ungsorientierten Bezahlung unter  den Beschäftigten 
der Verwaltung V 7 in nahezu allen Punk ten besonders negativ aus, auch wenn es  
dem Personalrat nach eigener Ansicht gelu ngen ist, durch die fr ühzeitige Einleitung 
einer Syst emveränderung dem Problem die Spitze z u nehmen.  Auch unter diesen, 
gewissermaßen mildernden Ums tänden schneidet das selektive System der Stadt-
verwaltung V 7 noch ausgespr ochen schlecht ab. Unter der Einführung des LOB-
Systems hat auch das Ansehen der Verwal tungsspitze und der Vorgesetzten gelit-
ten, während der Personalrat  trotz sei ner anfänglichen Zustimmung zu einer  
Dienstvereinbarung über die Einführung eines selektiven Systems keinen Ansehens-
verlust erlitt. Sein offenes Ohr für die Krit ik der Beschäftigten und sein schnelles Re-
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agieren scheinen ihn dav or bewahrt zu haben, selbst zum Ziel des Unmuts zu wer-
den (vgl. Tab. 25).  

Im Jahr 2010 wird zwischen den Betriebsparteien eine neue Dienstvereinbarung zum 
§ 18 verhandelt. Der Personalrat  konnte bis zum Zeitpunkt des Gesprächs eine Aus-
zahlung eines Sockelbetrags von 50% des  Leistungsentgeltbudgets an nahezu alle 
Beschäftigten („bis auf die echten Schl afmützen“) als  Etappensieg verbuc hen. Als 
eine Bedingung für den Abschluss der Diens tvereinbarung wird vom Personalrat au-
ßerdem gefordert, dass die Möglichkeit ve rankert werde, Gruppen- bzw. Einzel-Ziel-
vereinbarungen abzuschließen. Allerdings pflegt der Personal rat damit vorerst selbst 
etwas vorsichtig umzugehen, da er nur über wenig Erfahrung mit diesem Instrument 
verfüge und der Arbeit geber davon ausgehe, dann die Ziel e „auf ausgesprochen an-
spruchsvollem Niveau“ selbst definieren zu können. Anders als in den anderen se-
lektiven Fällen zeichnet sich hier  eine kl are Abkehr von einer Quotierung und mög-
licherweise eine Hinwendung z u einer Dienstve reinbarung mit eher (vielleic ht etwas 
gesteuert) partizipativen Zügen ab. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden,  dass sich die Einführung aus geprägt 
selektiver Leistungsentgeltsysteme in den beschriebenen Kommunen als aus gespro-
chen schwierig und als eine  Belastung für die betriebl ichen Sozialbeziehungen dar-
stellt. Sowohl bei Führung skräften als  auc h bei Besc häftigten stößt die Quotierung 
der Leistungsentgeltvergabe auf erhebliche Akzeptanz probleme, die sic h so wohl in  
Unmut (auch einem v erdeckten Unterlaufen des Leistungsentgeltsystems), als auch  
in offener, zum Teil massiver Kritik äuß ern (Beschwerden, Forderung nach Abschaf-
fung). 

4.4.3 Partizipative Systeme 

Die größten Chancen, um die im § 18 genannten Ziele und die noch etwas umfas-
senderen Modernisierungsziele des Arbeitgeberverbandes zu  er reichen, sowie auf  
hohe Akzeptanz bei den Beschäf tigten zu stoß en, erwarteten wir bei partizipativ an-
gelegten Systemen der leist ungsorientierten Beza hlung. Diese sind charakterisiert  
durch den Einsatz der Methode Zielverein barung und eine ausgeprägte Beteiligung  
der Beschäftigten (ausführliche Mitarbeiter gespräche, z.T. Mitarbeiterbefragungen,  
Schulungen etc.). 

Als Beispiel für eine partizipativ angelegt e Variante von Leistungsentgelt soll zu-
nächst die Kreisverwaltung V 1 betrachtet w erden. Die finanzielle Situation wird als  
„relativ gut“ beschrieben, trotz Haushaltssi cherung sei es stets gelungen, einen ge-
nehmigten Hausha lt aufzuste llen. Politisch d ominiert die CDU. Die Verwaltu ng ver-
fügt seit etlichen Jahr en über intensive Erfahrungen mit Prozessen der Verwaltungs-
reform und wurde des halb mehrfach ausgeze ichnet. Nicht-prämienrelevante Zielver-
einbarungen gibt es dort ber eits seit langem, Pers onal- und Organisations entwick-
lung haben einen hohen Stelle nwert. Zwar scheinen zumindest in den Augen der 
Beschäftigten keines wegs alle Modernisier ungsvorhaben in gleichem Maße erfolg-
reich gewesen zu sein, doch Vorbehalte  gegenüber Modernisierungsprozessen wer-
den zumindest in den Expertengesprächen keine laut. 
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Tab. 22: Information und Schulung zum Leistungsentgelt 
(Beschäftigtenbefragungen, Angaben in Prozent) 

„Wurden Sie vor der Einführung der LOB gut informiert?“ 

 
Kreis V 1 Gemeinde 

V 2 
Stadt V 6 Stadt V 7 Großstadt 

 V 12 

gut (1) 16 27 16 14 21 

eher gut (2) 31 27 33 21 31 

teils, teils (3) 37 42 35 34 32 

eher schlecht (4) 13 2 14 20 13 

schlecht (5) 3 2 2 11 3 

Mittelwert 2,55 2,27 2,54 2,92 2,45 

„Sind Sie heute ausreichend informiert über das System der LOB?“ 

ja 54 47 55 49 52 

nein 23 23 26 35 25 

weiß nicht 23 30 19 15 22 

„Haben Sie selbst an einer Schulung zur LOB teilgenommen?“ 

ja 41 49 20 12 17 

nein 59 51 80 88 83 

 

In der Regel und auc h bei der Einführung le istungsorientierter Bezahlung arbeiten  
Arbeitgeber und Per sonalrat ausgesproc hen k ooperativ zusammen, man verfolgt 
gemeinsame Ziele im Sinne eines „ integrative bargaining“ (Walton/McKers ie 1965), 
ohne dabei jedoch die jeweils  eigenen Interessen aus dem Auge zu  verlieren. Wäh-
rend das Arbeitgeberinteresse  am Leistungsentgelt sich primär darauf richtet, das 
Konzept des Steuerns über Ziele umzusetzen, stellt der Personal rat die Etablierung 
einer „Vereinbarungs kultur“ ins Zentrum se iner Abs ichten. Be ide Seiten betonen,  
dass Kommunikation und soziale Anerkennung wichtiger seien als der bloß e materi-
elle Anreiz, und betreiben die Einführung mi t großem Engagement. In der Vorphase 
werden verschiedene Leistungsentgeltsysteme diskutiert, die Entscheidung fällt dann 
zugunsten von Zielv ereinbarungen, die mit einer in eine Basis- und eine Zusatzprä-
mie gesplitteten Ausschüttung verbunden wer den. Auf die Zulassung der Systemati-
schen Leistungsbewertung oder die Einführ ung einer Quote wird bewusst verzichtet. 
Beamtinnen und Beamte werden in das S ystem einbezogen. Die Beschäftigten wer-
den aus Sicht der interviewt en Experten umfangreich info rmiert und vor der Einfüh-
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rung schriftlich nach ihrer Meinung gefragt. Die  Führungskräfte werden int ensiv ge-
schult. Obwohl nicht daran zu zweifeln ist, dass sich die Betriebsparteien der Kreis-
verwaltung V 1 durch besonderes Engagem ent auszeichnen, heben sich die Anga-
ben der Beschäftigten nicht immer in st arkem Maße positiv von den ander en Kom-
munen ab. Doch daraus auf groß e Mängel der Informationspo litik im Kreis zu schlie-
ßen, wäre voreilig, ein Vergleich der Angaben hat zu berücksichtigen, dass sich auch 
die Erwartungen an die Informationspolit ik je nach Vorerfahrungen unterscheiden 
werden. Das heißt nicht, dass die Bewert ung der Informationspolitik durch  die Be-
schäftigten beispielsweise zwischen dem Kreis V 1 und der Stadtverwaltung V 6, auf 
die wir noch eingehen werden und in der ein eher konven tionelles LOB-System Ver-
wendung findet, nicht tatsächlich sehr ähnlic h ausfällt . Allerdings  ist es nicht ohne 
weiteres m öglich, daraus auch auf ein v ergleichbares Niveau der Informationen zu  
schließen. Dies zeigt sich beis pielsweise daran, dass in der Kreisverwaltung V 1 
(ähnlich wie im Fall der kleinen Gemei ndeverwaltung V 2 und im Gegensatz zur 
Stadtverwaltung V 6) ein ausges prochen groß er Teil der Befragten auch selbst an 
einer Schulung zur LOB-Einführung teilnahm (vgl. Tab. 22). 

Tab. 23: LOB-Mitarbeitergespräche  
(Beschäftigtenbefragungen, Angaben in Prozent) 
„War die Leistungsbewertung (Zielvereinbarung) bei Ihnen mit 
Mitarbeitergesprächen verbunden?“ 

Kreis V 1 Gemeinde 
V 2 

Stadt V 6 Stadt V 7 Groß-
stadt V 
12 SLB 

Groß-
stadt V 
12 ZV 

Gespräch zu Beginn des 
Bewertungszeitraums zur 
Erläuterung der Kriterien (zur 
Vereinbarung der Ziele) 

79 37 12 13 78 81 

Zwischengespräch(e) als Feedback 
zur Leistungsentwicklung (zur 
Berücksichtigung veränderter Be-
dingungen, als Feedback zur 
Leistungsentwicklung) 

63 20 9 5 20 28 

Gespräch am Ende des Bewertungs-
zeitraums zur Bekanntgabe der 
Bewertung (Bekanntgabe bzw. 
Ermittlung der Zielerreichung) 

71 76 73 95 72 70 

nein, kein Mitarbeitergespräch 14 12 15 4 6 10 
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Tab. 24: Wirkungen leistungsorientierter Bezahlung aus 
Beschäftigtensicht 
(Beschäftigtenbefragungen, Angaben in Prozent) 

 
Kreis V 1 Gemeinde 

V 2 
Stadt V 6 Stadt V 7 Großstadt 

 V 12 

„Durch die LOB nahm die Motivation zu.“ 

trifft zu 8 5 9 10 11 

trifft teilweise zu 30 34 42 28 38 

trifft nicht zu 63 61 49 62 51 

„LOB brachte Neid und Konkurrenzdenken.“ 

trifft zu 44 32 50 51 22 

trifft teilweise zu 32 34 34 36 31 

trifft nicht zu 25 34 16 13 47 

„LOB führt dazu, dass über Leistungsziele offen gesprochen wird.“ 

trifft zu 23 18 20 12 32 

trifft teilweise zu 43 43 41 34 43 

trifft nicht zu 34 39 39 54 25 

„Durch LOB habe ich bessere Chancen meine Ideen einzubringen“ 

trifft zu 9 9 4 6 9 

trifft teilweise zu 32 21 27 16 27 

trifft nicht zu 58 70 68 78 64 

 

Großer Wert wird in der Kreisverwaltung V 1 darauf gelegt, dass die Z iele in Gesprä-
chen vereinbart, die Zielerreichung besprochen und in einem Z wischengespräch den 
Beschäftigten Feedback gegeben wird (bzw. veränderte Rahmenbedingungen be-
rücksichtigt werden). Auch w enn die Dauer der Gespräc he sehr unterschiedlich is t 
und, wie Beschäftigte berichten,  bisweilen nur kurz ausfällt, so scheint die Vorgabe  
großteils doch umgesetzt worden zu sein . Immerhin rund 80% der Beschäftigten ge-
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ben an, dass mit ihnen zu Beginn des Bewe rtungszeitraums ein Zielvereinb arungs-
gespräch geführt wurde (vgl. Tab. 23). Ü berwiegend scheint es s ich dabei auch um 
kein bloßes Diktat der Führungskräfte zu  handeln, denn knapp zwei Drittel der Be-
fragten geben an, dass die Ziele „ gemeinsam vereinbart“ wurden und sie „ die Ziel-
festlegung tatsächlich beeinflussen konnten“. Etwas weniger als die Hälfte berichtet 
davon, auc h Einfluss auf die „ Bewertung der Zielerreichung“ nehmen zu können.  
Trotz Freiwilligk eit b eteiligt sich  der weita us größte Teil d er Beschäftigten am Sys-
tem, drei Viertel dav on schließ en Einzel-,  ein Viertel Teamzielvereinbarungen ab. 
Anders als wir es für den Fall V 5 beschrieben haben, in dem alle Zielvereinbarungen 
genehmigt werden mussten und z udem häufig abgelehnt wurden,  sind die Z ielver-
einbarungen vertraulich und bedürfen keiner zentralen Genehmigung. 

Entgegen den Vorstellungen der Arbeitgeberseite fällt die Zielerreichung zunächst so 
aus, dass praktisch alle Beschäftigten die Basisprämie und fast zwei Drittel der Tarif-
beschäftigten und auch der  Beamtinnen und Beamten zudem  eine Zus atzprämie 
erhalten. Unmittelbar e Bewertungsnachteile  von Frauen oder Teilzeitbes chäftigten 
lassen sich keine feststellen. Allerdings ze igt sich auch in diesem Fall ein merklicher  
Hierarchieeffekt, die Ausschüttung einer Zu satzprämie nimmt mit der Höhe des Ent-
geltgruppen-Clusters erheblich und kontinuierlich zu (EG-Cluster 1–4, 5–8, 9–12 und 
13–15), wobei allerdings durch  die Budgetbildung nach Clust ern die materiellen  
Auswirkungen dieser Bewertungsverzerrung begrenzt bleiben. 

Alles in allem kann resümiert werden, da ss die Ein- und Durchführung der leistungs-
orientierten Bezahlung in der Kreisverwaltung  V 1, von kleineren, vielleicht kaum zu 
vermeidenden Mängeln abgesehen, 57 sowohl hohen personalwirtschaftlichen Stan-
dards als  auch beteiligungs politischen Idealen nahe z u kommen scheint. Auch die 
Vertreter beider Tarif parteien werten die Einführung leistungsori entierter Bezahlung 
bei der Verwaltung V 1 positiv. Umstritten ist zwischen letzteren allerdings, ob dieser 
Fall bei sachgerechter Umsetzung verallg emeinert werden kann, oder ob es sich da-
bei um einen seltenen Ausnahmefall han delt, der ungewöhnlic h günstigen Umstän-
den zu verdanken ist. 

Aus Sic ht der Beschäftigten hebt sich die Kreisverwaltung V 1 allerdings  wenig er 
positiv ab. Der Motivationseffekt der LOB fä llt nahezu identisch au s wie im Falle der 
Stadtverwaltung V 7 mit temporär selektivem  System (vgl. Tab. 24), hinsic htlich etli-
cher Aspekte heben sich di e Angaben der Beschäftigten au s der ebenfalls p artizipa-
tiv, wenngleich stärker steuernd zentralistisch arbeitenden Großstadt V 12 positiv ab, 
mitunter auch die Angaben aus  der Stadt V 6 bzw. der Gemeinde V 2, d ie, wenn 
auch dabei durchaus  ambitioniert, eher k onventionelle LOB-Systeme betreiben.  
*Wenn sich der Fall V 1 trotz relativ vorbild lich angelegten Systems, wie sich auch in 
den Angaben der Beschäftigten und in den Ge sprächen mit diesen an ein igen 
Punkten z eigt, weniger positiv abhebt als  er wartet, so könnte dies auch damit zu-
sammenhängen, dass auch die ander en Fälle eine gewisse Po sitivauswahl darstel-

                                            

57  Ein gewisser Mangel ha tte darin bestanden, dass es an Transparenz f ehlte, und obwohl 
die Beschäftigten überdurchschnittlich häufig angaben, dass ihre eigen e Leistung korrekt 
bewertet worden sei, vermuteten sie doch, dass insgesamt die Bewertung ungerecht sei. 
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len, schließlich wurde unseren relativ umfangreichen Erhebungen zugestimmt (abge-
sehen von der Stadtverwaltung V 7, in der  nur der Pers onalrat die Erhebung unter-
stützte). Doch dann wäre zu sc hließen, dass in den Augen der Beschäftigten leis-
tungsorientierte Bezahlung gen erell auf geringe Akz eptanz stößt, auch unter sehr  
guten Voraussetzungen. Während sich die Hypothese von def izitärer Akzeptanz und 
Funktionalität bei selektiven Systemen auf Fallstudienbasis eindeutig zu bestätigen 
scheint, muss die Hy pothese einer höheren Akzeptanz partizipativer Systeme auch 
gegenüber konventionellen Systemen auf Basis der Betrachtung des Falles V 1 doch 
mit Abstrichen versehen werden. In der Personalrätebefragung zeigte sich dort, wo in 
der Vergangenheit Modernisier ungsmaßnahmen bisher „o ffensiv“ oder „eher offen-
siv“ betrieben wurden,  was nach Auskunft der Personalräte in einem knappen Drittel  
der Kommunen der F all gewesen sei, auch ein (allerdings schwacher) Zusammen-
hang zwischen dem Erfolg früherer Modernisi erungsschritte und der Bewertung der 
leistungsorientierten Bez ahlung durch die Beschäfti gten: negative Vorerfahrungen  
mit Modernisierungsprozessen scheinen die Ablehnung der leistungsorientierten Be-
zahlung durch die Beschäftigten eher zu bef ördern. Anzumerken bleibt allerdings  
auch, dass  mehr als in den anderen Fällen, sich in beiden partizipativ angelegten  
Fällen V 1 und V 12 Ansatzpunkte für eine Beteiligung der Bes chäftigten an einem 
Diskurs über Leistung eröffnen (vgl. Tab. 24). Ein Effekt der Anwendung v on Zielver-
einbarungen, der allerdi ngs im Grunde nicht überraschen sollt e. Überraschender  
sollte dann doch sein, dass ein relevanter Teil der Befragten gleichwohl den Eindruck 
hat, über Leistungsziele werde nicht offen gesprochen. 

Festgehalten werden muss auch, dass das Engagement der Betriebspar teien im  
Falle des untersuchten Kreises keine bes ondere Wertschätzung durch die Beschäf-
tigten erfährt. Sowohl die Verwaltungsspit ze als auc h der Personalrat und die Ge-
werkschaften Ver.di und Komba verlieren insbesondere im Fall V 1 an Ansehen (vgl. 
Tab. 25). Auch hier gilt wieder, dass vor vorschnellen Schlüss en gewarnt werden  
muss: erstens handelt es sich hier um Veränderungs angaben, d.h. die Akteure 
könnten ein besonders hohes Renommee genießen, bei dem Abweichungen nach 
unten rascher als anderswo nahe liegen würden. Zumindest für den Personalrat lässt 
sich jedoch konstatieren, dass die Zufried enheit mit seiner Arbeit im Allgemeinen  
sich nicht deutlich v om Mittel der ander en Kommunen abhebt, auch ist der gewerk-
schaftliche Organisationsgrad im Falle der Kreisverwaltung V 1 eher geringer als in 
den anderen Fällen (vgl. Tab. 26).58 

                                            

58  Wobei anzumerken bleibt, dass die Qualität der Arbeit eines Personalrats nur lose mit der 
Zufriedenheit mit seiner Arbeit korrelieren muss, da andere Faktoren hier ebenfalls von  
großer Relevanz sind, e twa das Betreuungsverhältnis. Deshalb hat der Personalrat in der 
Gemeinde V 2 bessere Chancen, dass Beschäf tigte mit seiner Arbeit zufrieden sin d, als 
der Personalrat der Großstadt V 12. 
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Tab. 25: LOB-Einführung und Akteursbewertung 
(Beschäftigtenbefragungen, Angaben in Prozent) 
„Hat sich Ihre Meinung über (…) im Zusammenhang mit der Einführung der 
LOB verändert?“ 

Verwaltungsspitze 

 Kreis V 1 Gemeinde 
V 2 

Stadt V 6 Stadt V 7 Großstadt 
 V 12 

positiv (1) 0 0 1 2 1 

eher positiv (2) 5 7 3 4 5 

gleich (3) 49 66 83 69 80 

eher negativ (4) 27 20 8 12 10 

negativ (5) 19 7 5 13 4 

Mittelwert 3,61 3,27 3,13 3,30 3,10 

Personalrat 

positiv (1) 1 0 1 7 1 

eher positiv (2) 8 9 4 6 4 

gleich (3) 58 82 74 75 79 

eher negativ (4) 21 7 14 7 10 

negativ (5) 12 2 7 5 7 

Mittelwert 3,34 3,02 3,22 2,98 3,17 

Ver.di 

positiv (1) 1 3 0 4 1 

eher positiv (2) 4 0 3 2 3 

gleich (3) 60 77 75 81 79 

eher negativ (4) 18 5 14 6 9 

negativ (5) 18 15 8 6 8 

Mittelwert 3,48 3,31 3,27 3,09 3,20 

DBB/Komba 

positiv (1) 1 0 1 4 1 

eher positiv (2) 3 0 2 1 3 

gleich (3) 62 78 76 81 80 

eher negativ (4) 17 14 13 8 9 

negativ (5) 16 8 8 7 7 

Mittelwert 3,44 3,30 3,25 3,13 3,18 
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Tab. 26: Personalrat und Gewerkschaften in den Augen der Beschäftigten
(Beschäftigtenbefragungen, Mittelwerte bzw. Angaben in Prozent) 
„Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit des Personalrats?“ 
„Braucht man als Beschäftigter heute noch eine Gewerkschaft?“ 
„Sind Sie Mitglied in einer Gewerkschaft?“ 

 Kreis V 1 Gemeinde 
V 2 

Stadt V 6 Stadt V 7 Großstadt
 V 12 

Zufriedenheit mit 
Personalrat a 3,16 2,91 3,26 2,87 3,26 

Bedarf an Gewerkschaft b 2,53 2,27 2,50 2,30 2,32 

Organisationsgrad Ver.di 17 30 23 19 19 

Org.grad DBB, Komba 9 45 16 24 17 

a = Mittelwert einer Skala von 1 = „sehr zufrieden“ bis 5 = „sehr unzufrieden“; 
b = Mittelwert einer Skala von 1 = „ja“ bis 5 = „nein“ 

Im Fall V 12, der Stadtverwalt ung einer Großstadt mit weit  mehr als 10.000 Beschäf-
tigten, wur de für 2007 zunäc hst eine vorläufige Dienstvereinbarung abges chlossen 
und gleichzeitig vereinbart, für 2008 eine endgültige Dienstvereinbarung zu verhan-
deln. Für das Jahr 2007 wurde dann, so h ebt der Personalrat hervor, wie von den  
Gewerkschaften empfohlen, gewissermaßen eine Versuchsrunde der LOB gefahren,  
indem Pilotbereiche ausgewählt wurden, die unt erschiedliche Tät igkeitsfelder abde-
cken sollten und von denen ein unterschiedlic hes Maß an Engagement zu erwarten 
war. Im ersten Jahr bekamen alle Mitar beiterinnen und Mitarbeiter die im § 18 ver-
einbarten 12% des Septembergehalts als P auschalausschüttung. Ferner wurde ver-
einbart, dass die Differenz, die zwischen diesen 12% eines Monatsgehalts und dem 
für das Leistungsentgelt bereitzustellenden 1% des Jahresentgelt s besteht, an die 
Beschäftigten in den Pilotbereic hen als Gratif ikation für die Projektarbeit ausgekehrt 
werden sollte.  

Im Zuge der Einführung der leistungsorientierten Bez ahlung wur den die Führungs-
kräfte intensiv geschult, die Beschäftigt en über verschiedene Kanäle wie das Intra-
net, die Mitarbeiterzeitung, „zahlreiche“  Personalvers ammlungen und z.T. amtsin-
terne Informationsveranstaltungen informiert. Die Hälf te der Bes chäftigten fühlt sich 
gemäß unserer schriftlichen Befragung, die in diesen Pilotbereichen durc hgeführt 
wurde, „gut“ oder „ eher gut“ informiert, knapp ein Drittel hat „ teils, teils“ angekreuzt, 
während rund 15% der Beschäftigten der erfolgten Information ein eher s chlechtes 
bis schlechtes Zeugnis ausstellen (vgl. Tab. 22). 

Um Erfahrungen sam meln zu können, wurden in der erst en Dienstvereinbarung alle  
Bewertungsmethoden (Individual- und Gruppen-Zielvereinbarung, SLB, Kombination) 
zur Auswahl gestellt. Ein Vorgehen, das in  etwa mit den aktuellen Empfehlungen des 
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KAV NW ü bereinstimmte. Im Kontext von  aktuellen Dezentralis ierungsmaßnahmen 
waren die einzelnen Bereiche aufgerufen, ämterspezifische LOB-Systeme zu erar -
beiten. Mittelfristig wird angestrebt, dass die Z ielvereinbarung als Führungs- und 
Steuerungsinstrument zum Standard wird. Derz eit gebe es jedoch noch keine Ziel-
kaskade, s o ein Arbeitgeberve rtreter. Ein Zielsystem v on oben, also der Verwal-
tungsspitze, herunter zu brechen, dauere zu lange, daher versuche man nun, das 
Ganze von unten, also von den Dienststell en her, anzugehen. Letztere sollen prinzi-
piell autonom in ihren Zie linhalten sein, aber zur Sicher ung von Vergleichbarkeit und  
Übereinstimmung mit den Z ielen der Stadt muss das Organisationsamt jedes Einz el-
system der Dienststellen mitzeichnen. Es wird  erwartet, dass sich auf diese W eise in 
den nächsten Jahren fast automatisch ein kaskadisches Zielsystem entwick eln wird. 
Zwar findet insbesondere in ehemaligen Arbeiterbereichen auch die Syste matische 
Leistungsbewertung Anwendung. Diese wird jedoch in gewisser  Hinsicht ähnlich ei-
ner Zielvereinbarung konzipiert: wenn etwa am Jahres anfang in einem Gespräch die  
Anforderungen klar definiert werden müssen, sei das für Führungskräfte in ähnlicher  
Weise anspruchsvoll. Auch suc he die Ve rwaltung in den Schulungen zu vermitteln, 
dass die Zielvereinbarung in der praktischen  Anwendung einfacher  sei als die  Sys-
tematische Leistungsbewertung. Ziele seien in der Regel besser messbar und daher 
einfacher zu bewerten; auch könne es genügen, nur ein Ziel zu v ereinbaren. Bei der 
SLB brauc he man fünf bis si eben Kriterien, bei  der Bewertung müsse ein ganzes 
Jahr retrospektiv beur teilt und die Bewe rtung gegenüber den Besc häftigten ausführ-
lich begründet werden. 

Tab. 27: Teilnahme an LOB (Beschäftigtenbefragungen, Angaben in Prozent) 

 „Haben Sie eine 
Zielvereinbarung 
abgeschlossen?“ 

„Wurde in der letzten Runde auch Ihre Leistung 
bewertet?“ 

„Haben Sie an 
der letzten Runde 
der LOB in 2008 
teilgenommen?“ 

 Kreis V 1 Gemeinde V 2 Stadt V 6 Stadt V 7 a Großstadt V 12 

ja 85 91 91 87 86 

nein 15 9 9 13 14 

n =  290 45 316 184 374 
a = Im Fall V 7 nur Tarifbeschäftigte, da Beamtinnen/Beamte nicht am System beteiligt sind. 

Der Abschluss einer Zielvereinbarung ist auch in der Großstadt V 12 für die Beschäf-
tigten freiwillig. Wer nicht teilnimmt, erhält jedoch kein Leistungsentgelt und hat auch 
keinen Anspruch, auf Basis eines anderen In struments seine Leistung bewerten zu 
lassen. Die Teilnahme an der Systemat ischen Leistungsbewertung ist hingegen ver-
pflichtend. Die Möglichkeit, zwischen den Methoden auszuwählen, wurde auch in der 
zweiten Dienstvereinbar ung beibehalten, die ab dem Jahr 2008 eine flächende-
ckende Einführung der leistungsorientiert en Bez ahlung festschrieb. Uns erer Be-
schäftigtenbefragung zufolge haben 86% der Beschäftigten im Jahr 2008 an der LOB 



 

 

155

teilgenommen, 14% haben darauf verzichtet (vgl. Tab. 27). Die Z ielvereinbarung 
scheint sich wie angestrebt in der Praxis  durchzusetzen: Von 327 Beschäftigten ha-
ben 77% eine Zielvereinbarung abgeschloss en, 16% wurden im Rahmen einer SLB, 
und 7% auf Grundlage einer  Methoden-Kombination bewertet. Von den Beschäftig-
ten mit Zielvereinbarung haben 32% eine Einzel-, und 57% eine Gruppen-Zielverein-
barung sowie 11% s owohl eine Gruppen- al s auch eine Einz elzielvereinbarung ab-
geschlossen. 

Gespräche sind zur Vereinbarung der Zi ele bzw. Festlegung der Anforderungen  
(SLB) und am Ende des Bewertungszeitr aumes zur Erläuterung des Gr ades der  
Zielerreichung bz w. der Bewertungsergeb nisse vorg esehen. Z wischengespräche 
werden er st in der Dienstvereinbarung vo n 2008 expliz it geregelt. Sie können auf 
Wunsch der jeweilig en Führun gskraft und der  Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiter s 
geführt werden. Von denjenigen befragten Beschäftigten, di e eine Zielvereinbarung 
abgeschlossen haben, geben 81% an, ein Vereinbarungsgespräch geführt zu haben, 
28% hatten ein Z wischengespräch und 70% eine Besprechung der Zielerreichung. 
Ähnlich hohe Werte ergeben si ch auch bei denjenigen, der en Leistung im Rahmen 
einer SLB bewertet wurde (G espräch zu Beginn des Be wertungszeitraums: 78%, 
Zwischengespräch: 20%, Abschlussgespräch: 72%). Im Vergleic h zu unseren weite-
ren schriftlich befragten Fälle n werden in der Verwalt ung V 12 sowie der Kreisver-
waltung V 1 die meisten Gespräche geführt (vgl. Tab. 23). 

Tab. 28: Einfluss der Beschäftigten auf die Bewertungsergebnisse bei 
Zielvereinbarung 
(Beschäftigtenbefragungen, nur ZV, Angaben in Prozent) 

 „Hatten Sie das Gefühl, dass Sie 
die Zielfestlegung tatsächlich 
beeinflussen konnten?“  

„Konnten Sie bei der Bewertung 
der Zielerreichung Einfluss 
nehmen?“ 

 Kreis V 1 Großstadt V 12 Kreis V 1 Großstadt V 12 

ja 61 33 47 26 

nein 27 58 43 62 

weiß nicht 12 9 9 12 

n = 270 317 245 314 

 

Allerdings bleibt die Einflussnahme der Beschäftigten auf die Definition der Ziele eher 
begrenzt. Zwar hält die Diens tvereinbarung von 2008 einerseits fest, dass Beschäf-
tigte schon während der Zielfindung ein gebunden werden sollen. Andererseit s sollen 
die Dienststellen unter  Beteiligung der bet roffenen Führungskräfte im Zuge des Ziel-
vereinbarungsprozesses dienststellen-, abt eilungs- und/oder team spezifische Ziele 
entwickeln, die mit den gesamtstädtischen Zielen im Einklang stehen. Führungskräfte 
sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Vorschläge für Zielve reinbarungen machen, 
die diese nach einer Bedenkz eit ablehnen können, dann aber auch auf ihre (potenti-
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elle) Teilhabe am Leistungsentgelt verzicht en müssen. Ferner dürfte der Umstand, 
dass in der  Verwaltung V 12 deutlich weni ger der Beschäftigten das Gefühl hatten, 
dass sie die Zielfestlegung tatsächlich be einflussen (33%) und auch auf die Bewer-
tung der Zielerreichung Ei nfluss nehmen konnten (26%) al s im Falle der Kreisver-
waltung V 1 (Zielfestlegung: 61 %; Zielerreichung: 47%) (vgl. Tab. 28), im Kontext  
einer, wenngleich dezentralisiert  auf die Dienststellen übertragenen Entwic klung von 
Zielkaskaden stehen. 

Während generell die Möglichkeit der Ei nflussnahme auf die Bewertung durch die 
Beschäftigten bei der  Systematischen Leis tungsbewertung geringer ist als bei Ziel-
vereinbarungen (vgl. Tab. 29) , fällt in der Stadtverwal tung V 12 auf, dass mehr Be-
schäftigte, deren Leist ung mithilfe der SL B bewertet worden war, den Eindr uck hat-
ten, auf ihre Bewertung Einf luss nehmen zu können (40%) als Beschäftigte mit Ziel-
vereinbarungen (26%  Einfluss bei der Ziel erreichung, 33% bei der Zielfestlegung). 
Möglicherweise wirkt sich hier die v on den anderen SLB-Fälle n abweichende Tatsa-
che positiv  aus, dass in der Verwaltung V 12 auch bei der Sy stematischen Leis-
tungsbewertung viele Mitarbeitergespräche  geführt werden (vgl.  Tab. 23) und ver-
sucht wird, die SLB der Zielvereinbarung anzunähern. Außerdem wird im Fall V 12  
bei der Zielvereinbarung lediglich eine Auswahl aus vorab definierten Zielen zugelas-
sen. Zwar wachsen auch bei dieser Stadt verwaltung die Positivbewertungen des  
Leistungsentgeltsystems nicht in den Himmel, etwa findet nur ein Drittel der Beschäf-
tigten, wegen der leis tungsorientierten Bez ahlung nun  (teilweise)  bessere Chancen  
zu haben, ihre Ideen einzubrin gen. Im Vergleic h zu den anderen Fällen geben aber  
hier deutlic h mehr Beschäftige an, dass nun über Leistungsziele offen ges prochen 
werde (vgl. Tab. 24). Das deckt sich mi t der Einschätzung des Arbeitgebers und des 
Personalrats, die Stadt habe die mit der Ei nführung der LOB verk nüpften Ziele, Ver-
besserung der Kommunikation und das Arbeiten mit Zielen, weitgehend erreicht. 

Tab. 29: Einfluss der Beschäftigten auf die Bewertungsergebnisse bei 
Systematischer Leistungsbewertung 
(Beschäftigtenbefragungen, nur SLB; Angaben in Prozent) 
„Konnten Sie auf die Bewertung ihrer Leistungsergebnisse Einfluss 
nehmen?“ 

 Gemeinde V 2 Stadt V 6 Stadt V 7 Großstadt V 12 

ja 20 14 12 40 

nein 56 78 83 51 

weiß nicht 24 8 5 9 

n = 41 285 134 68 

 

Noch etwas unzufrieden ist zumindest die Arbeitgeberseite mit den Result aten der  
Prämienausschüttung. Denn in den Jahr en 2007 und 2008 hatten, so wird in den 
Experteninterviews berichtet, über 90% der Beschäftigten ein Leistungsent gelt er-
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halten. Die zu Jahresbeginn 2010 durchgef ührte Beschäftigtenbefragung liefert für V 
12 einen übereinstimmenden Befund (vgl. Tab. 30). Vom Fall der  Gemeinde V 2 ab-
gesehen, bei der alle Befragt en angeben, eine Prämie erhal ten zu haben, erfolgte 
damit in der Verwaltung V 12 der Großstadt die breite ste Ausschüttung (verglichen 
mit den anderen Fallstudien mit Beschäftigtenbefragung). 

Leistungsentgelt gibt es gleic hwohl erst  dann, wenn die allgem einen bz w. durch-
schnittlichen Erwartungen und Anforderungen deutlich übertroffen wurden. Man habe 
mit der Verwaltung lange diskutiert, so der  Personalrat, was zusätzliche Leistung sei. 
Der Personalrat habe den Standpunkt vertre ten, dass die nor male Leist ung durch 
das Tabellenentgelt abgego lten werde, alles was zu sätzlich im  Rahmen des Leis-
tungsentgeltsystems geleistet werde, müsse somit honoriert werden. Imp liziert ist 
damit einerseits, dass das LOB-System  zusätzliche Leistungen abverlangt,  anderer-
seits aber auch, dass trotz der anspruch svollen Beschreibung der Kriterien eine  
breite Ausschüttung erfolgen müsse, da im Grunde jede Leistungserbringung im 
Rahmen des LOB-Sy stem zu ho norieren ist . Abstrakter formuliert: Zusätzlic he Leis-
tungserbringung und breite Ausschüttung stehen hier  keineswegs in einem Gegen-
satz zueinander, sondern sind zwei Seiten desselben Systems. 

Tab. 30: Prämienausschüttung nach Beschäftigtenbefragungen 
(Beschäftigtenbefragungen, Angaben in Prozent) 
„Haben Sie selbst (bei der letzten Ausschüttung) eine Leistungsprämie 
erhalten?“ 

 Kreis V 1 
Gemeinde 

V 2 
Stadt V 6 Stadt V 7 

Großstadt 
V 12 

Ja (in Form von Geld) -- 100 63 47 91 

Basis- und Zusatzprämie 55 -- -- -- -- 

Basisprämie 26 -- -- -- -- 

1%-Regelung 7 -- -- -- -- 

Ja, als Freizeitausgleich -- -- 18 -- -- 

Nein (keine) 12 0 19 53 9 

n =  260 42 325 175 367 

 

Die breite Ausschüttung ist aus Sicht der Ve rwaltung allerdings auch eine Folge oft-
mals inadäquat positiver Bewert ungen. Man habe zunächst mit vergleichs weise ein-
fachen Zielen begonnen, daher sei das let ztlich anges trebte Leistungsniveau noch  
nicht erreicht worden. Nicht alle Beschä ftigten teilen indes diese Sicht:  etwa ein 
Viertel von ihnen fand die vereinbarten Zi ele schwer zu erreichen. In den Augen der  
Beschäftigten scheint es dagege n leichter zu sein, die Anforderungen bei Systemati-
scher Leistungsbewertung zu erre ichen. Dies gilt für die Fälle V 2, V 6 und – trotz 
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des selektiven Systems – auch für V 7 (vgl. Tab. 31). 59 Allerdings sollte aus den bei-
den Fällen V 1 und V 12 nicht zwingend ges chlossen werden, dass es in Zielverein-
barungssystemen stets besonders schwer sei,  den Anforderungen zu genügen, etwa  
liegt im Fall von V 1 mit der  Differenzierung zwischen Basis- und Zusatzprämie ein 
möglicherweise relevanter Einflussfaktor vo r. Die befr agten Pers onalräte jedenfalls  
bestätigen für die Fläche keinen besonderen Zusammenhang zwischen Zielvereinba-
rung und schwerer Anforderungserfüllung (vgl. Abb. 15). 

Tab. 31: Schwierigkeit der Erfüllung der Leistungsanforderungen 
(Beschäftigtenbefragungen, Angaben in Prozent) 
„War es für Sie leicht oder schwer, die Anforderungen zu erfüllen?“ 
„Waren Ihre vereinbarten Ziele eher leicht zu erreichen oder eher zu 
anspruchsvoll?“ 

 Kreis V 1 
(ZV) 

Gemeinde 
V 2 (SLB) 

Stadt V 6 
(SLB) 

Stadt V 7 
(SLB) 

Großstadt 
V 12-
(SLB) 

Großstadt 
V 12 
(ZV) 

sehr leicht/leicht/eher leicht (1) 8 66 59 60 51 27 

teils, teils (2) 56 32 32 29 41 50 
eher schwer/schwer/sehr 
schwer/zu schwer (3) 36 2 9 10 7 24 

Mittelwert 2,28 1,37 1,45 1,50 1,56 1,97 

 

Zielvereinbarungen unterscheiden sich v on Beurteilungen nic ht allein durch ver-
gleichsweise ausgeprägte Partizipationschancen für die Beschäftigten, sondern auch 
durch einen unmittelbareren Handlungsbezug. Vereinbart wird ein konkretes Hand-
lungsziel, verbunden mit einem Gespräch, das sich auf die kommende Periode der  
Leistungserbringung bezieht und sich damit dem P roblem der Operationalis ierung 
der Leistungserbringung ste llt. Bei sich ändernden Vor aussetzungen gibt es außer-
dem die Möglichkeit, die Zielsetzungen nac hzujustieren. Ganz anders die Leistungs-
beurteilung: Hier machen sich Vorgesetzte mi t Hilfe von mehr oder weniger ausgear-
beiteten Kriterien ein aus ihrer Sicht zu treffendes, eher ganzheitliches Bild der Leis-
tungserbringung in der  vergangenen Periode. Aus d ieser Bewertung sollen Beschäf-
tigte dann Schlüsse z iehen, die sich auf  konkrete Handlun gen in der kommenden  
Periode beziehen. Mit anderen Worten: Das sch wierige Problem der Operationalisie-
rung von Leistungszielen wird den Beschä ftigten überlassen, die zumindest impliz it 
Leistungsziele bestim men müssen. Das sic herlich nicht ganz ei nfach zu lösende 
Problem, vor dem Hintergrund vergangener  Leistungspraxis konkrete Leistungsziele 

                                            

59  Gleichzeitig eine quotier te Ausschüt tung vorzunehmen, wie es im Fall V 7 der Fall war, 
und den Beschäftigten das Gefühl zu vermitteln, die Kriterien der Leistungsbewe rtung 
seien le icht zu erfüllen,  dürfte Unmut geradezu  programmieren, kann doch die vo rgege-
bene Quote dann nie und nimme r auch nur  näherungsweise als e mpirisch ge deckt 
erscheinen. 
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im Hinblick  auf zukünftige Aufgaben zu defi nieren, e ine Art von „Transformations-
problem“, das nic ht selten al s die Klage über die „Sc hwierigkeit, Ziele zu definieren“ 
artikuliert wird, wird bei der Leistungsbeur teilung somit nicht wirklich umgangen, son-
dern vielmehr verschleiert und s tillschweigend auf die Beschäftigten übertragen. Da  
letztere damit gewöhnlich überfordert sind,  fehlt es den Beurteilungen nic ht nur an 
Beteiligungsmöglichkeiten, sondern auch an Wirkungen. Da s vordergründig als  
Nachteil erscheinende Problem, Ziele defin ieren zu müssen, markiert damit gerade 
einen zentralen Vorteil der Zielvereinbarungen, da dabei diese Schwierigkeiten expli-
ziert statt übertüncht werden. 

4.4.4 Konventionelle Systeme 

Unsere Analyse von Betriebs- und Dienstver einbarungen (vgl. Kap. 4.3.1) hatte er-
geben, dass sich etliche Kommunen nicht  dar um bemühten, we sentlich über den 
Tarifvertrag hinaus an der Entwicklung ei nes Leistungsentgeltsy stems zu arbeiten, 
oder sich expliz it oder im plizit am bekannten Verfahren der Regelbeurteilung orien-
tierten. Wir vermuteten, dass sich aus  solchen Dienstvereinbarungen eine Praxis  
entwickeln könnte, die wir dann als „konventionell“ bezei chnen wollen, wenn sich 
weder Bemühungen um eine Part izipation der Beschäftigten mittels Zielv ereinbarun-
gen noch sonstige den Tarifvertrag konk retisierende oder darüber hinaus gehende 
Gestaltungsabsichten erkennen lassen. Mehr als wir dies  erwartet hatten, fanden 
sich allerdings auch unter den Fällen „konv entioneller“ LOB-Prax is mitunter ausge-
sprochen engagierte Akteure. Dieser Umst and bietet uns den Vorteil, dass wir den  
konventionellen Typ nicht nur unter der Voraussetzung un engagierter Akteure be-
trachten müssen, als o ohne durchgehend einen anderen Nacht eil gegenüber den 
partizipativen und den selektiven Fällen mitführen zu müssen, der mit der Sys-
temanwendung allenfalls indirekt verbunden ist. 

Die Gemeindeverwaltung V 2 gehört mit rund 150 Beschäftigten zu den kleinen  
Kommunalverwaltungen in Nordrhein-Westfalen, die Gemeinde befindet sich in einer 
vergleichsweise guten wirtschaftlichen Situat ion. Als Promotor von Modern isierung 
versteht sich primär der Leiter der Haupt - und Personalverwaltung, der die LOB-Ein-
führung nutzen will, u m eine Veränderung des Führungsstils und eine stärkere Leis-
tungsorientierung durchzusetzen. Als der für die Einführung der le istungsorientierten 
Bezahlung Verantwortliche werd en seine Aktivitäten hinsic htlich der LOB zwar vom  
Personalrat, der in dieser Frage allerdings  keine bes onders starke Rolle spielt, ak-
zeptiert, vom Bürgermeister (SPD) jedoch lediglich toleri ert. Der Bürgermeis ter hält 
leistungsorientierte Bezahlung im Grunde für unsinnig, glei chwohl lässt er dem Ver-
antwortlichen weitgehend freie Hand, lediglich bei Einf ührung eines stark selektiven 
Systems würde er nach eigener Aussage sein Veto einlegen. 

Berichtet wird, dass der Eins atz von Zielver einbarungen zwar zunächst vorgesehen  
war, wegen unter Vorgesetzten, aber auch bei Beschäftigten bestehender Vorbehalte 
jedoch ver worfen und in der  Konsequenz  die Syste matische Leistungsbewertung 
eingeführt worden sei. Die Umsetzung wir d dann mit großem Engagement des Ver-
antwortlichen und s einer Abteilung betrieben, die Bes chäftigten vergleichsweise gut  
informiert (lediglic h c a. 4% der befragten Beschäftigten geben an, „ eher schlecht“ 
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oder „schlecht“ informiert worden zu sein, v gl. Tab. 22). Nahezu die Hälfte der Be-
fragten hat nach eigener Angab e sogar an einer Schulung zur leistungsorientierten  
Bezahlung teilgenommen. Aller dings bescheinigt immerhin ein Fünftel der  Befragten 
ihren Vorgesetzten, vor der Einführung „ eher schlecht“ oder „schlecht“ informiert ge-
wesen zu sein. Bem erkenswert ist, dass tr otz der guten Information während des  
Einführungsprozesses lediglich etwas weniger als die Hälfte der Beschäftigten sic h 
zum Erhebungszeitpunkt sicher ist, inzwischen ausreichend informiert zu sein (somit 
nach dem Vorliegen eigener Praxiserfahrungen). Verglichen mit der Verwaltung des 
Kreises V 1 wird hier  zwar die Informati on vor der Einführung besser, die spätere 
Informationslage jedoch schlechter bewertet. Ein Umstand, der damit in Zus ammen-
hang stehen dürfte, dass zwischenzeitlich au ch beim engagierten Betreiber und sei-
nen Mitarbeiter/inn/en Enttäuschung ei ngezogen war und deren Engag ement infol-
gedessen etwas nachgelassen hatte. 

Die Bewertung durch die Vorges etzten fiel zunächst so aus, das s praktisch alle Be-
schäftigten eine Prämie erhielten, wenn auc h nicht in derselben Höhe. Zwar zeigt e 
sich der bei der Leistungs beurteilung weithin bekannte Effe kt einer positiven Bewer-
tungsverzerrung zugunsten der „Leist ungsträger“ in den höher en Entgelt gruppen 
auch im Falle der Gemeindeverwaltung V 2, doch d a das für d ie Ausschüttung be-
stimmte E ntgeltvolumen nach Entgeltgr uppen-Clustern (EG-Clu ster 1–5, 6–10, 11–
15) in Teilbudgets aufgeteilt  wird, werden einer monetä ren Umverteilung von unten  
nach oben durch den Hierarchieeffekt  enge Grenzen gezogen ( ausgeschlossen ist 
damit allerdings auch eine Auss chüttung, bei der eine gleiche Leistungsbewertung  
unabhängig von der jeweiligen Entgeltgruppe gleich honoriert würde). Frauen werden 
im arithmetischen Mittel al ler Bewertungsstufen nur geri ngfügig schlechter bewertet 
als Männer, allerdings wird Männern deut lich häufiger beschei nigt, die Stufe „ Anfor-
derungen übertroffen“ erreicht zu haben. Auch in der Verwaltung V 2 k ann, wie es 
vor Ort auch geschieht, das etwas schlech tere Abschneiden der Frauen bei der  
Leistungsbewertung weitgehend  auf die bessere Bewertung höher eingruppierter  
Beschäftigter zurückgeführt und mit der sch lechteren Stellung im Eingruppierungs -
gefüge erklärt werden. Die örtliche Gleich stellungsbeauftragte betont jedoch, dass 
ihres Erachtens dieselben Mechanismen, die geschlechtsbezogene Ungleichheit bei 
der Eingruppierung s chaffen, auch Benac hteiligungen bei der leis tungsorientierten 
Bezahlung begünstigen. 

Ein zentrales Problem besteht in der Geme indeverwaltung darin, dass sich nicht alle  
Vorgesetzten um eine sachgerechte Um setzung des Systems bemühen. Z war wird  
den Anforderungen formal entsprochen (etwa g eben drei Viertel der Befragten an,  
dass zur Bekanntgabe der Bewertung mit i hnen ein Mitarbeitergespräch stattgefun-
den habe, vgl. Tab. 23), doch in den Ge sprächen mit Beschäftigten wurde deutlich, 
dass die Wahrnehmung unters chiedlicher Haltungen der Führungskräfte zum Leis-
tungsentgelt den Dis kurs der Beschäftigt en über die Umsetzung erheblic h beein-
flusst. Da es vor dem Hintergrund der di stanzierten Haltung des Bürgermeisters an 
Durchsetzungsmacht fehlt, um sich gegenüber denjenigen unter den Vorgesetzten 
Geltung zu verschaffen, die ihre Ablehnung der leistungsorientierten Bezah lung sig-
nalisieren und lediglich halbherzig und pro forma an der Umsetzung mitwirken, leidet  
die Begeist erung nicht  nur bei den Beschä ftigten, sondern auch bei den Initiatoren 
und den anfangs stark engagiert en Befürwor tern. Hinzu kommt, dass manche Be-
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schäftigte offenbar mit einer raschen St eigerung des Entgeltv olumens gerechnet  
hatten. Die Tarifparteien, so ein ehemaliger Arbeiter, hätten „acht Prozent verspro-
chen“. Nic ht zuletzt der Hauptv erantwortliche hält die Erhöhung des Le istungsent-
geltbudgets für den Fortbest and des Systems für ausgespr ochen wichtig und fühlt 
sich, nachdem die Tarifrunde 2008 keine Volumensteigerung erbracht hatte, von den 
Tarifvertragsparteien im Stich gelassen.  Die Gruppe um den Promotor war in eine  
Abwartehaltung gegenüber dem we iteren Verlauf auf der tarifpolitischen Ebene ver-
fallen, die nach und nach in Resignation überzugehen schien. 

Tab. 32: Ausschüttungsbetrag und materieller Anreiz 
(Beschäftigtenbefragungen, Angaben in Prozent) 
„Der Betrag ist zu gering, der Anreiz fehlt.“ 

 Kreis V 1 
Gemeinde 

V 2 
Stadt V 6 Stadt V 7 Großstadt 

V 12 

trifft zu (1) 23 23 22 13 28 

trifft eher zu (2) 25 23 17 16 20 

teils, teils (3) 26 25 28 21 27 

trifft eher nicht zu (4) 17 20 22 26 16 

trifft nicht zu (5) 10 10 10 24 8 

Mittelwert 2,65 2,73 2,80 3,34 2,56 

 

In der Tat wird die Höhe des  Ausschüttungsvolumens von den Beschäftigten als  re-
levante Variable der Anreizfunktion betra chtet (vgl. Tab. 32). Das Statement „ Der 
Betrag ist zu gering, der Anreiz fehlt“ findet in vier der fünf Beschäftigtenbefragungen 
im Mittel Zustimmung, unabhängig davon, ob Zielvereinbarungen oder Beurteilungen 
erfolgen. Lediglich im Fall des hoch selektiven Systems der Stadtverwaltung V 7 wird 
das Problem mangelnden Anreizes wegen zu geringer Ausschüttung überwiegend  
nicht gesehen. Dort liegt das Pr oblem, wie dargelegt, nicht in der Höhe des Leis-
tungsentgelts, sondern in den Zugangschancen – einer für die Akzeptanz und Funk-
tionalität der LOB-Anwendung wesentlich gravierenderen Schwäche. 

Das mit viel Engagement, doch eher konv entionell angelegte Projekt „Leistungsori-
entierte Bezahlung“ in der Kommune V 2 is t, trotz gewisser Schwächen, keineswegs  
in ähnlicher Weise gescheitert wie etwa  das beschriebene se lektive Sys tem der 
Stadtverwaltung V 5. Hoffnunge n auf eine Verbesserung der  öffentlichen Dienstleis-
tungen, von Motivation, Eigenverantwort ung und Führ ungskompetenz wurden aller-
dings gleichwohl eher enttäuscht. In et lichen Gruppengesprächen mit Besc häftigten, 
durch die wir uns in der kleinen Gemeinde auch einen breiten qualitativen Eindruck  
verschaffen konnten,  wurde deutlich, das s es dort in überdurc hschnittlichem Maße 
gelungen war, eine Akzeptanz  der leistungsorientiert en Bezahlung unter den Be-
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schäftigten zu erreichen. Eine vergleichs weise hohe Akzeptanz spiegelt sich auch in 
der schriftlichen Besc häftigtenbefragung wider . Während in der Gemeinde V 2 bei-
spielsweise dem Statement „LOB brachte Neid und Konkurrenzdenken“ nur etwa ein 
Drittel der Befragten uneinge schränkt zustimmt und ein Dr ittel der Auffassung ist,  
dem sei nicht so, findet es in den beiden anderen Kommunen mit Systematischer  
Leistungsbewertung, dem konven tionellen Fall V 6 und dem se lektiven Fall V 7, bei 
rund der Hälfte der Beschäftigten uneinges chränkte Zustimmung. Selbst im partizi-
pativen Fall V 1 werden Neid und Konk urrenzdenken häufiger als Folge der LOB -
Einführung gesehen (44% uneingeschränkte Zustimmung, 25% Ableh nung des  
Statements). Lediglic h in der Großstadt V 12 werden negative Fo lgen dieser Art 
(22% Zustimmung, 47% Abl ehnung des Statements) weniger  häuf ig gesehen als in  
der Gemeinde V 2 (vgl. Tab. 24). 

Tab. 33: LOB: Gute Idee, schlechte Praxis? 
(Beschäftigtenbefragungen, Angaben in Prozent)  
„LOB ist eigentlich eine gute Sache, wurde aber falsch angepackt.“ 

 Kreis V 1 
Gemeinde 

V 2 
Stadt V 6 Stadt V 7 Großstadt 

V 12 

trifft zu 38 52 36 39 41 

trifft teilweise zu 45 34 46 39 44 

trifft nicht zu 17 14 18 22 15 

 

Allerdings ging die Akzeptanz bei den Besc häftigten inzwischen zurück: Mehr als die 
Hälfte der Befragten findet, dass  leistungsorientierte Bezahlung e igentlich eine gute 
Sache sei, jedoch falsch angepackt wurde (vgl. Tab. 33) . Im Falle der Kommune V 2  
kann diese Doppelaussage so interpretiert werden: Die größte Gruppe u nter den Be-
schäftigten fand die Idee der le istungsorientierten Bezahlung prinzipiell gut, ist dann 
jedoch über die Umsetzung enttäuscht, nicht zuletzt da bekannt wurde, dass Hierar-
chieeffekte aufgetreten waren und manche Vo rgesetzten nicht einmal Mitarbeiterge-
spräche geführt und Prämien qua si pauschal verteilt hatt en. Da andere Vorgesetzte 
sich in den Augen etlicher Beschäftigter erfolgreich um eine gute Praxis bemüht hat-
ten, darf die teilwe ise Zustimmung primär als Hinwe is auf die ab weichenden Umset-
zungspraktiken gedeutet werden. Auch in den Gruppengesprächen mit Beschäftigten 
wurde deutlich, dass  bei etlichen eine große Aufgeschlossenheit gegenüber der 
Einführung von Leistungsentgelt bestanden hatte, diese bei vielen jedoch inzwischen 
der Ernüchterung gewichen ist. 

Lediglich 9% der Befragten sehen gegenüber  der ersten Runde gewiss e Verbesse-
rungen, für 36% hat sich die Praxis seither „verschlechtert“ oder „eher verschlechtert“ 
(vgl. Tab. 34). In dies er Frage ähneln di e Angaben der Beschäf tigten der Gemeinde 
denen der Beschäftigten des Kreises V 1: In beiden Fällen hatten ausges prochen 
engagierte Akteure offenbar  hohe Erwartungen geweckt, die dann aus Sicht der  
meisten Beschäftigten nicht oder allenfalls  mit Einschränkungen realis iert wurden, 
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was wiederum zu nachlassenden Bemühungen der Führungskräfte und letztlich auch 
der Initiatoren geführt haben dür fte. In der Gemeinde V 2 jedenf alls s ind ganz ein-
deutig auch die Initiatoren über den bisher igen Verlauf enttäuscht. Ohne ein anhal-
tendes Bemühen einflussreicher  Promotoren muss aber zu mindest bei einem Beur-
teilungsverfahren mit einem Erstarren des  Leistungsentgeltsystems gerechnet wer-
den. Das System ist in der Verwaltung V 2 trotz zunächst hinlänglicher Akzeptanz bei 
Beschäftigten und Per sonalrat kein Selbstlä ufer geworden und bedarf nicht weniger  
als zu Beginn der Einf ührung des besonderen Bemühens. Es bleibt gewissermaßen 
ein „voluntaristisches Projekt“, das weniger  Motivation hervorbringt, als es  der Moti-
vation bedarf. 

Tab. 34: Verbesserung oder Verschlechterung der LOB-Praxis 
(Beschäftigtenbefragungen, Angaben in Prozent) 
„Wie ist Ihr Eindruck: Hat sich die Praxis der LOB gegenüber der ersten 
Runde inzwischen verbessert oder verschlechtert?“ 

 Kreis V 1 
Gemeinde 

V 2 
Stadt V 6 Stadt V 7 Großstadt 

V 12 

verbessert (1) 2 2 2 2 3 

eher verbessert (2) 10 7 21 16 21 

teils, teils (3) 38 55 49 46 52 

eher verschlechtert (4) 37 27 23 25 19 

verschlechtert (5) 12 9 5 11 5 

Mittelwert 3,47 3,34 3,08 3,28 3,02 

 

Gerade mit Blick auf die Motivation unterscheiden sic h die fünf Fälle ausgesp rochen 
wenig, mindestens die Hälfte der Beschäftigt en sieht keinerlei positive Effekte für die 
Motivation. Beim partizipativen Kreis V 1 sind es 63%, in der Gemeinde V 2 61% und 
im selektiven Fall V 7 62%. Die höchste Zustimmung zum Statement „Durch die LOB 
nahm die Motivation zu“ findet sich wiederum in der  Großstadt V 12, wo auch nur  
etwa die Hälfte der Beschäftigten desse n Gültigkeit ohne Einschränkung zurück-
weist. Ähnlich verhält es s ich im konventi onellen Fall V 6. Im selektiven Fall V 7 
stimmt, neben einer ausgeprägt en Zurückwei sung von Motivationseffekten, auch 
immerhin ein Zehntel der Beschäftigten dem  Motivationsstatement zu. Zumindest ein  
Teil derjenigen, die v on der Quot ierung profitierten, scheint sich motiviert zu fühlen 
(vgl. Tab. 24). Gleichwohl kann in allen Fällen von bestenfalls schwachen Motivati-
onseffekten gesprochen werden. 

Erst seit der vereinbarten Steigerung des Leistungsent geltbudgets in der Tarifrunde  
2010 schöpft auch der Hauptpr omotor des Lei stungsentgelts in der Gemeindev er-
waltung V 2 wieder Hoffnung auf eine Weiter entwicklung des örtlichen Leistungsent-
geltsystems und darauf, den einen oder anderen Skeptiker doch noch umstimmen zu 
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können. Allerdings werden sich die Enttäuschungen über die Differenzen in der prak-
tischen Umsetzung durch die Vorgesetzten und die Erfahrung, dass mit der Methode  
des Beurteilens ein hohes Maß an Subjektivität bei den Bewertungen verbunden ist,  
auch dann nicht zurückdrehen lassen. Tabelle 35 zeigt, dass sich bei der  Zustim-
mung zum Statement „Anstrengung lohnt sich nicht, es werden ‚Nasenprämien’ ver-
teilt“ deutliche Unters chiede zwischen den Fällen mit  Systematischer Leist ungsbe-
wertung und mit Zielv ereinbarung finden: Zielvereinbarungen werden bei allen sons-
tigen Unzufriedenheit en von den Beschäftigt en als das objektiv ere Verfahren be-
trachtet. 

Tab. 35: Subjektivität der Leistungsbewertung 
(Beschäftigtenbefragungen, Angaben in Prozent) 
„Anstrengung lohnt sich nicht, es werden ‚Nasenprämien’ verteilt.“ 

 Kreis V 1 
(ZV) 

Gemeinde 
V 2 (SLB) 

Stadt V 6 
(SLB) 

Stadt V 7 
(SLB) 

Großstadt 
V 12 

trifft zu (1) 18 38 33 39 18 

trifft eher zu (2) 18 15 15 17 11 

teils, teils (3) 20 15 19 16 22 

trifft eher nicht zu (4) 25 15 16 13 23 

trifft nicht zu (5) 19 18 17 15 26 

Mittelwert 3,08 2,60 2,69 2,49 3,28 

 

Der letzte Fall mit einem LOB-System konv entioneller Prägung,  den wir  hier be-
schreiben wollen, ist die Stadtverwaltung V 6 mit knapp 1.000 Beschäftigten. Sie be-
findet sich in einer vergleichs weise prek ären finanziellen Situat ion, der Druck zum 
Kostensenken ist sehr ausgeprägt. 60 Reagiert wird mit Einste llungsstopp und einem  
Ausdünnen der Personaldeck e, allerdings ohne betriebsbedingte Kündigungen aus-
zusprechen. Im Beamtenbereich st anden zum Erhebungszeitpunkt Beförderungen 
an; zuvor waren über Jahre hinweg kei ne Beförderungen mehr genehmigt worden. 
Darüber hinaus soll, auf Anraten eines Un ternehmensberaters, die Verdichtung der 
Ämterstruktur, die im Zuge des Neuen  Steuerungsmodells  begonnen worden war, 
dann aber stagnierte, wieder aufgenommen und fo rtgeführt werden. Der Personalrat 
trägt diese Maßnahmen ohne B egeisterung, „wohl oder übel “ mit, versucht jedoch,  
negative Konsequenz en für die Beschäftigt en abzumildern und nach M öglichkeit 
auch abzuwehren.  

                                            

60  „Unsere Stadtverwaltung ist p leite. Wir sind froh, dass wir noch Lohn bekommen“, bringt 
eine Beschäftigte die kommunale Haushaltslage auf den Punkt. 
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Insgesamt betrachtet wird die Z usammenarbeit zwisc hen den Betriebsparteien von  
beiden Seiten als gut bezeichnet, auch w enn der Arbeitgeber und der Personalrat  
selbstverständlich unterschiedliche Interessen verträten. Es herrsche gleichwohl eine 
offene Atmosphäre. Mit Blick auf die Einf ührung des Leistungsentgelts berichtet ein 
Arbeitgebervertreter, dass tr otz guter Zusammenarbeit eine Quotierung der Prämi-
enausschüttung mit dem Personalrat nicht habe vereinbart werden können. 

Vor der Einführung des Leistun gsentgelts hatten sich der Personalrat und die Arbeit-
geberseite in externen Seminaren zum § 18 sachk undig gem acht. Anschließ end 
wurde die betrieblic he Kommission zur Er arbeitung einer Diens tvereinbarung gebil-
det. Viel Diskussionsbedarf gab es offenbar  hinsichtlich des anzuwendenden Verfah-
rens. Zielv ereinbarung oder Systematische Leistungsbew ertung, das sei „so eine 
Glaubensfrage“ gewesen, erzählt ein Vertre ter der Arbeitgebers eite. Man sei dann  
mit dem P ersonalrat übereingek ommen, dass die Zielvereinbarung nicht von heute 
auf morgen eingeführt we rden könne, man erst mal Erfahrungen sammeln und  
schauen wolle, wie andere dam it umgehen. Der Arbeit geber hätte dem Per sonalrat, 
nicht ohne taktische Hintergedanken, eine  Musterdienstvereinbarung der Gewerk-
schaft Komba vorgesc hlagen. Diese dien te dann als Grundlage, um Detailfragen z u 
klären, etwa ob Unterbudgets nach Entg eltgruppen oder Organisationseinheiten ge-
bildet wer den sollten oder nach der von dem Arbeitgebervertreter im Gespräch  
mehrfach so genannt en „Kommunismusmet hode“, also eines pro Bewertungspunkt  
gleichen Geldbetrags unabhängig v on der En tgeltgruppe, ausgeschüttet werden  
sollte. Dies e Frage sei auf Wunsch des Bü rgermeisters „basisdemokratisch unter 
sämtlichen Amtsleitern zur Abst immung gestellt“ worden (Vertreter Arbeitgeber, V 6). 
Die Entscheidung sei dann zugunsten der „Kommunismusmethode“ gefallen. Aller-
dings wollte die Arbeitgeberseite dieses Au sschüttungsprinzip schon vor dem ersten  
Durchlauf anhand von „Beurteil erbudgets“ einschränken, was aber vom Personalrat  
abgelehnt wurde. 

Die erste, auf ein Jahr bef ristete Dienstvereinbarung für das Jahr 2007 wurde eng an 
die Regelbeurteilung angelehnt, i ndem der erste Teil der in  diesem Jahr ohnehin  
stattfindenden Regelbeurteilung (Arbeitsleist ung oder Arbeitsqualität  und -quantität, 
Einsatzbereitschaft, Selbständigkeit, Belast barkeit) auch für die Systematische Leis -
tungsbewertung herangez ogen wurde. Die darauf folgende  zweite Dienstvereinba-
rung für das Jahr 2008 wurde analog gestalt et; lediglich das sogenannte „Beurteiler-
budget“ (Gesamtsumme wird nach Stellensol l verteilt) wurde noch neu aufgenom-
men, um große Verteilungsunterschiede zwischen den Ämtern, wie sie sich nach der 
ersten Ausschüttung gezeigt hat ten, künftig zu vermeiden. Die Anbindung der Sys-
tematischen Leistungsbewertung an die Regel beurteilung sei rein  pragmatisch ge-
dacht gewesen, so der Arbeitgebervertreter.  Man habe auf diese Weise  sich die  
Kosten für die Schulungen der „Beurteiler“ sparen können, da diese zur Regelbeur-
teilung schon „ausgiebigst gesc hult“ worden seien. Es sei jedoch angestrebt gewe-
sen, dann nach und nach Zielvereinbarungen zum Einsatz zu bringen. Dementspre-
chend sieht die Diens tvereinbarung für 2009 und 2010 eine Aufteilung des Gesamt-
budgets zu 50% für Zielvereinbarungen und 50% für SLB bzw. eine Kombination der 
beiden Instrumente vor, die in der Regel jeweils beide zum Einsatz kommen sollten.  
Wird keine  (freiwillige ) Zielverein barung ab geschlossen, soll die Vergabe v on Leis-
tungsentgelt ausschließlich nac h der Me thode Systematische Leistungsbewertung 
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erfolgen. Werden Ziele zwar erreicht, aber Beschäftigte erreichen bei der jährlich z u 
erstellenden SLB nicht mindes tens die Punktzahl, die al s der „Normalleistung“ ent-
sprechend definiert ist , soll laut Diens tvereinbarung auch die Auszahlung der Leis-
tungsprämie für erfüllte Zielvereinbarungen unterbleiben. Dem Arbeitgeberv ertreter 
zufolge wurde dies e Regel ung als eine „Sicherung“ eingebaut, um zu v ermeiden, 
dass sich die Beschäftigten auf  das Erreic hen der Ziele ko nzentrierten und die „nor-
male Arbeit“ liegen bleibe. Lei stungsentgelt gibt es ansons ten erst dann, wenn die 
Anforderungen entsprechend der Stellenbeschreibung leicht übererfüllt werden. Ein 
Teilzeitfaktor kommt bei der Sy stematischen Leistungsbewertung zum Tragen, aber 
nicht bei Leistungsprämien im Rahmen der Zielvereinbarung.  

Für Beamtinnen und Beamte wurde der zum Zeitpunkt der Gespräche gegebene  
Gesetzesrahmen, wonach maximal 30% der  Besoldungsempfänger  eine Leistungs-
vergütung erhalten dürfen,  annähernd ausgeschöpft; 28% von ihnen wurden mit 
Leistungsentgelt honoriert. Außerdem wurde für diejenigen, die ebenfalls die erfor-
derliche Leistung erbrachten, aber bedingt durch die geset zlich vorgegebene Quote 
keine Leistungszulage erhalten k onnten, ein Freizeitausgleich ermöglicht (rund 5 0% 
der Beamten). 61 Obgleich die Beamtinnen und B eamten der Verwaltung V 6 damit  
eher besser gestellt waren als in manchen anderen Komm unen, waren sie mit der 
Regelung unzufrieden. Die le istungsorientierte Bezahlung wird als Fortsetzung einer  
Reihe von Ungerecht igkeiten gegenüber d en verbeamteten Beschäftigten empfun-
den. Schon früher habe es, so führt ein Vo rgesetzter im Gruppengespräch aus, be-
dingt durc h den unterschiedlic hen Status  von Beamten und Angestellten immer 
wechselseitige Vorbehalte und einen „Konkurrenzkampf“  zwischen diesen Gruppen 
gegeben. Das habe sich jetzt durch die LOB und deren „spürbare Konsequenzen“ 
noch verschärft. Von „ single status“ ist man im öffentlichen Dienst trotz der vorder-
gründigen Aufhebung der Stat usunterschiede zwischen Ar beiter/inne/n und Ange-
stellten (also bei der zeit noch fortbest ehenden Unterschieden der Eingruppierungs-
bestimmungen) eben noch weit entfernt.  

Erhebliche Kritik richtet sich gegen die ges etzlich vorgeschriebene Quotierung und 
den Umgang mit dieser im Rahmen der le istungsorientierten Bezahlung: Die 
Vergabe von Leistungsentgelt sei bei den Beam ten fast „wie eine Tombola“ organi-
siert gewesen, berichtet einer v on diesen. Ein k leiner Teil von ihnen sei in den Ge-
nuss des Leistungsent gelts gekommen, w ährend die anderen durchs Rost  gefallen 
seien und eine Entschädigung „zweiter Klasse“, den Frei zeitausgleich erhalten hät-
ten. Dass damit „eher Frust al s Freude“ (Beamter, V 6) ausge löst wurde, dürfte nicht 
zuletzt damit zusammenhängen, dass einige der mit Freizeit Honorierten ohnehin 
schon ein übervolles Überstundenk onto hatten. Ungünstigstenf alls führt der Freizeit-
ausgleich zu einem Überschreiten der maxi mal erlaubten, und damit zu einem Ver-
fallen dies er überschüssigen Überstunden. Der Kritik des zitierten Beamten schlie-
ßen sich v iele seiner Koll eginnen und Kollegen an: mehr als zwei Dr ittel aller Be-

                                            

61  Diese zusätzlichen Gratifikationen im Beamtenbereich sind angesichts der angespannten 
Haushaltslage der Stadt nicht selb stverständlich, wurden aber vom Verwaltungsvorstand 
statt der sonst üblich en 15% g enehmigt, da keine vorgezogene n Stufenaufstieg e 
stattfanden. 
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schäftigten und ca. 60% der Beamtinnen und Beamten gaben in der schriftlichen  
Beschäftigtenbefragung an, dass  sie den F reizeitausgleich für keinen akzeptablen  
Ersatz für eine Geldprämie halten.62 

Unserer schriftlichen Befragung zufolge bewert en die Beschäftigten die Qualität der  
Information vor der Einführung der LOB ni cht wesentlich anders als in den anderen 
Untersuchungsfällen (vgl. Tab. 22). Knapp di e Hälfte der Beschäftigten sieht sich 
„gut“ bzw. „eher gut“, und rund 15% „ schlecht“ oder „eher schlecht“ informiert (restli-
che Angaben „ teils, teils“). Dass diese Angaben kein e Begeisterung zum Ausdruck 
bringen, wird noch einmal in den Gr uppengesprächen deutlich,  in denen die Be-
schäftigten sich mit Art und Umfang der Information zur Einführung des Leistungs-
entgelts wenig zufrieden zeigen. Das sei du rch Vorgesetzte geschehen, via Intranet 
und bei der monatlichen Mitarbeiterbesprec hung, „aber so direkt, Frage und Antwort  
mit den Verantwortlichen im Hause hatten wir keine Möglichkeit“ (ehem. Angestellter, 
V 6). Eine weitere Beschä ftigtengruppe ber ichtet, der Ei nführungsprozess sei „sehr  
chaotisch“ gewesen, keiner habe richtig Bescheid gewusst, es habe viele Spekulati-
onen gegeben. Allerdings scheiterte die Informa tionspolitik offenbar nicht allein an  
mangelnder Informationsweitergabe. So wi rd bericht et, dass vom Personalamt E-
mails verschickt worden seien, die drei bi s vier DIN-A-4-Seiten  umfasst hätten. Im 
laufenden Tagesgeschäft habe man gar nicht die Zeit, Texte dieses Umfangs zu le-
sen. Ein Beschäftigter fand daher folgende „Notlösung“: „ Ich guck am Monatsende, 
was ich krieg, und dann ist gut“ (ehem. Angestellter, V 6).  

Tab. 36: Vorbereitung der „Bewerter“ auf die Leistungsbewertung 
(Beschäftigtenbefragungen, nur ‚Bewerter’ bzw. Vorgesetzte, 
Angaben in Prozent) 
„Fühlen Sie sich als ‚Bewerter’ (Führungskraft) ausreichend gut vorbereitet?“ 

 Kreis V 1 
(ZV) 

Gemeinde 
V 2 (SLB) 

Stadt V 6 
(SLB) 

Stadt V 7 
(SLB) 

Großstadt 
V 12 

Ja 43 60 59 62 37 

Teils, teils 50 40 30 31 43 

Nein 7 0 11 8 20 

 

Tabelle 36 verdeutlicht , dass in der Verw altung V 6 sich die Zuständig en für Bewer-
tungsaufgaben über die leistung sorientierte Bezahlung, die im Rahmen von allg e-
meinen Seminaren zur Einführung des TVöD mit behandelt wurde, ähnlich gut vorbe-
reitet fühlen wie in den anderen Kommunen , in denen die Systematische Leistungs-

                                            

62  Möglicherweise fällt die  Ablehnung bei den Bea mtinnen und Beamten etwas schw ächer 
aus, da ihn en die recht lichen Grenzen hinsi chtlich einer m onetären Ausschüttung  eher  
bewusst sind, oder weil sie fürchte n, bei einer breiten Ablehnung könnte auch der Frei-
zeitausgleich entfallen. 
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bewertung dominiert. Dennoch ist offenbar  vor allem die erste Bewertungsrunde 
nicht nur in den Augen der Be schäftigten „chaotisch“ v erlaufen. Der Versuch, so ein 
Vorgesetzter, „zwei F liegen mit einer Kl appe zu schlagen“, inde m Regelbeurteilung 
und Systematische Leistungsbewertung zusa mmengefasst wurden, habe für Verwir-
rung im ganzen Haus  gesorgt. D ie Verkopplung der beiden Instrumente führt einem 
Amtsleiter zufolge außerdem zu Verfäl schungen, da bei der R egelbeurteilung ein 
anderer Maßstab zugrunde gelegt worden sei al s bei der Leistun gsbewertung. Auch 
gab es offenbar, wie es uns auc h in etli chen anderen Fällen bek annt wurde, starke 
Abweichungen bei den Bewertungen. Einige der Bewerter neigten offenbar auch hier  
dazu, nur „Spitzenkräfte“ mit einer Prämie  zu honorieren, da für andere Besc häftigte 
eine Normalleistung doch „schon  ganz erheblic h“ sei. So lche Pr obleme, zeigt sich 
trotz der offenbar eher restri ktiven eigenen Qualifizierungs politik ein Arbeitgeberver-
treter im Gespräch überzeugt, werde man wahrscheinlich immer haben, da könne 
man „schulen ohne Ende“ (Ar beitgebervertreter, V 6). Aufgrund dieses Ergebnisses 
sei dann das „Beurteilerbudget“ entsprechend des  jeweiligen Stellensolls eingeführt 
worden. Verteilungsunterschiede zwischen einer eher breiten un d einer konzentrier-
ten Punktevergabe und damit auch Aussc hüttung seien dadurc h jedoch nicht über-
wunden worden. Laut Personalrat gab es Ämte r, in denen praktisch alle Geld be-
kommen hatten, während in anderen nur ca. 30% der Beschäf tigten an der Aus-
schüttung beteiligt worden waren. Mit Führ ungskräften, die nahez u an alle ihrer Mit-
arbeiter/innen Leistungsentgelt vergeben hatten, seien dann Gespräche geführt wor-
den, um eine Änderung der Bewertung zu erreichen, auch wenn man sie freilich nicht 
dazu zwingen könne.  

Allerdings wird diesen Problemen mitunter auch eine gut e Seite abgewonnen: Es sei 
intensiv darüber diskutiert worden, was unter einer vollständigen Leistungserbrin-
gung („100%“) zu verstehen sei. In anderen Arbeitsbereichen wird gerade eine sol-
che Diskussion jedoch der Kritik  unter zogen und a ls unangemessen betrachtet. Im 
Sozial- und Erziehungsdienst, s o eine F ührungskraft aus diesem Bereich,  sei man 
inzwischen bei einem Pers onalstand angelangt, „wo jeder Mitarbeiter 180% bringen  
muss, weil Unterbesetzung, Ü berbelastung, Alltag ist“ (V orgesetzter, V 6). D er hohe 
Leistungsdruck ist auch in den Gespräc hen mit Beschäftigten gerade dieses Be-
reichs besonders spürbar. Die (informelle) Zielvereinbarung in ihrem Team laute, „wir 
überleben das Jahr, keiner von uns muss in eine ps ychosomatische Klinik “ (ehem. 
Angestellte, V 6). 

Im Schnitt erhielten laut Expertengesprächen rund 70% der  Tarifbeschäftigten Leis-
tungsentgelt (nach unserer Beschäftigtenbe fragung erhielten 82% der Tarifbeschäf-
tigten eine Leistungs prämie in Geldform;  inklus ive der Beamtinnen und Beamten 
erhielten insgesamt 63% eine Leistungspr ämie in monetärer Form, 18% in Form ei-
nes Freizeitausgleichs, vgl. Tab. 30). Mit dieser Ausschüttungsbreite sei die Arbeit-
geberseite allerdings  nicht ganz zufrieden.  Orientiert an Em pfehlungen der KGS t 
hätte sie sich einen wesentlic h nied rigeren Prozentsatz gewünscht. Eine Quote 
werde aber dennoc h nicht angestrebt, da sc hon die Quotierung im Beamtenbereich 
stark kritisiert worden sei und s ich eine  s olche gegenüber dem Personalr at nicht 
durchsetzen lassen würde. Gleichwohl sei in der Bewertungsrunde 2007 beinahe  
eine Normalverteilung erreic ht worden, während im Jahr  2008 die Zahl derjenigen, 
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die kein Leistungsent gelt erhielt en, zu rückgegangen sei. Man scheine wieder „zur 
Milde“ zu neigen, so der Arbeitgebervertreter.  

Der auch in der Stadtverwaltung V 6 au ftretende Hierarchieeffekt, wonach Besserbe-
zahlte auch besser beurteilt wurden, wertet der Bürgermeister positiv, weil diese Per-
sonen für Führungspositionen ausgesucht worden seien und daher  auch überdurch-
schnittliche Leistungsträger sein müssten. Es muss hier vermutlich nicht weiter aus-
geführt werden, dass in dies em Falle se itens des Bür germeisters eine Verkennung  
der Differenzierung z wischen Grund- und Le istungsentgelt vorliegt. Geschlechterbe-
zogene Bewertungsunterschiede gibt es laut  Personalrat nur mi nimal zuungunsten 
der Frauen. Diese Aussage lässt sich auf Basis unserer Befragungsergebnisse aller-
dings nicht bestätigen. Es findet sich zwar eine etwas ungleiche Bewertung nach 
Geschlecht, allerdings in die umgekehrte  Richtung: 72% der Frauen geben an, eine  
monetäre Leistungsprämie erhalten zu haben und 11% einen Freizeitausgleich, wäh-
rend unter den Männern ledi glich 53% der Befragten angeben monetär, und 25% in  
Form von Freizeit prämiert worden zu se in. Insgesamt erhielten demnach  83% der 
Frauen und 78% der Männer ei ne Prämie. Teilzeitbeschä ftigte sind nach unserer 
eigenen Erhebung nic ht benachteiligt (vgl. T ab. 37), dagegen läs st sich der bereits 
erwähnte Hierarchieeffekt auch an unseren Befragungsergebnissen ablesen. 

Tab. 37: Prämienausschüttung bei der Stadtverwaltung V 6 
(Beschäftigtenbefragung, Angaben in Prozent) 
„Haben Sie selbst (bei der letzten Ausschüttung) eine Leistungsprämie 
erhalten?“ 

 alle  Männer Frauen Vollzeit Teilzeit 

Ja, in Form von Geld 63 53 72 60 72 

Ja, als Freizeitausgleich 18 25 11 18 14 

nein 19 22 17 21 14 

n =  325 144 174 222 87 

 

Ausgeprägte Unterschiede z wischen den Be wertungsbereichen gab es offenbar  
auch bei der Durchführung von Mitarbeiter gesprächen im Rahmen der LOB. In der 
Dienstvereinbarung werden ein „Einleitungsgespräch“, Rückmeldungen v om Vorge-
setzten während der Laufzeit bzw. ggf. ein Zwischengespräch, wenn die Anpassung  
von Zielen notwendig erscheint, aber kein  abschließendes Bewertungsgespr äch ge-
nannt. In der Praxis s cheint auf dieses Ei nleitungsgespräch jedoch häufig v erzichtet 
worden zu sein. Nur 12% der Beschäfti gten geben an,  an einem solchen  teilgenom-
men zu haben, 9% hatten ein Zwischenge spräch, 73% dagegen ein Gespräch am 
Ende des Bewertungszeitraums, was möglicher weise in der Engführung der  Instru-
mente Systematische Leist ungsbewertung und Regelbeurteilung (Kriterien sind be-
kannt, Beurteilung am Schluss) oder aber  einer prag matischen Zusammenfassung  
von Anfangs- und Schlussges präch begründet  liegen mag. Insgesamt findet sich in  
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der Verwaltung V 6 ein im Vergleic h zu den ander en Kommunen eher geringes  
Gesprächsaufkommen (vgl. Tab. 23). 

Tab. 38: Übersicht über die Untersuchungsfälle 
(nach LOB-Typus und betrieblichen Arbeitsbeziehungen) 

Organisation Anzahl 
Besch. LOB Typus Betriebliche 

Arbeitsbeziehungen 

Kreis V 1 > 1.000 Partizipativ Vertrauensvoll-kooperativ 

Gemeinde V 2 > 100 Konventionell Kooperativ 

Stadt V 3 > 100 Nicht eingeführt Konfliktär 

Stadt V 4 > 100 Konventionell Eher konfliktär 

Stadt V 5 > 100 Selektiv Dista nziert-kooperativ 

Stadt V 6 ca. 1.000 Steuernd-konventionell Pragmati sch-kooperativ 

Stadt V 7 > 1.000 Selektiv (im Wandel) Pragmatisch-konfliktär 

Großstadt V 8 > 1.000 Nicht eingeführt Pragmati sch-kooperativ 

Großstadt V 9 > 5.000 Selektiv Vertrauensvoll-kooperativ 

Großstadt V 10 > 5.000 Nicht eingeführt Kalkuliert-konfliktär 

Großstadt V 11 > 10.000 Nicht eingeführt Pragmatisch 

Großstadt V 12 > 10.000 Steuernd-partizipativ Kalkuliert-kooperativ 

Wirtschaftsbetrieb B 1 > 100 Steuernd-partizipativ 
Wandel von vertrauensvoll-
kooperativ zu distanziert-
kooperativ 

Wirtschaftsbetrieb B 2 > 100 Steuernd-partizipativ Dista nziert-kooperativ 

Wirtschaftsbetrieb B 3 < 100 Konventionell Vertrauensvoll-kooperativ 

Wirtschaftsbetrieb B 4 < 100 Vermeidung 
Kaum funktionale 
Differenzierung zwischen den 
Betriebsparteien 

Städtische Klinik K 1 > 1.000 Nicht eingeführt Distanziert-kooperativ 

Kreisklinik K 2 > 1.000 Steuernd-partizipativ Vertrauensvoll-kooperativ 

 

Anders als  in der Dienstvereinbarung vorg esehen und als Entwickl ungsziel erklär-
termaßen intendiert, wurden keine Zielv ereinbarungen praktiziert. Zum einen wurden 
sie von einigen Führungskräften für ihre Bereiche f ür wenig praktikabel gehalten, 
zum anderen wird beispielsweise aus eine m Amt berichtet, dass die „s elbst ge-
machten Spielregeln“ im Haus zu kompliz iert geraten seien. Man müsse vor Beginn 
des neuen Jahres zu einer bestimmten Frist die Zielvereinbarung bei einer Kommis-
sion einreichen und: 

„(…) dann nehmen sich halt hier bestimmte Leute das Recht heraus, beurtei-
len zu können, ob das ei ne geeignete Zielv ereinbarung ist oder nicht, und an 
welchen Kriterien das dann festgemacht wird. Das darf eben nichts sein, was  
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Alltagsgeschäft ist, es muss etwas Zusätzlic hes sein, und da werden so viele 
Hürden aufgebaut, ich kenn das von anderen Kollegen,  dass man sagt, ach, 
lassen wir die Finger davon.“ (Vorgesetzter, V 6) 

Unter den Amtsleitern habe Einigkeit geherrscht, mit der LOB arbeiten zu wollen, und 
zwar schwerpunktmäßig mit Zielvereinbar ungen. Werde das jetzt unter den gegebe-
nen Umständen nicht  umgesetzt, wer de diese ges amte Ziels etzung ad absurdum 
geführt. Ob künftig von der Möglichk eit der Zielvereinbarung Gebrauch gemacht 
werden könnte, ist unklar. Es scheint jedo ch nicht unwahrscheinlich, dass  sich die 
SLB dauerhaft als einzige Bewertungsmethode etablieren wird. 

Im Ganzen betrachtet wur den die auf dem Papier der  Dienstvereinbarung u nd auch 
in den Vor stellungen der Amts leiter noch angelegten, part izipativen Elemente kaum 
in die Praxis umges etzt und stattdessen ein konventionell gepr ägtes betrieblic hes 
LOB-System implementiert. Zudem scheint von Arbeitgeberseite versucht zu werden, 
das Projekt LOB mehr  in Ric htung Leistungsdifferenzierung und -steigerung zu len-
ken. Das is t angesichts des finanziellen Dr ucks, unter dem die Verwaltung steht, ei-
nerseits ein verständliches Z iel. Andererseit s ist jedoch wahrscheinlich, dass ange-
sichts der Leistungsv erdichtung, die in den letzten Jahren auf grund von Einsparun-
gen beim Personal ohnehin sch on stattgefunden hat, sich die erwünschten Effekte 
eher nicht  ergeben werden, s ondern sic h vi elmehr in ihr Gegenteil v erkehren 
könnten.  

Einige der im Zuge der LO B-Einführung aufgetretenen Komplikationen sind zweifels-
ohne den Mängeln des Systems und des Einf ührungsprozesses selbst geschuldet. 
Es scheinen allerdings durch die leistungs orientierte Bezahlung auch schon länger  
schwelende Probleme auf den Tisch gekommen zu sein: die Spannungen zwischen 
Beamten und Tarifbes chäftigten scheinen aufgebrochen und deren unterschiedlic he 
Beschäftigungsbedingungen neu thematisiert worden zu sein. In manchen Arbeitsbe-
reichen wurde im Kontext der LOB-Einführung auch die Frage der „Normalleistung“ 
oder von Grenzen der Leistungsv erdichtung aufgeworfen. In der Thematisierung und 
Bearbeitung dieser Konfliktfelder  könnte zumindest aus einer Arbeitnehmerp erspek-
tive ein positiver Begleiteffekt der LOB-Einführung gesehen werden. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass so wohl in der Gemeindeverwaltung V 2 
als auch in der Stadtverwal tung V 6 die Personalverantwortlichen in puncto Engage-
ment bei der Einführung der leist ungsorientierten Bezahlung den Akteuren der parti-
zipativen Fälle in nichts nachstehen. Allerdi ngs liegt mit einer stärkeren Orientierung  
an Leistungskontrolle zumindest im Fall V 6 eine andere Schwerpunktsetzung zu-
grunde, als in den Verwaltungen V 1 und V 12. Dies mag auch eine Ursac he dafür 
sein, weshalb die Personalräte in beiden Verwaltungen „konventioneller“ Prägung die 
leistungsorientierte Bezahlung nicht in gleichem Maße zu ihrem eigenen Projekt ma-
chen, wie das bei den eher als Co-Manager agierenden Pe rsonalräten der Verwal-
tungen V 1 und V 12 der Fall ist.  Überdies binden die Skepsis  und die mitunter vor-
kommende Verweigerungshaltung der Führungskräfte gegenüber der leistungsorien-
tierten Bezahlung (ins besondere in V 2, wo auch die Verwaltungsspitze nicht ge-
schlossen hinter der LOB-Einführung steht) und die anges pannte Haushaltslage in V 
6 den Promotoren ein Stück weit die Hände und dürften auch ein Grund dafür sein, 
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dass die betriebliche Praxis letztlich k onventioneller betrieben wird als es die Dienst-
vereinbarung vorsieht. 

4.5 Akzeptanz und Funktionalität 

4.5.1 Akzeptanz bei Beschäftigten und Umsetzungsakteuren  

Akzeptanz bei den Beschäftigten  

Trotz des Umstands inzwi schen überwiegend abgesc hlossener Dienstvereinbarun-
gen nach § 18 T VöD in den Kommunen in NRW war vor dem  Hintergrund der Ge-
spräche vor Ort, der Gruppendiskussionen mit Beschäftigten und Führungskräften 
und ins besondere der  schriftlichen Beschä ftigtenbefragungen auch in der Fläche 
keine sehr hohe Akzeptanz leis tungsorientierter Bezahlung bei den Beschäftigten zu 
erwarten. Schließlich fiel die Akzeptanz leistungsorientierter Bezahlung durch Be-
schäftigte und Führungskräfte auch in j enen unser er Fallstudien nur wenig pos itiv 
aus, in denen engagierte Akteure relativ vo rbildliche Systeme eingeführt hatten. Auf 
der Basis unserer fünf Beschäftigtenbefr agungen ist  zu konstatieren, dass es, von 
der Großstadt V 12 abgesehen, jeweils weniger als die Hälfte der Beschäftigten „gut“ 
oder „ eher gut“ findet, „ wenn ein Teil des Entgelts von der Leistung abhängig ge-
macht wird“, doch der Mittelwert auf einer 5er-Skala (v on 1 = „gut“ bis 5 = „schlecht“) 
weicht in vier von fünf Fä llen in Richtung größerer Zu stimmung vom mittleren Wert 3  
ab, lediglich im Falle der Kreisverwaltung V 1 trifft der Mittelwert genau diesen Wert 
(vgl. Tab. 39). Die Zustimmung zu diesem  noch etwas prinzipi ell gehaltenen State-
ment zu leistungsdifferenziertem Entgelt fällt im arithmetischen Mittel in diesen Fällen 
somit leicht positiv aus. In der Großstadt  V 12 sprechen sich sogar mehr als die 
Hälfte der befragten Beschäftigten für leistungsabhängige Entgeltkomponenten aus. 

Tab. 39: Generelle Einstellung zu leistungsorientierter Bezahlung 
(Beschäftigtenbefragungen, Angaben in Prozent) 
„Wie bewerten Sie es generell, wenn ein Teil des Entgelts von der Leistung 
abhängig gemacht wird?“ 

 
Kreis 
V 1 

Gemeinde
V 2 

Stadt 
V 6 

Stadt 
V 7 

Großstadt
V 12 

Gut (1) 12 13 14 12 22 

Eher gut (2) 27 29 32 27 31 

Teils, teils (3) 27 33 27 32 30 

Eher schlecht (4) 14 16 16 18 9 

Schlecht (5) 19 9 10 11 8 

Mittelwert 3,00 2,78 2,75 2,89 2,51 
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Etwas verallgemeinert kann auf Basis unser er Fallstudien konst atiert werden, dass 
Beschäftigte eine nac h Leistung differenz ierte Bezahlung nicht grundsätzlich ableh-
nen, sondern überwiegend sowohl  eine gleiche Bezahlung aller als auch selektive 
Vorgaben als nicht leistungsger echt betrachten. Da eine adäquat e Leistungsbewer-
tung in der  Praxis jedoch nicht einfach zu  realisieren ist, stoßen die real existieren-
den Leistungsentgeltsysteme allerdings auf weit größere Skepsis und sehr häufig auf 
Ablehnung.  

Was den Beschäftigten als adäquate Ent geltdifferenzierung gilt , hängt dabei von  
Faktoren ab, die sich indiv iduell und im Zeit verlauf ändern, und ist deshalb v or Ort in 
einer bilateralen, dialogischen Weise allemal am besten zu ermitteln. Erstens spielen 
persönliche Orientierungen hierbei eine Rolle, einersei ts Entgeltinteressen und Vor-
stellungen von einem rezi proken Tausch v on Entg elt gegen Leis tung und anderer-
seits Wünsche nach s ozialer Anerkennung. Relevant sind zweitens jedoch auch ge-
sellschaftliche Orientierungen, Vorstellungen der Beschä ftigten von Verteilungsge-
rechtigkeit und angemessenen Statusstrukt uren. Ob nach Leis tung differenziertes  
Entgelt aus der Perspektive der Beschäftigten als angemessen gilt, kann deshalb nur 
diskursiv und unter Beteili gung der Beschäftigten ermittelt  werden. Zielvereinbarun-
gen sind einseitigen Leistungsbeurteilungen durch die Vorgesetzten diesbezüglich  
insofern überlegen, als sie zur Festlegun g eines  konkreten Le istungszieles, wenn 
auch nicht zwingen, s o doch zumindest an regen und dadurch subj ektive Verzerrun-
gen und Vorgesetztenwillkür bei der Leist ungsbewertung begrenzen. Vor allem je-
doch steigern Zielv ereinbarungen die Chan ce, dass sich die Vorstellungen der Be-
schäftigten von einer leist ungsadäquaten Entgeltdifferenzierung auch realisieren las-
sen, weil ihnen auch aus Sicht der Besch äftigten ein höheres Maß an Bewertungs-
adäquanz und -gerechtigkeit zugemessen wird.63 

Tab. 40: Wirkung von Leistungsentgelt auf das Verhältnis von 
Führungskräften und Mitarbeitern 
(Beschäftigtenbefragungen, Mittelwerte) 
„Wie wirkt sich Leistungsorientierte Bezahlung auf das Verhältnis zwischen 
Führungskräften und Mitarbeiter/inne/n aus?“ 

 Kreis 
V 1 

Gemeinde
V 2 

Stadt 
V 6 

Stadt 
V 7 

Großstadt
V 12 

Alle Befragten 3,16 3,29 3,28 3,39 2,98 

Führungskräfte 3,24 3,11 3,26 3,38 2,90 

Mittelwerte einer 5er-Skala von 1 = „gut“ bis 5 = „schlecht“. 

                                            

63  Welche Effekte solche Z ielvereinbarungen letztlich haben, h ängt dann selbstverstän dlich 
in starkem Maße auch von den Führungskräften und den Mitarbeitern selbst ab. Menz hat 
am Beispiel von, wie er sie nennt, partizipativen Leistungsbeurteilungen fünf verschiedene 
Typen des Umgangs von Beschäft igten mit Leistungsbewe rtungsverfahren ausgemacht.  
Er spricht von den Gleichgültigen, den Machtlosen, den Interessenpo litiker/innen, den 
Aufrichtigen und den Aufsässigen (Menz 2008: 107ff.). 
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Die Wirkung der leistungsorientierten Be zahlung auf die betrieblichen Soz ialbezie-
hungen wird recht sk eptisch bet rachtet. In vier unserer fünf Beschäftigtenbefragun-
gen konstatieren beis pielsweise Beschäftigte und Führungskräfte in ganz ähnlichem  
Maße, dass sich das  Verhältnis  von Führ ungskräften und Mitarbeiter/inne/n durch 
leistungsorientierte Be zahlung verschlechtern würde. Auch hier weichen allerdings  
die Angaben der Beschäftigten aus der Großstadt V 12 positiv ab: immerhin hat sic h 
dort in den Augen der  Beschäftigten keine Verschlechterung ergeben, die Führungs-
kräfte dieser Stadtverwaltung sehen sogar eine leichte Verbesserung (vgl. Tab. 40). 

Tab. 41: Aussagen zur leistungsorientierten Bezahlung aus 
Beschäftigtensicht 
(Beschäftigtenbefragungen, Angaben in Prozent) 

 Kreis 
V 1 

Gemeinde
V 2 

Stadt 
V 6 

Stadt 
V 7 

Großstadt
V 12 

„Wer sich mehr Mühe gibt, soll auch mehr verdienen.“ 

stimme zu 67 73 66 64 72 

stimme teilweise zu 29 22 30 33 23 

stimme nicht zu 4 4 4 3 5 

„Es gibt kein gerechtes LOB-System. Ich bin strikt dagegen.“ 

stimme zu 29 20 23 38 19 

stimme teilweise zu 42 34 39 33 39 

stimme nicht zu 28 45 38 29 43 

„LOB ist positiv, weil Leistung endlich einmal anerkannt wird.“ 

stimme zu 13 20 28 30 24 

stimme teilweise zu 48 49 43 36 46 

stimme nicht zu 39 31 29 33 31 

„Ich versuche mit und ohne LOB gute Arbeit zu leisten.“ 

stimme zu 98 98 97 97 96 

stimme teilweise zu 1 2 2 3 4 

stimme nicht zu 1 0 2 1 0 
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Die Frage danach, wie „ sich leistungsorientierte Bezahlung auf das Verhältnis zwi-
schen Führungskräften und Mitarbeiter/inn/en“ auswirkt, haben wir auch den Perso-
nalräten in unserer Flächenbef ragung gestellt: Eine Mehrhei t von 62% der Befragten 
berichtet keine Domi nanz negativer oder pos itiver Wirkungen ( „teils, teils“), doch 
während lediglich 8%  eher pos itive Effekte auf das Verhältnis ausmachen, geben  
30% an, das Verhältnis sei dadurch (eher ) schlechter geworden. Als zentrales Prob-
lem bleibt zu konstatieren, dass sich leistungsorientierte Bezahlung aus der Sicht der 
Beschäftigten negativ  auf  die Kollegenbez iehungen und die Beziehungen zu den  
Vorgesetzten auswirken. Viele Beschäftigte sind, wie bereits aus geführt, der Auffas-
sung, leistungsorientie rte Bezahlung würde „ Neid und Konkurrenzdenken“ hervor-
bringen (vgl. Tab. 24). Weitere Beispiel e aus den Befragungen dafür, dass die Be-
schäftigten zwar einerseits den Idealen des Leistungsprinzip s anhängen, anderer-
seits jedoch der konkreten Anwendung in F orm der LOB eher dist anziert gegenüber-
stehen, finden sich in Tabelle 41. 

Wirklich einig sind sich die allermeist en Beschäftigten der fünf Beschäftigtenbefra-
gungen lediglich darin, dass si e ohnehin versuchen würden, „gute Arbeit zu leisten“, 
sei dies nun mit oder ohne LOB. Es darf angenommen werden, dass sich hier ein mit 
der beruflichen Ident ität verknüpftes Arbei ts- und Leistungsethos manifestiert, an 
dem sich nicht zuletzt sowohl die all gemeine Zustimmung zur Leistungsdifferenzie-
rung, als auch die häufig vor kommende konkrete Ablehnung festmachen lasse n 
dürfte.  

Die widers prüchliche Wirkung des von d en meisten Beschäftigten aner kannten 
Leistungsprinzips scheint es zu sein, da ss einerseits im Grundsatz eine nic ht nach 
Leistung differenzierte Ausschüttung als durchaus ungerecht gilt, andererseits jedoch 
die Einführung von Leistungsent gelt als Krit ik am eigenen Arbeit s- und Berufsethos 
wahrgenommen wird, als Zweifel des Ar beitgebers daran, dass man, auch ohne da-
für einen s peziellen materiellen Anreiz zu erhalten, selbstverständlich gute Leistung  
bringe. Der Charakter der Beziehung z wischen der Kommune oder dem Betrieb als  
Arbeitgeber und dem Beschäftigten wird durch  das Leistungsent gelt als Tauschbe-
ziehung bloßgelegt. Eine langfri stig angelegte, von Vertrauen und Loyalität geprägte 
oder als davon gepr ägt erscheinende Bez iehung, die etwa gerade im Bereich der  
Sozial- und Erziehungsdienste mit einem Et hos des Helfens aufgeladen ist, wird da-
mit entzaubert. In dieser Hinsicht geht es deshalb durchaus um eine Art von „Öko-
nomisierung“ oder „Vermarktlichung“ der  Beschäftigtenbeziehung, wobei es ange-
sichts der vergleichs weise geringen mate riellen Bedeutung des Leistungsanreizes 
allerdings weniger um eine materielle  Veränderung, als um  eine Änderung der 
Wahrnehmung gehen dürfte. Der Charakter der  Beziehung zwischen Organisation 
und Beschäftigten bestimmt sich allerdings  durchaus  auch durc h letztere mit. Leis-
tungsentgelt honoriert (soweit keine Messfehler vorliegen)  Leistung im Eink lang mit 
dem Leistungsprinzip, es artikuliert aber auch Misstrauen an d er Leistungsbereit-
schaft. Eine ganze Strömung psychologischer Forschung hat sich diesem Phänomen 
unter dem Stichwort der We chselwirkung von extrinsischer und intrinsischer Motiva-
tion gewidmet und in Studien (häufig Labor studien) die Frage untersucht und disku-
tiert, ob das Setzen v on äuß eren Leistungs anreizen die intrinsische Motiv ation be-
einträchtigt oder nicht , und welc he R ahmenbedingen welche Effekte begünstigen.  
Die beiden Motivationstypen werden dabei wie folgt definiert: 
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„Intrinsic motivation is  defined as the doing of an acti vity for its inherent satis-
factions rather than for some separabl e consequence. When intrinsically moti-
vated a person is moved to act for the fun or challenge entailed rather than 
because of external prods, pressures, or rewards.” (Ryan/Deci 2000: 56) 

Befunde dieser psychologischen Forsc hungsrichtung (vgl. als Übersic ht San-
sone/Harackiewicz 2000) wurden auch in der personalwirtschaftlichen Fo rschung 
aufgegriffen und für eine kritisc he Betrachtung der Effekte von Leistungsent gelt ge-
nutzt, denn die Untersuchungsbefunde impliziert en, dass „the use of extrinsic incen-
tives may crowd out intrinsi c work motivation under iden tifiable conditions“ (Frey  
1997: 428): 

„(1) External interventions crowd out intrinsic motivation if  the individuals  af-
fected perceive them to be controlling. In that case, both self-determination 
and self-esteem suffer, and the individuals  react by reducing their intrinsic mo-
tivation in the activity controll ed. (2) External interventions crowd in intrinsic  
motivation if the individuals conc erned perceive it as supportive. In that case , 
self-esteem is fostered, and individuals feel that they are given more freedom 
to act, thus enlarging self-determination.” (Frey/Jegen 2001: 594–59) 

Unter Beachtung der möglichen „hidden c osts of rewards“ (Deci 1976) s cheint es  
plausibel zu sein, das s Leistungsentgelt im  schlechteren Falle nicht nur wir kungslos 
bleibt, sondern auch Motivation untergraben k ann. Jedenfalls lief ert diese Debatte 
hinreichende Plaus ibilität dafür, dass die Einführung von Leistungsentgelt nicht nur 
unter der Perspektive der materiellen Inte ressiertheit zu betrachten ist, sondern auch 
mit dem Blick auf soziale Anerkennung mit Effekten zu rechnen hat. Matiaske/Weller 
(2008: 54) argumentieren vo r diesem Hint ergrund, dass das geringe Volumen der 
Leistungsentgeltkomponente des öffentlichen Dienstes die Gefahr in sic h berge,  
dass intrinsische Motivation zer stört, jedo ch nicht hinreichend durch zusätzliche 
extrinsisch generierte Motivation kompensiert werde.  

Ein persönlich schlechtes Ab schneiden bei der Leistungs bewertung verschärft dann  
in einer Kultur, in der das Setzen von Leistungsanreizen al s Misstrauen in die intrin-
sische Leis tungsbereitschaft gedeutet wird, den Effekt des „ crowding out“, weshalb 
die grunds ätzliche Pr oblematik der Zweidi mensionalität von Leistungsanreizen als 
materieller Stimulus und als (je nach Au sgangsvoraussetzung positiver oder negati-
ver) Impuls auf die Anerk ennungsbeziehung negativ ver schoben wird, wenn keine  
breite Ausschüttung erfolgt: Die Wirkung des materiellen Anreizes auf das Verhalten  
vieler Beschäftigter nimmt ab, wenn die Chance auf eine Teilhabe  an der Ausschüt-
tung gering ist. Eine verbreitet schlechte Bewertung untergräbt intrinsische Motiva-
tion und wirkt sich auch negativ auf das Ver hältnis zwischen Vorgesetzten und Mitar-
beiter/inne/n aus. Unter der Voraussetzung einer gewissen Breite der Ausschüttung 
und wenn es gelingt, die Einfüh rung von Leistungsentgelt ni cht primär als Kontrolle, 
sondern als Verständigung auf Z iele auszulegen, als v ermehrte Beteiligung der Be-
schäftigten, dann müs sen die Effekte der Anerkennungsdimension den mat eriellen 
Anreiz allerdings nicht notwendig konterkarieren. Auch in der Dimension der s ozialen 
Anerkennung sind dann pos itive Effekte auf  die Motiv ation und damit auch auf die  
Akzeptanz möglich.  
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Es gilt in der Konsequenz der Zweidim ensionalität aber auch,  dass negative Effekte 
auf soziale Anerkennung und M otivation, mi thin eine fehlende Akzeptanz des Leis-
tungsentgelts bei den Beschäftigten nicht unm ittelbar mit einem Verfehlen der An-
reizfunktion gleichzus etzen sind. Materi elle Anreize bleiben auch dann wirksam, 
wenn die Betroffenen einen Verzicht auf di ese vorziehen würden. Die Akzeptanz und 
die F unktionalität der leist ungsorientierten Bezahlung s ind deshalb nicht in eins zu  
setzen, auch wenn Zusammenhänge zwischen beiden sehr wohl bestehen.  

Trotz einer grundsätzlichen Au fgeschlossenheit vieler Beschäftigter gegenüber einer  
stärkeren Leistungsorientier ung und einzelnen Beis pielen, wie etwa die Großstadt-
verwaltung V 12, die zeig en, dass unter günstigen Um ständen eine überwiegende  
Zustimmung der Bes chäftigten auch zu k onkreten Systemen leis tungsorientierter 
Bezahlung gewonnen werden kann, mangel t es den eingeführten Systemen an-
sonsten doch häufig an Akzeptanz bei den Beschäftigten. 

Abb. 5: Haltungen zum Leistungsentgelt 
(Personalrätebefragung, Angaben in Prozent)  
„Wie war die Haltung folgender Gruppen zur Einführung von 
Leistungsentgelt?“ 
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Fragt man die Personalräte der Kommunen in NRW danach,  wie die Haltung der Be-
schäftigten zur Einführung von Leistungsent gelt war, dann gibt ei ne deutliche Mehr-
heit von mehr als z wei Dritteln an, diese s ei „negativ“ oder zumindest „eher negativ“ 
gewesen. Lediglich 8% geben an, die Haltung der Beschäftigten zur LOB-Einführung 
sei „eher positiv“ gewesen, an einer eindeutigen Po sitivhaltung unter den Beschäf-
tigten scheint es überall gefehlt zu haben (v gl. Abb. 5). Eine Veränderung hin zu ei-
ner positiv eren Sicht weise leist ungsorientierter Bezahlung durc h die Besc häftigten 
blieb in den Augen der Pers onalräte aus. So g eben 44% der Personalräte an, die 
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„Meinung der Beschäftigten über die LOB“ habe sich gegenüber der ersten Runde 
verschlechtert, während lediglic h 14% ei ne Verbesserung sehen: Diese Tendenz ist 
vor dem Hintergrund der Fallstudien nicht sonderlich überraschend (vgl. auch Tab. 
34). Die Haltung der Führungskräfte 

Die Führungskräfte sind ein kr itischer Faktor für die F unktionsfähigkeit leistungsori-
entierter Bezahlung. Zum ei nen prägen sie als Schnittstelle  zu den Beschäftigten in 
einem erheblichen Maße deren Informati ons- und Kenntnisstand, etwa in Abhängig-
keit davon, ob Mitarbeitergespräche tatsächlich durchgeführt werden oder nicht, zum 
anderen beeinfluss en sie durch ihr Handeln in der Rolle des Bewerters in starkem 
Maße die Praxis des  LOB-Systems selbs t. Widerstand oder verbreitetes Desinte-
resse der Führungskräfte können die Einf ührung von Leistungsentgelt kurzfristig 
scheitern lassen oder mittelfristi g unterl aufen. In den von uns untersuchten Fällen  
wurde deut lich, dass Vorgesetzte oft davor zurückschrecken, ihre Mitarbeiter/innen 
einer leistungsdifferenzierten Beurteilung zu unterziehen und v ielen der Auf wand für 
Mitarbeitergespräche zu groß erschei nt. Neben Führungsaufgaben haben sie meist 
auch noch fachliche Aufgaben abzudecken, deshal b sei, so äußerten sich F ührungs-
kräfte im  Gespräch, der zusätzliche Aufw and durch die leistungsorientierte Bezah-
lung kaum zu bewältigen. Allerdings sollten Führungskräfte nicht – wie es verbreitet 
vorkommt – pauschal einem Feigheitsverdacht ausge setzt oder der Unfähigkeit z u 
Führen und zu Delegieren bezichtigt werd en. Vielmehr sollte in Betracht gezogen  
werden, dass auch im Sinne einer rationa len F unktionserfüllung Gründe v orliegen 
könnten, auf eine leis tungsdifferenzierte Bewertung zu verzichten, etwa wenn nega-
tive Folgen für das Arbeitsklima, kompetitives statt kooperatives Arbeitsverhalten und 
letztlich s inkende Produktivität erwartet  werden. Insbesonder e wenn Systeme ein-
geführt werden, die tatsäch lich mehr Ärger als positiv e Effekte befürchten lassen 
oder den Führungskräften nicht genügend Zeit  zur Verfügung steht, um ein System 
mit der nötigen Sorgfalt zur Anwendung zu br ingen, können somit gute Gründe dafür 
vorliegen, dass Führungskräfte daran kein Interesse haben. 

Nach Angaben der Befragten unserer Pers onalrätebefragung standen die Führungs-
kräfte nur in wenigen Kommunen der Einf ührung von Leistungsentgelt positiv gegen-
über, zumindest die Skepsis war offenbar groß  (vgl. Abb. 5), ihre Haltung ähnelte 
mehr derjenigen der Beschäftigten als der Haltung der Verwaltungsspitze. Während  
23% der befragten Personalräte angeben,  da ss in ihrer Kommune die Führungs-
kräfte das „ eingeführte System der leistungsorientierten Bezahlung insgesamt“ 
„schlecht“ oder (in wenigen Fällen) sogar „sehr schlecht“ finden, schreiben 28% der 
Personalräte den Führungskräften ei ne pos itive Haltung zu (24% „gut“, 4% „sehr 
gut“). Zumindest in der einen oder anderen Ko mmune scheint sich die Haltung der 
Führungskräfte leicht positiv verschoben zu  haben, obwohl sic h das Verhältnis zwi-
schen Führungskräften und Bes chäftigten im K ontext der leistungs orientierten Be-
zahlung eher verschlechtert  hat. Denkbar is t, dass die le ichte Verschlechterung des  
Verhältnisses der Führungskräfte zu ihre n Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch 
eine Verbesserung der Einfluss nahme auf  die Besc häftigten kompensiert werden  
kann (Tab. 42). 



 

 

179

Tab. 42: LOB und Einfluss der Führungskräfte auf die Arbeit 
(Beschäftigtenbefragungen, nur Bewerter/innen, Angaben in Prozent)
„Hat sich Ihr Einfluss als Führungskraft darauf, was oder wie gearbeitet 
wird, durch LOB verbessert?“ 

 Kreis 
V 1 

Gemeinde
V 2 

Stadt 
V 6 

Stadt 
V 7 

Großstadt
V 12 

Verbessert (1) 7 0 0 6 5 

eher verbessert (2) 16 0 18 13 12 

teils, teils (3) 73 100 71 69 74 

eher verschlechtert (4) 4 0 11 13 8 

verschlechtert (5) 0 0 0 0 2 

Mittelwert 2,76 3,00 2,93 2,88 2,89 

 

 

Die Haltung der Personalräte 

Auch die Mehrheit der Persona lräte stand der Einführung leistungsorientierter Be-
zahlung skeptisch gegenüber. W ährend 27% angeben, die Einführung „positiv“ oder 
„eher positiv“ gesehen zu haben, war die Halt ung von  17% der Personalrät e dazu  
„negativ“ und zu 25% „eher negativ“, die anderen 30% standen der Einführung weder 
positiv noch negativ  gegenüber (vgl. Abb 5) . Eine im Mittel eindeutige (MW: 3,24), 
jedoch keineswegs  durchgängige Ablehnu ng. Bemerkenswert ist vor dem Hinter-
grund der verbreiteten Skepsis, dass das ei nmal eingeführte System dann von einer 
starken Minderheit von 40% der  Personalräte (eher) positiv  bewertet wird. Weiter e 
34% erkennen daran sowohl gute als auch schlechte Seiten („ teils, teils“) und 26%  
der befragten Personalräte betrach ten das  eingeführte System als „schlecht“ oder 
„sehr schlecht“ (vgl. A bb. 6). Damit kann zwar ni cht die Rede davon sein, dass die  
Personalräte in ihrer Mehrheit eine akti v zustimmende Haltung einnehmen würden,  
doch die Zustimmung überwiegt gegenüber der Abl ehnung. Die Personalräte  stehen 
ihrer eigenen Einsc hätzung zufolge der le istungsorientierten Bezahlung damit deut-
lich positiver gegenüber als die Führungskräfte und insbesonder e die Besc häftigten, 
der einzigen Gruppe, bei der in den Aug en der Personalräte die  Ablehnung über-
wiegt. 
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Abb. 6: Bewertung Leistungsentgelt insgesamt  
(Personalrätebefragung, Angaben in Prozent) 
„Abgesehen von Einzelheiten: Wie wird das bei Ihnen eingeführte System der 
leistungsorientierten Bezahlung insgesamt beurteilt?“ 
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Diese in der Tendenz positive Haltung der Personalräte mag vor dem Hintergrund 
der heftigen Konflikte auf der tarifpolitischen Ebene überraschen; sie überraschte uns 
auch vor dem Hintergrund der heftigen Ab lehnung de s Leistungsentgelts, die auf 
Ver.di-Konferenzen z u beobac hten war. Eine differenzierende Betrachtung macht 
deutlich, dass sich die Bewertung der LOB bei den befragten Personalrät en (83% 
geben an, Personalr atsvorsitzende zu sein, 11% stellvertretende Vorsitz ende, an-
sonsten handelt es sich um Spezialisten für Entgeltfragen) nach deren Gewerk-
schaftsmitgliedschaft differenziert. Personal räte mit Ver.di-Mitg liedschaft bewerten 
die Systeme deutlich negativer als Mitglieder  der DBB/Komba und nicht organisierte 
Personalräte (vgl. Abb. 7). Während di e Personalräte ohne Ge werkschaftsmitglied-
schaft (22% der Befragten, die 5% der Be schäftigten repräsentieren) ebenso wie die  
Personalräte mit einer DBB/Komba-Mitglied schaft (31% der Befr agten, die 16% der  
Beschäftigten repräsentieren) Leistungsentgelt überwiegend positiv bewerten, lehnen 
Personalräte, die angeben, Mitglied bei Ver.di  zu sein ( 47% der Befragten, die 79% 
der Beschäftigten repräsentieren), das bei ihnen eingeführte System leistungsorien-
tierter Bezahlung im Mittel ab. 35%  der let zteren finden das Sy stem „schlecht“ oder 
sogar „sehr schlecht“, während es 27% für „gut“ oder  „sehr gut“ halten. 38% sehen 
teils gute, teils schlec hte Momente. Auch unter den Ver.di-Personalräten werden die 
Systeme damit wenig einhellig beurteilt. 



 

 

181

 

Abb. 7: Bewertung Leistungsentgelt insgesamt: Personalrat 
(Personalrätebefragung, Angaben in Prozent)  
„Abgesehen von Einzelheiten: Wie wird das bei Ihnen eingeführte System der 
leistungsorientierten Bezahlung insgesamt beurteilt?“ 
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Ähnlich deutliche Unt erschiede zeigen si ch bei der Bewertung der Leistungsentgelt-
systeme, wenn nach der Größe der Komm unen differenziert wird. Demnac h bewer-
ten Personalräte kleinerer Kommunen ih r LOB-System deutlic h häufiger mit „gut“ 
(38%) oder sogar „sehr gut“ (25%) als die Personalräte in größeren Kommunen.  
Während in Städten ab 50.000 Einwohner n negative Bewertungen überwiegen, be-
wertet in Gemeinden mit weniger als 10. 000 Einwohnern lediglich ein Z ehntel der 
Personalräte das eingeführte System leist ungsorientierter Bezahlung neg ativ. Ein 
Befund, der überraschen sollte, da auf tarifp olitischer Ebene, zum Teil auch auf Sei-
ten des Ar beitgeberverbandes, mitunter besondere Umse tzungsschwierigkeiten ge-
rade in kleineren Kommunen aus gemacht wur den. Das Argument, die leistungsori-
entierte Bezahlung sei wegen des hohen Umsetzungsaufwands  insbesondere für  
kleinere Kommunen ungeeignet, lässt sich anhand dieser Ergebnisse jedenfalls nicht 
bestätigen. 

Die eher negativen Bewertungen der leist ungsorientierten Bezahlung in größeren  
Kommunen könnten daran liegen, dass es  in entsprechend großen Verwaltungen de 
facto schwieriger ist, ein betriebliches System zu entwickeln, das den Anforderungen  
komplexer Organisationsstrukturen entspri cht, oder das s sich W iderstände von Füh-
rungskräften leichter formieren können. Alle rdings ist auch fest zuhalten, dass sic h 
die stärkere Ablehnung von Leistungsentgel t in größeren Kommunen mit der stärke-
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ren Ablehnung bei Ver.di-Personalräten überlagert. Eine Deutung könnte sein: In den 
großen Kommunen sind aufgek lärte, der Arbeitnehmerinteressen bewusste,  durch-
setzungsstarke Personalräte zu finden, während in den kleineren Kommunen mit 
einer größeren Arbeitgebernähe gerechnet werden muss. Oder anders gefasst: Per-
sonalräte aus großen Kommunen und Ver.di -Mitglieder unter den Personalräten sind 
enger an tarifpolitische Debatten angeschlo ssen, haben stärker an Konferen zdyna-
miken teil, die sich nicht zuletzt auch in ei nem Wechselspiel mit den tarifpolitischen  
Aktivitäten der Arbeitgeberve rbände entwick eln und folgen damit einer anderen In-
teraktionsdynamik als  lediglich örtlich ve rankerte Personalräte. Die Ver.di-Personal-
räte größerer Städte sind mi tunter persönlich Mitspieler  auf zwei Ebenen, der be-
trieblichen sowie der tarifpo litischen, die jeweils einer eigenen Logik folgen und sich 
aufeinander auswirken. 

Gewichten wir die Personalräte nach den Be legschaftsstärken ihrer jeweiligen Kom-
munen, dann nimmt die Zustimmung zum ei ngeführten System der  leistungsorien-
tierten Bezahlung deutlich ab: Jene 40% der Personalr äte, die das System der LOB  
„sehr gut“ oder „gut“ finden, repräsentieren lediglic h 24% der Beschäftigten, die 23%  
ablehnenden Personalräte hingegen kom men aus Kommunen, in denen 53% der  
Beschäftigten tätig sind. Während der Mittel wert auf der 5er-Skala der Bewertung in 
der Fallperspektive mit 2,86 im Bereich der  positiven Z ustimmung liegt, sackt er mit 
Blick auf die nach Beschäftigten gewichteten Angaben der Personalräte sehr deutlich 
auf 3,53 ab. 

Doch auch ganz abgesehen von der Zahl der von ihnen jeweils  repräsentierten Be-
schäftigten, wäre ein Schluss aus der im Mittel eher positiven Bewertung der vor Ort 
eingeführten LOB-Systeme durch die Personalräte (Mittelwert 2,86 auf der 5er-Skala 
von 1 = „sehr gut“ bis 5 = „schlecht“) auf eine positive Be wertung des  § 18 TVöD 
voreilig. Es finden sich weder unter den Ve r.di-Mitgliedern, noch unter den Unorgani-
sierten von der Regelung begeis terte Perso nalräte, vielmehr überwiegt die Ableh-
nung bei Personalräten aller Gruppen. 15%  aller Personalräte stehen der T arifregel 
positiv gegenüber, 55% negativ. Befragte Pe rsonalräte, die angeben Ver.di-Mitglie-
der zu sein, bewerten den § 18 TVöD zu 78% mit „schlecht“ oder „sehr schlecht“ (vgl. 
Tab. 43). Zunächst fließt in dies e Frage auch die Auffassung der jenigen mit ein, die 
aus einem der dargelegten Gr ünde kein LOB-System etab liert haben. Darüber hin-
aus mag daraus zu schließ en sein, dass etliche Pers onalräte der Auffassung sind, 
die Betriebsparteien hätten vor Ort trot z der Regelungen des § 18 zu einer akzep-
tablen Verfahrensweise gefunden. Wobei zu letzteren beis pielsweise auch Fälle v er-
einbarter Pauschalausschüttung zählen dürften. 
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Tab. 43: Bewertung des § 18 TVöD durch die Personalräte 
(Personalrätebefragung, Angaben in Prozent) 
„Abgesehen von eventuellen Umsetzungsproblemen im Detail: Wie beurteilen 
Sie die Tarifregelung zur leistungsorientierten Bezahlung nach § 18 TVöD 
insgesamt?“ 

 Alle Nichtmitglieder Ver.di-Mitglieder DBB/Komba-Mitgl.

Sehr gut (1) 0 0 0 0 

Gut (2) 15 24 5 24 

Teils, teils (3) 30 42 17 40 

Schlecht (4) 35 20 42 33 

Sehr schlecht (5) 20 13 36 3 

Mittelwert 3,61 3,23 4,10 3,14 

 

Allerdings ist nicht anzunehmen,  dass sich hinter der, verglichen mit der Bewertung 
des § 18, höheren Z ustimmung zu vor Ort angewandten Systemen lediglich die Z u-
stimmung zu einer offenen oder  informellen Praxis des Unterlaufens leist ungsdiffe-
renzierter Ausschüttung spi egelt. Auch unter den Per sonalräten stoßen Statements, 
die für eine grundsätzliche Leist ungsdifferenzierung st ehen („ Wer sich mehr Mühe 
gibt, soll auch mehr verdienen“, vgl. Tab. 44), nur bei wenigen Befragten auf aus-
drücklichen Widerspruch, auch wenn mit Bli ck auf realisierbare Leistungsentgeltsys-
teme die Skepsis wiederum sehr ausgeprägt  ist. Generell scheint für die Personal-
räte zu gelten, dass das Prinzip einer nach Leistung differenzierten Bezahlung eine 
ebenfalls eher prinzipielle Zustimmung erfährt, die praktische Umsetzung in Form der 
vor Ort entwickelten Systeme dann etwas sk eptischer, wenn auch nicht generell ab-
lehnend beurteilt wird, wohi ngegen der § 18 TVöD selbst  nur sehr wenige Anhänger 
findet. Zudem scheint  leistungsorientierte Bezahlung in den Augen vieler Personal-
räte nicht unverzichtbar zu sein, wenn es um die Qualit ät der von den Besc häftigten 
erbrachten Arbeit geht, denn letztere leis ten nach ihrer Einschätzung ohnehin „mit 
und ohne LOB“ in rund 77% der Fälle gute Arbeit. 

Sehen wir von jenem Unbeh agen ab, das  zustande kommt, weil das Setzen materi-
eller Anreize als Zweif el an der intrinsi schen Motivation gedeutet werden kann, und  
das etliche Personalr äte mit vielen Beschä ftigten teilen, dann sind es vornehmlic h 
vier Punkte, an denen die Personalräte ihre Kritik am Leistungsentgelt und insbeson-
dere am § 18 TVöD festmachen: (1) mangel nde Gerechtigkeit, (2) zusätzlicher Leis-
tungsdruck, (3) die Finanzierung des Star tvolumens sowie (4) die Kosten  und der  
Aufwand für die leistungsorientierte Bezahlung. 
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Tab. 44: Diverse Aussagen zur leistungsorientierten Bezahlung  
(Personalrätebefragung, Angaben in Prozent) 
„Finden folgende Aussagen Ihre Zustimmung?“ 

 
stimme zu stimme 

teilweise zu 
stimme 
nicht zu 

„Wer sich mehr Mühe gibt, soll auch mehr 
verdienen“ 

42 52 6 

„Es gibt kein gerechtes LOB-System. Ich bin 
strikt dagegen“ 

40 33 27 

LOB ist eine gute Sache 9 40 51 

„Die Beschäftigten leisten mit und ohne LOB 
gute Arbeit“ 

77 19 4 

 

 (ad 1) Ungerecht ist nach Leistung differenzierte Bezahlung in den Augen der Perso-
nalräte nicht primär, weil j ede Form differenzierter Bezahl ung abgelehnt würde, eine 
Differenzierung der Verdienste nach Anfo rderung und Qualifikation wird durchaus 
akzeptiert. Lediglich die neu ei ngeführte Entgeltgruppe 1 so wie in sich nic ht stim-
mige, diskriminierende Formen der Differ enzierung s tehen hier  unter Kritik. Auch 
eine Differenzierung nach Leist ung wird v on den meisten nicht per se als ungerecht 
verstanden. Ungerecht wird Leist ungsentgelt in den Augen vieler Personal- und Be-
triebsräte vornehmlich durch den Umstand, dass keine rationale Beziehung zwischen 
der von den Beschäftigten erbrachten Leist ung und dem differenziert auszuschütten-
den Leistungsentgelt hergestellt we rden könne. Die Kritik rich tet sich dabei nicht nur 
auf Mängel der Umsetzung, die im Prinzi p behoben werden könnten, sondern zwei -
felt auch generell an der Me ssbarkeit von Leistung im ö ffentlichen Dienst. Ist Mess-
barkeit nic ht gewährleistet, so wird argument iert, fehlt auch die Grundlage für eine 
objektive und damit für eine ger echte Bewertung. Betont wird d ann beispielsweise, 
dass die Komplexität der Tätigkeiten etwa  im Bereich der Sozial- und Er ziehungs-
dienste sic h nicht in messbare Ziele fa ssen oder mit messbaren Kriterien erfassen 
lasse. Bet ont wird dann sowohl die dara us zwingend folgende Messungenauigk eit 
als auch die Ungerec htigkeit im Querverg leich zwisc hen den Beschäftigten, aber 
auch das hohe Ris iko der Fehlsteuerung bei der notwendig selektiven Aus wahl der 
Ziele oder Messkriterien. Insbesondere an  der Systematisc hen Leistungsbewertung 
wird häufig, durchaus in ei nem gewissen Einklang mit den Erfahrungen aus anderen 
Branchen und mit der Kritik vieler Beschäfti gter, der Schwachp unkt der Subjektivität 
hervorgehoben und m eist mit dem Stichwort eines „Nasenfaktors“ bedacht. Wobei 
allerdings, um Missverständnisse zu verme iden, darauf hingewiesen werden soll,  
dass auch die Kritik an Ungerec htigkeit und fehlender  Messbarkeit keineswegs von 
allen Personalräten geteilt wird. 
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Abb. 8: Gerechtigkeit der Bewertung 
(Personalrätebefragung, Angaben in Prozent) 
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Sind die Beschäftigten im Großen und Ganzen der Meinung,
dass die Bewertung der Leistungen zutreffend war? MW: 2,81

Verteilen sich die Leistungsprämien unter den Kolleginnen und
Kollegen gerecht, die direkt (bzw. in einem

Bewertungsbereich) zusammenarbeiten? MW: 2,46

Nehmen Sie an, dass die Vergabe von Leistungsprämien in
Ihrer Einrichtung insgesamt weitgehend gerecht erfolgt? MW:

2,68

ja eher ja   teils, teils eher nein   nein

 

Danach gefragt, ob sie annehmen, dass die Ve rgabe von Leistungsprämien in ihrer  
Einrichtung „insgesamt weitgehend gerecht erfolgt“ antworten 9% der Personalräte 
mit „ja“, 37% mit „eher ja“, hingegen lediglich 18% mit „eher nein“ und nur  2% mit 
„nein“ (34% „teils, teils“), das arithmetische Mittel liegt  mit 2,68 deutlich im positiven  
Bereich. Noch etwas positiv er fällt die Eins chätzung der Gerechtigkeit der Vergabe-
praxis im Hinblick auf Koll eginnen und Kollegen aus, die direkt bzw. in einem Be-
wertungsbereich zus ammenarbeiten; der Mittelwe rt auf der 5er-Skala  liegt hier bei 
2,46. Schließlich wird auch die Frage, ob aus Sicht der Personalräte die Beschäftig-
ten die Bewertung ihr er Leistung im Großen und Ganzen für zutreffend halten, eher  
bejaht: Das arithmetische Mitte l beträgt 2,81 (vgl. Abb. 8). Zwar kommt auch bei s ol-
chen Fragen durch einen relativ hohen Ante il an Angaben, die weder eine bejahende 
noch eine verneinende Antwort geben ( „teils, teils“), zum Ausdruck, dass die nega-
tive Wahrnehmung nicht selten um vorsichtige Zweifel anderer ergänzt werden muss, 
doch gleic hwohl ein großer Teil der Pe rsonalräte offenbar  die Wahrnehmung hat,  
dass Gerechtigkeit im Rahmen leistungsorientierter Bezahlung möglich ist.  

Vor dem Hintergrund, dass erstens nicht von der Hand zu weisen  ist, dass mitunter 
mit der Systematischen Leistungsbewertung de facto nur die mangelhafte Praxis der 
im öffentlichen Dienst traditi onellen Regelbeurteilung und das  bei unilateralen Beur-
teilungsverfahren stets bestehende Problem der Vorges etztenwillkür und der subjek-
tiven Verzerrung perpetuiert wird, und zwei tens das Deutungsangebot „Nas enfaktor“ 
im Feld weit verbreitet ist, darf di e von den Personalrät en wahrgenommene Bewer-
tungsungerechtigkeit allenf alls wegen ihrer geringen Ausprägung überraschen. Au-
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ßerdem kann Kritik an der Angemessenhei t von Leistungsmessung und -bewertung 
nie gänz lich ausgeräumt werden. Denn selbst verständlich spiegeln Verfahren zur 
Bewertung von Arbeit die Realit ät nie schli cht wider. Das gilt für die zur Eingruppie-
rung führende Tätigk eits- bzw. Arbeits bewertung und die zum Leistungsent gelt füh-
rende Leistungsbewertung allerdings gleichermaßen.  

Leistungsbewertungen sind nic ht einfach kons tativ, sondern performativ: es zählt  
weniger der Wahrheitsgehalt als  der Erfolg  (Ortmann 2004: 66). A llerdings wird der 
schwierigere und monetär erheblich relevantere Wertvergleich ungleicher Tätigkeiten 
(z.B. Müllwerker mit Erzieherin, vgl. auch England 1992) weniger in Zweifel gezogen 
als die Bewertung ähnlic her Le istungen. Auch gelingt es in einer kapitalistischen  
Marktwirtschaft, nahezu allem einen Preis zu geben und miteinander ins Verhältnis 
zu setzen. Eingedenk des Umstands, dass si ch der Monatsverdienst eines Tarifbe-
schäftigten des öffentlichen Dienstes in ein exaktes Verhältnis zu einer bestimmten 
Anzahl von Fruchtjoghurts setzen lässt (u nd dies e Relation, wenngleic h vermittel t, 
zudem im Tauschakt als mehr oder weni ger gerecht wahrgenom men werden kann), 
erscheinen die Bedenken gegenüber der Me ssbarkeit von Leistung bei ähnlichen 
Tätigkeiten eher irritierend – ohne bezweif eln zu wollen, dass auch Leistung „eine  
hochkomplexe und unbestimmte Kategorie“ dar stellt (Voswinkel/Kocyba 2 008: 26).  
Offenbar erscheinen auch größ ere Entgeltdifferenzen zwischen Tätigkeiten so lange  
unproblematisch, wie sie in etwa gesellsc haftlich ver ankerten Statusunterschieden 
folgen. Vollständige, authent ische und nic ht bezweifel bare Wider spiegelungen von  
Leistungen sind Leistungsbewertungen z weifelsfrei a llerdings nie, sondern selbst  
unter günstigsten Vor aussetzungen stets di e reale Leistung verdünnt artikulierende,  
bestenfalls sozial geteilte Repräsentationen der Wirklichkeit. Die in e inem sehr 
grundsätzlichen Sinne stets berechtigte Kr itik an einem Mangel an Bewert ungsge-
rechtigkeit dürfte deshalb insbesondere dort auftreten, wo divergente Gerechtig-
keitsmaßstäbe der Betriebsparteien aufeinander treffen, häufig als Vorstellungen von 
einem angemessenen Ausschüttungsmuster artikuliert, und in keinem Verhand-
lungsprozess austariert werden können. 

(ad 2) Viele Personalräte hegen auch Bef ürchtungen, mitte ls leistungsorientierter 
Bezahlung könnte der Leistungsdruck auf die Bes chäftigten zunehmen.  Etwa die 
Hälfte der Personalrät e nimmt an, dass mi t der Einführung der leistungsorientierten 
Bezahlung der eigene Arbeitgeber auch das Ziel ver folge, mehr Leistungs druck zu  
installieren (18% „trifft zu“, 30% „trifft eher zu“), ähnlich viele s ind auch der Auffas-
sung, dass der Leistungsdruck mit der Einführung auch wirkl ich zugenommen hab e 
(9% „zugenommen“, 43% „eher zugenommen“). Die Befürchtung zunehmenden 
Leistungsdrucks scheint somit nicht unbegr ündet zu s ein, wobei jedoch im Kontext 
anderer Angaben betrachtet (e twa zur wenig aus geprägten Schwere der Zielerrei-
chung oder der Erfüllung von Leistungskriter ien) hier keine allz u ausgeprägte Zu-
nahme von Leistungs druck als Folge der LOB- Einführung unterstellt werden sollte. 
Auf die ins gesamt begrenzten Effekte der  eingeführten LOB-S ysteme werden wir 
noch einmal zurückkommen.  

Leistungsverdichtung erfolgt auch bei komm unalen Arbeitgebern zw eifelsfrei seit 
längerem, allerdings bedarf es dazu nic ht zwingend der leistungsorientierten Bezah-
lung. Etwa im Bereic h der pers onenbezogenen Dienstleistung wie den Sozial- und 
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Erziehungsdiensten oder auch in Krankenhäusern würden viele Beschäftigte ohnehin 
schon an ihren Belas tungsgrenzen arbeiten, weshalb eine weitere Leistung ssteige-
rung gänzlich abwegig sei, so beispielsweise ein Betriebsrat des Krankenhauses K 1. 
Nicht nur in Krankenhäusern und Betrieben, auch in den Kommunalverwaltungen gilt 
vielen Arbeitnehmervertretungen die Arbeit sbelastung der Besc häftigten als hoch.  
Diesen As pekt gilt es  umso mehr zu beac hten, als in unserer Befragung über die 
Hälfte der befragten Personalrät e angibt, ih res Erachtens seien die Beschäftigten  
durch ihre Arbeit „stark“ (3%) oder „eher stark“ (49%) belastet, 47% der Personalräte 
sehen die Beschäftigten einer mittleren Belastung ausgesetzt, aber nur 1% stufen die 
Belastung als „eher gering“ ein (die Angabe, „gering“ wurde gar nicht gewählt), der 
Mittelwert auf der 5er-Skala von 1 = „gering“ bis 5 = „stark“ liegt bei den Angaben der 
Personalräte zur Arbeitsbelastung bei 3, 54 (die Standardabweichung von 0,582 sig-
nalisiert zudem eine relativ hohe Über einstimmung der Angaben). Wird vor dem 
Hintergrund der ohnehin berei ts erfolgten Leistungsverdichtung versucht, die Steige-
rung der Leistungsintensität in den Mittelpunk t der LOB-Praxis zu stellen, wird letz-
tere mitunter als Zynismus verstanden und dürfte nicht nur der Akzeptanz wenig för-
derlich sein, sondern auch Demotivation bei den Beschäftigten evozieren.  

(ad 3) Ein der Akzeptanz abträglicher Umstand war die dargelegt e Finanzierung des 
1%igen St artvolumens aus bis dahin fixen Entgeltbestandteilen. Vornehmlich bei 
Personalräten mit ausgeprägt gewerkschaftlicher Orientierung, die das Leistungsent-
gelt auch aus einer tarif- und verteilungspolit ischen Perspektive betrachten, liegt hier 
ein entscheidender „Geburtsfehler“ des § 18 TVöD. Für viele dieser Personal- und 
Betriebsräte, die auß erdem die größer en Kommunen repräsentie ren, und auch häu-
fig gewerkschaftliche Funktionen inne habe n, kommt eine Akzeptanz des § 18 des-
halb aus einer verteilungspolit ischen Perspektive nicht in Frage. Eine Akzeptanz des  
§ 18 stünde bei dieser Gruppe, die nicht nu r die Mas se der Bes chäftigten repräsen-
tiert, sondern auch gewerkschaftsintern einf lussreich ist, symbolisch auch für eine 
Akzeptanz der Umv erteilungspolitik der Arbeitgeberseite , wie sie im Kontext d er 
TVöD-Einführung zumindest de facto erfolgte, und ist deshalb nicht nur davon ab-
hängig, welche Effekte mit der Einführung der leistungsorientierten Bezahlung erzielt  
werden.  

(ad 4) Eine ebenfalls verbreit ete Kritik unter Personal- und Betriebsräten macht sich 
am finanziellen, vor allem jedoch am zeitli chen Aufwand fest, der für den Betrieb v on 
Leistungsentgeltsystemen nötig ist. Aus fin anzieller Perspektive erscheinen insbe-
sondere die Kosten in Relati on zum geringen Verteilu ngsvolumen als wesentlich zu  
hoch, weshalb entweder die Abschaffung der LOB oder eine Ausweitung des Volu-
mens gefordert wird (19% der Personalräte stimmen voll und 21% teilweise zu, dass 
das Volumen ausgeweitet werden solle). Im Mi ttelpunkt der Kritik  vieler Personalräte 
stehen allerdings weniger die finanziellen Ko sten, sondern der z usätzliche zeitliche 
Aufwand für Schulungen, Informationsveranstaltungen, Mitarbeitergespräche, der bei 
einer ohnehin hohen Arbeitsbel astung geleistet werden müsse, ohne dass man sich 
davon relevante Effekte versprechen könne.  Auch diese Kritik  wird keineswegs von  
allen Arbeitnehmervertretern geteilt. Abgesehen von den anderen Einflüssen auf die  
eher ablehnende oder befürwort ende Haltung der Personalräte, spielt an diesem  
Punkt eine Rolle, wie der zeitliche Aufwan d für die Beschäftigten und insbesondere  
die Führungskräfte gedeutet wird: als Au fwand oder als Nutzen. Zielvereinb arungs-
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gespräche beispielsweise können ebenso als faux frais wie als das impliz it eigentli-
che Ziel eines LOB-Systems verstanden werden. Bis zu drei  Gespräche im  Jahr zu 
führen, um 1% aussc hütten zu k önnen, erscheint in einer Kostenperspektive unver-
hältnismäßig und ineffizient, in einer Nu tzenperspektive hingegen könnte gerade der 
geringe Betrag, mit dem eine st attliche Zahl an Mitarbeitergesprächen initiiert wurde, 
als effizient gelten. Doch hier fehlt es den Personal- und Betriebsräten an einheitli-
chen Bewertungskriterien, die orientierende Kraft der Gewe rkschaft Ver.di ist an die-
sem Punkt wenig ausgeprägt. 

Akzeptanz der leistungsorientierten Bezahlung bei den kommunalen Arbeitgebern 

Auch unter  den kom munalen Arbeitgebern ist leistungsorientierte Bezahlung nicht 
unumstritten. In der G emeinde V 2 beispiel sweise steht der Bürgermeister leis tungs-
orientierter Bezahlung neg ativ gegenüber, lässt jedoch dem in dies er Frage stark  
engagierten Personalverantwortlichen weitgehend freie Hand,  solange keine Quotie-
rung eingeführt wird. Neben auch auf Ar beitgeberseite mitunter vorkommender 
Grundsatzkritik ist es j edoch vor allem das  geringe Ausschüttungsvolumen, das sehr 
verbreitet Kritik auf sich zieht und mitunter auch von einer Umsetzung abhält. Obwohl 
der KAV NW in dieser Frage eine klare Po sition ent wickelt hat, eine Stärk ung der 
Führungskompetenz der Vorges etzten anstrebt und den zeitlic hen Aufwand für das 
Wahrnehmen der Führungsfunk tion und auch von Mitarbeitergesprächen nicht als 
Aufwand, sondern als  Nutzen betrachtet, hat sich in dieser Frage auch bei den Ar-
beitgebern noch kein e einheitliche Deutung dur chgesetzt. Zwar gebricht es der VKA 
anders als Ver.di beim Thema weniger an einer klaren Be schlusslage, doch die ori-
entierende Kraft des Verbandes ist auc h auf Arbeitgeberseite durchaus begrenzt,  
zum einen, da es ihm an den  Ressourcen zu fehlen s cheint, um die  Umsetzung in  
der Fläche zu begleiten, zum anderen jedoch auch, weil eine aktive Umsetzungspoli-
tik vor dem Hintergrund von v orgabenorientiertem Verwaltung shandeln und Ver-
rechtlichung („Tarifautomatik“) im öff entlichen Dienst bisher Arbeitgeberverbänden 
noch weniger nahe liegend erschienen sein muss als in der Privatwirtschaft. 

Aus der Sicht der Personalräte stand in 17% der Kommunen die Verwaltungsspitze  
der Einführung von Leistungsent gelt „negativ“ oder „eher negativ“ gegenüber, bei 
weiteren 19% war weder eine negative noch  eine positive Haltung ausgepr ägt oder 
zumindest für die Personalräte erkennbar. In fa st zwei Dritteln der Fälle jedoch war  
die Haltung der Verwaltungsspitze „positiv“ (34%) oder „eher positiv“ (30%) (vgl. Abb. 
5). Das „eingeführte System der leistungsorientierten Bezahlung“ wird dann auch von 
einer knappen Mehrheit (52%) i n der Verwal tungsspitze, so die Darstellung der Per-
sonalräte, mit „gut“, und von weiteren 16% sogar mit „sehr gut“ bewertet. Zwei Drittel 
der Verwaltungen bet rachten damit ihr etabliert es Sy stem offenbar als Erfolg (vgl.  
Abb. 5). Zwar sprechen diese Daten und die Erfahrungen aus unseren Fallstudien  
dafür, dass viele Kom munen nicht auf die Einführung von Leist ungsentgelt gedrängt 
haben, doch inzwischen überwiegt offenbar mehr noc h als unter den Personalräten 
die Zustimmung. 
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Tab. 45: LOB-Bewertung der Verwaltungsspitze nach Einwohnerklassen 
(Personalrätebefragung, Mittelwerte) 
„Abgesehen von Einzelheiten: Wie wird das bei Ihnen eingeführte System 
der leistungsorientierten Bezahlung insgesamt beurteilt? - Von der 
Verwaltungsspitze“ 

100.000 und mehr 2,55 

50.000 bis unter 100.000 2,46 

20.000 bis unter 50.000 2,37 

10.000 bis unter 20.000 2,36 

unter 10.000 1,63 

Kreise 2,38 

Mittelwerte einer 5er-Skala von 1 = „sehr gut“ bis 5 = „sehr schlecht“. 

Allerdings sollte auch aus Akzeptanz auf der  Seite der Verwaltungsspitze nicht un-
mittelbar auf verbreitete Funktionalität geschlossen werden. I mmerhin 22% der Per-
sonalräte geben an, es treffe zu, dass der  eigene Arbeitgeber mit der LOB-Umset -
zung „keine besonder en Ziele“ verfol gt habe, weitere 12%, dies würde „eher“ zutref-
fen. Bemerkenswert ist, dass – zumindest wi rd dies von den Personalräten s o wahr-
genommen – auch v on den Verwaltungss pitzen das  „eingeführte System der leis-
tungsorientierten Bezahlung insgesamt“ in den kleineren Kommunen besser bewertet 
wird als in den größeren Städten (vgl. Tab. 45). Zw ar scheint echte Begeisterung  
über das eingeführte LOB-S ystem nur in den kleine n Kommunen zu herr schen,64 
doch in allen Einwohnergrößenklassen dominieren positive Bewertungen. 

Weitere Entwicklung der Akzeptanz 

Abschließend kann gesagt werden, dass die leistungsorientierte Bezahlung bislang  
bei ihren Hauptzielgruppen, den Führungskräften, vor allem jedoch bei den Beschäf-
tigten, auf eher schwache A kzeptanz stößt und es somit trotz der überwiegend ho-
hen Akzeptanz auf Arbeitgebers eite und auch  einer zustimmenden Tendenz unter 
den Personalräten (soweit es nicht um den § 18 TVöD, sondern die vor Ort ange-

                                            

64  Wobei daran zu erinnern ist, dass es sich bei den Kommunen mit weniger als 10.000 Ein-
wohnern ungewichtet u m lediglich 10 Fälle ha ndelt, möglicherweise e rfolgte zudem eine 
gewisse Selektion der  in dieser Fra ge besonders engagierten Personalräte. Da üb erdies 
die Bewertung der Verwaltungsspit ze hier nur  aus der Sicht der Personalräte wie derge-
geben werden kann, be steht eine r elativ große Gefahr der Verzerrung in der Kate gorie 
der kleinen Kommunen. 
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wandten Systeme geht) fraglic h scheint, ob die beabsichtigten Wirkungen a uf breiter 
Basis erzielt werden können.  

Es könnte freilich angenommen werden, es sei nur eine Frage der Zeit, bis das neue 
Instrument sukzessiv e verbessert, eine gewisse Routine im Umgang damit einge-
kehrt ist und in der Folge die Akzeptanz  auch b ei den Besc häftigten zunimmt. Bis-
lang zeichnet sich ein solcher Zuwachs an Akzeptanz bei den Beschäftigten aller-
dings noch nicht ab. Z war hat sich dem Eindruck der Personalräte zufolge die Quali-
tät der Praxis  der LOB ge genüber der ersten Bewertungsr unde in etwas m ehr Kom-
munen verbessert denn verschlechtert, auch  die Zahl der Reklamationen ging zu-
rück. Die Meinung der Beschäftigten über die leistungsorientierte Bezahlung hat sich 
in den Augen der Personalräte seither jedoc h deutlich verschlechtert (vgl. Tab. 46),  
eine Negativtendenz, die sich auch in den Be schäftigtenbefragungen zeigte. Auch ist 
das Thema LOB noch immer Streitgegens tand: in über der Hälfte der Kommunen 
(53%) geben die Per sonalräte an, es gebe „ heute (noch) Streit um das Leistungs-
entgelt“. 

Tab. 46: Veränderungen der LOB-Praxis gegenüber der ersten Runde  
(Personalrätebefragung, Angaben in Prozent) 

 „Wie ist Ihr Eindruck: Hat sich 
die Praxis der LOB gegenüber 
der ersten Runde inzwischen 

verbessert oder verschlechtert?“

„Wie ist Ihr Eindruck: Hat sich 
die Meinung der Beschäftigten 
über die LOB gegenüber der 

ersten Runde inzwischen 
verbessert oder verschlechtert?“

Verbessert (1) 0 0 

eher verbessert (2) 30 14 

teils, teils (3) 48 42 

eher verschlechtert (4) 21 39 

Verschlechtert (5)  2 5 

Mittelwert 2,94 3,35 

 

Wie es mit der Entwicklung der Akzept anz weitergeht, dürfte auch davon abhängen,  
wie es um die Funktionalität der leistungs orientierten Bezahlung bestellt ist, welch e 
Schlüsse die Tarifparteien daraus ziehen und welc he Orientierungshilfen un d Deu-
tungsangebote sie den Betriebsparteien und den Beschäftigten sowie den Führungs-
kräften zukommen lassen. Uneindeutige Si gnale, wie sie vor Ort, etwa durch das  
Beteuern der VKA für einen Aus bau des Leistungsentgelts eintreten zu wollen einer-
seits, und der Abschaffung durch die Länder  andererseits, oder die Zustimmung von 
Ver.di zur Erhöhung in der Tarifrunde 2010 zu m einen, bei gleichzeitig immer wieder 
artikulierten Wünschen nach Abscha ffung zum anderen, wahrgenommen werden, 
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werden hier andere Wirkungen haben als klar e Orientierungen pro oder kontra Leis-
tungsentgelt. Während die Gewerkschaften auf die Beschäftigten und die praktischen 
Erfahrungen der Betriebsparteien schauen, um sich zu orientieren, benötigen letztere 
doch selbs t Orientierungshilfen. Die in  vielen Punkten unterschiedlic hen Haltungen  
von unorganisierten Personalrä ten und s olchen mit einer Ver.di-Mitgliedschaf t spre-
chen trotz des Fehlens einer strategisc hen Orientierung für die Bedeutung von ge-
werkschaftlichen Disk urszusammenhängen. Über die tatsächliche Zukunft der leis-
tungsorientierten Bezahlung werden weder die Tarif- noch die Betriebsparteien allein 
entscheiden. 

4.5.2  Funktionalität der leistungsorientierten Bezahlung 

Der Nutzen leistungs abhängiger Vergütung  als Leistungsanreiz wird immer wied er 
bezweifelt und ist Anlass für Debatten sowohl  unter Wissenschaftlern als auch unter 
Managementpraktikern und Gewerkschaftern. Besonders ausgeprägt sind die Zwei-
fel am Sinn leistungs abhängiger Bezahlun g im öffentlichen  Sektor (bspw. Kess-
ler/Purcell 1992; Brown et al. 2003; OE CD 2005a, 2005b; einen Überblick  über die 
deutsche Literatur zu betrieblic her Leistungspolitik und Leistungsentgelt liefert Matu-
schek 2010). Gleichwohl wird trotz zweife lhafter oder zumindest schwacher Motivati-
onseffekte immer wieder von positiven E ffekten auf die Leistung sfähigkeit der Orga-
nisationen berichtet, etwa in Gr oßbritannien, in dess en öffentlic hen Dienst  bereits 
früh Leistungsentgelt eingeführ t worden war (Makinson 2000;  Prentice et al. 2007). 
Auch erwiesen sich alle Erwartungen bisher als unzutreffend,  es dürfte sich bei leis-
tungsabhängiger Bezahlung im  öffentlichen Diens t um ei n internationales, doc h 
rasch vorübergehendes Modeph änomen handeln. Der Titel eines jüngeren Papers 
von Dav id Marsden versucht das Problem mit Blic k auf den öffentliche n Sektor 
Großbritanniens auf den Punkt zu bringen,  wenn er formuliert: „The Paradox of  
Performance Related Pay Systems: ‘Why do we keep adopting them in the face of 
evidence that they fail to motivate?’“ (Marsden 2009; vgl. auch Marsden 2010). 

Mit Blick auf die, wie gezeigt, geringe A kzeptanz des Leistungsentgelts bei den Be-
schäftigten sowie die kritische Haltung der  erwähnten Motivationsforschung, scheint  
zumindest eine sk eptische Erwar tung gegenüber  der F unktionalität der leistungsori-
entierten Bezahlung als Instrument zur Motivations- und damit  Leistungssteigerung 
im öffentlichen Dienst  durchaus angebracht . Insbesondere in Fällen, in denen Leis-
tungsentgeltsysteme den Beschäftigten in starkem Maße als auf Kontrolle und Sank-
tionierung setzend erscheinen,  war damit zu rechnen, dass durch die Ver drängung 
intrinsischer Motivation negative Wirkungen auf die Motivation a uftreten würden. Mit 
eher positiven Effekten konnte allerdings  dann gerechnet werd en, wenn der mone-
täre Anreiz von einem  betrieblichen Prozes s flankiert wird, in dem Vertrauen, Kom-
munikation und Eigenverantwortung bes onders hervorgehoben wer den, „social con-
textual conditions that support one’s feelings of competence, autonomy, and related-
ness“ (Ryan/Deci 2000: 65; vgl. auch Frey 1997). Zudem fi nden sich auch in jener 
Literatur, die die Funktionalität von „ performance-related pay“ im Grundsatz nicht 
bezweifelt, etliche Hinweis e auf  möglic he An wendungsfehler von Leistungsentgelt, 
etwa dem Anlegen v on zu vielen oder den  falschen Kriterien (Lazear/Gibbs 2009:  
237ff; vgl. auch Bryson/Fort h 2008; Sadowski 2002;  Breisig 2006: 112; Neu Morén 
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2008: 165; Laws on 2000). Mi t F unktionalitätsproblemen musste deshalb auch dort 
gerechnet werden, wo die S ysteme leistungsorientierter  Bezahlung „handwerklich“  
unzulänglich ausgestaltet und mangelhaft eingef ührt wurden. Auch in solchen Fällen 
könnte sic h zudem das für leistungsor ientierte Bezahlung zur Verfügung stehende 
Entgeltvolumen als zu gering erweisen, um  die Verdrängung intrinsischer Motivation  
zu kompensieren und nennens werte positive Mo tivationseffekte zu erzielen. Jeden-
falls war je nach der Situation vor Ort mi t durchaus unterschiedlichen, allerdings  
kaum mit sehr ausgeprägt positiven Motivationseffekten zu rechnen. 

Motivation und Funktionalität leistungsorient ierter Bezahlung wurden offenbar in wis-
senschaftlichen Debatten mitunter nahezu synonym verwendet und werden auch vor 
Ort von den Betriebsparteien nicht selten gleichgesetzt. Vor diesem Hintergrund wird  
auch nicht selten etwas kurzschlüssig von der Akzeptanz auf Motivation und von Mo-
tivation auf Funktionalität geschlossen. Zw ar sind Ak zeptanz und Motivatio n ausge-
sprochen eng miteinander verknüpft, doch F unktionalität geht weder  in Akzeptanz, 
noch Akzeptanz in F unktionalität auf. Mars den etwa erklärt sich das „paradox of  
performance-related pay systems“ damit, dass während die “ intended consequence 
or perhaps more correctly, anticipated consequence of  performance-related pay – to 
improve the motivation of public servants – has proved elusive (…) the unintended or 
unanticipated consequence was  that although perform ance appears to have im-
proved in several cases, it did so by other means than motivation”, nämlic h durch  
Neuaushandeln von Leistungsstandards und deren Ausric hten an Organisa-
tionszielen (Marsden, 2009: 2; vgl. auch Marsden 2006). 

Doch selbst wenn wir die mit der Einführung von Leistungsentgelt verbundenen Ziele 
nicht auf Motivationssteigerung ver engen – und von einer Ver engung m üsste hier  
tatsächlich die Rede sein, wenn wir uns an die insbesondere von der VKA in tendier-
ten Effekte erinnern –, dann bleiben doc h auch andere mögliche Effekte eines Leis-
tungsentgelts nach § 18 TVöD-VKA auf die Umsetzung durch die Betriebs parteien, 
die Führungskräfte und das faktische Mit wirken der Beschäftigten vor Ort angewie-
sen. Die Akzeptanz wird bek anntlich gerade dann meist zu m zentralen kritischen  
Faktor, wenn ein Sys tem neu eingeführt wi rd und zudem auf die Veränderu ng von 
Verhaltensweisen zielt, wie das beim Leist ungsentgelt der Fall is t. Mangelt es an Ak-
zeptanz, beeinträchtigt dies zumindest di e Funktionsfähigkeit, umgekehrt kann unzu-
reichende Funktionalit ät wiederum die Akz eptanz brüchig werden lassen oder zu 
gänzlicher Ablehnung führen. In  einem organisationalen Kontext mit Interessendiver-
genzen muss damit gerechnet werden, dass si ch die Vorstellungen der Arbeitgeber- 
und der Arbeitnehmerseite davon, was unter einer angemessenen Funktionserfüllung 
zu verstehen ist, nicht oder jedenfalls nicht vollständig decken. Es kann daher selbst 
bei im Interesse einer Betriebspartei hi nreichender Funktionalität an der nötigen  
Akzeptanz fehlen. 

Gelingt es nicht, Leistungsent geltsysteme so zu gestalten,  dass beider Seiten Inte-
ressen zum Tragen kommen, dann besteht dur chaus die Gefahr, dass entweder die  
Akzeptanz fehlt oder der Ertrag, und damit kein hinr eichendes Interesse an einer  
Fortführung besteht. Umgekehrt ist zu erwa rten, dass die Funktionalität für beide 
Seiten dann eher hoch ist, wenn das System so gewählt und die Einführung so orga-
nisiert wird, dass die Schnittmenge der Absi chten möglichst groß ausfällt und eine  
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breite Mitwirkung und Beteiligung auch der  Beschäftigten währ end des Einführungs-
prozesses stattfindet. Der verlangte Abschluss einer Betriebs- oder einvernehmlichen 
Dienstvereinbarung und damit die Mitbestimmung im Einführungsprozess dürfte des-
halb nicht nur im Sinne einer Einschränku ng der Freiheit der Arbeitgebers eite, Leis-
tungsentgelt nach Gutdünken einführen zu können, wirken, sondern, neben Fällen, in 
denen eine Einführung blocki ert wird, auch dazu beitragen, dass zumindest die  
Chancen auf Akzeptanz und Funktionalität wachsen. 

Einführungsprozess, Information und Qualifizierung 

Da die Funktionalität der leistungsorient ierten Bezahlung unter anderem von der Ak-
zeptanz abhängt, dürfte sich ein gründlic h und koope rativ gestalteter Einführungs-
prozess auch positiv auf die Funktionsfähigkeit auswirken. Information und Qualifizie-
rung nehmen hier einen zentralen Stellenwert ein. 

Abb. 9: Kooperation und Beteiligung  
(Personalrätebefragung, Angaben in Prozent)  
„Wie zutreffend charakterisieren die nachfolgenden Aussagen die Situation 
bei der Einführung des Leistungsentgelts?“ 
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Vor dem Hintergrund der Annahme, dass die Beteiligung der Beschäftigten und die  
Kooperationsbereitschaft der Betriebsparteien der LOB-Ei nführung zuträglich sind, 
stellt sich die Ausgangsposition recht günstig dar. Denn unserer Personalrät ebefra-
gung zufolge herrschte im Großteil der Ko mmunen Einigkeit darüber, dass die Ein-
führung nur gelingen kann, wenn sie gemei nsam und in kooperativer Weise ange-
gangen wird (vgl. Abb. 9). Einig waren sich die Betriebsparte ien in vielen F ällen of-
fenbar auch darin, die Beschäftigten gut zu  informieren und zu beteiligen: rund vier 
Fünftel aller befragten Personalräte st immen einem entsprechenden Statement zu. 
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Und während nur 10% angeben,  die Arbeitgeberseit e habe v ersucht, die Arbeitneh-
mervertretung möglic hst wenig z u betei ligen, halten 80% diese Aussage f ür „ eher 
nicht“ bzw.  für „ nicht“ zutreffend. In einem Fünfte l der  Kommunen werden die Ver-
handlungen als „ sehr kontrovers“ oder eher kontrovers beschrieben (7% „ trifft zu“; 
12% „trifft eher zu“). 

Zu diesem recht kooperations- und beteilig ungsorientierten Bild des Einführungspro-
zesses passt es auch, dass die Befragten die Zusammenarbeit z wischen Personalrat 
und Arbeitgeberseite bei der Einführung der leistungso rientierten Bez ahlung noc h 
einmal als  deutlich positiver beschreiben als die ohnehin als überwiegend positiv  
eingestufte Zusammenarbeit im Allg emeinen (13% halten sie für „ sehr gut“, 48% für 
„gut“) (vgl. Abb. 10). Insgesamt bezeichnen über drei Viertel der  Befragten die Z u-
sammenarbeit im Zuge des LOB- Einführungsprozesses als „ gut“ oder „ sehr gut“, 
31% davon als „ sehr gut“. Dieser Befund mag vor dem Hin tergrund der auf der tarif-
politischen Ebene hohen Umstritt enheit des  Themas überraschen, 65 er könnte aber 
auch dafür stehen, dass manche Personalrät e vor Ort kooperativere Rollen ein neh-
men als dies auf Gewerkschaftsveranstaltungen zum Ausdruck kommen mag. 

Abb. 10: Zusammenarbeit der Betriebsparteien 
(Personalrätebefragung, Angaben in Prozent)  
„Wie war die Zusammenarbeit zwischen Personalrat und Arbeitgeberseite 
bei der Einführung von Leistungsentgelt (LOB) und wie ist sie im 
Allgemeinen?“ 
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Information und Schulungen sind Vorauss etzung für eine qualifizierte Beteiligung,  
aber auch Beteiligungsinstitutionen müsse n gegeben sein, um Partizipation und ei-

                                            

65  Nennenswerte Unterschiede zwischen Personalräten mit Ver.di- oder DBB/Ko mba-Mit-
gliedschaft finden sich weder bei der Zusammenarbeit im Allgemeinen noch bei der LOB-
Einführung, Personalräte ohne Gewerkschaftsmitgliedscha ft bewerten die Zusammenar-
beit in beiden Fällen etwas positiver. 
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nen gewis sen Grad an Selbstbestimmung zu  ermöglichen. Neben den Personal- 
bzw. Betriebsräten als  den nach wie v or zentralen repräsentativen Mitbestimmungs-
organen der Beschäftigten, sind  im Rahmen der Einführ ung der leistungsorientierten 
Bezahlung betriebliche Kommissionen als pari tätisch besetzte Partizipationsplattfor-
men vorgesehen. In der Mehrzahl der kommunalen Verwaltungen Nordrhein-West-
falens wurden sie auch eingeric htet. Lediglich 5% der Personalr äte geben an, dass 
es eine s olche Kom mission nicht gibt. Der überwiegende T eil der bet rieblichen 
Kommissionen tagt bei Bedarf (67%), in 14%  der Verwaltungen tagt sie regelmäßig 
und mindestens zwei Mal im Jahr, in 8% s ogar mindestens vier Mal im Jahr. In 12% 
der Kommunen war eine BK einger ichtet worden, inzwischen werden aber Probleme 
bei Bedarf über den „kur zen Dienstweg“, ohne Kommissionssit zungen, bearbeitet.  
Auch wenn die Bedeutung der betriebliche n Kommission nach ihrer meist aktiv ge-
stalterischen Rolle während des Einführu ngsprozesses etwas in den Hintergrund 
getreten zu sein scheint und  sie letztlich bei Reklamat ionen k eine Entsc heidungs-, 
sondern nur eine beraterische Funktion inne ha t, stellt sie einen zusätzlichen Ort der 
Teilhabe dar, der, wie weiter oben bereits erwähnt, weitgehend positiv bewertet wird.  

Abb. 11: Zufriedenheit mit betrieblicher Kommission 
(Personalrätebefragung, Angaben in Prozent)  
„Wie zufrieden sind Sie mit der Institution der Betrieblichen Kommission?“ 
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Insbesondere für die Zeit der LOB-Einführung scheinen die betrieblichen Kommissi-
onen in den Augen der Personalräte gute Arbeit geleistet zu haben. Jedenfalls waren 
im Hinblick auf diesen Zeitr aum rund drei Viertel der Pers onalräte mit dieser Einrich-
tung sehr zufrieden b zw. zufrieden, 20% waren teilwe ise, und n ur 5% unzufrieden 
bzw. sehr unzufrieden. Aus heutiger Sicht hat sich dieser Zufriedenhe itsgrad etwas 
relativiert, ist aber noch immer recht hoch (vgl. Abb. 11). 
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In der Gesamtschau zeigt sich in den Kommunen nic ht nur eine überwiegend kon-
struktive Zusammenarbeit der Betriebspartei en, sondern auch ein eher engagiertes  
Bemühen um die Information und die Qua lifizierung der Beschäftigten und Füh-
rungskräfte, die für die Einführung von Lei stungsentgelt meist als erfolgsreleva nt 
gelten. Die insgesamt positive Bewertung des Umgangs mit diesen Faktoren durch  
die Personalräte wird weitgehend von den Beschäftigten bestätigt. Das mag durch-
aus als ein erster Erfolg der Einf ührung der leistungsorientierten Bezahlung verbucht 
werden, zumal damit zu rechnen war, dass nicht wenige kommunale Arbeitgeber die  
Kosten für die Informations- und Qualif izierungsangebote scheuen würden. Ob es  
sich bei Information und Qualifizierung j edoch bereits um wichtige Erträge der LOB-
Einführung dreht, schließ lich k amen Vorges etzte und Mitarbeiter/innen miteinander  
ins Gespräch, oder ob es sich dabei doch eher um einen Zusatzaufwand handelt, der 
nur dann als sinnvoll erachtet  werden kann, wenn weitere Effekte der LOB-Anwen-
dung hinzukommen, das mag auch von den jeweilig en örtlichen Ausgangsvorausset-
zungen abhängen. 

Abb. 12: Information von Beschäftigten und Führungskräften 
(Personalrätebefragung, Angaben in Prozent) 
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Personalräte aus Kommunen, in denen Einigkeit darüber bestand, dass die Beschäf-
tigten gut zu informieren seien, waren zu einem überwiegende n Teil auc h der Mei-
nung, dass die Information der Beschäftigten vo r der Einführung der leistungsorien-
tierten Bezahlung tatsächlich in zufrieden st ellendem Maße erfolgt sei (vgl. Abb. 12). 
Drei Viertel der Personalräte geben an, die Beschäftigten seien „ eher gut“ bzw. „gut“ 
informiert worden und nur 6% bewerten die Information mit „ eher schlecht“ 
(„schlecht“ kommt nicht vor). Auch  die Information der Führungsk räfte wird für über-
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wiegend gelungen gehalten, nur 11% der Personalrät e fand s ie „eher schlecht“ oder 
„schlecht“. Diese Eins chätzung wird weitgehend, wenn auch etwas abges chwächt, 
durch die Beschäftigtenbefragungen bestät igt. Der Personalrätebefragung zufolge 
sind überdies die meisten Beschäftigten auch zum Zeitpunkt der Befragung ausrei-
chend über das System der LOB  informiert: 65% der Personalrät e bestätigen diese 
Einschätzung, während nur 21% sie verneinen (14% „weiß nicht“).  

Etwas verhaltener ist dagegen die Bewertung der Information durch die v on uns be-
fragten Beschäftigten (vgl. Tab. 22). Gleichw ohl fand in vier der fünf Untersuchungs-
fälle rund die Hälfte von ihnen die Information „ eher gut“ oder „gut“, d.h. es dominiert 
eine eher positive Bewertung. L ediglich in der Stadtverwal tung, deren betrieblic hes 
System selektiv ausgelegt war, stellen nur 35% der Beschäftigten der Informations-
politik ein positives Z eugnis aus . Dabei k önnte sich die Tatsac he, dass in dieser  
Kommune die Dienstvereinbarung noch vor der  ersten Bewertungsrunde vom Perso-
nalrat wieder gekündigt worden war, negativ auf das Engagement bei der Vorberei-
tung der Beschäftigten und F ührungskräfte ausgewirkt haben. Nicht unwahr schein-
lich ist allerdings auc h, dass die basalen Defizite eines ausgeprägt selektiven Sys-
tems vielen Beschäftigten erst i n der Prax is bewusst geworden waren und sie sich  
deshalb darüber mangelhaft informiert fühlten, d.h. die schlechte Erfahrung entwertet 
die gegebene Information. Außerdem gibt in allen fünf Untersuchungsfällen ebenfalls 
rund die Hälfte der Beschäftigten an, zu m Zeitpunkt der Befragung ausreic hend in-
formiert zu sein (vgl. Tab. 22). 

Eine intensivere Information der Beschäfti gten in Form von Schulungen hat es in 
rund zwei Dritteln der nordrhein- westfälischen Kommunen gegeb en, wobei die Aus-
sage, „ein Teil der Beschäftigten“ habe an Schulungen teilgenommen, offen lässt, in 
welchem Umfang Mitarbeiter/innen tatsäc hlich geschult wurden.  Einen Hinweis ge-
ben die Beschäftigtenbefragungen,  denen zufolge in zwei der Kommunen etwas we-
niger als die Hälfte der Beschäftigten an Schulungen teilnehmen konnten, in den drei 
anderen Kommunen jedoch nur jeweils eine Minderheit von unter 20% (vgl. Tab. 22). 
Auch in den anderen Fallk ommunen wurden eher in geringem Umf ang Qualifiz ie-
rungsmaßnahmen zum Thema LOB für Beschäftigte durchgeführt. Dagegen kam der 
überwiegende Teil der Führungs kräfte in den Genuss einer  Fortbildung zum  Thema 
„leistungsorientierte Bezahlung“. 70% der  Personalräte geben an,  dass in ihr en Ver-
waltungen die meisten der Führungskräfte an entsprec henden Schulungen teilge-
nommen haben, in 14% zum T eil („ teils, teils“), in 7% der Kommunen wurden nur 
wenige, in 9% wurden gar keine Führungskräfte zur LOB geschult. Ein erhöhter Qua-
lifizierungsbedarf im Zuge der LOB-Einführ ung ist ins besondere bei den Mitglieder n 
der betrieblichen Kommissionen anzunehmen, da sie ja maßgeblich an der Entwick-
lung der betrieblichen Systeme beteiligt sein sollten. Der Bedarf an Qualifizierung für 
Mitglieder der betrieblichen Kommission wurde nach Einschätzung von 65% d er Per-
sonalräte hinreichend gedeckt, während 27% dies nic ht so sehen (7% „ weiß nicht“). 
Wird das Schulungs aufkommen von Bes chäftigten und Führungskräften insgesamt 
betrachtet, so kann konstatiert w erden, dass in 54% der Kommunen gut auf die Ein-
führung der leistungsorientierten Bezahlung vorbereitet wurde. 

Eine zentrale Rolle f ür die unv ermittelte Teilhabe der Beschäftigten nimmt das mit 
der LOB verknüpfte Mitarbeitergespräch ein.  In erster Linie di enen die im  Rahmen 
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der Leistungsmessung und -bewertung z u führenden Gespräche je nac h Bewer-
tungsmethode der Erläuterung von Bewertungskriterien und Bewertungsergebnissen 
(im Falle der SLB) oder es werden Ziele vereinbart bzw. Zielerreichungsgrade be-
sprochen. Häufigkeit, Dauer und Qualität der Gespräche variieren dabei in beträchtli-
chem Maße. Da es bei kommunalen Arbei tgebern bis dato nicht  selten an Mitarbei-
tergesprächen gefehlt  zu haben scheint, konnt e der Einführung leis tungsorientierter 
Bezahlung auch die Funktion z ugedacht wer den, hier als Impulsgeber wirksam zu 
werden. 66 

Abb. 13: Mitarbeitergespräche nach Methode 
(Personalrätebefragung, Angabe „überwiegend“ in Prozent)  
„Ist die Leistungsbewertung mit Mitarbeitergesprächen verbunden und wie 
oft finden diese in der Praxis statt?“ 
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Mitarbeitergespräche werden bei Anwendung der Methode Zielvereinbarung häufiger 
geführt, als dies bei der Systematischen Le istungsbewertung der Fall ist (vgl. Abb. 
13). Insbesondere z u Beginn des Bewer tungszeitraumes wer den Gespr äche zur 
Vereinbarung von Zielen deutlic h häufiger geführt, als es bei Anwendung d er SLB 
etwa zur Erläuterung der Be wertungskriterien der Fall ist. Auch sagen nur 17% der 
Personalräte, in deren Kommunen die SLB angewandt wird, es würden auch Zwi-
schengespräche überwiegend geführt, in denen Bes chäftigten ein Feedback zum 
Stand ihrer  Leistungs erbringung gegeben wird. Da gegen werden in 45% der Kom-
                                            

66  Mitarbeitergespräche im Sinne des § 18 TVöD sind zunächst von den Mitarbeitergesprä-
chen nach § 5 TVöD zu untersche iden, die vo rnehmlich Qualifizierungsfragen zum Ge-
genstand h aben. Allerdings kommt es des Öfteren vor, d ass Qualifizierungsinhalt e mit 
den LOB-Gesprächen verbunden werden. Seltener wird eine Kopplun g der beide n Ge-
spräche auch schon formal, in den Dienstvereinbarungen, vorgenommen. 
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munen mit leistungsentgeltrelev anten Ziel vereinbarungen Z wischengespräche ge-
führt, welchen methodenbedingt  zweifelsohne insofern ein höherer Stellenwert zu-
kommt, als die Notwendigkeit besteht, bei  sich ändernden R ahmenbedingungen ggf. 
auch Ziele anzupassen. Am Ende des Bewe rtungslaufes werden Mitarbeitergesprä-
che bei Anwendung der Zielvereinbarung und der SLB etwa gleich häufig geführt. Bei 
der Kombination der  beiden M ethoden z eigt sich eine Gesprächsfrequenz, die in 
etwa zwischen derjenigen der reinen Zielvereinbarung und SLB angesiedelt ist. 

Die Häufigkeit sagt jedoch noch nichts über die Dauer  und die Qualität der Gesprä-
che aus. Beschäftigte berichteten uns auc h von Gesprächen, die lediglic h zwischen 
Tür und Angel stattfanden und bei denen ihnen vom Vorges etzten ihre Leistungsbe-
wertung lediglich zur Unterschrift vorgelegt  wurde. Je nach Erwartung, die die Be-
schäftigten selbst an die Leistungsbew ertung haben, erleben si e einen so lchen Um-
gang damit entweder als Farce und fühlen si ch nicht ernst genommen, was zu Ent-
täuschung und dazu führen kann, dass sie selbst in der Folge die leistungsorientierte 
Bezahlung nicht mehr ernst nehmen, oder aber sie teilen die „guten Gründe“ ihrer  
Vorgesetzten, die gegen ein engagiertes Umsetzen der LOB sprechen (z.B. Zeit- und 
Arbeitsaufwand) und schließen mit ihnen ein stillschweigendes Abkommen über eine 
möglichst unaufwendige Umsetz ung. Allerdings gibt es  auch Fälle , in denen Vorge-
setzte sich ein bis z wei Stunden Zeit für jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter 
nehmen und sich mit ihnen über deren Arbeit s- und Leistungssituation, notwendige 
Verbesserungen, Fortbildungsbedarfe etc. austausche n. Gespräche dieser Art wer-
den in der Regel, so wird ber ichtet, auf beiden Seiten als äußer st konstruktiv emp-
funden, ihre Bedeutung für das Verhältnis zwischen Führungskraft und Mitarbeiter/in 
und deren Motivation sei nicht z u unterschät zen. In welcher Weise die Gespräche 
praktiziert werden, dürfte einen entschei denden Einf luss auf di e Effekte der LOB 
haben. 

Das Potenzial, die div ersen Ziele auch e rreichen zu können, scheint bei der Zielver-
einbarung deutlich höher als bei der Syst ematischen Leistungsb ewertung z u sein. 
Dennoch k ommt, wie ausgeführ t, bislang die SL B häufiger vor. Aus Sicht vieler 
Kommunen stellt die Ziel vereinbarung sie vor höhere Herausforderungen als d ie 
SLB. Entlang der Krit erien der SLB lässt sich ihrer Meinung nach Leistung besser  
und umfassender messen, ein höheres Maß an Objektivität sei gegeben, die Ergeb-
nisse seien vergleichbarer als bei der Zi elvereinbarung. Die Ei nhaltung der Anforde-
rungen, die an die For mulierung von Zielen gestellt werden, etwa in Form der so ge-
nannten SMART-Regel („S“ steht für „spezifisch “, „M“ für „messba r“, „A“ für „aktiv  
beeinflussbar“, „R“ für „realisierb ar“, „T“ für „terminiert“), wie sie nic ht zuletzt von Be-
ratern propagiert wird, sei schwer möglic h. Darüber hinaus wir d gegen die Zielver-
einbarung auch angeführt, Beschäftigte legten den Fokus ihrer Anstrengungen dann  
zu stark auf das vereinbarte Ziel und ver nachlässigten ihre restliche Arbeit. Eine 
zentrale Hemmschwelle scheint letztlich jedoch der mit  der Zielvereinbarung verbun-
dene, größer erscheinende Aufwand zu sein. In der Tat dürfte dieser insbesondere  
dann nicht zu unterschätzen sein, wenn Kommunen als Voraussetzung für eine sinn-
volle Anwendung von Zielvereinbarungen z unächst eine Verständigung auf überge-
ordnete Ziele herbeiführen müssen. 
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Der Aushandlung von Organisations- und Lei stungszielen wird bei der Zielvereinba-
rung zweifelsohne mehr Raum  gegeben als im Fall der Systematischen Leistungs-
bewertung. Zwar gibt es  auch ausführliche SLB-, und knapp gehaltene Zielvereinba-
rungsgespräche, auf Basis unserer Fallstudien lässt sich allerdings festhalten, das s 
bei der Sy stematischen Leist ungsbewertung die Versuch ung größer ist, die leis-
tungsorientierte Bezahlung nur auf niedrigem Level umzuse tzen, z.B. mit nur weni-
gen, kurzen Gesprächen und einer Anlehn ung an die unilaterale Regelbeur teilung, 
oder gänzlich zu umgehen. Immerhin 75% der Personalräte in den Kommunalver-
waltungen NRWs (mit ZV) geben an, die Ziel e seien überwiegend mit den Beschäf-
tigten gemeinsam vereinbart worden (13% „ nein“, 11 % „ weiß nicht“). Das Gefühl, 
dass die Beschäftigten die F estlegung de r Ziele auch überwiegend beeinflussen  
konnten, hatten mit 48% allerdings nur noc h knapp die Hälfte der befragten Perso-
nalräte, während 30%  dies nicht  bestätigen konnten (22% „ weiß nicht“). A uch bei 
Zielvereinbarungen wird die Asy mmetrie der Beziehung zwisc hen Beschäftigten und  
Arbeitgeber bzw. Führungskräften offenbar  nicht gänz lich aufgehoben, das Vorkom -
men wenig beeinflussbarer Zielvorgaben darf deshalb nicht überraschen. Wenn etwa 
in der Hälfte der Fälle di e Beschäftigten die Zielv ereinbarung ernsthaft beeinflussen  
können, dann spricht dies doch dafür, dass in  etlichen Fällen der Einstieg in einen  
Diskurs über Ziele begonnen hat. 

Trotz der A rgumente, die gegen die Zielver einbarung vorgebracht werden, findet sie 
deutlich m ehr Anhänger unter den Personalräten als die Systematische Leistungs-
bewertung. Differenziert man die Ergebnisse danach, ob die Befragten in Kommunen 
tätig sind, in denen die Zielvereinbarung, di e SLB oder eine Kom bination beider zur  
Anwendung kommt, wird deutlich, dass Zielvereinbarungsanwender die Zielvereinba-
rung auch überwiegend positiv bewerten (66%), nur 6% halten diese Methode für  
„eher schlecht“. Auch unter den SLB-Anwendern bewertet mit 31% immerhin ein 
knappes Drittel der P ersonalräte die Zielvereinbarung mit „gut“ oder „eher gut“, wäh-
rend 21% sie für „ eher schlecht“ und 5% für „ schlecht“ halten (vgl. Tab. 47). Ihre ei-
gene Methode bewert en die SLB-Anw ender im Positivbereich in etwa gleic h wie die 
Zielvereinbarung („eher gut“: 32%), 45% sind unentschieden („ teils, teils“), während 
bei immerhin 22% der SLB-Anwender ihre Beurteilung der SLB eher negativ ausfällt. 
Bei Zielvereinbarungsanwendern kommt die SLB dagegen deutlich schlec hter weg: 
nur 13% halten sie für „ eher gut“, 76% dagegen für (eher) schlecht. Bei den Anwen-
dern einer Kombination von Zielv ereinbarung und SLB deutet sich ein etwas gespal-
tenes Muster in der Bewertung von Zielvereinbarung und SLB an, das darauf zurück-
zuführen sein mag, dass in solc hen Fällen nicht selten Kompromisse gefunden wer-
den mussten oder tatsächlic h die Vorteile beider Methoden zu k ombinieren versucht 
wurden. 
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Tab. 47: Bewertung der Methoden 
(Personalrätebefragung, Angaben in Prozent) 

Alle Befragten gut eher gut teils, teils eher 
schlecht schlecht 

„Wie bewerten Sie die Methode 
der ZV?“ 

11 33 34 18 4 

„Wie bewerten Sie die Methode 
der SLB?“ 

2 24 38 23 13 

„Wie bewerten Sie die Methode der Zielvereinbarung?“ 

Zielvereinbarungsanwender 6 60 28 6 0 

SLB-Anwender 6 25 43 21 5 

Kombinationsanwender 28 34 24 9 5 

„Wie bewerten Sie die Methode der Systematischen Leistungsbewertung?“ 

Zielvereinbarungsanwender  0 13 10 42 34 

SLB-Anwender 0 32 45 19 3 

Kombinationsanwender  13 14 40 25 9 

 

Darüber hinaus zeigt sich auch, dass die Bewertung der Methoden mit der Größe der 
Kommunen variiert (v gl. Tab.  48). Wie wir schon auf der Basis unserer Fallstudien 
annahmen, wird in Verwaltungen (eher) gr oßer Kommunen sowie in den Kreisver-
waltungen die Zielvereinbarung für die besser geeignete Methode gehalten, während 
die kleiner en Kommunen eher der System atischen Leistungsbewertung zugeneigt  
sind. Die Gewerkschaftsmitgliedschaft der Personalräte ist für die Bewertung der  
Methoden insofern relevant, als bei den befragten Ver.di-Mitgliedern eine deutliche 
Ablehnung der SLB zum Ausdruck kommt, sich  somit die Präferenz ihrer Gewerk-
schaft für die Zielvereinbarung auch bei den Personalräten findet: Auf die Frage „Wie 
bewerten Sie die Methode der Systematischen Leistungsbewertung?“ antworten  
Personalräte mit Ver.di-Mitgliedschaft im Mittel deutlich negativer (Mittelwert 3,71 auf  
der 5er-Skala von 1 =  „gut“ bis 5 = „ schlecht“) als gewerkschaftlich nicht organisierte 
Personalräte oder DBB/Komba-Mitglieder (Mittelwert 2,97 bzw. 2,72). Die Frage „Wie 
bewerten Sie die Methode der Zielvereinbarung?“ wird hingegen deutlich anders be-
wertet. Diese Methode erzielt bei Ver.di-Mi tgliedern etwas bessere  Werte (2,63) als 
bei Nicht- und DDB/Komba-Mitgliedern (2,82 bzw. 2,79). 
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Tab. 48: Bewertung der Methoden nach Einwohnerzahl der Kommune 
(Personalrätebefragung, Mittelwerte) 

 „Wie bewerten Sie die Methode 
der Zielvereinbarung?“ 

„Wie bewerten Sie die Methode 
der SLB?“ 

> 100.000 2,42 3,79 

< 100.000 – 50.000 2,35 3,88 

< 50.000 – 20.000 2,69 3,24 

< 20.000 – 10.000 3,06 2,91 

< 10.000 2,88 2,78 

Kreis 2,39 3,37 

Mittelwerte einer 5er-Skala von 1 = „gut“ bis 5 = „schlecht“ 

 

Abb. 14: Bemühung um gute Bewertung 
(Personalrätebefragung, Angaben in Prozent)  
„Hatten Sie den Eindruck, dass die Beschäftigten sich ernsthaft darum 
bemühten, eine gute Bewertung zu erreichen?“ 
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Ausdruck nicht unbedingt von Akzeptanz, in jedem Falle jedoc h von Funktionalität  
dürfte es sein, wenn sich die Beschäftigt en ernsthaft darum bemühen, eine gute Be-
wertung zu erhalten. Den bef ragten Personalräten zuf olge bemü hte sich ein gutes  
Drittel der Beschäftigten ernsthaft, und ein we iteres gutes Drittel mehr oder weniger 
ernsthaft darum, eine gute Bewer tung zu erreichen. Ein knappes Drittel der Beschäf-
tigten ist jedoch (eher) nicht bereit, sich im Rahmen der leistung sorientierten Bezah-
lung besonders zu engagieren (v gl. Abb. 14). Auffällig ist allerding s der Zusammen-
hang zwischen der Bewertungsmethode und der Bereit schaft der Beschäftigten, sich  
ernsthaft um eine gut e Bewertung zu bem ühen: Mit 68% sind mehr als drei Mal so  
viele Zielv ereinbarungs- wie SLB-Anwender (19%) der Meinung, die Bes chäftigten 
bemühten sich entspr echend. In Kommunen mit Zielv ereinbarung erkennen nur 6% 
der Personalräte (eher) keine ernstha ften Bemühungen, wird die Systematische 
Leistungsbewertung angewandt, sind dies i mmerhin 34%. Zielvereinbarungen müs-
sen deshalb im Vergleich stärkere Impul se für die Leistungserbringung aufweisen, 
allerdings wäre es zu kurzschlüssig, dar aus auch unmittelbar auf  eine verbesserte 
Effektivität oder Effizienz der Organisati on zu schließ en. Das er wähnte Risiko der 
Fehlsteuerung von Leistung ist damit nicht notwendig umgangen. 

Abb. 15: Schwierigkeit der Anforderungen 
(Personalrätebefragung, Angaben in Prozent)  
„War es für die Beschäftigten leicht oder schwer, die Anforderungen zu 
erfüllen?“ 
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Gefragt, ob es für die Beschäftigten „ leicht oder schwer“ gewesen sei, die be i einer 
Leistungsbewertung verlangten Anforderungen zu erfüllen, er kennen zwei Drittel der 
Personalräte keine eindeutige Tendenz („ teils, teils“), 8% berichten, die Anforderun-
gen seien „ eher schwer“ und ein gutes Viertel, diese s eien (eher) leic ht zu erfüllen 
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gewesen. Die Angabe „schwer“ fehlt vollständig (vgl. Abb. 15). Ein breiter und massi-
ver Leistungsdruck lässt sich daraus ni cht ableiten. Wenig überraschend, gewisser-
maßen methodentypisch dürfte es sein, das s insbesondere in Kommunen mit Ziel-
vereinbarungen besonders häufig keine ei ndeutige Tendenz ausgemacht wird, kön-
nen Zielvereinbarungen doch auc h innerhalb von Kommunen stark voneinan der ab-
weichen. Bei Anwendung der Systematischen Leistungsbewer tung steigt der Anteil 
derjenigen, die angeben, es sei „ eher schwer“ gewesen, den Anforderungen zu ge-
nügen auf 15%. Als Ursache hierfür kommen sowohl restriktive und selektive Be-
wertungsregeln in Betracht, als auch das  bereits beschriebene Problem der nicht  
selten unklaren Beziehung zwisc hen Leist ungsanforderungen un d Leistungsbewer-
tung, zwingt doch die Systematische Leist ungsbewertung zu keiner  operationalisier-
ten Bestimmung von Leistungszielen. 

Abb. 16: Angemessenheit der Bewertung 
(Personalrätebefragung, Angaben in Prozent)  
„Sind die Beschäftigten im Großen und Ganzen der Meinung, dass die 
Bewertung der Leistungen zutreffend war?“ 
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Die direkten Angaben der Beschäftigten in den fünf Beschäftigtenbefragungen erge-
ben folgendes Bild: In den Fällen mit SLB geben die Beschäftigten überwiegend an,  
die Anforderungen s eien leicht zu erfülle n gewesen (66%, 59%, 50%), während im 
die Zielvereinbarung anwendenden Kreis V 1 lediglic h 8% diese Angabe machen. In 
der Großstadt V 12 halten 27% der Beschä ftigten, die eine Zielvereinbarung abge-
schlossen haben, die Anforderungen für „ sehr leicht“ bzw. „leicht“ zu erfüllen, wäh-
rend es bei Beschäftigten mit SLB 51% si nd. Nehmen wir die Angaben der Personal -
rätebefragung und die Befunde der Beschäftigtenbefragungen z usammen, so kann  
von einem  nachgewiesenen Zusammenhang zwischen der an gewandten Methode 
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und dem  Schwierigkeitsgrad der Anf orderungserfüllung noch nic ht die Rede 
sein.Abbildung 15 zeigt, dass nach Ansicht der Pers onalräte die Besc häftigten die  
Bewertung bei Zielverei nbarung überwiegend als angeme ssen betrachten: mit 64% 
geben deutlich mehr Personalräte an, dass Beschäftigte die Bewertung ihrer Leistun-
gen für zutreffend halten und deutlich weniger, dass s ie sie für nicht zutreffend hal-
ten, als es bei der System atischen Leistungsbewertung der  Fall ist (zutreffend: 23%, 
nicht zutreffend: 22%). 

Zusammengefasst lässt sich somit sagen, dass der Zielvereinbarung insges amt (zu-
mindest auf Personalratsseite) nicht nur  höhere Akzeptanz entgegen gebr acht wird,  
sondern sie hinsic htlich der mit der leis tungsorientierten Bezahlung verfolgten Ziele  
wirksamer ist als die Systematische Leist ungsbewertung. Aus Arbeitnehmerperspek-
tive dürften die größten Vorteile der Ziel vereinbarung in deren Be teiligungsintensität 
und ihrem Vereinbarungscharakter zu sehen sein. Die Ziele und das Leistungsniveau 
werden grundsätzlich verhandelbar, womit sich den Beschäftigten nicht nur Chancen 
zu einer L eistungsbegrenzung (Tondorf et al. 2002: 33), sondern auch zur Beteili-
gung an einem Diskurs über die zu setzenden Ziele selbst bieten könnten. Zielver-
einbarungen bieten damit wesentlich bess ere Chancen, die Arbeits- und Leistungs-
situation Einzelner zu berücksic htigen als dies die Systematische Leistungsbewer-
tung könnte. Die Bes chäftigten geben sich mehr Mühe, finden aber auch die Bewer-
tung relativ  angemess en, was  nicht zuletz t mit den vergleichs weise intens iven Ab-
stimmungs- und Aus handlungsprozessen zusammenhängen dürfte: Die Beschäftig-
ten definier en die Ziele und dam it die Kr iterien, an de nen ihre Leistung gemessen  
wird, (häufig) mit.  

Allerdings birgt die Zielve reinbarung auch die Gefahr, als radikal individualis iertes 
Instrument angewandt zu werden. In diesem  Fall kann zwar ein Vorgesetzten-Mitar-
beiter-Paar ein im Einzelfall der Tätigk eit und den per sönlichen Orientierungen an-
gemessen erscheinendes Ziel vereinbaren und sich später dann auch auf eine über-
zeugende Bewertung verständig en, doch dabei kann die Referenz gegenüber ande-
ren Beschäftigten ignoriert und letztlich gegen die G erechtigkeitsvorstellungen der  
jeweils anderen verstoßen werden. Ziel vereinbarungen bedürfen deshalb eines Kor-
rektivs, das die Kollektivinteressen gegenüber den Orientierungen der Einzelnen zum 
Ausdruck bringt. Die Personal- und Betriebsrä te als Repräsent anten des Kollektivs, 
als „Verkörperung des ‚Kollekt ivbewußtseins’“ (Kotthoff 1994:  271), sollten hier ihre  
Aufgabe s ehen und sich für einheitlic he Standar ds der Zielvereinbarung einsetzen. 
Die Orientierungen einzelner Beschäftigter und des Beleg schaftskollektivs sind aus-
zutarieren. Beschäftigte, die s ich auf überfo rdernde Ziele einlassen, sollten in ihrem  
und im Interesse der Belegschaft insgesamt darauf hingewiesen und nötigenfalls von 
den Betriebs- und Personalräten bzw. den Ar beitnehmervertretern der betrieblic hen 
Kommission unterstützt werden, wenn es nötig werden soll te, ein akzeptables Anfor-
derungsniveau auch gegenüber Vo rgesetzten durchzusetzen. Auch wenn Arbeit -
nehmervertreter darin meist nicht ihre Au fgabe sehen dürften, so  sind im Sinne der  
Verwirklichung von Leistungsgerechtigkei t auch Interventionen bei außerge wöhnlich 
bequemen Vereinbarungen nicht generell auszuschli eßen. Allerdings sollten letztere 
Eingriffe insofern für die Arbeitnehmervertretungen v ernachlässigbar sein,  als es 
auch im Interesse der Arbeit geberseite liegen müsste, in  diesen Fällen eine r gänzli-
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chen Individualisierung entgegenzutreten und einheitliche, an den Organisationszie-
len ausgerichtete Standards zu etablieren. 

Auch wenn Zielvereinbarungen das größ ere Wirkungspotenzial in sic h tragen, gilt  
dies keineswegs für alle Fälle, in denen diese Methode zur Anwendung k ommt. Die 
Qualität der Bewertungsprax is, eine systematische, sorgfä ltige und nachvollz iehbare 
Anwendung von Zielerreic hungskriterien sowie Trans parenz und Begründung sind  
auch bei Zielvereinbarungen Vo raussetzungen für Akz eptanz und Effektivität. Wenn 
Beschäftigte nicht hinreichend genau wiss en, welche Aufgabenerfüllung v on ihnen  
erwartet wird und wie sie eine gute Bewertung mit kalkulatorischer Sicherheit errei-
chen können, dann kann leistungsorientierte Bezahlung nicht funktionieren. Ob diese 
Voraussetzungen realistischerweise tatsächlic h in der Fläche erreicht werden kön-
nen, muss allerdings  als noch nicht entsch ieden gelten. Eindeut iger ist, was ge-
schieht, wenn gegen die Regel eines kalk ulierbaren Leistungst ausches v erstoßen 
wird: Sowohl der Akzeptanz wie der Funktionalität in starkem Maße abträglich ist, wie 
auch unsere Fallstudien gezeigt  haben, die Anwendung von formellen Selektionsvor-
gaben (Quote) oder informellen bzw. kognit iv wirksamen Verteilungsvorgaben (etwa 
einer Orientierung an der Gauß’schen Normalverteilung), die unabhängig vom tat-
sächlichen Leistungsverhalten die Verteilung der ausgeschütteten Gelder bestimmen 
und damit durch die Beschäftigten nicht oder nur sehr begrenzt beeinflussbar sind. 

Mit realen Anreizwirkungen durc h Leistungsentgelt, unabhängig davon, ob diese pri-
mär auf quantitative Mehrleis tung zielen oder auf die qual itative Optimierung oder 
Neuausrichtung des Arbeitshandelns, und u nabhängig auch davon, ob dabei primär 
auf den materiellen Anreiz oder soziale Anerkennung gesetzt wird, darf somit nur 
dann ernsthaft gerechnet werden, wenn für die Beschäftigten reale Chancen beste-
hen, den Anforderungen genügen und an materieller Ausschüttung und/oder sozialer 
Anerkennung teilhaben zu können. Strikte Selektionsvorgaben, insbesondere Quotie-
rungen, stehen dem ebenso ent gegen, wie eine geringe Streuung bei der Ausschüt-
tung, die sich in der Anwendungspraxis aus anderen Gründen ergibt. Eine unerwartet 
ausbleibende Berück sichtigung bei der Au sschüttung kann darüber hinaus  Enttäu-
schungen hervorrufen, weil Bes chäftigte sich getäusc ht und hintergangen fühlen. 
Das Bemühen um eine gute Bewertung kann dann bei vielen eine einmalige Angele-
genheit bleiben. 

Obwohl es  durchaus  einzelne F älle gibt, in  denen nur  ein kleiner  Teil der Beschäf-
tigten an einer Ausschüttung par tizipieren konnte,  haben im Durchsc hnitt aller Fälle 
doch 92% aller Teilnehmer an den jeweil igen Leistungsentgeltsystemen an der Aus-
schüttung der Prämien teilhaben können. 59% der Teilnehmer erhielten demnach die 
volle Auss chüttung, 33% ei ne Teilausschüttung. 8% der Beschäftigten gingen leer 
aus (vgl. Tab. 49). In der Hälfte der Fälle erhielten 74% oder mehr der Beschäftigten 
eine volle Ausschüttung (Median), in ca. 46% aller Fälle erhielten alle Beschäftigten 
zumindest eine Teilausschüttung. Insgesam t kann des halb von einer breiten Aus-
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schüttung gesprochen werden.67 Diese Daten decken sich mit dem Eindruck, den wir  
in den Gesprächen vor Ort gewinnen konnt en. Abgesehen von einer Mind erheit an 
Kommunen mit konzentrierter Ausschü ttung darf deshalb angenommen werden,  
dass die Ausschüttungsbreite die Bereitscha ft der Beschäftigten zur Beteiligung un d 
zum Engagement nicht beeinträchtigt haben dürfte. 

Tab. 49: Teilnahme und Ausschüttung  
(Personalrätebefragung, Mittelwerte der Angaben in Prozent) 

„Wie viele Beschäftigte haben am LOB-System teilgenommen?“ 89 

„Wie viele der Teilnehmer erhielten eine Ausschüttung?“ 

- volle Ausschüttung 59 

- Teilausschüttung 33 

- keine Ausschüttung 8 

„Wie viele Reklamationen durch Beschäftigte gab es insgesamt in der ersten Runde nach 
der Einführung und der letzten Runde des Leistungsentgelts?“ (an den Teilnehmern) 

- erste Runde 3 

- letzte Runde 2 

 

Kritisch wird in Gespr ächen mit Arbeitgebe rvertretern einzelner Kommunen mitunter 
angemerkt, dass die Ausschüttung breiter als geplant ausgefallen sei und Führungs-
kräfte sich der Auseinandersetzung mit Be schäftigten nicht in ausreichendem Maße 
gestellt hät ten. Es wird befürchtet, dass die Beschäftigten den Eindruck gewinnen  
könnten, eine Ausschüttung sei auch ohne Bemühen zu haben. Diese Argumentation 
könnte im Falle einer diffusen, unklaren Zuordnung von Leistung und Bewertung, wie 
sie insbesondere bei Beurte ilungen nicht zu selten vorzukommen scheint, durchaus  
zutreffend sein. Da die Beschäftigten keine Kausalz usammenhänge zwischen Ver-
halten und Erfolg erkennen können, müssen sie ihre Schlüsse aus der puren Be-
obachtung der Auss chüttung ziehen. Sowe it ein klarer Zusammenhang zwische n 
Leistung, etwa einer Ziele rreichung, und Bewertung v orliegt, muss eine br eite Aus-
schüttung hingegen k eineswegs für eine Entkoppelung von Aussc hüttung und Leis-
tung stehen, sondern kann gerade Ausdruck einer erfolgreichen Praxis s ein: Wenn 
sich viele Beschäftigte darum bemühen, die ve reinbarten Ziele zu erreichen (die ja 
erreichbar sein sollten), dann ist eine br eite Ausschüt tung eine zwingende Konse-
quenz. Im Grenzfall einer hoch motivierten Belegschaft muss (zumindest theoretisch) 

                                            

67  Allerdings ist zu diese n Daten kritisch anzum erken, dass nur für die Hälfte aller Fälle  
(n=89) hier klare Angaben zu be stimmen waren (Wegfall d er Fälle ohn e Dienstvereinba-
rung, fehlende Angaben zu den Teilnehmern oder zur differenzierten Ausschüttung). 
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auch eine 100%ige Ausschüttung möglich se in. Umgekehrt: eine wenig breite Aus-
schüttung würde signalis ieren, dass entweder die Beschäftigten sich nic ht um eine 
Zielerreichung bemühen oder die Ziele nic ht erreichbar sind. Zumindest im letzten 
Fall würde eine mangelhafte Sys temanwendung vorliegen. Voraussetzung bleibt al-
lerdings, dass bei einer nachvollziehbaren Nichterreichung von Zielen (die nicht ge-
änderten Rahmenbedingungen geschuldet ist)  auch negative Auswirkungen auf die 
Bewertung erfolgen. 

Abb. 17: Bewertungsunterschiede bei Beschäftigtengruppen 
(Personalrätebefragung, Angaben in Prozent)  
„Gab es Beschäftigtengruppen, die in der letzten Runde besser oder 
schlechter bewertet wurden als der Durchschnitt?“ 
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Hier wurden die Antworten jener nicht berücksichtigt, die angaben, nicht zu wissen, ob es Dis-
kriminierungen gegeben habe. Dies sind für die Gruppen, für die Diskriminierungen angege-
ben werden, jeweils um die 20% der Befragten, ebenso bei der Frage nach der Diskriminie-
rung von Frauen; bei Beschäftigten mit Migrationshintergrund hingegen 32%.  

Wahrscheinlich ähnlich problematisch für die Funktionalität der le istungsorientierten 
Bezahlung wie eine besonders s elektive oder eine ungeregelt wi llkürliche Ausschüt-
tung, wäre – zumindest für die betro ffenen Beschäftigtengrupp en – eine systema-
tisch diskriminierende Verzerrung bei der Leistungsbewertung. Von Hierarchieeffek-
ten, d.h. dem Phänomen ei ner besseren Bewertung der Leistungen von Beschäftig-
ten in den höheren Entgeltgruppen, wurde uns in Gesprächen immer wieder berich-
tet. Auch die Angaben der Personalrätebefragung  sprechen dafür, dass es s ich hier-
bei um ein relevantes Phänomen handelt. 22 % der Personalräte geben an, dass Be-
schäftigte in den unt eren Entgeltgruppen schlechter als im Durchschnitt bewertet 
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würden, sogar 39% geben an, die Leistungen der Beschäfti gten in den höheren Ent-
geltgruppen würden überdurchschnittlich gut bewertet. Ebenfalls häufig wird angege-
ben, dass Führungskräfte sowie Beamte und Beamtinnen (die häufig F ührungsposi-
tionen besetzen) besser bewertet würden.  Al s merklich schlechter bewertete Grup-
pen werden außerdem die ehemaligen Ar beiter/innen sowie geringfügig Beschäftigte  
genannt (Abb. 17).68  

Der bekannte und offenbar nahezu regelmäß ig auftretende Effekt  der Bes serbewer-
tung von Beschäftigten in höher en Entgeltgruppen durch deren Vorgesetz te erinnert 
stark an jene „ homosocial reproduction“ (Kanter 1977), die von der Geschlechterfor-
schung bei Stellenbesetzungen ausgemac ht wu rde. Demnach werden bei Einstel-
lungen von den bisher auf einer Hierarchi eebene Tätigen ihnen ähnliche Bewerber  
bevorzugt – und deshalb  auf höheren Eben en häufig eben nicht Bewerber innen. Bei 
Krell (2008: 200) wird dieses Phänomen als „Similar-to-me-Effekt“ bezeichnet. 

Tab. 50: Angemessenheit der Bewertung nach Geschlecht  
(Beschäftigtenbefragungen, Mittelwerte) 
„Sind Sie der Meinung, dass die Bewertung Ihrer Leistung zutreffend war?“ 

 Kreis V 1 Gemeinde 
V 2 

Stadt V 6 Stadt V 7 Großstadt
 V 12 

Frauen 1,73 2,70 2,45 2,67 2,25 

Männer 1,96 2,75 2,94 3,08 2,49 

n = (Frauen/Männer) 83/128 20/16 153/121 95/37 153/204 

Mittelwerte einer 5er-Skala von 1 = „ja“ bis 5 = „nein“. 

Einem gewissen Ris iko der Benachteiligung bei der Lei stungsbewertung ausgesetzt 
sind Beschäftigte auch dann, wenn sie in kei nem oder einem ledig lich m arginalen 
Arbeitskontakt mit ihren Bewertern stehen. So berichteten Bewerter vereinzelt in den 
Interviews, dass es schwer gewesen sei, Reinigungskräfte angemessen zu bewerten 
oder Schulsekretärinnen, die nic ht von ihren Vorgesetzten bewertet werden können,  
weil letztere als sie selbst in der Regel Landesbeamt e sind. Bei der Leistungsbe-
wertung im Schichtbetrieb (z.B. Rettungsdi enst) könnten ähnlic he Schwierigkeiten  
auftreten (vgl. Krell 2008). Auch wenn angenommen werden dar f, dass unter diesen 
Bewertungsschwierigkeiten in vielen Fällen Frauen zu leid en haben, so konstatieren  
                                            

68  Nicht wenige der geringfügig Beschäftigten dürften jedoch  nicht durch eine vo m Durch-
schnitt negativ abweichende Leistungsbewertung eine Benachteiligung erfahren, sondern 
bereits dadurch, dass ihnen die Teilhabe am Leistungsbewe rtungsverfahren nicht gestat-
tet ist. Zwar werden mitunter geringfügig Beschäftigte in den Geltungsbereich von Dienst- 
bzw. Betriebsvereinbarungen zum § 18 aufgenommen, d er Tarifvertrag findet nach § 1 
Abs. 2 TVö D auf sie jedoch eigentlich keine A nwendung, so dass ang enommen werden 
darf, dass einem Großte il dieser Beschäftigtengruppe der Zugang zu leistungsorientierter 
Bezahlung nicht ermöglicht wird. 
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die befragt en Personalräte keine schlecht ere Bewer tung weiblicher Besc häftigter 
(vgl. Abb. 17). Laut den f ünf Beschäftigtenbefragungen sehen die Frauen s elbst ihre 
Leistung relativ zutreffend bewertet und zudem gilt den Frauen ihre Leistung im Mittel 
als zutreffender bewertet, als den Männern die ihre (vgl. Tab. 50). 

Abgesehen vom Hierarchieeffekt, der neben dem so genannten „Nasenfaktor“ zu 
weithin berüchtigten Problemen der Leistung sbewertung zu zählen ist, scheinen Be-
nachteiligungen somit allenfalls  ein marg inales Phänomen zu sein. Anzumerken 
bleibt zudem, dass obgleic h der Hierarchiee ffekt, ganz wie es z u befürchten war, in 
etlichen Kommunen auftritt, doch auch dieser  von der Mehrzahl der Personalräte  
nicht konstatiert wird. Selbst wenn man unt erstellen würde, dass es mitunter an Sen-
sibilität hierfür fehlt, so muss doch angeno mmen werden, dass Hierarchiee ffekte in 
diesen Fällen kaum s ehr ausgeprägt sein dü rften. Richten wir de n Blick nur  auf die  
Fälle, in denen auss chließlich oder über wiegend die Systemat ische Leis tungsbe-
wertung angewandt wurde, so nimmt der Anteil jener Personalrät e, der angibt, dass 
die unteren Entgeltgruppen „ etwa gleich“ bewertet wurden wie der Durchschnitt, auf 
63% ab, während die Anteile derjenigen, di e eine Schlechterbewertung oder eine  
Besserbewertung beobachten, auf  26% bzw. 11% ansteigen. Der Anteil der Perso-
nalräte, der die höheren Entgeltgruppen gleich  bewertet sieht wie den Durchschnitt, 
sinkt unter den ausschließlic hen oder über wiegenden Anwendern Systematischer 
Leistungsbewertung auf 50%, eine Besser bewertung sehen 41% , 9% eine Schlech-
terbewertung. Ein er neuter Hinweis  darau f, dass die Systematische Leistungsbe-
wertung besonders anfällig für Verzerrungen ist. 

Wirkungen der leistungsorientierten Bezahlung jenseits von Akzeptanz und 
Motivation 

Um die Ak zeptanz der leist ungsorientierten Bezahlung und ihre Kraft als Motivati-
onsfaktor steht es in den Augen der Beschäftigten und auch der Personalr äte nicht  
zum Besten. Dieser Befund ist unseres Erachtens für Nordrhein-Westfalen eindeutig, 
und sowohl durch Fallstudien und Besc häftigtenbefragungen als auch die Personal-
rätebefragung gestützt. Da manche Effekt e jedoch nic ht entlang der Erwartung von  
eher positiven Erfahrungen in  (den NRW -typischen) Großkommunen und eher 
schlechten Erfahrungen in k leineren Gemei nden auf treten, besteht zwar eine g e-
wisse Unsicherheit, ob diese Befunde unve rmittelt auf Gesamtdeutschland übertrag-
bar sind, doch sie decken sich mit den Befunden der bisherigen Forschung zu Erfah-
rungen mit Leistungs entgelt in anderen Ländern, auf die wir  bereits hingewies en 
haben. 

Da uns in den Gesprächen mit Expert en und Expertinnen, Bes chäftigten und Füh-
rungskräften vor Ort typischer weise immer wied er von  ähn lichen, nicht inten dierten 
Negativfolgen der leistungsor ientierten Bezahlung berich tet wurde, hatten wir die 
Personalräte explizit nach einer Reihe solc her Punkte gefragt. Zunächst bestätigt die 
Frage nac h „ Demotivation“ erneut, dass die Stärken de r leistungsorientierten Be-
zahlung nicht in der Motivationsfunktion liegen (vgl. Abb. 18) . Wobei anz umerken 
bleibt, dass das Wort „ Demotivation“ in der Regel eher auf die „intrinsische Motiva-
tion“ bezogen werden dürfte, und „extrinsische“ Anreizwirkungen, oder anders formu-
liert: interessenbas ierte Positiveffekte auf das Arbeits- und Leistungs handeln, 
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dadurch keineswegs ausgeschlossen sind. „Demotivation“, „Konflikte“ und „Neid und 
Konkurrenzdenken“ sollten primär so verstanden werden, dass Störungen der kolle-
gialen Beziehungen im Arbeitsalltag und Spannungen im Verhältnis zwischen Vorge-
setzten und Mitarbeitern auftreten. Immerh in in jeder viert en Kommune stellen die  
Personalräte eine Zunahme von „ Neid und Konkurrenzdenken“ fest, in mehr als der 
Hälfte der Fälle konstatieren sie zumindes t eine Tendenz in diese Richtung. Positiv  
und ein wenig euphemistisch formuliert: in immerhin drei Vierteln aller Ko mmunen 
haben „Neid und Konkurrenzdenken“ nicht oder lediglich „ eher zugenommen“. Dort 
scheint sich die Störung des „Betriebsk limas“ zumindest in Grenzen gehalten zu ha-
ben. Gleichwohl scheinen die atmosphärisc hen Störungen meist das größte der mit  
der Einführung von Leistungsentge lt verbundene Problem zu sein – und in m anchen 
Fällen auch den größten Effekt überhaupt darzustellen (s.u.). 

Abb. 18: Negative Effekte des Leistungsentgelts 
(Personalrätebefragung, Angaben in Prozent)  
„Hatte die Einführung von Leistungsentgelt auch problematische Effekte?“ 
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Wie wir dargelegt haben, lassen sich die Ziele des § 18 TVöD und insbesondere der 
VKA jedoch nicht auf Motivation begrenzen, und Akzeptanz und „Betriebsklima“ kön-
nen aus dieser Perspektive eher  als eine relevante Rahmenbedingung, jedoch nicht  
als der eigentliche Zweck der leistungsorientierten Bezahlung betrachtet werden. Die 
Ziele der Tarifparteien prägen in vielen Fällen auch die Ziele der Betriebsparteien vor  
Ort, werden jedoch mitunter auch abgelehn t, nicht selten zudem auch auf Arbeitge-
berseite als weniger wichtig erachtet und deshalb nic ht mit Nachdruck verfolgt, etwa 
weil, wie bereits erwähnt, der Aufwand hierfür als zu hoch erscheint. 
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Abb. 19: Arbeitgeberziele beim Leistungsentgelt 
(Personalrätebefragung, Angaben in Prozent, Ausprägungen 1 und 2 
einer 5er-Skala)  
„Welche speziellen Ziele verfolgt der Arbeitgeber mit der LOB-Umsetzung?“ 
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Einen Eindruck von den Zielen, die die Ar beitgeber vor Ort mit der Einführung der 
leistungsorientierten Bezahlung verbinden,  k onnten wir  uns vermi ttelt über die Per-
sonalrätebefragung verschaffen. Da die Zusammenarbeit bei der Einführung der  
leistungsorientierten Bezahlung überwiegend als gut bew ertet wird, nehmen wir an, 
dass die Personalräte über die Arbeitgeberz iele in der Regel nicht  nur Bescheid wis-
sen, sondern auch auf eine verzerrende Darstellung in pol emischer Absicht weitge-
hend verzichten. 69 Gegen eine s tarke polemische Verzerrung sprechen auch die  
Angaben zu den Arbeitgeberzielen selbst: Die  drei wichtigsten Arbeitgeberz iele be-
stehen demnach darin, die Dienst leistungsqualität zu verbessern, die Motivation z u 
steigern und die Wirtschaftlichkeit zu ver bessern, zusammen mit einem vierten Ziel,  
der Stärkung von Eigenverantwortung, findet sich jeweils eine Mehrheit der Personal-
räte, die angibt, es würde zutreffen oder eher zutreffen, dass der eigene Arbeitgeber 
diese Ziele verfolgt (vgl. Abb. 19). A ndere Ziele werden demnach nur von einer Min-
derheit der Arbeitgeber verfol gt. Ein Drittel der Personal räte weiß keine besonderen 
Ziele des eigenen Arbeitgebers im Kontext der LOB zu nennen, was vor dem Hinter-
grund der Gespräche vor Ort nicht überrascht, sondern dafür steht, dass sich ein Teil 
der Arbeitgeber weder  die Zie le des Tarifv ertrags oder der VKA engag iert zu eige n 

                                            

69  Selbstverständlich kann eine Erhebung der Arbeitgeberziele vermittelt über die Perso nal-
räte deren Eigenaussage nicht gänzlich ersetzen; eine Befragung au ch der kommunalen 
Arbeitgeber wird deshalb in nächster Zeit angestrebt. 
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machte, noch die Umsetzung der LOB zu nu tzen suchte, um andere Ziele z u errei-
chen. Umgesetzt wurde mitunter eben tats ächlich nur deshalb, weil die T arifregelung 
eine Umsetzung nahe legte. Alle rdings könnte sich bei dieser Angabe nun doch ein  
leichter Einfluss von Polemik bemerkbar machen. 

Die drei wichtigsten Ziele der Pe rsonalräte waren nac h deren Angaben d ie Beteili-
gung der Beschäftigten, eine bessere Führ ungskultur und mehr Mitbestimmung bei 
Leistungsfragen. Mehrheitlich werden demnach auch n och die Ziele Motivationsstei-
gerung, mehr Eigenv erantwortung und das  Führen mit Zielen verfolgt. 29% der Per-
sonalräte verfolgt nach eigenen Angaben keine besonderen Ziele mit der Einführung 
von Leistungsentgelt (vgl. Abb. 20). 

Abb. 20: Personalratsziele beim Leistungsentgelt 
(Personalrätebefragung, Angaben in Prozent, Ausprägungen 1 und 2 
einer 5er-Skala) 
„Welche speziellen Ziele verfolgt der Personalrat mit der LOB-Umsetzung?“ 

33

35

32

28

26

21

11

20

8

18

2

41

37

38

37

35

31

37

24

18

11

5

0 20 40 60 80

Beteiligung der Beschäftigten    MW: 2,15

bessere Führungskultur    MW: 2,17

mehr Mitbestimmung bei Leistungsfragen    MW: 2,20

mehr Motivation    MW: 2,36

mehr Eigenverantwortung    MW: 2,38

Führen mit Zielen    MW: 2,68

bessere Dienstleistungsqualität    MW: 2,75

Begrenzung des Leistungsdrucks    MW: 2,87

verbesserte Wirtschaftlichkeit    MW: 3,21

er verfolgt keine besonderen Ziele    MW: 3,41

mehr Leistungsdruck    MW: 4,18

trifft zu eher zu

 

Abgesehen von den bereits betrachteten Negat iveffekten (vgl. Abb. 18), erkundigten 
wir uns  bei den Personalräten auch danach, welche der positiv en Ziele denn ihres 
Erachtens effektiv wurden. Die Befunde sind in der T endenz leicht positiv: 17% der  
Personalräte berichten davon, die „ Dienstleistungsqualität“ habe sich „ verbessert“ 
oder zumindest „ eher verbessert“, lediglich 2% schreib en der Einf ührung von Leis-
tungsentgelt diesbez üglich eine Negativ wirkung zu. Die  Verbesserung der Dienst-
leistungsqualität ist damit in der Wahr nehmung der Personalräte der häufigs te Posi-
tiveffekt. Allerdings sieht eine gr oße Mehrheit von 81% in dieser  Hinsicht keine Ver-
änderung. Obwohl somit mehr Personalräte hi er von einer Verbe sserung berichten 
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als von einer Verschlechterung, scheint doch  zugleich der zentrale Befund zu sein: 
Es ändert sich selbst  hinsichtlich der Die nstleistungsqualität eher  wenig. Dies trifft 
auch mit Blick auf weitere Effekte zu (vgl. Abb. 21). Auch die Ziele „Wirtschaftlichkeit“ 
und „Motivation“, bei denen die positiven Ver änderungen in wenigen Kommunen von 
den negativen Veränderungen in anderen leicht überkompensiert werden, s ignalisie-
ren primär den Hauptbefund schwacher Veränderungen. Weder ausgeprägte Positiv-
erwartungen noch mitunter vorkommende Befürchtungen ausgeprägter Negative-
ffekte lassen sich offenbar bestätigen. Der  heftige Konflikt auf der tarifpolitischen  
Ebene scheint durch die eher schwachen Effekte kaum begründbar zu sein. 

Abb. 21: Effekte des Leistungsentgelts 
(Personalrätebefragung, Angaben in Prozent)  
„Welche Effekte hatte die Einführung der LOB auf nachfolgende Punkte?“ 
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Nicht über raschen s ollte nac h den bis herigen Ausführungen, dass die Dienstleis-
tungsqualität dort etwas deutlich er verbessert wurde, wo aussc hließlich oder über-
wiegend mit Zielvereinbarungen  gearbeitet wird (20% „ verbessert“ oder „ eher ver-
bessert“) als bei ausschließlichem oder überwiegendem Einsatz der Systemati schen 
Leistungsbewertung (15%). Aller dings halten sich die Verbesserungen auch im ers-
ten Fall durchaus in Grenz en. Eine stärker ausgeprägte Verbesserung der Dienst-
leistungsqualität findet sich auch dort, wo  Beschäftigten und Führungskräften vor der 
Einführung Schulungen angeboten wu rden und angegeben wird, dass „ ein Teil der 
Beschäftigten“ sowie „die meisten“ Führungskräfte daran auch teilgenommen haben.  
Trifft dies zu, dann hat sich die Dienstleistungsqualität zu 23% „ verbessert“ oder 
„eher verbessert“, ist dies nicht  der Fall, dann wir d nur in 11% der Fälle von einer  
Verbesserung der Dienstleistung squalität berichtet. Positi ve Effekte auf die Dienst-
leitungsqualität treten auch dann häufiger auf, wenn die Personalräte angeben, dass 
die Beschäftigten gut informiert w urden, als wenn dies nicht der Fall war. Es bestäti-
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gen sich somit die Annahmen, dass sich Zielvereinbar ungen und gute Vo rbereitung 
auszahlen. 

Positiv auf  die verschiedenen Momente der Funktionalität der leistungsorientierten 
Bezahlung wirkt es sic h auch aus , wenn de r Einführungsprozess aus Sic ht der Per-
sonalräte in Form guter, oder besser noch sehr guter Kooperation verlief. Dies gilt für 
das Ziel der Dienstleistungsqualität in ähnl icher Weis e wie für die beso nders den 
Personalräten wichtigen Ziele. Lediglich bei den Aspekt en Wirtschaftlichkeit und vor 
allem Motivation scheint selbst  eine gute Kooperation bei der  Einführung nicht zu 
genügen, um merkliche Positiveffekte erzielen zu können (vgl. Tab. 51). 

Tab. 51: Funktionalität differenziert nach Kooperativität 
(Personalrätebefragung, Mittelwerte) 
„Welche Effekte hatte die Einführung der LOB auf nachfolgende Punkte?“ 
gekreuzt mit der Frage „Wie war die Zusammenarbeit zwischen Personalrat 
und Arbeitgeberseite bei der Einführung von Leistungsentgelt (LOB)?“ 

Zusammenarbeit Sehr gut a Gut b Teils, teils c Schlecht d 
Sehr 

schlecht e 

Dienstleistungsqualität 2,66 2,87 3,05 3,15 - 

Führungskultur 2,75 2,94 3,08 3,58 - 

Motivation 3,05 3,04 3,42 3,48 - 

Wirtschaftlichkeit 2,94 3,04 3,34 3,03 - 

Eigenverantwortung 2,73 2,86 3,19 2,78 - 

Beteiligung der 
Beschäftigten 

2,79 2,91 3,17 3,20 - 

Mitbestimmung bei 
Leistungsfragen 

2,77 2,81 3,13 2,78 - 

Führen mit Zielen 2,75 2,89 3,24 2,95 - 

Mittelwerte der Effekte auf einer 5er-Skala von 1 = „sehr gut“ bis 5 = „sehr schlecht“; a = Fälle der 
Spalte je nach Zeile zwischen n = 40 und n = 44, b = Fälle der Spalte je nach Zeile zwischen n = 60 
und n = 67, c = Fälle der Spalte je nach Zeile n = 19 und n = 21, d = Fälle der Spalte je nach Zeile zwi-
schen n =6 und n = 7, e = Fälle der Spalte je nach Zeile fehlend bis n = 2. 

Nicht nur die ausgeprägte und überwiegend gute Kooperation bei der Einführung des 
Leistungsentgelts darf vor dem Hintergrund der heftigen tarifpolitischen Umstritten-
heit des  T hemas überraschen, wir stehen offenbar vor einem weitere n Parad ox: 
Während die Arbeitnehmerseite die leistungso rientierte Bezahlung tarifpolitisch be-
kämpft, kann sie zumindest in manchen Kommunen zentrale Ziele erreichen, wohin-
gegen wichtige Ziele der Arbeitgeberseite nach diesen Daten als e her verfehlt gelten 
müssen. Letztere scheinen z um Teil auf Ba sis der Beobachtung der Pers onalräte 
nicht einm al unter günstigen Voraussetz ungen wirksam zu werden. Gleichwohl en-
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gagiert sich die VKA bzw. der KAV NW in starkem Maße für die Fortführung und den  
Ausbau der leistungsorientierten Bezahlung nach § 18 TVöD. 

Unter günstigen Umständen, so lässt sich resümieren, lassen sic h in den Augen der 
Personalräte pos itive Effekte konstatieren.  Doch selbs t unter günstigen Um ständen 
sind diese Effekte nicht sehr ausgeprägt. Bemerkenswert ist jedoch nic ht zuletzt, 
dass bei den drei für die Pers onalräte wichtigsten Zielen, „ Beteiligung der Beschäf-
tigten“, „ bessere Führungskultur“ und „ mehr Mitbestimmung bei Leistungsfragen“ 
(vgl. Abb. 20), zumindest im Mittel die positiven Effekte di e negativen Wirkungen 
leicht über wiegen und unter günstigen Be dingungen (Kooperativität, Zielv ereinba-
rung, gute Informations- und Qualifikationsprozesse) s ogar merkliche Positiveffekte 
vorkommen. Anders sieht es bei den Ziel en der kommunalen Arbeitgeber aus, von 
deren drei wichtigsten Zielen, „ bessere Dienstleistungsqualität“, „ mehr Motivation“ 
und „ verbesserte Wirtschaftlichkeit“, lediglich das erste Ziel schwach als überwie-
gend erreicht gelten darf und die beiden anderen Z iele selbst unter positiv en Rah-
menbedingungen aus der Sic ht der Personalräte bisher nicht erreicht werden konn-
ten.  

4.6 Hat die leistungsorientierte Bezahlung im öffentlichen Dienst eine 
Zukunft? 

Änderungsforderungen der Personalräte 

Ginge es nach der Mehrheit der  befragten Personalrät e, dann sollte der § 18 TVöD 
wieder abgeschafft werden: 64% aller Befr agten plädieren für dies e drastische Maß-
nahme. Dieser Wunsch nach Abschaffung überraschte uns nach den in den Fallst u-
dien und durch teilnehmende Beobachtung gewonnenen Eindrücken nic ht. Ziehen 
wir davon diejenigen unt er den Befragten ab, die sic h zugleich für eine Volumenaus-
weitung aussprechen, da anzunehmen ist, da ss deren Ablehnung der leistungsorien-
tierten Bezahlung nur darauf beruht, dass sie über das geringe Ausschüttungsvolu-
men oder den zögerlichen Ausbau des Volumens enttäuscht sind, dann bleiben noch 
58% der Personalräte übrig, die wir als „e chte“ Gegner bezeichnen können.  Sie re-
präsentieren immerhin 74% der Beschäfti gten in den Kommunen Nordrhein- Westfa-
lens; die F orderung, die leistungsorientiert e Bezahlu ng wieder abzuschaffen, findet 
sich also häufiger in größeren als in kleineren Kommunen. Besonders ausgeprägt ist 
die Forderung nach einer Wiederabschaffung der leistungsorientierten Bezahlung bei 
den Ver.di-Mitgliedern unter den Befragten: 82% von ihnen fordern die Absc haffung 
(diejenigen abgezogen, die zugleich eine Ausw eitung des Volumens fordern, sind es  
noch 75%). Personalräte, die gewerkschaftlich nicht organisiert sind, fordern  die Ab-
schaffung des Leistungsentgelts  zu 61% u nd DBB/Komba-Mitglieder zu 39% (eine 
kleine Gruppe „unechter“ Gegner darin jeweils  noch eingerechnet). Da in 65% aller 
Fälle die Beamten mit in das Sy stem einbezogen sind, kann es hier nicht allein da-
rum gehen, dass die mitunter bei Beam tinnen und Beamten m angelnde persönliche 
Betroffenheit zu einer anderen Bewertung führ t, vielmehr scheinen hier tatsächlich 
unterschiedliche Disk urse in den jeweili gen Organisationen eine Rolle zu spielen  
(vgl. Abb. 22). 
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Wenig überraschen sollte darüber hinaus, dass auch die Forderung „ volle Ausschüt-
tung des Topfes auch bei Verzicht auf LOB“ zu den Favoriten der Personalräte zählt 
und von einer Mehrheit (56%) unterstützt wird,  die wiederum gut dr ei Viertel der Be-
schäftigten repräsentiert. Am höchsten im  Kurs steht die vo lle Ausschüttung auch 
ohne Leist ungsdifferenzierung wiederum be i den Ver.di-Personalräten (70% „ trifft 
zu“), auch etwa die Hälfte der DBB/Komba- Mitglieder stimmt hier zu, während sich 
unter den gewerkschaftlich nicht organisier ten Personalräten lediglich eine Minder-
heit von etwas weniger als einem Drittel dafür erwärmen kann. 

Abb. 22: Änderungsvorstellungen der Personalräte zum Leistungsentgelt
(Personalrätebefragung, Angaben in Prozent) 
„Was sollten die Tarifparteien bei der leistungsorientierten Bezahlung 
ändern?“ 
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Relativ v iele Anhänger finden auch noch Forderungen, leistungs orientierte Bezah-
lung sollte für alle Kommunen (43% ungetei lte Zustimmung) oder für kleine Kommu-
nen (39% ungeteilte Zustimmung) freiwillig sein, wob ei bei letzt erer dann bereits die 
Ablehnung die Zustimmung überwiegt. Ledi glich in Kommunen mit weniger als  
20.000 Beschäftigten findet die Fo rderung nach einer  Fr eiwilligkeit speziell für klei-
nere Kommunen eine Mehrheit unter den Pers onalräten. Da es auf der Basis der  
Personalrätebefragung keinen Grund für die Annahme gibt, dass leistungsorientierte 
Bezahlung in kleiner en Kommunen generell schlechter funktionieren würde (jeden-
falls berichten die Personalräte aus kleinen Kommunen nicht von schlechteren Erfah-
rungen), gibt es zumindest auf unserer empirischen Basis auc h keine Begründung 
für eine Freiwilligkeit der leistungsorient ierten Bezahlung speziell für kleine Kommu-
nen. Die F rage, ob es sinnvoll wäre, die Anwendung von Leist ungsentgelt generell 
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ins Belieben der Betri ebsparteien zu stellen, oder, was si ch faktisch nicht allzu sehr 
davon unterscheidet, eine v olle Ausschüttung auch bei e inem Verzicht auf Differen-
zierung vorzunehmen, ist deshalb begründeter aufzuwerfen, als die nach der  Freiwil-
ligkeit speziell für kleine Kommunen. 

Die Forderung nach Freiwilligke it kann dabei unter zwei Gesichtspunkten betrachtet 
werden: erstens als eigentliches  Ziel, z weitens als taktischer Schritt hin zu einer ge-
nerellen Abschaffung der leistu ngsorientierten Bezahlung. (1 ) Die Freiwilligkeit von 
Leistungsentgelt als eigentliche s Ziel zu verfolgen, scheint nich t nur aus VKA-Per-
spektive, sondern auc h vor dem Hintergrund zentraler gewerkschaftlicher Ziele, ins-
besondere des Zieles der Sic herung der Flächentarifverträge vor einer „inneren Ero-
sion“ sowie des Erhalts möglic hst ähnlic her Entgelt- und Arbeitsbedingungen, als  
Forderung aus Arbeit nehmerperspektive k eineswegs unproblematisch zu sein. Zu-
mindest müsste ein Aufgreifen dieser Forderung der Personalr äte mit nicht-inten-
dierten Spätfolgen für die Tarif politik und die indust riellen Bez iehungen r echnen. 
Auch auf Arbeitgebers eite wäre damit ein möglicherweise nachhaltiger Spalt pilz ge-
schaffen, der sich (etwa bei einer weiter en Volumenausweitung) auch negativ auf 
den Zusammenhalt in den kommunalen Arbeitgeberverbänden auswirken könnte. (2) 
Allerdings steht das prakti sche Bestreben etlicher, und di e Forderung vieler Perso-
nalräte nach Freiwilligkeit oder undifferenzierter Aussc hüttung überwiegend im Kon-
text des W unsches nach einer generellen Abschaffung von Leis tungsentgelt. Zwar 
wäre der Schritt in die Freiwilligk eit einerseits weitgehend das Ende für alle an d ie 
Einführung geknüpften Versuche der VKA, umgestaltend auf die Kommunen Einfluss 
zu nehmen, würden s ich doch auch auf Ar beitgeberseite nur noch diejenigen beteili-
gen, deren Absichten  sich mit denjenigen der  VKA d ecken. Andererseits wäre dies  
jedoch kaum ein vertretbarer Weg in die vollständige Abschaffung, müsste in einem  
zweiten Schritt doch dann tarifpolitisch jenen Kommunen das Recht auf Leistungs-
entgelt ent zogen werden, in denen die Betri ebsparteien s ich unter der Vorausset-
zung der Freiwilligkeit zu einer Fortführung entschlossen hätten. Die Forderung nach 
Freiwilligkeit könnte somit selbst dann, wenn sie mit der Intention der generellen Ab-
schaffung verbunden ist, in eine Sackgas se führen. Die mit dem Leistung sentgelt 
verbundenen Modernisierungsziele wären ge scheitert und eine neue Form der Diffe-
renzierung zwischen den kommunalen Arbeitgebern eingeführt. 

Zumindest ein Teil der Personalr äte hegt auch durchaus andere Änderungs vorstel-
lungen. Etwa ein Drittel pläd iert dafür, die Spielräume vo r Ort einzuschränken (11%) 
oder zumindest teilweise in diese  Richtung zu gehen (25%), teilwe ise wird gefordert, 
die Zielvereinbarung, teilweise die Systematische Leistungsbewertung verbindlich für 
alle zu machen. Zwar mag die Absage der Mehrzahl der Personalräte an eine höhere 
Verbindlichkeit im Kontext des Wunsches  nach der Abschaffung zu verstehen sein,  
doch bereits die unterschiedlichen Vorstellungen davon, welches der Instrumente zur 
Leistungsmessung verbindlich werden sollte, spricht dafür, dass Schritte hin zu einer 
größeren Verbindlichkeit und zur Einschränk ung der Spielräume vor Ort stets in be-
reits etablierte Praktiken vor Ort eingr eifen und damit kaum ohne Problem e durch- 
und umsetzbar sein dürften. Die s gilt selbstverständlich in  ähnlicher Weise für die  
Forderung einer generellen Absc haffung. Hinzu kommt, dass auch unter den Perso-
nalräten sich eine relevante Minderheit find et, die sich für eine Ausweitung des Vo-
lumens ausspricht (19% uneingeschränkt, weitere 21% mit gewissen Einsc hränkun-
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gen). Unter den Personalräten mit Ver.di-Mitg liedschaft plädiert die große Mehrheit  
gegen eine Ausweitung des Aus schüttungsvolumens ( 79% stimmen der For derung 
„nicht zu“, 8% stimmen ihr nur „ teilweise zu“), unter den unorganisierten Personalrä-
ten (46% stimmen „ nicht zu“) und den DBB/Komba-Mitgliedern (38% stimmen „ nicht 
zu“) ist die Ablehnung der Forderungen deutlich schwächer ausgeprägt. 

Tab. 52: Akteursbewertung durch Beschäftigte und Personalrat im 
Zusammenhang der Einführung von Leistungsentgelt 
(Personalrätebefragung, Angaben in Prozent und Mittelwerte) 

„Hat sich Ihres Erachtens die Meinung der Beschäftigten über die Verwaltungsspitze, die 
Vorgesetzten, den Personalrat oder die Gewerkschaften im Zusammenhang mit der 

Einführung der LOB verändert?“ 

über … positiv eher positiv unverändert eher 
negativ negativ Mittelwert 

Personalrat 1 8 75 16 1 3,08 

Verwaltungsspitze 1 3 66 28 3 3,30 

Vorgesetzte/r 0 5 58 35 2 3,35 

DBB/Komba 0 3 64 24 9 3,38 

Ver.di 0 2 60 30 8 3,45 

„Hat sich die Meinung des Personalrats über die Verwaltungsspitze, den Arbeitgeberverband 
(VKA bzw. KAV NW) oder die Gewerkschaften im Zusammenhang mit der Einführung der 

LOB verändert?“ 

über … positiv eher positiv unverändert eher 
negativ negativ Mittelwert 

Verwaltungsspitze 1 6 79 13 2 3,09 

DBB/Komba 1 9 58 23 9 3,31 

Ver.di 0 6 62 24 8 3,33 

VKA, KAV NW 0 2 60 27 11 3,47 

 

Leistungsentgelt und Akteursbewertung 

Eingedenk der recht schwachen, jedoch ins besondere im Arbeitnehmerinteresse 
eher leicht positiven Funktionen, die die Per sonalräte selbst der leistungsorientierten 
Bezahlung zuschreiben, scheint insbesondere dort, wo sich die Betriebsparteien ein-
vernehmlich um eine „gute Praxis“ bemühen, die mehrheitliche Forderung nach einer 
Abschaffung der leistungsorientierten Beza hlung nicht zwingend z u sein. Ein wichti-
gerer Grund dürfte für die Personalräte in  der mangelnden Akzeptanz des Leistungs-
entgelts bei den Besc häftigten liegen. Dies  insbesondere deshalb, weil nac h Auffas-
sung der Personalrät e die Negativsicht auf  das Leistungsentgelt auch auf die Be-
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wertung der Akteure abzufärben droht. Frag t man die Personalrät e danach, ob sich  
ihres Erachtens „die Meinung der Beschäftigten über die Verwaltungsspitze, die Vor-
gesetzten, den Personalrat oder die Gewerkschaften im Zusammenhang mit der 
Einführung der LOB verändert“ habe, so beobachten nich t wenige eine negative 
Entwicklung (vgl. Tab. 52). Lediglich die Personalräte selbst kommen nach eigener 
Beobachtung noc h glimpflic h davon, doch die Verwalt ungsspitze und die  
Führungskräfte haben demnach ebenso in einigen Kommunen an Ansehen bei den  
Beschäftigten verloren wie die Gewerkschaften. 70 Dies e Angaben der Personalräte 
zu einer verschlechterten Akteursbewertung  durch die Beschäftigten im Kontext der 
Einführung von Leistungsent gelt entsprechen in der Tendenz den Befunden der Be-
schäftigtenbefragungen und dürften somit nicht zu stark durch die Sekundärwahr-
nehmung verzerrt sein (vgl. Tab. 25). 

Berücksichtigen wir darüber hinaus, dass ei n knappes Drittel der Ver.di-Mitglieder 
unter den Personalräten annimmt, dass sich di e Einführung von Leistungsentgelt auf 
die Mitgliederentwicklung ihrer Gewerkschaft „ eher negativ“ (26%) oder „ negativ“ 
(5%) auswirkt,71 dann darf es nicht überraschen, dass man das ungeliebte Leistungs-
entgelt, dessen „Geburtsfehler“ Entgeltumwid mung ohnehin von An fang an für einen  
Legitimationsschaden gesorgt hatte, wieder lo swerden möchte. Allerdings könnte es  
ein Kurzschluss sein, aus den Negativ effekten auf das Ans ehen der Gewerk-
schaft(en) und die Mitgliederent wicklung im Umkehrschluss zu erwarten, dass eine 
Verweigerung der Umsetzung sich pos itiv auswirken würde. Sign ifikante Unter-
schiede bei der Mitgliederentwicklung fin den s ich zwische n Verdi-Pers onalräten 
jedenfalls nicht, wenn wir dana ch unterscheiden, ob eine  Dienstvereinbarung abge-
schlossen wurde oder ob eine nach Leistung differenzierte oder eine pauschale Aus-
schüttung erfolgt.72 Darüber hinaus sind die Auswir kungen auf die Mitglieder entwick-
lung der eigenen Organisation in den Augen der DBB/Komba-Personalräte offenbar 
erheblich weniger negativ: Nach Beobac htung von 10% ist der Einfluss v on Leis-
tungsentgelt „ eher negativ“, 5% meinen, er sei „ eher positiv“, die restlichen sehen 
hier keinen Einfluss. Auch wenn es auf  der einen Seite nahe liegend sein dürfte, 
dass Negativeffekte auf die Mitgliedscha ft im Beamtenbereich  schwächer  durch-
schlagen, so muss doch kons tatiert werden, dass sich di e vor Ort noch immer eher 
positive Haltung der  DBB/Kom ba-Personalräte zum Leistungs entgelt nic ht image-
schädigend auszuwirken scheint. 

                                            

70  Der Negativimpuls auf das Ansehen der Gewerkschaft Ver.di wird von den Personalräten, 
die der Org anisation se lbst angehö ren, stärker  bewertet (Mittelwert 3,54) als von den 
Nichtmitgliedern (3,49) oder den DBB/Komba-Personalräten (3,29). Es handelt sich somit  
nicht primär um eine Fr emdzuschreibung. Allerdings sehen zwar die V er.di-Personalräte 
die eigene Organisatio n in gleiche m Maße von diesem Negativtrend betroffen wie die  
DBB/Komba-Konkurrenz, doch letztere bewerten die Entwicklung des eigenen Ansehens 
bei den Beschäftigten etwas positiver (3,15) als das von Ver.di. 

71  Positive Einflüsse der leistungsorie ntierten Bezahlung auf die Mitgliederentwicklun g wer-
den von Ver.di-Personalräten nicht berichtet. 

72  Geringe und nicht sig nifikante Unt erschiede würden zudem allenfalls dafür spr echen, 
dass sich d er Verzicht auf eine Dienstvereinbarung oder die Anwendung der Pa uschal-
ausschüttung noch etwas stärker negativ a uf die Mitg liederentwicklung bei Ver.d i 
auswirkt. 
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Wir haben die Personalräte nicht  nur gefragt, wie sich ihres Erac htens die Meinung 
der Beschäftigten über die LOB-relevanten  Akteure verändert hat, sondern auch, ob 
sich ihre eigene Meinung „über die Verwaltungsspitze, den Arbeitgeberverband (VKA 
bzw. KAV NW) oder die Gewerkschaften im Zusammenhang mit der Einführung der 
LOB verändert“ habe. Es zeigt s ich eine in der  Tendenz ähnliche Veränderung bei 
der Bewertung der G ewerkschaften, hingegen eine im Vergleich zu den Beschäftig-
ten weniger und nur leicht negat ive Ver änderung der Bewertung der Verwaltungs-
spitze. Diesbezüglich finden sic h auch nu r schwache Unterschiede zwisc hen den 
Personalräten variierender gewerkschaftlicher Orientierung. Doch während sich die 
Veränderung der Bewertung von Ver.di z wischen unorganis ierten Personalräten,  
DBB/Komba-Mitgliedern (Mittelwert jeweils 3,32) und jenen, die selbst Mitglied bei 
Ver.di sind (3,34) kaum unterscheidet, hat sich die M einung über DBB/Komba bei 
den eigenen Personalräten leic ht verbessert (2,93), jedoch bei den Nicht -Organi-
sierten etwas (3,25) und be i Ver.di-Personalräten deutlich  verschlechtert: Etwa die 
Hälfte der Ver.di-Mitglieder unter  den Befr agten beric htet, dass sich ihre Meinung 
über DBB/Komba verschlechtert habe (Mittelwert 3,61: 38% „eher negativ“, 12% „ne-
gativ“). Ein noch etwas schlechteres Bild als DBB/Komba gab in den Augen der  
Ver.di-Personalräte nur der Arbeit geberverband ab ( Mittelwert 3,70: 30% „ eher ne-
gativ“, 20% „ negativ“). Auch die Meinung der unorganisierten und der DBB/Komba-
Personalräte über den Arbeit geberverband hat sich  deutlicher negativ verändert als 
deren Meinung über die eigene Verwaltungsspit ze (Mittelwerte 3,22 und 3,31), aller-
dings besteht doch ein erheblic her Untersch ied zu den Angaben ihrer Ver .di-Kolle-
gen. Hier dürfte der Teilhabe an gewerkschaft lichen Diskursen im Kontext von Tarif-
konflikten Relevanz zukommen, an denen s owohl nicht-organisierte Personalräte als 
auch Beamtinnen und Beamte weniger teilhaben. Jedenfalls sprechen diese Befunde 
zur Akteursbewertung erneut dafür, dass die betrieblichen Arbeitsbeziehungen auch, 
aber wohl nicht nur im Kont ext der Einführung leistungsorientierter Bezahlung erheb-
lich konflikt ärmer sind als  die Beziehungen zw ischen den Tarifparteien. Das dürfte 
unter anderem daran liegen, dass durch das hohe Maß an Verrechtlichung einmal in 
der tarifpolitischen Ar ena ausgefochtene Kämpfe kaum vor Ort ein zweit es Mal 
auszutragen sind. Allerdings  sticht dieses Argument gerade was die Einführ ung des 
Leistungsentgelts anbetrifft wenig, da di e Gestaltungsspielräume vor Ort ungewöhn-
lich groß sind. Erinnern wir uns an die Besonderheiten der industriellen Beziehungen 
des öffentlichen Sekt ors, die in letzter In stanz demok ratische Wahl der Vertretung 
der Arbeitgeberseite,  eine daran ansch ließende, zumindest im Grundsatz beste-
hende Verpflichtung auf das Gemeinwohl und die Überlappung zwischen Wählern  
und Beschäftigten, dann sollte weniger die kooperative Praxis v or Ort überraschen, 
als die Konflikte um das Leistungsentgelt auf der tarifpolitischen Ebene. 

Leistungsentgelt: Realkonflikt oder Legitimationsfassade? 

Zweifellos kommt der leistungs orientierten Bezahlung  auch eine hohe symbolisc he 
Bedeutung zu. Mit der Einführung des Leis tungsentgelts kann der politisc hen und  
medialen Öffentlichkeit signalisiert wer den, dass im öffentlichen Dienst Maßnahmen  
zu dessen Modernisierung und Leistungsausr ichtung ergriffen werden. Dieser Erklä-
rungsansatz lässt sic h an di e neo-institutionalistisc he Argumentation der notwendi -
gen Isomorphie von Organisationen anschli eßen (DiMaggio/Powell 1983). Wie an-
dere Organisationen auch muss  demzufolge der öffentliche Dienst versuchen, den  



 

 

222

Anforderungen aktueller Modernitätsdiskurs e in seiner Umwelt  zu entsprechen  
(Scott/Meyer 1991; Bahnmüller 2001b; Trevor  2009: 35; Jörges-Süß 2007). Auch  
wenn das Leistungsentgelt intern nicht die erwünschten Wirkungen erzielt, wäre un-
ter diesem Gesichtspunkt seine Ein- und F ortführung als rational zu betrachten, da 
der öffentliche Dienst auf diese Weise se ine Legitimation sicherstellen kann, auch  
wenn sich das Leistungsentgelt als bloß e Fassade erweisen sollte (Oechsler 2007:  
111). Obgleich symbolische M odernitätssignale an die Um welt durchaus mit in das  
Repertoire der Intentionen der Promotor en gehören,  beschränk en sich deren Ab-
sichten jedoch wie beschrieben keineswegs darauf. 

Allerdings sollte die Einführung von Leistungsentgelt im öffentlichen Dienst weder auf 
die Frage eines Instruments des Leistungsanreizes und als e ines Mittels zur Aus-
übung von Leistungsdruck, noch auf eine symbolische Betrachtung reduziert werden. 
Auch wenn eine „konv entionelle Sichtweise“ des Leistungsentgelts  als pures Instru-
ment des materiellen Anreizes und der Lei stungssteigerung im Feld  sowohl bei etli-
chen Arbeitgebern als  auch – meist kritisch  gewendet – bei vielen Arbeitnehmerver-
tretern vorkommt und keineswegs ohne pr aktische Relevanz ist: Ziele wie die Ver-
besserung der Dienstleistungsqu alität oder eventuelle Impulse für die Führung und 
Steuerung im öffentlic hen Dienst , nicht zule tzt für die Kommunik ation, gehen darin  
nicht auf und erlauben zudem eine relev ante Schnittmenge der Interessen von Ar-
beitgeber- und Arbeitnehmerseit e. Jedoch stehen die öffent lichen Arbeitgeber wie 
beschrieben unter Haushaltsstress, d.h. si e sind selbs t dann, wenn sie tatsächlic h 
modernisierungswillig sind, ni cht selten wenig modernisier ungsfähig. Auch aus die-
sem Grund besteht seitens der Modernisi erer im Arbeitgeberve rband die Neigung, 
die Frage des Leist ungsentgelts symbolisch aufzuladen. Die Frage der leistungsori-
entierten Bezahlung wird somit zu einem  hoch aufgeladenen politischen Sy mbol der 
Modernisierungsfähigkeit des öffentlichen Di enstes und gilt manchen Vertretern der 
VKA gar als das Herzstück der Modernisierung schlechthin. 

Auch auf Arbeitnehmerseite stellt das Lei stungsentgelt für viele ein, allerding s nega-
tives, politisches Symbol dar. Hier wird die leistungsorientierte Bezahlung von Beginn 
an auch z um Symbol für die Expropriation  von Arbeitnehmerbesitzständen, d.h. es 
geht nicht nur – und vielleicht auch nicht in erster Linie – um die Frage der gerechten 
Binnenverteilung unter den Beschäftigten und das Problem der Messbarkeit, sondern 
um einen Verteilungs konflikt zwischen Arbeitergeber- und Arbe itnehmerseite. Es 
werden seitens der Arbeitnehmer vertreter nicht nur Bedenken hinsichtlich de r mehr 
oder weniger bekannten Schwächen etwa von Beurteilungsverfahren geltend ge-
macht, mitunter geht es auc h darum, potentiell auftret ende Messprobleme als takti-
sche Argumente zu verwenden, um für die Abschaffung des § 18 argumentieren zu  
können oder zumindest durch eine pausc hale Aussc hüttung die Verfügungsgewalt 
der Arbeitnehmer über das sog. Startv olumen zurückzugewinnen,  d.h. eine Nieder-
lage auf dem Feld der tarifpolitischen Verteilungskämpfe wieder wettzumachen.  

Da das Leistungsentgelt auf Arbeitnehmerseite häufig symbolisch negativ aufgeladen 
ist, wird die vorhandene Schnittmenge mit auc h auf Arbeitgeberse ite vertretenen 
Zielen oftmals nicht wahrgenom men und di e Entwicklung eigener Zielvorstellungen  
und Konzepte kaum v orangebracht, obwohl die Befunde der Personalrätebef ragung 
zeigen, dass hier Erfolge etwa auf dem G ebiet der Mitbestimmung und der Partizipa-
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tion erzielt  werden könnten. Da die VKA die leistungsorient ierte Bezahlung zum  
Symbol für die Modernisierung des ö ffentlichen Dienstes er hoben hat und auf ge-
werkschaftlicher Se ite vor dem Hintergrun d der reakt iven Ausgangssituation und in  
der Folge innerer Divergenzen ein Strategiedefizit diagnostiziert werden muss, ergibt 
sich eine hoch aufgeladene, jedoch ziemlic h verfahrene Konstellation. Wäh rend auf 
tarifpolitischer Ebene das Risiko einer anhaltenden konf liktreichen Stagnation droht, 
d.h. es weder gelingt, das Leistungsentgelt  wieder a bzuschaffen, noch es  hinrei-
chend funktionsfähig auszustatten, besteht die Gefahr, dass beide tarifpolitischen  
Akteure an Ansehen verlieren,  da sich auc h auf der betrieblic hen Ebene in vielen  
Fällen keine eindeutige Situation herbeiführen lassen wird. Während bis zur erhofften 
endgültigen Abschaffung manc herorts we iterhin auf  Formen der pauschalen Aus-
schüttung gesetzt werden dürfte, andernorts hi ngegen Arbeitgeber und nic ht zuletzt 
Organisationsberater an raffinierten System en feilen,  dürfte sich nicht selten eine 
Umgangsform eingeschlichen haben, bei der eine einmal erfolgte, nach Leistung  
differenzierte Ausschüttung allmählich gerinn t, sich eine Ausschüttung verfestigt, die 
zwar invariabel, jedoc h gleichwohl ungleich erfolgt, d.h. sich die Entsprechung zwi-
schen Leis tungsverhalten und Prämienaus schüttung immer weiter und auf ausge-
prägt ungerechte Weise lockert, eine Art v on „Unterleben“ (Goffman) von Vo rgaben, 
wie es sich etwa in Reinform in real-soz ialistischen Ländern feststellen ließ (Schmidt  
1996). Damit würde ein Zustand erreich t, der genau dem Gegenteil desse n entsprä-
che, was mit dem § 18 an Modernisierungszielen angestrebt wird. 

Allerdings müsste, um mittels leistungsor ientierter Bezahlung einen Sc hritt hin zu  
einer realen Modernis ierung des  öffentlichen Dienstes voranzukommen, wie es der 
VKA vorschwebt, gerade deren symbolische Aufladung dekonstruiert und der Konflikt 
einer Rationalis ierung unterzogen wer den. Auch im wohlv erstandenen Eigeninte-
resse müsste die Arbeitgebers eite „ attitudinal structuring“ (Walton/McKersie 1965)  
auf Gewerkschaftsseite betreiben, d.h. di e eigenen Vorstellungen in m oderater 
Weise artikulieren und bei weiteren Schr itten der Ev aluation der Umsetzungserfah-
rungen besondere Offenheit für arbeitnehm erspezifische Anliegen aufbringen. Aller-
dings könnte eine Ver änderung der jeweiligen Wahrnehmung des Leistungsentgelts 
als zentrales Symbol der Modernisierung einerseits und als Sy mbol eines  arbeitge-
berseitigen Übergriffs andererseits zwar eine entscheidende Voraussetzung zur Ver-
sachlichung des Konfliktes darstellen, Interessendivergenzen würden in dieser Frage 
jedoch gleichwohl fortbestehen,  die durch bloße Kom munikation bei Fortbestand der  
Verteilungsmuster nicht aufgehoben werden  können. Wahrscheinlich wäre deshalb 
eine Rücknahme des enteignend en Übergriffes zu Beginn der Einführung des Leis-
tungsentgelts der „K önigsweg“ zur Akzeptanz  leistungsorientierter Bezahlung. Im 
Kontext der Finanzsituation der Kommunen ist damit jedoch eher nicht zu rechnen. 

Nun halten sich die Anreizeffekte der eingeführten Leistungsentgeltsysteme nicht nur 
in Grenzen, Anreizeffekte sind aus einer Arbeitnehmerperspektive trotz Mi tbestim-
mungs- und Beteiligungschancen ohnehin nicht in  jedem Falle positiv zu sehen. Wie 
sich andeutete, können auch wachsende Konk urrenz, Ausbeutung oder „Selbstaus-
beutung“ gefördert werden. Gleichwohl dürfte einiges dafür sprechen, die vorgeleg-
ten Befunde auch aus Arbeitnehmerperspekti ve als Anlass zu einer Entdr amatisie-
rung der Frage zu nehmen. Ein zusätzliche r Faktor zur Erzeugung von Leis tungs-
druck, der bereits bisher bestehende Möglichkeiten hierzu merklich ergänzen könnte, 
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wäre vor allem dann zu befürchten, wenn die Einführung des Leistungsentgelts die  
Spielräume der Arbeit geber in  der Leistungspolitik aus weiten und den Einfluss kol-
lektiven Aushandelns unterminier en würde ( Marginson et al . 2007). Dies ist unseres 
Erachtens jedoch im Großen und Ganzen nich t der Fall. Leistungsdruck wurde im  
öffentlichen Dienst vor dem Hin tergrund privater Konk urrenz und Privatisierung in 
den letzten Jahren durchaus aufgebaut, allerdi ngs nic ht zuletzt mittels verringerter  
Personalbesetzung (Statistisches Bundes amt 2008; Czerwick 2007) sowie durch 
Aufgabenausweitung und ohne hierfür Leistungsentgelt zu benötigen. Die Einführung 
von Leistungsentgelt  könnte v or dem Hint ergrund der mitbestimmten Anlage der  
leistungsorientierten Bezahlung (Betriebs- bzw. einvernehmliche Dienstvereinbarung, 
paritätische betriebliche Kommission) allerdings, dies bestätigen die Befunde, durch-
aus die Ch ance des Einstiegs  in eine bila terale auch  oder trilaterale, unte r Beteili-
gung der Personal- und Betriebsr äte und auch der Beschäftigten diskursiv angelegte 
Verständigung über die Arbeits- und Leistungs politik eröffnen. Allerdings kommt da-
bei der Ausgestaltung der  Leistungsentgelts ysteme und der Anwendungs praxis er-
hebliche Bedeutung zu.  

Während sich selektiv e Ansätze, die in er ster Linie dort eingef ührt wurden, wo es  
Personalräten zumindest zunächst an Orient ierung fehlte, exakt  so negativ auswir-
ken, wie wir es erwartet hatten, und sich im Ranking der drei Ansätze mit erheblichen 
Akzeptanz- und Funktionalitätsproblemen auf dem letzten Platz finden, erweisen sich 
partizipative Konzepte zwar als  überlegen,  doch Beteiligungs orientierung alle in ist  
auch bei engagierter Umsetz ung noch kein Garant für Akzeptanz bei den Beschäf-
tigten. Im gelingenden Fall biet et die beteiligungsoffenere Ziel vereinbarung jedoch 
bessere Chancen, zu einer beteiligungsorientierten Arbeits- und Leistungspolitik z u 
finden.  

Vor dem Hintergrund der asymmetrischen Beziehungen zwischen Organisation und  
Beschäftigten können zwar  auch Zielvereinbarungen de facto nahezu unilateral 
praktiziert werden. Sie können den Charakter von Vorgaben annehmen ( Breisig 
2006: 110f), da auch formal bestehende Bete iligungsrechte ungenutzt bleiben 
können (Sterkel 1997). Allerdings  ist anzunehmen, dass die auf grund der  
Arbeitsplatzsicherheit vieler Beschäfti gten im öffentlichen Dienst noc h immer 
erhebliche „passive St ärke“ es häufig er laubt, als Zumutung em pfundene Vorgaben 
zurückzuweisen. Mehr als in der Privatwir tschaft (in der Leist ungsentgelt bei den  
Beschäftigten allerdings größere Akzeptanz  zu genießen scheint als im öffentlichen  
Dienst, vgl. etwa Kratzer/Nies 2009) könnte dies im öffentlichen Dienst daz u führen, 
dass Zielv ereinbarungen einen echten Vereinbarungscharakter annehmen müssen, 
wenn sie denn funktionieren s ollen. Ver bunden mit der im Tarifv ertrag bestimmten 
Freiwilligkeit könnten Zielvereinbarungen im öffentlichen Dienst ihrer „privatistischen 
Verengung“ (Kern/Schumann 1984) beraubt werden und zu ei ner Modernisierung im 
Sinne einer inneren Demokratisierung des öffentlichen Dienstes beitragen. So könnte 
über den öffentlichen Diens t hinaus ein neuer Impuls für eine ausgeweitete, 
partizipativ angelegt e Inkl usion der Beschäftigten, für eine  Erneuerung und 
Fortführung der Mitbestimmung gegeben werden. 

Allerdings sind die bisher  feststellbaren Effekte, auch die der Beteiligung und der 
Mitbestimmung, einerseits allesamt schwach, weshalb es noch schwer fällt, ein ab-
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schließendes Urteil über das Potenzial der leistungsorientierten Bezahlung im öffent-
lichen Dienst abzugeben, ander erseits zeigen sich deutlic he Unterschiede je nach 
Anlage und Anwendungspraxis , die es erlauben, bess ere und schlechtere Praktiken 
auszumachen. Da eine Abschaffung der Bestimmungen des TVöD zum Leistungs-
entgelt kurzfristig kaum erfolgen dürfte, soll te es aus einer Arbeitnehmerperspektive 
schon allein aus pragmatischen Gründen sinnvol l sein, nicht allein auf eine Abschaf-
fung zu setzen, sondern kritisch zu prüf en, welche Risiken und Chancen leistungs-
orientierte Bezahlung bietet, und Personal-  und Betriebsräten Orientierung shilfe bei 
der praktischen Ausgestaltung vor Ort zu g eben. Letzteres empfiehlt sich auch des-
halb, weil in vielen Kommunen auf  diesem Feld nicht  allein die jeweiligen Personal-
verantwortlichen agieren, auch weniger der Arbeitgeberverband, sondern Organisati-
onsberater, deren Interessen sich oftmal s weder mit denen der Kommune, noch mit 
denen der Arbeitnehmer/innen decken. 

Da zumindest in Nordrhein-Wes tfalen in der großen Mehrheit aller Kommunen der 
Einstieg in die Anwendung von Le istungsentgelt bereits erfolgt ist, stellt sich für viele 
Personal- und Betriebsräte in der Praxis  r ealistischerweise nicht mehr die Frage 
nach Vermeidung oder Zustimmung, sondern  nur noch die Frage des Hinnehmens  
oder des Mitgestaltens. Die Antwort auf  diese Frage sollte ger ade anges ichts der 
durchaus unterschiedlichen E ffekte verschiedener System e im Interesse der Be-
schäftigten leicht fallen: Gestalten! Dazu gehört selbstverständlich in manchen Fällen 
auch die Weigerung,  eine Vereinbarung zu unterschreiben, sollte etwa arbeitgeber-
seitig auf der Einführung von Quoten bestanden werden. Ein relevanter Teil der Per-
sonal- und Betriebsräte scheint sich in di eser Frage allerdings auch bereit s für das 
Mitgestalten entschieden zu ha ben, muss dabei jedoch auf praktische und strategi-
sche Orientierungen bei der Ums etzung zumindest seitens der Gewerkschaft Ver.di 
weitgehend verzichten, da dor t organisationsintern eine Art Blockadesituation ent-
standen ist, bei der es einerseit s trotz der  grundsätzlichen Gegn erschaft von Teilen 
der Aktiven und der Mitgliedschaf t bisher nicht gelungen ist, eine Abschaffun g des § 
18 gegenü ber der VKA durchzusetzen, anderer seits jedoch auc h die pragmatische  
Entwicklung einer elaboriert en Umsetzungsstrategie blocki ert wird. Eine Überwin-
dung dieser Blockade,  und damit  gewissermaßen ganz ähnlich wie auf Arbeitgeber-
seite eine Dekonstruktion der s ymbolischen Überladenheit des  Leistungs entgelts, 
dürfte im Interesse der Vertretung von Ar beitnehmerinteressen, wie auc h im Inte-
resse des Ansehens von Ver.di bei den Be schäftigten des öffentl ichen Dienstes lie-
gen. Dabei sollte es allerdings um eine Ve rsachlichung gehen, nicht um eine unkriti-
sche Anpassung an das Faktische. 

Während gewerkschaftlich unterstützte Mi twirkung bei der Anwe ndung leistungsori-
entierter Bezahlung möglich un d sinnvoll erscheint, stellt si ch die Frage auf der tarif-
politischen Ebene allerdings etwas anders:  Tarifpolitisch genügt es nicht z u wissen, 
dass die prinzipielle Möglichkeit besteht, bei redlichem Bemühen aller Beteiligten 
akzeptable und im Interesse der Arbeitn ehmer und der Erbr ingung öffentlicher 
Dienstleistungen hinlänglich funktionsfähige Leistungsentgeltsysteme zu etablieren. 
Während die Akteure vor Ort die Chance haben,  sich für eine gute Praxis einzuset-
zen, können die Tarifparteien die prakti sche Umsetzung nur begrenzt beeinflussen. 
Für eine tarifpolitisch e Diskuss ion der Zu kunft des § 18 TVö D-VKA so llte deshalb  
auch von Relevanz sein, ob realistische Chancen bestehen, dass sich gute Praktiken 
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auch real in der Fläc he verbreiten. Das ist dann nicht nur eine  Frage des richtigen  
Konzeptes, sondern auch eine nach der Bere itschaft der Betriebsparteien, der Be-
schäftigten und der Führungskräfte. Das „P rojekt Leistungsentgelt“ bedarf wi e jedes 
Projekt nicht nur des richtigen Skripts, es bedarf auch der  Trägerschaft. Ob sich eine 
hinreichend bereitwillige, konsensbereite und qualifizie rte Trägerschaft in der  Fläche 
herausbilden wird, muss zum jetzigen Zeit punkt und insbesondere in bundesweiter 
Perspektive noch mit einem deutlichen Fragezeichen versehen werden. Während auf 
der betrieblichen Ebene somit ei ne klare Orientierung möglich sein sollte, muss eine 
definitive Antwort auf die Fr age, ob Leistungsentgelt im ö ffentlichen Dienst  tarifver-
traglich besser wieder abgeschafft, fortgeführt  oder in anderer Weise gestaltet wer-
den sollte, derzeit noch offen gelassen wer den. Auc h für die tarifpolitische Arena 
sollte jedoch gelten, dass im Interesse des öffentlichen Dienstes und seiner Beschäf-
tigten in absehbarer Z eit über die weitere Entwicklungsri chtung entschieden werden 
sollte.  



 

 

227

5. Der Konflikt um die neue Entgeltordnung 

5.1 Ausgangslage und Ziele der Tarifparteien 

Bedarf einer Entgeltreform und Ausgangslage 

Herzstück der Entgelt reform im öffentlichen Dienst soll te (und soll) eine n eue Ent-
geltordnung sein, die möglichst diskriminierungsfreie und für Arbeiter und Angestellte 
einheitliche Eingruppierungsregelungen schafft. Vor dem Hintergrund der be reits er-
wähnten Entgeltreformen in anderen Branchen und der inte rnationalen Entwicklung  
hin z u „ single status“-Systemen, dürfte bereits erk ennbar geworden sein, dass der  
Schritt, mit dem TVöD eine einheitliche Tabelle für Arbeiter/innen und Angest ellte zu 
schaffen und das Vorhaben, auch die Eing ruppierungsregelungen zu vereinheitli-
chen, einem generellen Trend entspricht. Auch  vollzogen sich im öffentlichen Dienst 
Änderungen in der Arbeitsorganisation, unter  anderem hin zu einer „Ökonomisierung 
des öffentlichen Dienstes“ (Czerwick 2007)  durch Umstrukturierungen, Aus lagerun-
gen und die Übernahme privat wirtschaftlicher Managementtechniken, die als Gründe 
für einen Bedarf an einer Reform der Entgeltsysteme gelten können. Da es im öffent-
lichen Dienst wenig anerkannt en Spielraum gibt, im Lauf der Jahre gewachsene  
Dysfunktionalitäten des Tarifvertrags (etwa im Arbeitsmarktbezug) betrieblich auszu-
gleichen, könnte der arbeits marktbedingte Reformdruck im öffentlichen Dienst sogar 
größer gewesen sein als in der Privatwirt schaft. Allerdings er schlossen sich viele 
kommunale Arbeitgeber mit Ausgründungen, Privatisierungen und (eher bei kommu-
nalen Unternehmen) dem Austritt aus dem Arbeitgeberverband andere Wege, um 
mittels einer Erosion des Flächentarifve rtrages an dessen Rändern Kostendruck und 
Dysfunktionalitäten des Entg eltsystems zu begegnen. Da s Interesse an einer Ent-
gelt- und Tarifreform sei auf gewerkschaftlicher Seite, so wird von dieser betont, stets 
ausgeprägter gewesen, da es darum gegangen sei, die stattfindenden Ver änderun-
gen unter dem Dach des Fläc hentarifvertrages halten zu können und sc hließlich 
auch darum, den Flächentarifvertrag selbst zu retten. 

Zumindest auf gewerkschaftlicher  Seite ist auch im öff entlichen Dienst das  Them a 
einer grundlegenden Ent geltreform nicht neu. Bereits in den 80er Jahren wurden in 
den einschlägigen Vorläuferorganisationen Ver.dis, der ÖTV und der DAG, Diskussi-
onen um die Notwendigkeit einer  Entgeltreform geführt, weil die  bestehenden Tarif-
verträge als veraltet angeseh en wurden und die Realität  teils nicht mehr adäquat 
abbildeten. Darüber hinaus wurden die Verträge durch eine Vielzahl an Änderungsta-
rifverträgen unübersichtlich und ausufernd. Auch die Aufrechterhaltung der Trennung 
von Arbeit ern und Angestellten wurde als  „anachronistisch“ angesehen. Nach Dar-
stellung von Vertretern der Gewerkschaft V er.di seien es in der Vergangenheit eher  
die Gewer kschaften als die Ar beitsgeberseite gewesen, die a uf eine Reform des 
Entgeltsystems gedrängt und sie le tztlich initiiert hätten (Ver.di-Vertreterin). Die fi-
nanzielle Dimension einer Neuregelung der Eingruppierungsbestimmungen im öf-
fentlichen Dienst übersteige allerdings die Dimension z.B. des ERA der Metall- und 
Elektroindustrie „ganz gewaltig“,  so ein Ver.di-Vertreter. Nicht  nur der öffentliche 
Sektor selbst, sondern auch weit ere Dienstleistungsbereiche seien (indirekt) von den 
Kernregelungen der T arifverträge des öff entlichen Sektors mit betroffen (Ver.di-Ver-
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treter). Hinzu kommt das für beide Tarif parteien hohe Risiko negativer, nicht-antizi-
pierter und/oder nicht-intendierter Fol gen einer grundlegenden Re form der Eingrup-
pierungsbestimmungen. Da die bisherige Ve rgütungsordnung, bzw. die Anlage 1a 
des BAT, nur als Ganzes k ündbar war und ist, stand für die Tarifparteien der Aus-
sicht auf eine Verbesserung einzelner Teile immer das Risiko auf eine Verschlechte-
rung in anderen Punkten gegenüber, weshal b eine Situati on der Lähmung, ein 
„Gleichgewicht des Schreckens“ – so ein Gewerkschaftsvertreter – entstanden sei. 

Die Trennung in Arbeiter und Angestellte äußerte sich im öffentlichen Dienst bis zum 
Abschluss des TVöD in unterschiedlichen Tarifverträgen für die beiden Besc häftig-
tengruppen, die je unterschi edliche Eingruppierungsregelungen enthielten. Auch ab-
gesehen von der Bestimmung des Grundentgelts gab es Unterschiede, z.B. was die  
Gewährung von Leist ungszulagen oder Schicht- und Ersch werniszuschlägen sowie 
die Bezahlung von Überstunden angeht.  

Die Angleichung der beiden St atusgruppen Arbeiter und Ange stellte ist im öffentli-
chen Dienst mittlerweile formal vollzogen. Es gibt einheitliche Mantelregelungen und 
eine einheitliche T abelle mit 15  Entgeltgruppen für alle Ta rifbeschäftigten (Arbeiter 
und Angestellte werden nur noch Beschäfti gte genannt), aber zur Bewertung der Ar-
beit werden derzeit weiterhin die alten nach Statusgruppen unter schiedenen Regeln 
verwendet. Die Angleichung blei bt also bis  zur Aushandlung neuer Eingruppierungs-
regelungen nur eine „ Fassade“. Bis zum Inkrafttreten einer  neuen Entgeltordnung ist 
§ 17 TVÜ-VKA die zentrale Eingruppierungsvorschrift, in der geregelt ist, dass in der  
Übergangsphase prinzipiell das alte Eingruppierungsrecht weiter gilt. 73 Die  
Eingruppierung der ehemaligen  Angestellten und Arbeit er/innen richtet sich bis zum 
Inkrafttreten einer neuen Entgeltordnung also weiterhin nach der Vergütungsordnung 
zum BAT bzw. den Lohngruppenverzeichnis sen nach BMT-G II und MTArb bei Bund 
und Ländern. Die Eingruppierungsbestimm ungen des  BAT sind als Vergüt ungsord-
nung in den Anlagen 1a und 1b (f ür Angestellte im Kr anken- und Altenpflegedienst) 
gefasst. Es gelten unterschiedlic he Anlagen 1a zum BAT für den Bereich des Bun-
des und der Länder einerseits und für den B ereich der VKA andererseits. Die Anlage 
1a für Bund und Länder ist in einen allgem einen Teil und weitere Teile mit zusätzli-
chen Tätig keitsmerkmalen ge gliedert. Der Anla ge 1a  VKA fehlt  ein solch es über-
sichtliches Ordnungssystem, sie besteht neben dem allgemeinen Te il „aus einer Mi-
schung ver schiedenster Tarifverträge, die jeweils die Eingruppier ung einzelner Be-
rufsfelder, Tätigkeitsbereic he oder Berufe regeln“ (Conze  2006: 106). Die zentrale  
Eingruppierungsvorschrift des BAT war ( und ist) der § 22, der den Grundsatz der 
Tarifautomatik regelt. Danach is t der Ange stellte in die Ver gütungsgruppe eingrup-
piert, deren Tätigkeitsmerkmalen die gesamte von ihm nicht nur v orübergehend aus-
zuübende Tätigkeit entspricht. Der Grundsatz der Tarifautomatik bedeutet, 

„dass der Beschäftigte allein dadur ch, dass die von ihm auszuübende Tätig-
keit den Merkmalen einer Ver gütungsgruppe entspr icht, den Anspruch auf 

                                            

73  Dies gilt nicht für neu eingestellte B eschäftigte in Entgeltgruppe 1, für Tätigkeiten d er bis-
herigen VergGr. I, die nicht fortgeführt wird, und für neu eingestellte Ärzte, für die die Ent-
geltordnung für Ärzte gemäß § 51 TVöD-BT-K gilt (Conze 2006: 139). 
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eine bestimmte Vergütung hat . Er wird aut omatisch in dies e Vergütungs-
gruppe eingruppiert. Die Festlegung der  Vergütungsgruppe durch den öffentli-
chen Arbeitgeber hat keine kons titutive Wirkung (= das Recht begründende)  
sondern nur deklaratorische (= das Recht erwähnende) Bedeutung. Die An-
gabe der Vergütungs- oder Entgeltgruppe im Arbeitsvertrag gibt somit nur die  
Rechtsauffassung der Arbeitsvertragspar teien wieder, welc he v on den Ar -
beitsgerichten in vollem Umfang überprüfbar ist“ (Cerff 2006: XI).  

Es können also vor Ort in Dienststell en und Betrieben durch die Eingr uppierung 
keine eigenen Rechtstatbestände geschaffen werden. (Noch) nicht „aus geurteilte“ 
Bestimmungen bergen deshalb (bei einer Klage) das Ris iko gerichtlicher Konkretisie-
rung, vor Ort kann dann selbst einvernehmlich keine andere Regelung getroffen wer-
den. Es existieren formal keine akzeptie rten betrieblic hen Spie lräume bei der Ein-
gruppierung. Die Mitglieder der Verein igung der kommunalen Arbeitgeberverbände 
sind laut Satzung der VKA dazu  verpflichte t, ihre Mitglied er wiederum per Satzun g 
dazu zu verpflichten, „die von der VKA abgeschlossenen Tarifverträge durchzuführen 
und nicht zu überschreiten“ (Satzung der VKA, § 6,  Abs. 2, S. 1). Nur in Einzelfällen  
können die Mitgliedsv erbände Ausnahmen zulassen.  Eine ggf. noch mögliche au-
ßertarifliche Bezahlung für einzelne Tätigkeit en (z.B. für Spezialist entätigkeiten oder 
um für bestimmte Führungsposit ionen, die üblic herweise mi t Beamten besetzt sind, 
eine vergleichbare Ve rgütung der Tarifbeschäftigten z u gewährleisten) kommt zwar  
vor, dürfte aufgrund der schlechten Finanzsituation aber in den wenigsten Fällen eine 
Option sein. 

§ 22 regelt  weiter, dass die ges amte auszuübende T ätigkeit da nn den Tä tigkeits-
merkmalen einer Vergütungsgruppe entspricht,  

„wenn zeitlich mindestens zur Hälfte Arbei tsvorgänge anfallen, die für sich ge-
nommen die Anforderungen eines Tätigkei tsmerkmals oder mehrerer Tätig-
keitsmerkmale dies er Vergütungsgruppe erfüllen. Kann die Erfüllung einer  
Anforderung in der Regel erst bei der  Betrachtung mehrerer  Arbeitsvorgänge 
festgestellt werden (z.B. vielseitige Fachkenntnisse), sind dies e Arbeitsvor-
gänge für die F eststellung, ob diese Anfo rderung erfüllt ist, ins oweit zus am-
men zu beurteilen.“74  

Für die Eingruppierung im Ar beiterbereich gibt es Lohngruppenverzeichnisse zum  
MTArb im Bereich des Bundes und der Länder, in denen die Lohngruppen und Tätig-
keitsmerkmale festgelegt sind. Für den Bereich der Kommunen erfolgt die Eingrup-
pierung über in landes bezirklichen Lohngruppenverz eichnissen zu vereinbarende 

                                            

74  Nach der Protokollnotiz 1 zu § 22 Abs. 2 BAT s ind „Arbeitsvorgänge (…) Arbeitsleistun-
gen (einschließlich Zusa mmenhangsarbeiten), die, bezogen auf den Auf gabenkreis des 
Angestellten, zu einem bei natürlicher Betrachtung abgrenzbaren Arbeitsergebnis fü hren 
(z.B. unterschriftsreife Bearbeitung eines Aktenvorgangs, Erstellung eines EKG, Fertigung 
einer Bauzeichnung, Eintragung in das Grundbuch, Konstruktion einer Brücke oder eines 
Brückenteils, Bearbeitung eines Antr ags auf Wo hngeld, Festsetzung einer Leistung nach 
dem Bundessozialhilfegesetz). Jeder einzelne Arbeitsvorgang ist a ls solcher zu bewerten 
und darf dabei hinsichtlich der Anforderungen zeitlich nicht aufgespalten werden.“ 



 

 

230

Tätigkeitsmerkmale gemäß dem Rahmentar ifvertrag zu § 20 Ab s. 1 BMT-G II. Fü r 
Nordrhein-Westfalen beispielsweise sind di e Tätigkeitsmerkmale in der Anlage zum 
Bezirkszusatztarifvertrag BZT-G/NRW enthalten. Die Grundsätze der Eingruppierung 
im Arbeiterbereich sind denen des BAT v ergleichbar. So regelt § 4 Abs. 1 BZT-
G/NRW, dass der Arbeiter in die Lohngru ppe eingruppiert ist, „deren Tätigkeits-
merkmalen die von ihm nicht nur  vorübergehend auszuübende Tätigkeit zeitlich min-
destens zur Hälfte entspricht.“ 

Auch wenn der Eingruppierung s omit ähnliche Grundsätze zugrunde liegen,  wird die 
Arbeit ehemaliger Arbeiter/innen und  Angest ellter jedoch nach wie vor nach unter-
schiedlichen Regeln bewertet. Darüber hinaus kann von tatsächlichem „single status“ 
im öffentlichen Dienst auch nach einer fa ktischen Aufhebung der Trennung von Ar-
beitern und Angestellten nicht die Rede sein , solange nicht auch die Beamten in ein  
einheitliches System mit ei nbezogen werden. Statt von „ single status“ kön nte bes-
tenfalls von einem noch unv ollendeten Schritt von einem „ triple status“ zu einem 
„double status system“ die Rede sein. 

Neben der faktisch fortbestehenden Trennung von Arbeitern und Angestellten gibt es 
eine ganze Reihe v on Gründen, die für eine  Neuregelung der ob en erläuterten Ein-
gruppierungsbestimmungen spr echen. Einen der wichti gsten Gründe dürften die 
nicht zu bestreitenden Anachronismen und das Aktualitätsdefiz it des öffentlichen 
Tarifrechts darstellen, die für eine Anpas sungsmodernisierung der Entgeltbestim-
mungen sprechen. Dieses Modern itätsdefizit erscheint mit Blick auf den 1.4.1961 als  
Einführungsdatum des BAT unmittelbar evi dent, doch der Arbeitertarifvertrag für die  
Gemeinden BMT-G II trat berei ts ein Jahr  später in Kraft (ursprünglic he Version 
BMT-G vom 22.5.1953). Der vergleic hsweise späte Entstehungstermin 1.3.1996 für 
den Arbeiter-Manteltarifvertrag MTArb erklärt sich durch ursprünglich separ ate Tarif-
verträge bei Bund und Ländern (MTB und MTL) . Die Grundsätze der Eingruppierung 
bzw. die an der ausz uübenden Tätigkeit au sgerichtete „Vergüt ungsautomatik“ ent-
standen sogar noch vor dem Abschluss der genannt en Tarifverträge. Bereits auf der 
Grundlage der Tarifordnung A für Angestellte (TO.A) von 1938 hatte das Bundesar-
beitsgericht (BAG) 1954 diesen Grundsatz ausformuliert, der dann von den Tarifpar-
teien in den BAT übernommen wurde. „Die  einschlägigen Regel ungen gehören also 
zu den ält esten Teilen des T arifrechts des  öffentliche n Dienstes “ (Steinherr 2005: 
309). Zwar wurden die Ve rgütungsordnungen selbst i mmer wieder ergänzt und mo-
difiziert, doch tarifvertragskundige Gesprä chspartner sind meist  nicht um Scherze  
über anac hronistische Tarifbeis piele ve rlegen („Lochkarten“) und wissen auch um 
neue Tätigkeiten und neu entstandene Berufsbil der, die nach den alten Bestimmun-
gen nur mit großen Spielräumen eingruppiert werden können. Auch liegen die letzten 
die Eingruppierung betre ffenden Veränderungen an den alte n Tarifverträgen mittler-
weile ebenfalls immerhin fast 20 Jahre zu rück (als letz tes – vor der jüngsten Verän-
derung – wurden 1991 die Eing ruppierungsregelungen im Bereich d es Sozial- und 
Erziehungsdienstes sowie für Techniker und Ingenieure geändert) (V er.di-Vertreter). 
Wie am Beispiel der  „Lochkarten“ deutlic h wird, ist auch die in einigen Bereichen 
rasante technische Entwicklung der letzten Jahre, die v iele Tätigkeitsbilder grundle-
gend veränderte und beeinflusst e, in den alten Eingru ppierungsbestimmungen nicht 
hinreichend abgebildet. Die über die lange Geltungsdauer  hinweg immer wieder vor-
genommenen Modifik ationen und Ergänzungen der  Tarifverträge führten zu einer 
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hohen Komplexität und Unübersichtlichk eit der Regelungen, die ein Bemühen um  
größere Transparenz,  eine Vereinfachung bzw. Ver einheitlichung angerat en sein 
ließen. Heute umfassen die entgeltrelevanten Tarifverträge des öffentlichen Dienstes 
zusammengenommen, so die G ewerkschaft Ve r.di, ca. 17.000 Tätigkeitsmerkmale. 
Im Arbeiterbereich vor kommende regional un terschiedliche tarifvertragliche Eingrup-
pierungsniveaus erhöhen die Komplexität zusätzlich.  

Auch eine Überprüfung der bisherigen Tarifverträge des öffentlichen Dienstes an-
hand europäischen (und in der Folge auc h nationalen) Rechts, das den Grundsatz 
des gleichen Entgelt s nicht nur für gleic he, sondern auch gleic hwertige Arbeit fest-
schreibt, sowie der Rechtsprechung des Eu ropäischen Gerichtshofs (EuGH), nach 
der das gesamte Wesen einer T ätigkeit durch die Eingruppierungskriterien abgeb il-
det werden muss, zeigt einen dringenden Überarbeitungsbedarf. Die vom EuGH for-
mulierten Anforderungen an ein diskriminie rungsfreies Eingruppierungssystem sind 
im Einzelnen ein einheitlicher  Bewert ungsmaßstab, die Durchschaubarkeit und 
Überprüfbarkeit, die Verwendung „objektiver“  Kriterien, die die Tätigkeit angemessen 
abbilden und überschneidu ngsfrei sind, sowie eine diskriminierungsfreie Auslegung  
und Anwendung der Kriterien. Schließlich muss das Sy stem als Ganzes disk riminie-
rungsfrei sein. Diesen Anforderungen wird eine Vielzahl deutscher Tarifverträge, un-
ter ihnen auch der BAT, we gen seiner v eralteten, intransparenten und uns ystema-
tisch ergänzten Regelungen nic ht gerecht (Kr ehnke 2003; Winter 1997). S o dürfte 
z.B. die sc hrittweise erfolgte, eher un systematische Aufnahme zusätzlicher Tätig-
keitsmerkmale, beispielsweise für Techni ker oder Angestellte im Sozial- und Erzie-
hungsdienst, eine Quelle für Diskriminierung sein, die durch die (ehemalige) Ar-
beitsmarktposition der jeweiligen Beschä ftigtengruppen oder durch gesellschaftlich 
verbreitete bzw. nachwirkende „ gender status beliefs“ (Ridgeway 2001) beeinflusst 
sind. Auch die Anwendung unt erschiedlicher (z.B. bei Angestellten und Arbeitern), 
unzureichender, aufeinander aufbauender oder nicht übersc hneidungsfreier Kriterien 
für die Bewertung der Arbeit kann dazu führ en, dass  ungleiches Entgelt f ür gleich-
wertige Tätigkeiten gezahlt wird (Ver.di-Ve rtreterin). D as Ziel des Abbaus von Dis -
kriminierungen, dem sowohl seitens viel er Gewerkschaftsmitglieder als auch mit  
Blick auf die EU-gestützten Gleic hstellungsbestrebungen hohe Bedeutung zukommt, 
spricht als o ebenfalls  für eine grundleg ende Neufas sung der  Eingruppier ungsbe-
stimmungen. 

Neben den bereits angesprochenen Punkten besteht auch ein Bedarf an Anpassung  
der Entgeltregelungen des öff entlichen Dienstes mit Blick auf den externen Arbeits-
markt, und zwar sowohl hinsichtlich der K onkurrenz um Arbeitskräfte, als auch in  
Bezug auf die Konkur renz auf Märkten fü r Dienstleistungsangebote. Darauf werden  
wir zurückkommen. 

Ziele der Tarifparteien und Zieldilemmata 

Die T arifparteien sind sich grundsätzlic h und erklärtermaßen einig darin, dass der  
öffentliche Dienst neue Eingruppierungsbestimmungen benötigt. Einen Bedarf  hierfür 
sehen in der Regel auch die Vertreter der kommunalen Arbeitg eber vor Ort und di e 
Personal- und Betriebsräte, mit denen wir Gespräche führten. Der Umstand, dass die 
Akteure beider Seiten sowohl der tarif politischen als  auch der betriebspolitischen  
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Ebene weitgehend übereinstim mend Modernisi erungsbedarf konstatieren, obwohl 
nicht zuletzt einige der Arbeitnehmervertr eter durchaus Risiken sehen, dürfte für ei-
nen echten Reformbedarf sprechen. 

Aus den dargelegten Defiziten der alten Tari fverträge in Bezug auf Modernität, Über-
sichtlichkeit, Diskriminierungsfreiheit so wie Konkurrenzfähigkeit ergeben s ich einige 
grundsätzliche Reformziele, die bis zu einem gewiss en Maß auch von den Tarifpar-
teien geteilt werden. Allerdings werden sie nicht selten unterschiedlic h gewichtet und 
selbstverständlich gibt es auch j e spezif ische Ziele, die Gewerks chaft und Arbeitge-
ber(verband) mit einer neuen Entgeltordnung verknüpfen. Während es aus Arbeitge-
bersicht besonders wichtig erscheint, die tari fvertraglichen Bestimmungen des öffent-
lichen Dienstes zu moderni sieren, zu entschlacken und die Eingruppierungsregelun-
gen so zu reformieren, dass die öffentlichen Ar beitgeber gegenüber der Privatwirt-
schaft konkurrenz- und wettbewerbsfähig werden, kommt es der Gewerkschaft Ver.di 
vor allem auf die Ver minderung von Diskrim inierungspotenzialen der alten Regelun-
gen und die Erneuer ung und St ärkung der Ordnungsfunktion des Fläch entarifver-
trags an. Auch die grundsätzlic h zwisc hen den T arifparteien konsensfähigen Ziele 
sind darüber hinaus untereinan der keines wegs widerspr uchsfrei und lass en sich 
zweitens kaum zugleich mit den hinz ukommenden, widerstreitenden Verteilungszie-
len der Tarifparteien vereinbaren:  Kostenne utralität oder vielleicht auch Kostensen-
kung auf Arbeitgebers eite, Sicherung der Wertebenen und Besitz stände sowie Auf-
wertung bisher als unterbewertet em pfundener Bes chäftigtengruppen auf  Gewerk-
schaftsseite. Es lassen sich gleic h eine ganze Reihe v on Dilemmata benennen: So-
weit es Aufwertungen von Tätigk eiten geben soll, sei es um Diskriminierungen abzu-
bauen oder um die Arbeitsmarktposition des öffentlichen Dienstes zu stärken, wer-
den entweder auch Abwertungen und Verdienste inbußen stattfinden müssen, um die 
„Kostenneutralität“ zu sichern 75 – oder z usätzliche Kosten entstehen, da auf  
Abwertungen verzichtet wird oder volle Be sitzstandssicherung stattfindet. Die Besei-
tigung von Diskriminierungen und eine verbesserte Konkurrenzfähigkeit des öffentli-
chen Dienstes auf bestimmten Arbeitsma rktsegmenten ließen sich wahrs cheinlich 
nur bei relevanten Mehrkosten vereinbaren, während eine Verbesserung der Konkur-
renzfähigkeit des öffentlichen Dienstes in  Dienstleistungssegm enten, die von einfa-
cher Arbeit dominiert werden, dem Ziel des  Abbaus von Diskrimin ierungen eher ent-
gegenlaufen könnte. In jedem Fall würde jede Vereinheit lichung bisher wegen ung e-
rechter Bewertungsmaßstäbe oder regional er Differenzierung unterschiedlich be-
zahlter Tätigkeiten ent weder zus ätzliche Personalkosten verursachen (Angleichung 
„nach oben“) oder aber sie wü rde den bisher besser eingr uppierten Beschäftigten  
materielle Verschlechterungen zumuten (Angl eichung „nach unten“). Auch innerhalb 
des Arbeitgeberverbandes und der Gewerkschaft werden si ch, insbesondere unter 
der (umstrittenen) Prämisse der Kostenneutralität, die mit einer Entgeltreform ver-
folgten Ziele also teilweise  widersprechen. Im Zweifels fall könnten Gestaltungsziele 
hinter verteilungspolitische Ziele zurück gestellt werden. Insbesondere für den Arbeit-
geberverband scheint das Ziel der Vermeidung von Mehrkosten bzw. des Einsparens 
                                            

75  Dabei bleiben die jeweils auftretenden Auf- und Abwertungseffekte, wie wir bereits ausge-
führt haben, allerdings in starkem Maße da von abhängig, welche Bezugsbasis (Aus-
gangsjahr) für die Berechnung von Kosteneffekten zugrunde gelegt wird (s.o.). 
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von Kosten im Vordergrund zu stehen, während gewerkschaftlicherseits – zumindest 
zu Beginn der Tarifreform – dem Projekt „Entgeltordnu ng“ größere Bedeutung bei-
gemessen wird und gestalterische Ziele mi t der Reform der Eingruppierungsbestim-
mungen verfolgt werden. 

Obwohl eine solch grundlegende Reform wie  die Neuregelung der  Entgeltsysteme  
eigentlich als ein gemeinsames  Projekt de r Tarifparteien angelegt ist und auch an-
gelegt sein muss (und zumindest ursprüng lich auch so angeleg t wurde), und eine  
Neufassung der Eingruppierungsregelungen  zunächst  einmal auf die Veränderung 
der Verteilungsrelationen innerhalb der Arbe itnehmerseite abzielt, treten bei der Re-
form der Eingruppierungsbesti mmungen im öffentlichen Di enst – wie auch in man-
chen anderen Branchen – offenbar relevante Sc hwierigkeiten auf , die sich auf Ver-
teilungskämpfe zwis chen den Tarifparteien zurückführen lassen. Dabei handelt es  
sich nicht nur (wenngleich mitunter auch) deshalb um ein Problem, weil eine der bei-
den oder beide Tarifparteien die Gelegenheit nutzen wollen, um ihre Verteilungsposi-
tion zu ver bessern, sondern auch, weil eine Neubewertung v on Tätigkeiten stets 
entweder Abwertungen für manche Beschäftigtengruppen oder Kostensteigerungen  
für die Arbeitgeber einschließt. Neben dem Bestehen der Arbeitgeberseite auf einer 
kostenneutralen Veränderung der Eingruppi erungsbestimmungen zu einer  neuen  
Entgeltordnung sind zwischen den Tarifparteien im öffentlichen Dienst offen bar noch 
keine Lösungen für eine Finanzierung der Entgeltreform gefunden worden. Seite ns 
der Gewerkschaft Ver.di wird Kostenneutra lität aufgrund der Notwendigk eit der Auf-
wertung einiger Berufe und dem aus gewer kschaftlicher Sicht zwingenden Erhalt der 
bisherigen Wertebenen für schwer realisier bar bis unmöglich gehalten (Ver .di-Ver-
treter). Eingruppierungsrefo rmen sind aber  auch v or alle n wider streitenden Gestal-
tungs- und Verteilungszielen der Tarifpar teien mit widersprüchlic hen Anforderungen 
verbunden, da sie vielfältigen Arbeitsmarktbeziehungen unterliegen.  

5.2 Arbeitsmarkt und Entgeltdetermination 

Arbeitsmarktbezug und Entgeltdetermination im öffentlichen Dienst  

Obwohl argumentiert werden k ann, dass der öffentliche Dienst geradezu „idealtypi-
sche Merkmale eines internen Arbeitsmarktes“ (Henneberger 1997: 6) aufweist, d.h., 
dass er sic h als eine administrative Besc häftigungseinheit darstellt, „innerhalb derer 
Ausbildung, Allokation und Entlohnung von Ar beit durch adminis trative formale wie  
informelle Regeln und Verfahren festgelegt  wird“ (Henneberger 1997: 5), steht er 
doch in v ielfältiger Weise mit diversen externen Ar beitsmarktsegmenten in Bezie-
hung bzw.  wird von diesen beeinflusst. De r öffentliche Dienst in Deutschland war  
traditionell durch die Selbstverpflichtung ge prägt, ein „guter Ar beitgeber“ zu sein.  
Staatliche Lohnpolitik  str ebte bewusst einen gese llschaftlichen Ausgleich an, was  
dazu führte, dass die Kluft zwisc hen hohen und niedrigen Einkommensgruppen und 
den Entgelten hoch und geringe r qualifiz ierter Beschä ftigter kleiner gehalten wurde  
als in der Privatwirtschaft (Tepe/Kroos 2010). In Zeiten sich verschärfender Haus-
haltsengpässe und sich verstärkenden Liber alisierungs- und Privatisierungsdrucks 
gerät der öffentliche Dienst daher durch seine diversen Berührungen mit externen  
Arbeitsmarktsegmenten in mehrfacher Weise unter Druck. Obgleic h der Staat als 
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politischer Akteur auch mit dazu beigetragen hat, dass verbunden mit Leitbildern, die 
die Wirtschaftlichkeit und Effizienz öff entlicher Dienstleistungserbringung in den Vor-
dergrund stellen, auc h wirtschaftsliberal e Z ielvorstellungen propagiert und wirksam  
wurden, so wirken doch auch politisch gewollte Entwicklungen auf der Ebene der 
kommunalen Arbeitgeber dann als handfeste Zwänge. 

Es können unterschiedliche Arbeitsmarktsegmente, die im  bzw. für den öffentlichen 
Dienst eine Rolle spielen, unter schieden werden. Aus der Perspektive des öffentli-
chen Dienstes selbst sollen drei Varianten unterschieden werden: 

Zunächst s ind „Jedermannarbeitsmärkte“ zu nennen, in denen k eine oder alle nfalls 
geringe Mechanismen sozialer Schließ ung wirksam werden, da die Arbeitskräfte auf 
diesen Märkten keine besonderen Qualifik ationen aufweisen, weshalb sich auch 
keine deutliche Differenzierung zwischen internem und externem Arbeits markt aus-
prägen kann. Dies führt dazu, dass in diesem Beschäftigungssegment, zumindest bei 
fehlender Vollbeschäftigung und  einem Angebotsüber hang an Ar beitskräften, für öf-
fentliche Arbeitgeber im Grunds atz die Möglichkeit best eht, entweder die Verdienste  
auf das externe Niveau zu senken, soweit dies politisch gewollt und tarifpolitisc h 
durchsetzbar ist, oder aber ents prechende Tä tigkeiten aus dem öffentlichen Sektor  
auszugliedern, wenn eine Erbringung der Leis tungen in Eigenregie zu kostenintensiv  
erscheint. 

Als einen weiteren T ypus könnte man „ berufliche Arbeitsmärkte mit externem Ar-
beitsmarkt“ bezeichnen, d.h. also Segmente, in denen der öffentliche Dienst  mit der 
Privatwirtschaft in Konkurrenz um qualifizierte Arbeitskräfte  steht. In diesem F all mö-
gen die Einkommen im öffentlichen Dienst  im  Prinzip  sowohl nach unten als auch  
nach oben von denen der Privatwirtschaft abweichen. Dies hängt davon ab, wie stark 
die Grenze zwischen internen und externen Arbeitsmärkten befestigt ist und in wel-
cher Art und Weise die externen und inte rnen Mechanismen der  Entgeltdetermina-
tion jeweils wirken. Also beisp ielsweise davon, ob das  externe Arbeitsmarktsegment  
einer Berufsgruppe s ich in ei nem institutionell en F eld befindet, das durch Tarifpar-
teien oder branchenbezogene M indestlöhne tarifvertraglich oder  politisch stark regu-
liert ist, oder ob sich in einem gering instit utionalisierten Arbeitsmarkt unreguliert Me-
chanismen der dezentralen Preisbildung du rchsetzen können (die nicht immer im 
eigentlichen Sinne Markmechanismen sein müssen, vgl. Schmidt/Dworschak 2006). 
Soweit öffentliche Ar beitgeber besser bez ahlen als Arbe itgeber des Priv atsektors, 
werden sie latent oder manifest mit konkurrierenden k ostengünstigen privat en An-
bietern auf dem Dienstleistungs markt konfrontiert, soweit öffentliche Arbeit geber ge-
ringere Verdienste anbieten (können) als ko nkurrierende private Nachfrager auf dem 
Arbeitsmarkt, drohen Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzu ng. Auch wenn es 
selbstverständlich von großer Relevanz is t, ob ein Arb eitsmarktsegment durch einen 
Angebots- oder einen Na chfrageüberschuss gekennzeichnet is t und welc hes Ge-
wicht dem öffentlichen Sektor auf dem je weiligen Arbeitsmarktsegment zukommt, so 
gilt doch grundsätzlich, dass mittelfristig  eine Abkoppelung von der Entwick lung der 
Verdienste und Arbeitskondi tionen eines Segments o hne po litisch gewollte Schlie-
ßung der jeweiligen Arbeitsmarkt- oder Di enstleistungssegmente auch für öffentliche 
Arbeitgeber kaum möglich ist. Vor allem im Bausektor und in technischen Bereichen,  
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etwa bei IT-Spezialist en, bestehen für den öffentlichen Dienst erheblic he Schwierig-
keiten als Arbeitskraftnachfrager konkurrenzfähig zu bleiben. 

„Öffentliche Arbeitsmärkte mit Nachfragemonopol“ können schließlich als ein dritter 
Typus bezeichnet werden. Da mit sind Arbeitsmärkte im öffentlichen Dienst ohne ei-
nen relevanten externen Arbeits markt gemeint, der nicht der Regulierung durch die 
Flächentarifverträge des öff entlichen Dienstes unterlie gt. Konkurrenz um Arbeits-
kräfte auch zwischen einzelnen Arbeitg ebern des öffentlichen Dienstes (etwa ver-
schiedene Kommunen, Bundesländer) kommt se lbstverständlich und neuerdings in 
manchen Segmenten auch eher zunehmend (Lehrerabwerbung) vor, d.h. der öffent-
liche Dienst umschließt keines wegs nur einen einzigen riesigen internen Arbeits-
markt, doch die noc h immer hohe Verbindlichk eit der Tarifverträge des öffentlichen 
Sektors, insbesondere des TVöD, setz t der Nachfragekonkurrenz erhebliche 
Grenzen. 

Eine typische Gruppe mit einem weitgehend gegenüber externem Arbeitskräfteange-
bot geschlossenen Arbeitsmarkt findet sich bei  jenen Tätigkeiten, die aussc hließlich 
oder überwiegend von Beamt en wahrgenommen werden, die dann allerdings auch  
nicht mehr zum Tarifbereich gehören. Gegenüber e xterner Nachfrage sind solche  
Segmente dann gesc hlossen, wenn die erwor benen Qualifikatione n ausgeprägt für 
den Eins atz im öffentl ichen Dienst spezif iziert sind oder sich wegen einer Regulie-
rung der Dienstleistungsmärkte nur vergle ichsweise wenig private Anbiet er finden, 
etwa bei Schulen. In solchen F ällen werden die Nachteile sozialer Schließung für die 
Beschäftigten sehr ausgeprägt: bei der Ni chtaufnahme in den öffentlichen Dienst  
nach der Ausbildung (wie sie gerade bei Lehrern ja zyklisch immer wieder vorkommt) 
oder bei Verlassen des öffentlic hen Dienstes besteht keine oder  keine aus geprägte 
Chance mehr, den eigenen Ber uf auszuüben. Öffentliche Arbeitgeber müssen daher 
wenig Anstrengung entwickeln, um solche Beschäftigte halten zu können, auch wenn 
insbesondere im Beamtenber eich aus Gründen der Loyalität zum Dienstherrn eher  
geringere Verdienste durch ein hohes Maß  an Beschäftigungssicherheit und Versor-
gung kompensiert werden.  

Die Verbeamtung allein behindert auf dem externen Arbeitsmarkt allerdings nicht, 
sondern das jeweils spezifische Anforderungs profil, weshalb auch Tarifbeschäftigte  
mit einem öffentlichen Arbei tsmarktsegment mit weitge hend ausgeprägtem Nachfra-
gemonopol konfrontiert sein können. In zentra ler Weise trifft dies für die Beschäftig-
ten im Bereich der Sozial- und Erziehun gsdienste (wobei die Kirchen und  Wohl-
fahrtsverbände mit überwi egend an die Tarifverträge des  öffentlic hen Dienst es an-
gelehnten Regulierungen als – in der hier relevanten Hin sicht – quasi-öffentliche Ar-
beitgeber hinzukomm en76) oder für nicht-verbeamtete  Beschäftigte im Wissen-
schaftsbetrieb der Länder zu. Anders als im Fa lle der Beamten fehlt es hier in der 
Regel an der Kompensation von Verdienstc hancen durch Sicherheit. Lediglic h dann, 
wenn es an Nachwuc hskräften fehlt, muss vers ucht werden, die Tätigkeit at traktiver 

                                            

76  Von Vertretern der Gewerkschaft Ver.di wird allerdings zuweilen zunehmendes „Dumping“ 
der Kirchen  und Wohlf ahrtsverbände beklagt,  welches d ie Entgelte  des öffent lichen 
Dienstes unter Druck setze. 
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werden oder erscheinen zu la ssen (beispielsweise durch die relative Erhöhung der  
Einstiegsgehälter, wie dies durch den TVöD im öffentlichen Dienst auch zu realisie-
ren versucht wurde). Insbesondere in nich t-verbeamteten öffent lichen Arbeitsmarkt-
segmenten hat sich der öffentliche Dienst dann auch in die Spitzengruppe der An-
bieter befristeter Arbeitsverhältnisse bewegen können,  da ein Verlassen des  öffentli-
chen Dienstes bei manchen Bes chäftigtengruppen zu einem weit eren Einkommens- 
und auch Statusverlust führen würde, der, etwa für die Angehörigen von semi-pro-
fessionellen Tätigkeiten im So zialbereich, auch einen Verlus t an beruflicher Identität 
bedeuten würde. 

Diese unterschiedlichen Arbeitsmarktbezüge des öffentlichen Sektors haben Auswir-
kungen auf die Entgeltdetermination im ö ffentlichen Dienst. Die Einflüsse wirken da-
bei in verschiedener, teils sogar in widersp rüchlicher Weise. In Zeiten hoher Arbeits-
losigkeit, so wie s ie in den letzten Jahren bestand, wurde gegenüber den Tätigkeiten 
des „Jedermannarbeit smarktes“ bzw. den dor t Beschäftigten Druck aufgebaut, der 
primär in Richtung Outsourcing und Stelle nabbau ausschlug, während in öffentlichen 
Arbeitsmarktsegmenten mit Nachfragemonopol – soweit es dort keine Arbe itskräfte-
knappheit gibt – prim är versucht werden kann, (informe lle) Entgeltsenkungen durch-
zusetzen (oder bspw. Arbeitszeitverlängerungen). 

Den verschiedenen Anforderun gen, auf Entwicklungen auf  externen Arbeitsmärkten 
zu reagieren, um konkurrenz- und wettbewerbsfähig zu bleiben, stehen allerdings der 
im öffentlic hen Dienst  gelten de Grundsatz der Tarifautomatik und der formal sehr  
geringe Spielraum bei der Eingruppierung der Beschäf tigten entgegen. Für die Ein-
gruppierung der Tarifbeschäftigten im öff entlichen Dienst kommt es, wie wir bereits  
dargelegt haben, alle in auf die „auszuübende Tätigkei t“ an. Unbeachtlich für die Ein-
gruppierung sind hingegen beis pielsweise die Eingruppierung des Vorgängers, die 
Eingruppierung von Beschäftigten oder auc h Beamten in vergleichbaren Funktionen, 
die Vorgaben des Haushalts- oder Stellenp lans oder, wie bereits angesproc hen, die 
Angabe der Vergütungsgruppe im Arbeitsvertrag (Conze 2006: 108). Unterschiede in 
der Eingruppierung bzw. Be zahlung zwischen Stellen k önnen im öffentlichen Dienst 
formal nur über eine unterschiedliche Bewe rtung der Stellen zustande kommen, d.h. 
für eine unterschiedliche Bezahlung müssten sich zwei Stellen auch faktisch von 
ihren Tätigkeiten her voneinander unterscheiden.77 

Eine übertarifliche Be zahlung ist  gemäß Satzung der  VKA im kommunale n öffentli-
chen Dienst grundsätzlich untersagt, einer außertariflichen Bezahlung s ind darüber  
hinaus durch die schlechte Haushaltslage  und Kontrollen der Rechnungshöfe enge 
Grenzen gesetzt. Die Eingruppierungspraxis  ist zudem durch eine umfangreiche 
Rechtsprechung gefes tigt. In der Praxis wer den sowohl von kom munalen Arbeitge-
                                            

77  Allerdings können sich der Stellenbezeichnung bzw. dem äußeren Erscheinungsbild nach 
„gleich“ wirkende Stellen faktisch  doch von den Tätigke itsinhalten her unterscheiden,  
weshalb ungleiche Bewertung und Eingruppierung auch bei gleicher Stellenbezeichnung 
gerechtfertigt sein kann.  Solche Unterschiede sind in zulä ssiger Weise vornehmlich auf  
von Kommune zu Ko mmune unt erschiedliche Organisat ionsstrukturen zurückzuführen,  
die Auswirkungen auf beispielsweise den Verantwortungsbereich oder die Leitungs-
spanne bestimmter Posten haben. 
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bern als auch von Personal- oder  Betriebsräten und von Vertretern der Tarifparteien 
Schwierigkeiten für die Rekrutier ung qualifizierten Personals gesehen. Insbesondere 
bei Führungspositionen oder technischen und IT-Berufen mit hohen Gehalt serwar-
tungen wird der öffentliche Dienst als Arbeitgeber häufig für nicht konkurrenzfähig mit 
der Privatwirtschaft erachtet. Zahlreiche St udien belegen, dass hoch qua lifizierte Be-
schäftigte im öffentlichen Dienst  im Vergleic h zur Priv atwirtschaft geringer entlohnt  
werden, während bei geringer qualifiz ierten Tätigkeiten das Gegenteil gilt  
(Tepe/Kroos 2010: 7f. ). Allerdings – so betonen auch Gewerkschaftsvertre ter – ste-
hen der geringeren Bezahlung H öherqualifizierter im öffentlichen Dienst andere Vor-
teile, zum Beispiel die größere Beschäfti gungssicherheit oder auch bessere Möglich-
keiten zur Vereinb arkeit von Fa milie un d Beruf, gegenüber. In den Aug en der Ak-
teure vor Ort haben sich nach unseren Eindr ücken aus den F allstudien s owie den 
Befunden der Personalrätebef ragung die Schwierigk eiten der Personalrekrutierung 
durch den TVöD eher verstärkt, zumindest hat  sich die Situation nicht v erbessert 
(vgl. Tab. 53). Eine weitere Verschär fung des Problems wird durch den demographi-
schen Wandel erwartet (Wiechmann/Kißler 2010). 

Tab. 53: Auswirkungen des TVöD auf die Personalrekrutierung 
(Personalrätebefragung, Angaben in Prozent) 

Auswirkungen auf … Rekrutierung 
qualifizierten 

Personals 

Mobilität Attraktivität bei 
Jüngeren 

Beschäftigungs
-chancen 

Älterer 

Sehr gut (1) 1 1 1 0 

Gut (2) 7 5 12 7 

Weder gut, noch 
schlecht (3) 

42 72 49 60 

Schlecht (4) 39 17 32 25 

Sehr schlecht (5) 11 5 6 9 

Mittelwert 3,52 3,21 3,30 3,35 

 

In der Praxis muss der Konflikt zwischen  „starren“ tariflic hen Regelungen und der  
Notwendigkeit, qualifiziertes Personal auch im Wettbewerb mit privaten Arbeitgebern 
gewinnen zu können, bewäl tigt werden. Dieser Umst and wird v on Ar beitgeberver-
tretern bereits seit längerem als problematisch angesehen: 

„Der entscheidende Systemunt erschied heutiger priv atwirtschaftlicher Bezah-
lung zu derjenigen im öffentlichen Tarifrecht  besteht darin, daß dort die tarifi-
erte Vergütung vom jeweiligen Arbeitgeber  bis zum T eil 40% aufgestockt wir d 
(AT-Vergütung, Lohndrift), während hier di e öffentliche Vergüt ung bis in alle 
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Einzelheiten und bis in die höchsten Eingruppierungsränge von den Tarifver-
tragsparteien selbst festgelegt ist.“ (Vesper 1996: 152) 

Es entsteht für den öffentlichen Sektor B edarf an einem funktionalen Äquiv alent zur 
privatwirtschaftlichen Lohnspanne. Keller/Henneberger  sehen im öffentlichen Dienst 
in „materiellen Verbes serungen, die getr ennt von den in den allgemeinen Tarifver-
handlungen vereinbarten Einkommenszuwäch sen durchgesetzt werden“, wie der  
„Verbesserung der Beförderungsmöglichkeiten, Gewährung und Erhöhung ganz ver-
schiedener Zulagen und Zusch läge einschließlich deren Dynamis ierung“, ein „Äqui-
valent zur Lohndrift in der Pr ivatwirtschaft“ (1991: 234). Etwa Erschwerniszulagen im 
ehemaligen Arbeiterbereich dürften gewiss e Spielräu me in dies em Sinne geboten  
haben. Unseres Erachtens spielt nicht zu letzt auch im öffentlichen Dienst das Phä-
nomen der „verdeckten Entgelt spanne“ beim  Grundentgelt eine relevante Rolle, 
nämlich die Abweichung zwisc hen der erfo lgten Eingruppierung in eine Entgelt-
gruppe und, soweit vorhanden,  der dazugehörigen Stellenb eschreibung, wenn man 
so will der formal „auszuübenden Tätigkeit“ , einerseits, und der tatsächlich ausge-
übten Tätigkeit andererseits. Insbesonder e mi t Pers pektive auf eine neue Entgelt-
ordnung könnte diesem Phänomen große Relevanz zukommen. 

Obwohl die Eingruppierung im  öffentlichen Dienst nac h dem Grundsatz der  Tarifau-
tomatik erfolgt und im Zweifelsfall durch die Gerichte über di e Angemessenheit ent-
schieden wird, zeigen unsere Fallstudien, dass man sich über Eingruppierungen – so 
formuliert es etwa ein Gewerkschaftsvert reter – „streiten kann ohne Ende“ (Ver.di-
Vertreter). Beispiels weise bestehen bei der Stellenbewertung durch die Au slegung 
unbestimmter Rechtsbegriffe (beispielsweise „Grad der Verantwortung“) Spielräume, 
die dazu führen können, dass „gleiche“ St ellen in unter schiedlichen Kommunen un-
terschiedlich bewertet sind. Auß erdem werden in der Praxis neben der auszuüben-
den Tätigk eit (bzw. um diese zu „operationa lisieren“) auch weit ere Kriterien für die  
Bewertung von Stelle n herangezogen, die eigentlich da für unbeachtlich sein sollten.  
Unsere Personalrätebefragung ergab, dass sich Arbeitgeber und Personalräte neben 
der Stellenbeschreibung, die nic ht zwin gend mit der ausgeübten  Tätigkeit überein-
stimmen muss, auch an Faktoren wie der Eingruppierung von Beschäftigten mit ähn-
lichen oder gleichen Au fgaben und an der vorhandenen Eingruppierung des vorheri-
gen Stelleninhabers orientieren. Der Text des Tarifvertrags folgt erst an vierter Stelle 
im Ranking der Orientierungspunkte, die für Personalräte und Arbeitgeber bei der 
Eingruppierung neuer Beschäftigter relevant  sind. Erwähnt wurde in unseren Fallstu-
dien auch, dass sich aus der Nähe zum Be amtenbereich Einflüsse auf die Eingrup-
pierung der Tarifbeschäftigten ergeben können.  Mitunter komme trotz anderer Re-
geln der Verdienstbestimmung auch eine (außertarifliche) Übernahme  der Ver-
gleichsvergütung der Beamten vor, wenn ein Angestellter auf einer Stelle tätig werde, 
die ansonsten von Beamten besetzt wird. Von Gewerk schaftsvertretern wird darüber 
hinaus berichtet, bei der „Auslegung“ des Ta rifvertrages würden sich die Akt eure vor 
Ort auch durchaus am privatwirtschaftlic hen Verdiens tniveau der  jeweiligen Region  
orientieren und die Eingr uppierungen entsprechend entw eder nach oben oder nac h 
unten anpassen. „Da versuchen die Beteilig ten natürlich nachzubessern und dann 
machen sie das zum Teil dann auch hoch einv ernehmlich, aber am Tarifwortlaut vor-
bei“ (Ver.di-Vertreter). Mehrfach wurde uns von Fällen berichtet, in denen das Ein-
gruppierungsniveau traditionell deutlich höher sei als t ariflich vorgesehen. Die „Krea-



 

 

239

tivität“ im Umgang mit den tariflichen Regel ungen steigt nach Einschätzung von Ge-
werkschaftsvertretern mit dem Wettbewer b, dem Teilbereic he des öffentlichen  
Dienstes mehr und m ehr ausgesetzt sind. O der, allgemeiner formuliert, die politisch 
gewollte Öffnung und „Vermarkt lichung“ der einst gesc hlossenen Dienstleistungsbe-
reiche des öffentlichen Sektors beeinträcht igt auch die Funktionalität der Arbeits-
marktschließung – in beide Richtungen.  

Durch entsprechendes Gestalten der Stell enpläne und Stellenb eschreibungen kann 
somit von den tarifvertraglichen Besti mmungen stillschweig end nach oben abgewi-
chen werden, wenn sich Arbei tgeber- und Arbeitnehmerseite einig sind. Da spiele 
sich, wie es ein Gewerkschaftsvertreter ausdrückt, „viel Fantasievolles ab“. In ausge-
gliederten und relativ selbst ständig wirtschaftenden Bet rieben komme mitunter auch 
noch ein größerer materielle r Spielraum hinzu, der die Möglichkeiten b ei Bedarf 
großzügiger Eingruppierung verbessert. Das Instrument der Stellenbewertung kann 
somit zur Personalrekrutierung verwendet  werden, da Stellenbewertungen mit be-
stimmten Merkmalen „angereichert“ werden können, um die Bezahlung attraktiver zu 
gestalten. 

Abweichungen nach unten hi ngegen dürften wegen der zur Verfügung stehenden 
Klagemöglichkeiten eher selten vorkommen.78 Bei häufig vorkommenden Tätigkeit en 
dürften Eingruppierungsunterschiede zumindest innerhalb einer O rganisationseinheit 
wegen der Möglichkeit des Quervergleichs e her gering ausfallen, bei seltenen Tätig-
keiten und Spezialiste n, insbesondere auc h bei neuer en Berufsbildern, jedoch dürf-
ten dies bezüglich größere Spielräume best ehen. Eine Korrektur einer einm al ent-
standenen Eingruppierung oberhalb eines tarifv ertraglich vorgeschriebenen Niveaus  
wird sich jedoch gerade wegen des Querverg leichs auch bei Neueinstellungen in  
häufig vorkommenden Tätigkeiten eher nicht ergeben. 

Das Phänomen der verdeckten Entgeltspa nne ist auc h auf Seiten des Arbeitgeber-
verbandes offenbar seit längerem bekannt  und wird insbesondere vor dem Hinter-
grund knapper finanzieller Mittel für problematisch erachtet: 

„Früher möglic he Auswege, durch oft üb ertarifliche Höher gruppierungen zu 
belohnen, verbieten die Finanzlage und di e Unwirtschaftlichkeit solcher ‚Be-
förderungsketten’. Insbesondere in groß en Verwaltungen haben s ich über die 
Jahrzehnte die Wertebenen der Stellen ins gesamt stetig nach oben entwick elt 
und den Personalauf wand erhöht. Kaum  jemand ist nach dem Ausscheiden 
solcher verdienter Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen zur Normalität der Stellen-
bewertung im Zusammenhang mit der Neubes etzung zurückgekehrt.“ (Vesper 
1996: 153) 

Damit sind neben dem Versuch, die Konk urrenzfähigkeit des öf fentlichen Dienstes  
auf externen Arbeitsmärkten zu verbessern, noch zwei weitere Faktoren benannt, die 
                                            

78  Von Gewerkschaftsvertretern wird dennoch au f Abweichungen nach unten im regionalen 
Vergleich hingewiesen, beispielweise die gering ere Vergütung eines Fa llmanagers nach 
SGB II in den ostdeutschen im Vergleich zu den westdeutschen Bundesländern, sowie ein 
generelles Süd-Nord- und West-Ost-Gefälle im gewerblichen Bereich. 
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zur Herausbildung einer „verdeckten Entgel tspanne“ beitragen: der auch im öffentli-
chen Dienst vorhandene Bedarf zur Honorie rung von besonderen Leistungen, Loya-
litäten und dergleichen, wie er im Kontext von Effizienzlohntheorien oder ähnlic hen 
Ansätzen begründet werden kann (Bewley 1999) und zweitens der Verzicht auf 
Rückgruppierungen, durch den einmal vorgenommene Abweichungen nach oben auf 
Dauer gestellt werden und – folgen wir den  Ausführungen Vespers – auch bei Neu-
besetzungen in der Regel nicht korrigiert wurden.  

Tab. 54: Gründe für einen Verzicht auf Rückgruppierungen  
(Personalrätebefragung, Mehrfachnennungen in Prozent) 

„Bei welchen Anlässen wurde auf mögliche Rück-/Abgruppierungen (und geänderte 
Stellenbeschreibungen) verzichtet oder nicht verzichtet?“ 

 häufig 
verzichtet 

selten 
verzichtet nie verzichtet 

bei einer Veränderung der 
Arbeitsprozesse 78 15 7 

bei individueller Leistungsminderung 72 21 7 

bei aus sonstigen Gründen geänderter 
Tätigkeit 66 20 14 

„Weshalb wurde auf Rückgruppierungen/Abgruppierungen (manchmal) verzichtet?“ 

 Trifft zu Trifft eher zu Trifft nicht zu 

Rückgruppierungen lagen weder im 
Interesse des Personalrats noch des 
Arbeitgebers 

79 16 5 

Versuche des Arbeitgebers konnten 
abgewehrt werden 16 26 58 

das Eingruppierungsniveau ist 
arbeitsrechtlich bereits an der untersten 
Grenze 

11 31 58 

 

In unserer schriftlichen Personalrät ebefragung gaben 62% der befragten Personal -
räte an, dass in ihrer Kommune in der  Vergangenheit auf Rückgruppierungen „ meis-
tens“ verzichtet wurde, „ obwohl diese streng genommen möglich gewesen wären“, 
weitere 11% geben an, dies sei „ öfter“ der Fall gewesen. Lediglich 9% geben an, ein 
Verzicht auf Rückgruppierungen sei „ nie“ vorgekommen. Anlässe, bei denen Rück-
gruppierungen bz w. A bgruppierungen vorkamen oder hätten vorkommen können  
waren beis pielsweise veränderte Arbeitspr ozesse. Der häufigst e Grund für einen 
Verzicht auf Rückgruppierungen, der von 79% der Befragt en genannt wurde, ist der, 
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dass Rück gruppierungen weder  im Interesse  des Arbeitgebers noch des Personal-
rates gelegen seien (vgl. Tab. 54). Darüber  hinaus finden sich im BMT-G II und BAT  
Regelungen, die leistungsgem inderte Beschäftigte vor Rü ckgruppierungen bzw. da-
mit einhergehenden Entgeltverlus ten schüt zen. Neben den bereits genan nten wur-
den uns in den Interviews noch eine Reih e weiterer Gründe für die Herausbildung 
einer positiven Entgeltspanne genannt: etwa der  faktische Wegfall von Leitungsauf-
gaben (Zusammenlegen von Stationen in Kr ankenhäusern, Verkleinerung von Zu-
ständigkeiten und Mitarbeiterverantwortung) ohne Rückgruppierung bei den (ehema-
ligen) Führungskräften bzw. in der Folge organisationalen Wandels oder anderweiti-
ger, etwa persönlic h begründeter Veränderungen der tatsächlich ausgeübten Tätig-
keit. Auch der Einflus s und die „besitzst andssichernde Interessenpolitik“ (Henneber-
ger 1997: 186) der Personal- un d Betriebsräte dürfte für den Ver zicht auf Rückgrup-
pierungen und die höhere Eingr uppierung von Besc häftigten eine wichtig e Rolle  
spielen, auch wenn ei ner aktiven betrieblichen Entgeltp olitik der Interessenvertretun-
gen im öffentlichen Dienst doc h weniger  Bedeutung zukommen dürfte un d zukom-
men kann als in der Privat wirtschaft, da betriebliche Ent geltpolitik vor dem Hinter-
grund der Tarifautomatik einen eher informellen Char akter annehmen muss. Mehr-
mals waren in den G esprächen auch Hinw eise auf „extra-funktionale“ Hintergründe 
für bessere Eingruppierungen z u hören, wi e Vetternwirtschaft oder Parteiseilschaf-
ten. Unsere Personalrätebefragung zeigt, dass persönliche oder politische Bezie-
hungen sogar in 31%  der Fälle in den Augen der Personalräte „ öfter“ die Gründe für 
eine höhere Eingruppierung von Beschäftigten waren.  

Eine große Rolle spielt auch aus der Sicht der Personalräte der Wunsch, verdiente 
oder loyale Mitarbeiter/innen zu honorie ren sowie die Gewinnung qualifizierter 
Bewerber (vgl. Tab. 55). Die Angaben der Pe rsonalräte zeigen, dass die vielfältigen  
Arbeitsmarktbezüge auf die Entgeltdete rmination im öffentlichen Diens t einen  
erheblichen Einfluss nehmen, j edoch auch innerhalb der Organisationen ar tikulierte 
Sonderinteressen und tarifvertraglich nich t abgedeckte Momente, wie die Bedienung 
von Loyalität, die Sic herung des Betriebsfri edens etc . eine Rolle spielen. Auch im 
öffentlichen Dienst lässt sich die Ent geltbildung somit nicht auf eine pur e 
Determination durch Markt- und Tarifregel n reduzieren (Bahnmüller/Schmidt 2009b: 
365), auch dort wurden Wege gefunden, wie s ich „ Effizienzlöhne“ Bahn brechen 
konnten. 

Vor dem Hintergrund der desolaten Lage der ko mmunalen Finanzen dürften sich die 
Verhältnisse in einzelnen Fällen inzwi schen allerdings geändert haben, zu mindest 
dürfte die Ausweitung der „verdeckten Ent geltspanne“ gestoppt sein. So  wurde bei-
spielsweise in einer Kommune berichtet, es  werde mit dem Ziel der Kostensenkung 
eine k omplette Neubewertung der Eingr uppierungen vorgenom men. Ein Vorgang,  
der ohne das Wissen oder zu mindest die Vermutung einer „verdeckten Entgelt-
spanne“ keinen Sinn machen würde. Obwohl die inf ormelle Entgeltdrift inzwischen 
wohl weitgehend gest oppt oder gebr emst sein mag, so gibt es gleichwohl noch im-
mer aktuelle Beispiele für eine beabsichtig te, informell übertariflic he Eingruppierung. 
Zumindest soweit es  ansonsten nicht geli ngen würde, auf Arb eitsmarktsegmenten 
mit externer Konkurrenz den Bedarf an qua lifizierten Spezialist en zu dec ken, wird 
auch weite rhin eine s tille Anp assung an das Verdien stniveau d er privaten Konkur-
renz stattfinden. Darüber hinaus darf angenommen werden, dass sich eine verdeckte 
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Entgeltspanne, ist sie einmal etabliert, ohne eine systematische Neueingruppierung 
kaum relevant verringern lässt. Ob sich also auch eine negativ e Drift mit einer Re-
duktion der  „verdeckten Entgelts panne“ etablie rt hat, scheint uns durchaus  fraglich 
zu sein. Ein weitgehendes Verschwinden der Entgeltspanne ist somit nicht nur aktu-
ell empirisch nicht gedeckt, es wäre auch auf mittlere Sic ht wenig plaus ibel. In der  
schriftlichen Befragung der Personalräte halt en sich diejenigen a llerdings mit jeweils  
einem guten Viertel die Waage, die glauben, bei ihnen sei im Schnitt „ eher höher 
oder eher niedriger“ eingruppiert als es nach Tarifvertrag zwingend erforderlich wäre.  

Tab. 55: Gründe für bessere Eingruppierungen als zwingend verlangt 
(Personalrätebefragung, Angaben in Prozent) 
„Kam es (früher) vor, dass besser eingruppiert wurde, als es zwingend 
erforderlich gewesen wäre (bzw. dass die Stellenbeschreibung entsprechend 
gestaltet wurde)?“ 

 um qualifizierte 
Bewerber/innen 

zu gewinnen 

um gute 
Mitarbeiter/ 

-innen zu halten 

um verdiente 
oder loyale 
Mitarbeiter/ 
-innen zu 

honorieren 

weil sich der 
Personalrat 

dafür einsetzte 

um besondere 
Leistungen zu 

honorieren 

bei persönlichen 
oder politischen 

Beziehungen 

öfter 30 26 34 20 19 31 

selten 52 53 46 52 57 38 

nie 18 21 20 28 24 31 

 

Es lässt sich festhalten, dass die fehl enden Möglichkeiten der übertariflichen Bezah-
lung betrieblicher Zulagen im öf fentlichen Dienst gewissermaßen dazu zwingen, ein  
(informelles) Äquivalent zu finden. Durc h den „kreativen Umgang“  mit Stellenbewer-
tungen ent steht so eine verdeck te Entgel tspanne, die bei einer Neubewertung von  
Stellen im öffentlichen Di enst, etwa bei der Einführung neuer Eingruppierungsrege-
lungen, erhebliche Diskrepanzen zwischen Eingruppierung u nd tatsächlic h ausge-
übter Tätigkeit der Beschäftigten zu Tage bringen könnte. 

Allerdings gilt eine „Anrei cherung“ von Stellenbeschre ibungen und eine da mit ver-
bundene Höhergruppierung in d en Augen der Personalve rantwortlichen, mit denen  
wir sprachen, auch zur Personalrekrutier ung nicht als unbedingt erstrebenswert, da 
die internen Stellen- und Organisationsgef üge nicht durcheinander gebracht und Ak-
zeptanzprobleme bei den Besc häftigten sowie Klagen vermieden werden sollten.  
Auch von einem tarif vertraglich-ordnungspolitischen Standpunkt  aus betrachtet ist 
eine verbreitete Abweichung nicht unprob lematisch, reduziert s ie d och die Ord-
nungsfunktion des Tarifvertrages. Und nicht zuletzt sind informelle Bessereingruppie-
rungen ungesichert und pr inzipiell revidierbar. Ein weit eres Instrument zur Personal-
gewinnung, das weniger stark i n das jewe ilige Organisations gefüge eingr eift und 
(daher) insbesondere im Bereich hochqualifizie rter Tätigkeiten wie Techniker und 
Ingenieure offenbar recht häufig  genutzt wird, stellt das Vorweggewähren von Erfah-
rungsstufen, das heißt das direkte Einste llen in höhere als zwingend erforderliche  
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Erfahrungsstufen innerhalb einer  Entgeltgruppe dar. Au ch die detaillierten, ausufern-
den und wenig systematischen tarifvertraglichen Eingruppierungsregelungen können 
unter anderem als eine Folge der fehlenden Möglichkeiten vom Tarifvertrag abwei-
chender Bezahlung angesehen wer den. Ein weiterer Effekt der relativ starren tarif-
vertraglichen Regelungen im ö ffentlichen Dienst bei gleich zeitigem Sparzwang kann 
in der bereits angesprochenen Differenzierung in relativ gut bezahlte und in sicheren 
Beschäftigungsverhältnissen befindliche Kernbelegschaften, bestehend aus  Beam-
ten und langjährig Tarifbe schäftigten, einerseits, und wa chsende prekär beschäftigte 
Randbelegschaften andererseits gesehen werden (vgl. daz u auch Tepe/Kroos 2010:  
6f.). 

Der offenbar vorhandene betriebliche Bedarf  an einem gewissen Entgelts pielraum, 
der sich bisher in informeller Weise Bahn bricht, könnte selbstverständlich auch sys-
tematisch eingeräumt  werden, dann stünde n die Chancen auf ein höheres Maß an 
Rationalität zweifelsfrei bess er, andererseits könnte damit eine Dynamik eingeläutet  
werden, die eine Aus einanderentwicklung der Entgelt- und Ar beitsbedingungen zwi-
schen den öffentlichen Arbeitge bern weiter begünstigt. Ob langfristig eine kontrol-
lierte Öffnu ng für betri ebliche Arbeitsmark tzulagen oder die informelle Abweichung 
von der Eingruppierung höhere Stabilität verspricht, dürfte jedoch ex ante kaum zu  
entscheiden sein. 

Während die „verdeckte Ent geltspanne“ als betriebliche Reaktion unter anderem 
auch auf einen arbeitsmarktinduzierten Druck nach oben auf die Entgelte im öffentli-
chen Dienst interpreti ert werden kann, ste llt die Entgeltgruppe 1, auf die wir noch 
näher eingehen werden (vgl. K ap. 5.4), eine Anpass ung nach unten dar,  um ein-
fachste Tätigkeiten im Tarifgefüge des ö ffentlichen Dienstes erhal ten bzw. sie rein-
tegrieren zu können. Entgel tanpassungen in diese Richtung sind aus der Sicht von  
Gewerkschaftsvertretern und Personal- bzw.  Betriebsräten selbstverständlich beson-
ders kritisch zu sehen. Die Realisier ung eines als „g erecht“ geltenden Eingruppie-
rungssystems und Maßnahmen zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des öffentli-
chen Sekt ors, die nötig erscheinen, um eine weitere Ausdünnung des öffentlichen 
Sektors zu vermeiden, geraten in einen Konflikt. Die Entgeltgruppe 1 stellt allerdings  
anders als die „verdeckte Ent geltspanne“ keine betriebliche,  die tariflichen Regelun-
gen quasi umgehende, sondern eine auf tarifpolitischer Ebene vereinbarte Reaktion  
auf Arbeitsmarkterfordernisse dar. 

Arbeitsmarkteinflüsse und Entgeltreform 

Veränderungen auf den externen Arbeitsmä rkten bleiben somit nicht ohne Wirkung  
auf die Verdienstmöglichkeiten des öffentlichen Dienstes. Obwohl gewisse informelle 
Spielräume bestehen, um im ö ffentlichen Sektor auf die Ko nkurrenz privater Wettbe-
werber und Konk urrenten um Arbeitskräfte zu reagieren, sind diese doch insbeson-
dere in Zeiten knapper öffentlicher Kass en sehr begrenzt. Das Eingruppierungssys-
tem des öffentlichen Dienstes gerät also  zunehmend unter Ve ränderungsdruck, der 
allerdings bei manchen Tä tigkeiten Abwertungs- und bei anderen Aufwertungsdruck 
erzeugt, da der öffentliche Dienst selbst mitunter relativ zu anderen besser bezahlt 
(etwa bei Reinigungs kräften), in anderen Fällen jedoch schlechter (z.B. i m IT-Be-
reich). Bei manchen Gruppen hingegen f ehlen ein solcher ext erner Arbeitsmarkt-
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druck und damit auch ein extern induziert es Entgeltniveau, an dem sich auch der  
öffentliche Dienst zu orientieren hätte, weitgehend. 

Da der öffentliche Dienst, abgesehen von jenen Arbeitsmärkten, auf denen er über 
ein weitgehendes Nachfragemonopol verfügt, auf  einer großen Zahl an externen Ar-
beitsmärkten konkurriert und gegenüber diesen sowo hl zu den Besser- als auch den 
Minderzahlern gehört (anders etwa  als die Metall- und Elektr oindustrie), wird der ar-
beitsmarktinduzierte Veränderungsbedarf bei  den  Eingruppierungsregelungen, der  
durch die Schleifung fester Sektor grenzen zwisc hen privaten und öffentlichen  
Dienstleistungsanbietern erheblich an Schub gewann, im öffentlichen Diens t erstens 
besonders ausgeprägt, zweitens besonders sch wer zu realisier en und drit tens mit 
zentralen Veränderungszielen der Tarifparte ien nicht  ohne weit eres zu vereinbaren 
sein.  

Gerade das wichtige, ethisch erstrebenswert e und polit isch verlangte Ziel, ein diskri-
minierungsfreies Eingruppierungssystem fü r den öffentlichen Dienst zu s chaffen, 
scheint mit dem Erfordernis, auf Arbeits marktrealitäten außerhalb des öffentlichen  
Dienstes zu reagieren bzw. s ich von diesen im eigenen Interesse nicht abzukoppeln, 
kaum vereinbar. Gleichzeitig die verschiedenen verteilungspolitischen Haltelinien der 
Tarifparteien (Kostenneutralität, Besitzst andssicherung, Sicherung der Wertebenen) 
zu beachten, die proklamierten Ziele anzustreben und Arbeitsmarktzwängen zu ge-
nügen, scheint einer Quadrat ur des Kreises gleichzu kommen. Dass zudem beide 
Tarifparteien – aus  nachvollziehbaren Gr ünden (Haushaltssituation, Akzeptanz der  
Tarifreform etc.) – mehr oder weniger stillsc hweigend noch darüber hinausgehende 
Verteilungsziele verfolgen dürften (Kos tensenkung, Besserstellung mit positivem  
Verteilungseffekt für die Arbeitnehmerseite), erleichtert das Vorhaben keineswegs.  

Erschwerend kommt in dieser  Situation hinzu, dass sich in jüngerer Vergangenhe it 
zwei Veränderungen ergeben haben. Erstens kam es auch innerhalb des öffentlichen 
Dienstes z um Abbau bisher bestehender so zialer Schließ ungsmechanismen, bei-
spielsweise zwischen länderspezifisc hen Arbeitsmärkten für Lehrer/innen, denen 
damit erstmals ein externer Arbeitsmarkt erwächst, der sich für die Lehrkräfte und die 
jeweiligen Bundes länder unterschiedlich auswirken kann. Von Gewerkschaftsvertre-
tern wird ein zunehmender Wettbewerbsfö deralismus beobachtet, in dem die Länder 
untereinander, aber auch der Bund mit den Ländern um qual ifizierte Ar beitskräfte 
konkurrieren, auch indem sie je nach Finan zstärke die Systematik der tarifvertragli-
chen Eingruppierungsregelungen bewusst durchbrechen würden (Vertreter der DBB-
Tarifunion). Hier spielen auch die Austritte  (bzw. der Ausschluss) Berlins und Hes-
sens aus der TdL eine Rolle (Tepe/Kroos 2010: 6). Zweitens treten Berufsgruppen  
wie die der Ärzte mit dem Marburger Bund neuerdings al s weitere Tarifakteure auf 
und verfolgen bei Eingruppier ungsfragen gänzlic h andere Zi ele als die der Beseiti-
gung von Diskriminierungen. Dadurch wird die Konstitution spezifischer Entgeltregeln 
für Ärzte herbeigeführ t, es tritt dann intern ei n unmittelbar konkurrierender tarifpoliti-
scher Mechanismus der Entgel tdetermination mit auf den Plan. Damit verabschieden 
sich die Krankenhäuser tarifpolitisch auf neue und andere Weise aus dem erstrebten 
„single status system“. 
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Aus dem Zusammenwirken von Arbeitsmarkte inflüssen, Liberalis ierungstendenzen 
und Sparzwängen sowie den G estaltungs- und Verteilungsziel en der Tarif parteien 
ergeben sich zugleic h vielfältige Anfo rderungen als  auch Hindernisse für eine  
Entgeltreform des öffentlichen Dienstes. 

5.3 Konzepte und Verhandlungsprozess 

5.3.1 Konzepte und Verhandlungsprozess bis zum TVöD-Abschluss 

Vorgeschichte der Entgeltreform und Verhandlungen 

Im Jahr 2001 fasste die Bundestarifkom mission der Gewerkschaft Ver.di den Be-
schluss, einen Reformprozess im öffentlichen Dienst anzustreben, mit dem Ziel, den  
Bundes-Angestelltentarifvertrag und die Arbeitertarifverträge durch einen neuen Ta-
rifvertrag abzulösen. Bereits in den 80er  und 90er Jahren stand die Neugestaltung  
der Tarifverträge und insbeso ndere der Entgeltregelungen des öffentlichen Dienstes 
auf dem Programm der Vorläuferorganisati onen Ver.dis, der ÖTV und der DAG. Ob-
wohl eine so grundlegende Ref orm aus Sicht aller Akteure als mit Risiken behaftet 
galt und s o auch innerhalb der Gewerksc haft Ver.di entsprechende Befürchtungen  
bestanden (Ver.di-Vertreterin), wurde di e Entgeltreform zuneh mend als  eine Not-
wendigkeit betrachtet, um die Tarifautono mie und den Flächentar if im öffentlichen 
Sektor zu erhalten (Ver.di-Vertreter; DBB-Tarifunion 2005: 14), dem ste igenden 
Wettbewerbs- und Privatisierungsdruck et was entgegenzusetzen und um auf EU-
Vorgaben und die Krise der ö ffentlichen Haushalte s owie die Umstellung der Refi-
nanzierungssysteme79 zu reagier en (Ver.di-Vertre ter). Neben diesen vornehmlich 
defensiven Zielen war es, wie bereits erwähnt, ein wichtiges  Gestaltungsziel Ver.dis,  
ein diskriminierungsfreies neues Eingruppierungssystem zu entwickeln. Auch dieses 
Thema war bereits in den 90er Jahren in den Vorläuferorganisationen Ver.dis rele-
vant. Es wurden Projekte und Untersuchun gen zu d iskriminierungsfreien Arbeitsbe-
wertungsmethoden und zur Bewertung von Frauenarbeit durchgeführt, die zum Er-
gebnis hatten, dass mit den bis her im  öffentlichen Diens t bestehenden Eingruppie-
rungsregelungen die Charakteris tika von ( häufig von F rauen ausgeübter) Dienstleis-
tungsarbeit nicht hinreichend abgebildet würden. 1996 beschloss die ÖTV eine Kam-
pagne zur Aufwertung von Frauent ätigkeiten, die – um dies er Absicht Nachdruck zu 
verleihen – direkt im Tarifsekretariat anges iedelt wurde (Ver.di-Vertreterin). Zuneh-
mend wurde auch deutlich, dass die alten Eingruppieru ngsregelungen europarechtli-
chen Bestimmungen in Bezug auf Diskriminie rungsfreiheit nicht mehr genügten, was 
die Notwendigkeit der Refo rm verstärkte. Neben der  Be seitigung von Diskriminie-
rungstatbeständen zwischen Berufsgruppen und Tä tigkeiten war ein Ziel der Entgel-
treform – wie bereits ausgeführ t – die Aufhebung der Trennung vo n Arbeitern und 
Angestellten, möglicherweise auch von Beamten und Tarifbesch äftigten (Ver.di-Ver-
treter). Auch die DBB-Tarifunion verfol gte im Reformprozess eigene gestalt erische 
                                            

79  Familienbezogene und lebensaltersabhängige Einkommensbestandteile (und damit ältere 
Beschäftigte und solche mit Kindern) wurden nicht mehr finanzierbar, da  staatliche Perso-
nalkostenzuschüsse gedeckelt wurden. 
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Ziele, unter anderem die Vereinfachung des bisherigen Tarifrechts und das Ziel einer 
transparenten und leistungsgerechten Bezahlung (DBB-Tarifunion 2005: 14f.). 

Die Gewer kschaften sehen sic h selbst als  In itiatoren der Entgeltreform im öffentli-
chen Dienst. Im Rahmen des Tarifabschlu sses 2003 hätten die Arbeitgeber – zu-
nächst noch Bund, Kommunen sowie die Länder – schließ lich dazu bewegt werden 
können, m it in den Prozess der Neuges taltung des Tarifrechts einzusteigen, so  
Meerkamp (2008: 111). Aus Sicht der ko mmunalen Arbeitgeber ergab sich Moderni-
sierungsbedarf für das Tarifrecht des ö ffentlichen Dienstes insbesondere aus der 
zunehmenden Konkurrenz mit pr ivaten Anbietern. Die Zi ele der  Wettbewerbsfähig-
keit – insbesondere auch in Bereichen geringer qualifiziert er Tätigkeiten – und der 
Produktivität des öffentlichen Dienstes war en von herausragender Bedeutung. Es 
wurde eine Entschlackung des Tarifrechts, die Flexibilisierung der Arbeitszeit und die 
Einführung von Leistungsori entierung „wo immer möglich“ angest rebt (Vesper 2004,  
zit. nach DBB-Tarifunion 2005: 17). Ein solc her Konkurrenzdruck, der den Bestand  
des Flächentarifvertrags gefährdete oder einzelne Arbeitgeber dazu brachte, densel-
ben in Frage zu stellen, bestand für den Be reich des Bundes nicht. Nach Darstellung  
der DBB-Tarifunion war die Pos ition des  Bundes zum  Reformprozess wenig detail-
liert, es wurde eine gr undsätzliche Modernisierung des Tarifrechts,  parallel z u einer 
Reform des Dienstrec hts im Beamtenberei ch angestrebt (DBB-Tarifunion 2005: 16). 
Das vorrangige Ziel der Länder schien demgegenüber die Einsparung von Personal-
kosten zu sein. Darüber hinaus bestand hier  offenbar kein besonderes Interesse am 
Erhalt des Flächentarifvertrags, wie der Au sstieg der Länder aus  der Verhandlun gs-
gemeinschaft mit Bund und Kommunen und der  (angedrohte) Austritt einiger Länder 
auch aus der TdL im Laufe der Verhandlungen zeigten. Es ergaben sich also auf  
Arbeitgeberseite unterschiedliche Positionen zum Reformp rozess, die mit den  unter-
schiedlichen Aufgabenbes timmungen bei Bund, Länder n und Kommunen und den 
damit einhergehenden unterschi edlichen Problematiken einerseits sachliche Gründe 
hatten, für die allerdings auch parteipolitische Erwägungen eine Rolle gespielt haben  
dürften (vgl. dazu auch Kühne/Sadowski 2009). 

Nach der Prozessvereinbarung zur Neugest altung des Tarifrechts des öffentlichen 
Dienstes aus der Tarifrunde 2003 wurden mehrer e, von den Tarifparteien paritätisch  
besetzte Arbeitsgruppen und eine Steuer ungsgruppe gebildet (DBB-Tarifunion 
2005). Die Projektgruppe A 4, die für die Fragen der Eingruppierung zuständig war, 
tagte zum ersten Mal im Somme r 2003 in Fulda (Ver.di 2003). Die Arbeiten in dieser 
Arbeitsgruppe gestalteten sich jedoch nicht ei nfach. Zwar sollten in den Arbeitsgrup-
pen eigentlich keine Tarifv erhandlungen geführt werden, jedoch entwickelte sich 
nach Darstellung einer Ver.di -Vertreterin dennoch – ohne externe Moderation, die 
dem hätte entgegen wirken kön nen – eine gewisse Eigendy namik in Richtung einer 
Verhandlungssituation, die es er schwerte oder unmöglich macht e, auch „mal quer 
(zu) denken“ (Ver.di-Vertreterin). Darüber  hinaus seien auch b ereits erzielte Ver-
handlungsergebnisse immer wieder erneut in Frage gestellt word en. Ein erstes eige-
nes Modell für eine neue En tgeltordnung, das Ver.di in die Arbeitsgruppe einbrachte, 
wurde von Arbeitgeberseite als unrealistisch  abgelehnt. Die Arbeit geber orientierten 
sich laut Auskunft einer Gewerkschaftsvert reterin ihrerseits nach wie vor eher am 
Beamtenrecht und der Systematik der bis herigen Tarifverträge. Als Antwort auf den  
Vorschlag Ver.dis hätten sie nur ein „ziemlich unausgegorenes“ Gegenmodell vor-
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gelegt (Ver.di-Vertreterin). Das für di e Arbeitgeber unabdingbar e Erfordernis der  
Kostenneutralität der Tarifref orm und das Ziel der Gewer kschaftsseite, mit einem  
neuen Eingruppierungssystem Diskr iminierungsfreiheit zu erreichen, konnten nicht  
miteinander in Einklang gebracht werden. Für Ver.di  hatten diese Erfahrungen zur  
Folge, das s zwar die grundsätzlichen Po sitionen nicht  aufgegeben, einige jedoch 
etwas modifiziert wurden. Da s Ziel, eine diskriminierungs freie Entgeltordnung zu 
schaffen, wurde beis pielsweise in Ric htung des Ziels eines diskriminierungs freieren 
Entgeltsystems an die Realität  der Verhandlungssituati on angepasst (Ver.di 2004: 
10). Trotz solcher Modifikationen blieben die Zielvors tellungen und Konzepte der Ta-
rifparteien jedoch unvereinbar. Da absehbar  wurde, dass die komplexe Aufgabe,  
neue Eingruppierungsregelungen zu schaffen, in der K ürze der Zeit nicht zu bewälti-
gen sein würde, wur den die Verhandlung en zu ein er neuen Entgeltordnu ng 2004 
unterbrochen und nach der entsprechenden Einigung in der T arifrunde 2005 ein 
neuer Tarif vertrag für den öffentlichen Di enst abgeschlossen, der noch keine neue 
Entgeltordnung enthält. Aus gewerkschaftlicher Sicht bestand die Notwendigkeit, das 
neue Tarifwerk noch vor der Bundestagswahl unter Dach und Fach zu bringen, wes-
halb diese Unvollständigkeit in Kauf genommen wurde. Zwar  wurde die Trennung 
zwischen Arbeitern und Angestellten mit der Schaffung einer gemeinsam en Tabelle 
beseitigt, allerdings blieben, wie bereits ausgeführt, die unterschiedlichen Eingruppie-
rungsregelungen der  alten Tarifverträge vore rst bestehen. Der  Zeitraum für Ver-
handlungen über die neue Entgel tordnung wurde damals bis zum 31.12.2006 verlän-
gert – nach Darstellung des BMI, damit man die neuen Regelungen in Pilotversuchen 
auf ihre Praxistauglichkeit prüfen könne (BMI 2005: 16). 

Einige grundsätzliche Einigungen in Be zug auf neue Eingruppier ungsbestimmungen 
waren bis dahin dennoch bereits erzielt wo rden. Die zentrale Eingruppier ungsvor-
schrift des § 22 BAT, d.h. der Grundsatz der Tarifautomatik , der Begriff des  Arbeits-
vorgangs und die Ank nüpfung an die überwiegend aus zuübende Tätigkeit, sollte da-
nach im W esentlichen erhalt en bleiben. Außerdem wur de der Verzicht auf Bewäh-
rungs-, Fallgruppen- und Täti gkeitsaufstiege beschlossen (BMI 2005: 16). Die künf-
tige Entgeltordnung s ollte darüber hinaus t ätigkeitsbezogen sein, wobei allerdings 
vier ausbildungsbezogene Qualifikationsebenen in Anlehnung an die Laufbahngrup-
pen eingezogen wer den sollten, gewisser maßen eine Gliederun g durch mehrere 
Eckentgeltgruppen: In die Entgeltgruppen 1–4 sollen demnach Beschäftigte mit kei-
ner oder einer unter dreijährigen Ausbildung eingrup piert werden, Beschäftigte mit  
einer aner kannten, mindestens  dreijährig en Ausbildung in die Entgeltgruppen 5–8, 
Beschäftigte mit einem Fachhochschulabs chluss in die Entgeltgruppen 9–12 und 
Beschäftigte mit einem Hochschulabsc hluss in die Entgeltgruppen 13–15. Dabei 
sollte die erste Entgeltgruppe einer Qualif ikationsebene die s o genannte „Einstiegs-
entgeltgruppe“ sein, während die anderen En tgeltgruppen einer Qualifik ationsebene 
die „Heraushebungs ebenen“ dar stellen, die sich durch höhere inhaltliche Anforde-
rungen von der Eins tiegsentgeltgruppe ab heben. Mit Bezug auf die Eingruppie-
rungsmerkmale wurde festgelegt, dass diese durch a bstrakte Oberbegriffe definiert 
werden sollten, ergänzt durch Beispiel e sowie sogenannte „Fer ner-Merkmale“ (s. 
unten). Die Kategorie des „Sonstigen Beschäfti gten“ sollte für alle  Qualifikationsebe-
nen und Beschäftigtengruppen eingeführt werden (BMI 2005: 16f.). Der Einigungs-
stand, der eine ausformulierte De finition des Begriffs des  "Sonstigen" enthielt, die 
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vorliegende Kritik der Gewerkschaft zu älteren Definitionen aufgriff und den gewerk-
schaftlichen Vorstellungen ent sprach, st and nicht  mehr unter dem Vorbehalt 
zukünftiger Verhandlungen hins ichtlich einz elner Aspekte, sondern lediglic h unter  
einem Gesamteinigungsvorbehalt (Ver.di-Vertreter). 

Ver.di-interne Diskussion um das Modell 

Nicht nur z wischen den Tarifpar teien, sondern auch innerhalb  Ver. dis selbst verlief 
die Diskussion um ein Modell für eine neue  Entgeltordnung im Vorfeld des TVöD-Ab-
schlusses (und danach) durchaus kontrovers . Es bestehen grundsätzliche Differen-
zen zwischen denjenigen bei Ver.di, die im  bisheri gen Eingruppierungssystem des 
öffentlichen Dienstes Diskrim inierungen als  Result at unzureichender  Arbeitsbewer-
tungsverfahren sehen, mit denen nicht alle für die Tätigkeiten relevanten Anforde-
rungen hinreichend abgebildet werden, einerseits, und denjenigen, die die unter-
schiedlichen Stellungen von Beschäftigtengruppen im Eingruppierungsgefüge mit  
Arbeitsmarkteinflüssen und der  jeweiligen Durchsetzungsstärke der einzelnen Be-
schäftigtengruppen erklären, andererseits. Die erste Strömung führt zu dem Bestre-
ben, ein anforderungsbezogenes, analytisc hes Arbeitsbewertungsverfahren einzu-
führen und dadurch Diskriminie rungen zu beseitigen. Erste Ansätze eines  analyti-
schen Modells, das die fünf Anforderungs bereiche fachliche Kennt nisse und Fertig-
keiten, Planungs- und Entw icklungskompetenz, soziale Kompetenz, Verantwortung, 
Belastungen und Anforderungen und deren Bewertung anhand von Punkten zur Ein-
gruppierung heranziehen wo llte, stießen jedoch auf Wider stand und wurd en in de n 
Reihen Ver.dis als nic ht praktikabel kritis iert, weil – s o argumentiert Wendl (2006) – 
das Modell eine genaue Arbeitsbeschreibu ng und -bewertung erfordere und die ge-
wählten Bewertungskriterien eine Abwertung gering qualifiz ierter Tätigkeit und damit  
auch solc her Tätigkeiten im manuellen Bereic h, die im alten Tarifgefüge aufgrund 
traditionell großer Durchsetz ungskraft verhältnismäßig gut eingruppiert waren, zur 
Folge haben würden. Ein radik aler Anfo rderungsbezug wird vo n einigen Gewerk-
schaftsvertretern auch deshalb kritisch ges ehen, weil sich dadur ch für den Arbeitge-
ber die Chance böte, Tätigkeiten in möglichs t viele einfache Tätigkeiten zu zerlegen  
und sie auch entsprechend geringer zu bez ahlen (Ver.di-Vertreter). Außerdem be-
steht die Befürchtung, ein solches Verfahr en der Arbeitsbewertung führe zur  betrieb-
lichen Ent geltfindung – was zumindest in eher schlechter organisierten Bereichen 
wie dem Krankenhausbereich abgele hnt wird (Ver.di-Vertreter). 80 Von ander en Ge-
werkschaftsvertretern wird allerdings beton t, dass das  von Ver.di diskutierte Modell 
der Arbeitsbewertung nicht in  erster Linie als betriebl ich anzuwendendes Ins trument 
gedacht war, die Regel sollte v ielmehr sein, dass anhand des Mode lls auf tarifpoliti-
scher Ebene Funktionsmerkmal e gebildet würden. Nur in Ei nzelfällen sollten die all-
gemeinen Regelungen als Auff angtatbestand gelten. Die Ta rifautomatik sollte auf 

                                            

80  Hier könnte sich für die Gewerkschaft allerdings durchaus eine strategische Frage stellen: 
Soll möglich st strikt verr egelt werden, um Absenkungsrisike n zu vermei den, oder sollte 
versucht werden, Spielräume für eine betriebliche Entgelt politik der Personal- und Be-
triebsräte zu gewinnen, um Hand lungs- und  Durchsetzungskompetenz vor Ort zu 
entwickeln. 
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jeden Fall erhalten bleiben, Entscheidungen der Betriebs parteien sollten auch wei-
terhin nur deklaratorische Wirkung haben (Ver.di-Vertreter). 

Summarische Verfahren der Arbei tsbewertung, die T ätigkeiten nicht an alytisch in  
einzelne Anforderungen zerlegen, sondern die zu bewertenden Tätigkeiten summa-
risch betrachten und einer Rangfolge zuordnen, werden hi ngegen von den Ex-
pert/inn/en für Diskriminierungsfr agen bei Ver.di kritisiert, weil die fehlende Differen-
zierung viel Spielraum für wenig nachvollz iehbare Auf- oder Abwertung biete (Ver.di-
Vertreterin). Von Anderen wird argumentie rt, es sei ein Missverständnis, dass das  
Eingruppierungssystem des BAT summarisch  und damit diskriminierungs anfälliger 
sei als ein analytisches Arbeitsbewert ungsverfahren. Dieses Missverständnis be-
stehe, wie oben schon angedeut et, weil „die sozialen und politisc hen Rahmenbedin-
gungen für Lohnfindungsprozesse – also Arbeitsmarkt und politische Konfliktfähigkeit 
bestimmter Gruppen von abhängig Beschäftigt en – systematisch ausgeblendet wer-
den“ (Wendl 2006: 36). In der weiteren Ausa rbeitung des Ver.di-Modells für eine 
neue Entgeltordnung wurde versucht, beide Positionen zu ber ücksichtigen. Einer-
seits sollen durch „Zusatzmerkmale“ bisher unberücksichtigte Anforderungen an eine 
Tätigkeit abgebildet werden,  andererseits soll verstärkt mit Funktionsmerkmalen ge-
arbeitet werden, die bestimmte Berufe  abschließend eingruppieren, um bestehende 
Wertebenen zu erhalt en. Eine Weiterentwickl ung des analytisc hen Modells in Ric h-
tung eines  sog. Modularen Sys tems mit einer Mischung aus analytischer und sum-
marischer Arbeitsbewertung sei aber ebenf alls zunächst für „unbrauchbar“ befunden 
worden, so Wendl (2006: 35). 

5.3.2 Weiterarbeit am Ver.di-Modell und stockende Verhandlungen 

Ver.di-Konzept 

Nach dem Abschluss  des TVöD wurde inne rhalb Ver.dis das Modell für eine neue  
Entgeltordnung von der zuständigen Projek tgruppe sowie später einem „Arbeitsstab 
Entgeltordnung“ unter Ein bezug der Vorstellungen und Bedürfnisse der Fac hberei-
che weiterentwickelt. Es galt, wie ausgefüh rt, unterschiedlichen Ansprüchen und In-
teressen durch das Modell zu genügen. Zunächst sollte die neue Entgeltordnung 
diskriminierungsfrei sein und mit der ent sprechenden EU-Rechts prechung und Ge-
setzgebung übereins timmen. D urch neue  Eingruppierungsbest immungen müsste 
also das gesamte Wesen einer Tätigkeit erfasst werden, wozu  einheitliche, transpa-
rente und nicht kumulativ zu verwendende Krit erien entwickelt werden müssten. Dar-
über hinaus sollte die neue Entgeltor dnung mitgliede r- und ber ufsgruppenspezifi-
schen Interessen gerecht werden und bisher  erreichte Wertebenen bzw. Eingruppie-
rungsniveaus erhalten. Um diese untereinan der nicht widerspruchsfreien Ziele mitei-
nander zu vereinbaren, sollte die Entgel tordnung nach dem Ver.di-Modell (auf dem  
Stand des Beschluss es der Bundestarifkommission von 2007) in verschiedene Teile  
gegliedert werden und sah eine  Eingruppierung in z wei Sc hritten über Grund- und 
Zusatzmerkmale vor. Die Anforderungen an bestimmte Kenntnisse (Anforderungen 
an verstandesmäßig angeeignetes Wissen) und Fertigkeiten (Anforderungen an kör-
perliches Können) werden al s Grundmerkmale der Tätigk eit betrachtet. Ein Vor-
schlag für die Bestim mung der Grundmerkmal e liegt auch für die einzelnen Entgelt-
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gruppen vor. Dabei sind in dem Ver.di -Modell auch so genannte „Sonstige Beschäf-
tigte“ vorgesehen, die ohne eine f ormale Vorbildung über entsprechende Kenntnisse 
und Fertigkeiten verfügen und eine gleiche oder gleichwertige Tätigkeit ausüben. Die 
gesamte auszuübende Tätigkeit entspricht dann den Merkmalen einer Entgeltgruppe, 
wenn zeitlich mindestens zur Hälfte Arbeitsvorgänge anfallen, die für sich genommen 
die Anforderungen eines Merkmals oder mehr erer Merkmale dieser Ent geltgruppe 
erfüllen. Selbständigkeit, Verantwortung, Schwierigkeit, soziale Kompetenz sowie 
physische oder psychische Anforderungen sollen laut Konzept als fünf Zusatzmerk-
male gelten, die ergänzend für die Eingr uppierung herangezogen werden. Die Erfül-
lung eines Zusatzmerkmals in einem oder  mehreren Arbeitsvorgängen, die mindes-
tens 25% der gesamten Tätigkeit ausmachen,  soll jeweils zu einer Steiger ung um 
eine Entgeltgruppe führen. Man habe sich, s o eine Gewerkschaftsvertreterin, bei die-
ser Regelung an das alte Modell des Ar beitsvorgangs angelehnt. Man habe also ei-
nerseits Neues entwickelt, andererseits aber auch Altes überno mmen, um es d er 
Arbeitgeberseite, aber auch der  eigenen Organisation „ein bi sschen leichter zu ma-
chen“ (Ver.di-Vertreterin). Mit einer ähnliche n Kompromissstrategie ließ sich laut ei-
ner Gewerkschaftsvertreterin auch der Stre it um die analytische im Gegensatz zur 
summarischen Arbeitsbewertung entschärfen. Die einzelnen Prüfschritte bei der Be-
wertung der Tätigkeiten unter  Verwendung der Zus atzmerkmale seien „ein Stüc k 
weit“ analytisch, aber letztlich könne man bei  dem von Ver.di vorgeschlagenen Mo-
dell doc h von einem  summarischen System der Tätigkeitsbewertung sprechen  
(Ver.di-Vertreterin). 

Bei den Zusatzmerkmalen wird, anders als dies noch bei früheren Überlegungen zur  
Entgeltordnung der Fall war, nur zwisch en den beiden Ausprägungen „erreicht“ oder 
„nicht erreicht“ unterschieden. Die Zusatz merkmale sind in allen Entgeltgruppen ab 
der Entgeltgruppe 2 abzuprüfen. Damit soll  sichergestellt werden, dass bei der Be-
wertung alle Anforderungen an die Tätigkei t berücksichtigt werden, und nicht wie 
bisher bes timmte Anforderungen  erst geprüft werden, wenn andere bereit s erfüllt  
sind (Ver.di-Vertreter). Dabei soll die Erfü llung eines Z usatzmerkmals unter Berück-
sichtigung der vorausgesetzten Kenntniss e und Fertigkeiten geprüft werden, also 
abhängig vom Niveau der jeweiligen Entgel tgruppe. Damit soll dem von Arbeitgeber-
seite kritisierten, aber auch von Gewer kschaftern erkannten Pr oblem vor gebeugt 
werden, dass insbes ondere bei höher qualifiz ierten Tätigkeiten „zu viele“ Zusatz-
merkmale erfüllt werden und dies zu nicht forder- bzw. durchsetzbaren oder in der 
Entgelttabelle des TVöD nicht vorgesehenen Eingruppierungen führen würde (Ver.di-
Vertreter). Abgesehen davon ist jedoch dur ch das Modell der Zusatzmerkmale im  
Ver.di-Konzept eine hohe Durc hlässigkeit vo rgesehen, auch über die 2005 bereits 
(vorläufig) festgelegten Qualifikationsebenen oder Eckeingruppierungen hinweg, was 
jedoch mit Blick auf den damit ggf. ver bundenen Verlust an Wert von formalen Quali-
fikationen auch kritisiert we rden kann. Drei der genannten Zusatzmerkmale (Schwie-
rigkeit, Verantwortung und Selbs tständigkeit) sind aus Gründen der besseren Kalku-
lierbarkeit in Anlehnung an die bisherigen R egelungen konzipiert, d.h. es w ird dabei 
auf bereits ausgeurteilte Rec htsbegriffe zu rückgegriffen. Die Zusatzmerkmale psy-
chische und physische Anforderungen sowi e soziale Kompetenz  kamen hingegen 
neu hinzu, und sind m it der Absicht verbunden das gesamte Wesen einer Tätigkeit 
zu erfassen und die neue Entgeltordnung dami t diskriminierungsfrei(er) zu gestalten. 
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Besonders heftig umstritten war und ist o ffenbar das Merkmal der sozialen Kompe-
tenz, sowohl innerhalb Ver.dis als auch im  Austausch mit der Arbeitgebers eite, da 
argumentiert wird, dass es vi elen Tätigkeiten immanent sei und keine zu sätzliche 
Anforderung darstelle. Außerdem seien auch die Abgrenzung zu anderen Merkmalen 
und eine t arifpolitische Definition von „S ozialer Kom petenz“ nicht einfach (Ver.di-
Vertreter). Neben diesen al lgemeinen Eingruppierungsgr undsätzen soll die neue  
Entgeltordnung dem Ver.di-Modell zufolge Funktionsmerkmale enthalten, die eine  
bestimmte Tätigkeit im Tarifvertrag benennen und damit unmittelbar eingr uppierend 
wirken. Das System der Eingruppierung nach Grund- und Zusatzmerkmalen soll da-
her eine Doppelfunktion erfüll en: einerseits wirkt es dire kt eingruppierend, anderer-
seits hinterlegt und begründet es die Zuor dnung der Funktionsmerkmale zu den Ent-
geltgruppen. Neben den Grund- und Zus atzmerkmalen sollen An forderungen, die 
sich aus der Wahrnehmung von „Vorgeset ztenfunktionen im weit esten Sinne“ erge-
ben, mit einer weiteren Entgeltkomponent e von 300 Euro im Monat abgegolten wer-
den. Mit diesem Entgeltelement sollen bi sherige Zulagenregelungen bspw. für Vorar-
beiter/innen oder besondere Eingruppierungsregelungen und Funktionsmerkmale für 
bestimmte Leitungsfunktionen materiell abgedeckt werden. 

Mit Einsetzung des Ar beitsstabes zur Weit erentwicklung des Modells für eine neue 
Entgeltordnung Ende 2006 wurde noch einmal verstärkt darauf hingewirkt, die unter-
schiedlichen Prioritätensetz ungen innerhalb der Organisati on (Diskriminierungsfrei-
heit einerseits, Berüc ksichtigung von s parten- und berufsspezifischen Interessen 
andererseits) miteinander zu ver einbaren. Außerdem  gewann die Frag e nach der 
Durchsetzbarkeit der neuen Re gelungen gr ößeres Gewicht. Es wurde in der Folge  
ein komplexes Strukturkonzept für die En tgeltordnung erarbeitet, mit dem das alte 
System des BMT-G II we iterentwickelt und auch auf  den Bereich der ehe maligen 
Angestellten angewandt wird. Das Konzept sieht einen Allgemeinen Teil auf Bundes-
ebene vor, der die abstrakt formulierten Tätigkeitsmerkmale enthält und Mindestbe-
dingungen setzt, sowie mehrer e Besondere Teile, die sowohl auf Bundes- als auch 
landesbezirklicher Ebene vereinbart werden (können) und sparten- oder berufsspezi-
fische Tätigkeitsmerkmale in Form von Fu nktionsmerkmalen ent halten. Die land es-
bezirklichen Regelungen ge hen den Regelungen auf  Bund esebene vor, wenn sie  
materiell mindestens gleic hwertig sind.  Dies sei insbesondere von Bedeutung, weil 
sich im Ber eich der ehemaligen Arbeiter teils nach Landesbezirken unterschiedliche  
Eingruppierungsniveaus herausg ebildet haben, die auf  diese Weise auch in einer  
neuen Entgeltordnung erhalten werden könnten. Die Besond eren Teile der Entgelt-
ordnung für Sparten und Berufe auf B undesebene wiederum gehen dem Allgemei-
nen Teil der Entgeltordnung vor, wobei in den Spartenspezifischen Teilen keine die 
in den Ber ufsgruppenspezifischen Teilen v ereinbarten Eingruppierungsrege lungen 
verschlechternden Vereinbarungen getroffen werden dürfen, es sollen dor t grund-
sätzlich k eine Tätigkeiten geregelt wer den, die auch s partenübergreifend v orkom-
men. Der Allgemeine Teil der Entgeltordnung solle unmi ttelbar eingruppier end wir-
ken, wenn kein Besonderer Teil greift, ansonsten sollen die in den Besonderen Tei-
len zu vereinbarenden Funktions merkmale gelten. Durch dieses f lexible System ein-
zelner Entgeltordnungsteile, die auch gesonder t kündbar sein sollen, soll es möglic h 
sein, Veränderungen einarbeit en oder auf  Interessen einzelner Berufsgruppen ein-
gehen zu können, ohne dabei da s Gesamtsystem in Fr age zu stellen. Damit soll die 



 

 

252

„Blockadesituation“ der Vergangenheit, di e dadurch entstand, dass die Anlage 1a  
des BAT nur als Ganzes kündbar war,  nach den Vorstellungen der Gewerkschaft 
Ver.di vermieden werden. Darüber hinaus  so ll damit  auch auf die Konkurrenz von  
Berufsgewerkschaften, z.B. des Marburger Bundes, reagiert werden (Ver.di-Vertre-
ter). Allerdings werden von anderen Gewe rkschaftsvertretern auch Nachteile in der  
Schaffung spezieller Entgeltordnungsteile mit Funktionsmerkmalen für Sparten und 
Berufe gesehen, weil sich damit die wenige r gut organisierten Bereiche unt er Um-
ständen schlechter durchsetzen und nicht mehr wie zuvor von der Kampfstärke an-
derer Gruppen profitieren könnten  (Ver.di-Vertreterin). Dari n wird allerdings mitunter 
auch eine organisationspolitische Chance gesehen, da sich auch in den bisher weni-
ger organisierten Bereichen dann die Einsic ht in die Notwendigkeit der Gewerk-
schaftsmitgliedschaft durchsetzen könnte.  

Im März 2007 wurde das hier skizzierte  Ver.di-Modell a ls Ver handlungsgrundlage 
von der Bundestarifkommission beschloss en, wobei jedoch die M öglichkeit der Wei-
terentwicklung des Modells nicht ausgeschlo ssen wurde. Obwohl das  Modell damit 
offizielle Ver.di-Linie war, sei es dennoch innerhalb der Organisation mit Blick auf  
den grundsätzlichen Zielkonflik t zwischen Diskriminier ungsfreiheit und dem Erhalt 
von Wertebenen nac h wie vor nicht unumstritten (Ver.di-Vertreterin). Insgesamt hat 
sich wie es scheint – vor dem Hintergru nd der Arbeitgeberforderung nac h Kosten-
neutralität und den Einschätzungen zur Durc hsetzbarkeit von Mehrkosten, sowie 
aber auch durch die innergewer kschaftlich geführte Diskussi on – die Priorit ätenset-
zung im Zeitverlauf etwas ve rschoben, eher ambitioniert  von Idealen geprägte Vor-
stellungen scheinen etwas realistisch-pragmatischeren Zielvor stellungen mit dem 
Fokus auf der Sicher ung von Besitzst änden und dem Erhalt von Wertebenen gewi-
chen zu sein. Durch das Setzen von Funkti onsmerkmalen soll auch bewusst von der 
grundsätzlichen Bewertungssystematik abgewic hen werden, um tarifpolitische Er-
rungenschaften nicht zu verlieren. Dies s ei nötig, weil sich die Bewertung mancher 
Tätigkeiten nicht nur aus deren Anforderun gen ergebe, so ein Gewerkschaftsvertre -
ter: „Manchmal steckt in einer bestimmten Vergütung auch die Kampfkraft von Gene-
rationen“ (Ver.di-Vertreter). Dennoch wird das  Ver.di-Modell jedoch hins ichtlich sei-
nes Anspruchs, eine diskriminierungsfreie und „gerechte“ Eingruppierung zu ermögli-
chen, von einigen Gewerkschaftsvertretern  al s ein gr oßer Schrit t in dies e Richtung 
und eine große Leist ung der O rganisation anges ehen (Ver.di-Vertreter). A uch aus  
der Sicht stärker interessenlogisch orientierter Gewerkschafter, die davon ausgehen, 
dass die Durchsetzung materieller Mitglie derinteressen die vorrangige Aufgabe von 
Tarifpolitik sei und nic ht primär die Hers tellung von Gerechtigkeit und so auc h eine 
neue Entgeltordnung Diskriminie rungstatbestände enthalten werde, wurden mit dem 
Ver.di-Modell für neue Eingruppierungsregel ungen „Gerechtigkeit sideale zumindest 
in Angriff genommen“ (Ver.di-Vertreter).  

Verhandlungsprozess und -blockaden bis zur Tarifrunde 2008 

In der Tarifeinigung vom 9.2.2005 hatten sich die Tarifparteien darauf verständigt, die 
Verhandlungen um eine neue Entgeltordnu ng bis zum 31.12.2006 abzus chließen. 
Diese Vereinbarung wurde tr otz der zahlreichen Gründe, die  für eine Neuregelung 
der Eingruppierungsbestimmungen sprechen, nicht eingehalten. Neben  den der Ma-
terie immanenten Konflikten und Problem en gab es  für die Verzögerungen in den 
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Verhandlungen auch noch weit ere Gründe. Zum einen waren beide Tarifparteien in 
weitere Tarifverhandlungen eingebunden, die Gewerkscha ften mit den Ländern und 
die VKA mit dem Marburger Bund. Zum an deren lagen die Ursachen in noch unge-
lösten tarifpolitisc hen Konflikten im  Zusammenhang mit dem Abschluss des TVöD,  
aufgrund derer nach einem Auftakttermin im  Januar 2006 zunächst  keine weiteren 
Verhandlungen zur Entgeltor dnung stattfanden. Der wohl schwerwiegendste dieser  
Konfliktpunkte war die Arbeitsz eit, auf  deren Erhöhung die Ar beitgeberseite schon 
während der Verhandlungen zum TVöD gedrängt  hatte. Auf Grundlage einer im  
TVöD vereinbarten Öffnungsklausel forder ten einige Kommunal e Arbeitgeberver-
bände schon unmittelbar nach In krafttreten des TVöD ei ne Verlängerung der Ar-
beitszeiten über landesbezir kliche Tarifverträge. Im Frühjahr 2006 wurden  dann die 
Arbeitszeitregelungen des TVöD durch mehrere komm unale Arbeitgeberverbände 
gekündigt. Es folgten intensive Arbeitskä mpfe, aufgrund derer ein für März 2006 an-
gesetzter Verhandlungstermin für die neue Entgeltordnung abgesagt wurde. Später 
einigte man sich auf  differenzierte Arbei tszeitregelungen für die unterschiedlic hen 
Landesbezirke. Damit war der Konflikt um di e Arbeitszeit jedoch nicht beigelegt. Auf 
Grundlage der zwischen Bund und Kommunen auf  der einen Seite und der Gewerk-
schaft Ver.di und der DBB-Tarif union auf der andere n Seite vereinbarten so ge-
nannten M eistbegünstigungsklausel81 forderte die VKA ei ne generelle Übertragung 
der mit den Ländern im TV-L vereinbarte n längeren Arbeitszeit en auf die Kommu-
nen.82 Obwohl die VKA es nach eigener Darste llung begrüßte, dass die Bunde starif-
kommission Ver.dis im März 2007 beschlo ssen hatte, die Verhandlungen um eine 
neue Entgeltordnung wieder aufzunehmen, verknüpfte der  Arbeitgeberverband die 
Frage nac h der Arbeitszeit in  einer Presseinformation untrennbar mit der noch zu  
vereinbarenden Entgeltordnung und klagte im April 2007 ge gen Ver.di und die DBB-
Tarifunion auf Einhalt ung der Meist begünstigungsklausel (VKA 2007a). Die Ver-
handlungen um eine Entgelto rdnung wurden dav on erheblic h belastet und erneut  
verzögert. Darüber hinaus ergaben sich als Konsequenz des  überhasteten Ab-
schlusses des TVöD auch ne ben der fehlenden Entgeltordnung einige „Unvollstän-
digkeiten“ des Tarifwerkes, so dass einige strittige, ungeklärte Punkte aus dem TVöD 
und den dazugehörigen Überleit ungstarifverträgen durch Gewerkschaften und Ar-
beitgeber nachträglich verhandelt werden mussten. Diese  so genannten „Res tanten“ 
konnten im Herbst 2006 geeint werden. Allerd ings wurde die Rest antenliste von den 
Arbeitgebern wegen des andauernden Konflikts um die Arbeits zeit nicht in Kraft ge-
setzt. Im September 2007 fand schließ lich in  Fulda eine Auf taktveranstaltung zur  
neuen Ent geltordnung statt, auf der sich die Tarifparteien gegenseitig ihre Modelle 
vorstellten. Man sei aber, so ein Gewerkscha ftsvertreter, nicht inhaltlic h in die Dis-

                                            

81 Die zwisch en Bund/VKA und Gewerkschaften vereinbarte Meistbegünstigungsklause l 
sieht vor, dass, sofern die Gewerkschaften mit den Ländern in den Bereichen Arbeitszeit  
oder Sonderzahlung vom TVöD abweichende oder beim Entgelt für die  Arbeitgeber güns-
tigere Regelungen vereinbaren, dies als u nwiderrufliches Angebot an Bu nd und Kommu-
nen gilt. Diese Meistbegünstigungsklausel stellte ein Novum in der Tarifvertragspolitik dar  
und erschwerte die Tarifverhandlungen mit den Ländern nachhaltig (Keller 2007: 175). 

82  Im TV-L wurde bezüglich der Arbeit szeiten ein Kompromiss vereinbart, der anhand einer  
Berechnungsformel individuelle Arbeitszeiten für jedes Bundesland vorsieht, um ke in An-
gebot an VKA und Bund darzustellen (Bispinck 2006: 378). 
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kussion eingestiegen, sondern habe nur über die Verhandlun gsorganisation gespro-
chen. Einen weiteren Konfliktpunkt in Folge des TVöD-Abschlusses stellte der Streit 
um eine Verlängerung der Übergangsrege lungen für nach altem Recht begonnene  
Bewährungs- und Zeitaufstiege in den TVöD  übergeleiteter Beschäftigter dar, die 
zum 30.9.2007 auslaufen sollten. Mit der Begründung der noch ausstehenden neuen 
Entgeltordnung forderte Ver.di eine Ve rlängerung des  Übergangs rechts sowie eine 
Wiedereinführung von Bewähru ngs- und Tätigkeitsaufsti egen a uch bei Neueinstel-
lungen und Neueingruppierungen, was die Arbeitgeber ableh nten. Daraufhin wurden 
im November 2007 die neu ang elaufenen Verhandlungen zur Entgeltordnung durch 
Ver.di erneut ausgesetzt. Die Verlängerun g des Übergangsrechts sowie die Gewäh-
rung von Aufstiegen auch für ne u eingestellte Beschäftigte ist für die Gewerkschaft, 
wie in Kapitel 3 erläutert, eine bedeutende F orderung. Aufgrund der durch das Über-
gangsrecht, d.h. der Weitergeltung der al ten Eingruppierungs regelungen, jedoch 
ohne Aufstiege, entstandenen ungüns tigen Verteilungssituation aus Sicht der Arbeit-
nehmer, ist eine längere Übergangszeit bis zum Inkrafttreten einer neuen Entgeltord-
nung für die Arbeitgeberseite weniger proble matisch als für die Gewerkschaftsseite, 
da die im Vertrauen auf die neuen Entgeltb estimmungen bereits im Vorgriff beseitig-
ten Zeit- und Bewähr ungsaufstiege zumindest aus gewerkschaftlicher Sicht  in einer 
neuen Ent geltordnung hätten k ompensiert werden s ollen. So lange eine neue Ent-
geltordnung aussteht, werden damit aus gewe rkschaftlicher Per spektive temporäre 
Verschlechterungen verlängert und schlim mstenfalls auf Dauer gestellt, während die  
Arbeitgeber fürchten müssen, durch die Vereinbarung einer neuen Entgeltordnung 
an dieser Stelle v erteilungspolitisch wieder zu verlier en. Durch diesen Umstand 
wurde gewissermaßen ein diver genter Anreiz für die Tarifparteien gesetzt: während  
auf gewerkschaftlicher Seite das Interesse  an einer neuen Entgeltordnung v erstärkt 
wurde, wurde dieses auf Arbeitgeberseite abgeschwächt. Einige Gewerkschaftsver-
treter gingen und gehen daher davon aus, dass die Arbei tgeber eigentlich kein Inte-
resse daran hätten, z ügig eine neue Ent geltordnung zu vereinbaren und aus  diesem 
Grund keine verhandelbaren Ko nzepte vorschlagen würden (Vertreter der DBB-Ta-
rifunion; Ver.di-Vertreter). Nach Dars tellung eines Arbeitgebe rverbandsvertreters 
schoben sich die Tarifparteien gegenseitig di e Schuld an der Verzögerung der Ver-
handlungen um eine neue Ent geltordnung zu (VKA-Vertreter). Bis zur Tarifrunde 
2008 fanden keine weiteren Gespräche statt. 

Die Tarifrunde 2008 löste schließlich v iele der beschriebenen Konf likte. Die Restan-
ten wurden in der Tarifrunde letztlich in Kraft gesetzt und auch das  Übergangsrecht 
bis zum 31.12.2009 verlängert. Die Frage der Arbei tszeit wurde in dieser T arifrunde 
geregelt, indem die Arbeit szeit in den Kommunen für Westdeutschland auf 39 Stun-
den vereinheitlicht wurde und die Öffnungsklausel des TVöD zur landesbezir klichen 
Regelung der Arbeitszeit entfiel. Mit dieser  Einigung, so wurde vereinbart, war die 
Klage der VKA auf Grundlage des TV-Meistbegünstigung, gegen deren erstinstanzli-
che Ablehnung im Jan uar 2008 die VKA Ber ufung eingelegt hatte, als erledigt anzu-
sehen. Zwar wurden die im alten Tarifrecht enthaltenen Aufstiege für neu eingestellte 
Beschäftigte nicht wieder in Kraft gesetzt , doch in der Tarifrunde 2008 wurde be-
schlossen, dass die Eingruppier ungsregelungen für den Sozial-  und Erziehungs-
dienst ohne Präjudiz wirkung für  die neue Entgeltordnung vor ab verhandelt werden 
sollten, da sich in dies em Bereich besondere Verwerfungen und Exs pektanzverluste 
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für die Beschäftigten ergeben hatten. Die  Bedingungen für Verhandlungen zu einer 
neuen Entgeltordnung schienen in der Folge günstiger. 

5.3.3 Schwierige Wiederaufnahme des Verhandlungsprozesses und 
Arbeitgeberkonzept 

Arbeitgeberkonzept 

Bei der Auftaktveranstaltung zur neuen Ent geltordnung im Sept ember 2007 stellte 
Ver.di ein aus Sic ht der Gewerkschaft sc hon sehr elaboriertes Modell für eine neue  
Entgeltordnung vor. Die Ü berlegungen der  Arbeitgeber hätten s ich demgegenüber 
noch im „Diskussionsstadium“ befunden. Einige Gewerkschaftsvertreter gingen sogar 
Anfang 2008 noch s o weit zu sagen, die Arbeitgeber hätten keinen eigenen Vor-
schlag für eine neue Entgelto rdnung (Ver.di-Vertreter). Au ch eine Veröffentlichung 
der VKA im Vorfeld der Tarifrunde 2008 lässt  den Schluss zu, dass aus Sicht der 
Arbeitgeber für eine neue Entgeltordnung ke in vollkommen neues Modell ent wickelt 
werden sollte, da gefordert wird, dass die „vorübergehend weiter geltenden Eingrup-
pierungsmerkmale (…) kostenneutral zusa mmengeführt, verschlankt und den heuti-
gen Anforderungen entsprechend umgestaltet werden“ müssen (VKA 2007 b: 1). Von 
Arbeitgeberseite aus wird jedoc h betont, es gebe sehr wohl ein eigen es Konzept für 
eine neue Entgeltordnung. Di e Auftaktveranstaltung in Fuld a sei nicht von fehlenden  
Konzepten, sondern vielmehr davon überschattet gewesen, dass von gewerk schaftli-
cher Seite ein „roll back“ beim Übergangsrecht gefordert worden wäre, so ein Arbeit-
geberverbandsvertreter. Innerhalb der VKA wurde eine Lenkungsgruppe zur Entgelt-
ordnung eingerichtet, die das Ar beitgeberkonzept weiter ausarbeiten sollte. Die VKA 
sei daran interessiert, die Verhandlun gen z u einer neuen En tgeltordnung v oranzu-
bringen, betont ein Vertreter der VKA, man könne jedo ch kein in Bezug a uf die Per-
sonalkosten unkalkulierbares Konzept ve reinbaren. Das Konz ept Ver.dis wird als  
unbeherrschbar und daher nic ht akzeptabel angesehen. Dabei gibt es zwisc hen den 
ordnungspolitischen Zielen beider Tarifparteien, wie bereits anges prochen, durchaus 
gewisse Übereinstim mungen. Auch die Z iele der Ar beitgeberseite (VKA und Bun d) 
sind auf die beschriebenen Gründe bezogen, di e den Bedarf für eine neue Entgelt-
ordnung begründen. Transpar enz, Übersichtlichkeit und auch Diskriminierungsfrei-
heit werden unter anderem als Anforderungen an eine neue Entgeltordnung genannt. 
Die gewerkschaftlichen Ziele der Sicher ung der Wertebenen so wie der Besitzstände 
werden jedoch nicht v erfolgt. Von besonderer Bedeutung scheinen aus Arbeitgeber-
sicht hingegen die Steigerung v on Effektiv ität und Effizienz so wie eine s tärkere 
Leistungsorientierung und Wett bewerbsfähigkeit zu sein. Auch dem Eindruck von 
Gewerkschaftsvertretern zufo lge beherrschen diese Stichw orte die arbeitgeberseiti-
gen Vorstellungen zu neuen Eingr uppierungsregelungen, was jedoch kritisiert wird, 
da nach Auffassung Ver.dis die Umsetzung des  Leistungsprinzips nicht Aufgabe ei-
ner Entgeltordnung sei. 

Was die Grundsätze der Eingr uppierung angeht, so will s ich das Arbeitge bermodell 
am § 22 des BAT orientier en. Zur Eingruppierung in bes onderen Fällen soll darüber  
hinaus § 23 BAT übernommen werden. Der Grundsatz der Tarifautomatik soll damit 
erhalten bleiben und die Eingruppierung soll sich an der überwiegend auszuübenden 
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Tätigkeit orientieren. In Bezug auf den Begriff des Arbeitsvorgangs sind jedoch einige 
Abweichungen von den bisherigen Bestimmungen des BAT und der Rechtsprechung 
des BAG vorgesehen, die sich auf die Eingruppierung der Beschäftigten im Vergleich 
zum alten Tarifrecht negativ auswirken kö nnten (z.B. soll ei ne Arbeitsaufgabe mit  
Leitungstätigkeit nicht mehr als ein einhei tlicher Arbeitsvorgang angesehen werden). 
Auch einige von Arbeitgeberseit e vorgeschlagene Regelungen, die den Pe rsonalein-
satz flexibilisieren sollen (s.u.), werden von gewerkschaftlicher Se ite als f aktisches 
Außerkraftsetzen der Tarifautomatik kritis iert. Bewährungs-, Zeit- und Tätigkeitsauf-
stiege sollen in einer neuen Entgeltordnung nicht mehr vorkommen.  

Aus der Sicht der VKA unterscheidet sich das Konzept der Arbeitgeberseite vom ge-
werkschaftlichen Modell grundsätzlich dadurc h, dass es nur eine Stufe im Eingrup-
pierungsverfahren vorsieht, das Ver.di-Mode ll hingegen zwei Stuf en. Bei der  Grund-
eingruppierung seien beide Konzepte noch kompatibel, so ein VKA-Vertreter, bezüg-
lich der zweiten Stufe, in der Ver.di Zusatzmerkmale bei der Bewertung von Tätig-
keiten heranziehen wolle, nicht mehr. Dabei sind aus Sicht der Arbeitgeber nicht die 
Zusatzmerkmale an sich nicht sinnvoll, jedoch ihre zusätzliche Bewertung. Im Arbeit-
geberkonzept seien s olche zusätzlichen Anforderungen bereits in den Ober begriffen 
integriert, die für jede Ent geltgruppe gebildet werden sollen und die jeweilige Wertig-
keit definieren, so ein Ar beitgeberverbandsvertreter. Die Verwendung der  Zusatz-
merkmale, wie Ver.di sie vorschlägt, ist hingegen, wie oben bereits angedeutet, aus 
Arbeitgebersicht nicht prak tikabel, da nach diesem Sy stem unter Umständen durch 
die Erfüllung mehrerer („zu vieler“) Zusatz merkmale im TVöD ga r nicht ex istierende 
Entgeltgruppen bei der Tätigkeitsbewert ung herauskommen könnte n, d.h. die Ent-
geltstrukturen nach oben übers chritten we rden (VKA-Vertreter). Außerdem haben 
trotz der gewünsc hten F lexibilität auch die Z iele der Beherrs chbarkeit und d er 
Rechtssicherheit einer neuen Entgeltordnu ng für die Arbeitgeber hohe Bedeutung.  
Die von Ver.di neu entwickelten Zusatzme rkmale werden daher abgelehnt, stattdes-
sen sollen ausschließlich bereits ausgeur teilte unbestimmte R echtsbegriffe wie 
„Schwierigkeit“, „Verantwortung“ oder „selbs tständige Leistung“ erhalten bleiben. Im 
Konzept der Arbeitgeber sollen,  wie prinzipi ell bereit s im Jahr 2005 vereinbart, vier 
ausbildungsbezogene Wertebenen innerhalb der  15 Entgeltgruppen eingezogen  
werden.83 Insbesonder e in den unteren Entgel tgruppen bis Entgeltgruppe 4 unter-
schieden sich die Vorstellungen der Arbei tgeberseite von denen der Gewerkschaft in 
Bezug auf die Qualifik ationen, die für ei ne Eingruppierung in die jeweiligen Entgelt-
gruppen v orausgesetzt werden. Im Modell Ver. dis beispielsweis e sollen in  die Ent-
geltgruppe 2 einfache Tätigkeiten eingeordnet werden, die eine „kurze Einar beitung“ 
erfordern (über die Einweisung in die örtlichen Gegebenheiten hinaus). Im Modell der 
Arbeitgeber wird für die Entgeltgruppe 2 be reits eine  „eingehende fachliche Einar-
beitung“, d.h. die „strukturierte, vertiefte Vermittlung von fachbezogenen Kenntnissen 
und Fertigkeiten, die erfor derlich sind, um die Tätigk eiten fachgerecht ausüben zu 
können“, oder eine abgeschlo ssene Ausbildung mit einer Ausbildungsdauer von bis  
zu einem Jahr vorausgesetzt. Eine Heraushebung aus den qualifikationsbezogenen  
                                            

83  Die vier Wertebenen umfassen: ohn e Ausbildung und unter dreijährige Ausbildung EG 1–
4, dreijährig e Ausbildun g unterhalb  der Fachh ochschule EG 5–8, Fachhochschulausbil-
dung EG 9–12, wissenschaftliche Hochschulbildung EG 13–15. 
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Eckeingruppierungen soll im  Modell der Ar beitgeber über  Heraushebungsmerkmale 
möglich sein. Dabei s ollen die Heraus hebungsmerkmale aufeinander aufbauend ge-
staltet werden, das heißt, es müssen vor deren Wirksamwerden jeweils alle Tätig-
keitsmerkmale der darunter liegenden Ent geltgruppen erfüllt sein. Wie im gewerk-
schaftlichen Modell s ind auch im Arbeitgeberkonzept „Sonstige Beschäftigte“ vorge-
sehen. Allerdings wird von Gewerkschaftsse ite kritisiert, dass die Eingruppierung als  
„Sonstiger Beschäftigter“ entgegen der Verei nbarung von 2005 nicht erleic htert wer-
den solle, sondern für Beschäftigte in einer  Tätigkeit, denen hierfür die in der Regel 
erforderliche Qualifik ation formal fehlt, vi elmehr eine generelle Eingruppierung eine 
Entgeltgruppe tiefer vorgesehen sei. Allgemein wird die fehlende Durchlässigk eit des 
Arbeitgebermodells über die „Eckeingruppierungen“ hinweg kritisiert. Demgegenüber 
steht die Kritik der Arbeit geberseite, dass Ver.dis Modell der Zusatzmerkmale den  
Grundsatz der Eingruppierung a nhand der  Qualifikation verl etze. Arbeitgeberseitig 
wird also eine gegenüber dem alten Tarifrecht eher stärke re Qualifikations orientie-
rung bei der Eingruppierung angestrebt, da s gewerk schaftliche Konzept hingegen  
strebt einen stärkeren An forderungsbezug an. Die arbeitgeberseitige Ab lehnung zu-
sätzlicher Merkmale zur Bewertung von Tätigkeiten sowie die kumulative Anwendung 
von Heraushebungs merkmalen widerspre chen den gewerkschaftlichen Vorstellun-
gen, da ein solches Vorgehen es aus Sic ht der Ge werkschaft nicht gewährleistet, 
dass in Anlehnung an die eu ropäische Rec htsprechung das ges amte Wesen einer 
Tätigkeit erfasst werde. Arbeitgeberseitig werde aber argumentiert, so berichtet eine 
Gewerkschaftsvertreterin, dass das Erfor dernis der Diskriminie rungsfreiheit schon 
durch die Orientierung der  Eingruppierung an der Au sbildung gegeben sei, wenn – 
wie beabsichtigt – gleiche Aus bildungsabschlüsse unabhängig von der Fachrichtung 
gleich bewertet würden (Ver.di-Vertreterin). Nach Ansicht Ver.dis macht die verlangte 
Ausbildung aber nur einen T eil der Anfor derungen an eine Tätigkeit aus, weitere 
Anforderungen würden im Modell der Arbei tgeber nicht  berücksichtigt. Darüber hin-
aus sei es  teils sc hwierig festzustellen,  welche Ausbildungen je weils gleic hwertig 
seien, so eine Gewerkschaftsvertreterin. 

Ähnlich dem Modell Ver.dis sieht das Konz ept der Arbeitgeber für eine neue Entgelt-
ordnung eine Vergütung von Leit ungstätigkeiten vor. Beschäftigten der Entg eltgrup-
pen 5 bis 8, denen Führungsverantwortung über tragen wurde, soll eine „Teamleiter-
zulage“ in Höhe von 100 Euro im Monat gewährt werden. Dies unterscheidet sich 
allerdings deutlich von dem von Ver.di vorgeschlagenen „weiteren Eingruppierungs-
element“ bei Vorgesetztentätig keiten, das mit 300 Euro im Monat vergütet werden 
soll. 

In ihrem in Anlehnung an das  im TV-V entwickelte Syst em der Oberbegriffe und Bei-
spiele konzipierten Modell einer Entgeltordnung möchte die Arbeitgeberseite darüber 
hinaus im Gegensatz zu Ver.di möglichst wenig mit Funktionsmerkmalen arbeiten. Im 
Arbeitgeberkonzept können Funktionsmerkma le als Beispiele oder „Ferner-Merk -
male“ angebracht werden. „Ferner-Merk male“ wirken direkt eingruppier end, auch 
wenn s ie die Anforderungen de s Oberbegriffs der entsp rechenden Entgeltgruppe 
nicht erfüllen. Diese Möglichkeit des Du rchbrechens von Wertebenen durc h Funkti-
onsmerkmale, wie sie im Ver.di-Modell be wusst angelegt ist, wird von den Arbeitge-
bern aber als problematisch angesehen und soll nac h Möglichk eit vermieden wer-
den. Nach den Vorstellungen der  Arbeitgeber sollen die Oberbegriffe durch Beispiele  
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ergänzt werden, dies e sollen jedoch nur d ann direkt eingruppier end wirken, wenn 
gleichzeitig die Voraussetzungen des Oberbegriffs erfüllt sind. Damit kann betrieblich 
bei der Eingruppierung von Beis pieltätigkeiten sowohl nach oben als auch nach un-
ten abgewichen werd en (VKA-Vertreter). Ziel  d er Arbeitgeber is t es, mit diesem  
System „weg vom Perfektionismus der Ei nzeltätigkeitsmerkmale“ zu kommen und  
auch den Betrieben relativ große Spielräu me einzuräumen, um auf Ang ebot und  
Nachfrage von Arbe itskräften reagieren zu  könne n ( VKA-Vertreter; KAV-Vertreter). 
Durch direkt eingruppierende Beispiele kö nnte den differenzierten Organisationsfor-
men der kommunalen Arbeitgeber nicht Re chnung getragen werden. Eine flexible  
Entgeltordnung hingegen soll eine effizi ente Aufgabenerledigun g ermöglic hen und 
befördern (VKA 2009). Im Bereich des Bundes hingegen sollen in der Entgeltordnung 
genannte Beispiele direkt ei ngruppierend wirken. Der Wunsch nach Vermeidung von  
Ferner-Merkmalen und der Gebrauch nicht di rekt eingruppierender Beispiele im Be-
reich der VKA dürften aus gewer kschaftlicher Sicht kaum als akzeptabel gelten, da  
sie den Spielraum des Arbeitgebers bei der Eingruppierung im Einzelfall erhöhen und 
entgegen der Intention Ver. dis bestehende Wertebenen nicht zwingend erhalten  
bleiben. Darüber hinaus so ll es nach dem Konzept der  Arbeitgeber auch Öffnungs-
klauseln für Personalentwicklungsmaßnahm en für die Betriebs- oder Arbeitsver-
tragsparteien geben, was die Möglichkeit der Erprobung von Beschäftigten auf einem 
höherwertigen Arbeitsplatz bei Weitergeltung der bisherigen Eingruppierung eröffnen 
soll. Dies wird von Gewerkschaftsseite sehr  kritisch gesehen und bestärkt Gewerk -
schaftsvertreter in ihr er Einschätzung, dass die Arbeitgeber mit der neuen Entgelt-
ordnung eine Senkung der Personalkosten anstreben (Ver.di-Vertreter). 

In grundsätzlicher Übereinstimmung mit Ve r.di wird auch von Arbeitgeberseite ein 
Bedarf an landes bezirklichen und spartens pezifischen Ge staltungsspielräumen ge-
sehen. Es soll nach den Vorstellungen der Arbeitgeber einen Allgemeinen Teil der  
Entgeltordnung geben, der di e Eingruppierungsgrundsätze festlegt und die Oberbe-
griffe definiert. Darüber hinaus soll es we itere Ausgestaltungsmöglic hkeiten für die  
landesbezirkliche oder die Bundesebene geben.  Es sind spartenspezifische Beson-
dere Teile vorgesehen, die die Oberbegriffe ggf. ergänz en und Beispiele sowie Fer-
ner-Merkmale enthalten können. Hier wird a llerdings von Ver.di befürchtet, dass  
diese spartenspezifischen Fassungen zur unte rschiedlichen Eingruppierung gleic her 
Tätigkeiten führen könnten, da im Modell der  Arbeitgeberseite im Gegensatz zu dem 
Vorschlag Ver.dis keine s partenübergreifenden Besonder en Teile vorgesehen sind, 
die die Eingruppierung von Ber ufen, die in mehreren Sparten vorkommen, regeln  
sollen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich  das Modell der Ar beitgeberseite trotz 
der vorges chlagenen Elemente, die eine Flexibilis ierung und Leistungsorientierung 
erreichen sollen, recht stark an schon bestehenden Regelungen u nd bereits ausge-
klagten Begriffen orientiert, um kostenwirksame Risiken zu vermeiden. Es erscheint 
damit gestalterisch weniger ambitioniert al s das gewerkschaftliche Modell, das durc h 
die Verwendung von Z usatzmerkmalen eine „gerechte“ Eingruppierung anstrebt. Die 
zweite grundlegende Differenz dürfte darin zu sehen s ein, dass von gewerkschaftli-
cher Seite der Erhalt bes tehender Wertebenen durch das  umfassende Setzen von  
Funktionsmerkmalen angestrebt wird, währ end aus  Sicht der Arbeitgeber die Ein-
gruppierung nur an Ober begriffen orientiert und betriebl ich interpretierbar gemacht 
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werden soll, womit zumindest punktuell den tariflichen Entgeltbestimmungen auch ihr 
Charakter als Mindes tnormen genommen wä re. Dem gewerkschaftlichen Ziel, durch 
eine neue Entgeltordnung (weitere) Entgel tverluste zu vermeiden und durch den Ab-
bau von Diskriminierungen auch zu einer Aufw ertung mancher Tätigkeiten zu kom-
men, steht auf Arbeit geberseite die strikt e Forderung nach Kostenneutralit ät (oder 
auch Kostensenkung) gegenüber. Au ch innerhalb der Arbeitgebers eite könnten sich 
hier jedoch Konflikte ergeben. Vor dem Hinte rgrund der konstatierten Probleme bei 
der Personalgewinnung und der von einigen ör tlichen Arbeitgebern als nicht hinrei-
chend attraktiv empfundenen Arbeitskondit ionen im öffentlichen Dienst könnte das 
übergeordnete Ziel der Kost enneutralität (auf noch ungelös te Definitionsfragen ha-
ben wir hingewiesen) nicht überall auf unget eilte Zustimmung stoßen. Allerdings ist  
vor dem Hintergrund der Entwic klung der öff entlichen Haushalte in  absehbarer Zeit 
auf Arbeit geberseite eher ein Bedeutungs gewinn von Kostensenkungs zielen z u 
erwarten. 

Nicht nur aus Gewerkschaftssicht, auch aus Sicht der Arbeitgeber sind die beiden  
Entgeltordnungsmodelle der Tarifparteien nicht miteinander zu vereinbaren. Sie 
seien wie „zwei Züge unter Da mpf, die aneinander vorbei f ahren“, so ein Vertreter 
des Arbeitgeberverbandes. Da innerhalb Ver. dis immer weiter an dem Modell gear-
beitet werde und dabei aus Arbeitgebersic ht immer problematisc here Ideen entwi-
ckelt würd en, wird e s nach Ein schätzung der VKA mit der Zeit immer schwieriger 
werden, in einem Kompromiss zusammenzufinden (KAV-Vertreter).  

Die DBB-Tarifunion, die gemeins am mit Ver.di und den Arbeitgebern den TVöD ab-
schloss, scheint in Bezug auf die neue Ent geltordnung in ihren Vorstellungen eher 
mit den Vorschlägen der Arbeitgeber überei nzustimmen als mit Ver.di. Auch die  
DBB-Tarifunion strebt ein an den Regelungen des TV-V orientiertes Eingruppie-
rungssystem an, das durch die Verwendung von Oberbegr iffen und Beispielen fle-
xibler und anpassungsfähiger an Veränderungen in der Arbeitswelt sein sollte als die 
alten Bestimmungen (DBB-Tarif union 2005; Vertreter der D BB-Tarifunion). In Über -
einstimmung mit Ver.di muss auch für di e DBB-Tarifunion eine neue Entgeltordnung 
dem Grundsatz des gleichen Lohns für gleic he Arbeit folgen und diskriminierungsfrei 
sein. Aller dings werden die von Ver.di vorgeschlagenen Zusatzmerkmale nicht für 
geeignet gehalten, dieses Ziel z u erreiche n, weil sie nur subjektiv bestimmbar und  
nicht geric htsfest seien, so ein Vertrete r der DBB-Tarifunion.  Der Nach weis der  
Funktionsfähigkeit des Ver.di-Modells in der Praxis s tehe noch aus. Durch die Mög-
lichkeit, eine Entgeltgruppe mehr pro Zusatz merkmal zu gewähr en, verlasse Ver.di 
außerdem den 2005 geeinten Gr undsatz der Orientierung an Q ualifikationsebenen 
(Vertreter der DBB-Tarifunion). Die DBB-Ta rifunion möchte an bereits ausgeurteilten 
Rechtsbegriffen festhalten und Heraushebungen aus den Eckentgeltgruppen anhand 
objektivierbarer Kriterien und der Höherwertigkeit der übertragenen Tätigkeiten, nicht 
der subjektiven Belastungen, ermöglichen. Von Vertretern der DBB-Tarifunion wurde 
zwischenzeitlich ein weitgeh ender Stillstand im inner gewerkschaftlichen Austausch-
prozess bezüglich einer neuen Entgelto rdnung konstatiert (V ertreter der DBB-
Tarifunion). 
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Weiterer Verhandlungsverlauf 

Von einigen Vertretern der Tarif parteien wurde der avisierte Zeitplan zur Vereinba-
rung einer neuen Entgeltordnung von vorneherein als recht unrealistisch angesehen,  
zumindest wurde der Zeitbedarf für die En twicklung eines neuen Modells für kaum  
abschätzbar gehalten (Ver.di-Vertreter). Na chdem in den Jahren 2 006 und 2007 die 
Verhandlungen aufgrund der beschriebene n vielfä ltigen Konflikte  praktisch stillstan-
den, wurden in der Tarifrunde 2008 di e Voraussetzungen für eine Wiederauf nahme 
der Verhandlungen geschaffen.  Ein Austausch über die jeweiligen Konzepte wurde 
von den Tarifparteien für nötig gehalten und für Oktober 2008 ein T ermin zur Verein-
barung der weiteren Vorgehensweise vereinbart (VKA-Vertreter). Im Dezember 2008 
wurde dann eine Verfahrensvereinbarung z ur Entgeltordnung getroffen. Es war aller-
dings absehbar, dass sich weiterhin Prob leme auftun würden. Gewerkschaftlicher-
seits wurde beispielsweise kritisiert, dass das Arbeitgebermodell noch nicht über den 
Stand von 2007 hinaus weiter ausgearbeitet  worden sei. Außerdem blieben die bis-
herigen Konfliktpunkte, insbes ondere um die Anwendung von Funktionsmerkmalen, 
bestehen. Es wurde dennoch v ereinbart, dass die Verhandlungen zu den allgemei-
nen Regelungen im Wechsel m it den Verhandlungen zur Ei ngruppierung im Sozial- 
und Erziehungsdienst stattfi nden sollten, die im Janu ar 2009 begannen. Am ersten 
Verhandlungstermin für den Sozial- und Erziehungsdienst sei aber noch einmal deut-
lich geworden, wie unterschiedlich die Vo rstellungen von Arbeitgebern und Gewerk-
schaften für eine neue Entgeltordnung seien, so ein Arbeitgeberv ertreter. Die Ver -
handlungen zu den allg emeinen Eingruppierungsrege lungen wurden dennoch fort-
geführt. Allerdings bewegten s ich die dies bezüglichen Diskussionen im Februar und 
April 2009 auf einem sehr abs trakten Niveau. Es wurde nicht konkret über die Mo-
delle verhandelt, sondern abstrakt darüber gest ritten, welches Modell dem Kriterium  
der Diskriminierungs freiheit besser genüge. Es konnte keine Annäherung erzielt  
werden, die Tarifparteien zogen unterschie dliche Schlüsse aus der Rechtsprechung  
des EuGH zur Diskriminierungsfreiheit und vertraten unterschiedliche Auffassungen 
über deren Umsetzung in ei ner neuen Entgeltordnung. Im  September und Oktober 
2009 fanden daraufhin weitere Verfahrensgespräche zwischen Arbeitgebern und 
Gewerkschaften statt, um zu sondieren, ob es eine Grundlage für die Fortsetzung 
der Verhandlungen gebe und ggf. jenseits der vorli egenden Konzepte ein Einigungs-
korridor bestehe, um in annehmbarer Zeit zu einem Ergebnis zu gelangen. Allerdings 
gab es – erneut – Meinungsv erschiedenheiten hinsichtlich des Begriffs der K osten-
neutralität bzw. der Bestimmung des Ent geltniveaus, von dem bei der Verhandlung  
einer neuen Entgeltor dnung ausgegangen werden müsse , also der Frage, was  
„kostenneutral“ überhaupt bedeute. Im Oktober 2009 übergaben die Arbeitgeberver-
treter einen „Vorschlag für ein pragmatisches Vorgehen zur Beschleunigung der all-
gemeinen TVöD-Entgeltordnung sverhandlungen“, wie sich der Internetseite des  
Haufe-Verlags entneh men lä sst (www.hauf e.de 17. 6.2010). Ver.di schlug ihrerseits 
vor, sich in Anlehnung an die Tarifeinig ung mit der TdL vom März 2009 auf eine Ent-
geltordnung auf Basis der zu aktualisie renden Anlage 1a des BAT sowie aus den 
bisherigen sonstigen Merkmalen der Anla gen 1a, 1b und de n Eingruppierungsmerk-
malen aus  dem Arbeiterbereich zu entwick elnder Funktionsmerkmale zu verständi-
gen. Dies könnte nac h Ansicht der Gewerksc haft eine Übergangslösung darstellen, 
während gleichzeitig ein inhaltlic h neues Modell einer Entgeltordnung entwic kelt und 
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auf seine Praxistauglichkeit geprüft we rden könnte ( Ver.di 2009a). Aus den Vor-
schlägen der Arbeitgeber und der Gewer kschaften zum weiteren Verfahren wurde 
ein Kompromisspapier erarbeitet, wobei j edoch einige Punkte offen blieben,  z.B. be-
züglich des Stellenwerts von Funktionsmerkmalen und des Ausbildungsbez ugs einer 
neuen Ent geltordnung. Die Gespräche zu di eser Verfahrensvereinbarun g wurden  
aber schließlich am 26.11. 2009 ohne Ergebnis beendet, da ei ne Verständigung auf  
das derzeit ige tatsächliche Entgeltniveau als materielle Grundlage einer neuen Ent-
geltordnung, wie es  die Gewerkschaftsseit e forderte, nicht möglich war (Ver.di 
2009a). Die Absenkung des  Ent geltniveaus durch den TVöD, ins besondere in den 
Entgeltgruppen 2 bis  8, in denen die nac h den alten Tari fverträgen möglichen Auf-
stiege teils nicht in der Entgelttabelle des  TVöD abgebildet wurde n, gilt a us gewerk-
schaftlicher Sicht als nicht hinnehmbar  und müsste mit einer neuen Entgelt ordnung 
wieder rückgängig gemacht werden. 

Für die Tarifrunde 2010 wurde daher von Ver.di erneut die Forderung gest ellt, die  
Bewährungsaufstiege wieder in Kraft zu se tzen. Wie bereits 2008 konnten in der Ta-
rifrunde 2010 einige Klärungen herbeigeführ t werden. Zunächst einigte man sich da-
rauf, das bisherige Übergangs recht noch ei nmal z u verlängern. Darüber hinaus  
wurde für nach Inkrafttreten des TVöD neu eingestellte Beschäftigte in den Entgelt -
gruppen 2 bis 8 die Zahlung eines Pauschalbetrags in Höhe von 250 Euro vereinbart. 
Dies kompensiert zwar nicht die entfallen en Aufstiege, signalisiert jedoch, dass auch 
arbeitgeberseitig eingestanden wird, dass in diesen Ent geltgruppen durch den TVöD 
besondere Verluste entstanden sind. Dies  k önnte auch auf die Diskussionen über 
das materielle Niveau einer zuk ünftigen Entgeltordnung Einfluss  haben. Ein beson-
ders wichtiger Bestandteil der Tarifeinigung 2010 dürfte jedoch die „Prozessvereinba-
rung zu den Tarifverhandlungen über  eine Entgeltordnung zum TVöD“ sein. In ihren 
Grundzügen ähnelt die Proze ssvereinbarung dem ber eits Ende 2009 von den Tarif-
parteien erarbeiteten Kompromisspapier. Au f Basis  der zu überarbeitenden bis heri-
gen Tätigk eitsmerkmale soll eine diskrimin ierungsfreie und für  Arbeiter/innen und 
Angestellte einheitliche Entgeltordnung er arbeitet werden. Der  Arbeitsplan wurde 
zunächst für das Jahr 2010 festgelegt, in dem  die alten Tätigkeitsmerkmale durchge-
sehen und auf Überarbeitungsb edarf geprüft werden sollen, ei ne Einigung auf eine  
Struktur der Entgeltordnung und die zentralen Eingruppierungsvorschriften des TVöD 
erfolgen soll, sowie letztlich die allgemei nen Tätigkeitsmerkmal e formuliert werden 
sollen. Dabei bestehen alle rdings die zuv or benannt en Prob leme, z.B. zur Struktur 
der Entgeltordnung inklusive Funktions merkmale und dem Umgang mit dem Niveau 
der Entgeltgruppen 2 bis 8 fo rt, obwohl bezüglic h des zweiten Punktes mit Wirkung 
zum 1. Januar 2011 eine vorläufige Zuord nung der Tätigkeitsmerkmale vorgenom-
men werden soll, für die der TVÜ abw eichende Zuordnungen der Vergütungs- und 
Lohngruppen zu Entgeltgruppen für übergelei tete Beschäftigte einerseits  und neu  
eingestellte Beschäftigten andererseits vorsieht. In der Prozessvereinbarung wird wie 
schon 2003 von Arbeitgeberseit e explizit auf die Notwendigkeit der Kostenneutralität 
hingewiesen, von Gewerkschaftsseite auf die Erforderlichkeit, mit der Entgeltordnung 
mindestens das nach früherem Recht gelt ende Eingr uppierungsniveau zu erhalten. 
Bemerkenswert ist, dass anders als von der Gewerkschaft vor de r Tarifrunde vorge-
schlagen und abweichend von der  Tarifeinigung mit der TdL in der Tarifeinigung zwi-
schen Bund, Kommu nen und Gewerkschaften nicht davon die Rede ist, neben der  
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Überarbeitung der bisherigen T ätigkeitsmerkmale ein gesondert es Modell für eine 
neue Entgeltordnung erproben zu wollen. 

Vor dem Hintergrund der widersprüchlichen Zielvorstellungen der Tarifparteien sowie 
den durch die derzeitige Vert eilungssituation zusätzlich gesetzten divergenten Anrei-
zen zur Vereinbarung einer neuen Entgeltor dnung sollten weitere Schwierigkeiten im 
Fortgang der Verhandlungen wenig überraschen. Hinzu kommt, dass die Arbeitge-
berseite mit der Einführung der Entgeltg ruppe 1, die nicht Gegenstand der Verhand-
lungen um neue Eingruppierungsbestimmungen ist, bereits ein Instrument an die 
Hand bek am, um einfachste Tätigkeiten unterhalb des  bisherigen  Lohn- und Ge-
haltsspektrums zu entlohnen. Eine erste Au sdifferenzierung nac h unten u nd eine 
verbesserte Wettbewerbsposition des öff entlichen Dienstes im Niedriglohnbereich 
sind also bereits erreicht. Die Chancen, mi ttels einer neuen Ent geltordnung vertei-
lungspolitisch weitere Erfolge er zielen zu  können, halten sich für die Arbeitgeber 
deshalb in Grenzen. Zwar dürfte zusätzlich zur Einführung einer einheitlichen Tabelle 
eine weitere Vereinf achung der Eingruppierungsmerkmale  und insbes ondere ein  
Ende der Übergangsunsicherheit auch von den Arbeitgebern vor Ort gewünscht sein, 
doch zumindest besteht das Risiko, vertei lungspolitische Zwischenerfolge wieder zu 
verlieren: Während die ges taltungs- und ordnungspolitisc he Taube noch immer auf 
dem Dach sitzt, befindet sich der verteilung spolitische Spatz bereits in der Hand der  
Arbeitgeber. 

5.4 Vorgriff Entgeltgruppe 1 

Regelungstext und Hintergründe der Einführung der Entgeltgruppe 1 

Einen ersten Vorgriff auf die neue Entgelt ordnung stellt die Sc haffung einer neuen 
Niedrigentgeltgruppe, der Entg eltgruppe 1, dar. Sie kommt nur für Neueinstellungen 
in Betracht, aus den alten T arifverträgen übergeleitete Beschäftigte werden mindes-
tens in die Entgeltgruppe 2 eingruppiert. Die Entgeltgr uppe 1 hat fünf Stufen, wobei 
ein Vorrücken in die nächst höhere Stufe anders als in  den anderen Entgeltgruppen  
jeweils nach vier Jahren vorgesehen ist. Die  Einstiegsstufe ist in der Entgeltgruppe 1  
im Gegensatz zu den anderen Ent geltgruppen die Stufe 2, da die dieser Gruppe zu-
geordneten Tätigkeiten kei nerlei Einarbeitung erforder n. Das leistungsbezogene  
Hemmen und Beschleunigen der  Stufenaufstiege nac h § 17 TVöD ist auc h in der 
Entgeltgruppe 1 möglich (vgl. Bepler et al. 2010: Kommentar zum TVöD, § 16 TVöD, 
Rdn. 34, 51). 

In die Entgeltgruppe 1 sollen Bes chäftigte eingruppiert werden, die einfachste Tätig-
keiten verrichten. Solche nach Auffassung der  Tarifparteien einfachste Tätigkeiten  
wurden in Anlage 3 TVÜ-VKA in einem Beispielkatalog aufgelistet, mit der Option, 
diesen Katalog durch landes bezirklichen Tarifvertrag zu erweitern (vgl. Kas ten). Bei 
Tätigkeiten, die im Beispielkatalog zur Entgeltgruppe 1 vorkommen und zuvor in der 
Lohngruppe 1 aufgeführt waren,  verdrängt der TVöD das Lohngr uppenverzeichnis – 
dies trifft z .B. auf „Wä rter/innen von Bedürfn isanstalten“ zu (vgl. Bepler et al. 2010: 
Kommentar zum TVöD, § 16 TVöD, Rdn. 39). 



 

 

263

Die Einführung der Entgeltgruppe 1 ist im Kontext der im öffentlichen Dienst seit Jah-
ren stattfindenden Outsourcing- und Privatisierungsprozesse zu sehen. Als ein wich-
tiger Grund für diese Entwicklun g gilt die Konkurrenz öff entlicher mit privaten Anbie-
tern auf Dienstleistungsmärkten insbesondere im Bereich der einfacheren Tätigkeiten 
in den s o genannten Servicebe reichen (Küchen, Kantinen, Werkstätten, Fuhrparks) 
(Meerkamp 2008: 117). Da die Verdienste im öffentlichen Dienst im Vergleich mit  
privaten Dienstleistern in dies en Arbeits marktsegmenten in der Regel höher sind, 
stellt sich aus Arbeitgebersicht die Erbringu ng solcher Tätigkeiten in Eigenregie viel-
fach als unwirtschaftlich dar. Insbesondere auf die „klassischen“ Arbeiterbereiche im 
Krankenhaus- und Pflegebereic h scheint der Druck dabei hoch z u sein (Ver.di-Ver-
treter). Im Zuge der Entwicklung des öffentlichen Dienstes weg vom Leitbild des „für-
sorglichen Arbeitgebers“ hin zu einem zu nehmend betriebswirtschaftlichen Blick auf  
öffentliche Dienste, der den Fokus verstärkt auf die Effizienz der Leistungserbringung 
richtet, und vor dem Hintergrund der angespannten Finanz lage der kommunalen  
Haushalte werden die entsprechenden Bes chäftigungsbereiche im Zuge einer sys-
tematischen Unterscheidung zwischen „Kern-  und Unt erstützungsprozessen“ (Meer-
kamp 2008: 117) vielfach ausgelagert und die benötigten Leistungen kostengünstiger 
von privaten Anbietern erbracht.  

 

 

Regelung des TVÜ-VKA zur Entgeltgruppe 1 

Beschäftigte mit einfachsten Tätigkeiten, zum Beispiel 

- Essens- und Getränkeausgeber/innen 

- Garderobenpersonal 

- Spülen und Gemüseputzen und sonstige Tätigkeiten im Haus- und Küchenbereich 

- Reiniger/innen in Außenbereichen wie Höfe, Wege, Grünanlagen, Parks 

- Wärter/innen von Bedürfnisanstalten 

- Servierer/innen 

- Hausarbeiter/innen 

- Hausgehilfe/Hausgehilfin 

- Bote/Botin (ohne Aufsichtsfunktion) 

Ergänzungen können durch landesbezirklichen Tarifvertrag geregelt werden. 

Hinweis: Diese Zuordnung gilt unabhängig von bisherigen tariflichen Zuordnungen zu 
Vergütungs-/Lohngruppen. 

 

Quelle: Anlage 3 TVÜ-VKA 
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Der TVöD enthält z wei Regelungen, mit  denen  auf diese Entwi cklungen reagiert 
werden sollte. Die bereits beschriebene Rege lung des § 15 Abs. 3 ist dazu gedacht, 
durch die Absenkung der Entgelte für an-  und ungelernte Tätigkeiten durch Anwen-
dungsvereinbarung bei einzelne n Arbeitgebern Outsourcing z u verhindern. Mit der 
Einführung einer neuen, vom Niveau her unter der Lohngruppe 1 des alten BMT-G II 
angesiedelten Entgeltgruppe 1 f ür eine begrenz te Zahl von Tätigkeiten wurde der 
Versuch unternommen, einfachste Tätigkei ten, die früher im öffentlichen Dienst vor-
handen waren, deren Erbr ingung aber aus Arbeit gebersicht zunehmend unwirt-
schaftlich erschien, wieder in das  Tarifgefüge des öffentlichen Sektors einzugliedern, 
ohne dabei aber die Absicht zu  verfolgen, einen Abwärtss og bei den Entgelten ein-
zuleiten. Aus gewerkschaftlicher Sicht kann  die Vereinbarung de r Entgeltgruppe 1  
sowie der Absenkungsoption für die Entg eltgruppen 1 bis 4 vor dem Hintergrund 
massiven Outsourcings bzw. einer „schle ichenden Privatisierung“ durch Nicht-Beset-
zung entsprechender Stellen im  öffentlichen Dienst, die die Leist ungen privater An-
bieter durch stillschweigen d produzierte Z wänge nötig we rden lässt, sowie auch der 
Konkurrenz mit anderen Tarifverträgen in  den entspr echenden Arbeitsmarktseg-
menten (z.B. der IG BAU oder  NGG) als eine „tarifpoliti sche Notwendigkeit“ (Ver.di-
Vertreterin) gesehen werden. Es ging aus  der Sic ht Ver. dis um die Abwehr „kalter 
wie warmer Privatisier ung“ (Ver.di-Vertreter). Durch die Vereinbar ung einer Niedrig-
entgeltgruppe und eines Instruments, das einen T ausch von Ent geltverzicht gegen 
den Verzicht von Outsourcing er möglicht, wo llte man in die En twicklung eingreifen,  
um den Prozess nicht ungeregelt ablaufen zu lassen (Ver.di-Vertreter). 

Innerhalb Ver.dis ist die Einführ ung der Ent geltgruppe 1 aber durchaus u mstritten 
(Ver.di-Vertreterin), auch da in einigen Bereichen des öffentlic hen Dienstes – und 
damit auch in einigen Bereichen Ver.di s – der Wettbewerbsdruck durch kostengüns-
tigere private Anbiet er stärke r zu spüren ist als in andere n (Ver.di-Vertre terin). Es 
ergibt sich ein Spannungsfeld zwischen dem  Anliegen, Arbeitsplätze (im öffentlichen 
Dienst) zu erhalten bz w. zu reintegrieren einerseit s und „moralisc hen“ Überzeugun-
gen bezüglich einer „angemess enen“ Entl ohnung für  das Erbringen einer  Arbeits-
leistung andererseits. Auch  Vertreter der D BB-Tarifunion sehen die Entgeltgruppe 1 
kritisch. Mit dieser Niedr igentgeltgruppe sowie mit dem TVöD insgesamt sei man 
„einen Sc hritt mitgegangen“, so ein Vertreter der DBB-Tarifunion, um den öffentli -
chen Dienst wettbewerbsfähi g z u halten. Damit sei jedoch die Grenze dessen er-
reicht, was die Gewer kschaften ihren Mi tgliedern zumuten könnten. Außerdem soll-
ten manche Bereic he des öffentlichen Di enstes auch aus Grün den von  Qualitäts-
standards, die durch den aussc hließlichen Fokus auf Kostensenkung durc haus lei-
den könnten, wettbewerbsfrei gehalten werden. Es gehe hi er grundsätzlich um die 
Frage, welche Art öffentlicher Dienst gewollt  sei und was der Gesellschaft qualitativ  
hochwertige öffentliche Dienste Wert seien (Vertreter der DBB-Tarifunion). 

Der Streit um den Beispielkatalog 

Die Entgelt gruppe 1 bzw. der  dazugehörige Beispielk atalog ist z wischen den Tarif-
parteien sehr umstritten. Es herrscht eine Kontroverse darüber, ob es sich bei dem 
Katalog um einen offenen Katalog handelt , der  betrieblich auf alle Tätigkeiten aus-
geweitet werden kann, die ebenfalls dem  Niveau einfachster Tätigkeiten entspre-
chen, oder nicht. Arbeitgeberseit ig wird die Auffassung der Er weiterbarkeit vertreten, 
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die sich auf die bisher ige Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) zur Ein-
gruppierung nach Anlage 1a des BAT  stützt. Nach ständiger Re chtsprechung des  
BAG kann ein Beispielkatalog auch auf ander e, dort nicht bezeichnete Tätigkeiten  
angewendet werden, soweit es sich um Tätigkeiten handelt, die in ihren Anforderun-
gen mit den im Katalog enthaltenen vergleichbar  sind (vgl. Bepler et al. 2010: Kom-
mentar zum TVöD, § 16 TVöD, Rdn. 43a). V on gewerkschaftlicher Seite wird jedoch, 
ebenfalls in Anlehnung an di e Rechtsprechung, argument iert, dass bei d er Ausle-
gung einer Tarifnorm auch auf den wirklich en Willen der Tarifparteien s owie den ta-
riflichen G esamtzusammenhang abgestellt we rden müsse. Der Umstand, dass we-
gen der absichtlichen Begrenzung des Katalogs auf die aufgeführten Tätigkeiten kein 
gemeinsamer Wille, diesen zu  erweitern, zu unterstelle n sei, spreche gegen ein e 
Erweiterung des Katalogs auf  betrieblicher Ebene. Ferner wäre die getroffene Rege-
lung zur Erweiterung des Katalogs durch la ndesbezirklichen Tarifvertrag überflüssig, 
wenn bereits auf betrieblic her Ebene über die Z uordnung weiterer Tätigkeiten zur  
Entgeltgruppe 1 entschieden werden könnte . Die Eingruppierung in die Entgelt-
gruppe 1 könne demnach nur für ausdrücklic h im Beispielkatalog genannte Tätigkei-
ten erfolgen. Zur Beilegung dies er Konflikte möchte die gewerkschaftliche Seite die 
Entgeltgruppe 1 in den Verhandlungen zur neuen Entgel tordnung wieder zum Ver-
handlungsgegenstand machen.84 

Ein konkretes Beispiel, an dem si ch der Streit zwischen den Tarifparteien entzündet,  
ist der Bereich der Gebäudeinn enreinigung, der nicht im Beispielkatalog aufgeführt 
ist. Die Arbeitgebers eite betrachtet auc h die Innenr einigung von Gebäuden als ein-
fachste Tätigkeit, da s ich keinerlei Anle rnerfordernisse ergäben. Da der Kat alog zu-
dem ein nicht abgeschlossener Beispielkatalog sei, sei es deshalb zulässig, entspre-
chende T ätigkeiten der Entgelt gruppe 1 zu zuordnen. Nach Ansicht der  Gewerk-
schaften ist der Katalo g in der An lage 3 TVÜ-VKA nicht nur abgeschlossen bzw. nur 
durch landesbezirklic hen Tarifvertrag er weiterbar, sondern di e Innenreinigung von  
Gebäuden stelle zudem höhere An forderungen an Beschäftigte als die im Katalog 
genannte Reinigung in „Außen bereichen, wie Höfe, Wege, Grünanlagen,  Parks“. 
Etwa sei innerhalb von G ebäuden eine größere Kompetenz  in der Verwendung an-
gemessener Reinigungsmittel und bei der B eachtung von Hygienevorschriften erfor-
derlich. Das Tätigkeitsbeispiel „Reiniger/i nnen in Gebäuden“ stand in den Tarifver-
handlungen unter anderem als Beispiel für die Entgeltgruppe 1 zur Debatte, war aber 
unter den Tarifparteien nicht einigungsfähi g. Dies liefere einen weiteren Hinweis da-
rauf, dass ein gemeinsamer Wille der T arifparteien hier nic ht unterstellt werden 
könne (vgl. Bepler et al. 2010: Kommentar zum TVöD, § 16 TVöD, Rdn. 43b). 

In der Praxis wird auf betrieblic her Ebene de r Beispielkatalog allerdings nic ht selten 
erweitert und auch Beschäftigte im Innenreinigungsdienst in der Entgeltgruppe 1 ein-
                                            

84  Auch in den  Verhandlungen über eine neue Entgeltordnung  im Bereich der TdL war die 
Abgrenzung zwischen Entgeltgruppe  1 und 2 mehrfach Thema. Es wurde schließlich fol-
gende Legaldefinition für die Entgeltgruppe 2 ve reinbart: „Einfache Tätigkeiten sind Tätig-
keiten, die keine Vor- und Ausbild ung, aber e ine Einarbeitung erforde rn, die über  eine  
sehr kurze Einarbeitung oder Anlernphase hin ausgeht. Die Einarbeitu ng dient de m Er-
werb derjenigen Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Be herrschung der Arbeitsabläufe 
als solche erforderlich sind“ (Ver.di 2009b). 



 

 

266

gestellt. Diese Beschäftigtengruppe scheint s ogar diejenige zu sein, für die diese 
Entgeltgruppe am häufigsten diskutiert oder tatsächlich angewandt wird (s.u.). 

Mittlerweile liegen z ur Entgelt gruppe 1 auch ein Grundsatzbeschluss (vom 
28.1.2009) sowie weitere, diesen konkretisierende Urteile des Bundesarbeits gerichts 
vor. Weitere Rechtsv erfahren (z.B. zur Ei ngruppierung von Reinigerinnen in einem  
Krankenhaus) sind noch anhängi g. Die Rec htsprechung des BAG befasste s ich so-
wohl mit den grundsätzlichen Fragen, wann eine Tätigkeit als „einfachst“ zu bezeich-
nen ist und ob der z ur Entgeltgruppe 1 vere inbarte Katalog abs chließend sei oder  
nicht, als auch mit konkreten Fällen, in denen Beschäf tigte in der Innenreinigung in  
die Entgeltgruppe 1 eingruppiert wurden. 

Das BAG kommt zu  dem Schluss, dass es si ch bei dem Beispielkatalog zur Entgelt-
gruppe 1 nicht um eine abschließende Aufz ählung handele. Auch die ver einbarte 
Möglichkeit der Erweiterung durch einen lan desbezirklichen Tarifvertrag stehe dieser  
Auffassung nicht entgegen (BAG  28.1.2009 – 4 ABR 92/07) . Das heißt, auch Tätig-
keiten, die nicht im Katalog aufgeführt sind, können der  Entgeltgruppe 1 zugeordnet 
werden, wenn sie ihrem Anfo rderungsniveau nach „einfachste“ Tätigkeiten sind. Es  
kommt also bei der Zuordnung z ur Entgeltgruppe 1 nicht darauf an, ob die entspre-
chende Tätigkeit durch den Beispielk atalog abgedeckt ist, sondern ob es sich im  
konkreten Einzelfall um eine einf achste Tätigkeit handelt, oder nicht (BAG 20.5.2009 
– 4 AZR 315/08). Die Beurteil ung dessen, ob eine einfachs te Tätigkeit im Sinne der 
Entgeltgruppe 1 ausgeübt wird, ist nac h BAG anhand einer Gesamtbetrachtung vor-
zunehmen. „Maßgebende Kriterien sind dabei neben einer nicht erforderlichen Vor- 
oder Ausbildung vor allem eine sehr kurze Einweisung oder Anlernphase in die über-
nommene Tätigkeit und das Fehlen eines  eigenständigen, nic ht gänzlich unbedeu-
tenden Entscheidungs- und Ve rantwortungsbereichs“ ( BAG 28.1.2009 – 4 ABR 
92/07). Bezüglich des ersten Kriteriums reic he allerdings eine Or ientierung allein an 
der Dauer der Einweisung nicht aus. Auch bei Eingruppierung in die Entgeltgruppe 1 
wird grundsätzlich auf die zeit lich mindestens zur Hälfte auszuübende Tätigkeit ab-
gestellt, da die Entgeltgruppe 1 zwar die bisher gültigen Ver gütungsordnungen und 
Lohngruppenverzeichnisse verdränge, nich t aber die bestehenden Eingruppierungs-
grundsätze (BAG 28.1.2009 – 4 ABR 92/07). Wenn zu mindestens 50% einfachste  
Tätigkeiten ausgeübt werden, sei also ei ne Eingruppierung in die Entgeltgr uppe 1 
vorzunehmen. Dies gilt auch bei Mischtätigkei ten, die s ich aus mehreren Einzeltätig-
keiten zusammensetzen (BAG 20.5.2009 – 4 ABR 99/08).  

In Bezug auf den s peziellen F all der In nenreinigung besagt die Rec htsprechung, 
dass Reinigungstätigkeiten in Gebäuden nicht generell der Entgeltgruppe 1 zugeord-
net werden können. Die Tätigkeit  einer Rein igungskraft in Gebäuden fällt nicht unter  
die Tätigkeitsbeispiele der En tgeltgruppe 1 im TVÜ bz w. ist nicht durch die dortigen  
Beispiele mit abgedeckt.85 Auch sei eine Reinigungstätigkeit in Gebäuden n icht auto-

                                            

85  In einem St reitfall wurde argumentiert, die Reinigung in Gebäuden werde vom Beispie l 
der „Hausarbeiter/in“ mit abgedeckt. Diese Auffassung wies das BAG mit Verweis auf den 
Ablauf der Tarifverhandlungen zur Entgeltgruppe 1 zurück. Da für das Tätigkeit smerkmal 
„Reiniger/innen in Gebäuden“ kein e Einigung erzielt werd en konnte, könne nicht  davon 
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matisch der Entgeltgruppe 1 zuzuordnen,  da sie wegen fehlender Witterungsein-
flüsse weniger schwierig sei als die im  Katalog auf gezählte Außenreinigung (BAG  
20.5.2009 – 4 AZR 315/08). Obwohl die T arifparteien die Entgeltgruppe 1 mit der 
Intention vereinbart hätten, einfachste Täti gkeiten im öffentlichen Dienst zu erhalten,  
könne nicht davon ausgegangen werden, da ss Reinigungstätigkeiten im Innenbe-
reich generell der Entgeltgruppe 1 zuzuordnen seien, um auch diese Tätigkeiten vor 
Ausgliederungen zu  schützen. Ein so lcher gemeinsamer Wille habe ke inen Nieder-
schlag im Wortlaut der Regelung gefunden ( BAG 28.1.2009 – 4 ABR 92/07). Trotz-
dem kann auch bei einer Reinigungstätigkeit in Gebäuden eine „einfachste“ Tätigkeit  
vorliegen, was dann eine Eingr uppierung in die Entgeltgr uppe 1 zur Folge hätte. In 
den konkr eten Entscheidungen zur Reini gung in G ebäuden war insbesondere ein  
eigener Entscheidungsspielraum der Beschäftigten über das ob und wie d es Einsat-
zes von Desinfektionsmitteln, d.h. also  ein eigener Verantwortungsbereic h, aus-
schlaggebend für die Einordnung der Tätigkeit als nicht mehr  „einfachst“. Allein der 
allgemeine Hinweis auf erhöht e Hygiene- und Sorgfalt sanforderungen in den zu rei-
nigenden Räumen begründet de mgegenüber noch k eine „nic ht-einfachsten“ Tätig-
keiten (BAG 28.1.2009 – 4 ABR 92/07). 

Der Streit der Tarifparteien über  die Z uordnung von Tätigkeiten der Gebäudeinnen-
reinigung z ur Entgeltgruppe 1 wird durch die Rechtspr echung s omit faktisch nicht 
letztgültig beendet, s ondern muss anhand der  Betrachtung der  Gegebenheiten im 
konkreten Einzelfall entschieden werden. 

Der praktische Umgang mit der Entgeltgruppe 1 

Unsere Personalrätebefragung ergab, dass es insgesamt in etwas weniger als einem 
Drittel (32%) der Kommunen in  NRW Bes chäftigte in der Entgeltgruppe 1 gibt. Die  
Gruppe der in dies e Entgeltgruppe eingruppie rten Beschäftigten ist allerdings in der 
Regel nic ht besonder s groß. Im Schnitt fi nden sic h in den Kommunen mit Entgelt-
gruppe 1 etwa 22 Bes chäftigte bzw. ein Ant eil von 2,7% der Beschäftigten in dieser  
Entgeltgruppe. Allerdings ist dabei zu bea chten, dass die Entgeltgruppe 1 nur für 
Neueinstellungen in Betracht kommt, also im Laufe der Zeit relevanter werden dürfte. 
Es könnte angenomm en werden,  dass die Eingr uppierung von Beschäftigten in die 
Entgeltgruppe 1 in einer Kommune von der en wirtschaftlicher bz w. finanzieller Lage 
abhängig ist, da Kost endruck eine breitere Anwendung der Entgeltgruppe 1 begüns-
tigen könnte. Dies ist jedoch offenbar nicht der Fall. Es besteht kein Zusam menhang 
zwischen dem Vorhandensein der Entgeltg ruppe 1 un d der Eins chätzung der finan-
ziellen Situation der jeweiligen Kommune im Vergleich zu anderen Kommunen durch 
die Personalräte. Ebenso we nig hierfür relevant sche int zu sein, ob die jeweilige  
Kommune sich in der Hausha ltssicherung befindet oder nicht. Bei korrekter Anwen-
dung der Entgeltgruppe 1 sollte ein solche r Zusammenhang allerdings auch nicht  
bestehen. Es besteht allerdings ein Zusammenhang zwischen der Größe der Kom-
mune bzw. der Beschäftigtenz ahl und dem Vorkommen der Entgeltgruppe 1: in klei-
nen Kommunen mit bis zu 200 Beschäftigten kommt diese Entgeltgruppe weniger 

                                                                                                                                        

ausgegangen werden, dass die Tarifparteien die Reinigung im Innenbereich den „Hausar-
beiten“ zuordnen wollten (BAG 28.1.2009 – 4 ABR 92/07). 
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häufig vor als in größ eren Kommunen. Dabei dürfte es allerdings auf der Hand lie-
gen, dass die Wahrsc heinlichkeit, Neueinstellungen auf für geei gnet gehaltenen Ar-
beitsplätzen vorzunehmen, mit der Anzahl der Beschäftigten wächst. Außerdem hat 
der Anteil ehemaliger Arbeiter sowie der  Frauenanteil an der Belegschaft einen Ein-
fluss auf das Vorkommen der Entgeltgruppe 1. Mit dem Arbeiter- bzw. Frauenanteil 
steigt die Wahrscheinlichk eit, dass in der jeweiligen Kommune die Entgelt gruppe 1 
eingeführt ist. Ein negativ er Zusammenhang besteht  hi ngegen mit dem gewerk-
schaftlichen Organis ationsgrad. Ist ein gr ößerer Ant eil der Beschäftigten in einer 
Kommune gewerkschaftlich organisiert, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass in dieser  
Kommune die Entgeltgruppe 1 eingeführt ist.86 

Tab. 56: Beschäftigte in der Entgeltgruppe 1 
(Personalrätebefragung, Mehrfachangaben in Prozent)  
„Sind bei Ihnen bereits Beschäftigte in der Entgeltgruppe 1 eingruppiert?“ 
„Welche Beschäftigte sind bei Ihnen derzeit in der Entgeltgruppe 1 
eingruppiert?“ 

 Prozent 

Beschäftigte in der Entgeltgruppe 1 vorhanden (bezogen auf alle Kommunen) 32 

Davon (bezogen auf die Fälle mit EG 1):   

- Beschäftigte in Tätigkeiten aus dem tariflichen Beispielkatalog 28 

- Beschäftigte in der Gebäudeinnenreinigung/Raumpflege  69 

- Sonstige Beschäftigte 12 

 

Vor dem Hintergrund des Streits der Tarif parteien um die Entgeltgruppe 1 ist von 
besonderem Interesse, welche Beschäftigt en vor Ort in dieser Gruppe eingestellt  
werden. Wie erläutert, besteht zwischen  Arbeitgeberverband und Gewerkschaft ins-
besondere bezüglich der Eingru ppierung von Beschäf tigten der Gebäudeinnenreini-
gung Dissens. Während Ver.di davon ausgeh t, dass die Reinigung in Gebäuden ge-
nerell nicht als einfachste Tätigkeit angesehen werden kann, vertritt der KA V NW die 
Auffassung, dass Raumpflegeri nnen „unz weifelhaft“ einfachste Tätigkeiten verrich-
teten. Unsere Personalrätebefragung zeigt ei ndeutig, dass in der  Praxis die Entgelt-
gruppe 1 f ür die Bes chäftigten in der Innenr einigung die größte Relev anz hat (vgl. 
Tab. 56). In 69% der Fälle, in denen die Entgeltgruppe 1 überhau pt vorkommt, wer-

                                            

86  Andersherum verhält es sich aller dings mit dem Anteil an Personalratsmitgliede rn, die 
einer Gewerkschaft angehören. Steigt dieser Anteil, so steigt auch die Wahrscheinlichkeit 
des Vorhandenseins d er Entgeltgruppe 1. Dies ist allerd ings auch wieder auf den Zu-
sammenhang zwischen der Größe der Kommune und dem Vorkommen der Entgeltgruppe 
1 zurückführen, da in  größeren Kommunen der Personalrat häufiger gewerkschaftlich or-
ganisiert ist. 
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den Beschäftigte in der Gebäud einnenreinigung bzw. Raumpf lege in dies e Entgelt-
gruppe eingestellt. Dies dürfte auch den Zusammenhang zwischen dem Frauenanteil 
an der Belegschaft und dem  Vorhandensein der Entgeltg ruppe 1 erklären, s ind doch 
im Reinigungsdienst überwiege nd weibliche Beschäftigte zu  finden. In nur 28% der 
Fälle wird die Entgelt gruppe 1 – teils zusät zlich – für Tätigkeiten aus dem t ariflichen 
Beispielkatalog angewandt. In wenigen Fällen wurde angegeben, dass weitere Tätig-
keiten der Entgeltgruppe 1 z ugeordnet seien. In einigen dieser Fälle dürften diese 
weiteren Tätigkeiten jedoch auc h dem tari fvertraglichen Beispielkatalog zuzuordnen 
sein.In den von uns  im Rahmen der Fallstudien untersuchten Kommunen und  
kommunalen Betrieben gibt es in  etwa der Hälfte der Fälle Bes chäftigte, die in d ie 
Entgeltgruppe 1 eingr uppiert sind. Es handelt sich in wiederum etwas mehr als der 
Hälfte dieser Fälle um Mitarbeiter/ innen im Reinigungsdienst. Die  in den 
untersuchten Kommunen neben dem Reinigungsdie nst von der Entgelt gruppe 1  
betroffenen Beschäftigtengruppen (z.B . Essensausgeber/innen oder  
Garderobenpersonal) sind – wie auc h di e Personalrätebefragung zeigte – 
zahlenmäßig recht klein, und es wurden auch von den Interviewpartnern mehrheitlich 
keine weiteren Tätigkeiten gesehen, auf die die Entgelt gruppe 1 ausgeweitet werden 
könnte. Die größte Relev anz hat die neue Niedrigentgeltgruppe somit auch in 
unseren Fallstudien für den umstrittenen Bereich der Gebäudeinnenreinigung.  

In den anderen von uns untersuchten Fällen existiert die Entgelt gruppe 1 nicht. Da-
bei gibt es  in keinem der vier von uns  untersuchten kommunalen Betriebe die Ent-
geltgruppe 1, auch in den beiden  Krankenhäusern kommt diese nicht vor. Die Abwe-
senheit der Entgeltgruppe 1 wird meist damit begründet, dass Beschäftigungsberei-
che, für die diese Entgeltgruppe in Frage  käme, bereits ausgegliedert seien bzw.  
aufgrund der Aufgabenstruktur nach Auffas sung d er Betriebspar teien keine Tätig-
keiten vorhanden seien, für die die Entgeltg ruppe 1 relevant sein k önnte. Des Weite-
ren wurde aber für di e Nicht-Anwendung der Entgeltgruppe 1 auch die Begründung  
genannt, dass man sich nicht „zum Spielba ll der Interessengruppen“ (Arbeitgeber-
vertreter, B2) im ungelösten Tarifkonflikt um die Entgeltgruppe 1 machen wollte. 

Die Anwendung oder Nicht-Anwendung der Entgeltgruppe 1 scheint auch in unseren  
Untersuchungsfällen unabhängig von der finanziellen Lage  der Kommune oder des 
Betriebes zu sein. Zumindest werden auch in  einigen unserer Fälle mit guter Haus-
haltslage Beschäftigte in die Entgeltgruppe 1 eingruppiert. In vielen unserer Untersu-
chungsfälle wurde auc h darauf hingewies en, dass die Entscheidung für oder  gegen 
eine Auslagerung bz w. Reintegration v on Aufgabenbereichen immer eine politisc h 
motivierte sei, und nicht nur von wirt schaftlichen Überlegungen abhänge. Trotzdem 
lässt sich zumindest für unsere Fallstudien kein Zusammenhang zwischen der bishe-
rigen Ausgliederungs- bzw. Priv atisierungspraxis einer Kommune und der jetzigen 
Anwendung oder Nicht-Anwendung der Entgeltgruppe 1 feststellen.  
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Bewertung der Entgeltgruppe 1 durch die Akteure 

Von den v on uns schriftlich befragten Personal räten wird die Entgeltgrupp e 1 eher 
nicht als hilfreich betrachtet, um öffentliche Beschäftigung zu stabilisieren.87 Vielmehr 
wird tendenziell die Gef ahr gesehen, das s durch die Entgeltgruppe 1 Dr uck nach 
unten auf die Verdienste im öffentlichen Dienst entsteht (vgl. Tab. 57). 

Tab. 57: Bewertung der Entgeltgruppe 1 durch die Personalräte 
(Personalrätebefragung, Angaben in Prozent) 

 „Ist die Einführung der 
Entgeltgruppe 1 hilfreich, um 
öffentliche Beschäftigung zu 

stabilisieren?“ 

„Fürchten Sie, dass durch die 
Entgeltgruppe 1 ein Druck nach 

unten auf die Verdienste im 
öffentlichen Dienst entsteht?“ 

ja (1) 1 26 

eher ja (2) 13 35 

teil, teils (3) 14 13 

eher nein (4) 33 20 

nein (5) 38 5 

Mittelwert 3,95 2,42 

 

In unseren Fallstudien begegneten uns unt erschiedliche Haltungen der Personalver-
tretungen gegenüber der Entgeltg ruppe 1. Einige halten die ne ue Niedrigentgelt-
gruppe, auch wenn sie ihr skeptisch gegenüber stehen, für sinnvoll, um ausgelagerte 
Beschäftigungsbereiche wieder in den öffent lichen Dienst bzw. die Kernkommune zu 
reintegrieren oder mittelfristig einer Privatisierung vorzubeuge n, andere lehnen die  
Zahlung eines als solchen em pfundenen „Sklavenlohns“ (B etriebsrat, K 1) grund-
sätzlich ab und argumentieren, dass eine  Vollzeitbeschäftigung im öffentlichen 
Dienst in jedem Fall das Existenzminimum sichern solle. 

Von den kommunalen Arbeitgebern in den von uns untersuchten Fällen wird die Ent-
geltgruppe 1 mehrheitlich als sinnvoll bzw. notwendig erachtet, um in der Konkurrenz 
mit privaten Anbieter n in Niedriglohn bereichen beste hen zu können. Dies  bedeutet 
offensichtlich jedoch nicht zwangsläufig , dass die Einführung der Entgeltgruppe 1 
auch im eigenen Betrieb bzw.  der Kommune forciert wird.  Teilweise wird die Einfüh-
rung der Entgeltgruppe 1 unter dem Gesi chtspunkt der Gleichbehandlung positiv  

                                            

87  Da die Entgeltgruppe 1 einerseits eine reguläre Entgeltgruppe ist, sie andererseits nur bei 
Neueinstellungen wirksam werden  darf und kein spezielle s Instrument zur Verme idung 
von Outsourcing darstellt, damit somit lediglich  mittelfristig Beschäftigung stabilisiert wer-
den kann, könnten die positiven Effekte möglicherweise unterschätzt sein (vgl. Tab. 57). 
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gesehen, da eine Angleichung der Verdienste  von zumeist weiblichen Besc häftigten 
in der Innenreinigung und meist männlichen Beschäftigten in der Außenreinigung  
erwartet wird – wobei vere inzelt jedoch auc h für Arbei tgebervertreter/innen die An-
gleichung nach oben die bev orzugte Entwicklung gewesen wäre (Arbeitgebervertre-
terin, B 1). 

Effekte der Entgeltgruppe 1 

Aus Arbeit nehmerperspektive entsteht – wie bereits  angedeut et – hinsic htlich der 
Einführung der neuen Niedrigentgeltgr uppe sowie insbesonder e ihrer Ausdehnung 
auf nicht im Beispielkatalog auf geführte Tätigkeiten, eine schwier ige Situation: Wer-
den die bisherigen T arifstandards des öff entlichen Dienstes o hne Abstriche vertei-
digt, dann muss mit weiteren Ausgliederungspr ozessen gerechnet werden, die dazu 
führen können, dass die Ar beitnehmer/innen mit entsp rechenden Tätigkeiten außer-
halb des öffentlichen Dienstes unter deutlic h schlechteren Konditionen arbeiten müs-
sen. Werden Abstriche gemacht, dann k önnen event uell Outsourcing-Prozesse be-
grenzt und günstigstenfalls auc h rückgängig gemacht werden. Z ugleich besteht je-
doch die Gefahr, dass im öffentlichen Diens t selbst ein Sog z ur Absenkung der Ent-
gelte weiterer Tätigkeiten aufkommt und sich der positive  Einfluss des  öffentlichen 
Dienstes auf die Entgeltbildung des Arbe itmarktsegmentes absc hwächt. Die Siche-
rung von Beschäftigung im öffentlichen Sektor  und die Sicherun g der Breite des öf-
fentlich kontrollierten Sektors selbst gerat en deshalb in einen Konflikt mit dem Erhalt 
der Wertebenen der Verdienste im öffent lichen Dienst. Zu den Interessendivergen-
zen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehm erseite treten also die widerstreitenden 
Logiken von Arbeitsplatzsicherung und Entgeltinteressen hinzu. 

Sollten die mit der Einführung der Entgeltg ruppe 1 v erfolgten Intentionen a ufgehen, 
ist ein dur chaus ambivalenter Effekt zu er warten: durch Insourcing im Kontext der 
Anwendung der Entgeltgruppe 1, die vom Niveau her noch über dem  im Reinigungs-
bereich konkurrierenden Tari f des Gebäudereinigerhandwerks liegt, käme es zu ei-
nem Absinken des Verdienstniveaus bei pos itiven Beschäftigungseffekten im öffentli-
chen Dienst und einer  gleichzeitigen Anheb ung des gesamtwirtschaftlichen Niveaus  
für die betreffenden Beschäftigtengruppen. Im negativen Falle evoziert die Entgelt-
gruppe 1 eine Negativdynamik im öffentlic hen Dienst, die die Entwicklung zur Ent-
geltabsenkung im privaten Dienstleistungssektor zusätzlich befördert.  

Um Antworten auf Fragen nach zukünfti gen Entwicklungen näher zu kommen, muss  
zunächst einmal geklärt werden, welche E ffekte die Entgeltgruppe 1 auf kommunaler 
Ebene tatsächlic h zeigt. Einer Studie zu Ausgliederung und Privat isierung in den  
deutschen Kommunen zufolge ist die Gebäudewirtschaft – wozu auch der im Kontext 
der Entgelt gruppe 1 am meisten diskutierte  Reinigu ngsbereich zu zählen ist – im 
Vergleich z u anderen Bereichen, insbes ondere den klassischen Versorgungsberei-
chen (Strom, Gas, Wasser, Fernwärme ) wie auc h den Bereichen Sparkassen, 
ÖPNV, Abfall und Krankenhäus er, erheblich weniger oft ausgegliedert und häufiger  
noch innerhalb der Verwaltung or ganisiert (Richter et al. 2006:  121). In den in dieser 
Studie untersuchten Kommunen mit 10.000 – 50.000 Einwohnern und Landkreisen in 
sechs Bundesländern wurde in 62,7% der Fälle die Reinigung durch die Kommunal-
verwaltung erledigt, in 47,1% durch private Unternehmen oder freie Träger (Bremeier 
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et al. 2006: 47). Der Anteil ex terner Dienstleister stei gt dabei m it der Größe der  
Kommune an, teils gibt es auch ein N ebeneinander von priv atem und kommunalem  
Reinigungsdienst. Auch der Bundesinnu ngsverband des Gebäudereiniger-Hand-
werks konstatiert und kritisiert, dass di e Kommunen ihre Reinigungsaufgaben nic ht 
vollständig an Priv ate auslagerten, sondern vielmehr z unehmend selbst kom munale 
Unternehmen gründet en, die die Reini gung übernehmen würden (Bundesinnungs-
verband des Gebäudereiniger-Handwerks 2010) . Gerade der Bereich öffentlicher  
Gebäude berge für das Gebäudereinigerha ndwerk noch ein großes Auftragspoten-
zial, durch die kom munalen Betriebe ent stünde hier aber ein  besonder s starker 
Wettbewerb (Grömling 2006). In Nordrhein-We stfalen allerdings – so ein weiterer 
Befund der oben genannten Studie – werden im Bereich der Reinigung die Aufgaben 
überdurchschnittlich häufig an private Anbieter vergeben (Bremeier et al. 2006: 46f.). 

Von besonderem Interesse ist vor dem Hinte rgrund der Intentionen der Tarifparteien,  
inwieweit in der Praxis tatsächlich (zuvor ausgelagerte) Beschäftigungsbereiche oder 
Tätigkeiten in die Kommune (re )integriert werden, indem Beschäftigte in der Entgelt-
gruppe 1 eingestellt werden. Da die Entgel tgruppe 1 es dem Arbeitgeber ermöglicht, 
bei Neueinstellungen in den ent sprechenden Bereic hen Kosten zu sparen, könnte 
die neue Niedrigent geltgruppe vermittelt  auch zur Verhinderung von O utsourcing 
beitragen. Dabei ist allerdings z u beachten, dass es sich bei der Entgeltgruppe 1 – 
im Gegensatz zu der Möglichkeit der Abs enkung der Entgelte in den Entgeltgruppen  
1 bis 4 nach § 15 Abs. 3 – nicht um ei n „Instrument“ handelt, das angewandt werden 
kann oder nicht. Die Entgeltgruppe 1 ist eine regulär e Entgeltgruppe, Bes chäftigte 
werden gemäß Tarifautomatik dort eingr uppiert, wenn die entsprechenden Voraus-
setzungen vorliegen. Anders als  bei der möglichen Absenkung der Entgelte nach § 
15 Abs. 3 ist daher an die Anwendung der Entgeltgruppe 1 auch keine „ Gegenleis-
tung“ (also der Verzicht auf Ou tsourcing) des Arbeitgebers geknüpft. Die Entgelt-
gruppe 1 war nicht als ein Instrument zu r Abwehr von Outsourcing gedac ht, so ein 
Gewerkschaftsvertreter. Die unklare Sit uation in Bez ug auf den Umgang mit dem  
Beispielkatalog der Entgeltgruppe 1 führt(e) allerdings dazu, dass de facto doch auf 
betrieblicher Ebene darüber verhandelt wir d, ob die Ent geltgruppe 1 für bestimmte 
Tätigkeiten – insbes ondere im Reini gungsbereich – angewandt  werden s oll o der 
nicht und die Z ustimmung des Personalrat s zu ihrer Anwendung unter Umständen  
auch mit Zugeständnissen des Arbeitgebers verknüpft werden kann.  

Unsere Fallstudien und die Pers onalrätebefragung ergaben, dass  in einigen Kom-
munen Wiedereingliederungen in der Disk ussion bz w. bereits vollzogen sind oder  
konkret anstehende Auslagerun gen verhindert werden konnten. Den Pers onalräten 
zufolge wurden in 5% bzw. 3% der Kommunen durch die Entgeltgruppe 1 Ausgliede-
rungen ver mieden bz w. Beschäf tigungsbereiche wieder in die Kommune eingeglie-
dert, wobei in 2% der  Fälle beides zutraf. Damit lässt  sich resümieren, da ss in 6% 
der Kommunen die mit der Einführung der En tgeltgruppe 1 verfolgte Intention der  
Sicherung von Beschäftigung im öffentlichen Dienst aufging. In weiteren 2% der Fälle 
ist eine Rekommunalisierung unter Anwendung der Entgeltgruppe 1 bereit s in der 
Planung. In 6% der Fälle setzt sic h der Personalrat für eine Wiedereingliederung von 
Beschäftigungsbereichen mithilfe der Entgeltg ruppe 1 ein. Da ein Teil der Personal-
räte angab, sich für ei ne Rekommunalisierung mithilfe der Entgeltgruppe 1 einzuset-
zen, während gleichz eitig schon diesbez ügliche Planungen laufen,  lässt sich fest-
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halten, dass in insgesamt 7% der Fälle die Entgeltgruppe 1 mehr oder weniger konk-
ret Diskussionsthema zwischen den Betrie bsparteien s ein dürfte, wobei hier  noch-
mals darauf hingewiesen sein soll, dass die Entscheidung über Eingruppierung oder 
Nicht-Eingruppierung neuei ngestellter Besc häftigter in die Entgeltgruppe 1 nicht in 
der Entscheidungshoheit der Betriebsparteien liegt (regul äre Entgeltgruppe) und so-
mit im Prinzip kein Ver handlungsgegenstand zwisc hen den Betriebsparteien sein 
kann. 91% der Personalräte geben an, dass die Entgeltgruppe 1 (bisher) noch keine 
positiven Effekte ausgelöst habe (vgl. Tab. 58). 

 

Tab. 58: Effekte der Entgeltgruppe 1 
(Personalrätebefragung, Mehrfachangaben in Prozent) 

 Fälle 

Bisher keine positiven Effekte durch EG 1 91 

Vermeidung von Ausgliederung/Personalabbau durch EG 1 5 

Rekommunalisierung durch EG 1 3 

Vermeidung von Ausgliederung/Personalabbau sowie Rekommunalisierung 2 

Personalrat setzt sich für Rekommunalisierung mit EG 1 ein 6 

Rekommunalisierung mit EG 1 ist geplant 2 

Personalrat setzt sich für Rekommunalisierung ein und sie ist bereits geplant 1 

 

In unseren Fallstudien war Wiedereingli ederung bzw. Verhinderung von Aus lagerun-
gen vorrangig in Bez ug auf den Innenreinigungs bereich in der Diskussion, für Tätig-
keiten also, die nicht im Beispielkatalog genannt sind  und zumindest aus gewerk -
schaftlicher Sicht auc h nicht für die Entgel tgruppe 1 in Betracht kommen sollten. In 
einem der von uns untersuchten Fälle, in  denen die Entgeltgruppe 1 zur Anwendung 
kommt, wurde damit der Reinigungsbereich  wieder in die Komm une eingegliedert. In 
einigen weiteren unserer Fälle wurde durch Anwendung der Entgeltgruppe 1 ein dro-
hendes Outsourcing des Reinigungsbereich s abgewendet, bzw. unter Anwendung  
dieser Entgeltgruppe eine „schleichende“ Ausgliederung durch Nicht-Besetzung von 
Stellen im Reinigungs dienst verhindert. Letzteres bedeut et zunäc hst ein Absenken 
der Verdienste bei einfachsten Tätigkeiten, allerdings auch die Vermeidung negativer 
Beschäftigungseffekte – ein Effekt jedoch,  der mit Messproblemen verbunden ist, da 
nicht immer sicher ist, ob ein angedrohtes  Outsourcing auch tatsächlic h stattgefun-
den hätte. Angekündigte St andortverlagerungen sind als „ bargaining chip“ des Ar-
beitgebers in der Industrie seit längerem bekannt. 

In mehreren weiteren Fä llen, in denen s ie derzeit noch nicht angewandt wird, ist die 
Entgeltgruppe 1 Diskussions gegenstand zwischen Arbeit geber und Personal- bzw.  
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Betriebsrat. Meist geht es auch hier um di e Intention, den Rein igungsbereich durch 
Einstellungen in der Entgeltg ruppe 1 (wieder) in  die Kommune einz ugliedern. Dabei 
gibt es sowohl Fälle, in denen dieser Vorschlag arbeitgeberseitig eingebracht wurde, 
als auch solche, in denen die Initiative v on der Personalvertretung ausging. In einem 
Krankenhaus beispielsweise machte der Arbeitgeber den Vorsc hlag, durch Anwen-
dung der Entgeltgruppe 1 die gesamte Reinigungstätigkeit in Eigenregie auszuführen 
und damit das dort seit „jeher“ (Betriebsra t, K 1) bestehende duale System aus Ei-
gen- und Fremdreinigung zu beenden. Insbes ondere im Krankenhausbereich stellt  
sich allerdings die Fr age, ob eine Reinigungs tätigkeit tatsächlich „einfachs t“ ist und 
somit überhaupt für eine Eingr uppierung in die Entgeltgruppe 1 in Frage kommt, 
doch recht nachdrücklich. 

Bisher sind in unseren Untersuchungsfäll en also fast  ausschließlich und auch der 
Personalrätebefragung zufolge größtenteils  Beschäftigte im Reinigun gsdienst von 
einer Abs enkung der  Verdienst e bei Neue instellungen durch di e neue Niedrigent-
geltgruppe 1 betroffen. Daher zeigen sich auch positive Beschäftigungseffekte primär 
in dem Bereich, der auf der tarifpolitisc hen Ebene am heftigsten umstritten ist. In ei-
nem der von uns untersuchten Betriebe wu rde befürchtet, dass es aufgrund der Ein-
führung der Entgeltgruppe 1 auch zu einer erheblichen Absenkung der Verdienste im 
Bereich der Außenreinigung/Straßenreinigung kommen werde. In den von uns unter-
suchten Wirtschaftsbetrieben ist der größte Teil der Beschäftigten bisher erst ab der  
Entgeltgruppe 4 aufwärts eingruppiert. Allerdings scheint es sich hier um ein weiteres 
Beispiel für eine „verdeckte Entgeltspanne“  zu handeln, waren doch Straßenreini-
gungsarbeiter laut Lohngruppen verzeichnis zum BMT-G II in die Lohngruppe 2 ein-
zugruppieren. Auch weitere Tä tigkeiten in den Krank enhäusern, die bei den von uns  
untersuchten kommunalen Arbe itgebern bisher höher eingr uppiert waren (z.B. Kü-
chenkräfte, die bisher mindestens nach Ent geltgruppe 2, meist eher höher, bezahlt  
wurden), könnten potenziell v on einer Abs enkung durch die Ent geltgruppe 1 betrof-
fen sein.  

Gleichzeitig wird, wie bereits  dargelegt, im öffentlichen Di enst allerdings – auch von 
unseren Interviewpartnern – häufig beklagt, dass in Bereichen mit  hoch qualifizierten 
Tätigkeiten ein Mangel an qualifizierten Be werbern herrsche oder zu erwarten sei, 
weil der öffentliche Dienst nicht  mit priv aten Arbeits kraftnachfragern konkurrieren 
könne. Es wird daher  vielfach der Wunsch geäußert bzw. die Notwendigkeit gese-
hen, den öffentlichen Dienst nicht nur in niedrig entlohnten Feldern wettbewerbsfähig 
zu gestalten, sondern auch in den hoch bez ahlten Bereichen – z .B. bei Ingenieuren 
oder Technikern – bei der Nac hfrage nac h Arbeitskräften konkurrenzfähig zu ma-
chen. Daher ist ein generelles Absinken der Verdienste im öffentlichen Sektor auf-
grund eines durch die Einführ ung der Entgeltgruppe 1 ausgelösten Abwärtssogs 
keine sehr wahrscheinliche Entwicklung. Ein denkbares Szenario stellt allerdings die  
Entstehung einer stärkeren Spreizung zwis chen nicht oder gering qualifiz ierten Tä-
tigkeitsbereichen mit niedriger(er) Entlohnun g einerseits, und Ber eichen hoch qualifi-
zierter Tätigkeit mit höherer Vergütung an dererseits dar. Innerha lb des öffentlichen 
Dienstes würde sich dann eine Entwicklung vollziehen, wie sie auch für die Ver-
dienste der Erwerbsbevölkerung insges amt zu be obachten ist. Sowohl der Niedrig-
lohnsektor als auch der Bereich hoher Entgelte  vergrößert sich, es kommt zu einer  
stärkeren Entgeltspreizung (vgl. z.B. Becke r 2006, S. 31f.). Vor dem Hintergrund der 
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arbeitgeberseitigen F orderung na ch Kostenneutralität der En tgeltreform im öffentli -
chen Dienst könnte damit gerade die Ausweit ung des Niedriglohn bereichs den nöti-
gen Verteilungsspielraum eröffnen, ohnehin höhere Entgelte gefragter Beschäftig-
tengruppen anzuheben. 

Auch wenn mit der Entgeltgruppe 1 der  Einstieg in die Entwicklung eines neuen 
Niedriglohnbereichs innerhalb des öffentlichen Dienstes voll zogen worden sein mag,  
könnte dennoch wie oben angesprochen die Wirkung auf das Verdienstniveau in den 
betroffenen Arbeitsmarktsegmenten ins gesamt – also den öffent lichen und den pri-
vaten Sektor zusammen betrachtet – sogar  positiv sein, wenn die Entgeltgruppe 1 
vom Niveau her über den ander en in dies em Be reich relevante n Tarifen liegt und 
durch Insourcing – wie es zumindest vereinzelt vorzukommen scheint – mehr Be-
schäftigte in diese Entgeltg ruppe eingestellt  werden b zw. zusätzliche Stellen im öf-
fentlichen Dienst ent stehen oder  in Reak tion eine Angleichung der bestehenden 
„externen“ Tarife „nach oben“ stattfinden wü rde. Da die Ent geltgruppe 1 entgegen 
der gewerk schaftlichen Intention de facto primär für die I nnenreinigung a ngewandt 
wird, ist eine Überpr üfung dies er Frage in sbesondere für diesen Bereic h relevant. 
Obwohl der Stundenlohn in der  Einstiegss tufe der neuen Niedr igentgeltgruppe im 
öffentlichen Dienst bei ihrer Vereinbarung unter dem niedr igsten Stundenlohn des im 
Reinigungsbereich konkurrierenden Gebäudereinigerhandwerks lag (vgl. Bepler et al. 
2008: Kommentar zum TVöD, § 16 Rdn. 25), blieb das Verdienstniveau der Entgelt -
gruppe 1 insgesamt noch über dem Tarif des  Gebäudereinigerhandwerks, da sich 
durch das Vorrücken in den Erfahrungsstufen das Entgelt im öffentlichen Dienst er-
höht, während dies im Gebäudereinigerhandw erk nicht der Fall ist. Ferner kommen 
bei den Beschäftigten im ö ffentlichen Dienst eine Zusat zversorgung und die Jahres-
sonderzahlung hinzu (Meerkamp 2008: 118). Aus Sicht von Ver.di war die Tatsache,  
dass durch die Entgeltgruppe 1 der Tarif im Gebäudereinigerhandwerk nic ht grund-
sätzlich unterboten wurde, ein wichtiger Aspekt im Rahmen der Verhandlung en. Der 
Bundesinnungsverband des Gebäudereinigerhandwerks seiner seits beklagte aller-
dings die Absenkung der Tarife im öf fentlichen Dienst, mit denen die Löhne in die-
sem Arbeitsmarktsegment im Westen Deut schlands erstmals unter denen des Ge-
bäudereinigerhandwerks lägen. Seit 2010 stellt sich die Si tuation allerdings anders 
dar. Nachdem der entsprechende Tarifvertrag für allgemeinverbindlich erklärt wurde, 
lag der Mindestlohn der dort für die I nnenreinigung relevant en Lohngruppe 1 des  
Gebäudereinigerhandwerks für 2008 bei 8,15 Euro im We sten Deutschlands, seit 
2010 beträgt er jedoch 8,40 Euro und wird ab 2011 8, 55 Euro betragen. In eine äh n-
liche Richt ung entwic kelte sich auch der St undenlohn in der Einstiegsstufe 2 der  
Entgeltgruppe 1 im öffent lichen Dienst. 2008 betrug er 8, 12 Euro im Westen (vgl. 
Bepler et al. 2010: Komment ar zum TVöD, § 16 (VKA) TV öD, Rdn. 35), nach der  
letzten Tarifrunde für 2010 nun 8,45 Euro. Fü r 2010 liegt die Entgeltgruppe 1 also  
knapp über dem Mindestlohn des Gebäudereinigerhandwerks, ab 2011 wird sie mit  
8,50 bzw. ab August 8,54 Euro knapp darunter liegen, dies allerdings auch nur in der 
ersten Erfahrungsstufe. Es lässt sich somit keine durch die Entgeltgruppe 1 angesto-
ßene oder verstärkte Absenkung der Löhne im Bereic h der Gebäudeinnenr einigung 
beobachten. Folgende Konstellation der Lohnentwicklung im Reinigungsbereich  
erscheint denkbar. Vor dem Abschluss des  TVöD existierten im Reinigungsbereic h 
drei verschiedene Lohnniveaus: Der öffent liche Dienst markierte das obere Ende der  
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Skala, priv ate tarifgebundene Reinigungsanbieter fanden sich in der Mitte, und am  
unteren Ende der Skala rangierte n private Anbieter, die sich nicht den tariflic hen Re-
gelungen des Gebäuderei nigerhandwerks verpflichtet fühlten. Die tarifgebundenen 
privaten Reinigungsanbieter ko nkurrierten also sowohl nac h „unten“ als auch nac h 
„oben“ mit anderen Anbietern, der öffentliche Dienst wurde ausschließlich mit „billige-
rer“ Konkurrenz konfrontiert. Durch die Einführung der  Entgeltg ruppe 1 bzw.  deren 
faktische Ausdehnung auf de n Reinigungsbereich ging der  öffentliche Dienst einen  
Schritt, um wettbewer bsfähig(er) zu we rden und reduzierte dam it deutlich den Wett-
bewerbsvorteil der privaten Reinigungsfirmen. Mit der Aufnahme des Gebäudereini-
gerhandwerks in das Entsendegesetz 2007 und die Einführung eines  allgemeinver-
bindlichen Mindestlohnes seit  2008 wird gleichz eitig gegen die „Dumpinga nbieter“ 
auf dem Reinigungsm arkt vorgegangen. Es kommt also zu einer Angleic hung des 
ehemals oberen und des mittl eren Lohnniveaus und z umindest einer partiellen Aus-
trocknung des unteren Segment s. 88 Durch die Annäher ung der beiden Tar ifverträge 
wird die Kartellfunktion des Tarifvertrags wieder hergestellt. Sollte eine Stabilisierung  
in diese Richtung gelingen, wäre eine weitere Absenk ung der Verdienste sehr un-
wahrscheinlich. Hinzu kommt, dass trotz allen Sparz wangs nic ht nur die Kosten,  
sondern auch die Qualität der Leistung eine  Rolle spielen. Nach Beobacht ung von  
Gewerkschaftsvertretern würden auch öffentliche Arbeitgeber  z unehmend zu der  
Erkenntnis gelangen, dass insb esondere im Reinigungsbereich die zuweilen  kosten-
günstigeren Angebote von Fremdfirmen nicht zwangsläufig die bessere Wahl sind. 

Im Hinblick auf die geplante neue Entgelto rdnung stellt sich die F rage, inwiefern die 
Entgeltgruppe 1 bzw. deren faktische Aus weitung auf nicht im Beispielkatalog auf-
geführte T ätigkeiten entgegen  der Intention Ver.dis de facto doch als Vorentschei-
dung für die Entgeltordnung wirk sam werden könnte. Eine genere lle Absenkung des 
Entgeltniveaus im öffentlic hen Dienst dürfte jedoch wie  oben ausgeführt nicht sehr 
wahrscheinlich sein. Außerdem stellt die 2009 vereinbarte vorläufige Entgeltordnung  
für den Bereich des Sozial- und Erziehungs dienstes, auf die wir zurückkommen wer-
den, möglicherweise ein Signal dergestalt dar, dass mindestens das Niveau des BAT 
erhalten bzw. wieder hergeste llt werden könnte. Aller dings zeigte sich gerade auch  
im Bereich des Soz ial- und Erziehungsdienstes, dass ein aus Arbeitnehmersicht ver-
tretbares Verhandlungsergebnis in hohem Maße  von der Durchsetzungsfähigkeit der 
Gewerkschaften und der Beschäftigten selbst abhängt. In den für die Entgeltgruppe 1 
potenziell relevanten Bereichen dürften sich die Bedingungen aus gewerkschaftlicher 
Sicht ungleich ungünstiger darstellen als im Sozial- und Erziehungsdienst (Ver.di-
Vertreter). 

Insgesamt legen unsere Befunde den Schlu ss nahe, dass zumindest im Bereich der  
kommunalen Verwaltungen 89 die Intention der Tarifparte ien, Besc häftigung in den 
                                            

88  Allerdings wird Angaben von Gewerkschaft svertretern und einer Untersuchung der Bun-
desregierung zufolge d er Mindestlohn im Geb äudereinigerhandwerk trotz Allgemeinver-
bindlichkeit von einigen Arbeitgebern umgangen. 

89  Andere kommunale Arb eitgeber, zum Beispiel Krankenhäuser, in dene n möglicherweise 
noch größere Tätigkeitsbereiche neben der Inn enreinigung für die Ent geltgruppe 1 rele-
vant sind und in denen der Wettbewerb mit privaten Anbietern noch stärker wirkt, waren in 
unserer flächendeckenden Personalrätebefragung nicht einbezogen. 
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Niedriglohnbereichen des öff entlichen Sekt ors zu reintegr ieren und zu stabilisieren, 
am ehesten aufgehen könnte, w enn die Entgeltgruppe  1 für den Bereich der Innen-
reinigung angewandt wir d. Auch hier s ind zwar die po sitiven Effekte gering, für die  
unumstritten vom Tarifvertrag für die En tgeltgruppe 1 vorges ehenen Tätigkeiten 
scheinen sie allerdings noch deutlich geringer  zu sein. Eine grundsätzliche Auswei-
tung der Entgeltgruppe 1 auch auf den Bere ich der Innenreinigung würde allerdings 
zu einer z umindest aus gewerk schaftlicher Sicht nicht intendierten generellen Ab-
senkung des Entgeltniveaus in diesem Be schäftigungsbereich im öffentlichen Sektor 
führen. Mit Blick auf das Entgeltniveau des  öffentlichen Dienstes dürfte aus gewerk-
schaftlicher Perspektive die Bewertung der Einführung der Entgeltgruppe 1 also eher 
negativ ausfallen, in einer sektorübergreifenden Perspektive allerdings könnte damit  
ein positiver Einfluss auf die Lohnentwicklung in diesem Arbeitsmarktsegment insge-
samt erfol gen, wenn es gelänge, die Mark tanteile v on Billigan bietern einzuschrän-
ken. Aus Arbeitgebers icht dürfte das Urteil  ohne Abstriche positiv  ausfallen. Selbst 
wenn im Bereich der Kommunalverwaltungen die intendierten Effekte laut den be-
fragten Personalräten nur in geringem Aus maß eintraten,  wird die Entgeltgruppe 1  
doch in 32% der Kom munen angewandt, wobei nur  in einem geringen T eil der Fälle  
positive Beschäftigungseffekte erzielt wurd en, es konnten somit die Personalkosten  
gesenkt werden. Darüber hinaus kommt der neuen Niedrigentgeltgruppe ein hoh er 
symbolischer Wert zu. Aus Sicht der Arbeitgeber wird damit der Wille signalisiert, den 
öffentlichen Sektor konkurrenz- und wettbew erbsfähig zu machen. Für die Gewerk-
schaftsseite dürfte die Entgeltgruppe 1 den zwar tarifpolitisch notwendigen aber doch 
beklagenswerten Abschied des  öffentlichen Dienstes von seiner Rolle als „good 
employer“ mit Vorbildfunktion für private Arbeitgeber manifestie ren (vgl. dazu auc h 
Tepe/Kroos 2010). 

Während mit der Einführung de r Entgeltgruppe 1 im öffentlichen Dienst  versucht 
wird, den öffentlichen Dienst in  unteren Einkommensbereichen wettbewerbsfähig(er) 
zu machen und an die Bedingungen des Segments der Jeder mann-Arbeitsmärkte 
anzupassen, zielt ein zweiter, vorläufiger Vorgriff auf die neue En tgeltordnung – die 
vorgezogenen Verhandlungen der Eingruppierungsregelungen im Sozial- und Erzie-
hungsdienst – materiell eher in die Geg enrichtung. Durch den TVöD ents tandene 
besondere Verluste für die betroffenen Besc häftigten sollten in diesem Fall ausgeg li-
chen und einem drohenden Fachkräftemangel vorgebeugt werden. 

5.5 Partielle Aushandlung: Sozial- und Erziehungsdienst 

Das Tätigkeitsfeld der Sozial- und Erziehungsdienste 

Der Bereic h des  Soz ial- und Er ziehungsdienstes umfasst etwa 50 Tätigkeitsgrup-
pen90, beispielsweise die Beschäftigten in Ki ndertagesstätten, in  den Jugendämtern 
und den dazugehörigen Diensten,  sowie Beschäftigte in Behindertenwerkstätten und 
Einrichtungen der Behind ertenhilfe und im Bereic h der Sozialämter und der 

                                            

90  In Veröffentlichungen der VKA wird  von 45 Tätigkeitsgruppen gesprochen, die Gewerk-
schaft Ver.di spricht von über 50 verschiedenen Tätigkeiten. 
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ARGEn.91 Der Anteil der Beschäf tigten im So zial- und Erziehungs dienst, die unter  
den TVöD fallen, liegt  bei einem guten Dri ttel der insgesamt et wa 600.000 Beschäf-
tigten in diesem Feld, die weiteren zwei  Drittel sind bei Wohlfahrtsverbänden und  
Kirchen angestellt (Ver.di-Vertreter). In sbesondere im Osten Deutschlands scheint  
sich das in der Vergangenhe it zugunsten der kommunalen Träger positive Verhältnis 
hin zu mehr freien Trägern zu verschieben.  Bezogen auf Gesamtdeutschland ist der 
Bereich der stationären Jugendhilfe (Heim e) fast komplett an freie Träger überge-
gangen. Eine weitere Änderung ergibt sich durch das Kinderförderungsges etz, das 
zum 1.1.2009 in Kraft trat. In dessen Rahm en wird den Länd ern die Möglic hkeit er-
öffnet, den Bereich der Kindertagesstätten auch für gewerbliche Anbieter zu öffnen. 

Innerhalb des kommunalen Sozial- und Er ziehungsdienstes macht der Kit a-Bereich 
mit etwa 127.000 Bes chäftigten (etwa drei Viertel Erzieher/innen und ein Viertel Kin-
derpfleger/innen bzw.  Sozialas sistenten/-assistentinnen) den größten Ant eil aus. 
Weitere je etwa 35.000 Beschäftigte sind Ve r.di zufolge in den Bereichen der Sozia-
len Dienste und der of fenen Kinder- und Jugendarbeit tätig,  noch einmal ca. 20.000 
im Bereich der Behindertenwerkstätten und Behindertenhilfe (Ver.di-Vertreter). 

Die Arbeitssituation insbesondere in Kinder tagesstätten und den Sozialen Diensten 
stellt sich aus Sic ht der Beschäftigten eh er problematisch dar. Die gesundheitlichen  
Belastungen gelten als hoch, viele Beschä ftigte arbeiteten nicht bis zum Erreichen  
des Rentenalters. Insbesondere in den Sozialen Diensten gebe es eine hohe Fluktu-
ation an Arbeitskräften (Ver.d i-Vertreter). Im Arbeitsfeld  der Kindertagesstätten (al-
lerdings nicht nur bezogen auf den kommunalen Bereich) ist der Anteil an Teilzeit-, 
geringfügiger und befristeter Beschäftigung verglic hen mi t dem sonstigen Arbeits-
markt hoch, nur 40% des Kita-Personals sind vollbeschäftigt (Gragert et al. 2008: 7). 
Beiden Bereichen – den Soz ialen Diensten und den Kind ertagesstätten – gemein 
sind die gestiegenen Anforderungen (beis pielsweise frühkindlic he Bildung im Kita-
Bereich und höhere Verantwort ung in den Sozialen Dienst en sowie multiple soziale  
Probleme der Klienten) bei meist gleich bleibender oder sinkend er Personalausstat-
tung92 und Bezahlung ( Erlbeck/Giesecke 2009: 31). Dies erhöht auch den Bedarf an 
qualifizierten Mitarbeitern, es wird anders als dies teilweise aus dem Krankenhausbe-
reich beric htet wird und entgegen entspr echender Befü rchtungen im Bereich der  
Kindertagesstätten kein Trend z ur vermehrten Einstellung geringer qualifiz ierter Ar-
beitskräfte beobachtet (in diesem Fall etwa  mehr Kinderpfleger /innen und dafür we-
niger Erzieher/innen), um die Personalkosten zu senk en. Eher  werde Tarifpolitik in 
die Gegenrichtung betrieben und auch die geset zlichen Vorgaben, z.B. zum Ausbau  
der Betreuung von unter Dreijährigen, weis en in eine andere Richtung (Ver.di-Ver-
treter).  

                                            

91  Arbeitsgemeinschaften zwischen den Arbeitsagenturen und kommu nalen Träg ern zur  
Verwaltung der Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (Grundsicherung, Arbeitslosen-
geld II). Nachdem das Bundesverfassungsgericht diese F orm der Mi schverwaltung für  
verfassungswidrig erklärt hatte, wu rde 2010 e ine Grundg esetzänderung beschlo ssen, 
nach der die Mischverwaltung nun zulässig ist. 

92  Eine Studie des Deutschen Jugendinstituts erga b, dass 60 % der Kindertageseinrichtun-
gen manchmal oder häufig noch u nter dem gesetzlich ge regelten Personalsch lüssel ar-
beiten (Gragert et al. 2008). 
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Nach dem BAT (bzw. den in des sen Anlage 1a enthaltenen Tätigkeitsmerkmalen der 
Angestellten im Sozial- und im Erziehungsdi enst) wurden Erzieher/innen in der Re-
geltätigkeit in die Vergütungsgruppe VIb eingruppiert und absolv ierten nach drei Jah-
ren einen Bewährungsaufstieg in die Gruppe Vc, die etwa der heutigen Entgelt-
gruppe 8 nach TVöD entspricht. Hinzu kam später eine Ver gütungsgruppenzulage, 
die ein Gehalt jenseits der jetzigen Ent geltgruppe 8 TVöD erbrachte. Lagen die Her-
aushebungsmerkmale „besonder s schwierige fachlic he Tätigke iten“ bzw. „fachlich 
koordinierende Aufgaben für mindestens dr ei Anges tellte mindestens der Vergü-
tungsgruppe Vc Fallgruppe 5“ v or, erfolgte  die Eingr uppierung in die Ver gütungs-
gruppe Vc bzw. Vb. Sozialpädagogen bzw. Sozi alarbeiter in der Rege ltätigkeit wur-
den in die Vergütungsgruppe Vb eingruppiert und konnten nach zweijähriger Bewäh-
rung in die Vergütungsgruppe IVb aufsteigen. Auch hier  wurde nach sechs Jahren 
eine Vergütungsgruppenzulage  gewährt. Hinz u kommen für die Sozialpädago-
gen/innen vier mögliche Heraushebungen, di e „schwierigen T ätigkeiten“ (Vergü-
tungsgruppe IVb), „mindestens ein Dritte l besondere Schwierigk eit und Bedeutung“ 
(Vergütungsgruppe IVa), „besonders schwierige Tätigkeiten“ (Vergütungsgruppe IVa) 
und die „besondere Verantwort ung“ (Vergütungsgruppe III). Diese Eingruppierungs-
regelungen stammen aus dem Jahr 1991. Damals kam es  aufgrund eines Fachkräf-
temangels zu einer Aufwertung der betroffenen Tätigkeiten. Der Kita-Bereich (sowie 
auch der Pflegebereic h) seien so laut einer Ver.di-Vertreterin im öffentlichen Diens t 
„schon immer“ etwas besser bezahlt gewesen als andere typische Frauenberufe. Für 
den Bereich der Sozialpädagogen/Sozialarbeiter war der Tarifvertrag von 1991 aller-
dings schon bei seiner Entstehung umstritt en, da die mit der Ver einbarung eigentlich 
intendierte Durchläss igkeit für diese Berufsgruppe in höhere Ver gütungsgruppen in 
der Praxis  kaum realisiert werden konnt e, weil die vereinbarten Heraushebungs-
merkmale durch die Rechtsprechung selten  zugestanden wurden (Erlbeck/ Giesecke 
2009: 32).  

Wie oben ausgeführt (vgl. Kap. 3) ergaben si ch mit Abschluss des TVöD bzw. des  
TVÜ insbesondere für Beschäftigte der neuen Entgeltgruppen 3 bis 8 erheblic he 
Veränderungen, da trotz der einstweiligen Fortgeltung der Ei ngruppierungsregelun-
gen des BAT die früheren Bewährungs- und Zeitaufstiege sowie die Ver gütungs-
gruppenzulagen wegfielen und die bisherigen Tätigkeitsverläufe im TVöD n icht in-
nerhalb einer Entgelt gruppe ab gebildet wurden. Daher ste llte sich im Bereich des  
Sozial- und Erziehungsdienstes  auch insb esondere im Fall der  Erzieher/innen die 
Eingruppierungssituation probl ematisch dar: nach Abschluss des TVöD neu einge-
stellte Erzieher/innen wu rden in die Entgelt gruppe 6 ei ngruppiert, ohne die Möglich-
keit eines Aufstiegs (Ver.di-Vertreter). Beschäftigte, die vor Abschluss des TVöD ein-
gestellt wurden, ihre Aufsti ege aber bei der Überleitun g noch nicht vollendet hatten, 
konnten diese gemäß den Bestimmungen des  Übergangsrechts ggf. noch nachho-
len. Es ergaben sic h im Bereich der Er zieher/innen deshalb Ei ngruppierungsunter-
schiede zwischen Alt- und Neu-Beschäftigten von teilweise über zwei Entgeltgruppen 
bei gleicher Tätigkeit.  

Auch im Vergleich der Sozial- und Er ziehungsberufe mit anderen Beschäftigtengrup-
pen im öffentlichen Dienst, in sbesondere Ingenieuren bzw. Technikern, ergeben sic h 
nach Maß stab gleic her Bewertungsregel n und vor dem Hintergrund europäischer 
Rechtsprechung möglicherweise nicht zu rechtfertigende Unterschiede die Bewer-
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tung des f ür die jeweilige Tätigk eit not wendigen Fachhochschula bschlusses betref-
fend. Dies  wurde offenbar auc h von den Ta rifparteien als problematisch erkannt, 
denn in ein er Protokollerklärung zu § 17 TVÜ-VKA ist festgeschrie ben, dass „in der  
noch zu verhandelnden Entgeltordnung die bi sherigen unterschiedlichen materiellen  
Wertigkeiten aus Fac hhochschulabschlüssen (einschließlich Soz ialpädagogen/innen 
und Ingenieuren/innen) auf das Niveau der ve reinbarten Entgeltwerte der Entgelt-
gruppe 9 (…) zusammengeführt werden“, was bi sher allerdings  aufgrund der noch  
ausstehenden Entgeltordnung nicht geschah.93 

Neben der  Frage nac h solchen durch den Tarifvertrag zu  erklärenden Entgeltdiffe-
renzen stellt sich die Frage, inwieweit auch im Sozial- und Erziehungsdiens t in der  
Praxis das  erläuterte Phänom en einer v erdeckten Entgeltspanne, also eine Diskre-
panz zwischen Eingruppierung und tatsächlic h ausgeübter Tätigkeit der Beschäftig-
ten, auftreten könnte. Dies ist insbes ondere von Bedeutung, um die Wirkung der 
Einführung neuer Eingruppierungsregelung en abschätzen zu können. Das Ausmaß  
einer solchen „verdec kten Entgeltspanne“ wi rd für den Bereich des klass ischen So-
zial- und Erziehungsdienstes jedoch für eher ger ing erachtet. Für diese Berufe ent-
hielt der BAT wie oben angespr ochen Funktionsmerkmale (beispiels weise „Erziehe-
rinnen mit staatlicher Anerkennung und entsprechend er Tätigkeit“), die eine konkrete 
Tätigkeit benennen und einer Entgeltgruppe zuordnen. Daher und aufgrund des eher  
kleinen und überschaubaren Spek trums an Tätigk eiten insb esondere in einer Kin-
dertagesstätte (Kinderpflegerin/Sozialassist entin, Erzieherin, Leitung) sei d er Inter-
pretationsspielraum bei der Eingruppierung gering (Ver.d i-Vertreter). Grundsätzlic h 
würden Änderungen in der Tätigkeit, z.B. ei ne Verringerung der Kind erzahl in einer  
Gruppe einer Kindertageseinricht ung, im Rahmen der  Tarifautomatik sofort in d er 
Bezahlung nachvollzogen. Zu eigentlich durch Änderungen in der Arbeitsorganisation 
zu rechtfertigenden, aus anderen Gründen aber ausbleibenden Rü ckgruppierungen, 
die dann wiederum bei einer Neubewertung einer Tätigk eit im Rahmen einer  neuen 
Entgeltordnung eine z uvor verdeckte Entgeltspanne z utage treten lassen würden, 
komme es also in diesem Bereich eher nicht. Ein weiterer Grund dafür, dass man 
sich eng an die tarifvertraglichen Norm en halte, könne nach Angaben eines Ver.di -
Vertreters auch sein, dass über das Syst em der Refinanzierung das Land, die Kom-
mune und die Eltern die Kitas gemeinsam finanzierten (Ver.d i-Vertreter). A llerdings 
gebe es dennoch Städte (mit hohem Organisa tionsgrad, durchsetzungstarker Perso-
nalvertretung und/oder Fachkräftemangel),  die den Beschäftigten in Kindertages-
stätten von vornherein das Her aushebungsmerkmal der besonderen Schwierigk eit 
der Tätigkeit (beispiels weise in s ozialen Brennpunkten) zugestehen würden und sie 
entsprechend höher eingruppierten (Ver.di-Vertreter), also Auslegungsspielräume bei 
der Eingruppierung z ur Personalgewinnung und Honorierung von Mitarbeitern nutz-
ten. Darüber hinaus wurden die ebenfalls dem Bereich der Sozial- und Er ziehungs-

                                            

93 Selbstverständlich wäre  eine solche Vereinheitlichung a us gewerkschaftlich er Sicht  
problematisch, wenn damit ein En tgeltverlust für Beschäft igte einherg inge. Satz 2 der  
oben genannten Protokollerklärung,  nach dem ab dem 1.1. 2008 bis zu m Inkrafttreten ei-
ner neuen Entgeltordnung alle Beschäftigten mit Fachhochschulab schluss in die  „ver-
kürzte“ Entgeltgruppe 9 eingruppiert  werden sollten, wurde mittlerweile wieder gestrichen , 
was von den Gewerkschaften als Erfolg gesehen wird (Vertreter der DBB-Tarifunion). 
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dienste zuzuordnenden Verwalt ungstätigkeiten (zum Beispiel in den ARGEn) nach  
BAT nicht nach Funkt ionsmerkmalen, sondern nach allgemeinen und daher  stärker 
auslegbaren Merkmalen eingruppiert. Hier gebe es  daher teils dramatische Unter-
schiede in der Bezahlung, es bestehe ein Süd-Nord und  vor allem ein West-Ost-
Gefälle von teils vier bis fünf Vergütungs gruppen nach BAT, so ein Vertreter der Ge-
werkschaft Ver.di. Auch gebe es Bezahlung sunterschiede zwischen großen und klei-
nen Kommunen. Allerdings sei hier ein Verg leich schwierig, da Tätigkeiten aufgrund 
von Unterschieden in der Arbeits organisation auch tatsächlic h variieren und s o eine 
unterschiedliche Eingruppierung rechtfertigen könnten (Ver.di-Vertreter).  

Als eine F olge der teils schwierigen Arbeitsbedingungen und der gemessen daran 
als gering empfundenen Bezahlung sowie der gestiegenen Anforderungen, z.B. 
durch den Ausbau der Kindertage sstätten, bestehe in einig en Regionen bereits ein 
Fachkräftemangel im Sozial- und Erziehungsdi enst bzw. es gibt Anzeichen für einen  
künftigen Fachkräftemangel, der sich aufgrund der dem ographischen Ent wicklung 
verstärken könnte. Generell entstanden in den sozialen Berufen in den letzten Jah-
ren mehr offene Stellen als in anderen Berufen (Heckmann et al. 2009; Gragert et al.  
2008). Ein Umstand, der auch die Verhandlungen zu einer neuen Entgeltordnung  
aus Sicht der betroffenen Beschäftigten positiv beeinflusst haben dürfte. 

Ziele und Positionen der Tarifparteien 

Bereits vor Einführung des TVöD und dem damit einhergehenden Wegfall von Be-
währungsaufstiegen und Zulage n bestand aus gewerkschaft licher Sicht im  Sozial-  
und Erziehungsdienst Bedarf an  einer neuen Entgelt ordnung. Einerseits begründete  
sich dies damit, dass für Sozialpädagogen die Vergütungsgruppe IVa BAT kaum er-
reichbar war, andererseits in den gesti egenen Anforderungen in  vielen Bereichen  
des Sozial- und Erziehungsdiens tes. Dieser Dr uck für eine neue Entgeltordnung sei 
durch den TVöD noch einmal verstärkt worden, so Gewerkschaftsvertreter. Aus Sicht 
der Arbeit geber begründete de r bestehende oder sich abzeichnende Fac hkräfte-
mangel ins besondere im Kita-Bereich Verhandlungsbedarf. In der Tarifrunde 2008 
wurde daher zwischen Gewerkschaften un d VKA ver einbart, übergangsweise eine, 
der noch zu verhandelnden En tgeltordnung nicht vorgreif ende, Eingruppier ung der 
Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst zu verhandeln: 

„Um unangemessene und ungewollte Exspekt anzverluste im Verhältnis zum  
abgelösten BAT/BAT-O zu vermeiden, die dadurch eintreten können, dass die 
laufenden Verhandlungen zur Entgeltordnung nicht rechtzeitig zu einem Er-
gebnis gef ührt werden können, werden die Tarifvertragsparteien nach Ab-
schluss der Tarifrunde 2008 übergangswe ise insbes ondere die Eingruppie-
rung für die Beschäftigten im Sozial - und Erziehungsdienst ohne Präjudizwir -
kung für die Verhandlung der Entgeltord nung vereinbaren.“ (Tarifeinigung 
2008) 

Die Verhandlungen umfasst en dabei nur den klassischen Sozial- und Erziehungs-
dienst, die dem Bereich zugehörigen Verwaltungstätigkeiten wurden ausgeklammert. 
Die Verhandlungen über  eine neue Entgeltordnung im So zial- und Erziehungsdienst  
begannen am 19.1.2009. 
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Ziel Ver.dis war es, abweichend von der oben zitierten Tarifeinigung nicht nur, in den 
Verhandlungen die entstandenen  Exspektanzverluste auszugleichen und damit das 
Niveau des BAT  bez ogen auf die Lebens erwerbseinkommen wieder herzustellen,  
sondern eine Neubewertung der Tätigkeiten zu erreichen, um die seit 1991 gestiege-
nen Anforderungen an die Besc häftigten abzubilden. Angestrebt wurden die Beseiti-
gung der Diskriminierung der so zialen Berufe im Vergleich zu den technischen Be-
rufen und eine Anhebung der Wertigkeit des gesamten Berufsfeldes (Erl-
beck/Giesecke 2009: 31f.). Damit sollte den Anliegen aller Beschäftigten, nicht nur 
der Neueingestellten, entsprochen und dies e so auch in den Tarifkonflikt mit einbe-
zogen wer den. Eine Verschlechterung für bi sher bes ser gestellte Beschäftigte war 
aus Gewerkschaftssicht keinesfalls hinneh mbar. Daher spielte auch die F orderung 
der Besitzstandswahrung bei Üb erleitung in eine  neue Entgeltord nung eine wichtige 
Rolle.  

Die Argumentation der Arbeitgeberseite zu Beginn der Verhandlungen zielte in eine  
andere Richtung. Die oben genannte Potsdamer Einigung stellte den Ausgangspunkt 
für ihre Verhandlungs position dar, von der  ausgehend nicht die f inanzielle Aufwer-
tung der Tätigkeiten, sondern der Ausg leich ungewollter und unangemess ener Ex-
spektanzverluste gegenüber dem BAT das Ziel sein sollte (Tarifinfo der VKA 5/2009). 
Für neu eingestellte Beschäftigte bestehe alle rdings kein Exs pektanzverlust, da sie  
nicht in der Erwartung eingestellt worden seien, über die Entgeltgruppe 6 hinaus auf-
zusteigen. Alles, was über die Entgeltgr uppe 6 hinaus an Entgelts teigerung angebo-
ten werde, wurde des halb aus Arbeitgebersicht – so berichtet ein Vertreter der Ge-
werkschaft Ver.di – als eine Erhöhung bet rachtet. Vor diesem Hintergrund und mit  
Blick auf die knappen komm unalen Finanzen wurden die g ewerkschaftlichen Forde-
rungen von der VKA als überzogen und r ealitätsfern geschildert (T arifinfo der VKA 
1/2009). Davon abgesehen bek undeten auch di e kommunalen Arbeitgeber ihren  
Willen, de n Soz ial- u nd Erzie hungsdienst aufzuwerten und die  „Wertschätzung für 
den Erzieherinnenberuf auch finanziell zu dokumentieren“ (Presseinformation der  
VKA vom 19.6.2009), jedoch tr ügen sie gleichzeitig Ver antwortung für die kommu-
nalen Finanzen, die s ich aufgrund der Wi rtschaftskrise und steige nder Sozialausga-
ben dramatisch verschlechterten (Presseinformation der VKA vom 18.6.2009).  

Das Konzept der Arbeitgeberseite sah vor, bei der Eingruppierung der Erzieher/innen 
nach dem Schwierigk eitsgrad der Tätigk eit zu gehen und unbestimmte R echtsbe-
griffe einzuführen. Eine Erzieherin in der Regeltätigkeit sollte in die Entgeltgruppe 6 
eingruppiert werden und – je na ch Schwierigkeit der Tätigkeit – ein Teil der Beschäf-
tigten in die Entgeltgruppe 7 und in die En tgeltgruppe 8 eingruppiert werden können.  
Das erste Angebot der VKA vom 30.3.2009 sah laut deren Be rechnung für die Erzie-
her/innen eine Gehaltsstei gerung von bis z u 8,9% vor  (Tarifinfo der VKA 1/ 2009), in 
späteren Angeboten wa ren es nach Presseinformati onen der VKA 11,62%  bzw. bis  
zu 13,75%, allerdings ausgehend vom Niveau des TVÜ. Ein Angebot für die übrigen 
Berufsgruppen blieb zunächst aus. Aus Sich t Ver.dis waren diese Angebote aus 
mehreren Gründen nicht akzeptabel. Einer seits sollte aus Sicht  der Gewerkschaft 
nicht nur über ein Angebot für die Gruppe der Erzieher/innen verhandelt werden, um 
eine Spalt ung des Bereichs zu verhindern.  Andererseits wurde das Angebot selbst 
als nicht ausreichend anges ehen, da selbst die von den Arbeitgebern höchstens an-
gebotene Entgeltgruppe 8 für Erzieher/inne n wegen der unter dem BAT gewährten 
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Zulage hinter der Vergütung zurück geblieben wäre, die eine Erzieherin na ch altem 
Recht erreichen konnt e (Ver.di-Vertreter). Da s Konzept Ver.dis sah vor, für den So-
zial- und Erziehungsdienst Funktionsmerkmale  zu schaffen, di e wenig Binnendiffe-
renzierung vorsahen und eine allgemeine Anhebung des Bereiches erreichen sollten. 
Aufgrund der negativen Erfahrungen mit unbesti mmten Rechtsbegriffen in Bezug auf  
die Schwierigkeit der Tätigkeit bei Sozi alpädagogen nach dem Tarifvertrag von 1991 
sowie der teilweise bestehenden Differenzen in der Bezahl ung im Sozial- und Erzie-
hungsdienst lief die Ver.di-intern recht br eit und nachhaltig geführte Diskussion nach 
Darstellung eines Ver.di-Vertreters schnell in Richtung Funktionsmerkmale. Es sollte  
ein Tarifwerk geschaffen werden, das möglic hst viel z entral regele und möglichst  
wenig betriebliche Spielräume lasse. Die Entwicklung der Funktionsmerkmale verlief 
dabei unter Berücksichtigung des von Ver.di  entwickelten Modells für eine neue Ent-
geltordnung (Ver.di-Vertreter). Während im  Bereich der Erzieher/innen für Ver.di 
auch ein Beibehalten der alten T ätigkeitsmerkmale und deren Hinterlegen mit neuen 
Wertungen vertretbar gewesen wäre, war es im Bereich der Sozialen Dienste aus 
gewerkschaftlicher Sicht zwi ngend erforderlich, ein ne ues Eingruppierungs merkmal 
für Beschäftigte einzuführen, die mit Ki ndeswohlgefährdung zu tun haben und dah er 
besonders schwierige und verant wortungsvolle Tätigk eiten ausüben. Für diese Be-
schäftigten sollte damit die nach BAT zwar gegebene, in der Praxis aber kaum reali-
sierte Möglichkeit des  Aufstiegs in di e ehemalige Ver gütungsgruppe IVa verbindlich 
geregelt werden (Ver.di-Vertreter). Konkre te Forderungen Ver.dis waren die Ein-
gruppierung von Erzieher/innen in die Entgeltgruppe 9, für Kinderpfleger/innen wurde 
die Entgeltgruppe 7 gefordert, Sozialar beiter/innen und Sozialp ädagogen sollten 
mindestens in die Entgeltgruppe 10 eingruppiert werden (Tarifinfo der VKA 2/2009). 

In den Verhandlungen zum Sozial- und Erzi ehungsdienst galten die Erzieher/innen 
beiden Tarifparteien als Refe renzgruppe, da sie eine der letzten großen hom ogenen 
Berufsgruppen im öffentlichen Dienst darstellen. Aus gewerkschaftlicher Sicht war es 
nötig, für Erzieher/innen die Möglichkeit der Eingruppier ung in Entgeltgr uppe 9 zu 
erreichen, weil es dann in der Folge schwer sein würde, auch alle Soz ialpädagogen 
in Entgeltgruppe 9 zu belassen. Aus Sicht der Arbeitgeber musste daher die Erziehe-
rin unbedingt in der Entgeltg ruppe 8 (oder darunter) verb leiben. An der Forderung  
Ver.dis, Erzieher/innen in die Entgeltgr uppe 9 einzugruppieren, wurde dar über hin-
aus kritisiert, dass damit die 2005 grundsät zlich vereinbarten Wertebenen der TVöD-
Tabelle in Frage gestellt würden, da die Entgeltgruppe 9 ei gentlich nur Beschäftigten 
mit Fachhochschulabs chluss zugänglich sein  sollte. Von Seiten Ver.dis war es be-
wusst so intendiert, mi t der Berufsgruppe der Erzieher/innen das System der bisheri-
gen Wertigkeiten zu „sprengen“ und so eine gewiss e Sogwirkung auch für andere 
Beschäftigtengruppen zu erreichen (Ver.di-Ve rtreter). Im Laufe der Verhandlungen 
wurde man sich nach Darstellung eines Ve r.di-Vertreters dann ei nig, dass das alte 
BAT-Niveau wieder hergestellt werden solle,  strittig blieb jedoch  lange, ob und ggf.  
um wie viel es von dort ausgehend eine Erhöhung geben werde (Ver.di-Vertreter).  

Neben der Eingruppierung der sozialen Beru fe war auch ein T arifvertrag zum Ge-
sundheitsschutz bzw. zur Gesundheitsfö rderung Gegenstand der  Verhandlungen im 
Sozial- und Erziehungsdienst, der auch über  die inhaltliche Dim ension hinaus eine  
wichtige Funktion für die Gewerkschaft V er.di erfüllte. Die Eingruppierungsregelun-
gen des Sozial- und Erziehungs dienstes waren Teil der Anlage 1a BAT, für die Frie-
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denspflicht bestand, da sie nic ht gekündigt  wurde. Erst durch den Einbezug des 
Themas Gesundheitsförderung in die Verh andlungen wurden die Gewerks chaften 
also arbeitskampffähig. Dieses Vorgehen wurde von den Arbeitgebern scharf kriti-
siert (Tarifinfo der VKA 5/2009). Das er ste Angebot der Arbeitg eber zum Gesund-
heitsschutz wurde am 27.5.2009 verhan delt (Presseinformation der VKA vom  
10.6.2009). Mitte Mai kam es zu den ersten Streiks von Be schäftigten im Sozial- und 
Erziehungsdienst, die im Juni in Köln ihren Höhepunkt erreichten. 

Arbeitskampf und organisationspolitische Relevanz 

Der Aspekt der Gesundheitsförderung stellt e sich im Laufe der Verhandlungen und  
des Arbeitskampfes als hochgradig relevant fü r die Beschäftigten im Feld heraus, da  
er für alle Arbeitsbereiche gleichermaßen von Bedeutung war und vor allem auch die  
(psychischen) Belastungen durch gesti egene Anforderungen aufgrund neuer  gesetz-
licher Vorgaben und erhöhter Ver antwortung mit umfasste. Besonders im Mittelpunkt 
standen auch hier die Beschäftigten in den  Kitas sowie die mit Kindeswohlgefähr-
dung befas sten Beschäftigten in  den Allgemeinen Soziale n Diensten. Dabei unter-
schätzten insbesondere die Arbeitgeber, aber  auch die Gewerk schaften, zunächst 
die Bedeutung, die das Thema Gesundheit sförderung für die Beschäftigten tatsäch-
lich hatte (Ver.di-Vertreter). Für die Beschäfti gten selbst ging es offensichtlich um die 
Anerkennung ihrer Leistung und  die Wertschätzung der Sozialen Berufe, was neben 
einer besseren Eingruppierung auch einen  besseren Gesundheit sschutz bedeutete. 
Dies spiegelt sich auch in unter schiedlichen Veröffentlichungen Ver.dis während der  
Verhandlungen wider (vgl. zum Be ispiel Ver.di Streikzeit 4/2009, Ver.di Streikzeit 
5/2009). Die Gesund heitsförderung geriet  während des Arbeit skampfes teilwe ise 
gegenüber den Entgeltfragen in den Vorder grund, auch da die G esundheitsthematik 
in den Medien und in der Öffe ntlichkeit auf  große Resonanz und Sympathie stieß 
(Ver.di-Vertreter). Nac hdem das  Thema in  den Verhandlungen z unächst eher aus  
strategischen Gründen für die Gewerkschaft en eine Rolle spielte und von den Ar-
beitgebern in seiner Bedeutung unterschätzt und offenbar als sachfremder Streikauf -
hänger der Gewerkschaften angesehen und abget an wurde (Tarifinfo der VKA 
1/2009), trat es nach den ersten Streiks und dem result ierenden Medienecho auch in 
den Verhandlungen in den Vordergrund (Ver.d i-Vertreter). Die kommunalen Arbeit-
geber legten im Laufe der Verhandlungen Angebote zum Gesundheitsschutz vor, die 
nach Darstellung der VKA weit über die g esetzlichen Ansprüche hinausgingen und 
den Verband zu einem Vorreiter der tari fvertraglichen Ausgestaltung des  Gesund-
heitsschutzes machten (Presseinformati on der VKA vom 4.6.2009). Von gewerk-
schaftlicher Seite wir d dies e Einschätzung allerdings  al les andere als geteilt und 
erste Angebote der Arbeitgeberseite als nicht ernst zunehmend beschrieben. Obwohl 
Ver.di wohl auch aus taktischen Gründen, um streikfähig zu bleiben, zunächst nicht 
auf arbeitgeberseitige Angebote zum Ges undheitsschutz hätte eingehen können,  
habe eine Einigung aufgrund der unzurei chenden Angebote jedoch auch nie ange-
standen, so ein Gewerkschaftsvertreter. Ei ne Einigung sowohl über die k ünftigen 
Eingruppierungsregelungen als auch zum T hema Gesundheitsschutz wurde letztlich 
im Juli 2009 erzielt. Insgesamt umfassten die (von Arbeitgebers eite) als s chwierig 
eingeschätzten Verhandlungen somit acht Verhandlungsrunden und Sondierungsge-
spräche von insgesamt 25 Tagen (Tarifinfo der VKA 5/2009). 
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In der Tarifauseinandersetzung im Sozial - und Erziehungsdienst spielte aus Sicht 
von Ver.di die öffentliche Meinung eine we sentliche Rolle. Weil d urch Streiks im So-
zial- und Erziehungsdienst kein wirtschaftlic her Schaden entstünde, sei es  klar ge-
wesen, dass man nur über öffentlichen Druc k erfolgreich sein könne, so ein Gewerk-
schaftsvertreter. Auch Vertre ter der Bundespolitik s ollten als Unterstützer mit „ins 
Boot“ geholt werden, was letztlic h auch gelang. 94 Der Arbeitskampf war sta rk von 
öffentlicher Sympathie begleitet. Das Them a eignete sich für die Gewerkschaft of-
fenbar hervorragend im Kampf um  die Anerkennung der Bür ger als im öffentlichen  
Dienst bes onders relevantes tarifpolitisch es Publikum . Die Parteinahme insbeson-
dere der damaligen Familienministerin Ursu la v on der Leyen und der öffentlichen  
Meinung für die Gewerkschaften bzw. die Be schäftigten im Soz ial- und Erziehungs -
dienst ohne Berücksichtigung der Kosten, die durch eine Aufw ertung den kommuna-
len Arbeitgebern entstehen würden, sorgte allerdings bei der VKA für Ärger (Tarifinfo 
der VKA 5/2009). Sie warf den Gewerkschaften vor, den Beruf der Erzieher in 
„schlecht zu reden“ und einen Streik zu Las ten der Kinder und ihrer Eltern zu provo-
zieren (Tarifinfo der VKA 2/2009). Nach Ei nschätzung eines Ver.di-Vertreters hätten 
die Arbeitgeberverban dsfunktionäre die Ver handlungen unter rein fiskalisc hen Ge-
sichtspunkten geführt und den Druck der Öff entlichkeit, die auch die Notwendigkeit 
zur Aufwertung bzw. gesellschaftlichen Neubewertung der Sozial- und Erziehungsbe-
rufe sah, sowie der Bundespolitik zunächst selbst nicht wahrgenommen, sondern nur 
verspätet und vermittelt über die Kommunalpolit iker gespürt (Ver.di-Vertreter). Aus 
Sicht Ver.dis bestanden innerhalb des Ar beitgeberverbandes auch inhaltlic he Dis-
krepanzen bezüglich der Zielsetzung der Verhandlungen zwischen den Funktionären 
des Arbeitgeberverbandes einer seits und der Pos ition et licher Bürgermeis ter und 
Landräte andererseits (Ver.di-Vertreter). Pr oblematisch aus der Sicht Ver.dis war  
aber auch, dass Bürgermeister aus großen und kleinen Städten sowie Landräte alle 
je nur eine Stimme in den Gremien der VKA hätten. Da sich Streiks gewöhnlich eher 
auf größere Städte konzentrieren, spürt en Bürgermeister kleinerer Kommunen deren 
Auswirkungen in erheblic h geringerem Maße und st anden damit weniger unter 
Druck, einer Aufwertung zuzust immen (Ver.di-Vertreter). Aus Sicht der kommunalen 
Arbeitgeber hingegen habe gerade ihre Geschlo ssenheit letztlich die Kompromissbe-
reitschaft der Gewerkschaften erzwungen (Tarifinfo der VKA 5/2009). Im Tarifkonflikt  
um Eingruppierung und Gesund heitsschutz zeigte sic h einmal mehr der besondere 
Charakter der industriellen Beziehungen des öffentlichen Di enstes. Der Erfolg oder  
Misserfolg eines Arbeitskampfes wird in er heblichem Maße dadurch mitbestimmt, ob 
es den Tarifparteien g elingt, die öffentliche Meinung in  ihrem Sinne zu mobilisiere n 
und ihre F orderungen als gemei nwohlverträglich oder -för derlich darzustellen. Im 
Falle des Sozial- und Erziehungsdienstes  is t dies den Gewerkschaften offenbar et-
was besser gelungen. Dennoch schlug sich dies zur Enttäuschung der Gewerk-
schaftsvertreter kaum im Verhandlungser gebnis nieder. Trotz der Zustimmung, die 
die gewerk schaftlichen Forderungen in Öff entlichkeit und Politik  erfuhren, scheinen  
vor dem Hintergrund der schlechten Ha ushaltslage fiskalische Erwägungen der 
Kommunen letztlich das größere Gewicht g ehabt zu haben. Je lä nger der St reik an-
                                            

94  Bei der größten Demo nstration in  Köln am 1 5.6.2009 sp rachen Bundespolitiker,  unter 
anderem die damalige Familienministerin Ursu la von der Leyen, den Beschäftigte n des 
Sozial- und Erziehungsdienstes ihre Unterstützung aus (Ver.di Streikzeit 4/2009).  
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dauerte und je stärker sich die F olgen der Wirtschaftskrise auch für die Bevölkerung  
bemerkbar machten, umso m ehr schwand die öffentliche Unters tützung für die Be-
schäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst. Es  zeigt sich, dass die erfolgreiche Mo-
bilisierung der öffentlichen Meinung für Tarifauseinanderse tzungen im öffentlichen  
Dienst zwar für die Tarifparteien von gr oßer Bedeutung, dennoch aber kein Erfolgs-
garant ist. Neben Sympathien für die Arbeit im Erziehungsbereich wirkt offenbar auch 
in der Bev ölkerung eine Orient ierung, die öffentliche Dienstl eistungen in erster Linie  
unter Kostengesichtspunkten betrachtet. 

Für Ver.di hatte die Auseinander setzung um die Entgeltordnung im Sozial-  und Er-
ziehungsdienst auch organisationspolitisch eine hohe Bedeutung. Die Mobilisierung 
für das abstrakte Thema „Entgeltordnung“ stellt e sich nicht einfach dar. Offenbar fiel 
es Ver.di s chwer, zu kommunizieren, dass es sich nicht um eine übliche T arifrunde 
handele, sondern es vielmehr um grundleg ende Veränderungen gehe, die materiell 
viel größere Auswirkungen haben könnten. Weiterhin sei es nicht leicht zu vermitteln 
gewesen, dass die neue Entgeltordnung nicht primär ein organisationspolitisches  
Anliegen der Gewerkschaft se i, sondern im Interesse der  betroffenen Besc häftigten 
selbst liege, für das sie auch s elbst eintre ten müssten (Ver.di-Vertreter). N ach Ein-
schätzung von Vertretern der Ge werkschaft Ver.di scheint der Komplex „Ent geltord-
nung“ in den Köpfen der Betroffenen noch nicht angekommen zu sein. Wenn es aber 
zu verdeutlichen gelänge, da ss es in den Auseinanderse tzungen um neue Eingrup-
pierungsbestimmungen darum gehe, den Wert von (sozialer) Arbeit festzulegen, wird 
auch d ie Mobilis ierung der Be schäftigten für eine n eue Entgeltordnung für möglich  
gehalten (Ver.di-Vertreter). Der Arbeitskamp f im Sozial- und Erziehungsdienst verlief 
offensichtlich genau aus diesem  Grund aus gewerk schaftlicher Sicht so erfolgreich: 
konkretisiert durch die Aspekte Entgelt und Gesundheit wurde von den Beschäftigten 
um die Anerkennung des Wertes ihrer Arbeit gestritten. Es gelang, eine Beschäftig-
tengruppe, die nicht zu den traditionell arbeitskampfstarken Gruppen des öffentlichen 
Dienstes zählt, die aber bereits in den letz ten Auseinandersetzungen im öffentlichen 
Dienst zunehmend in Erscheinu ng getreten war, weiter zu mobilisieren. Auch die  
Mitgliederentwicklung in diesem  Bereich stelle s ich positiv dar (Ve r.di-Vertreter). Be-
reits vor dem Arbeitskampf um Eingrup pierung bzw. Gesundheitsschutz bestand 
aufgrund der Erfahrungen aus der Tarifrunde 20 08, in der die Sozialen Berufe der 
„stärkste aktive Block“ (Erlbeck/Giesecke 2009: 33) gewesen s eien, gewerkschaftli-
cherseits die Erkennt nis, dass mit der Gruppe der Erzieher/innen bzw. Kinderpfle-
ger/innen neues Mobilisierungs potenzial besteht und diese Beschäftigtengruppe Be-
wegung in die Position der Arbeitgeber zur Entgeltordnu ng bringen könnte (Ver.di-
Vertreter). Bereits die For derungsdiskussion sei „vom  wachsenden Bewusstsein der 
Beschäftigten in der Sozialen Arbeit“ gepr ägt gewesen (Erlbeck/Giesecke 2009: 33). 
Dies erkläre sich durch ein gestiegenes Selb stbewusstsein der Erzieher/innen in der 
Folge der Diskuss ion um di e Bedeutung frühkindlicher Bi ldung bzw. den Bildungs-
auftrag von Kindertagesstätten,  während die gleichz eitige gesellschaftlic he Nic ht-
Beachtung der schlechten Arbeitsbedingungen Wut erzeuge, so  ein Ver.di-Vertreter. 
Aus Sicht der Gewerkschaft Ver.di war di e Aufwertungskampa gne für den Sozial- 
und Erziehungsdienst eine der erfolgreichst en im öffentlichen Dienst überhaupt. Man 
erhofft sich, über das Dauerthema Gesundh eitsförderung viele der neuen Mitglieder  
auch halten zu können. Zu Spitzenzei ten des Arbeitsk ampfes waren nach Angaben 
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Ver.dis etwa 15% der betroff enen Beschäftigten mobilisiert (V er.di-Vertreter). In eini-
gen Regionen wurden – auch durch Multiplikatoreffekte – erstmals Streiks organisiert 
und das entsprechende Know-how vermittelt, das Streiken somit zunächst erst ein-
mal „erlernt“. Die Strategi e Ver.dis sei dabei nicht s pezifisch auf Frauen, die den  
Großteil der Beschäf tigten im Bereich der  Kindertagesstätten stellen, abgestimmt, 
sondern vielmehr berufsfach lich ausgerichtet gewesen, so ein Gewerkschaftsvertre-
ter. Vor dem Hintergrund der Auslagerung traditionell arbeitskampfstarker Arbeiterbe-
reiche (Ent sorgung et c.) aus dem öffentlic hen Dienst  dürfte es aus gewer kschaftli-
cher Sicht auch zukünftig wichtig sein, ne ue Gruppen wie die der Erzieher/innen für  
Arbeitskämpfe mobilis ieren und als Mitglie der gewinn en zu können. Hierfür ist es 
auch von Bedeutung, dass die neue Tabelle für den Sozial- und Erziehungsdienst an 
die regulären Tarifrunden im öffentlichen Dienst gekoppelt bleibt. 

Das Resultat des Tarifkonfliktes 

Eine Einigung über eine En tgeltordnung im Sozial- und  Erziehungsdienst sowie über 
den Gesundheitsschutz wurde am 27.7.2009 erzi elt, Gültigkeit hat der neue Tarifver-
trag nach Abschluss  der schwierigen Reda ktionsverhandlungen am 14.10.2009 seit 
dem 1.11.2009 (Presseinformation der VKA vom 27.7.2009). Es wurde eine eigene 
Entgelttabelle für den Sozial - und Erziehungsdienst v ereinbart, die die Ent geltgrup-
pen von S 3 bis S 18,  in den Redaktionsver handlungen um die S 2 für „Beschäftigte 
in der Tätigkeit von Kinderpfleger/innen“  ergänzt, enthält. Offenbar legte die Arbeit-
geberseite Wert darauf, eine ei gene Tabelle zu vereinba ren und k eine Neueingrup-
pierung im  Rahmen der TVöD- Tabelle vo rzunehmen, möglicher weise um den vor-
läufigen Charakter der Entgeltordnung fü r den Sozial- und Erziehungsdiens t zu un-
terstreichen und die oben angesproc henen qualifikationsbez ogenen W ertebenen 
(Entgeltgruppe 9 nur mit Fachhochschulab schluss) zumindest in der T VöD-Stan-
dardtabelle grundsätzlich beiz ubehalten. Mit 17 Entgeltg ruppen is t die neue Tabelle 
recht differenziert, allerdings liegen di e einzelnen Gruppen na h beieinan der bzw. 
überschneiden sich in großen Teilen. Die neue Tabelle enthält pr o Entgeltgruppe – 
wie die übr igen Gruppen des TV öD – s echs Stufen, allerd ings s ind die Stuf enlauf-
zeiten in den Stufen 2 und 3 demgegenüber um je ein Jahr verlängert (Tarifinfo der  
VKA 5/2009). Die S-Tabelle g ilt längstens bis zum Inkrafttre ten einer neuen Entgelt-
ordnung und ist frühestens zu m 31.12.2014 kündbar. Die neuen Eingruppierungsre-
gelungen im Sozial- und Erziehungsdienst haben somit, wie bereits dargelegt und 
von Gewerkschaftsvertretern betont, nur vorl äufigen Charakter und sind in der Folge 
der Prozes svereinbarung der T arifrunde 2 010 auc h im Rahmen der allgemeinen 
Entgeltordnungsverhandlungen wieder Verhandlungsgegenstand. 

Nach der neuen Ent geltordnung sind Erzieher/innen (ohne Lei tungstätigkeit) in die 
Entgeltgruppen S 6, S 8 od er S 9 eingruppiert. Die S 6 reic ht dabe i von 2.040 – 
2.864 Euro und ist damit breiter als die En tgeltgruppe 8 des T VöD (2.094 – 2.695 
Euro95), liegt  aber deutlich unter der von Ve r.di für alle Erzi eher/innen geforderten 
Entgeltgruppe 9 (2.237 – 3.423 Euro). Erzieher/innen mit schwierigen fachlic hen Tä-

                                            

95  Es werden hier jeweils die Tabellenwerte von 2009 angegeben, um den Vergleich nicht zu 
verzerren. 
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tigkeiten allerdings werden in die S 8, die von 2.140 – 3.250 Euro reicht, eingruppiert. 
Eine Neuerung ist die (partielle) Besitzst andsregelung für Kita-Leitungen bei sinken-
der Kinderzahl trotz grunds ätzlicher Beibehaltung der Kinderzahl als Eingruppie-
rungskriterium (Tarifinfo der VKA 5/2009). Sozialarbeiter und Sozia lpädagogen mit 
entsprechender Tätigkeit bzw. mit schwierigen Tätigkeiten werden in die S 11 bzw. S 
12 eingruppiert, darüber hinaus  existieren weiterhin di e v erschiedenen Heraushe-
bungsmerkmale des BAT. Die S 11 bzw. S 12 erstrecken sich von 2.300 bz w. 2.400 
bis 3.450 bzw. 3.470 Euro, liegen also eng  beieinander und recht deutlich unter der 
ursprünglich gewerks chaftlich geforderten Entgeltgruppe 10 (2.5 33 – 3.730 Euro). 
Hinzu kommt für die Gruppe der Beschäftigten in den Sozialen Diensten, die Tätig-
keiten im Zusammenhang mit Kindeswohl gefährdung und Garantenstellung ausü-
ben, als einziger Ber ufsgruppe ein neues Tätigkeitsmerkmal, das eine Eingruppie-
rung in die S 14, die ebenfalls unterhalb de r Entgeltgruppe 10 liegt, vorsieht. Diese 
neue Eingruppierung ist nach Ar beitgeberangaben für etwa 30% der bisher in Ent-
geltgruppe 9 eingruppiert en Beschäftigten in den Sozi alen Diensten relevant. 96 Für  
die übrigen Berufsgruppen wurden die bish erigen Eingruppierungsregelungen (ohne 
Bewährungsaufstiege) überno mmen, um die neuen Entgel tgruppen zu hinterlegen 
(Tarifinfo der VKA 5/2009). Für die Überle itung in die neue S-Tabe lle wurde eine Be-
sitzstandsgarantie vereinbart. Es erfolgt keine Neueingruppier ung bzw. Neubewer-
tung der Tätigkeit. 97 Einige Besc häftigte, beispielsweise Erzieher/innen mit schwieri-
gen Tätigk eiten, können wählen, ob sie in  die neue S-Tabelle übergeleitet werden 
wollen. Für die Besc häftigten entfallen mit de r Überleitung alle nach den §§ 8 und 9  
TVÜ noch laufenden Bewährungs -, Fallgruppen- und Tätigk eitsaufstiege sowie lau-
fende Bewährungs- oder Tätigkeitszeiten für eine Vergütungsgruppenzulage. 

Sowohl aus Sicht der Arbeitgeber als auch der Gewerkschaft Ver.di entspricht das  
Ergebnis nicht den Idealvorstell ungen. Aus Sicht der k ommunalen Arbeitgeber stellt 
der Abschluss eine erhebliche finanzie lle Belastung d ar (etwa 500 bis 700  Millionen 
Euro jährlich) und ist  daher nic ht zufri edenstellend. In Abwägung gegen eventuell 
drohende zukünftige Streiks sei aber zuge stimmt worden. Die Kostenb elastungen 
würden je nach Arbeitgeber unter schiedlich sein, z um Beispi el in Abhängigkeit d a-
von, ob viele Alt- oder  Neu-Beschäftigte vorhanden s eien und welche Einric htungen 
es in der jeweiligen Komm une gebe (Tarifinfo der VKA 5/ 2009). Aus Sic ht Ver.dis  
wurden trotz der erfolgreichen Mobilisierung der Beschäftigten nicht alle Forderungen 
erreicht, das Ergebnis sei damit kein „Traumergebnis“. Dies zeigt sich auch in der mit 
55% recht geringen Z ustimmung der Ver.di-Mi tglieder zu dem Tarifergebnis, bei der  
GEW wurde eine Zustimmung von 84% erreic ht. Teils sei „nur“ das BAT-Niveau wie-
der hergestellt worden, was recht er hebliche Gehaltssteigerungen für neu einge-
stellte Beschäftigte erbrachte, allerdings  eher geringe für Altbeschäftigte. Der ange-
strebte „Dammbruch“ im System der Wert igkeiten durch eine generelle Eingruppie-

                                            

96  Nach Einschätzung ein es Gewerkschaftsvertreters „funktion iert“ die neu e S 14 allerdings 
in der Praxis nicht den (gewerksch aftlichen) Intentionen entsprechend, da sie von Arbeit-
geberseite sehr restriktiv ausgelegt werde. 

97  Aus diesem Grund wäre auch das mögliche, von Vertretern der Gewerkschaft Ver.di aller-
dings ohnehin für nicht in relevantem Ausmaß wahrscheinlich gehaltene Vorkommen ei-
ner „verdeckten Entgeltspanne“ nicht problematisch gewesen.  
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rung von Erzieher/innen in die Entgeltgruppe 9 wurde nicht erreicht. Allerdings sei ein 
Einstieg in die Aufwert ung erreicht wor den (an der weiter gearbeitet werden müsse) 
und auch eine tatsächliche Verbesserung für einige Beschäftigtengruppen,  so z.B.  
die Erzieher/innen mit besonders schwieri gen fachlic hen Tätigk eiten und Beschäf-
tigte in den Sozialen Diensten, die Grundr echtseingriffe vornehmen müssen. Auch 
die Ergebnisse beim Gesundheitsschut z werden von Ver. di pos itiv gesehen 
(Skrabs/Wegner 2010). 

Die Bedeutung des Abschlusses im Sozial- und Erziehungsdienst für die Auseinan-
dersetzung um eine neue Entgeltordnung 

Mit der Entgeltordnung für den Sozial- und  Erziehungsdienst wurden für einen aus-
gewählten Beschäftigtenkreis – wenn auch vorläufig – vorab neue Eingruppierungs -
bestimmungen verhandelt und vereinbart. Aus Si cht von Ver.di waren es eher güns-
tige Umstände, nur über den „e xklusiven Kreis“ der Sozi al- und Erziehungsberufe 
verhandeln zu müssen, und beispiels weise niedr ig bezahlte Tätigkeiten, die mit 1-
Euro-Jobbern konkurrierten und für die die gewerkschaftliche Durchsetzungsfähigkeit 
erheblich geringer wär e, ausblenden zu können (Ver.di-Vertreter). Ferner stellte der 
sich abzeic hnende und in m anchen Regionen schon  akute Fac hkräftemangel eine  
gute Voraussetzung für die Durc hsetzung der Forderungen dar. Es war als o für die 
Gewerkschaft Ver.di auch aus str ategischen Gründen günstig, mit dem Bere ich des 
Sozial- und Erziehungsdienstes in die Verhandlungen zur neuen Entgeltordnung ein-
zusteigen. Eine Strategie der weiteren sc heibchenweisen Verhandlung neuer Ein-
gruppierungsregelungen für einzelne, ak tuell durchsetzungsstarke Berufsgruppen 
erscheint nicht ausgeschlossen, wäre jedoch aus gewerkschaftlicher Perspektive  
keineswegs unproblematisch, da die Zers plitterung des öffentlichen Dienstes in un-
terschiedlich durchset zungsstarke Besc häftigtengruppen (zu be obachten beispiels-
weise beim Marburger Bund) auch mit negat iven Effekten für die Integration und So-
lidarität der Beschäftigten verbunden sein würde. Auch vor dem Hintergrund des ge-
werkschaftlichen Z iels, eine disk riminierungsfreie und überschau bare neue Entgelt-
ordnung zu schaffen, wäre ein solches Vorgehen eher kontraproduktiv. 

Auch aus Sicht der Arbeitgeber müss en nach Besc häftigtengruppen differenzierte  
Verhandlungen nicht positiv se in, da die Gefahr eines „ leap frogging“, also des sich 
gegenseitigen Überbietens der zeitlich versetzt verhandelnden Gruppen besteht. Aus 
Sicht der Gewerkschaft sollten die erreic hten Eingruppierungsr egelungen für den  
Sozial- und Erziehungsdienst dur chaus positive Ausstrahlungswirkungen auf andere 
Beschäftigtengruppen haben. Obwohl die rest liche noch zu verhandelnde Entgelt-
ordnung in den Verhandlungen zum Sozial- und Erziehungsdienst explizit keine Rolle 
spielte und der Abschluss formal keine pr äjudizierende Wirkung hat, ist dennoch da-
von ausz ugehen, das s die Vorst ellungen bei der T arifparteien zu r Neuregelung der 
Eingruppierungsbestimmungen im gesamten öffentlichen Dienst implizit mitdiskutiert 
wurden. Dafür spricht auch, dass die Ve rhandlungen zum allgemeinen Teil der Ent-
geltordnung mit denen im Sozial- und Erzi ehungsdienst parallel wieder aufgenom-
men wurden. Der Verhandlungs ausgang könnte Auswirkungen auf die weiteren Ver-
handlungen haben, etwa was das Niveau des Abschlusses (kein dauerhaftes Absen-
ken auf TVÜ-Niv eau) oder die Durchsetzbar keit von Funktions merkmalen für ein-
zelne Berufsgruppen (im Gegensatz zu trotz Tarifautomatik de facto lokal interpre-
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tierbaren unbestimmten Rechts begriffen und allgemeinen Eingruppierungsregelun-
gen) betrifft. Manche Gewerkschaftsvertre ter sehen den Kampf der Erzieher /innen in 
diesem Sinne als einen Stel lvertreterkampf. Auch k önnten andere Besc häftigten-
gruppen die Eingruppierung der Erzieher/-in zum Maßst ab ihrer eigenen F orderun-
gen machen. Für den Bereich der Krankenpfl egeberufe wird von Vertretern der Ge-
werkschaft Ver.di beispielsweise davon ausgegangen, dass für die dortigen Beschäf-
tigten die Eingruppier ung der Beschäftigt en des Sozial- und Erziehungsdienstes – 
ganz im Sinne des oben erwähnten „ leap frogging“ – zum „Maß der Dinge“ werden  
würde (Ver.di-Vertreter).  

Andererseits könnte jedoch zumindest aus strategischer Arbeitgebersicht argumen-
tiert werden, dass durch die Vor abverhandlungen im Bereich des Sozial- und Erzie-
hungsdienstes gewissermaßen „der Druck vom Kessel“ genommen werden konnte. 
Für den besonders kampfberei ten Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes wur-
den Zuges tändnisse gemacht, für andere, fü r sich genommen weniger durchset-
zungsstarke Beschäftigtengruppen besteht dieses Erfordernis nun jedoch nicht mehr. 
Auch mit Blick auf die gewerks chaftliche Seite wäre es denkbar, dass nun, da die 
gröbsten Ungerechtigkeiten des  TVöD bzw. TVÜ, die im Bereich der Erzieher/innen 
bestanden, beseitigt sind, etwa s weniger Druck in Bezug auf weitere Verhandlungen 
über neue Eingruppier ungsregelungen bestehen könnte. Jedenfalls dürfte ohne die 
kampfstarke Gruppe der Erzieher/innen die M obilisierungsfähigkeit von Ver.di nach-
lassen. Auch wenn in we iteren Verhandlungen über ei ne neue Entgeltordnung auch 
der Sozial-  und Erziehungsdiens t – dem v orläufigen Charakter der S-Tabelle ent-
sprechend – wieder reintegriert  wird, besteht aus gewerkschaftlicher Sicht somit die 
Gefahr, dass die Bereitschaft zum Arbeit skampf der Beschäftigten aus diesem Be-
reich aufgrund der zumindest partiell befri edigten Forderungen oder des aus deren 
Sicht offenbar enttäuschenden Ergebnisses  der Verhandlungen um ihre Eingruppie-
rung nachlässt. Während des zurückliegenden Arbeitskampfes wurde deutlic h, dass 
sich selbst  innerhalb des Sozial- und Er ziehungsdienstes der Bereich der Erzie-
her/innen wesentlich besser mobilisieren u nd in den Fokus der Medien und der öf-
fentlichen Meinung rücken ließ als der der Sozialpädagogen, für die jedoch eigentlich 
finanziell bedeutendere Forderungen durchgesetz t werden sollten. Organisationspo-
litisch bestand nach Einschätzung eines Vert reters der Gewerkschaft Ver.di die Ge-
fahr einer Spaltung des Soz ial- und Erziehungsbereichs und das Risiko, den Bereich 
der Sozialpädagogen, zu dem ohnehin eine gewiss e Dist anz bestehe und in dem  
wegen des  Tarifabschlusses von 1991 Enttäuschung der Gewerkschaft gegenüber  
vorherrsche, bei einem negativen Verha ndlungsergebnis dauer haft zu verlieren  
(Ver.di-Vertreter). Mit der neuen Entgeltordnung für den Soz ial- und Erziehungs-
dienst wurden nun vornehmlich (neu eingeste llte) Erzieherinnen sowie Sozialarbei-
ter/innen bzw. Sozialpädagogen /innen im Allgemeinen Sozi alen Dienst auf gewertet. 
Eine breitere Aufwertung alle r Beschäftigten blieb aus . Wie sich dies auf die Mitglie-
derentwicklung und die Ar beitskampfbereitschaft des Bereichs auswirken wir d, bleibt 
abzuwarten. 

Zusätzliche Relevanz gewannen die Verhan dlungen zwischen den Tarifparteien um  
die Entgelt regulierung in den Sozial- und Erziehungsd iensten, obgleich sie sich for-
mal nur auf den Bereich der kommunalen Be schäftigten im Sozial- und Erziehungs -
dienst bezogen, weil Ausstrahlungseffekte auf den Rest der Beschäftigten in diesem  
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Feld erwartet bzw. gewerksc haftlicherseits beabsichtigt waren (Ver.di-Vertreter). Ziel 
der Gewerkschaften war es, im Rahmen de r Kampagne zur Aufwertung des Sozial- 
und Erziehungsdienstes das ges amte Feld, ni cht nur den kommunalen Ber eich, zu  
beleuchten und mit der neuen Entgeltordnung einen Mindeststandard im Feld zu set-
zen, der auch die teils erheblich weniger zahlenden freien Träger erfassen sollte, und 
so die Standards des  öffentlichen Dienstes  (wieder) als Leitwährung zu etablieren  
(Ver.di-Vertreter).  

Auch in den Verhandlungen zu m Sozial- und Erziehungsdiens t zeigte sic h einmal 
mehr der grundsätzlic he Konf likt zwischen der Eingruppi erung über Funktionsmerk-
male, die teils mit dem Ziel angestrebt wir d, Bezahlungsniveaus  für bestimmte Be-
schäftigtengruppen halten zu können, teils aber  auch, um keine unrealistisc hen For-
derungen aufzustellen, die si ch unter Umständen durch die Anwendung der im 
Ver.di-Modell vorgesehenen Zusatzmerkmale ergeben würden, einerseits, und ande-
rerseits dem Vorhaben, eine diskriminierungsfreie Eingruppierung aller Tätigkeiten zu 
verwirklichen, indem  eine anforderungs bezogene Tätigkeitsbewertung unter Ver-
wendung neuer, ins besondere für typische Frauenberufe relev anter Eingruppie-
rungsmerkmale wie z .B. „Soziale Kompet enz“ angest rebt wird. Im Bereich des So-
zial- und Erziehungsdienstes wur de dieses Spannungsverhältnis zugunsten der Ver-
einbarung von Funktionsmerkmalen aufgelöst. Auch die Vereinbarung einer neuen,  
gesonderten S-Tabelle ist dem Ziel, ein n eues einheitliches und durchschaubares  
Eingruppierungssystem zu schaffen, nicht eben zuträglich. 

5.6 Realisierungschancen und Risiken einer neuen Entgeltordnung 

5.6.1 Hindernisse und Risiken  

Das Ziel, bis Ende des  Jahres 2006 eine ne ue Entgeltordnung zum TVöD zu verein-
baren, wurde bis auf die ge schilderten, wenn auch partie ll temporär angelegten Vor-
griffe nicht eingehalten. Nach wie vor ist di e Tarifreform im öffentlichen Dienst unvoll-
ständig. Vor dem Hintergrund der widersprüchlichen Zielvorstellungen der  Tarifpar-
teien und der vielfältigen Hindernisse und Risik en, di e einer solch grundlegenden  
Reform entgegenstehen, ist dies nicht völlig überraschend. 

Materielle Probleme 

Wie bereits ausgeführt scheinen die gestalt erischen Interessen, die die Tarif parteien 
mit der Reform der Eingruppier ungsregelungen verfo lgen und die teilweise sogar 
grundsätzlich konsensfähig zw ischen beiden sind, v on ihr en v erteilungspoltischen 
Zielen (Kostenneutralität oder -senkung auf  Arbeitgeberseite, Erhalt der Wer tebenen 
oder Aufwertung auf Seiten der Gewerkschaften) zunehm end überlagert zu werden.  
Diese Entwicklung wird durch die sich verschlechternde ökonomische Lage und den  
sich damit  verstärkenden finanziellen Dru ck auf den öffentliche n Sektor befördert. 
Eine Ver.di-Vertreterin beric htet, dass sich das „Projekt  Entgeltordnung“, mit dem 
große, positive Ziele wie das der Diskriminie rungsfreiheit verfolgt wurden, allmählich  
in einen Versuch wandele, „Sc hlimmeres“ zu verhindern. Diese Positionen der Tarif-
parteien ließen sich bereits in den Ver handlungen zum Sozial- und Erziehungsdienst  
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erkennen: die Gewer kschaften drängten auf die Ver einbarung von Funktionsmerk-
malen zum Erhalt von Wertebenen bz w. ei ne Aufwertung der durch den TVö D 
schlechter gestellten Beschäftigten, und au ch von Seiten der kommunalen Arbeitge-
ber schienen sich die Ver handlungen primär als Verte ilungskonflikt darzustellen,  
während andere Gestaltungsabsichten eher in den Hint ergrund traten. Die derzeitige 
Situation is t allerdings  für die Tarifparteien nicht in gl eichem Maße problematisch: 
Durch das geltende Übergangsrecht sowie die im Vorgriff auf eine neue Ent geltord-
nung bereits eingeführ te neue Entgeltgruppe 1 müssen derzeit die Gewerkschaften  
bzw. die Beschäftigten als die verteilungspolitischen Verlierer angesehen werden. 

Zu den gegensätzlic hen Vert eilungsinteressen der T arifparteien h inzu komm en mit 
Blick auf den (teils  widersprüchlichen) Arbeitsmarktbezug des  öffentlichen Dienstes  
weitere Anforderungen zur Auf- oder Abwe rtung bestimmter Beschäftigten- bzw. Be-
rufsgruppen, wenn der öffentliche Sektor be i der Nac hfrage nach Arbeitskräften so-
wie beim Angebot von Diens tleistungen konkurrenzfähig bl eiben bzw. werden will.  
Auch solc he Bedarf e scheinen aber im konk reten Fall hinter das Erfordernis der  
Kostenneutralität zurückgestellt zu werden, wie sich an der Ha ltung der Arbeitgeber-
seite im Konflikt um die neue Entgeltordnung im Sozi al- und Erziehungs bereich 
zeigte. Obwohl die Notwendigkeit der zu mindest ansatzweisen Aufwertung der So-
zial- und Erziehungs berufe vor dem Hintergrund eines sich abzeichn enden Fach-
kräftemangels gesehen wurde, standen fi nanzielle Restriktionen gegenüber eventu-
ellen gestalterischen Absichten im Vordergrund. 

Über die ( mehr oder weniger ex plizierten) Verteilungsziele der T arifparteien hinaus, 
muss bei einer Reform der Eingruppierung sbestimmungen allerdings auch noch be-
rücksichtigt werden, z u welchen nicht-intend ierten materiellen Eff ekten es durch die 
Einführung neuer Regelungen bei der prak tischen Umsetzung kommen kann. Wer-
den solche Effekte nicht hinreichend antiz ipiert und bei der Vereinbarung der neuen  
Eingruppierungsbestimmungen oder in flankierenden Bestimmungen zum Einfüh-
rungsprozess berücksichtigt, dann können die beabsichtigten Wirkungen in unbeab-
sichtigter Weise vers tärkt oder durch gege nläufige Effekte kompensiert wer den. Ein 
erstes Risiko könnte in der Modernisier ung von Tätigkeitsbestimmungen selbst lie-
gen. Der „moralische Verschleiß“ von Qualif ikationen durch deren allgem eine Ver-
breitung oder die Durchsetz ung höherer allgemeiner St andards blieb entgeltpolitisc h 
latent, da die Eingruppierung entlang der alten Tarifregeln erfolgte. Erst wenn neue  
Bestimmungen eingeführt und dabei eine s ystematische Überprüfung vorgenommen 
wird (Neueingruppierung), könnte sich die la tente Entwertung vo n Qualifikationen 
schlagartig manifestieren: 

„Der Vorteil des BAT war, dass es der  Standard von 1970 war in diesem F eld. 
Das heißt heute eigentlich, das s 90 Pr ozent (ihre Arbeit) nach dem alten 
Standard – zumindest bei uns im Haus – als schwierige Tätigkeit ausüben.  
Und wenn ich jetzt ei ne neue Entgeltordnung mache, wird es mindestens für 
die Neuen dann das Thema sein: Werden sie an der  gleichen Basis starten  
oder werden sie von der höheren Basis starten.“ (Personalrat) 

Hiervon könnten etwa wissens intensive technische Bereiche oder  sprachliche Kom-
petenzen betroffen sei n. Aus diesem Grund dürfte es sinnvoll sein, eventuel le neue 
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Eingruppierungsregelungen zunächs t in Pilotprojekten zu er proben, um ihre materi-
ellen Auswirkungen jenseits der damit intendierten Ver änderungen in etwa abschät-
zen zu können. Entsc härft werden könnte das Problem zumindest  aus Sicht  der Be-
schäftigten durch eine gute Übergangsrege lung, die eine Besitz standssicherung für 
in eine neue Entgelt ordnung übergeleitete Beschäftigte vorsieht. Fraglich ist aller-
dings, ob eine vollständige, tarifdynami sche Besitzstandssicherung aus Arbeitgeber-
sicht eine reelle Option darstellt. Von Seiten der Gewerkschaft wird sie angestrebt.  

Verdeckte Entgeltspanne 

Ein weiterer Faktor, der die materiellen Risiken einer Reform der Eingruppierungsre-
gelungen s chwer kalk ulierbar m acht, ist das  erläuterte Phänom en der „verdeckten 
Entgeltspanne“, d.h. mögliche Diskrepanzen  zwischen der Ent geltgruppe sowie (so-
weit vorhanden) einer zugehör igen Stellenbeschreibung auf  der einen Seite und der 
real ausgeübten Tätigkeit andererseits.  

Den Ausmaßen sowie den wahrscheinlich en Ausprägungsdifferenzen der „verdeck-
ten Entgelt spanne“ wird erwartungsgemäß  große Bedeutung für die Effekte der 
neuen Eingruppierungsbestimmungen zuk ommen, und sie stellt – sollte es nicht zu 
einer Regelüberleitung, sondern zu einer tatsächlic hen Neueingruppierung aller Be-
schäftigten kommen – möglicherweise das gr ößte Risiko der Einführung einer neuen 
Entgeltordnung dar, wie sic h am Beispiel  der ERA- Einführung in der Metall- und 
Elektroindustrie zeigte.98 Relevant sind dabei nicht nur eventuelle Einkommenseinbu-
ßen der Beschäftigten. Selbst wenn Besi tzstände gesichert sind, ist mit Problemen 
(„innere Kündigung“) oder Konfli kten zu rechnen, da die Be schäftigten, die zuvor hö-
her eingruppiert waren, ihre Arbeit und ihr e bisher erbrachte Leistung als entwertet 
und ihren Beitrag als  nicht anerkannt empfinden (Bahnmü ller/Schmidt 2007: 363; 
Bahnmüller/Schmidt 2009a: 124). Die Einfüh rung des ERA in der Metall- und Elekt-
roindustrie zeigte, dass die Bewertung des ERA und des ERA-Einführungsprozesses 
durch die Beschäftigten nicht nur eine Fr age der materiellen Interessen, sondern 
auch eine Frage der sozialen Anerkennung ist. Geld und Ei nkommen sind sowohl in 
der Sphäre der materiellen Interessen als auch in der Sphäre der Anerkennung hoch 
bedeutsam (Schmidt 2005). 

Allerdings ist eine solche Entgeltspanne, ihrem „verdeckten“ Charakter gemäß, ex 
ante nur unter Schwierigkeiten und nur partiell zu ermitteln. Soweit a) in einer Dienst-
stelle oder einem Fac hbereich verschiedene Stellenbeschreibungen und Eingruppie-
rungen für de facto gleichwertige Tätigkeiten vorkommen, dürfte dies für die Experten 
vor Ort noch relativ einfach zu erkennen se in. Größere Schwierigkeiten, nicht ge-
deckte Eingruppierungsunterschiede zu erkennen, dürften dann auftreten, wenn  
diese b) zwischen Berufsgruppen oder c) zwischen verschiede nen öffentlichen Ar-
beitgebern auftreten. Interkommunale Vergleic he sind schwierig,  können allerdings  
Hinweise auf Verdienstunterschiede zwischen Kommunen liefern. Die Bewertung von 
                                            

98  Auch im öffentlichen Dienst seien bei der Einf ührung neuer Eingruppierungsbestimmun-
gen für Techniker und Ingenieure 1991 ähnliche Erfahrungen gemacht worden, da vor der 
Reform faktisch gezahlte Entgelte, anders als von den Beschäftigten a ngenommen, nicht 
immer auch tarifvertraglich gedeckt gewesen seien (Ver.di-Vertreter). 



 

 

294

Verdienstunterschieden im Berufsgruppenvergleich ist hingegen kaum ohne einen 
detaillierten Vergleich so wohl der Tarifbestimmungen als auch der praktischen, rea-
len T ätigkeiten, d.h. eigentlich k aum ohne die Durchführung zu mindest exemplari-
scher Eingruppierungen möglic h. Die Schwierigkeiten zur Ermittl ung einer verdeck -
ten Entgeltspanne dür ften allerdings gerade dann groß sein, wenn letztere weit ver-
breitet ist – dann hilft auch kein interko mmunaler Vergleich mehr, sondern lediglic h 
eine Überprüfung der Eingruppierungen selbst. Realit ätsnah angelegte Überprüfun-
gen der bisherigen Eingruppie rungspraxis könnten deshalb neb en Pilotstudien zur 
Wirkung der neuen Regeln ein en wichtigen Schritt zur Vo rbereitung auf  die neue 
Entgeltordnung darstellen. Erste Hinweise auf das Vorkommen in der Fläche und  
mögliche Ausmaße einer so lchen verdeckten Entgeltspanne liefert (neben einzelnen 
Hinweisen aus unseren Fallstudien) unser e Personalrätebefragung. Zunächst einmal 
sieht die gr oße Mehrheit der  befragten Pers onalräte Unterschiede in der Au slegung 
der Eingruppierungs bestimmungen zwisc hen verschiedenen k ommunalen Arbeitge-
bern. Zwei Drittel (66%) sind dabei der Meinung, es  gebe höhere und niedrigere Ein-
gruppierungsniveaus, ein weiter es knappes Drittel (32%) sieht Unterschiede im Ein-
zelfall, während sich das Niveau generell ni cht unterscheide. Was die Höhe dies er 
Unterschiede angeht, so gehen immerhin 59% der Personalräte davon aus, dass 
eine Abweichung von im Schnitt einer Entgel tgruppe in etwa hinkommen könnte, 
weitere 25% sehen Abweic hungen, die zwar relevant, jedoch geringer als eine Ent-
geltgruppe sind. Dies e Zahlen liefern z unächst nur Hinwiese darauf, dass es Ein-
gruppierungsunterschiede zwischen den Kommunen gibt, es ist jedoch noc h nichts  
darüber ausgesagt, ob diese durch unterschie dliche Organisationsst rukturen zu er-
klären sind, oder ob tatsächlich gleic he Tätigkeiten in unter schiedlichen Kommunen 
unterschiedlich vergütet werden. Allerdings sehen etlic he Personalräte nicht nur Un-
terschiede in der Eingruppierung zwisc hen den Kommunen, sondern ein Fünftel von 
ihnen auch „große Diskrepanzen“ und 80% „ vereinzelte Diskrepanzen“ zwischen der 
Eingruppierung der Beschäftigt en und den von ihnen tatsächlich verrichteten Tätig-
keiten, also insofern eine Abweichung v on den tarifvertraglichen Eingruppier ungsbe-
stimmungen als die offiziell, nach Papier lage ausz uübende Tätigkeit nic ht der tat-
sächlich ausgeübten und informell auszuübenden Tätigkeit entspricht.  

Auf die Fr age, ob es  relevante Abweichun gen im Eingruppierungsniveau z wischen 
den tarifvertraglichen Mindestbedingungen und der tat sächlichen Praxis gebe, ant-
worten 29% der Personalräte, dass solche  Abweichungen zwar relevant, vom Aus-
maß her im Schnitt aller Beschäftigten jedoch  geringer als eine Entgeltgruppe seien. 
Immerhin 8% der Personalräte sind j edoch der Meinung, dass Abweichungen von  
etwa einer Entgeltgruppe im Schnitt a ller Beschäftigten durchaus  hinkommen könn-
ten. Mehrheitlich geben die Personalräte mit 61% allerdings auch auf diese Frage an, 
dass solche Abweichungen eher selten seien.  Allerdings nehmen wir an, dass das  
Ausmaß der Abweichung von den Tarifregeln aus zwei Gründen unterschätzt sein 
könnte: Erstens zeigt sich in Interviews , dass manche Personalräte in dies er Frage 
nur begrenzt urteilsfähig waren, da man sich  im betrieblichen Al ltag bei Eingruppie-
rungen doch eher an bereits v orhandenen Beis pielfällen orientiert (vgl. Tab. 59).  
Zweitens gibt es weder ein ausgeprägtes Interesse von Personalräten, noch ent-
spricht es dem Selbstverständnis derselben, gute Eingruppierung als möglicherweise 
nicht tarifvertraglich gedeckt zu betrachten.  In manchen Interviews wurde diesbezüg-
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lich jedoch von aus geprägten Abweichungen berichtet, was auch ein gewerk schaftli-
cher Experte bestätigt. Eine s olche „v erdeckte Ent geltspanne“ scheint demnach 
selbst in stark verschuldeten Kommunen vorzukommen. 

Tab. 59: Orientierung bei neuen Eingruppierungen 
(Personalrätebefragung, Mehrfachnennungen in Prozent, Angabe 
„wichtig“) 
„Woran orientiert sich bei Ihnen der Arbeitgeber (der Personalrat) gewöhnlich 
bei der Eingruppierung neuer Beschäftigter?“ 

 Arbeitgeber Personalrat 

an der Stellenbeschreibung 75 97 

an anderen Beschäftigten mit gleichen/ähnlichen 
Aufgaben 56 83  

an der vorhandenen Eingruppierung der 
Vorgänger/innen 52 74  

am Text des Tarifvertrages 45 76 

so gut es geht nach unten 38 0,4 

vergleichbaren Fällen bei anderen kommunalen 
Arbeitgebern 16 41 

an der Eingruppierung, die der neue Beschäftigte 
früher hatte 11 16  

am Arbeitsmarkt 6 5 

so gut es geht nach oben 3 56 
Auf Basis einer 3er-Skala von 1= „wichtig“, 2 = „weniger wichtig“ bis 3 = „unwichtig“ 

Aus Beschäftigtensicht besteht allerdings im Falle des Auftretens einer „verdeckten 
Entgeltspanne“ das Risiko, dass eine umfassende Neueingruppierung ausgeprägtere 
Veränderungen nach sich zieht, als es  die Veränderungen der neuen gegenüber den 
alten Eingruppierungs regeln versprechen würden, und unerwartete Verteilungsef-
fekte auslöst. Nicht zuletzt wäre eine Absenkung des kollektiven Entgeltniveaus nicht 
auszuschließen. Dur ch die F ortschreibung und Ergänzung der Besitzstandssiche-
rungen der  TVöD-Einführung könnte dem für die aktuell Beschäftigten Rechnung 
getragen werden. Ver mittelt über Fluktuatio n würden dann allerdings die Ef fekte für 
das Entgeltniveau wir ksam. Aller Wahrschei nlichkeit nach würde vor dem  Hinter-
grund knapper kommunaler Kassen auc h eine eher restriktive Neubewertung der 
jeweiligen Stellen vorgenommen werden. 
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Durchsetzungsmacht und organisationspolitische Interessen  

Neben den Konflikten, die sich aufgrund der unterschiedlichen (Verteilungs-)Ziele der 
Tarifparteien bezüglic h der neuen Eing ruppierungsbestimmungen selbst ergeben, 
war und ist der Verhandlungsprozess (wie bereits erläutert) auch immer wieder durch 
andere Konflikte zwischen Ar beitgebern und Gewerkschaft en überlagert. Aus ge 
werkschaftlicher Sicht stellt  sich das Problem, dass di e Entgeltordnung s elbst kaum 
ein geeignetes Thema ist, um Interessen gg f. auch im Konflikt durchzusetzen. Große 
Teile der Beschäftigten des Kommunalbereiches, gerade in  den Kernverwaltungen, 
sind nac h Einschätzung eines Ver.di-Vertr eters nicht darauf vorbereitet, eine ggf. 
harte Auseinandersetzung um neue Eingr uppierungsbestimmungen z u führen. 
Schon im Teilbereich der Sozi al- und Erziehungsberufe stellte es sich zunächst nicht 
einfach dar , die Beschäftigten für ein abs traktes Thema wie neue Eingruppierungs-
regelungen zu mobilisier en. Im Laufe der Auseina ndersetzungen jedoch wur den der 
Wert der Arbeit selbst  und ihre gesell schaftliche Anerkennung da s zentrale  Thema 
des Tarifkonfliktes und die Streikbereit schaft der Beschäftigten sowie die Resonanz  
der Öffentlichkeit war en aus ge werkschaftlicher Sicht sehr posit iv und der  Verlauf  
des Arbeitskampfes erfolgreich (auch wenn sich die Zufriedenheit der Beschäftigten 
mit dem Resultat letz tlich in Grenzen hiel t). Auch für andere Be reiche wie beispiels-
weise den der Pflege wird es von Gewerksc haftsvertretern durchaus für möglic h ge-
halten, die neue Entgeltordnung zu einem mobilisierungsfähigen Thema zu machen, 
wenn klar würde, das s dabei um  den Wert der Arbeit jedes einzelnen Beschäftigten 
gestritten werde. Gerade wenn  dies gelänge, wäre jedoc h auch die Gefahr sehr 
groß, dass die Ergebnisse der Auseinander setzung Enttäuschung auslösen, wie sie  
auch im Sozial- und Erziehungs dienst an der  sehr niedrigen Zustimmung zu dem 
Verhandlungsergebnis zu sehen war. Die se Enttäuschung könn te unter Umständen 
in eine Fr ustration gegenüber der Gewerksc haft umschlagen, wie es in Ansätzen  
offenbar bereits nach dem Tarifvertrags abschluss von 1991 bei der Gruppe der So-
zialpädagogen zu beobachten war (Ver.di-Ve rtreter), obwohl sich Unzufriedenheit  
der Beschäftigten mit einem Tarifabschluss  nicht z wingend in ge ringerer Mobilisie-
rungsfähigkeit äußern muss, wie das Beispiel ERA zeigt (Kuhlmann/Schmidt 2011). 

Schlechte Haushaltslage der Kommunen 

Eine der entscheidenden Rahm enbedingungen für Verhandlungen um eine neue 
Entgeltordnung dürfte die dramatische L age der kom munalen Haushalte s ein, wie 
sich auch schon bei den Verhandlungen im  Sozial- und Erziehungsdienst zeigte.  
Nach den Ergebniss en der Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes  
NRW (StGB NRW) befinden sic h die Städte und Gemeinden NRWs in de r schwie-
rigsten Finanzsituation se it Bestehen der Bundesrepublik . Wegen der wegbrechen-
den Steuereinnahmen und steigenden Ausgaben vor allem im Sozialbereich können 
in dies em Jahr noch nicht einm al fünf  Prozent der Mitgliedskommunen des StGB 
NRW ohne Abbau von Eigenkap ital ihren Haushalt aus gleichen. 143 der 359 Mit-
gliedskommunen müssen ein Haushaltssic herungskonzept aufstellen, 115 Kommu-
nen unterfallen gar dem Nothaushaltsrecht, das heißt  ihr Haushaltssicherungskon-
zept wurde von der Kommunalaufsicht nicht genehmigt, da sie auch auf mittlere Sicht 
keinen Haushaltsaus gleich erreichen kö nnen (Städte- und Gemeindebund Nord-
rhein-Westfalen 2010). Weitere Daten zur finanziellen Situation des Staates und der 
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Kommunen im Besonderen hab en wir bereits eingangs dargelegt . Diese finanziellen 
Rahmungen einmal gegeben, sc heint der Arbeitgeberseite wenig entgeltpolitischer  
Spielraum zu verbleiben. Eine ambitioni erte neue Entgeltordnung wäre somit mit 
großen Hindernissen konfrontiert. 

5.6.2 Lösungen und Auswege 

Trotz der zahlreichen besch riebenen Probleme und Risiken bieten sich jens eits des 
vollständigen Verzichts auf eine Refo rm der Eingruppierungs bestimmungen ver-
schiedene Auswege aus den Zieldilemmata an. 

Partiallösungen 

Das s ich z unächst abzeichnende Muster  in den Refor mbemühungen der T arifpar-
teien im Bereich des Bundes und der Kommunen könnte als „Aufschub und Partiallö-
sung“ bezeichnet werden: Zwar werden di e generell mit einer neuen Entgelt ordnung 
verfolgten Ziele nic ht aufgegeben, doch immer wieder aufgesc hoben, während zu-
gleich akut  drängende Fragen „im Vorgriff“ (auf eine allerdings möglicherweise nie  
stattfindende Vereinbarung einer neuen umfassenden Entgeltordnung) behandelt 
werden. So wurden für den Bereich des  Sozial- und Erziehungs dienstes – wenn 
auch nur vorläufig – gesondert neue Eingruppierungsregelungen bzw. eine eigene S-
Tabelle vereinbart, und bereits 2006 spezielle  Entgeltgruppen für (Fach-)Ärzte im 
TVöD festgelegt (die auch im Kontext der  Aktivitäten des Marburger Bunde s zu se-
hen sind), um diese aufzuwer ten. Einige Gewerkschaftsve rtreter halten es  durchaus 
für denkbar, dass weitere Berufsgruppen, f ür die sowohl Gewerkschaften als auch 
Arbeitgeber einen Neuregelun gsbedarf sehen, ausgewählt werden und weitere spe-
zielle Eingr uppierungsregelungen im Vorgriff auf eine ne ue Entgeltordnung verein-
bart werden. Wie sich beim Sozial- und Erzi ehungsdienst zeigte, ist in unterschiedli-
chen Bereichen und bei unterschiedlic hen Berufsgruppen der Neuregelungsbedarf 
unterschiedlich hoch. Dies kann einerse its aufgrund eines bes onderen Aufwertungs-
bedarfs (der unterschiedlich begründet sein kann) der Fall sein, andererseits aber 
auch aufgrund technologischen, organisatorischen und wissensc haftlichen Wandels, 
der zur Neuentstehung von Beru fsbildern geführt hat, di e ohne neue Entgelt ordnung 
ungeregelt bleiben würden. Dieser Weg hat selbstverständlich den Nachteil, dass die 
Chance zur Herstellung systematischer, ger echterer und diskriminierungs armer Ent-
geltstrukturen schwindet. Auch in der Vergangenheit wurden für  einzelne Gruppen, 
bei denen beis pielsweise ein Fachkrä ftemangel bestand, gesonderte Eingruppie-
rungsregelungen v erhandelt. Di e dadurch unsystematisch gewachsenen Entgeltre-
gelungen im öffentlichen Dienst sollten – dem Anspruch nach – eigentlich durch eine 
neue Entgeltordnung überschaubarer, nachvollz iehbarer und diskriminierungsfreier  
gemacht werden. Diese Ziel e würden durch weitere Partiallösungen weitgehend auf-
gegeben. Weiterhin spielt auch bei dies em Vorgehen das The ma Kostenneutralität  
eine Rolle. Durch die Aufwertung zuminde st der neu eingestellten  Beschäftigten im 
Sozial- und Erziehungsdienst könnte sich daher der materielle Spielraum für eventu-
ell noc h folgende Ref ormen bereits weiter  verengt haben (Vertret er der DBB-Tari-
funion). Weniger dur chsetzungsstarke und/ oder aufgrund ihrer Arbeitsmarktposition 
benachteiligte Beschäftigtengruppen hätten das  Nachsehen. Aus  gewerkschaftlicher 
Sicht ergäbe sich ein Problem der Entsolid arisierung und Zersplitterung der Beschäf-
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tigten. Auch aus Arbeitgebersic ht könnten jedoch problematisc he Effekte im Sinne  
eines leap frogging eintreten. Darüber hinaus könnten mit der Vorabverhandlung des 
Sozial- und Erziehungsdienstes,  wie darge legt, einerseits der dringendst e Hand-
lungsbedarf befriedigt, andererseits aber auc h die Gestaltungsmöglichkeiten der 
Gewerkschaft verkleinert worden sein. 

Allerdings böte eine Strategi e der Partialverhandlungen für beide Seiten den Vorteil,  
stets aufs Neue nur Reformen mit einem  überschaubaren und begrenzten Risiko zu 
verhandeln. Irgendwann könnten verbleibende Aktualis ierungsnotwendigkeiten (z.B. 
der Wegfall überholter Tätigkeitsbezeichnun gen und d ie formale Einpassung in die  
§§ 12 und 13 TVöD)  dann im Sinne einer späten, aufgeschobenen Minimallösung 
erfolgen, um zu einem Abschluss zu kommen.  Weitgehend hätte sich in diesem Fall 
jedoch die neue Entgeltordnung in diverse Vo rgriffe aufgelöst, deren Beitrag zur Er-
reichung der proklamierten Ziele zweifelsfrei suboptimal sein dürfte.  

Minimallösung 

Einer Minimallösung im Sinne einer Um setzung benötigter  Aktualisierung (z.B . 
Wegfall überholter Tätigkeiten, partiell ve ränderte Terminologie, formale Integration  
von Arbeit er- und Angestelltentätigkeiten und eventuell leichte T abellenkorrekturen) 
müssen selbstverständlich nicht zwingend we itere Vorgriffe wie der im Bereich des  
Sozial- und Erziehungsdienstes v orausgehen. Ein solcher Weg zeichnet sic h offen-
bar, wenn auch langs amer als geplant und obwohl d as Ziel e iner grundsätzlichen  
Neugestaltung nicht aufgegeben wird,  im Bereich der TdL ab. In der Tarifeinigung  
zwischen TdL und Gewerkschaften vom 1. März 2009 wurde die Vereinbarung ge-
troffen, unmittelbar nach den Sommerf erien Verhandlungen übe r eine Entgeltord-
nung inklusive des Bereichs der bis dato ta riflich nicht geregelten Eingruppierung der 
Lehrer/innen aufzunehmen. Es  wurde festgelegt, dass di e bis herigen Eingruppie-
rungsgrundsätze, die redaktionell zu be reinigenden Fallgruppen des  allgemeinen  
Teils der Anlage 1a z um BAT und zu entwic kelnde Funktionsmerkmale (aus den zu-
sätzlichen Tätigkeitsmerkmalen für Angeste llte, ink lusive der Anlage 1b zu m BAT,  
und den Eingruppierungsmerkma len der Ar beiter) die Ent geltordnung zum T V-L bil-
den sollen, welche „alsbald in Kr aft zu setzen“ sei (Tarifeinigung Länder). Zusätzlich 
soll ein gesondert zu vereinbarendes Mode ll in ausgewählten Verwaltungen erprobt 
werden. Anderthalb Jahre nach Inkrafttre ten des ges onderten Modells werden die 
Tarifparteien der Vereinbarung nach di e Geeignetheit und die Auswirkungen des 
geltenden sowie erpr obten Mode lls prüfen.  Trotz des pr agmatischen Ansatzes, zu-
nächst die bestehenden Vorsc hriften lediglic h zu aktualisieren und als Entgeltord-
nung in Kraft zu setzen, wurde also das grundsätzliche Vorhaben einer umfassende-
ren Reform nicht aufgegeben. Die Verhandl ungen zwischen Gewerkschaften und 
Ländern begannen im September 2009 und sollten ursprünglich bereits im Dezember 
2009 zum Abschluss gebracht werden. Man einigte sich darauf, die §§ 22 und 23 des 
BAT als §§ 12 und 13 TV-L weit gehend zu übernehmen (Ver.di 2009b). Obwohl die 
Verhandlungen von beiden Se iten als konstruktiv angesehen wurden und auf  beiden 
Seiten ein ehrliches I nteresse an einer schnellen Einigung bestanden hatte, blieben 
einige Konfliktpunkte bestehen.  Neben der  Eingruppierung der Lehrer, die bisher 
aufgrund einseitiger Arbeitgebe rrichtlinien erfolgte, bestand wie bei Bund und Kom-
munen auch im Bereich der Län der der Hauptkonflikt in der  Frage nach der  Abbil-
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dung ehemaliger Aufstiege in den Entgeltgruppen 2 bis  8 in einer neuen Ent geltord-
nung. Die Arbeitgeber waren ber eit, die ein- bis dreij ährigen Aufstiege mit abzubil-
den, von gewerkschaftlicher Seite wird es aber als unbedingt erforderlich angesehen, 
alle Aufstiege einzubeziehen, um eine Absenkung des Niveaus einer neuen Entgelt-
ordnung gegenüber dem BAT zu verhinder n. Der TdL wurde in diesem Zusammen-
hang von gewerkschaftlicher  Seite aus vor geworfen, sie spiele auf Zeit, weil s ie mit  
jeder Neueinstellung nach TVÜ-Länder Geld spare und darauf baue, dass sich mit 
längerer Dauer des Status quo auch die normative Kra ft des Faktischen erhöhe 
(GEW 2009). Im Dezember 2009 gerieten die Verhandlungen ins Stocken und wur-
den schließlich durch Ver.di abgebrochen,  obwohl ein Ergebnis  nach Meinung der  
TdL zum Greifen nah gewesen sei (T arifgemeinschaft deutscher Länd er 2009). 
Weitere Verhandlungstermine wurden für Febr uar 2010 vereinbart, wo jedoch ge-
meinsam mit der TdL festgestellt wurde, dass noch die Möglic hkeiten der  Zusam-
menführung der Merkmale für Arbeiter und Angestellte sowie die Berücksichtigung 
neuerer beruflicher Entwickl ungen zu klären seien und sich größerer Modernisie-
rungsbedarf als ursprünglic h angenommen gezei gt habe. Daher so llen „die zur Vor-
bereitung der Weiterführung der Verhandlungen notwendigen Sachverhaltsaufklä-
rungen“ in der zweiten Jahreshälfte 2010 stattfinden, bis dahin werden keine weite-
ren Verhandlungen gef ührt (Ver.di 2010b). Auch eine kl eine Lösung konnte also im 
Bereich der Länder nicht wie avisiert zügi g vereinbart werden,  ist aber weiterhin  
geplant.  

Ein solches pragmatisches Vorgehen wie im  Bereic h der Länder könnte auch ein  
mögliches Szenario für die Entwicklung einer Entgelt ordnung im Bereich der Kom-
munen und des Bundes darstellen. Das Ri siko, das mit einer Reform der Tarifbe-
stimmungen einhergeht, wächst mit dem Au smaß an Veränderungen.  Je tiefgreifen-
der die bis her bekannte Terminologie verä ndert wird, desto risikoreicher wird eine  
Reform. Ein neues Eingruppierungssystem  enthält – zumindest nach dem Modell 
Ver.dis – noch nicht ausgeklagte Bestimm ungen (Ver .di-Vertreter), eine Auslegung 
durch die Gerichte in einem von den Akteur en selbst nicht intendierten Sinne ist so-
mit nicht ausgeschlos sen. Auch für die Beschäftigten und kommunalen Arbeitgeber 
besteht Rechtsunsicherheit. Auch dies kann  aus Sich t der Tarifparteien als  ein Ar-
gument für eine „kleine Lös ung“ angesehen werden. Ein weiteres, ganz pragmati-
sches Argument, das gegen eine umfassende Reform spricht bzw. eine solc he 
schwieriger macht, ist, dass weder die Ar beitgeber noch die Gewerkschaften über  
zusätzliche Kräfte zur Entwicklung eine r neuen Entgeltordnung v erfügen. Auf Seiten  
Ver.dis gibt es einen „Arbeitsstab Entgel tordnung“, deren Mitglieder für die Arbeit 
darin teilweise von ihren s onstigen Verpflichtungen freigestellt sind. Darüber hinaus  
muss die gesamte Organisation in die En twicklung einer neuen Entgeltordnu ng ein-
gebunden werden, beisp ielswiese bei der Entwick lung der Funktions merkmale 
(Ver.di-Vertreter). Allein rein organi satorisch bedeutet  die Entwicklung e ines ganz 
neuen Konzeptes also einen großen Aufwand. 

Je dürftiger eine Minimallösung ausfiele, desto näher käme sie jedoch eine m Schei-
tern der Reform. Doch selbst eine ausgesprochen minimalistische Lösung würde sich 
politisch erheblich von einem  erklärten Scheitern unterscheiden. Die Tarifparteien 
würden ihr Gesicht wahren und ihre Reformfähi gkeit unter Beweis stellen, die indust-
riellen Beziehungen im öff entlichen Dienst wären weniger belas tet und auch in der 
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öffentlichen Wahrnehmung wäre im Gegensatz zu einem tatsächlichen Scheitern der 
Reform ein weniger großer Imageschaden anger ichtet. Eine „kleine Lösung“ , die nur 
minimale Veränderungen brächt e, käme damit eher einer s ymbolischen als  einer  
faktischen Modernisierung gleich. Best andsschutz und Erhalt der Wertebenen käme 
vor Diskriminierungsfreiheit, und Kostenneut ralität bzw. -senkung stünde vor Moder-
nisierung und Qualität ssteigerung. Gleichwohl wäre damit zu rechnen, dass die  
Funktionalität des F lächentarifvertrages bei  einer Minimallösung zunehmend beein-
trächtigt würde. Zwar dürfte – anders als  im  Privatsektor (vgl. z.B. Artus 2001; 
Bahnmüller/Bispinck 1995; B ahnmüller et al. 2010) – die Erosion der Tarifvertrags-
bindung in  der Fläch e derzeit – trotz CDU/ FDP-Regierung – nicht ernsthaft fort-
schreiten (erinnert sei hier jedoc h an die Kr ise des Flächentarifvertrages insbeson-
dere bei den Ländern in der Vorphase des TVöD- bzw. TV-L-Abschlusses) und durch 
die Tarifautomatik bzw. die starke Verrechtlichung der Eingruppierung im öffentlichen 
Dienst auch die „innere Erosion“ (vgl. et wa Bispinck/Schulten 2003 u. 2005) äußer-
lich betrac htet in Schach gehalten bleiben, doch die Funktionalität (d.h. die Ord-
nungsfunktion, die Funktion für die Persona lführung etc.) würde immer mehr schwin-
den und eine spontane Implosion eines hinsichtlich m ancher seiner Funktionen dys-
funktional gewordenen Fläc hentarifvertrages aus nicht igem oder politisch gewolltem 
Anlass zu einem späteren Zeitpunkt w ahrscheinlicher. Zuges pitzt formuliert: Eine 
Minimallösung würde zwar zunächst zur Rettung der Verbände nützen, auf Dauer 
jedoch wenig zur Rettung des Flächentarifvertrages beitragen. 

Regelung zur Finanzierung 

Da der Verteilungsk onflikt zwischen den Ta rifparteien auch die Umsetzung der Ge-
staltungsziele durchtränkt und erschwert, könnte die Vereinbarung neuer Eingruppie-
rungsregelungen durch eine partielle Entkopplung von Gestaltungs- und Verteilungs-
fragen begünstigt werden. Jenseits denkbarer Partial- oder Minimallösungen könnten 
Einführungs- und Übergangsbe stimmungen, die eine finanzielle Absicher ung für 
beide Seit en sowie eine zeitliche Streckung des Einf ührungsprozesses beinhalten, 
den Umgang mit den Zieldilemmata erheblich erleichtern und die Reformbereitschaft 
der Tarifparteien innerhalb eines zuvor gesondert vereinbarten Rahmens befördern. 

Beispiele für solche Vorgehensweisen finden sich etwa bei der Einführung der ERA-
Tarifverträge in der Metall- und Elektroin dustrie. Für die ERA-Einführung wurde ne-
ben einer (allerdings nur in Niedersachsen vollständig tarifdynamischen) individuellen 
Besitzstandssicherung für die Beschäfti gten die Sicherung der bisherigen betriebli-
chen Entgeltsumme für fünf Jahre und ei ne kostenneutrale Einf ührung auch für di e 
Arbeitgeber vereinbar t. Die erwarteten M ehrkosten von 2,79% wurden im Rahmen  
normaler Lohn- und Gehaltstarifrunden dur ch vereinbarte Entgeltsteigerungen vorfi-
nanziert, die teilweise nicht ausbezahlt, sondern in einem sogenannten betrieblichen 
ERA-Anpassungsfonds thesauriert wurden. Sollte ERA gl eichwohl teurer werden als  
prognostiziert, konnten die Arbeitgeber dies zudem dur ch Kürzungen an anderer  
Stelle wieder ausgleic hen. Die Regelungen zur Kostenneutralität so llten den Vertei-
lungskonflikt zwischen K apital und Arbeit  ausklammern, was jedoch nur  sehr be-
grenzt gelang (Bahnmüller/Schmidt 2009a: 120). 
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Über das (arbeitgeber seitige) Streben nach Kostenneutralität hinaus ist ein  Modell 
zur Finanz ierung der  Reform der Eingrup pierungsbestimmungen im öffentlichen 
Dienst nach Auskunft von Ver.di-Vertretern zumindest im Vorfeld der Verhandlungen 
noch nicht diskutiert worden. Selbstverständ lich ließ en sich die finanziellen Risiken 
einer neuen Entgeltor dnung für die vorh andenen Beschäftigten am  sichersten durch 
eine Regelüberleitung, also eine Ü berführung ohne systemati sche Neueingruppie-
rung vermeiden, da in einem solc hen Fall nur vertraglich intendierte Auf- und Abwer-
tungen eintreten würden. Ein solches Vorge hen, wie es auch bei der Einführung des  
TV-V praktiziert wurde, wird von Gewerkschaftsseite angestrebt. Die Erfahrungen mit 
der „verdeckten Entgeltspanne“  bei der ERA-Einführung und den zum T eil hohen 
Unzufriedenheiten und Konflik ten sprechen in jedem Fa ll dafür, dass jenseits 
individueller Besitzstandssicherung auch eine langfristi ge oder dauerhafte kollektiv e 
Absicherung des Entgeltniveaus verei nbart werden sollte. Die Versuchung, anläss-
lich der Neugestaltung der Eingruppierungsbestimmungen die öffentlichen Haushalte 
zu sanieren, dürfte in nächster Zeit angesic hts der Folgen der Finanzmarktkrise bzw. 
der Krise des Finanz marktkapitalismus für di e öffentlichen Haus halte nicht zu unter-
schätzen s ein. Erschwert werden Überl egungen bezüglich der eventuellen Verein-
barung eines Rahmens zur finanziellen Absicherung einer Entgeltreform offenbar da-
durch, dass es nach Auskunft von Gewerkscha ftsvertretern Schwierigkeiten bereitet, 
die genauen Kosten zu schät zen, die bestimmte Veränderungen der  Eingrup-
pierungsregelungen erzeugen wü rden, da die Personalkosten der Kommunen unter  
anderem auch wegen der unterschiedlichen im öffentlichen Dienst vorkommenden 
(Re-) Finanzierungsstrukturen schwer zu überblicken seien (Ver.di-Vertreter).99 

New Deal 

Die bisher aufgezeigten Varianten des Umgangs mit den bestehenden Zieldilemmata 
sind abstrakt betrachtet lediglic h Maßnahmen zur Abmilderung des  Problems durch  
eine Begrenzung der Veränderung selbs t, die Eindämmung der Kosten- und Ver-
dienstrisiken oder die zeitliche St reckung von finanziellen Auswirkungen. Es könnte 
auch gesagt werden, dass es dabei um ein „Kleinarbeiten der Widersprüche“ geht. 
Einen ganz anderen Ansatz würde die Einbe ttung in eine „große Lösung“ dar stellen, 
gewissermaßen eine Art „New Deal öffentlic her Sektor“, in dem die Entgeltreform in 
eine Aufwertung des öffentlic hen Dienstes eingebettet wür de, indem eine Realloka-
tion von Ressourcen zugunsten des öffentli chen Sekt ors erfolgte, mit dem eigentli-
chen Ziel der Infrastrukturverbesserung und des Ausbaus der Binnennachfrage. 
Während die Krise des „Finanzmarktkapitalism us“ zwar einerseits die Situation der 
öffentlichen Haushalte verschlechtert, k önnte das G 20-Ziel ausgeglichener Han-

                                            

99 Nach Auskunft von Vert retern der DBB-Tarifunion könnten nur die Arbeitgeber die finan-
ziellen Auswirkungen abschätzen, da sie über Daten zum Personalbestand verfügten. Die 
Gewerkschaftsseite habe diese Daten nicht, kö nne aber diesbezügliche Schätzungen an-
stellen (Vert reter der DBB-Tarifunion). Innerhalb Ver.dis gebe es ein en „Rechner“, mit 
dem daran gearbeitet werde, die Kosteneffekte einer neuen Entgeltordnung zu bestimmen 
(Ver.di-Vertreter). Überlegungen, die Auswirkungen neuer Entgeltordnungsmodelle in ei-
nigen Kommunen und beim Bund zu testen, seien zu Beginn der Ref orm angestellt wor-
den, wurden dann jedoch wieder verworfen, auch weil der TVöD „mit  der ganz heißen 
Nadel gemacht“ worden sei, so ein Vertreter der DBB-Tarifunion. 
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delsbilanzen dazu führen, dass eine Gewic htsverschiebung weg von der Exportori-
entierung notwendig wird. Eine M odifikation des Akkumulationsregimes unter stärke-
rer Beachtung öffentlicher Aufgaben wäre ein möglic her Weg z ur Umsetzung. Nun  
steht das Programm der gewähl ten Regierungskoalition, insbesondere der FDP, ei-
nem solchen Regimewechsel zwar entgegen, doch inter nationaler und ggf. europäi-
scher Einfluss hat schon manches entgegen der Programmatik ermöglicht (allerdings 
geht auch der Druck durch die Europäisc he Union derzeit noch immer in di e umge-
kehrte Richtung). Wenn hinreic hende Unterstützung durch gewerkschaftlichen Druck 
erfolgt, dann könnten jedoch möglic herweise vor dem Hintergrund einer internatio-
nalen Neuorientierung zumindest erste Schr itte erfolgen, die  eine begrenzt e funktio-
nale Aufwertung und Modernisierung des öffentlichen Sektors ermöglichen und dabei 
die Zieldilemmata von Verhandlungen zu einer neuen Entgelt ordnung s prengen 
könnten.100 Dann könnte sich bei den tarifpolit ischen Akteuren beider Seiten eine 
andere Perspektive auftun, die öffentlichen Dienst, Dienst- und Tarifrecht und insbe-
sondere Eingruppierung in ei ner anderen Sprache buchstabier en und ein en Para-
digmenwechsel er lauben würde. Eine solc he Veränderung würde kaum mac ht- und 
konfliktfrei ablaufen, ein Durchsc hlagen des gordischen Knotens würde wahrschein-
lich jedoch nicht allein durch gewerksc haftliche Mobilisierung gelingen, s ondern 
müsste auch mit einem generellen Perspektivwechs el einhergehen. Zumindest in  
Ansätzen schien ein solcher Perspektivenwechsel für den Teilbereich der Sozial- und 
Erziehungsdienste bereits auf, indem das Bürgerinteresse an gut funktionierenden  
Sozial- und Erziehungsdiensten und das Interesse der Beschäftigten an guten Ar-
beitsbedingungen nic ht als entgegenstehend wahrgenommen wurden und sich die 
öffentliche Meinung z umindest zeitweise auf die Seite der Besch äftigten schlug und 
die Forderungen der  Gewerkschaft auch aus  der (Bundes-)Politik Unter stützung 
erhielten. 

5.6.3 Erwartungen zum weiteren Verlauf der Verhandlungen zur neuen 
Entgeltordnung 

Nachdem nun einige, mehr oder weniger w ahrscheinliche Szenar ien zur weiteren  
Entwicklung der Entgeltreform i m öffent lichen Dienst skizziert wurden, soll noch die  
Frage aufgeworfen werden, wie sich der Fortgang der Verhandlungen zu neuen Ein-
gruppierungsbestimmungen tatsächlich am wahrscheinlichsten gestalten wird. 

Zunächst stellt sich die Frage, ob es über haupt zu einer Reform – welc hen Umfangs 
auch immer – kommen wird, oder ob ein Scheitern der Verhandlungen die wahr-
scheinlichere Variante darstellt. Ein s olcher Verzicht auf eine neue Entgeltordnung  
würde bedeuten, das s die Pr obleme, die eine Reform notw endig erscheinen lie ßen, 
beispielsweise das  der Diskriminierung sowie der mangelnden Konkurrenz fähigkeit 
des öffentlichen Dienstes in einigen Ar beitsmarkt- und Dienstleistungssegmenten, 
                                            

100 Einen gewerkschaftl ichen Schritt in diese Richtung stellt der Beschluss des Lande s-
bezirksvorstands von V er.di NRW „Rettet unser e Städte un d Gemeinden in NRW –  Pro-
gramm zur Wiedergewinnung ihrer finanziellen Handlungsfähigkeit“ dar, in dem eine Ge-
meindefinanzreform und weitere Maßnahmen gefordert  und vorgeschlagen  werden 
(Ver.di NRW 2009). 
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perpetuiert würden. Darüber hi naus würden die Tarif parteien zwar die Risiken einer  
Reform vermeiden, mittelfristig wäre j edoch eine Kumulation der  negativen Folgen  
der anachronistischen Eingruppierungsbest immungen zu erwarten, die das Bild v on 
Tarifverträgen als überholt und verzichtbar  nicht nur bei den Arbeitgebern, sonder n 
auch bei den Beschäftigten bef ördern würde. Dies dürfte langfristig auch negativ e 
Effekte auf den gewerkschaftlichen Organi sationsgrad und die Mi tgliederentwicklung 
in den Arbeitgeberver bänden haben, da den von den Tarif parteien ausgehandelten  
Tarifverträgen zunehmend weniger Bedeutung fü r die Realität in den Verwaltungen  
und Betrieben zukäme. Gesamtgesellschaf tlich kommt einer Entgeltreform i m öffent-
lichen Dienst eine wic htige Funktion zu, da eine Modernisierung des Tarifrechts des 
öffentlichen Dienstes auch zu dem damit ja ursprünglich verfolgten Ziel einer Absi-
cherung des öffentlichen Sektors beitragen wü rde. Bei allen Sc hwierigkeiten und 
Konflikten lässt sich also festhalten, dass zumindest eine kleine Reform der Eingrup-
pierungsregelungen, die zwar bei Weitem nicht allen der  gesetzten Ziele gerecht  
werden würde, aber zumindest eine gewiss e Modernisierung brächte und die Hand-
lungsfähigkeit der Tarifparteien (kurzfristig ) in Takt lie ße, vor dem Hintergrund der  
proklamierten Ziele unverzichtbar scheint. 

Nach der Prozessvereinbarung aus der Ta rifrunde 2010 im Bereich des Bundes und 
der Kommunen deutet Einiges darauf hin, dass es tatsächlich auf eine solche kleine, 
eher symbolische Reform, die im Wesentlichen aus einer Überarbeitung und Aktuali-
sierung der bisherigen Ei ngruppierungsbestimmungen besteht, hinauslaufen könnte. 
Im Gegensatz zu der Vereinbarung zwi schen den Gewerkschaften und der TdL vom 
März 2009 ist in der Prozessvereinbarun g für Bund und Kom munen wie erläutert  
auch kein Hinweis auf ei ne spätere oder parallele Verhandlung eines ganz  neuen  
Entgeltordnungsmodells enthalten. Zwar  stehen die Verhandl ungen mit den Ländern 
einerseits und mit Bund und Kommunen andererseits forma l in keinem Z usammen-
hang, dennoch beeinflussen sie sich gegensei tig. So dürfte auch der Abbruch der 
Verhandlungen um eine neue Entgeltordnu ng mit den Ländern durch Ver.di im De-
zember 2009 damit zusammenhängen, dass kurz zuvor die diesbezüglichen Gesprä-
che mit Bund und Kommunen gescheitert war en. Zwar beschloss die Bundestarif-
kommission Ver.dis im Dezember 2009, di e Verhandlungen mit der TdL z ukünftig 
unabhängig von denen mit Bund und Kommunen fortzuführen (Ver.di 2010), jedoch 
wurde, wie dargelegt, im Februar 2010 besch lossen, die Verh andlungen zunächst 
wieder auszusetzen und in der zweiten Jahreshälfte 2010 fortzuführen, was wieder  
eine gewisse Parallelität zu den im Anschluss an die Tarifrunde 2010 wieder aufge-
nommenen Verhandlungen mit B und und Kommunen  herstellte. 101 Möglicher weise 
könnte hierbei auch die Erwägung eine Ro lle gespielt haben, das s das Ziel, das Ni-
veau des BAT inklus ive aller Aufstiege in einer neuen Entgeltordnung abzubilden, im 
streikanfälligeren Kom munalbereich leichter  durchzusetzen sein würde als im Be-
reich der stärker mit Beamten beset zten Länder. Ein ungünstigerer Abschluss im  

                                            

101 In einem Verfahrensgespräch am 10. Juni 201 0 wurden von den Gewerkschafte n einer-
seits und Bund und Ko mmunen andererseits weitere Verhandlungstermine für die zweite 
Jahreshälfte 2010 verei nbart. Gene rell sei der Zeitplan der Prozessvereinbarung , bis 
Ende 2010 zu einem Ergebnis zu kommen, jed och von vorneherein un realistisch gewe-
sen, so ein Gewerkschaftsvertreter. 
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Länderbereich sollte möglicherweise vermieden werden, da er aller Wahrscheinlich-
keit nach präjudizierende Wirkung auch auf den Ber eich des Bundes un d der Kom-
munen gehabt hätte. Denn trotz der formalen Unabhängigkeit der Verhandlungen, so 
auch ein Vertreter des Arbeitgeberver bandes, müssen sich Bund und Kommunen 
einerseits und die Länder and ererseits doc h zu eine m gewiss en Maß aneinander  
orientieren, was das Niveau der  Eingr uppierung von Tätigkeiten  angeht, um nicht 
untereinander in Wettbewerb zu treten. 

Auch die neue Entgeltordnung im Sozial - und Erziehungsdienst könnte dahingehend 
gedeutet werden, dass es zu eher geringen Änderungen an den bisherigen Eingrup-
pierungsbestimmungen kommen wird: bis  auf ei n neues Tätigk eitsmerkmal wurden  
für diesen Bereich die Tätigkeit sbeschreibungen des  BAT beibehalten und nur mit 
neuen Wertungen hinterlegt.  

Aus Sicht der Gewerkschaften dürfte trot z des generellen Ve ränderungsbedarfs vie-
les dafür s prechen, in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage zumindest zunächst nur  
eine „kleine Lösung“  für eine neue Entgel tordnung anzustreben. Vor dem Hinter-
grund der Verschlechterungen, die der TVöD real und in  der verbreiteten Wahrneh-
mung für die Beschäft igten brachte, wür de ein Misserfolg bei einer neuen Entgelt-
ordnung bei Ver.di und der DBB-Tarifunion erheblichen Unmut unter den Mitgliedern 
auslösen, so ein Ver treter der DBB-Tarifu nion. Da e in solcher Misserfolg vor dem 
Hintergrund der Lage der öffentlichen F inanzen zumindest nicht  ausgeschlossen ist  
und mit der Tiefe der Veränderungen das Risik o zunehmen würde, spricht  dies  für  
eine zunächst weitgehend eher symbolische Modernisierung der Eingruppierungsbe-
stimmungen. Sowohl manche Vertreter Ver.dis als auch der DBB-Tarifunion sehen in 
einem „aufgepeppten BAT“ einen möglichen „Königsweg“, um zu einer für alle Seiten 
tragbaren neuen Ent geltordnung zu gelangen (Vertreter der DBB-Tarifunion; Ver.di-
Vertreter). Nach Ausk unft ei nes Ver.di-Vertreters gegen Jahresende 2010 geht die 
aktuelle Tendenz der Gewerkschaft Ver.di tatsächlich dahin, nur eine „kleine Lösung“ 
für neue Eingruppierungsregelungen anz ustreben, ein entsprechender Vorsc hlag sei 
der Arbeitgeberseite ü bergeben worden. Neuerdings  sprechen die Tarifpart eien m it 
Blick auf die neue Ent geltordnung von einem "Relaunch", die VKA hat sic h auf ihrer 
Mitgliederversammlung im Nov ember 2010 für „einen pragmatischen Zugang im 
Sinne eines Relaunch des jetzigen Eingrup pierungsrechts“ ausgesprochen, der sich 
„an den bis herigen Regelungen orientieren,“ aber „notw endige Modernisierungen im  
Eingruppierungsrecht ermöglic hen“ so lle (Pressemitteilung der VKA vom  
12.11.2010). Entscheidende Bedingung für di e Vereinbarung einer neuen Entgelt-
ordnung von gewerkschaftlicher Seite dürfte  jedoch die Abbildung oder Ko mpensa-
tion aller Aufstiege des BAT und die Rück nahme der Verluste der Beschäftigten 
durch das Übergangsrecht bleiben. 
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Tab. 60: Erwartungen an eine neue Entgeltordnung  
(Personalrätebefragung, Angaben in Prozent) 
„Welche Merkmale sollten bei der Eingruppierung mehr Gewicht erhalten als 
bisher?“ 

 
sehr 

wichtig wichtig weniger 
wichtig unwichtig 

Anforderung durch die jeweilige 
Tätigkeit 51 49 0 0 

Soziale Kompetenz 48 42 9 1 

Verantwortung 47 49 4 0 

psychische Belastungen 38 52 10 0 

Qualifikation 32 57 10 1 

Leistung 29 56 12 2 

Erfahrung 25 62 13 1 

physische Belastungen 25 56 18 1 

Loyalität 12 35 43 10 

Seniorität (Betriebszugehörigkeit) 6 29 56 8 

Lebensalter 2 20 59 19 

 

Fraglich ist , ob mit di esem „Kurswechsel“ Richtung „ kleine Lösung“ (gegenüber der 
die VKA zumindest im Grundsatz aufgeschlo ssen s ein dürfte) die ursprünglichen 
Ziele und aufwendig entwicke lten Modelle für eine neue Entgelt ordnung durch die 
Gewerkschaft nicht nur (wie für die Proz essvereinbarung im Vo rfeld der Tarifrunde 
2010 urspr ünglich vorgeschlage n) auf einen späteren, bez üglich der finanziellen 
Lage der Kommunen evtl. wied er günstigeren Zeitpunkt verschoben, sondern tat-
sächlich vollständig aufgegeben  werden s ollen. Dabei sollte von gewerks chaftlicher 
Seite nicht übersehen wer den, dass bei den Beschäfti gten und Personalräten neben 
der Befürchtung von Verschlechterungen dur chaus auch Erwartungen an eine neue  
Entgeltordnung bestehen, denen  Beachtung geschenkt  werden sollte. So erg ibt bei-
spielsweise unsere Personalrätebefragung, dass insbesondere die vo n Ver.di als  
Zusatzmerkmale in die Diskussion eingebrachten Merkmale der sozialen Kompetenz, 
der Verantwortung und der psyc hischen Belastung – neben einer  generellen Befür-
wortung des Anforderungsbezugs bei der T ätigkeitsbewertung – nach Meinung der  
Personalräte mehr Gewicht bei der Eingrupp ierung erhalten s ollten als bisher (vgl. 
Tab. 60).  

Außerdem ist immerhin 20% bzw. 43% der Personalräte das Konzept Ver.dis für eine 
neue Entgeltordnung „ gut bekannt“ bzw. „ in etwa bekannt“, für das Konzept der Ar-
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beitgeber geben dies  noch 7% bzw. 36% der Befragten an.  Darüber hin aus sehen  
die Personalräte einige Be schäftigtengruppen bisher  als re lativ unterbewertet an. 
Bemerkenswert ist dabei, dass immerhin 39%  derer, die bei di eser offenen Frage 
eine Angabe machten, nach wie vor Be schäftigtengruppen aus dem Sozial- und Er-
ziehungsbereich (inklusive  der Nennungen „Erzieherinnen“ , „Sozialpädagogen/-ar-
beiter“ und „Mitarbeiter Sozial amt“) als relativ unterbewertet ansehen. Es folgen als  
nächstgrößte Gruppen die Tec hnischen Be rufe, Techniker un d/oder Ingenieur e 
(15%), (Schul-)Sekretäre/innen (14%) und (Schul-) Hausmeister/innen (11%) sowie 
der Bereich der Raumpflege bz w. Reinigungskräfte (10%). 102 Auch das Aus bleiben 
einer Refor m kann somit Erwartungen entt äuschen. Die Arbeitg eberziele der Wett-
bewerbsfähigkeit und Modernisierung bli eben bei einer kleinen Reform ebenfalls  
nach wie v or uneingelöst, wobei mit der En tgeltgruppe 1 sowie au ch mit der Einfüh-
rung des Leistungsprinzips im öffentlic hen Dienst große arbeitgeberseitige Reform-
ziele zumindest partiell bereits erreicht  sind und auch nach außen als der Leistungs-
fähigkeit des öffentlichen Dienstes zuträglic he Erfolge kommuniziert werden können.  
Durch die Möglichkeit der Konzentration auf das Leistungsentgelt sinkt der öffentliche 
Druck auf den Arbeit geberverband, in weiteren Punkten Reformfähigkeit demonstrie-
ren zu müssen. Für die Arbeitgeber vor Ort allerdings bleiben die vielfach beklagten 
Probleme bei der Personalgewinnung bestehen. 

Es lässt sich festhalten, dass v or dem Hintergrund der widersprüchlichen Vertei-
lungsziele der Tarifparteien, die durch die schlechten finanz iellen Rahmenbedingun-
gen verschärft werden, sowie der  durch die Unvollständigkeit der Reform gesetzten 
divergenten Anreize zur weit eren Verhandlung die Gestalt ungsziele, die beide Tarif-
parteien mit neuen Eingruppieru ngsregelungen verknüpft haben,  in den Hint ergrund 
getreten sind. Derzeit erscheint der Weg ei ner „kleinen Reform“, die für notwendig 
erachtete Anpassungsmoderni sierungen und den Ausgleic h von Exspektanzverlus-
ten für Beschäftigte beinhalten kann, mögl icherweise in Verbindung mit Einzelrege-
lungen für weitere Berufsgruppen, als der wahrscheinlichste. Wie sich dies langfristig 
auf die Pr axis und die Wirkungskraft der ta rifvertraglichen Regeln im öffentlichen  
Dienst auswirkt, bleibt abzuwarten. 

                                            

102 Insgesamt antworteten 113 Personalräte (gewichtet n=108) auf die offen e Frage danach, 
welche Tätigkeiten bzw . Beschäftig tengruppen bei der Bezahlung bish er relativ unterbe-
wertet seien. 
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6. Tarifreform, Modernisierung, industrielle Beziehungen 

6.1 Tarifreform: Die Verhandlungskonstellation 

Es finden sich sowohl ethische als auch politische und ökonomisc he Gründe, die für 
eine Reform der tarifvertraglichen Ent geltbestimmungen des öf fentlichen Dienstes 
sprechen. Etwa ist die Be seitigung diskriminierender Entgeltbestimmungen nicht nur  
vor dem Hintergrund v on EU-Richtlinien und Allgemeinem Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) längst von einer ethischen auch z u einer politischen und rechtlichen Frage 
geworden. Und durch die politisch betri ebene Aufweichung der Grenze zwischen 
dem privaten und dem öffentlichen Sektor  stehen öffentliche Arbe itgeber als Dienst-
leistungsanbieter wie als Nac hfrager von Arbeitskräften berei ts seit längerem in ei-
nem zunehmenden Wettbewerb mit privaten K onkurrenten, weshalb eine Anpassung 
der Tarifbestimmungen an eine veränderte Ar beitsmarktkonstellation nötig erscheint.  
Selbst wenn die rationalen Gründe, die ei nen Bedarf für eine Entgeltreform des öf-
fentlichen Dienstes begründen, manchmal einen ideologisch en Anstrich bekommen, 
indem (etwa in den Präsentationen mancher Berater) mitunter jede Besonderheit des 
öffentlichen Dienstes gegenüber der Privatwirtschaft als ein zu behebende s Defizit  
betrachtet wird, so sind sich doch die Verantwortlichen in den Verwaltungen und  
auch die T arifparteien des öffentlichen Di enstes im Grundsatz einig darin, dass ein 
realer Veränderungsbedarf besteht, für den Lösungen zu finden sind. 

Nachdem andere Ansätze zur Modernisierung des öffentlichen Dienstes nur begrenzt 
erfolgreich waren, gerieten die T arifverträge auch in den Blick einer auf den öffentli-
chen Dienst insgesamt geric hteten Modernisierungs perspektive: zunächst als Mo-
dernisierungshindernis, dann aber auch als ein mögliches Instrument zur Modernisie-
rung. Modernisierte Tarifverträge für den öffentlichen Dienst schienen ein geeignetes 
Instrument zu sein, mit dem über die Be seitigung zum Teil offensichtlich anachronis-
tischer Eingruppierungsbestimmungen hinaus , sowohl über Jahrzehnte gewachsen e 
Ungerechtigkeiten der unübersichtlich gewordenen Lohn- und Gehaltsbestimmungen 
überwunden (und dabei auc h die Untersch iede z wischen den Arbeitern und Ange-
stellten aufgehoben) als auch Modernisierungsanreize gesetzt werden können. Wäh-
rend moderne Tarifbestimmungen damit  ei nerseits dazu beitragen sollten, die  
Dienstleistungsqualität, die Wi rtschaftlichkeit und die Steuer barkeit des öffentlichen  
Dienstes zu verbessern, käme andererseits einem in dieser Weise generalüberholten 
Tarifvertrag eine Modernisierungsfunkti on zu, die dav or bewahren könnte,  dass die  
bei den Arbeitgebern und Te ilen des politis chen Spektrums sich au sbreitende Kritik 
an den Flächentarifverträgen und die seit Jahren zu beobachtende Erosion auch im 
öffentlichen Sektor gr ößere Relevanz erhalten könnte.  Fl ächentarifvertrag und Mo-
dernisierung erscheinen in dies er Perspek tive anders  als im ne oliberalen Zeitgeis t 
der achtziger und neunziger Jahr e nicht als Gegensatz, sondern als synerget isches 
Paar. Selbst wenn s ich die Ver antwortlichen der Tar ifparteien be iderseits über la-
tente Widersprüche zwischen der klassi schen Schutzfunktion des Tarifvertrages und 
der zugedachten Modernisierungsfunktion bewusst gewesen sein dürften, so gab es 
doch für beide Seiten zum einen das geteilt e Anliegen, offensic htlich anachronisti-
sche Regeln zu überholen, zum anderen gute Gründe für ein jenseits jeder Moderni-
sierungs- oder Konfliktrhetorik abzusch ließendes Tauschgeschäft: Sicherung des 
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Flächentarifvertrages gegen die Aufnahme fü r modernisierungsförd erlich er achteter 
Regelungen. 

Zur Sicherung des Flächentarifvertrages sollt e für die gewerkschaftliche Seite aller-
dings durchaus mehr gehören als die bloß e Verhinderung von T ariflosigkeit. Durch  
aktualisierte, diskriminierungsfreie und arbeitsmarktadäquate Entgeltbestimmungen 
sollte auch die Ordnungsfunktion des Tari fvertrages gestärkt und damit die „innere 
Erosion“ gestoppt bzw. verhindert wer den, um einem Bedeutungsverlust der Tarif-
vertragsbestimmungen gegenüber unilater alen Arbeitgeberentsc heidungen und ar-
beitsrichterlichen Deutungen entgegenzuwirken. An einer Begrenz ung und möglichst 
Revision des Schrumpfens des Geltungsbereichs durch die Konk urrenzen mit dem 
Privatsektor hatte keineswegs nur die VKA ein Interes se. Dabei schlossen allerdings 
die Zielvorstellungen beider Seiten trotz im Grundsatz bestehender Übereinstimmun-
gen durchaus Divergenzen im Ei nzelnen ein. Etwa kann zur Anpassung an Markter-
fordernisse sowohl die Ei nführung der Entgeltgruppe 1 gerechnet werden, als auch  
die Anhebung der Verdienste in einem anderen Arbeit smarktsegment. Wie die tarif-
vertragliche Herstellung von Ar beitsmarktkompatibilität letztlich konkretisiert wird, ist 
deshalb durchaus eine Frage  auszuhandelnder Kompromisse . Auf Seiten der Ge-
werkschaft Ver.di sollte nicht zuletzt di e sog. neue Entgeltordnung die diver sen An-
forderungen erfüllen und dabei den Schut z der Beschäftigten mit der Gestaltungs-  
oder Modernisierungsfunktion versöhnen. Viel  Energie und Aufwand wurde auf Ge-
werkschaftsseite des halb in die Ausarb eitung eines neuen Ent geltordnungskonzep-
tes investiert. Auf die Vereinbarung ei ner neuen Entgeltor dnung wurde dann jedoc h 
im Kontext nicht von der Hand zu we isender Befürchtungen, nach einem Regie-
rungswechsel könnte sich die Gefährdung des Flächentarifvertrages zuspitzen, zu-
gunsten einer raschen Verabschiedung des TVöD zunächst verzichtet. 

Mit der Ver abschiedung des TVöD wurden  etliche Elemente aus  dem Gesamtpaket 
der Entgeltreform tarifvertraglich fixiert, etwa die Einführung der Entgeltgruppe 1 oder 
der Einstieg in die leistungsorientierte Be zahlung, während auf di e Vereinbarung der 
aus gewerkschaftlicher Perspektive als Herzstück der Tarifreform geltenden Entgelt-
ordnung verzichtet wurde. W enn auch, wie es erschien, lediglich vorübergehend, so  
hatte sich unter den Rahm enbedingungen einer akuten  Gefährdung des Flächenta-
rifvertrages der Charakter des Kompromi sses deutlich verändert. Trotz verabredeter  
Zeitpläne und Absprachen zu Grundzügen der Entgelto rdnung k amen die weiteren 
Verhandlungen über J ahre hinweg kaum v oran, stat tdessen wurde in Tarifrunden 
wiederkehrend um die Fortgeltung des sog. Übergangsrechts gestritten, um die mit 
der Verabs chiedung des Teilpak etes verbundenen Verschlechterungen für die Be-
schäftigten aufzuschieben oder zumindest abz umildern. Aus einem Kompromiss zu  
den verschiedenen Merkmalen der Entgeltrefo rm, wie er konzipiert war, wurde nach 
dem weitgehenden Verzicht auf die Regelung neuer Eingruppierungsbestimmungen 
im Kern ein Kompromiss zwisc hen aus Ar beitgebersicht vordringlich erscheinenden 
Neuregelungen einerseits, wozu aus Sich t der VKA insbesonder e das Le istungsent-
gelt zu zählen ist, und dem für die Gewer kschaften zentralen Anliegen der Sicherung 
des Flächentarifvertrages andererseits. Während die Gewerkschaften den Flächenta-
rifvertrag sichern konnten, gelang es den Arbeitgebern, eine Vers chiebung von des-
sen Funktion in Richtung hin zu ihrer Vorstellung von Modernisierung durchzusetzen. 
Und da sich insbesondere für die VKA die Modernisierungsfunktion in Form der leis-
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tungsorientierten Bez ahlung konkretisiert, kann zumindest aus der Perspek tive der 
beteiligten tarifpolitischen Akteure des Ko mmunalbereichs zugespitzt formuliert wer-
den, der mit der Verabschiedung des TVöD de facto eingegangene Kompromiss  
laute: Sic herung des  Tarifv ertrags gegen den Einstieg ins  Leistungsentgelt. Dabei 
muss in Rechnung gestellt wer den, dass sich eine Gefährdung des Fläc hentarifver-
trages im öffentlichen Sektor in wes entlich dram atischerer Weise a uszuwirken 
drohte, als dies im Pr ivatsektor zu beobac hten war. Die bes ondere tarifvertragliche 
Struktur des öffentlichen Sektors, in de r der Bundes-Angestelltentarifvertrag und die 
Arbeitertarifverträge als Fläc hentarifverträge zugleich direkt und ohne verbandlic he 
Vermittlungsstufe vom Großarbeitergeber B und und ebenfalls ohne voll entwickelte  
Verbandsstruktur von den Ländern verhandelt wurden und sich lediglich im Kommu-
nalbereich Arbeitgeberinteress en verbandlich vermittelt artikulierten, drohte nicht 
eine allmähliche Erosion, sondern ein sc hlagartiger Einbruch der Tarifvertragsbin-
dung. Wie die vorübergehend t ariflosen Ver hältnisse in den Ländern bis zum Ab-
schluss des TV-L zeigen, war dieses Risiko durchaus real. 

Wir wollen die Betrachtung der  Bargaining-Konstellation noch etwas systematisieren, 
indem wir den Tarifparteien mit Blick auf  den Regelungsgegenstand Entgelt jeweils  
drei Arten von Zielen zuschreiben: a) Ge staltungs- oder ordnungspo litische Ziele, b)  
macht- bzw. organis ationspolitische Ziele und nicht zuletzt c) verteilungspolitisc he 
Ziele, und zugleich unterstellen, dass sich diese jeweiligen Ziele zwar analytisch und 
damit bis zu einem gewiss en Maß auch im  Verhandlungs prozess trennen lassen,  
das Erreichen oder Verfehlen eines Zieles im  Feld jedoch nicht ohne Bedeutung für 
die Zielerreichung in einem anderen Feld bleibt. Damit lä sst sich eine Matrix aufma-
chen, die neun Felder umfasst . Diese F elder sollen danach unterschieden werden, 
ob Kompromisse zwis chen den Tarifpartei en in d er Sache selbs t angelegt erschei-
nen oder die Ziele der Parteien ähnlich eine m Nullsummenspiel aufeinander treffen 
(vgl. Abb. 23). 

Von einem Kompromissfeld soll gesprochen we rden, soweit sich die Ziele der Par-
teien ähneln (im Extremfall könnte dann von einem Konsensfeld gesprochen werden) 
oder eine Einigung auf eine spezifische Re gelungs- oder Umsetzungsvariante erfol-
gen kann, in die unterschiedliche Ziele weitgehend widerspruchsfrei integriert werden 
können. In einem Kompromissfeld ist di e Chance der diskursiv en Herstellung von 
Konsens hoch, allerdings, nicht zuletzt, da es nicht für sich allein besteht und für  
Konflikte auf anderen Feldern instrumentalisiert werden kann, keineswegs zwingend. 
Von einem Konfliktfeld soll hingegen dann die Rede s ein, wenn sich die gleichzeitige 
Realisierung der Ziele beider Parteien ausschließt, somit die Durchsetzungsmacht  
der Parteien über den Grad an der jeweili gen Zielerreichung entscheidet und (je-
denfalls mit Blick allein auf das spezifische Feld) ein Kompromiss allein auf der Basis 
eines manifesten oder zumindest latenten Konflikts erfolgen kann. Doch während auf 
Kompromissfeldern eine Einigung ausbleiben kann, weil s ie in ein Konfliktpaket ein-
gebunden werden, können Kompromi sspakete, in denen Zi ele feldübergreifend aus-
tariert werden, auch Konfliktfelder einbinden, ohne dass auf diesen ein Kräftemessen 
erfolgen muss. Ein k omplexes, da sowohl die betriebliche als auch die tarifliche 
Ebene einbeziehendes Einzelbeispiel für den Fall der Blockade eines Kompromisses  
war etwa die Haltung eines Pers onalrats in einer der untersu chten Kommunen, so 
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lange dem Abschluss  einer Dienstvereinbar ung zum § 18 TVöD nicht zuzus timmen, 
bis die Frage der sog. Restanten zufriedenstellend gelöst war. 

Abb. 23:  Konflikt- und Kompromissfelder der Tarifparteien 
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Die Felder, auf denen bisher kein stabiler Kompromiss gefunden werden konnte, sind grau markiert. 

Konkretisieren wir die drei Zielarten Gest altungsziel, organisation spolitisches Ziel 
und verteilungspolitisches Ziel, so kann fest gestellt werden: Die VKA verfolgt mit der 
Tarifreform erklärtermaßen pr imär das gestaltungs- bz w. ordnungspolitische Ziel der  
Modernisierung des öffentlichen  Dienstes,  wobei dieses eher v age definierte Ge-
samtziel v erschiedene Aspekte umfasst, etwa Verbesserung der Führungskompe-
tenz, der Dienstleistungsqualit ät etc. Im Kern scheint es darum zu gehen, die kom-
munalen Verwaltungen und Organisa tionen des öffentlichen Dienstes mehr als bis-
her steuerbar zu gestalten, um Qualität, Effektivität und Effizienz zu verbessern und 
dem „Leistungsprinzip“ zum Durchbruch zu verhelfen. Organisations- bzw. machtpo-
litisch geht es der VKA im Kontext der Entgel treform nicht in erster Linie darum, die  
Gewerkschaften zu s chwächen, sondern di e gestaltu ngs- und ordnungspolitischen 
Ziele auch vor Ort gegen mitunter vorkomme ndes Desinteresse der Verwaltungsspit-
zen, der Personalräte und vor allem wider ständiger F ührungskräfte durchzusetzen. 
Insbesondere die le istungsorientierte Be zahlung die nt der VKA als Ve hikel, um 
Schritte in Richtung Steuerbarkeit sowohl vor Ort in den Verwaltungen und Betrieben 
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anzustoßen, als auc h seitens  des Verbands Einflus s auf  die Entwicklungsrichtung 
der Kommunen nehmen zu können (weg von der „Kaffeehaus mentalität“). In der 
leistungsorientierten Bezahlung manifestieren sich deshal b aus der Perspektive der 
VKA sowohl die gestaltungs- als auch die or ganisationspolitischen Ziele des Verban-
des. Durch Modernisierung, di e weitgehend mit Leistungsor ientierung gleichgesetzt 
zu werden scheint, soll der Bes tand des ö ffentlichen Sektors selbst gesichert wer-
den. Drittens schließlich verfolgt die VKA ei n verteilungspolitisches Ziel, das erklär-
termaßen darin best eht, die Entgeltrefor m kostenneutral durchzuführen, wobei z u-
mindest mit dem bisher erfolgten Schritt der TVöD-Einführung faktisch allerding s 
auch Kostensenkungseffekte erzielt wurden. 

Differenzieren wir die gewer kschaftlichen Ziele in ders elben Weise, so darf die Her-
stellung eines höher en Maßes an Entgeltger echtigkeit als deren zentrales gestal-
tungs- und ordnungs politisches Ziel gelten.  Das zentrale organis ations- und macht-
politische Ziel besteht in der Sic herung von Flächentarifvertrag und betrieblicher Mit-
bestimmung. Verteilungspolit isch sollen bei einer N eugestaltung der Eingruppie-
rungsbestimmungen die Wertebenen der Eingr uppierungsstrukturen gesic hert und 
individuelle Besitzstände gewahrt werden, ein Ziel, dass zugleich mit der Beseitigung 
von Diskriminierungen nicht ohne Mehrkosten realis ierbar ist. Während die Ziele der  
VKA sich n icht zuletzt in der leis tungsorientierten Bezahlung kristallis ieren, stellt für 
Ver.di (unter der Voraussetzung eines gesicherten Flächentarif vertrages) die neue  
Entgeltordnung das Herzstück der Tarifreform dar. 

In der Matrix der Abb.  23 stellt das Fe ld 1 ein geeignetes Kompromissfeld dar, da 
gewöhnlich nicht nur Arbei tgeber, sondern auch Arbeit nehmer und Gewerkschaften 
ein Interesse an einer funktionsfähigen Organisation haben. 103 D.h. Steuerbarkeit 
und Leistungsgerechtigkeit bei der Entlohnung sollten im Prinzip in ein Konzept ein-
gebunden werden können, über das Konsens hergestellt werden kann. Arbeitgeber  
sollten ebenso wie G ewerkschaften ein Inte resse an einem tran sparenten, diskrimi-
nierungsfreien (Grund-)Entgeltsystem haben, da ansonsten weder die Funktionalitä t 
als Anreizsystem gewährleistet ist, noch di e Bezahlung als gerecht wahrgenommen 
wird. Soweit Übereins timmung bei den im Feld 1 dar gestellten Zielen gefunden ist, 
müssen beide Tarifparteien ein Intere sse daran haben, dass der gefundene Kom-
promiss auch wirksam wird. Dem Ziel des  Arbeitgeberverbandes auf Einfluss nahme 
auf seine Mitglieder (im Sinne einer Verpflichtungsfähigkeit) würde somit bei hinrei-
chender Realis ierung des Gerechtigkeitszi eles gewerkschaftlich nichts entgegenste-
hen. Auch die ordnungspoliti schen Ziele der Gewerkschaft en und die organisations-
politischen Ziele des Arbeitgeberverbandes  sind dann zur Deckung zu bringen (Feld 
2). Eine Durchsetzung des gewerkschaftlic hen Gestaltungszieles der Entgeltgerech-
                                            

103 Selbst wenn argumentiert werden kann, dass ein Interesse der Beschäftigten an einer gut 
funktionierenden Organisation in einem unmitt elbaren Sin ne lediglich  dort zwing end ist , 
wo das Bes tehen vom Markterfolg abhängt, so gilt doch zumindest unter der Vora usset-
zung von Privatisierungsdruck und einer im politischen Disku rs nur noch eingeschränkten 
Legitimation des öffentlichen Dienst es, dass au ch dort die Arbeitnehmerseite ein Inte-
resse an gu ter Funktionalität entwickeln muss, um den öffe ntlichen Dienst und die dorti-
gen Arbeitsplätze und damit indirekt auch das gewerksch aftliche Organisationsinteresse 
zu sichern.  
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tigkeit wäre allerdings nur unter Verzicht auf das eigene verteilungspolitische Ziel der 
Besitzstandssicherung mit dem  verteilungspo litischen Ziel der Arbeitgeberseite zu 
vereinbaren und wür de des halb auf gewer kschaftlicher Seite organisationsintern 
großen Unmut nach sich ziehen. Ein Verz icht der VKA auf di e eigenen verteilungs-
politischen Ziele zugunsten der Durchsetz ung gewerkschaftlich anges trebter (partiell 
auch mit den Gewerk schaften geteilter) or dnungspolitischer Ziele ist unwahrschein-
lich, da vor dem Hintergrund der finanzie llen Situation im Kommunalbereich eine 
solche Kompromissbereitschaft der VKA unwe igerlich Ärger mit den eigenen Mitglie-
dern einbringen würde. Das dr itte Feld betrachten wir  deshalb als Konfliktfeld. 104 Da 
die Gewerkschaft das Ziel der Sic herung des Flächentarifvertrags sehr hoch ansetzt, 
oder mit anderen Worten: da die Sicherung des Flächentarifvertrags als der Realisie-
rung von Verteilungszielen gewissermaßen vorgeordnet gilt, sind Kompromisse nicht 
nur mit den ordnungs- und organisationspo litischen Zielen de s Arbeitgeberverban-
des, sondern auch Kompromisse auf Basis von verteilungspolitischen Zugeständnis-
sen nicht unwahrscheinlich. Da die konträren verteilungspolitischen Ziele dort, wo sie 
unmittelbar aufeinander treffen, eindeut ig eine Nulls ummenkonstellation bedingen 
(idealtypische Konstellation des  „ distributive bargaining“ im Sinn e von Wal -
ton/McKersie 1965), stellt das Feld 9 das idealtypische Konfliktfeld dar. Da im Kon-
text der derzeitigen Haushaltskrise der Einfluss der VKA auf die Kommunen auch mit 
davon abhängt, dämpfend auf di e Kostenentwicklung einzu wirken, ist auch das ver-
teilungspolitische Ziel der Arbeitnehmerseite kaum mit dem organisationspolit ischen 
Ziel des Arbeitgeberverbandes zu vereinbaren, während die Durchsetzung der VKA-
Ziele Steuerbarkeit und Leistu ngsgerechtigkeit nicht prin zipiell in einen W iderspruch 
zur Besitzstandssicherung geraten sollte. 

Obwohl s ich somit eine erheblic he Zahl an potentiellen Kompromissmöglic hkeiten 
finden lässt, fällt die Zahl der stabilen Komp romisse letztlich doch erheblic h geringer 
aus. Zwar erfolgte mit dem Abschluss des TVöD ein Kompromiss zwischen der Absi-
cherung des Flächentarifvertrages und der  Einführun g von Leis tungsentgelt, womit 
Schritte in Richtung der Arbeitgeberziele Leistungspr inzip und Stär kung des VKA-
Einflusses auf die Kommunen sowie Kost endämpfungseffekte ei nhergingen. Wäh-
rend jedoc h das (zumindest au s heutiger Sicht) zentra le ordnungs- und organisati-
onspolitische Ziel d er VKA (wen n auch zu nächst nur mit geringem 1%igen Budget)  
tarifvertraglich vereinbart wurde, wur de nicht zuletzt wegen des notwendigen Kon-
flikts zwischen einem Abbau von Diskriminierungen und den Z ielen Kostenneutralität 
bzw. Kostensenkung bzw. den Zielen von Kostenneutralität bzw. Kostensenkung und 
Besitzstandssicherung das  zentrale Gest altungsziel von Ver. di zunächs t vertagt. 
Damit konnte Ver.di seine (ohnehin defensi ven) macht- und organisationspolitischen 
Ziele zwar  weitgehend durchset zen, verfehl te jedoch vorerst sowohl die ordnungs- 
als auch die verteilungspolitischen Ziele. 

                                            

104 Gänzlich au sgeschlossen ist ein fa ktischer Ko mpromiss zwischen de m gewerkschaftli-
chen Ziel d er Entgeltgerechtigkeit  und dem verteilungspolitischen Ziel der Arbeitgeber 
nach Kostenneutralität bzw. Kostensenkung zwar nicht, wie das Beispiel der ERA-Einfüh-
rung in Bad en-Württemberg zeigt, doch erstens war dieser  Kompromiss auch dort nur in 
Teilen so  in tendiert, und zweitens blieben erhebliche Kon flikte auch dort nicht a us (vgl.  
Bahnmüller/Schmidt 2009b). 
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Seit dem Inkrafttreten des TVöD haben s ich jedoch einige Dinge verändert. Die der-
zeitige Handlungskonstellation lässt sich etwa folgendermaßen charakterisieren: 

1) Die akut e Gefährdung der  Flächentarifverträge im ö ffentlichen Dienst sc heint zu-
mindest vorerst abgewendet zu sein. Eine gewisse Erschöpfung der neoliberalen  
Diskurshegemonie in Politik  und Gesell schaft und die praktischen Erfahrungen der  
Arbeitgeber mit partikularisti sch orientierten Berufsge werkschaften dürften hieran 
Anteil haben. Damit hat sich die Grundlage,  auf der der Notkompromiss zur Rettung 
des Flächentarifvertrages geschlossen wurde, inzwischen verändert.105  

2) Während zum Zeitpunkt des Abschluss es des TVöD noch angenommen werden 
konnte, dass vor dem Hintergrund grundsät zlicher Übereinstimmung über bestehen-
den Reformbedarf die Verhandlungsprozesse um eine neue Entgeltordnun g einiger-
maßen zügig vorank ommen würden, ve rflogen Hoffnungen der gewerkschaftlichen 
Seite auf eine Übereinkunft zu einer  grundlegenden Neugesta ltung der Eingruppie-
rungsbestimmungen allmählich i mmer mehr. Da eine im Ar beitgebersinne gänzlich 
kostenneutrale, gleichwohl jedoc h eingr eifende Neuor dnung weitere Verschlechte-
rungen für bestimmte Tätigkeitsgruppen nac h sich ziehen müsst e, sollten ander e 
Tätigkeiten aufgewertet werden, wäre ein bei den Ar beitgebern für vertretbar gehal-
tener Weg auf gewerkschaftlicher Seite zumi ndest organisationsintern kaum zustim-
mungsfähig. Eine kostenrelevante Neugestaltung der Eingruppierungsbestimmungen 
hingegen s cheint keine Zust immung auf Arbeitgebers eite zu finden, zumal, zumin-
dest aus einer engen Kostenperspektive betr achtet, die Arbeitgeber mit dem Re-
formfragment TVöD durchaus nicht unzufri eden sein müssen. Jedenfalls wären rele-
vante Kosteneffekte durch eine neue Entgel tordnung unter den derzeitigen und auf 
mittlere Sicht erwartbaren finanziell en Rahmenbed ingungen im  Arbeitgeberlager 
ausgesprochen schwer zu vermitteln. Wie auch immer weitere Vereinbarungen d e-
klariert werden mögen, ein „großer Wu rf“ wird bei den Eingruppierungsbestimmun-
gen wohl zumindest bis auf weiteres ausbleiben. 

3) Zwar bleibt die tar ifvertragliche Ei nführung von Leistungs entgelt bestehen, doch 
da es für die Steigerung des noc h immer geringen Entgeltbudget s der Zustimmung 
beider Tarifparteien bedarf und bei der Um setzung den Personal- und Betriebsräten 
eine starke Stellung zukommt, gibt es de facto gleichwohl partiell auch jetzt noch die 
Möglichkeit, die Fortführung der leistungsori entierten Bezahlung in Frage zu stellen,  
indem auf der betrieblichen und der tarifp olitischen Ebene die weitere Entwicklung 
blockiert wird. 

4) Nachdem es Ver.di seither nicht m ehr primär darum gehe n muss, den Flächenta-
rifvertrag zu sichern, kann allerdings versucht werden , die aus bleibende neue Ent-
geltordnung durch Auseinander setzungen um  die Eingruppieru ngen für bestimmte 
Beschäftigtengruppen und Tätigkeitsfelder zu ersetzen und partielle Entgeltverbesse-
rungen durchzusetzen, wie es auf dem Fe ld der Sozial- und Erziehungsdiens te be-
                                            

105 So kritisiere n Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände g emeinsam die Entsche idung 
des Bundesarbeitsgerichts, den Grundsatz der  Tarifeinheit  aufzugebe n. Auch die  VKA  
fordert in einer Pressemitteilung vom 23. Juni 2010 nun  die gesetzliche Verankerung 
dieses Grundsatzes. 
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reits der Fall war. Unter der Voraussetz ung des Fehlens einer akuten Gefährdung 
des Flächentarifvertrags sowie des wahrsch einlichen Ausbleibens einer Einig ung auf 
eine neue Entgeltordnung, die dem Anspruch an eine grundlegende Neuregelung der 
Eingruppierungsbestimmungen genügen würde,  dürfte die gewerkschaftliche 
Neigung eher zunehmen, den mit dem TVöD einge gangenen Teilkompromiss zu-
mindest partiell zu revidieren. Da eine Kündigung des TVöD gl eichwohl unwahr-
scheinlich sein dürfte und z udem kaum Ve rteilungsspielraum für die Durchsetzung 
von Entgeltverbesserungen bes teht, könnte, tr otz der in der T arifrunde 2010 ge-
troffenen Vereinbarung einer sc hrittweisen Verdoppelung des  Budgets für die Leis-
tungskomponente von einem auf zwei Proz ent, die Abschaffung des § 18 TVöD zu  
einem gewerkschaftlichen Ziel werden, um die machtpolitisc he Balance des Kom-
promisses TVöD wieder auszutarieren.106 

5) Anders als vor Abschluss des TVöD geht es jetzt allerdings nicht mehr nur um 
erwartbare Wirkungen zu ändernder Tarifbes timmungen. Erstens haben in Kraft ge-
tretene Bestimmungen teilweis e bereits ve rändernd z u wirken b egonnen. Dies  gilt 
nicht zuletzt für das Leistungsent gelt. Die Entscheidung über eine Fortführung oder  
eine Absetzung der tarifvertraglichen Regelung ist damit nicht mehr die danach, ob 
eine Praktik eingefüh rt oder auf eine Veränderung v erzichtet werden soll. Sowohl 
eine weitere Ausweitung des Budgets, wie sie von der VKA angestrebt wird, als auch 
eine ev entuelle Absc haffung würden eine in zwischen vieleror ts begonnene  Praxis  
tangieren, wenn auch in unt erschiedlicher Weise. Auch  einer Nichtentscheidung der  
Tarifparteien kommt deshalb ein anderer Ste llenwert zu als dies vor der Einführung 
der Fall war. Zweitens liefert die begonnene Praxis auch die Chance, reale Erfahrun-
gen auszuwerten und tarifpolitische Entsch eidungen nicht nur auf der Basis der in-
tendierten Effekte zu beurteil en. Drittens lassen sich erst nach der Einführung auch 
die Akzeptanz einer Regelung definitiv bestimmen und der en organisationspolitische 
Konsequenzen abschätzen. 

Nachdem die Arbeitgeberse ite während der Verhand lungen um den TVöD de facto 
die Krise des Flächentarifvertrags als bargaining chip nutzen konnte, um die Einfüh-
rung des Leistungsent gelts trotz fehlender Entgeltordnung durchz usetzen, versucht 
Ver.di nun nach Restabilisieru ng des F lächentarifvertrages, die eingetretene Schief-
lage bei der Durchsetzung der Verhandlungszi ele beider Seiten zu korrigieren. Ei-
gentlich wäre der Abschluss einer tragfähigen neuen Entgeltordnung, wie sie als Z iel 
vereinbart und auf gewerkschaftlicher Seite auc h erwartet wurd e, ein konstruktiver 
Weg zur Re-Balanc ierung der Zielerreichun g, allerdings würde die VKA in d er finan-
ziell für die Kommunen ausges prochen anges pannten Situatio n bei  einem kosten-
wirksamen Abschluss, denn einen solchen mü sste die gründliche Neugestalt ung der 
Eingruppierungsbestimmungen bei hinreichender  Besitzstandssicherung dar stellen, 
die Unterstützung der eigenen Mitglieder ris kieren. Die angestrebte neue Ent geltord-
nung steht  deshalb noch immer aus. Da r elevante verteilungspolitische Zugeständ-

                                            

106 Allerdings ist die Abschaffung des § 18 selbst nur durch eine Kündigung des TVöD er -
reichbar, zumindest solange kein K onsens oder Tauschpaket zwischen  den Tarifpa rteien 
besteht, wie es zwar im Bereich der  Länder der  Fall war, fü r den Kommunalbereich aber  
eher unwahrscheinlich sein dürfte. 
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nisse der VKA a uch zukünftig unwahrsch einlich sin d, wird es auf abseh bare Zeit 
wahrscheinlich auch keine wirklich neue Ent geltordnung geben, bestenfalls eine we-
nig eingreifende Akt ualisierung der Ei ngruppierungsbestimmungen dürfte wahr-
scheinlich sein. D.h. die Gestaltungs- bz w. ordnungspolitischen Zi ele Ver.dis dürften 
auch in nächster Zeit eher nicht erreicht werden. 

Als Ersatz für die konstruktive Lösung des  Schieflageproblems bietet sich aus Ge-
werkschaftsperspektive im Interesse einer  Ausbalancierung der jeweils erreichten 
bzw. nicht erreichten Ziele als z weite Mögl ichkeit an, soweit dies  für durchsetzbar 
gehalten wird, Vereinbarungen zu revidier en, in denen sich die Zielerreichung der 
Arbeitgeber manifesti ert. Einen geradezu i dealen Ansatzpunkt hierfür scheint das 
Leistungsentgelt darzustellen. Er stens besteht zumindest im Prinzip die Möglichk eit, 
vor Ort auf eine Ums etzung einer differenz ierten Ausschüttung von Leistungsentgelt 
zu verzichten, zweitens bedarf die Aus weitung des Volumens einer erneuten Eini-
gung der Tarifparteien und drittens ist die leistungsorientierte Bezahlung nach § 18 
TVöD unbeliebt bei den Beschäf tigten. Zudem fordert die Mehrhe it der Personalräte 
(und vermutlich auch der Betriebsräte) zu mindest in NRW die Abschaffung des Pa-
ragraphen. 

Eine Auseinandersetzung der Tari fparteien nach dem Motto, wenn es keine hinrei-
chende Neugestaltung der Eingruppierungsbestimmungen im Sinne der gewer k-
schaftlichen Forderungen gibt, dann wird es im Gegenzug Bem ühungen um eine 
Abschaffung der leistungsorientierten Bezahlung geben, mag deshalb unter Be-
trachtung ausschließlich der tarifpoliti schen Machtbalance (nach Verhandlungszie-
len) nahe liegen, sie ist es bei Berücksi chtigung der Erfahrungen auf der betriebspo-
litischen Ebene jedoc h weniger. Erstens verlangt die bereits begonnene Pr axis von 
beiden Seiten Vorsic ht bei we iteren Schrit ten. Zweit ens finden sich gerade beim 
Leistungsentgelt ja wie beschrieben bis  zu  einem gewissen Maße Wirkungen, die  
sich gegenüber den Intent ionen von Befürwortern und Gegnern etwas paradox ver-
halten. Unter Beachtung der tatsächlic hen Effekte könnten deshalb mit einer gewis-
sen Berechtigung auch aus Gegnern des Le istungsentgelts Befürworter und aus An-
hängern Gegner werden. Dabei dür fte es von zentraler Bedeutung sein, wie die je-
weils andere Gruppe agiert: Sollte die Arbeitnehmerseite verstärkt darauf setzen, das 
Leistungsentgelt als Hebel z ur Mitbestimmung und zur  Beteiligung der Beschäftigten 
an einem leistungs- und arbeitspolitischen Diskurs zu nutzen, dann könnten in dieser 
Hinsicht beobachtbare Effekte weiter zuneh men. Dies könnte einerseits einem An-
halten des Interesses an einem Leistungsentgelt auf Arbeitgeberseite abträglich sein, 
andererseits könnte eine Abschwächung der  Ablehnung auf Arbeitnehmerseite dazu 
beitragen, dass die gewerkschaftliche Unte rstützung bei der praktischen Anwendung 
zunimmt und zu einer verbesserten Praxis  beiträgt. Vor dem Hintergrund der be-
obachtbaren Praxiseffekte wäre deshalb auf der tarifpolit ischen Ebene nic ht nur ein 
anhaltender Kampf um das Leis tungsentgelt bei Einnahme der bisherigen Rollen der 
Gegner und Befürworter denkbar, sondern auch ein wachsender Konsens über eine  
Fortführung (um den bisher noc h etwas sc hwachen Effekten größere Durchschlags-
kraft zu geben) oder auch eine Abschaffung  des Paragraphen (um einen tarifpoliti-
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schen Streitpunkt zu beseitigen, dessen Effekte eher schwach sc heinen).107 Drittens 
haben die Tarifparteien jedoch auch die organisationspolitischen Wirkungen des  
Leistungsentgelts zu beachten. Dabei gilt es zum einen zu berücksichtigen, wie tarif-
politische Entscheidungen zur Akzeptanz der  Organisation bei den eigenen Mitglie-
dern beitragen. Selbs t eine branchen- und leistungspolitisch möglic herweise sinn-
volle Vereinbarung k ann dann nicht unterst ützt werden, wenn der Widerstand aus  
der eigenen Mitglieds chaft zu groß wird. Zumindest aus Sicht der Personalräte hat  
leistungsorientierte Bezahlung dem Anse hen der Tarifparteien geschadet. Zudem  
spielt es eine Rolle, welche Möglichkeiten eine tarifliche Regelung bietet, um gestal-
tenden Einfluss auf die jeweiligen Mitgli eder nehmen zu können.  Etwa würden die  
Arbeitgeberverbände bei einem Verzicht auf die leistungsorientierte Bezahlung nicht 
nur auf ein Modernisierungsinst rument verzichten, das in  Bezug auf die damit ver-
folgten Ziele (Verbess erung der öffentlichen Dienstl eistungen und der Führungsqua-
lität sowie Stärkung von Motivation und Eigenverantwortung) nur schwache Wirkun-
gen zu zeigen scheint, sondern auch auf ein Instrument, mi t dem sie selbst Moderni-
sierungsprozesse auch dort anstoßen zu  können meinen, wo eine lediglich argu-
mentative Einflussnahme keine Wirkungen zeigen würde. 

Ausgehend von der Frage des Leistungsentgelts bieten sich somit drei Szenarien an: 

Erstens ist es denkbar , dass sich bei Ver. di und möglicherweise auch der DBB-Tari-
funion eine Strategie durchse tzt, die trotz der schrittwei sen Ausweitung des Volu-
mens auf 2% der Tabellenentgelte auf ei ne Abschaffung des § 18 zielt. Doch auch 
wenn dies e Strategie aus der Perspektiv e der Machtbalance legitim und vor dem 
Hintergrund der Akz eptanzprobleme nahe lie gend s cheint, so weist sie doch zwe i 
Schwächen auf: zum einen k ann diese Vo rgehensweise misslingen, dann f ührt die 
Strategie der Abschaffung in eine Realität  des tarifpolitischen Dauerkonflikt s, zum 
anderen würde bei einem Erfolg  der Forderung nach Abscha ffung des § 18 ein In-
strument aus der Hand gegebe n, mit dem auf betrieblicher Ebene Einflus s auf die  
Leistungsgestaltung genommen werden kann. 

Zweitens: Würde sich statt der erhofften Ab schaffung des § 18 ein tarifpolitischer 
Dauerkonflikt um das Leistungsentgelt entwi ckeln, dann bestünde die Gefahr, dass 
zwar auf betrieblicher Ebene nahezu über all Leistungsentgeltsysteme etabliert wer-
den, jedoch gewerks chaftlich darauf verzic htet würde, den Haupt amtlichen vor Ort 
und den Personal- und Betriebsräten hinreic hend Hilfestellung für die Durch setzung 
bestmöglicher Systeme zu geben, wäre doc h der  Druck groß, die Nac hteile von  
Leistungsentgelt bele gen zu müssen. Das Dilemma zwische n einer Unte rstützung 
zur Etablierung möglichst akzeptabler Systeme und der Produktion von Negativbele-
gen könnte dazu führen, dass von den Personal - und Betriebsräten verstärkt auf die 
Unterstützung von Beratern zurückgegriff en wird. Ein Umstand, der kaum der ge-

                                            

107 Nicht nur mit Blick auf die Einführung von Leistungsentgelt  konstatiere n Perkins/W hite 
auch für Großbritannien trotz einschlägiger Forderungen und im Vergleich zu Deutschland 
erheblich größeren Anstrengungen nach einem eingreifende n „pay modernisation project“ 
einen „lack of radical change“ (Perkins/White 2010: 255).  
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werkschaftlichen Verankerung zu gute kom men würde und z umindest bei manchen  
Beratern auch nicht den Partizipationschancen der Beschäftigten. 

Drittens: Das dritte Szenario wäre davon geprägt, dass die Arbeitnehmerseite sic h 
darum bemühen würde, die Regelungen z um Leistungsentgel t zu nutzen, um Ein-
fluss auf die Bestimmung der Ziele und der  Leistungsgestaltung nehmen zu können. 
Die vorgestellten Befunde deuteten an, dass es hierfür Ansatzpunkte gibt und Leis-
tungsentgelt offenbar die Mit bestimmung vor Ort eher fördert und – ganz  anders als 
es auf der tarifpolitisc hen Ebene zu beobac hten ist – die Zusammenarbeit zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmerseite eher verbessert. Tatsächlichen Erfolg verspräche 
eine solche Strategie allerdings nur, wenn es gelingen würde, hinreichend e Akzep-
tanz für diese zu finden. Der Nachteil einer  solchen Strategie wäre zweifelsfrei, dass 
die Akzeptanz zumindest zunächst gering se in dürfte. Da trotz des mehrheitlichen  
Wunsches nach einer Abschaffung des § 18 T VöD die grunds ätzliche Ablehnung 
gegenüber dem Leis tungsentgelt bei den Pers onalräten allerdings eher geringer  
ausfällt, als es auf der tarifpolitischen E bene den Anschein hat, könnte eine gewerk-
schaftlich getragene Gestal tungsoffensive bei den Pe rsonal- und Betriebsräten 
durchaus mehrheitsfähig werden. 

Zum jetzigen Zeitpunkt kann festgestellt we rden, das s lediglich das erste Szenario  
der Abschaffung und das dritte der Gestal tung ernsthaft erwogen werden sollten. 
Das zweite Szenario, das bis heute ja den höchsten Realitätsgehalt aufweist, dürfte 
auch im organisations politischen Interesse der Gewerkschaften die schlec hteste Lö-
sung darstellen. Letztere könnt e einerseits die Akzeptanz der Tarifparteien bei den  
betrieblichen Akteuren auf Dauer beschädi gen und zu einer Belas tung zwischen der 
tarifvertraglichen und der bet rieblichen Ebene werden, sowie andererseits auch eine  
Dauerbelastung der industrie llen Beziehungen auf der über betrieblichen Ebene dar-
stellen. Vorbehaltlich einer noch ausstehenden bundesweiten Er hebung der Umset-
zungserfahrungen, die ausreichende Argum ente für und wider die Abschaffung oder 
eine Gestaltung liefer n sollte, kann jedenfal ls festgehalten werden, dass die Effekte 
der leistungsorientierten Bezahlung nicht dramatisch sind. 

6.2 Zukunft des Flächentarifvertrages und Modernisierung des öffentlichen 
Dienstes 

Tarifverträge galten zwar in der öffentlic hen Meinung lange Jahre als ein Instrument, 
das in erster Linie im  Interesse der Gewerkschaften und der Arbeitnehmer  wirksam 
werden kann, doch in aller Regel erlangten Flächentarifverträge nur dann längerfris-
tig Stabilität, wenn sie auch eine n Nutzen für die Arbeitgeber aufwiese n. In der Kon-
sequenz der Doppelr olle des Staates als polit ischer Akteur und Ar beitgeber gilt für 
den öffentlichen Dienst mehr noch als für den Privatsektor, dass dieser Nutzen nicht 
zwingend in einem engen betriebswirtschaftlichen Sinne definiert sein muss, sondern 
auch als angenommener Nutzen für die Gesell schaft insgesamt bestimmt sein k ann. 
Erinnern wir uns daran, dass das politisch e Personal des demokratischen Staates  
auch um die Zustimmung der Bürger werben muss, dann dür fte klar sein, dass ein 
Für und Wider der Flächentarifverträge des  öffentlichen Dienstes auch eine Frage 
gesellschaftlich bestehender kultureller Hegemonie und der po litischen M achtver-
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hältnisse darstellt. Wi rd den Tarifverträgen aus Arbeitgebersicht kein hinreichender  
Nutzen zugebilligt, dann häufen sich die Austritte aus den Verbänden oder zumindest 
aus dem Tarifvertrag (etwa bieten viele Ve rbände des  Privatsektors, aber auch die 
VKA, inzwischen eine Mitgliedschaft ohne Tari fbindung an, sog. OT-Mitgliedschaft). 
Die Erosion der Tarifvertragsbindung setzt ei n. Bisher nur wenig beobachtet  und be-
achtet wurde hingegen, da ss Arbeitgeber auch versuchen k önnen, Tarifverträge so  
umzugestalten, dass damit primär Zwecke ve rfolgt werden, die im  Interesse der Ar-
beitgeber und mehr noch im Interesse des Arbeitgeberverbandes liegen. Eine solche 
Strategie des Arbeit geberverbandes Südwes tmetall war bei der Einführung der 
neuen Ent geltrahmentarifverträge (ERA) in der Metall- und Elektroindustrie zu be-
obachten, wobei der neue Tarifvertrag als Inst rument zu nutzen versucht wurde, um 
sowohl gegenüber der IG Me tall und den Betriebsräten als auc h gegenüber den ei-
genen Mitgliedsfirmen durchzusetzen, dass eine Überschreitung der tariflich ver-
langten Eingruppierung und der  ausbezahlten Leistungsantei le nach oben v erhindert 
wird und tariflich und betrieblic h verursachte Entgeltbestandteile deutlich geschieden 
werden (Bahnmüller/Schmidt 2009; Bahnmülle r et al. 2010). Mit dem Setzen auf 
leistungsorientierte Bezahlun g findet sich bei der VKA ein ähnlicher Ansat z, auch 
damit versucht ein Arbeitgeberverband, eigene Anliegen mittels Tarifvertrag nicht nur 
gegen die Gewerkschaft, sondern auch gegenüber  den davon bisw eilen wenig be-
geisterten Kommunen durchzu setzen. Auch zwisc hen den Verteilungseffekten von  
ERA und TVöD gibt es eine gewisse Ähnl ichkeit, weshalb die Frage erwägenswert  
erscheint, ob ein sek torübergreifender Tren d zur Konv ersion von Tarifverträgen zu  
Arbeitgeberinstrumenten feststellbar ist, der die seit länger em beobachtete Tendenz  
der Erosion verdrängen oder zumindest ergänzen könnte. Zwar war die Strategie von 
Südwestmetall in der Metall- und Elektroindus trie nur begrenzt erfolgreich, da vertei-
lungspolitische Erfolge durch ein hohes Ma ß an betrieblichen Konflikten erk auft und 
später betrieblich auf Druck der Gewerkschaft, der Betriebsräte und der Belegschaf-
ten auch wieder partiell revi diert werden mussten, doch k önnte vor dem Hintergrund 
der Tarifvertragstradition des öffentlichen Dienstes, in der  die Tarifautomatik gerin-
gere Chancen der bet rieblichen Abweichung zu bieten scheint, eine solche Strategie 
möglicherweise größeren Erfolg versprechen. 

Eine hohe Übereinstimmung zw ischen beiden Branc hen ist z weifelsfrei darin zu s e-
hen, dass zum Zeitpunkt des Abschlusses der  Tarifverträge der Flächentarifvertrag 
als gefährdet gelten musste und unter anderem deshalb der Druck auf die Gewerk-
schaften hoch war, Konzessionsbereitschaft zu zeigen. Allerdings sollten die erhebli-
chen Unterschiede nicht übersehen werden . Während Südwestmetall mittels des  
ERA-Tarifvertrags mit neuen Eingruppier ungsbestimmungen gerade im Kernbereich  
der Entgeltdetermination erhebliche Eingriffe  im eigenen Sinne v ereinbaren konnte, 
und anschließend vor  Ort in den Betrieben mit eigenem verbandlichen Pers onal die 
Umsetzung in einem starken Maße prägte, fehlt es im öffentlichen Dienst noch immer 
gerade an der Vereinbarung einer neuen Entgelto rdnung. Die VKA nutzte die Situa-
tion gewer kschaftlicher Schwäc he nicht, um eine dur ch eigene Konzepte  geprägte 
neue Entgeltordnung durchzusetzen, sondern pr imär dafür, um das von Ver .di entwi-
ckelte Konzept zu verhindern. Zwar wurde mit dem Wechsel vom Alimentations- zum 
Leistungsprinzip durchaus eine prinzipiel le Veränderung eingeläutet, doch dies e 
konkretisiert sich in der Umsetzungspr axis nur zurückhaltend. Während die Leis-
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tungskomponente beim Stufenaufst ieg lediglich begrenzt wir kungsmächtig wird, wird 
die leistungsorientierte Bezahlung zwar, anders als es von manchen Ver.di-Vertre-
tern angenommen wurde, zumindest in NRW überwiegend umgesetzt, doch die vom 
Arbeitgeberverband intendierten Effekte realisieren si ch nur schwach. Zudem stehen 
ihnen zumindest schwache Effekte in Ric htung betriebliche Mitbes timmung und Be-
schäftigtenpartizipation gegenüber , die in k einem Falle als einseitige Durchsetzung  
von Arbeit geberinteressen gelte n dürfen. Anders als  Südw estmetall überlässt der 
KAV NW es darüber hinaus verbandsfremden Beratern, die Umsetzung zu begle iten. 
Es fehlt im öffentlichen Dienst – dies gilt auch fü r das gewerkschaftliche Gegenüber  
mehr als im Privatsektor – an der Tradi tion einer verbandlichen Umsetzungskontrolle 
von Tarifverträgen. Die Kont rollinstanz für die Einhal tung der tarifvertraglichen  
Bestimmungen waren bisher im öffentlic hen Dienst weitgehend die Arbeitsgerichte. 
Darüber hinaus verfügen die VKA und deren R egionalverbände über keine dem Ar-
beitgeberverband de r Metallind ustrie vergleich baren finanzie llen und per sonellen 
Ressourcen.108 Trotz der ähnlichen Ausgangs lage einer aus Angst um den Flächen-
tarifvertrag eher schwachen gewerkschaftlichen Position und der Absicht, eigene 
Verbandsziele durchzusetzen, unterscheiden sich somit die Resultate zwischen den  
beiden Fällen doch erheblic h. Während die befragten Betriebsräte in der baden-
württembergischen Metallindustrie die Zusammenarbeit mit dem Arbeitgebe r wäh-
rend der ERA-Einführ ung deut lich schlechter bewerten al s die allgemeine Zusam-
menarbeit mit diesen,  machen die befragt en Person alräte der nordrhein- westfäli-
schen Kommunen mit Blick  auf die Einführung des Leistungsentgelts hierzu konträre 
Angaben. Das Bewer tungsmuster der Zus ammenarbeit allgemein und im konkreten 
Einführungsfall gleicht  bei den Personalräte n eher dem der Betriebsräte der nieder-
sächsischen Metall- und Elektroindustrie, die mit einem deutlich anderen ERA-Ein-
führungsprozess konf rontiert waren als ih re Kollegen in Baden- Württemberg: Der 
niedersächsische ERA-Tarifvertrag veränd erte deutlich wenige r, die Mitbestim-
mungsrechte waren stärker und der Ar beitgeberverband trat gegenüber den eigenen  
Mitgliedsfirmen wesentlich defensiver auf, al s Südwestmetall dies tat (vgl. Bahnmül-
ler et al. 2010). 

Jenseits des Faktors gewerkschaftliche Du rchsetzungsschwäche, der bei der Ver-
einbarung des TVöD wie bei der des ERA ei ne relev ante Rolle spielte, und damit 
verbunden gewissen negativen Verteilungs wirkungen für die Arbeitnehmerseite, fin-
den s ich somit sowohl Ähnlichk eiten mit der baden-württembergi schen als auch m it 
der niedersächsischen ERA-Einführung, wenn wir diese mit der Einführ ung von  

                                            

108 Ein Faktor, der die trotz der gemeinsamen Intention, mittels Tarifvertrag gegenübe r den 
Mitgliedern und den Gewerkschaft en Zielvorst ellungen de s Verbande s durchzu setzen, 
bestehenden Unterschiede mit erklären kann, dürfte im Umstand zu suchen sein, dass in 
der Metall- und Elektroindustrie reg ionale Tarif verträge ab geschlossen werden, die es  
stärker ermöglichen, d ie Absichten der regiona len tarifpolitischen Akte ure aufzunehmen. 
Bei ERA unterscheiden sich sowohl Regelungen als auch Umsetzung regional stark, wäh-
rend der TVöD bundesweit für alle Kommunen gleichermaßen gilt, u nabhängig davon, 
welchen St ellenwert die regionale n Akteure bestimmten Regelunge n beimesse n. Die  
Stellung von Südwestmetall kann deshalb weder mit der  des KAV NW  noch der der VKA 
gleichgesetzt werden. Sowohl dem KAV NW als auch der VKA muss es unter diesen Be-
dingungen schwer fallen, ein Südwestmetall ähnlicher, „starker Verband“ zu werden. 
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Leistungsentgelt im öffentlic hen Dienst ver gleichen. Der Streit zwische n den Tarif-
parteien erinnert an die ERA-Einf ührung in Baden-Württemberg, bei der seit ens des 
Arbeitgeberverbandes eine Umnutzung des  Tarifvertrages intendiert war, die gute 
Zusammenarbeit vor Ort an die ERA-Einführ ung in Niedersachsen (vgl. Tab. 61), die 
eher für eine Kontinuität der deutschen industriellen Beziehungen steht (Bahnmüller 
et al. 2010). Während die Offensive Südwes tmetalls zur Konversion des Flächenta-
rifvertrags ihre Begrenzung im Widerstand der Arbeitnehmerseite fand, führt der ver-
gleichsweise schwäch ere Ansatz der VKA, der mit starken Mitbestimmungs- und 
Gestaltungsrechten vor Ort verbunden werden musste, zu Konflikten vornehmlich auf 
der tarifpolitischen Ebene, während vor Or t meistens nach Wegen gesucht zu wer-
den scheint, wie die Veränderung kooperativ umgesetzt werden kann. Nicht die kont-
rären Interessenlagen vor Ort werden v on den Tarifparteien in dieser Frage gebün-
delt und in Verhandlungen aus balanciert, vielmehr werden die Gegensätze der Tarif-
vertragsebene auf der betrieblic hen Ebene aus tariert und „klein gearbeitet“. Neben 
der klassischen Form des bürok ratischen Durchstellens von Tarifvertragsregelungen 
und dem Prinzip der Tarifautomatik, wie sie noch immer weite Teile der Umset-
zungspraxis tarifvertraglicher Entgeltpraxis im öffentlichen Dienst prägen, gewinnt mit 
der Einführung von Leistungsent gelt die bet riebspolitische Aushandlung an Bedeu-
tung, ohne dass diese mehrheitlic h allerdings zu einer bet rieblichen Replikation der  
heftigen tarifpolitischen Konflikte führen würde. Den Personal-  und Betriebsräten 
dient ihre starke Position der Mitbestimmung beim Leistungsentgelt dazu, die Koope-
ration mit dem Arbeit geber zu verbessern. Den Betriebsparteien bietet sich beim  
Leistungsentgelt die Chance zu einem gemei nsamen Gestaltungsprojekt „auf Au-
genhöhe“. Bei aller Kritik, die die Personalräte am TVöD im Allgemeinen, am Leis-
tungsentgelt und etlic hen anderen Einzelbestimmungen im Bes onderen äußern, von 
einer Schwächung der betriebl ichen Mitbestimmung dadurch kann ebenso wenig die  
Rede sein,  wie von einer er nsthaften Schwächung des Arbeit nehmereinflusses. 
Letzteres gilt zumindest dann, wenn wir die Eröffnung bet rieblicher Gestaltungsspiel-
räume, wie sie der T VöD gerade hinsichtlich des  § 1 8 bietet, nicht per se als eine 
Schwächung der Arbeitnehmerseite verstehen. 

Obgleich Ver.di eine Aufw eichung des Flächentarifvertra ges prinzipiell ablehnt, wird 
vor dem Hintergrund der Mitbestimmungsc hancen, die der Zwang zum Abschluss  
einer Betriebs- oder einvernehmlichen Di enstvereinbarung beim  Leistungsentgelt 
bietet, und die (mit Einschränkungen) auch die Möglichkeit eröffnen, auf leistungsori-
entierte Bezahlung zu verzichten, kaum Kritik an einer Verbetrieblichung des Tarifpo-
litik laut. Vielmehr wird die Öffnung eher als eine Exit -Option begrüßt, und mitunter 
wird ein noch höher es Maß an Freiwilligk eit gefordert, nicht nur, wie beschrieben,  
von den Personalräten, sondern auch in den Reihen der Funktionäre Ver.dis. Diese 
Position steht für eine Wahrnehmung, in der es der VKA zumindest in dieser Hinsicht 
gelungen ist, den TVöD zu ihrem Instrument  zu machen, wes halb (aus Arbeitneh-
mer- bzw. Gewerkschaftssicht) damit durchgesetzte Verschlechterungen nachträg-
lich auf Betriebsebene geheilt werden müss en. Während die Arbeitnehmerseite des-
halb in diesen Fällen die bestehende Exit-Opt ion begrüßt, wird sie hier vom Arbeit-
geberverband bedauert. Trotz formaler Ähnlic hkeit handelt es sich bei den in den 
letzten Jahren gewöhnlich als „Verbetrieblic hung“ diskutierten Vorgängen im  Privat-
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sektor hins ichtlich der Interessensubstanz häufig um geradezu konträre Ereignisse. 
Mit dem Versuch einer Umnutzung des  T arifvertrags im Interesse der Arbeitgeber-
seite geht auch eine gewissermaßen gegenl äufige Konversion von Öffnungsklauseln 
einher. 

Tab. 61: Zusammenarbeit zwischen Personalrat und Arbeitgeber im 
Allgemeinen und bei der Einführung von Leistungsentgelt 
(Vergleich mit der ERA-Einführung in der Metallindustrie) 
(Personal- und Betriebsrätebefragungen, Angaben in Prozent) 

 LOB-Einführung 
Nordrhein-Westfalen 

ERA-Einführung 
Baden-Württemberg 

ERA-Einführung 
Niedersachsen 

Zusammenarbeit
… 

allgemein LOB allgemein ERA allgemei n ERA 

Sehr gut/gut 
(sehr gut/gut/eher gut) a 60 78 46 39 62 74 

Teils, teils 29 15 42 30 26 6 

Schlecht/sehr 
schlecht 
(eher schlecht/schlecht/ 
sehr schlecht) a 

11 7 12 31 12 20 

a = In Niedersachsen wurde eine 7er-Skala eingesetzt, die „sehr gut“, „gut“, „eher gut“, „teils, teils“, 
„eher schlecht“, „schlecht“, „sehr schlecht“ lautete. Aus diesem Grund dürfte der mittlere Wert „teils, 
teils“ bei der Befragung in Niedersachsen vergleichsweise etwas schwächer und beide, die positiven 
wie die negativen Ausprägungen etwas stärker ausgefallen sein. 

Hat die En tgeltreform des öffentliche n Dienstes den Flächentarifv ertrag stabilis iert? 
Der Abschluss des TVöD hat zunächst daz u beigetragen, den Flächentarifvertrag zu 
erhalten, allerdings  verte ilungspolitisch zu Lasten der Arbeitnehmerseite. Dem Ge-
wicht der Arbeitnehmerseite in den industriellen Beziehungen hat dies letztlich jedoch 
nicht geschadet, da auf der betrieblichen Eb ene machtpolitisch eher hinzugewonnen 
wurde. Der zentrale tarifpolitische Schw achpunkt des TVöD liegt  im Fehlen einer  
neuen Entgeltordnung, weshalb der unvollst ändige neue Tarifvertrag die intendierte 
gestaltungs- und ordnungspolitische Funktion allenfalls in Ansätz en erfüllt. Die z uge-
dachte Funktion der Modernisierung konzentri ert si ch deshalb tatsächlich auf die  
leistungsorientierte Bezahlun g, deren Effekte jedoch s chwach bleiben und voraus-
sichtlich nur dann stärker wirksam werden k önnten, wenn die Tarif- und Betriebs-
parteien beider Seiten sich auf ein gem einsames Modernisier ungsprojekt verstän-
digten. Dazu muss der unausgewogene Komp romiss des TVöD entweder zu Ende 
verhandelt oder ein anderweitig er Ausgleic h gesucht werden. Ein tragfähiger Kom-
promiss dürfte unter Ausschluss einer n euen Entgeltordnung,  die auch gewerk-
schaftlichen Anforderungen einigermaßen genügt, allerdings sc hwer zu realis ieren 
sein, da ansonsten eine Re-Balancierung ohne die Abschaffung der leistungsorien-
tierten Bezahlung im intra-organizational bargaining auf Gewerkschaftsseite kaum 
vermittelbar sein dürfte. 
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Betrachten wir die Ef fekte der leistungsor ientierten Bezahlung,  so finden sich bei 
Anwendung ins besondere vo n Zielvereinbarungen durchau s Ansatzpunkte für ein  
Modernisierungsprojekt des ö ffentlichen Dienstes, das nich t zwingend in erster Linie  
als die Anpassung an die Logik der Privat wirtschaft, sondern in Form einer Verbes-
serung der Dienstleistungsqualit ät unter der Voraussetz ung von Mitbestimmung und  
Partizipation erfolgen könnte. Da die Tarifparteien des öffentlichen Dienstes aus ein-
gangs dargelegten Gründen bei de mehr als in ander en Branchen auch gegenüber 
den Bürgerinnen und Bürgern in Verpflichtu ng stehen, d.h. partiell durchaus für die-
selben Int eressen einstehen, sollte die Ut opie einer Reform, die den öffentlichen  
Dienst nic ht im Sinne eines Nachzüglers der finanzmarktgetriebenen Res trukturie-
rung im Privatsektor um baut, sondern (wieder) zu einer Reform-Avantgarde einer  
gesellschaftlich verantwortlichen Modernisierung von Di enstleistungserbringung und  
Arbeitswelt macht, grundsätzlic h vorstellbar sein.109 Selbst wenn die Tarifreform des 
öffentlichen Dienstes bisher  ohne neue Entgeltordnung weder die „innere Erosion“ 
des Tarifvertragssystems stoppen und die Ordnungs funktion des Tarifvertrages stär-
ken, noch einen starken Modernisierungsimpuls geben konnte, so könnte eine Utopie 
„guter öffentlicher Dienstl eistungen“ doch mit als Richt schnur tarifpolitischen Han-
delns dienen. Die sic h verschlechte rnden finanziellen Rahm enbedingungen werden 
die Chanc en für eine konstruktive Wende  der Entwicklung der  industriellen Bezie-
hungen des öffentlichen Dienstes und zu einem kooperativ angelegten Modernisie-
rungsprojekt allerdings nicht verbessern.  

                                            

109 Eine der Voraussetzung en hierfür sollte allerd ings sein, da ss der öffen tliche Dienst die  
Leitlinien d er Modernisierung in g esellschaftlicher Verant wortung gegenüber de m Ge-
meinwesen mit den Bürger/innen u nd den Beschäftigten d emokratisch und partizipativ 
entwickelt und sich nicht die eigene n Zielvorstellungen bei Beratern glaubt einkaufe n zu 
können, die für eine Verquickung von eigenen Geschäftsinte ressen und der Definition öf-
fentlicher Aufgaben sorgen. Der Ei nkauf von Berater-Sachverstand zur Problembe arbei-
tung steht dem nicht entgegen, doch die zumindest in Ansätzen erken nbare Herausbil-
dung eines Komplexes, in dem die Rollen von Beratern, Kommunalvertretern und Ver-
bandsrepräsentanten zu verschwimmen drohen , mag einer Ökonomisierung des öffentli-
chen Dienst es dienlich sein, sie steht einer gesellschaftlich orientiert en Modernisierung  
des öffentlichen Dienstes jedoch entgegen (vgl. auch etwa Richter 2009: 186ff). 
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